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ZUSAMMENFASSUNG 

Durch diese Vorlage sollen die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Aus-

übung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) so-

wie die sogenannte Richtlinie Omnibus II, Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinien 

2003/71/EG und 2009/138/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) 

Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 im Hinblick auf die Befugnisse der Europä-

ischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswe-

sen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehör-

de (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), in liechtensteinisches 

Recht umgesetzt werden. 

Der risikoorientierte Ansatz von Solvabilität II bringt eine grundlegende Neuaus-

richtung bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen von Versicherungsun-

ternehmen und eine weitgehende Änderung der Aufsichtsprozesse und -

instrumente. Mit Solvabilität II werden die bisherigen europäischen Versiche-

rungsrichtlinien aufgehoben und aus Gründen der Klarheit neu gefasst. In Anleh-

nung an Basel II umfasst auch Solvabilität II eine sogenannte Drei-Säulen-

Struktur:  

Die erste Säule beinhaltet quantitative Anforderungen, welche die Berechnung 

des aufsichtsrechtlich notwendigen Kapitals vorgeben. Diese Vorgaben umfassen 

die Mindestkapitalanforderung (Minimum Capital Requirement / MCR) und die 

Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement / SCR). Der SCR ist ge-

mäss Solvabilität II entweder aufgrund der europäischen Standardformel oder 

eines unternehmensspezifischen internen Modells zu berechnen. Der SCR hat alle 

quantifizierbaren Risiken des Versicherungs- oder Rückversicherungsunter-

nehmens abzubilden sowie auch risikomindernde Faktoren zu berücksichtigen. 

Der MCR ist eine absolute Untergrenze des notwendigen Kapitals für das Ein-

schreiten der FMA vor einem endgültigen Bewilligungsentzug. 

Die zweite Säule umfasst die qualitativen Anforderungen an Versicherungsunter-

nehmen, wie insbesondere das Risikomanagement sowie die damit einhergehen-

den Prozesse und Dokumentationen. Die ebenfalls unter die zweite Säule fallen-
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den Aufsichtsprozesse haben sich vermehrt am individuellen Risikoprofil der ein-

zelnen Unternehmen zu orientieren. 

Die dritte Säule schliesslich beinhaltet Vorschriften zur Berichterstattung und Of-

fenlegung sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als auch gegenüber der Aufsicht, 

die zur Markttransparenz und Marktdisziplin in der Versicherungswirtschaft bei-

tragen sollen. 

Solvabilität II wird zudem die Regelungen zur Beaufsichtigung von Versi-

cherungsgruppen modernisieren, mit dem Ziel, die Befugnisse der für die Grup-

penaufsicht zuständigen Behörde zu stärken und die Zusammenarbeit zwischen 

den Aufsichtsbehörden zu verbessern.  

Die Umsetzung von Solvabilität II soll im Rahmen einer Totalrevision des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes sowie der Versicherungsaufsichtsverordnung erfolgen und 

macht zudem die Abänderung des Pensionsfondsgesetzes, des Versicherungsver-

tragsgesetzes, des Personen- und Gesellschaftsrechts sowie des Versicherungs-

vermittlungsgesetzes und eine Totalrevision des Gesetzes über das internationale 

Versicherungsvertragsrecht erforderlich. 

Eine erste Vernehmlassung zur Totalrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

(inkl. der Abänderung des Pensionsfondsgesetzes, des Versicherungsvertragsge-

setzes, des Personen- und Gesellschaftsrechts, des Versicherungsvermittlungsge-

setzes sowie eine Totalrevision des Gesetzes über das internationale Versiche-

rungsvertragsrechtes) wurde bereits im Herbst 2011 durchgeführt. Aufgrund der 

zwischenzeitlich erfolgten Änderung der Richtlinie Solvabilität II durch Omnibus II 

musste die Vorlage erneut abgeändert werden. Die erfolgten Änderung sowie die 

zusätzliche aufgenommenen Abänderungen weiterer Spezialgesetze sind Gegen-

stand dieser Vernehmlassung. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE BEHÖRDE 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)  
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Vaduz, 16. September 2014 

LNR 2014/1175 

P 

1. AUSGANGSLAGE 

Mit der Schaffung und der fortlaufenden Revision des Gesetzes vom 6. Dezember 

1995 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungs-

aufsichtsgesetz; VersAG) sowie der entsprechenden Verordnung vom 17. De-

zember 1996 zum VersAG, beziehungsweise teilweise mit dem Gesetz vom 16. 

Mai 2001 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz; VersVG), 

wurden in Liechtenstein folgende europäische Richtlinien (Solvabilität I) umge-

setzt:  

- Erste Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme und 

Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebens-

versicherung);  

- Richtlinie 78/473/EWG des Rates vom 30. Mai 1978 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet der Mitversicherung 

auf Gemeinschaftsebene; 

- Richtlinie 87/344/EWG des Rates vom 22. Juni 1987 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Rechtsschutzversicherung; 

- Zweite Richtlinie 88/357/EWG des Rates vom 22. Juni 1988 zur Koordinie-

rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung 

(mit Ausnahme der Lebensversicherung) und zur Erleichterung der tatsäch-

lichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs; 
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- Dritte Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktversicherung (mit 

Ausnahme der Lebensversicherung); 

- Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung der einer Versiche-

rungsgruppe angehörenden Versicherungsunternehmen; 

- Richtlinie 2001/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 

März 2001 über die Sanierung und Liquidation von Versicherungs-

unternehmen; 

- Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 

November 2002 über Lebensversicherungen; und 

- Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

November 2005 über die Rückversicherung.  

Das Aufsichtsregime Solvabilität I, wie es gegenwärtig im europäischen Wirt-

schaftsraum Gültigkeit hat, zeichnet sich einerseits durch eine mechanische Be-

rechnung der Eigenkapitalanforderungen für Versicherungsunternehmen ohne 

Berücksichtigung der unternehmenseigenen Risikosituation aus, sowie anderer-

seits durch das Fehlen einer systematischen, präventiven Produktkontrolle durch 

die Aufsichtsbehörde. 

Mit der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- 

und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (nachfolgend Solvabilität II-

Richtlinie) erfolgt eine massgebliche Änderung des bisherigen Richtlinienrechts. 

Die geltenden Versicherungsrichtlinien werden mit der Solvabilität II-Richtlinie 

aufgehoben und aus Gründen der Klarheit neu gefasst. Solvabilität II führt zu 

einer weitgehenden Modernisierung der bisherigen versicherungsaufsichtsrecht-
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lichen Rahmenbedingungen für Direkt- und Rückversicherungsunternehmen im 

europäischen Binnenmarkt. 

Die Solvabilität II-Richtlinie legt den neuen Rechtsrahmen für die Aufnahme und 

Ausübung des Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäftes im EWR fest. Sie 

definiert die Mindestvoraussetzungen, welche für die Aufnahme der Geschäfts-

tätigkeit von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gewährleistet 

sein müssen. Zudem umfasst sie revidierte Bestimmungen über die Sicherstel-

lung der laufenden Aufsicht über Versicherungs- und Rückversicherungsunter-

nehmen. Vorrangiges Ziel der Regulierung und Beaufsichtigung von Versiche-

rungsunternehmen ist ein angemessener Schutz der Versicherten. Der Schutz der 

Versicherten setzt voraus, dass Versicherungsunternehmen zur langfristigen Si-

cherstellung der aus Versicherungsverträgen resultierenden Verpflichtungen 

wirksamen Solvabilitätsvorschriften unterliegen. Die neuen Regelungen beinhal-

ten Solvabilitätsanforderungen für Versicherungsunternehmen, welche sich an 

den Risiken orientieren, welchen ein Versicherungsunternehmen ausgesetzt ist. 

Neben quantitativen Regelungen beinhaltet Solvabilität II zudem detaillierte An-

forderungen an die Governance eines Versicherungsunternehmens, welche ins-

besondere ein angemessenes Risikomanagementsystem, eine effiziente Compli-

ance- sowie eine interne Revisionsfunktion umfasst. 

Im Interesse eines reibungslos funktionierenden Binnenmarktes beinhaltet die 

Solvabilität II-Richtlinie zudem modernisierte Regelungen für die Beaufsichtigung 

von Versicherungsgruppen. Massnahmen zur Beaufsichtigung von Versicherungs- 

und Rückversicherungsunternehmen einer Gruppe sollen den Aufsichtsbehörden 

eine fundiertere Beurteilung der finanziellen Situation einer Gruppe ermögli-

chen. Mit dem neuen Gruppenaufsichtssystem soll die Aufsicht effizienter gestal-

tet werden. Diese Aufsicht der jeweiligen Versicherungsgruppen soll in engem 
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Einvernehmen mit den zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden ausgeübt 

werden.  

Schliesslich beinhaltet die Solvabilität II-Richtlinie Bestimmungen betreffend die 

Sanierung und Liquidation von Versicherungsunternehmen und orientiert sich 

dabei weitgehend an der mit Solvabilität II aufgehobenen Richtlinie 2001/17/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sanierung und Liquidation 

von Versicherungsunternehmen. Die Bestimmungen regeln die gegenseitige An-

erkennung von Sanierungs- und Liquidationsmassnahmen für Versicherungsun-

ternehmen und stellen die notwendige Zusammenarbeit zwischen den zuständi-

gen Behörden sicher. 

Neben der Umsetzung der Richtlinie Solvabilität II werden Änderungen derselben 

berücksichtigt, die durch die Richtlinie 2011/89/EU (vom 16. November 2011) 

vorgenommen wurden. Darüber hinaus werden die durch Omnibus II veranlass-

ten Änderungen der Richtlinie Solvabilität II umgesetzt. 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Am 01.07.2011 hat der Gemeinsame EWR-Ausschuss beschlossen, die Solvabili-

tät II-Richtlinie in das EWR-Abkommen zu übernehmen. 

Die Richtlinie sah ursprünglich eine Frist bis 31. Oktober 2012 vor, innerhalb de-

rer die Mitgliedstaaten ihre nationalen Vorschriften hätten erlassen sollen, um 

der Richtlinie Solvabilität II zu entsprechen. Dieser Zeitplan konnte nicht einge-

halten werden, sodass die Umsetzung mehrmals verschoben werden musste. 

Neu haben die EU- und EWR-Staaten gemäss Omnibus II das Regelwerk so umzu-

setzen, dass es ab dem 1. Januar 2016 angewendet werden kann. 

Anzumerken ist, dass seit Januar 2011 die von der EU gegründeten drei neuen 

europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) und ein europäischer Ausschuss für Sys-
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temrisiken (ESRB) die bisherigen Aufsichtsausschüsse ersetzen. Für den Bereich 

Versicherung und Renten ersetzt die EIOPA (Europäische Aufsichtsbehörde für 

das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) den Ausschuss 

CEIOPS (Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungs-

wesen und die betriebliche Altersversorgung). Im Zusammenhang mit der Grün-

dung der neuen Aufsichtsbehörden enthält Omnibus II eine Konkretisierung der 

Befugnisse dieser Aufsichtsbehörden. 

Nach Auffassung der Regierung soll die Umsetzung der Solvabilität II-Richtlinie im 

Rahmen einer Totalrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes (und der ent-

sprechenden Verordnung) erfolgen. Mit der Umsetzung wurde die Finanz-

marktaufsicht (FMA) betraut. 

Mit Datum vom 24. Mai 2011 wurde ein erster Vorentwurf (mit Erläuterungen zu 

den einzelnen Artikeln) von der FMA den interessierten Kreisen mit der Möglich-

keit zur Stellungnahme im Rahmen einer Vorvernehmlassung zum Gesetzespro-

jekt zugestellt. Eingegangene Anregungen und Anliegen konnten berücksichtigt 

werden, soweit das angebracht erschien und sie den Vorgaben der Richtlinie 

Solvabilität II nicht widersprachen. 

Am 21. Oktober 2011 wurde die (erste) Vernehmlassung der Regierung eröffnet. 

Zu den Ergebnissen dieser Vernehmlassung wird im Rahmen der Erläuterungen 

zu den einzelnen Artikeln der Gesetzesvorlage Stellung genommen.  

Nachdem zwischenzeitlich die Änderungsrichtlinie Omnibus II absehbar wurde 

und schliesslich durch das Europäische Parlament verabschiedet worden ist, war 

es notwendig, die ursprüngliche Gesetzesvorlage erneut anzupassen. In der ge-

genständlichen Vernehmlassung wurden die im Vergleich zur ersten Vernehm-

lassung vorgenommenen Änderungen grau hinterlegt. Rein legistische Abände-

rungen der ersten Vernehmlassung sind nicht hervorgehoben. Zusätzlich enthält 
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die jetzige Vorlage Abänderungsbestimmungen zum Finanzmarktaufsichtsgesetz 

und zum Wertpapierprospektgesetz, die ebenfalls Gegenstand der neuerlichen 

Vernehmlassung sind. 

3. ERSTE VERNEHMLASSUNG UND DEREN ERGEBNISSE 

Am 21. Oktober 2011 wurde die erste Vernehmlassung der Regierung zur Total-

revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes und die Abänderung weiterer Spezi-

algesetze eröffnet. Mit Regierungsbeschluss vom 14. Dezember 2011 wurde die 

Vernehmlassungsfrist bis 20. Januar 2012 verlängert. 

Stellungnahmen wurden eingereicht vom Liechtensteinischen Versicherungs-

verband, der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft, von der Datenschutzstelle 

und der Swisscom RE AG. 

Grundsätzlich wurde begrüsst, dass mit Solvabilität II in Europa ein einheitliches, 

risikobasiertes Aufsichtssystem eingeführt und dadurch Rechtssicherheit ge-

schaffen wird. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die hohen Kapitalan-

forderungen und die zunehmende Komplexität des Regelwerkes gerade kleine 

Versicherungsunternehmen und Captives belasten und daher die Anwendung 

des Verhältnismässigkeitsprinzipes von grosser Bedeutung sei. Es müsse darauf 

geachtet werden, dass dieses Verhältnismässigkeitsprinzip in allen 3. Säulen von 

Solvabilität II konsequent angewendet werde, damit die Versicherungsgesell-

schaften in die Lage versetzt werden, die neuen Anforderungen mit einem an-

gemessenen Aufwand umzusetzen und die Umsetzungskosten auf ein verträgli-

ches Mass reduziert werden könne. 

Die Ergebnisse dieser ersten Vernehmlassung wurden ausführlich geprüft und 

evaluiert. Die entsprechenden Anmerkungen wurden in den vorliegenden Ver-

nehmlassungsbericht aufgenommen. 
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4. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Die Solvabilität II-Richtlinie modernisiert das bisherige europäische Versiche-

rungsaufsichtsrecht in massgeblicher Weise. Wie auch bei Basel II im Banken-

bereich wird mit Solvabilität II ein Drei-Säulen-Ansatz verfolgt.  

Die erste Säule umfasst quantitative Anforderungen an Versicherungsunter-

nehmen. Die Richtlinie legt zum einen die absolute Untergrenze des notwendi-

gen Kapitals für Versicherungsunternehmen fest (Mindestkapitalanforderung); 

zum Anderen wird die Solvenzkapitalanforderung für Versicherungsunternehmen 

definiert.  

Im Gegensatz zum derzeitigen Richtlinienrecht wird die geforderte Kapitalaus-

stattung von beaufsichtigten Versicherungsunternehmen stärker von der eige-

nen Risikostruktur abhängig gemacht. Dabei muss insbesondere den Markt-, 

Kredit- und operationellen Risiken Rechnung getragen werden. Versicherungs-

unternehmen haben jederzeit über hinreichende Eigenmittel zur Absicherung 

dieser Risiken zu verfügen. Zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung be-

steht einerseits die Möglichkeit, ein Standardmodell zur Anwendung zu bringen; 

andererseits kann ein Versicherungsunternehmen unter bestimmten Vorausset-

zungen die Eigenmittelanforderung auch durch ein von ihm selbst entwickeltes 

(vollständiges oder partielles) internes Modell bestimmen. Die internen Modelle 

sind der FMA vorab zur Genehmigung einzureichen.  

In besonderen Fällen kann die FMA dem Versicherungsunternehmen einen so-

genannten Kapitalaufschlag vorschreiben. Dies jedoch nur dann, wenn die FMA 

zum Ergebnis gelangt, dass das Risikoprofil eines Unternehmens erheblich von 

den Annahmen abweicht, die einer bestimmten Solvenzkapitalanforderung zu-

grunde liegen, oder dass die Governance eines Unternehmens erheblich von den 

definierten Standards abweicht. Diese Massnahme kann dann zum Tragen kom-
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men, wenn andere Aufsichtsmassnahmen ungeeignet oder unwirksam erschei-

nen. 

Damit Versicherungsunternehmen jederzeit ihren versicherungsvertragsrechtli-

chen Verpflichtungen gegenüber den Versicherten nachkommen können, müs-

sen diese hinreichende versicherungstechnische Rückstellungen bilden. 

Versicherungsunternehmen müssen gemäss Solvabilität II-Richtlinie über Ver-

fahren verfügen, um eine Verschlechterung der finanziellen Lage festzustellen. 

Sie haben die FMA unverzüglich über eine solche Verschlechterung zu infor-

mieren. Die Solvabilität II-Richtlinie legt die Massnahmen fest, welche die Auf-

sichtsbehörde bei einer Verschlechterung der finanziellen Lage ergreifen kann.  

Die zweite Säule umfasst qualitative Regelungen, so insbesondere die Anforde-

rungen an ein effizientes Governance-System eines Versicherungsunternehmens, 

welches auch das Risikomanagement umfasst. Versicherungsunternehmen ha-

ben unter Solvabilität II über ein wirksames Risikomanagement zu verfügen, wel-

ches die Strategien, Prozesse und Meldeverfahren umfasst, die notwendig sind, 

um die eingegangenen Risiken zu erkennen, zu messen, zu überwachen und zu 

managen. Als Teil des Risikomanagements hat jedes Versicherungsunternehmen 

seine unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung durchzuführen. 

Diese Beurteilung ist Teil der Geschäftsstrategie und hat regelmässig zu erfolgen. 

Zu einer wirksamen Governance zählen zudem die Anforderungen an ein solides 

und vorsichtiges Management, insbesondere die fachlichen Qualifikationen von 

Leitungspersonen sowie anderen Schlüsselfunktionen innerhalb des Unterneh-

mens. Versicherungsunternehmen haben über eine wirksame interne Kontrolle 

(Compliance-Funktion) zu verfügen, welche unter anderem für die Identifizierung 

und Beurteilung des mit der Nicht-Einhaltung der rechtlichen Vorgaben verbun-

denen Risikos zuständig ist. Die interne Revision sowie die versicherungsmathe-
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matische Funktion sind weitere Schlüsselfunktionen, über die gemäss Solvabilität 

II-Richtlinie ein Versicherungsunternehmen zu verfügen hat. Im Weiteren legt die 

Richtlinie die Bedingungen fest, unter welchen ein Versicherungsunternehmen 

bestimmte Funktionen oder Versicherungstätigkeiten auf einen externen Dienst-

leister übertragen kann.  

Die dritte Säule schliesslich umfasst die Berichterstattungspflichten der Versiche-

rungsunternehmen an die Aufsichtsbehörde sowie die Öffentlichkeit.  

Um Transparenz zu gewährleisten, haben die Versicherungsunternehmen ge-

mäss Solvabilität II-Richtlinie jährlich einen Bericht über die Solvabilität und die 

Finanzlage zu veröffentlichen. Dieser hat insbesondere eine Beschreibung der 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens, des Governance-Systems, der Risi-

koexponierung sowie eine Beschreibung des Kapitalmanagements zu beinhalten. 

Die Solvabilität II-Richtlinie umfasst keine detaillierten Vorgaben zur Berichter-

stattung an die Aufsichtsbehörde. Die Kommission wird diesbezüglich jedoch 

Durchführungsvorschriften erlassen. Ziel ist in diesem Zusammenhang die Schaf-

fung eines einheitlichen Berichtswesens im gesamten EWR. 

Die Solvabilität II-Richtlinie beinhaltet im Weiteren modernisierte Bestimmungen 

zur Aufsicht über Versicherungsgruppen. Die Gruppenaufsicht nimmt in der 

Richtlinie einen zentralen Stellenwert ein. Die Solvabilität II-Richtlinie sieht vor, 

dass bei der Gruppenaufsicht auch Versicherungsholdinggesellschaften und ge-

mischte Versicherungsholdinggesellschaften, soweit erforderlich, berücksichtigt 

werden. Die Gruppenaufsicht soll grundsätzlich auf Ebene des obersten Mutter-

unternehmens, welches seinen Sitz im EWR hat, stattfinden. Bei Versicherungs-

unternehmen, welche einer Gruppe angehören, muss die Solvabilität auf Grup-

penebene berechnet werden. Die Genehmigung des internen Modells für die 

Berechnung der Solvenzanforderung kann sowohl auf Ebene der Gruppe als auch 
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des einzelnen Unternehmens beantragt werden. Risikokonzentrationen und 

gruppeninterne Transaktionen, welche die Finanzlage von Versicherungsunter-

nehmen beeinflussen können, sollen im Rahmen der Gruppenaufsicht beurteilt 

werden. 

Die Solvabilität II-Richtlinie regelt die Zusammenarbeit der für die Gruppenauf-

sicht zuständigen Behörden mit den an der Gruppenaufsicht beteiligten Behör-

den, um eine effiziente Aufsichtswahrnehmung der Gruppe zu gewährleisten. 

4.1 Ziele und Grundzüge der Vorlage 

Ziel der Vorlage ist die Umsetzung der Solvabilität II-Richtlinie (ergänzt und abge-

ändert durch Omnibus II) in das liechtensteinische Recht. Ihr Inhalt ist insoweit 

weitestgehend vorgegeben.  

Des Weiteren soll die Umsetzung der Solvabilität II-Richtlinie genutzt werden, um 

im Rahmen einer Totalrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes eine verbes-

serte Systematik und Übersichtlichkeit des Gesetzes einzuführen.  

Die Solvabilität II-Richtlinie bedingt zudem eine partielle Revision weiterer Spezi-

algesetze. So erfolgt mit der Solvabilität II-Richtlinie auch eine Abänderung der 

Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 

2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der be-

trieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds). In dieser Richtlinie wird bisher auf 

die Rechtsvorschriften über die Solvabilitätsspanne in der Lebensversicherungs-

richtlinie 2002/83/EG verwiesen. Während die Vorgaben zur Berechnung der 

Solvenzkapitalanforderungen für Versicherungsunternehmen mit der Solvabilität 

II-Richtlinie geändert wurden, sollen diese für Pensionsfonds bestehen bleiben, 

sodass diese neu in die Pensionsfondsrichtlinie aufgenommen werden mussten. 

Entsprechend sind die Vorgaben zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderun-

gen auch im Pensionsfondsgesetz und in der zugehörigen Verordnung zu regeln.  
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Die Vorlage umfasst zudem eine Totalrevision des Gesetzes über das internatio-

nale Versicherungsvertragsrecht (IVersVG). Dieser Änderungsbedarf ergibt sich 

aus dem Umstand, dass die Solvabilität II-Richtlinie spezifische Bestimmungen für 

Versicherungsverträge aus der Verordnung Nr. 593/2008/EG (Rom I) für alle Ver-

tragsstaaten des EWR-Abkommens anwendbar erklärt. 

4.2 Totalrevision des Versicherungsaufsichtsgesetzes VersAG 

4.2.1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Die Vorlage zur Revision des VersAG umfasst zunächst den Geltungsbereich des 

Gesetzes sowie die Begriffsbestimmungen. Wie bisher unterliegen alle Versiche-

rungs- und Rückversicherungsunternehmen, welche in Liechtenstein oder von 

Liechtenstein aus das Versicherungsgeschäft betreiben, dem Ver-

sicherungsaufsichtsgesetz. Im Gegensatz zum geltenden Recht enthält die Vorla-

ge � in Anlehnung an die Solvabilität II-Richtlinie � besondere Bestimmungen für 

sogenannte Bagatellversicherungen (kleine Direktversicherungen). Diese speziel-

len Vorschriften kommen jedoch nur dann zum Tragen, wenn ein liechtensteini-

sches Unternehmen definierte Schwellenwerte nicht überschreitet und aus-

schliesslich national tätig ist. Somit werden die aufgeführten Erleichterungen für 

Liechtenstein kaum von Bedeutung sein, da sämtliche Versicherungsunterneh-

men hauptsächlich im EWR-Ausland oder in der Schweiz grenzüberschreitend 

tätig sind und daher dem Geltungsbereich des Gesetzes vollumfänglich unterlie-

gen. 

Unter den Geltungsbereich und somit unter die Versicherungsaufsicht fallen wie 

bisher auch Zweckgesellschaften. Solche existieren derzeit in Liechtenstein nicht. 

Die Vorlage beinhaltet zudem einen umfangreichen Katalog von Begriffsbe-

stimmungen, welcher weitestgehend eine Umsetzung der Richtlinie darstellt, 

teilweise jedoch eine Erweiterung und Spezifizierung erfahren hat. 
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4.2.2 Grundsatz der Bewilligung 

Voraussetzung für die Aufnahme der Versicherungstätigkeit ist die vorgängige 

Bewilligung durch die FMA. Sofern eine Bewilligung erteilt werden kann, erhält 

ein Unternehmen die Bewilligung für die Tätigkeit in der Schadenversicherung 

(Nichtlebensversicherung), der Lebensversicherung, der Lebensrückversicherung, 

der Schadenrückversicherung (Nichtlebensrückversicherung) oder für alle Arten 

der Rückversicherung. (Zur sogenannten Spartentrennung vgl. sogleich Ziff. 

4.1.3.) 

Gegenüber dem geltenden VersAG ergeben sich bezüglich des Bewilligungsge-

suches, insbesondere bezüglich der Kapitalanforderungen, Änderungen; dies-

bezüglich sind Angaben betreffend die durch Solvabilität II neu eingeführten Er-

fordernisse in Bezug auf die Kapitalausstattung im Gesuch anzuführen. Dies gilt 

namentlich für die Nachweise betreffend die anrechnungsfähigen Basis- und wei-

teren Eigenmittel. Im Unterschied zum geltenden Recht, jedoch in Übereinstim-

mung mit der Richtlinie, verwendet der Entwurf nicht mehr explizit den Terminus 

�Geschäftsplan�; allerdings ist weiterhin ein umfassender Tätigkeitsplan vorzule-

gen. 

4.2.3 Bewilligungsvoraussetzungen 

Die allgemeinen Bestimmungen betreffend Zulassung zur Versicherungstätigkeit 

übernehmen weitestgehend bestehendes Recht. So werden wie bisher die zuläs-

sigen Rechtsformen von Versicherungsunternehmen festgelegt und der Zweck 

sowie die Organisation und Grundsätze zum Firmenwortlaut definiert.  

Der Grundsatz der Spartentrennung wird auf der Grundlage der Solvabilität II-

Richtlinie insoweit relativiert, als dass es nach neuem Richtlinienrecht für Le-

bensversicherungsunternehmen zulässig ist, auch die Zweige 1 (Unfall) und 2 
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(Krankheit) der Nichtlebensversicherung zu betreiben. Dies bedeutet eine Er-

leichterung im Vergleich zum geltenden Recht, wonach lediglich das Betreiben 

der Zusatzversicherung für Unfall, Tod, Krankheit und Invalidität im Rahmen der 

Lebensversicherung zulässig ist. 

Neu werden in Umsetzung der Solvabilität II-Richtlinie ausführliche Bestim-

mungen zu den Anforderungen an die Governance von Versicherungsunter-

nehmen aufgenommen. Governance � als Prinzip einer soliden und umsichtigen 

Geschäftsführung � ist ein zentrales Regelungsanliegen der Solvabilität II-

Richtlinie. Die neuen Governance-Bestimmungen umfassen Anforderungen an 

die Leitungsorgane (�fitness & properness�) sowie die Aktionäre, ein wirksames 

Risikomanagement sowie die Anforderungen an weitere von der Richtlinie defi-

nierte Schlüsselfunktionen, über die ein Versicherungsunternehmen verfügen 

muss. Zu diesen Schlüsselfunktionen gehören eine wirksame Compliance, eine 

interne Revision sowie die versicherungsmathematische Funktion. 

Versicherungsunternehmen haben schriftliche Leitlinien zur Governance zu er-

lassen und diese periodisch zu prüfen. Die FMA muss die Governance im Hinblick 

auf potenzielle Risiken beurteilen. 

Im Abschnitt �Finanzielle Ausstattung� sollen die neuen, umfangreichen Bestim-

mungen zu den Kapitalanforderungen von Versicherungsunternehmen Eingang 

finden. Versicherungsunternehmen haben über anrechenbare Eigenmittel zur 

Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung zu verfügen. Die Solvenzkapital-

anforderung entspricht dem Sollwert der Eigenmittel zur Bedeckung der unter-

nehmenseigenen Risiken.  

Die Mindestkapitalanforderung definiert die absolute Untergrenze, unter welche 

die finanziellen Mittel eines Unternehmens nicht absinken dürfen. 
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Unter Solvabilität II kann die Solvenzkapitalanforderung entweder anhand einer 

Standardformel oder unter Verwendung eines vollständigen oder partiellen in-

ternen Modells berechnet werden. Interne Modelle ermöglichen es Versiche-

rungsunternehmen, ihrer individuellen Risikosituation besser Rechnung zu tra-

gen. Die FMA hat interne Modelle nach einem vorgegebenen Verfahren zu ge-

nehmigen. 

4.2.4 Bewilligung 

Bei Vorliegen sämtlicher Bewilligungsvoraussetzungen wird die Bewilligung er-

teilt. Die Bewilligungserteilung unter Auflagen ist wie bisher möglich. Die Auf-

sichtsbehörde hat vor einer Bewilligungserteilung die anderen EWR-

Versicherungs- und Bankenaufsichtsbehörden insoweit zu konsultieren, als dass 

es sich bei der zu bewilligenden Gesellschaft um eine Konzerngesellschaft han-

delt. Zudem hat ein Informationsaustausch im Hinblick auf die Eignung von Lei-

tungsorganen und Aktionären zu erfolgen. Die bewilligten Versicherungs-

unternehmen sind wie bisher zu veröffentlichen. 

4.2.5 Tätigkeit von liechtensteinischen Versicherungsunternehmen im Ausland 

Die im Entwurf vorgesehenen Voraussetzungen für die Tätigkeit eines liechten-

steinischen Versicherungsunternehmens im EWR-Ausland im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit entsprechen grundsätz-

lich geltendem Recht. Eine entsprechende Tätigkeit kann nach erfolgter Notifika-

tion dieser Tätigkeit aufgenommen werden. Eine Tätigkeit in Drittstaaten soll wie 

nach geltendem Recht nur dann zulässig sein, wenn das Versicherungsunter-

nehmen der FMA nachweist, dass eine entsprechende Bewilligung im Drittstaat 

vorliegt bzw. keine Bewilligung notwendig ist. 



21 
 

 

4.2.6 Tätigkeit von ausländischen Versicherungsunternehmen in Liechtenstein 

Versicherungsunternehmen mit Sitz im EWR-Ausland können im Rahmen des 

freien Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit nach entspre-

chender Notifikation tätig werden und unterliegen für diese Tätigkeit der Auf-

sicht der Sitzlandbehörde. Aufgrund des Direktversicherungsabkommens mit der 

Schweiz werden schweizerische Versicherungsunternehmen wie solche aus ei-

nem EWR-Staat behandelt. 

Wie bisher wird eine Bewilligungspflicht für Versicherungsunternehmen mit Sitz 

in Drittstaaten, welche die Versicherungstätigkeit in Liechtenstein aufnehmen 

wollen, statuiert. Die Bestimmungen übernehmen � unter Berücksichtigung der 

neuen quantitativen Anforderungen an Versicherungsunternehmen unter Solva-

bilität II � weitgehend geltendes Recht.  

Keine Bewilligung benötigen Drittlandunternehmen, die in Liechtenstein nur die 

Rückversicherung betreiben und im Sitzstaat einer im Vergleich zum Inland 

gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Dies entspricht geltendem Recht. 

4.2.7 Aufsicht über die Versicherungstätigkeit 

Die FMA hat die gesamte Geschäftstätigkeit von Versicherungsunternehmen zu 

überwachen sowie die dauernde Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen zu 

prüfen. Die zentrale Aufgabe ist in diesem Rahmen die Überwachung der finanzi-

ellen Ausstattung von Versicherungsunternehmen.  

Solvabilität II sieht vor, dass die Aufsichtsbehörde unter bestimmten Vorausset-

zungen bei einem Versicherungsunternehmen einen Kapitalaufschlag verlangen 

kann, wenn sie zum Schluss gelangt, dass das Risikoprofil eines Unternehmens 

erheblich von den Annahmen abweicht, die einer bestimmten Solvenzkapitalan-

forderung zugrunde liegen. Dieses unter Solvabilität II neu vorgesehene Auf-
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sichtsinstrument soll jedoch nur als letztes Mittel angewendet werden, wenn 

andere Massnahmen der FMA ungeeignet oder unwirksam sind. In Ergänzung 

dieses Instrumentariums kann die FMA im Weiteren anordnen, dass ein Versi-

cherungsunternehmen zusätzliche Instrumente zur Bewertung der finanziellen 

Ausstattung zu entwickeln hat, um möglichen Vorfällen oder zukünftigen Ände-

rungen der Wirtschaftslage Rechnung zu tragen, die sich ungünstig auf die allge-

meine Finanzlage eines Versicherungsunternehmens auswirken können.  

Sodann sind die Interventionsinstrumente der Aufsichtsbehörde bei einer Ver-

schlechterung der finanziellen Lage eines Versicherungsunternehmens zu regeln. 

Soweit bei einem Versicherungsunternehmen die Solvenzkapitalanforderung 

nicht mehr bedeckt ist, hat das Versicherungsunternehmen der FMA einen Sa-

nierungsplan, mit dem Ziel, dass die entsprechenden Anforderungen innerhalb 

von 6 Monaten wieder erfüllt sind, einzureichen. Bei Unterschreiten der Min-

destkapitalanforderung hat das Versicherungsunternehmen der FMA einen kurz-

fristigen Finanzierungsplan zur Genehmigung einzureichen. Innerhalb von 3 Mo-

naten hat das Unternehmen die Eigenmittel mindestens auf die Höhe der Min-

destkapitalanforderung aufzustocken oder das Risikoprofil so zu senken, dass die 

Mindestkapitalanforderung wieder bedeckt ist. In beiden Fällen kann die Auf-

sichtsbehörde, sofern dies begründet ist, die freie Verfügung über die Vermö-

genswerte untersagen. Gleiches gilt auch, wenn ein Unternehmen über unzu-

reichende versicherungstechnische Rückstellungen verfügt. Bei einer weiteren 

Verschlechterung der finanziellen Lage kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen 

einer Generalkompetenz alle weiteren Massnahmen treffen, die erforderlich 

sind, um sicherzustellen, dass die Versicherteninteressen nicht gefährdet wer-

den. 

Neu haben Versicherungsunternehmen jährlich als Bestandteil des Jahresbe-

richts einen Bericht über die Solvabilität und Finanzlage zu veröffentlichen. Dabei 
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soll ein klares Bild über die Risikoexponierung eines Unternehmens und das von 

diesem betriebene Kapitalmanagement resultieren.  

Im Übrigen entsprechen die bisherigen Bestimmungen über die Rechnungsle-

gung, Berichterstattung und externe Revision weitestgehend der geltenden 

Rechtslage, da die Solvabilität II-Richtlinie diesbezüglich keine Neuerungen vor-

sieht. Es ist aber davon auszugehen, dass die noch zu erlassenden Ausfüh-

rungsbestimmungen der EU in diesem Bereich Klarheit schaffen und somit zu 

weiterer Regulierung führen werden. So soll im EWR neu ein einheitliches Repor-

ting der Versicherungsunternehmen eingeführt werden.  

4.2.8 Beendigung der Versicherungstätigkeit 

Wie im geltenden Recht gilt der Grundsatz, dass sich die Aufsicht auch auf die 

Beendigung der Geschäftstätigkeit und die Abwicklung der bestehenden Versi-

cherungsverträge bezieht. Auch bei der Übertragung von Versicherungsbestän-

den soll der FMA wie bisher eine entscheidende Rolle zukommen. Die Übertra-

gung bedarf der Zustimmung der FMA sowie der zuständigen Behörden der Ver-

tragsstaaten des EWR-Abkommens, in denen die Risiken der Verträge belegen 

sind. Eine Bestandesübertragung kann, muss aber nicht, bei Beendigung der Ge-

schäftstätigkeit erfolgen.  

Wie unter geltendem Recht hat die FMA die Möglichkeit, bei Vorliegen bestimm-

ter Voraussetzungen, die Bewilligung eines Versicherungsunternehmens zu ent-

ziehen. So insbesondere dann, wenn ein Unternehmen die Bewilligungsvor-

aussetzungen nicht mehr erfüllt oder anderweitige Verpflichtungen in schwer-

wiegender Weise verletzt.  
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4.2.9 Sanierung und Liquidation 

Das Kapitel Sanierung und Liquidation entspricht weitestgehend den geltenden 

Bestimmungen in Art. 59a ff. VersAG und findet ausschliesslich auf Direktversi-

cherungsunternehmen Anwendung. Die Bestimmungen stellen sicher, dass Sa-

nierungsmassnahmen, welche in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens be-

schlossen wurden, um die finanzielle Situation eines Unternehmens zu erhalten 

oder wiederherzustellen, im gesamten EWR wirksam werden. Entscheidungen 

über Liquidationsverfahren sind im gesamten EWR anzuerkennen. 

4.2.10 Bestimmungen für einzelne Branchen und Versicherungszweige 

Dieser Abschnitt regelt spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen an einzelne 

Branchen und Versicherungszweige. Diese umfassen (in der Nichtlebens-

versicherung) insbesondere spezielle Regelungen für Pflichtversicherungen, die 

Mitversicherung, den touristischen Beistand sowie die Rechtsschutzversicherung. 

Zu Letzterer sollen einzig die versicherungsaufsichtsrechtlichen Aspekte in das 

VersAG aufgenommen werden. Versicherungsvertragsrechtliche Regelungen 

sollen im VersVG Eingang finden bzw. verbleiben. 

Daneben sind Bestimmungen vorgesehen zur Lebensversicherung, zur Rückver-

sicherung und zu den Zweckgesellschaften. 

4.2.11 Aufsichtsbehörde, Verfahren und Rechtsmittel 

Zuständige Aufsichtsbehörde ist wie bisher die Finanzmarktaufsicht (FMA). Der 

Massnahmenkatalog sieht zusätzlich zur Generalkompetenz der FMA sowie zu 

den in diversen Artikeln des Entwurfs festgehaltenen Kompetenzen der Auf-

sichtsbehörde für bestimmte Aufsichtstatbestände konkrete Massnahmen vor. 

Die Praxis der Aufsichtsbehörde muss aus Gründen der Transparenz der Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht werden.  
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4.2.12 Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

Schon bisher ist im geltenden VersAG die Zusammenarbeit mit in- und auslän-

dischen Behörden geregelt. Die FMA muss die Möglichkeit haben, Vereinba-

rungen mit ausländischen Aufsichtsbehörden abzuschliessen. Besonders zu er-

wähnen ist dabei das sogenannte �General Protocol relating to the collaboration 

of the insurance supervisory authorities of the Member States of the European 

Union�, welches die Zusammenarbeit zwischen den EWR-Aufsichtsbehörden bei 

bestimmten aufsichtsrelevanten Tatbeständen regelt (beispielsweise Notifikatio-

nen zur grenzüberschreitenden Tätigkeit, Bestandesübertragungen, Austausch 

statistischer Daten etc.). Zudem sind in Umsetzung der Solvabilität II-Richtlinie 

Regelungen einzuführen, welche die Vor-Ort-Kontrollen von ausländischen Be-

hörden bei Zweigniederlassungen in Liechtenstein regeln. 

Als Mitglied der IAIS (International Association of Insurance Supervisors) hat die 

FMA sodann den Informationsaustausch mit Drittstaaten sicherzustellen.  

4.2.13 Gruppenaufsicht 

Die Vorlage beinhaltet detaillierte und modernisierte Bestimmungen zur Aufsicht 

über Versicherungsunternehmen einer Gruppe. Die Gruppenaufsicht nimmt in 

der Solvabilität II-Richtlinie eine zentrale Stelle ein. Die Vorlage regelt dabei ins-

besondere den Umfang der Gruppenaufsicht, die für die Gruppenaufsicht zu-

ständige Behörde, die Überwachung der Solvabilität auf Gruppenebene sowie 

der gruppeninternen Transaktionen und Massnahmen bei der Verschlechterung 

der finanziellen Lage einer Gruppe.  

Bei Versicherungsunternehmen, die einer Gruppe angehören, muss die Solva-

bilität auf Gruppenebene berechnet werden. Die konsolidierte Solvenzkapital-
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anforderung für eine Gruppe hat der globalen Risikodiversifizierung Rechnung zu 

tragen und die Risikoexponierung der Gruppe angemessen zu berücksichtigen.  

Die Vorlage beinhaltet zudem Spezialbestimmungen für die Zusammenarbeit und 

den Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden im Rahmen der 

Gruppenaufsicht. 

4.3 Abänderung des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) 

Die marginalen Änderungen des VersVG betreffen namentlich die Rechts-

schutzversicherung. Im Rahmen der Revision dieses Gesetzes wurde eine neue 

Abgrenzung zwischen VersAG und VersVG vorgenommen, indem Bestimmungen 

vom VersVG neu ins VersAG übernommen wurden.   

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass das Versicherungsvertragsrecht in der 

EU weiterhin nicht gemeinschaftsrechtlich harmonisiert ist.  

4.4 Totalrevision des Gesetzes über das internationale Versicherungsvetrags-

recht (IVersVG) 

Die Umsetzung von Solvabilität II bedingt eine Revision des Gesetzes über das 

internationale Versicherungsvertragsrecht (IVersVG; LGBl. 1998 Nr. 120 i.d.g.F.). 

Dieser Änderungsbedarf ergibt sich aus dem Umstand, dass die Solvabilität II-

Richtlinie spezifische Bestimmungen für Versicherungsverträge aus der Verord-

nung (EG) Nr. 593/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 

Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

(Rom I) auch für Mitgliedstaaten anwendbar erklärt, welche grundsätzlich nicht 

dieser Verordnung unterliegen. Liechtenstein unterliegt als EWR-Vertragsstaat 

der Rom I-Verordnung nicht. Im Rahmen der Übernahme der Solvabilität II-
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Richtlinie in das EWR-Abkommen sind aber die entsprechenden Bestimmungen 

aus Rom I sinngemäss zu übernehmen.  

Die Verordnung Rom I enthält neben allgemeinen Bestimmungen zur Anknüp-

fung von Verträgen in Art. 7 besondere Verweisungsnormen für Versicherungs-

verträge. Die einschlägigen auf Versicherungsverträge anwendbaren Vorschriften 

der Verordnung sind im Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 

78/2011 vom 1. Juli 2011 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) 

des EWR-Abkommens übernommen worden. Sie sind daher auch für das liech-

tensteinische Recht zu beachten, nachdem der Landtag dem Beschluss des EWR-

Ausschusses seine Zustimmung erteilt hat.  

Zur Hauptsache werden die Regeln des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-

Ausschusses (im Folgenden �EWR-Beschluss�) in das zu revidierende IVersVG 

aufgenommen; vereinzelt finden sie sich auch im (allgemeinen) Gesetz über das 

internationale Privatrecht (IPRG). Das gilt namentlich für Art. 13 der Verordnung 

Rom I (Handlungsfähigkeit), welche Frage in Art. 12 Abs. 2 IPRG geregelt ist. 

Nicht übernommen wird sodann Ziff. 4 Bst. b Unterabs. 4 der Bestimmungen im 

EWR-Beschluss zu Art. 178 der Richtlinie. Die Vorschrift folgt Art. 11 Abs. 5 Rom I, 

welche Norm sich allerdings auf die Form von Grundstücksverträgen (und nicht 

auf Versicherungsverträge) bezieht. Die Vorschrift ist aber im Übrigen in Art. 33 

IPRG enthalten.  

Art. 7 Rom I ist nicht auf alle Versicherungsverträge anwendbar (Art. 7 Abs. 1). 

Ausgenommen sind Rückversicherungsverträge sowie Verträge über Risiken aus-

serhalb des EU-Bereichs, sofern es sich nicht um Verträge betreffend Grossrisi-

ken handelt. Diesem Konzept folgt auch der EWR-Beschluss mit Blick auf Art. 178 

der Richtlinie. Da jedoch die Verordnung Rom I für Liechtenstein nicht direkt gilt, 

ist das Fürstentum Liechtenstein wie bisher frei, Art. 7 Rom I beziehungsweise 

autonome verweisungsrechtliche Vorstellungen auf Verträge über Risiken aus-
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serhalb des EWR und auf Rückversicherungsverträge zur Anwendung zu bringen. 

Dem steht auch der EWR-Beschluss nicht entgegen.  

4.5 Abänderung des Pensionsfondsgesetzes (PFG) 

Mit der Solvabilität II-Richtlinie wird die Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beauf-

sichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfonds) 

abgeändert. In dieser Richtlinie wird bisher auf die Rechtsvorschriften über die 

Solvabilitätsspanne in der Lebensversicherungsrichtlinie 2002/83/EG verwiesen. 

Diese Situation soll für Pensionsfonds beibehalten werden, um den Status quo 

aufrechtzuerhalten. Im geltenden Pensionsfondsgesetz (PFG; LGBl. 2007 Nr. 11 

i.d.g.F.), beziehungsweise in der entsprechenden Verordnung (PFV; LGBl. 2007 

Nr. 16 i.d.g.F.), wird auf die relevanten Bestimmungen in der Versicherungsauf-

sichtsverordnung verwiesen. Da diese Bestimmungen durch das neue Solvabili-

tätssystem für Versicherungsunternehmen ersetzt werden, müssen damit die 

bisherigen Regelungen in die Pensionsfondsgesetzgebung aufgenommen wer-

den. 

In Beachtung der Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates (vom 24. November 2010) sind im PFG sodann Bestimmungen aufzuneh-

men, die eine Zusammenarbeit der FMA mit der EIOPA vorsehen. 

4.6 Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) 

Bei Schaffung des VersAG vom 6. Dezember 1995 wurden mit Art. 68 VersAG die 

früheren versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestimmungen im PGR (Art. 596 bis 

613) aufgehoben. Weitere aufsichtsrechtliche Vorschriften und Verweisungen 

wurden jedoch belassen. Davon sind gewisse Bestimmungen für die Versiche-

rungsvereine auf Gegenseitigkeit aufzuheben, da in dieser Rechtsform weder die 
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Lebens- noch die Schadenversicherung betrieben werden darf. Ausserdem sind 

einzelne wenige Verweisungen auf das neue Aufsichtsgesetz anzupassen.  

4.7 Abänderung des Versicherungsvermittlungsgesetzes (VersAG) 

Da das VersVermG hinsichtlich des Versicherungs- beziehungsweise Geschäfts-

geheimnisses dem VersAG folgt, ist die entsprechende Bestimmung an den neu-

en Wortlaut anzupassen. 

4.8 Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FMAG) 

Die Einführung von Solvabilität II bedingt eine Abänderung des Gebühren- und 

Abgabenkataloges im FMAG aufgrund des gewachsenen Aufsichtsaufwandes und 

neuer Aufsichtstatbestände. 

4.9 Abänderung des Wertpapierprospektgesetzes (WPPG) 

Die Abänderung des WPPG erfolgt aufgrund der Abänderungen der Richtlinie 

2003/71/EG durch die Richtlinie 2010/78/EU (Omnibus I) und durch Omnibus II. 

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN 

5.1 Versicherungsaufsichtsgesetz (VersAG) 

Vorbemerkung 

Die Gesetzesvorlage wurde gegenüber der (ersten) Vernehmlassungsvorlage vom 

21. Oktober 2011 in legistischer bzw. systematischer Hinsicht umfassend überar-

beitet. Wo sich diesbezüglich inhaltliche Änderungen gegenüber dieser Ver-

nehmlassungsvorlage ergeben, wird dies in den Erläuterungen dargestellt.  
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Zu Art. 1 � Gegenstand und Zweck 

Art. 1 umschreibt den Gegenstand und den Zweck des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes. Die Bestimmung folgt der üblichen Einleitungsvorschrift, wie sie 

ebenfalls in anderen Aufsichtsgesetzen Liechtensteins enthalten ist. Sie ist auch 

in Art. 1 des (geltenden) VersAG niedergelegt. Art. 1 Abs. 2 bezieht sich sodann 

auf Art. 27 der Richtlinie 2009/138/EG, worin das Hauptziel der Beaufsichtigung 

von Versicherungsunternehmen festgehalten wird; dieses besteht im Schutz der 

Versicherten (vgl. schon Art. 1 VersAG), wobei der Begriff �Versicherte� Versiche-

rungsnehmer, Versicherte, Prämienzahler sowie Begünstigte umfasst.  

In Art. 1 Abs. 3 findet sich die übliche Verweisung auf das EWR-Recht, welches 

durch Liechtenstein umzusetzen ist. Gegenstand des zu revidierenden VersAG ist 

die Richtlinie 2009/138/EG vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme 

und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabili-

tät II). Hinzu kommt eine Umsetzung der sogenannten zweiten �Omnibus�-

Richtlinie (2014/51/EU) im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Auf-

sichtsbehörde für das Versicherungswesen (EIOPA: European Insurance and Oc-

cupational Pensions Authority/Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche-

rungswesen und die betriebliche Altersversorgung), soweit dies für das Landes-

recht erforderlich ist. Diese befindet sich noch im Übernahmeverfahren in das 

EWR-Abkommen. 

Zu Art. 2 � Geltungsbereich 

Art. 2 umschreibt in allgemeiner Hinsicht den Geltungsbereich des Gesetzes. Der 

inländischen Aufsicht unterstehen � wie bisher (Art. 2 Abs. 1 VersAG) � Unter-

nehmen, die in Liechtenstein oder von Liechtenstein aus die Direktversicherung 

oder die Rückversicherung betreiben. Auf eine Definition von �Versicherung� 

sowie �Rückversicherung� verzichtet der Entwurf � jedoch sind nähere Angaben 
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zu den beaufsichtigten Unternehmen, was Begriffe betrifft, in den Begriffsbe-

stimmungen enthalten. 

Erfasst werden nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b auch sogenannte Zweckgesellschaften 

(vgl. Begriffsbestimmung Art. 10 Abs. 1 Ziff. 58). Sie wurden anlässlich der Revisi-

on im Jahr 2009 in das VersAG aufgenommen; vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. b sowie Art. 

6a VersAG. An diesem Aufsichtskonzept soll nichts geändert werden, zumal auch 

Art. 211 Abs. 1 der Richtlinie weiterhin die Aufnahme solcher Gesellschaften vor-

sieht. In Liechtenstein sind bisher noch keine Zweckgesellschaften errichtet wor-

den. 

Nach Art. 211 Abs. 2 der Richtlinie wird die Kommission Durchführungsmass-

nahmen erlassen, um in Bezug auf Zweckgesellschaften ein harmonisiertes Vor-

gehen zu gewährleisten. Bis diese Regelungen vorliegen, ist vorzusehen, dass die 

auf Rückversicherungsunternehmen anwendbaren Vorschriften sinngemäss auch 

auf Zweckgesellschaften anwendbar sind. Im Ergebnis folgt die Verweisung in 

Art. 2 Abs. 1 Bst. b weitgehend der bisherigen Regelung in Art. 6a VersAG. 

Abs. 2 hält fest, dass als Versicherung auch die Eigenversicherung zu betrachten 

ist; sie kann als Direkt- oder als Rückversicherung betrieben werden. Die Be-

stimmung lehnt sich an Art. 6 Abs. 1 des VersAG an und stimmt sodann mit dem 

Konzept der (in Art. 1 erwähnten) Richtlinie überein. Im Unterschied zu Art. 6 

Abs. 2 VersAG soll nicht mehr explizit festgehalten werden, dass eine Eigenversi-

cherung (Captive) auch Risiken von Drittpersonen abdecken kann. Solche Capti-

ves sind in Liechtenstein unüblich; ihnen ist gegebenenfalls bei der Konkretisie-

rung der Aufsicht im Einzelfall Rechnung zu tragen. 

Art. 2 Abs. 3 hält fest, dass mit Bezug auf Versicherungsunternehmen, welche die 

direkte Lebensversicherung betreiben und zugleich die betriebliche Altersversor-

gung durchführen, neben diesem Gesetz die Bestimmungen der Pensionsfonds-
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gesetzgebung massgeblich bleiben; vgl. Art. 4 Pensionsfondsgesetz. Für gesetzli-

che Systeme der sozialen Sicherheit ist allgemein auf Art. 5 zu verweisen. 

In Abs. 4 und 5 wird auf die einschlägige Spezialgesetzgebung für die Unfall- und 

Krankenversicherung Bezug genommen. Die Regelung übernimmt unverändert 

Art. 173 der (ersten) Vernehmlassungsvorlage. Nicht umzusetzen ist Art. 206 der 

Richtlinie, der Vorgaben für den Fall enthält, dass in einem EWR-Staat die Kran-

kenversicherung als Alternative zur Sozialversicherung angeboten wird. Eine sol-

che Alternative besteht in Liechtenstein nicht; es gilt hier ein umfassendes Obli-

gatorium.  

Im Gegensatz zur (ersten) Vernehmlassungsvorlage (Art. 3 Abs. 1) wird darauf 

verzichtet, die allgemeine Kompetenznorm von Art. 2 Abs. 2 des (geltenden) Ver-

sAG aufzunehmen. Eine nochmalige Prüfung auf Richtlinienkonformität hat er-

geben, dass die FMA über kein Ermessen verfügt, im Einzelfall ein Unternehmen 

von der Aufsicht freizustellen.  

Zu Art. 3 � Kleine Direktversicherungsunternehmen 

Neuland beschreiten die Art. 3 und 4. Die Bestimmungen lehnen sich an Art. 4 

der Richtlinie an. Letztere sieht vor, dass sogenannte Bagatellversicherungen 

(kleine Direktversicherungsunternehmen) nicht der Aufsicht (nach Solvabilität II) 

unterstehen sollen. Bei der Diskussion über diese Unternehmen in einzelnen 

EWR-Staaten zeigt sich eine gewisse Unsicherheit, was aufsichtsrechtlich mit 

diesen Bagatellversicherungen in Zukunft zu geschehen hat. Dem Wortlaut und 

dem Konzept der Richtlinie nach sind sie von der Aufsicht auszunehmen, sodass 

im Ergebnis resultieren könnte, dass solche Unternehmen überhaupt nicht mehr 

beaufsichtigt würden. Dies könnte dazu anhalten, die frühere Aufsichtsgesetzge-

bung (Solvabilität I) auf solche Gesellschaften zur Anwendung zu bringen. Ein 

solcher Ansatz vermag aber nicht zu überzeugen, zumal man es dann in Zukunft 

mit unterschiedlichen Aufsichtsgesetzen zu tun hätte. Für Liechtenstein ist die 
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Frage der Behandlung von Bagatellversicherungen allerdings insoweit höchstens 

akademischer Natur, als eine Freistellung dann nicht zum Tragen kommt, wenn 

Versicherungsunternehmen grenzüberschreitend � im Dienstleistungsverkehr 

oder im Rahmen der Niederlassungsfreiheit � tätig sind. Da sämtliche liechten-

steinischen Unternehmen grenzüberschreitend tätig sind, sind sie a priori nicht 

von der Aufsicht auszunehmen. 

Art. 3 Abs. 1 konkretisiert die Schwellenbeträge, welche im Hinblick auf eine 

Sonderstellung kleiner Direktversicherungsunternehmen zu beachten sind. Abs. 2 

hält fest, dass insoweit auch der FMA Feststellungskompetenzen zustehen kön-

nen. Handelt es sich danach um ein kleines Direktversicherungsunternehmen, so 

gilt für dieses Art. 4.  

Zu Art. 4 � Auf kleine Direktversicherungsunternehmen anwendbare Bestim-

mungen 

Die Bestimmung regelt im Einzelnen Konstellationen, in welchen das Gesetz nur 

teilweise auf kleine Unternehmen anzuwenden ist. Abs. 7 hält sodann fest, dass 

selbst ein kleines Unternehmen berechtigt ist, im Rahmen dieses Gesetzes eine 

Bewilligung zu beantragen oder zu behalten. Es kann nämlich durchaus im Inte-

resse des Unternehmens sein, um eine Bewilligung zu ersuchen und so in eine 

vollumfängliche behördliche Aufsicht zu gelangen. Die Beaufsichtigung nach Sol-

vabilität II kann dann gleichsam als eine Art Gütesiegel betrachtet werden. 

Nach Abs. 1 können unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips für kleine 

Unternehmen Erleichterungen vorgesehen werden. Diese beziehen sich auf die 

Funktionen der Governance und der internen Kontrolle.  

Abs. 2 hält fest, dass auch kleine Direktversicherungsunternehmen über anre-

chungsfähige Eigenmittel verfügen müssen. Einzelheiten wird die Regierung mit 

Verordnung regeln. 



34 
 

 

Nach Abs. 3 sind die Vorschriften betreffend Gruppenaufsicht nicht anwendbar, 

wenn eine Gruppe ausschliesslich durch den Einbezug kleiner Unternehmen be-

steht. Des Weiteren erklärt Abs. 4 zahlreiche Bestimmungen für nicht anwend-

bar. 

Abs. 5 statuiert, dass das Gesetz vollumfänglich Anwendung findet, wenn Versi-

cherungsunternehmen eine Bewilligung zur Ausübung der Versicherungstätigkeit 

beantragen oder beantragt haben und wenn deren Bruttoprämien oder versiche-

rungstechnische Rückstellungen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich ei-

nen der in Art. 3 Abs. 1 festgelegten Beträge überschritten werden. Gleiches gilt 

unabhängig von einem Antrag auf eine Bewilligung dann, wenn Versicherungsun-

ternehmen in drei aufeinander folgenden Jahren die Schwellenwerte überschrei-

ten. 

Das Gesetz ist sodann uneingeschränkt anwendbar, falls ein Versicherungs-

unternehmen Tätigkeiten im freien Niederlassungs- oder Dienstleistungsverkehr 

auszuüben beabsichtigt: Abs. 6. Das gilt sowohl für ausländische als auch für in-

ländische Versicherungsunternehmen. 

Für Art. 4 ist schliesslich festzuhalten, dass eine besondere Behandlung lediglich 

für Direktversicherungsunternehmen (und nicht für Rückversicherer) in Frage 

kommen kann. Dies ergibt sich explizit aus Art. 4 Abs. 1 (Ingress) der Richtlinie, 

welcher sich nur auf �Versicherungsunternehmen� bezieht. Da die Richtlinie � im 

Unterschied zum vorliegenden Entwurf (worauf bei den Begriffsbestimmungen 

einzugehen ist) � jeweils explizit von Versicherungs- und Rückversicherungsun-

ternehmen spricht, wenn auch Rückversicherungsunternehmen gemeint sind, ist 

aus dem Wortlaut der Bestimmung zu schliessen, dass im Rahmen von Art. 4 der 

Richtlinie Rückversicherungsunternehmen nicht erfasst sind. 
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Zu Art. 5 � Gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit 

Die Art. 5 ff. beziehen sich auf einzelne Fragestellungen und Versicherungs-

zweige, wie sie im Übrigen weitgehend in den besonderen Abschnitten des Ent-

wurfs geregelt werden. Es ist angebracht, diese Ausnahmen gleich zu Beginn des 

Gesetzes, beim Geltungsbereich, festzuschreiben. 

Nach Art. 5 findet das Gesetz keine Anwendung auf ein gesetzliches System der 

sozialen Sicherheit. Gegenüber der (ersten) Vernehmlassungsvorlage wird hierfür 

ein eigenständiger Artikel vorgesehen.  

Zu Art. 6 � Nichtlebensversicherung 

Art. 6 Abs. 1 stellt eine Umsetzung von Art. 5 der Richtlinie dar. Im Rahmen der 

Nichtlebensversicherung sind spezielle Geschäftstätigkeiten von der Versiche-

rungsaufsicht auszunehmen. Es handelt sich bei Bst. a um Kapitalisa-

tionsgeschäfte, die im EWR nicht in allen Staaten vorgesehen sind. (Als Kapitali-

sationsgeschäfte gelten Geschäfte, denen ein mathematisches Verfahren zu-

grunde liegt, wobei gegen im Voraus festgesetzte einmalige oder regelmässig 

wiederkehrende Zahlungen bestimmte Verpflichtungen übernommen werden, 

deren Dauer und Höhe genau festgelegt sind.) Eine solche Tätigkeit wird aber 

(versicherungs-) aufsichtspflichtig, wenn sie zusammen mit einem Versiche-

rungszweig der Lebensversicherung betrieben wird. 

Bst. b nimmt Geschäfte der für Unterstützungszwecke geschaffenen Institutio-

nen aus, bei denen die Höhe der Mitgliedsbeiträge pauschal festgesetzt werden. 

Sodann nicht der Aufsicht unterstehen (c) Geschäfte von Unternehmen ohne 

Rechtspersönlichkeit, deren Zweck der gegenseitige Schutz der Mitglieder ist und 

bei denen keine Prämien erhoben werden und entsprechend ebenfalls keine 

technischen Reserven zu bilden sind. Schliesslich (d) sind von der Aufsicht ausge-

nommen Ausfuhrkreditversicherungen für staatliche Rechnung. � Nicht mehr 
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berücksichtigt ist Art. 3 Abs. 2 des VersAG; für die obligatorische Gebäudeversi-

cherung gelten selbstredend die einschlägigen Spezialerlasse. 

Abs. 2 von Art. 6 dient der Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie. Danach sollen 

Versicherungsunternehmen auf Gegenseitigkeit von der Aufsicht ausgenommen 

werden, wenn sie eine Rückversicherungsvereinbarung mit einem anderen Un-

ternehmen abschliessen. In einem solchen Fall ist das andere, das akzeptierende 

Versicherungsunternehmen der Aufsicht unterstellt. Für liechtensteinische Versi-

cherungsunternehmen ist diese Bestimmung kaum von Bedeutung, da in Liech-

tenstein der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nicht als Rechtsform für die 

unter das Gesetz fallenden Tätigkeiten zugelassen ist (vgl. Art. 22 Abs. 1). Immer-

hin kann auf eine Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie nicht verzichtet werden, da 

nach anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens Versicherungsunternehmen 

(insbesondere Versicherungsvereine) auf Gegenseitigkeit weiterhin zulässig sein 

können; vgl. beispielsweise Deutschland. Sind diese in Liechtenstein grenzüber-

schreitend tätig, ist festzulegen, ob sie in diesem Rahmen aufsichtspflichtig sind 

oder nicht.  

Zu Art. 7 � Lebensversicherung 

Auch im Rahmen der Lebensversicherung sind einzelne (besondere) Tätigkeiten 

von der Versicherungsaufsicht auszunehmen. Art. 7 Abs. 1 Bst. a nimmt zunächst 

� wie Art. 6 Abs. 1 Bst. b für die Nichtlebensversicherung � besondere Geschäfte 

der für Versorgungs- und Unterstützungszwecke geschaffenen Institutionen aus. 

Bst. b und Abs. 2 sehen eine Ausnahme für besondere Fälle von Einrichtungen 

vor, die Todesfallrisiken versichern. Insbesondere sind Institutionen freigestellt, 

wenn sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit einer anderen Aufsicht (nament-

lich im Rahmen der Pensionsfondsgesetzgebung) unterstehen. 

Die Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 9 und Art. 10 der Richtlinie, wobei 

auf Besonderheiten anderer Vertragsstaaten des EWR-Abkommens (beispiels-
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weise den �Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen� in 

Deutschland) nicht explizit eingegangen wird. 

Zu Art. 8 � Rückversicherung 

Art. 8 Abs. 1 nimmt Art. 5 Abs. 4 VersAG auf, welche Bestimmung anlässlich der 

Revision im Jahr 2009 erlassen worden ist. Die Bestimmung nimmt Rückversiche-

rungsunternehmen mit Sitz ausserhalb der Vertragsstaaten des EWR-

Abkommens von der Aufsicht aus, die im Fürstentum Liechtenstein lediglich die 

Rückversicherung betreiben, sofern sie im ausländischen Herkunftsstaat einer im 

Vergleich zum Inland gleichwertigen Aufsicht unterstehen. Darüber hinaus dür-

fen sie in Liechtenstein über keine Niederlassung verfügen, ansonsten diese auf-

sichtspflichtig wird.  

Sofern Gleichwertigkeit nach Abs. 1 gegeben ist, werden Rückversicherungsver-

träge mit solchen Unternehmen aus Drittländern gemäss Abs. 2 wie Verträge 

behandelt, die mit Rückversicherungsunternehmen geschlossen sind, welche der 

Aufsicht unterstehen und nach diesem Gesetz eine Bewilligung erhalten haben. 

Eine Diskriminierung drittstaatlicher Rückversicherungsunternehmen findet da-

her nicht statt, sofern diese einer gleichwertigen Aufsicht � wie für inländische 

Unternehmen oder Unternehmen aus anderen EWR-Staaten � unterstellt sind. 

Vgl. gesamthaft Art. 172 Abs. 3 der Richtlinie. 

Art. 8 Abs. 3 entspricht dem Konzept von Art. 5 Abs. 5 VersAG: Unabhängig vom 

jeweiligen sachlichen Anwendungsbereich einzelner Bestimmungen werden die 

Vorschriften zusammenfassend aufgeführt, die nicht (auch) auf die Rückversiche-

rung anwendbar sind.  

Zu Art. 9 � Touristischer Beistand 

Art. 9 nimmt bezüglich des Versicherungszweigs Touristischer Beistand einzelne 

Beistandsleistungen vom Anwendungsbereich des Gesetzes aus und folgt damit 
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Art. 6 der Richtlinie. Die Vorschrift hat insbesondere Unternehmen im Auge, die 

lediglich Pannenhilfe leisten; sie sollen nicht wie Versicherungsunternehmen 

beaufsichtigt werden. 

Mit Inkraftsetzung der Bestimmung wird Art. 5 VersAV aufzuheben sein. 

Zu Art. 10 � Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

Art. 10 nimmt die Begriffsbestimmungen auf, wie sie namentlich in Art. 13 (im 

Allgemeinen) und Art. 212 (für die Gruppenaufsicht) der Richtlinie enthalten 

sind. Die Vorschrift folgt damit ebenfalls Art. 11 VersAG, wobei die bisher im Ge-

setz enthaltenen Definitionen teilweise tel quel übernommen und teilweise � 

namentlich unter Berücksichtigung der Richtlinie � erweitert und spezifiziert 

worden sind. Begriffe, die im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung von Versi-

cherungsunternehmen einer Gruppe relevant sind, finden sich weitgehend be-

reits im speziellen Finanzkonglomeratsgesetz, welches in Liechtenstein seit dem 

1. November 2007 gilt. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 1 

Die Umschreibung folgt Art. 13 Ziff. 9 der Richtlinie (erster Teil). Es handelt sich 

um einen Staat, in welchem ein Versicherungsunternehmen tätig ist, ohne dass 

es dort seinen Sitz hat. Im letzteren Fall stellt dieser Staat den �Herkunftsstaat� 

dar (vgl. die dortige Begriffsbestimmung). 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 

Die Definition erklärt sich selbst; sie ist in Art. 13 Ziff. 10 der Richtlinie enthalten. 

Im Entwurf wird für die (liechtensteinische) Aufsichtsbehörde die Bezeichnung 

Finanzmarktaufsicht (FMA) verwendet. Gegebenenfalls ergeben sich in Bezug auf 

in- und ausländische Behörden sowie konkret bestimmte Behörden Erweiterun-

gen der Umschreibung, beispielsweise bei der für die Gruppenaufsicht zuständi-

gen Behörde. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 

Die Umschreibung folgt Art. 11 Abs. 1 Ziff. 2 VersAG und stellt eine Umsetzung 

von Art. 212 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie dar. Während im geltenden VersAG sowie 

im vorliegenden Entwurf die Verbundenheit zum Unternehmen konkretisiert 

wird � nämlich im Sinne der Verpflichtung zur konsolidierten Rechnungslegung 

(nach PGR) �, verweist die Richtlinie auf die einschlägige EWG-Richtlinie 83/349. 

In der Sache ergibt sich aber kein Unterschied. Hervorzuheben ist der Umstand, 

dass beteiligte Unternehmen nicht nur Mutterunternehmen (vgl. Definition dort) 

zu sein haben. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 

Die Umschreibung folgt Art. 13 Ziff. 20 der Richtlinie. In diesem Zusammenhang 

ist auf die eigenständige und von der allgemeinen Umschreibung abweichende 

Definition für die Gruppenaufsicht hinzuweisen. Vgl. dazu Art. 207 Abs. 5 Bst. b 

dieses Entwurfs. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 5 

Bei den Begriffsbestimmungen in der Richtlinie wird die Direktversicherung als 

solche nicht definiert. Hingegen bezeichnet Art. 13 Ziff. 1 der Richtlinie als �Ver-

sicherungsunternehmen� ein �direktes� Lebensversicherungs- oder Nicht-

lebensversicherungsunternehmen, das eine Bewilligung zur Geschäftstätigkeit 

erhalten hat. Die Richtlinie hält denn auch konsequent die Direktversiche-

rungsunternehmen und Rückversicherungsunternehmen auseinander. Direkt-

versicherung steht damit im Unterscheid beziehungsweise in Abgrenzung zur 

Rückversicherung (vgl. dort). Vgl. auch hinten bei �Versicherungsunternehmen�. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 6 

Die Definition folgt Art. 13 Ziff. 37 der Richtlinie. Diversifizierungseffekte spielen 

beispielsweise eine Rolle im Rahmen der Festlegung der Kapitalanforderungen. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 7 

Die Bestimmung entspricht Art. 13 Ziff. 3 (beziehungsweise Ziff. 6) der Richtlinie. 

Im praktischen Ergebnis ergibt sich keine Abweichung von der bisherigen Be-

griffsbestimmung in Art. 11 Abs. 1 Ziff. 4 VersAG. Die Verdeutlichung, wonach 

das Unternehmen eine Bewilligung benötigen würde, wenn es sich im EWR be-

fände, resultiert daher, dass sich die Richtlinie und das revidierte Gesetz nur an 

Versicherungsunternehmen wenden, die � im Sinne der Richtlinie � tatsächlich 

solche Unternehmen sind; vgl. entsprechend die Definition �Versicherungsunter-

nehmen�. Geht ein Unternehmen in einem Drittland einer Tätigkeit nach, welche 

im EWR nicht als aufsichtspflichtige Versicherungstätigkeit zu qualifizieren ist, so 

handelt es sich nicht um ein Drittland-Versicherungsunternehmen im techni-

schen Sinne. Nur (aber immerhin) dann, wenn ein solches Unternehmen im In-

land eine aufsichtspflichtige Versicherungstätigkeit ausüben will, bedarf es nach 

Art. 116 ff. einer Bewilligung. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 8 

Die Bestimmung entspricht Art. 11 Abs. 1 Ziff. 5 VersAG, verzichtet jedoch in 

Übereinstimmung mit Art. 13 Ziff. 17 der Richtlinie auf eine Konkretisierung des 

Kontrollverhältnisses mit Hilfe von Prozentzahlen. Das erlaubt gegebenenfalls die 

Qualifikation einer Verbindung im Sinne der Kontrolle auch in Fällen, in denen 

weniger als 20% des Kapitals oder der Stimmrechte eines Unternehmens gehal-

ten werden. Entscheidend sind die konkreten wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 9 

Die Bestimmung entspricht Art. 13 Ziff. 40 der Richtlinie (eingefügt durch Omni-

bus II), mit welcher der Begriff externe Ratingagentur (�external credit assess-

ment institution�) definiert wird.  



41 
 

 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 10 

Die Bestimmung entspricht Art. 11 Abs. 1 Ziff. 6 VersAG. Die Umschreibung fin-

det sich so allerdings nicht in der Richtlinie; diese konkretisiert immerhin �Fi-

nanzunternehmen� (Ziff. 25 von Art. 13). Vgl. dazu nachstehend. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11 

Finanzrückversicherung ist eine Rückversicherung mit begrenzter Risikoüber-

nahme. Der Begriff wurde bei Umsetzung der Rückversicherungsrichtlinie im Jahr 

2009 übernommen: Art. 11 Abs. 1 Ziff. 16 VersAG. Diese Art der Rückversiche-

rung hat zum Ziel, die wirtschaftlichen Ergebnisse zwischen den beteiligten Ver-

tragsparteien über die Gesamtlaufzeit des Vertrages auszugleichen. Sie ist erneut 

vorgesehen in Art. 210 der Richtlinie (zur Definition insbesondere Abs. 3). 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 12 

Die Umschreibung knüpft an die hiervor aufgeführte Finanzbranche an. Durch die 

Verknüpfung mit dem Finanzkonglomeratsgesetz (Art. 5 Abs. 1 Bst. i) wird be-

stimmt, was als Unternehmen der Finanzbranche � und mithin als �Finanz-

unternehmen� � zu verstehen ist. Abgedeckt ist damit auch der in Art. 13 Ziff. 25 

der Richtlinie umschriebene Kreis von Unternehmen: Banken und gleichgestellte 

Unternehmen; Versicherungen und Versicherungs-Holdinggesellschaften; Wert-

papierfirmen und Vermögensverwaltungsgesellschaften; gemischte Finanzhol-

dinggesellschaften. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 13 

Die Bestimmung ist bereits im VersAG enthalten, daselbst aber beschränkt auf 

firmeneigene Rückversicherungsunternehmen: Art. 11 Abs. 1 Ziff. 7 VersAG. Da 

nach der Konzeption des Entwurfs �Versicherungsunternehmen� grundsätzlich 

sowohl Direktversicherungsunternehmen als auch Rückversicherungsunterneh-

men umfasst, genügt es, das �firmeneigene Versicherungsunternehmen� zu defi-

nieren. Damit wird Art. 13 Ziff. 2 und Ziff. 5 der Richtlinie abgedeckt. Fir-
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meneigene Versicherungsunternehmen können von Finanzunternehmen ge-

halten werden, bei denen es sich nicht um Versicherungsunternehmen handelt, 

oder von nicht der Finanzbranche angehörenden Unternehmen. Im Ergebnis 

handelt es sich damit um Captives, die keine Drittrisiken versichern; sie stellen, 

wie Art. 2 Abs. 2 festhält, ebenfalls Versicherungen dar. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 14 

Die Umschreibung gibt den Wortlaut von Art. 13 Ziff. 28 der Richtlinie wieder. 

Der Sache nach findet sich die Funktionsausgliederung in Art. 13 Abs. 2 Bst. i Ver-

sAG (Angaben zum Geschäftsplan). Gegenüber dem geltenden Recht dehnt die 

Richtliniendefinition das Outsourcing auch auf eine �weitere� Ausgliederung aus, 

d.h. eine Substitution (Subdelegation an) zusätzliche(r) Personen. Im Licht der 

bisherigen Praxis kann das zu Aufsichtsproblemen führen; darauf wird bei Art. 89 

f. eingegangen. Bereits an dieser Stelle ist sodann darauf hinzuweisen, dass der 

Dienstleister in die Aufsicht über das Versicherungsunternehmen mit einbezogen 

wird.  

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 15 

Die Umschreibung nimmt Art. 212 Abs. 1 Bst. g der Richtlinie auf; sie ist bereits in 

Art. 11 Abs. 1 Ziff. 8 VersAG enthalten. Diese Art Holdinggesellschaft � als Ober-

gesellschaft in einem gemischten Konzern � kann relevant werden im Rahmen 

der Aufsicht über Versicherungsgruppen. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 16 

In Anlehnung an Art. 13 Ziff. 22 Bst. a der Richtlinie entspricht die Definition Art. 

4 Abs. 1 Ziff. 14 der Richtlinie 2004/39/EG (sogenannte Finanzmarktrichtlinie 

[MiFID]). Sie ist für das liechtensteinische Recht nur von untergeordneter Bedeu-

tung, da es im Inland keine von der Richtlinie angesprochenen geregelten Märkte 

gibt. Dennoch hat die Gesetzgebung bezüglichen ausländischen Erscheinungen 

Rechnung zu tragen; vgl. Art. 173. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 17 

Die Umschreibung folgt ihrerseits Art. 13 Ziff. 22 Bst. b der Richtlinie; sie bezieht 

sich auf Märkte, die nicht in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens, sondern 

in einem Drittstaat belegen sind. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 18 

Wie im geltenden VersAG (Art. 11 Abs. 1 Ziff. 9; Anhang 3) soll der Kreis der 

schon bisher relevanten Grossrisiken in einem besonderen Anhang enthalten 

sein; vgl. Anhang 3. Die Richtlinie gibt die Definition der �Grossrisiken� in Art. 13 

Ziff. 27 wieder. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 19 

Die �Gruppe� ist das zentrale Anknüpfungskriterium für die Aufsicht über Versi-

cherungsunternehmen einer Gruppe. Die Bestimmung ist in Art. 212 Abs. 1 Bst. c 

der Richtlinie enthalten. Die Gruppe wird gebildet durch Beteiligungen sowie 

Unternehmen, die untereinander durch eine Beziehung verbunden sind, welche 

nach dem PGR zu konsolidierter Rechnungslegung verpflichtet. Relevantes Krite-

rium für das Vorhandensein einer Gruppe ist das Erfordernis des beherrschenden 

Einflusses eines Unternehmens auf die Gruppenunternehmen; die Richtlinie 

spricht in diesem Zusammenhang von zentraler Koordination. Das Unternehmen, 

welches die Letztere ausübt, wird als Mutterunternehmen bezeichnet; die weite-

ren Unternehmen stellen Tochterunternehmen dar. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 20 

Gruppeninterne Transaktionen unterliegen einer besonderen Überwachung im 

Rahmen der Aufsicht über die Versicherungsunternehmen einer Gruppe. Betrof-

fen sind Transaktionen sowohl von Direktversicherungs- als auch von Rückversi-

cherungsunternehmen. Die Definition, welche Art. 13 Ziff. 19 der Richtlinie auf-

nimmt, hält ausdrücklich fest, dass es für die Beurteilung einer gruppeninternen 
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Transaktion nicht darauf ankommt, ob diese auf vertraglicher oder nichtvertrag-

licher Basis beruht. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 21 

Beim Herkunftsstaat handelt es sich um jenen Vertragsstaat des EWR-

Abkommens, welchem die entscheidende Rolle im Rahmen der Aufsicht zu-

kommt. Die Definition ist in Art. 13 Ziff. 8 der Richtlinie niedergelegt und bereits 

in Art. 11 Abs. 1 Ziff. 10 VersAG enthalten. Im Rahmen der Bestimmungen über 

Sanierung und Liquidation (Art. 152) bezeichnet �Herkunftsstaat� auch einen 

EWRA-Vertragsstaat, in welchem der Zweigniederlassung eines Drittlandunter-

nehmens die Bewilligung erteilt worden ist.  

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 22 

Die Definition stammt aus Art. 1098 Abs. 1 des PGR; sie ist so in der Richtlinie 

nicht enthalten. Vgl. aber Ziff. 15 (gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft) 

und Ziff. 53 (Versicherungs-Holdinggesellschaft). 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 23 

Die Umschreibung bezieht sich auf die besondere Bestimmung von Art. 72, wel-

che ihrerseits eine Umsetzung von Art. 37 der Richtlinie darstellt. In Aus-

nahmefällen kann nämlich die FMA einen Kapitalaufschlag für ein Versiche-

rungsunternehmen festsetzen; ein solcher dient der Erhöhung der Solvenzkapi-

talanforderung im Einzelfall. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 24 

Die Umschreibung knüpft an Art. 212 Abs. 1 Bst. e der Richtlinie an. Ein Kollegium 

wird relevant im Rahmen der Aufsicht über Gruppen von Versiche-

rungsunternehmen, wenn eine Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden bei der 

Beaufsichtigung einer Gruppe angezeigt ist. Die Bestimmung wurde leicht abge-

ändert durch Omnibus II. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 25 

Die Umschreibung entspricht grundsätzlich Art. 13 Ziff. 18 der Richtlinie, verdeut-

licht aber � wie Art. 11 Abs. 1 Ziff. 11 VersAG � das Vorhandensein eines Kon-

trolltatbestandes. Ein solcher kann namentlich auch beim mehrstufigen Konzern 

vorliegen. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 26 

Die Bestimmung stellt eine Umsetzung von Art. 13 Ziff. 35 der Richtlinie dar. Das 

Risiko ist Teil der besonderen Risikobegriffe, welche dem Aufsichtskonzept der 

Solvabilität II zugrunde liegen. Es beeinflusst die Anforderungen an die Kapital-

ausstattung von beaufsichtigten Direkt- und Rückversicherungsunternehmen. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 27 

Der Begriff ist vorgesehen in Art. 13 Ziff. 32 der Richtlinie. Er ist evident und hat 

vor allem Gegenparteiausfallrisiken, Spread-Risiken und Marktrisikokon-

zentrationen vor Augen. Das �Marktrisiko� wird hiernach eigenständig umschrie-

ben (Ziff. 31). Das �Spread-Risiko� bezieht sich auf Veränderungen in der Höhe 

oder in der Volatilität der Kredit-Spreads. Letztere sind Renditezuschläge, welche 

Investoren bei einer Anlage in ausfallrisikobehaftete Anleihen erhalten und da-

mit für die mit der Investition verbundenen Risiken entschädigt werden. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 28 

Die Umschreibung ist bereits im VersAG enthalten (Art. 11 Abs. 1 Ziff. 12) und 

wird ebenfalls in der Richtlinie (erneut) vorgesehen: Art. 268 Abs. 1 Bst. d. Liqui-

dationsverfahren stellen den zentralen Gegenstand im Rahmen der besonderen 

Bestimmungen über Sanierung und Liquidation von Versicherungsunternehmen 

dar. Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die speziellen Vorschrif-

ten nicht auch für Rückversicherungsunternehmen gelten; das ergibt sich schon 

aus dem Wortlaut von Art. 268 Abs. 1 Bst. d der Richtlinie. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 29 

Dem Liquidator kommen die besonderen Aufgaben im Liquidationsverfahren zu; 

er ist mit diesem Wortlaut vorgesehen in Art. 268 Abs. 1 Bst. f der Richtlinie. 

In Abänderung der ersten Vernehmlassungsvorlage schlägt die Regierung vor, 

zusätzlich die Möglichkeit der Bestellung eines Liquidators durch die Generalver-

sammlung � in Anlehnung an Art. 132 Abs. 1 PGR � zu erwähnen.  

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 30 

Das Liquiditätsrisiko besteht darin, dass Direktversicherungs- und Rückversi-

cherungsunternehmen nicht mehr in der Lage sind, Anlagen und andere Vermö-

genswerte zu realisieren; die Umschreibung findet sich in Art. 13 Ziff. 34 der 

Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 31 

Marktrisiken ergeben sich aus Schwankungen, die für Marktpreise resultieren 

können; definiert ist dieses Risiko in Art. 13 Ziff. 31 der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 32 

Die Definition ist schon im geltenden VersAG enthalten: Art. 11 Abs. 1 Ziff. 13. 

Beachte sodann Art. 13 Ziff. 15 und Art. 212 Abs. 2 Unterabs. 1 der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 33 

Die Definition entspricht Art. 13 Ziff. 12 der Richtlinie; sie ist auch in Art. 11 Abs. 

1 Ziff. 14 VersAG enthalten. Im Unterschied zum VersAG wird bei den Definitio-

nen zukünftig zwischen �Niederlassung� und �Zweigniederlassung� unterschie-

den (zu Letzterer vgl. daselbst). Demgegenüber umschreibt das VersAG auch die 

Zweigniederlassung als Niederlassung, welcher im Übrigen eine ständige Präsenz 

gleichgestellt ist. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 34 

Ein solches Risiko ergibt sich insbesondere aus Versagen von internen Stellen und 

Verfahren eines Unternehmens; es ist umschrieben in Art. 13 Ziff. 33 der Richtli-

nie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 35 

Die Bestimmung übernimmt Art. 32a der Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II). 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 36 

Die Umschreibung entspricht Art. 11 Abs. 1 Ziff. 15 VersAG sowie Art. 13 Ziff. 21 

derRichtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 37 

Die Risikogrösse ist vorgesehen in Art. 13 Ziff. 39 der Richtlinie. Ein besonderes 

Risikomass stellt der Value-at-Risk dar; dieser gibt an, welchen Wert der Verlust 

einer bestimmten Risikoposition (hier: eines Versicherungsbestandes) mit einer 

gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht über-

schreitet.  

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 38 

Schon aus dem Wortlaut ergibt sich die Bedeutung des Wortes; es geht um Sach-

verhalte, bei denen Direkt- und Rückversicherungsunternehmen eigene Risiken 

auf andere Parteien abwälzen können. Die Umschreibung findet sich in Art. 13 

Ziff. 36 der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 39 

Die Umschreibung stellt nichts Neues dar. Im Unterschied zum VersAG (Art. 11 

Abs. 1 Ziff. 17) wird ausdrücklich gesagt, was unter Rückversicherung zu verste-

hen ist. Dies folgt Art. 13 Ziff. 7 Bst. a der Richtlinie. Bst. b wird nicht umgesetzt, 

da die Bestimmung den Fall von Lloyd�s betrifft. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 40 

Der Tatbestand ist vorgesehen in Art. 268 Abs. 1 Bst. c der Richtlinie, ebenso in 

Art. 11 Abs. 1 Ziff. 18 VersAG. Es handelt sich um Massnahmen, die die finanzielle 

Lage von Direktversicherungsunternehmen verbessern sollen. Wie bereits bei 

�Liquidationsverfahren� ausgeführt, ist das besondere Kapitel über Sanierung 

und Liquidation nicht auf Rückversicherungsunternehmen anwendbar. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 41 

Solvabilität II stellt die �Solvabilität� als technische Grösse nicht mehr in den Mit-

telpunkt der Kapitalanforderungen. Gleichwohl spricht die Richtlinie noch an 

einigen Stellen von derselben. Gemeint ist damit die Darstellung der (relevanten 

Grösse) Solvenzkapitalanforderung und der zu deren Bedeckung anrechnungsfä-

higen Eigenmittel. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 42 

Solvenzkapitalanforderung ist der zentrale Ausgangspunkt für die Umschreibung 

der Kapitalanforderungen eines Versicherungsunternehmens; vgl. dazu Art. 42 ff. 

Die Anforderung ist im Ergebnis der Sollwert der Eigenmittel zur Bedeckung der 

unternehmenseigenen Risiken. Die Definition ist in den Begriffsbestimmungen 

der Richtlinie nicht ausdrücklich enthalten. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 43 

Bereits im VersAG ist die Definition enthalten: Art. 11 Abs. 1 Ziff. 19; sie findet 

sich wieder in Art. 13 Ziff. 9 (2. Teil) der Richtlinie. Gemeint ist der Tatbestand, in 

welchem durch ein Versicherungsunternehmen von einem Staat aus Risiken in 

einem anderen Staat gedeckt werden. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 44 

�Staat der Niederlassung� ist der Staat, in welchem sich die Niederlassung (vgl. 

daselbst) eines Versicherungsunternehmens befindet, welches das Risiko deckt 

(vgl. bereits Art. 11 Abs. 1 Ziff. 20 VersAG). 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 45 

Die Risikobelegenheit ist von Bedeutung namentlich im Rahmen des (grenzüber-

schreitenden) Dienstleistungsverkehrs. Die Umschreibung des Staates der Risiko-

belegenheit ist in Art. 13 Ziff. 13 der Richtlinie vorgesehen und bereits in Art. 11 

Abs. 1 Ziff. 21 VersAG enthalten.  

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 46 

Auch diese Umschreibung stellt nichts Neues dar; vgl. Art. 11 Abs. 1 Ziff. 22 Ver-

sAG, Art. 13 Ziff. 14 der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 47 

Schon im bisherigen Recht wurde eine ständige Präsenz eines Versicherungs-

unternehmens in einem Staat einer Zweigniederlassung gleichgestellt, was zu 

besonderen aufsichtsrechtlichen Konsequenzen im Tätigkeitsland führt. Die Um-

schreibung ist enthalten in Art. 145 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie. Im gelten-

den Recht (Art. 11 Abs. 1 Ziff. 14 VersAG) wird diese Art von Präsenz im Rahmen 

der Definition �Niederlassung� festgehalten. Eine Niederlassung stellt auch eine 

(rechtlich unselbständige) Zweigniederlassung dar, und einer solchen gleichge-

stellt ist gemäss VersAG �ein Büro, das von eigenem Personal des Unternehmens 

oder von einer unabhängigen Drittperson im Auftrag des Unternehmens wie eine 

Agentur auf Dauer geführt wird�. 
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Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 48 

Gleichsam als Pendant zum Mutterunternehmen wird das �Tochterunterneh-

men� definiert; vgl. bereits Art. 11 Abs. 1 Ziff. 23 VersAG, auch Art. 13 Ziff. 16 

sowie Art. 212 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 49 

Vgl. Art. 11 Abs. 1 Ziff. 24 VersAG. Um ein �übergeordnetes� Unternehmen zu 

sein, ist erforderlich, dass dieses Unternehmen einen beherrschenden Einfluss 

auf ein anderes Unternehmen ausübt.  

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 50 

Vgl. Art. 11 Abs. 1 Ziff. 25 VersAG; es handelt sich gleichsam um das Spiegelbild 

zum �übergeordneten Unternehmen�. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 51 

Der Begriff des verbundenen Unternehmens spielt eine Rolle im Rahmen der 

Gruppenaufsicht. Bereits bisher ist er im VersAG enthalten (Art. 11 Abs. 1 Ziff. 

26); vgl. auch Art. 212 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 52 

Hierbei handelt es sich um Forderungen, welche Versicherungsnehmer, Versi-

cherte und andere Personen gegenüber einem Direktversicherungsunternehmen 

haben. Die Versicherungsforderung spielt eine Rolle im Rahmen der Bestimmun-

gen über die Sanierung und Liquidation (vgl. Art. 268 Abs. 1 Bst. g der Richtlinie, 

einschliesslich des daran anschliessenden Unterabs.); sie ist auch im geltenden 

Recht enthalten: Art. 11 Abs. 1 Ziff. 27 VersAG. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 53 

Diese Art Holdinggesellschaft ist gegenüber der �gemischten� Versicherungs-

Holdinggesellschaft abzugrenzen (vgl. daselbst). Wie bei jeder Holdinggesell-

schaft besteht die Haupttätigkeit des Unternehmens im Halten von Beteiligun-
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gen. Dabei ist hier hervorstechend, dass die Tochterunternehmen ausschliesslich 

oder hauptsächlich Versicherungsunternehmen sein müssen. Vgl. Art. 212 Abs. 1 

Bst. f der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 54 

Die Umschreibung ergibt sich aus Art. 13 Ziff. 30 der Richtlinie. Dieses Risiko 

knüpft an Wertverluste an, die sich aus einer unangemessenen Preisfestlegung 

und nicht angemessenen Rückstellungen ergeben. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 55 

Nach dem Konzept des Entwurfs umfasst der Begriff �Versicherungsunterneh-

men� sowohl Direkt- als auch Rückversicherungsunternehmen. Während die 

Richtlinie die beiden Typen von Unternehmen jeweils explizit auseinander hält 

(vgl. entsprechend Art. 13 Ziff. 1 und Ziff. 4 der Richtlinie) � was zu einer Schwer-

fälligkeit bei der Lektüre der Bestimmungen führt �, hält der Entwurf die Direkt- 

und Rückversicherungsunternehmen nur dann auseinander, wenn sich von der 

Sache her eine Differenzierung aufdrängt. Wie bereits ausgeführt worden ist, ist 

eine solche im Rahmen der Vorschriften über Sanierung und Liquidation vorzu-

nehmen, sodass dann in jenem Fall nur von Direktversicherungsunternehmen 

(und nicht von Rückversicherungsunternehmen) gesprochen wird. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 56 

Die Umschreibung folgt Art. 268 Abs. 1 Bst. e der Richtlinie; dieser Person kom-

men Funktionen im Zusammenhang mit Sanierungsmassnahmen zu. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 57 

Die Definition ist enthalten in Art. 13 Ziff. 38 der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 58 

Anlässlich der Umsetzung der Rückversicherungsrichtlinie (im Jahr 2009) ist neu 

auch die �Zweckgesellschaft� in das liechtensteinische VersAG aufgenommen 
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und der Versicherungsaufsicht unterstellt worden. An letzteren Tatbestand 

knüpft nunmehr Art. 2 Abs. 1 Bst. b des Entwurfs an. Die Definition lautet gleich 

wie in Art. 11 Abs. 1 Ziff. 31 VersAG; vgl. ebenso Art. 13 Ziff. 26 der Richtlinie. 

Zu Art. 10 Abs. 1 Ziff. 59 

Die Zweigniederlassung ist definiert in Art. 13 Ziff. 11 der Richtlinie; vgl. auch Art. 

162 Abs. 3 derselben. Einer Zweigniederlassung gleichgestellt ist die sogenannte 

ständige Präsenz, welche nicht zwingend die Form einer Agentur annehmen 

muss (vgl. zur eigenständigen Definition dieser Präsenz daselbst). 

Wie bereits aus dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 1 Ziff. 59 hervorgeht, deckt sich 

der aufsichtsrechtliche Begriff der Zweigniederlassung nicht mit jenem des Art. 

119 Abs. 1 PGR; er ist umfassender als dieser. Wie eine Zweigniederlassung wer-

den auch eine Agentur und eine ständige Präsenz behandelt. Diese aufsichts-

rechtliche Gleichstellung wurde durch die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs begründet und in einer Mitteilung der Kommission konkretisiert. Sie ist 

heute fester Bestandteil des Versicherungsaufsichtsrechts und hat Eingang in die 

Praxis gefunden. Die aufsichtsrechtliche Begriffsbestimmung tangiert indessen 

nicht die Frage der Pflicht zur Eintragung einer Zweigniederlassung in das Han-

delsregister (früher Öffentlichkeitsregister). Diese ist unabhängig vom VersAG 

nach dem PGR und der dazugehörigen Praxis zu entscheiden.  

Zu Art. 11 � Bewilligungspflicht 

Abs. 1 statuiert den allgemeinen Grundsatz, dass Unternehmen, die der Versi-

cherungstätigkeit nachgehen wollen, einer Bewilligung der FMA bedürfen. Die 

Bestimmung entspricht Art. 12 Abs. 1 VersAG. Sie stellt eine Umsetzung von Art. 

14 der Richtlinie dar, welche Vorschrift die Aufnahme der Direktversicherungs- 

und der Rückversicherungstätigkeit von einer vorherigen Zulassung abhängig 

macht. Der Wortlaut der Grundsatznorm bringt auch zum Ausdruck, dass die 

Versicherungstätigkeit erst aufgenommen werden darf, wenn die Bewilligung 
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erteilt ist. Welche Unternehmen der Aufsicht unterstehen und daher eine Bewil-

ligung benötigen (vgl. Art. 14 Abs. 2 der Richtlinie), ergibt sich aus dem Anwen-

dungs- beziehungsweise Geltungsbereich des Gesetzes, wie er in den Art. 2 ff. 

umschrieben ist. 

Nach Abs. 2 bedürfen keiner Bewilligung Versicherungs- und Rückversiche-

rungsunternehmen mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat des EWR-

Abkommens, sofern sie die besonderen Voraussetzungen nach Art. 112 ff. er-

füllen. Hierbei geht es um die speziellen Vorschriften für den Niederlassungs- 

und Dienstleistungsverkehr innerhalb des Geltungsbereichs des EWR-Ab-

kommens. Die Beaufsichtigung in einem anderen Vertragsstaat des EWR-Ab-

kommens (Herkunftsstaat) entbindet die FMA von einer umfassenden Überprü-

fung der Zulassungsvoraussetzungen bezüglich einer Versicherungstätigkeit. 

Vorbehalten bleibt � wie bisher (Art. 12 Abs. 2 VersAG) � die Spezialgesetzge-

bung betreffend einzelne Zweige der obligatorischen Versicherung. 

Zu Art. 12 � Bewilligungsgesuch 

Wie bisher (Art. 13 VersAG) haben Unternehmen, die eine Bewilligung zur Auf-

nahme der Versicherungstätigkeit erlangen wollen, der FMA ein umfassendes 

Gesuch vorzulegen. Die Bestimmung konkretisiert die Dokumente und Angaben, 

welche eine Antragstellerin einzureichen hat. Sie setzt damit Art. 18 der Richtli-

nie um, welche Vorschrift in grundsätzlicher Hinsicht die �Bedingungen für die 

Zulassung� umschreibt. 

Gegenüber dem geltenden Recht ergeben sich insoweit Änderungen, als nun-

mehr � vor allem bezüglich der Kapitalanforderungen � Angaben betreffend die 

durch Solvabilität II eingeführten neuen Standards und Erfordernisse zu machen 

sind. Dies gilt namentlich für Nachweise betreffend die anrechnungsfähigen Ba-

sis- und sonstigen Eigenmittel des Unternehmens. Im Unterschied zum geltenden 

Recht (vgl. Art. 13 Abs. 2 Ingress), jedoch in Übereinstimmung mit der Richtlinie, 
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spricht der Entwurf nicht mehr von �Geschäftsplan�. Allerdings ist mit dem Ge-

such um Bewilligung ein konkreter Tätigkeitsplan nach Art. 13 vorzulegen. 

Wie bisher (Art. 13 Abs. 3 VersAG) sind die in Art. 12 vorgesehenen Angaben von 

einem Versicherungsunternehmen, das bereits über eine Bewilligung verfügt, nur 

einzureichen, wenn das Unternehmen um Bewilligung für einen weiteren Versi-

cherungszweig nachsucht und diese Angaben von früher genehmigten Tätig-

keitsbedingungen abweichen; vgl. dazu Art. 14 Abs. 2 Bst. b der Richtlinie.  

Zu Art. 13 � Tätigkeitsplan 

Die Vorschrift dient der Umsetzung von Art. 23 der Richtlinie, welche Bestim-

mung ihrerseits explizit von �Tätigkeitsplan� spricht. Einzelne Punkte, die in Art. 

13 enthalten sind, werden im geltenden Recht in Art. 13 Abs. 2 VersAG aufge-

führt. Besonders hinzuweisen ist auf Bst. a, worin festgehalten wird, dass die 

geplanten Versicherungszweige und die Art der zu deckenden Risiken im Einzel-

nen anzuführen sind. Die Angaben bilden die Grundlage für die später zu ertei-

lende Bewilligung. Besonders hervorzuheben sind auch die Schätzungen, welche 

für die ersten drei Geschäftsjahre bezüglich der Kapitalanforderungen zu machen 

sind. 

Zu Art. 14 � Erteilung der Bewilligung 

Art. 14 ff. entsprechen Art. 60 ff. der (ersten) Vernehmlassungsvorlage.   

Eine Bewilligung zur Ausübung der Versicherungstätigkeit wird erteilt, wenn das 

betreffende Unternehmen den gesetzlichen Anforderungen genügt; die Bewilli-

gung kann unter Auflagen erteilt werden.  

Abs. 2 und 3 sehen die Möglichkeit einer Verweigerung der Bewilligung vor. Die 

Be-stimmungen übernehmen den im Jahr 2009 ins VersAG aufgenommenen Art. 

23b und stellen im Ergebnis eine Umsetzung der Art. 19, 24 sowie 25 der Richtli-

nie dar. Letztere Bestimmungen schreiben namentlich vor, dass eine Bewilligung 
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erst erteilt werden darf, wenn konzerninterne Verbindungen sowie die Voraus-

setzungen für Aktionäre und Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen ana-

lysiert und für in Ordnung befunden worden sind. Enge konzerninterne Verbin-

dungen verschiedener Gesellschafter sowie die Aufsichtsrechte von Drittländern 

dürfen die Aufsichtsbehörde bei der Aufsicht über inländische Unternehmen 

nicht behindern.  

Nach Abs. 4 hat die FMA das Handelsregister über die erteilte Bewilligung zu in-

formieren. Das Versicherungsunternehmen muss alsdann binnen sieben Tagen 

nach Zustellung der Bewilligung einen Antrag auf Eintragung beim Handelsregis-

ter stellen. Nach erfolgter Eintragung sind der FMA die bezüglichen Nachweise 

beizubringen.  

Die FMA hat spätestens sechs Monate nach Eingang des Antrags und der voll-

ständigen Unterlagen über eine Bewilligung zu entscheiden. Unterlässt sie das, 

steht dem antragstellenden Unternehmen die Beschwerde an die FMA-

Beschwerdekommission offen. Die Regelung von Abs. 5 setzt Art. 25 Unterabs. 3 

der Richtlinie um; sie stellt eine Spezialvorschrift (lex specialis) gegenüber Art. 90 

Abs. 6a des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG) dar.  

Abs. 6 statuiert eine Mitteilungspflicht gegenüber EIOPA; vgl. Art. 25a der Richt-

linie (eingefügt durch Omnibus II). Nach der Richtlinie wird die Firma eines Versi-

cherungsunternehmens, dem eine Bewilligung erteilt worden ist, in ein Register 

aufgenommen, welches die EIOPA auf dem neuesten Stand zu halten und zu 

publizieren hat.  

Zu Art. 15 � Umfang der Bewilligung 

Wie bisher wird in der Direktversicherung die Bewilligung für jeden Versiche-

rungszweig gesondert oder für mehrere Versicherungszweige zusammen erteilt 

(vgl. auch Art. 15 Abs. 2 der Richtlinie). In der Rückversicherung erstreckt sich die 
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Bewilligung entweder auf alle Arten der Rückversicherung oder lediglich auf die 

Tätigkeit der Nichtlebensrückversicherung beziehungsweise der Lebensrückversi-

cherung. Gemäss Abs. 3 ermächtigt eine Bewilligung für die Direktversicherung 

auch zur Tätigkeit in der Rückversicherung in den bewilligten Versicherungszwei-

gen. Diese Regelung entspricht Art. 23 Abs. 4 des im Jahr 2009 revidierten Ver-

sAG. Auch wenn sich die Richtlinie dazu ausschweigt (vgl. immerhin deren Erwä-

gungsgrund 9), dürfte die entsprechende Regelungskompetenz der EWR-Staaten 

weiterhin � wie im Rahmen der seinerzeitigen Rückversicherungsrichtlinie � ge-

geben sein. 

Der Versicherungszweig Touristischer Beistand darf nur ausgeübt werden, wenn 

eine entsprechende spezielle Bewilligung vorliegt; vgl. Art. 15 Abs. 4 der Richtli-

nie. 

Eine Bewilligung erstreckt sich für Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland 

auf das gesamte Gebiet der Vertragsstaaten des EWR-Abkommens; sie dürfen im 

EWR-Ausland sowohl durch eine Niederlassung als auch im Dienstleistungsver-

kehr tätig werden. 

Zu Art. 16 � Zusätzliche Risiken 

Art. 16 bezieht sich auf die direkte Nichtlebensversicherung. In Umsetzung von 

Art. 16 der Richtlinie wird vorgesehen, dass ein Versicherungsunternehmen, wel-

ches für einen einzelnen Versicherungszweig oder für mehrere Zweige (Sammel-

bezeichnung), die im Anhang 1 genannt sind, eine Bewilligung erhalten hat, auch 

die zu einem anderen Versicherungszweig gehörenden Risiken decken kann, oh-

ne für diese eine spezielle zusätzliche Bewilligung beantragen zu müssen. Vo-

rausgesetzt wird aber gemäss Abs. 1, dass die zusätzlichen Risiken im Zusam-

menhang mit dem Hauptrisiko stehen und dass sie denselben Gegenstand be-

treffen, der gegen das Hauptrisiko versichert ist. Auch müssen sie durch densel-

ben Vertrag gedeckt werden, der das Hauptrisiko deckt. Hierzu besteht nach Abs. 
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2 eine Ausnahme: Die Zweige 14 (Kredit), 15 (Kaution) sowie 17 (Rechtsschutz) 

dürfen nicht als zusätzliche Risiken anderer Zweige betrieben werden. Eine Aus-

nahme von der Ausnahme ergibt sich jedoch für die Rechtsschutzversicherung. 

Diese kann zusätzlich zum Zweig 18 (Touristischer Beistand) ausgeübt werden, 

wenn die Voraussetzungen von Abs. 1 erfüllt sind und überdies die Kriterien nach 

Bst. a und Bst. b von Abs. 2 zutreffen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss 

die Rechtsschutzversicherung � wie ansonsten üblich � nicht als eigenständiger 

Zweig beantragt und bewilligt werden. 

Zu Art. 17 � Konsultation anderer Behörden 

Wie Art. 26 der Richtlinie vorsieht und überdies bereits aus Anlass der Revision 

des VersAG im Jahr 2009 in das liechtensteinische Recht eingeführt worden ist 

(Art. 23a VersAG), konsultieren sich die betroffenen Aufsichtsbehörden der Ver-

tragsstaaten des EWR-Abkommens, bevor sie einem Versicherungsunternehmen 

eine Bewilligung erteilen. Die Konsultation der Versicherungs- und der Banken-

aufsichtsbehörden hat dann stattzufinden, wenn das zu bewilligende Unterneh-

men dergestalt in einen Konzernverbund eingebunden ist, wie das im Einzelnen 

in Abs. 1 und Abs. 2 ausformuliert wird. 

Eine Konsultation schliesst insbesondere die Übermittlung sämtlicher relevanter 

Informationen mit Bezug auf die Eignung von Aktionären und die fachliche sowie 

persönliche Qualifikation von Personen ein, die ein Unternehmen leiten sollen.  

Zu Art. 18 � Genehmigungspflicht 

Die Art. 18 ff. befassen sich mit der Zuständigkeit der FMA und den Pflichten von 

Versicherungsunternehmen, die bei Änderungen der Bewilligungsgrundlagen zu 

beachten sind. Es geht also um die laufende Aufsicht bezüglich Veränderungen, 

die die �Bedingungen für die Zulassung� betreffen (vgl. Titel von Art. 18 der 

Richtlinie). Der Entwurf unterscheidet zwischen Änderungen, welchen die FMA 
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eine Genehmigung zu erteilen hat, und solchen, die an sich nicht genehmigungs-

pflichtig, aber der FMA zur Kenntnis zu bringen sind; vgl. hiernach Art. 19. 

Art. 18 Abs. 1 knüpft an Art. 12 und damit an das Bewilligungsgesuch an. Die Vor-

schrift nennt ausdrücklich jene Bestandteile des Bewilligungsgesuchs, deren Än-

derungen der FMA zur Genehmigung zu unterbreiten sind. Alsdann dürfen be-

zügliche Änderungen erst umgesetzt werden, wenn die FMA eine entsprechende 

Genehmigung erteilt hat. Es handelt sich vor allem um Punkte, welche die Zu-

sammensetzung der Anteilseigner einer Gesellschaft, die Organisation eines Un-

ternehmens sowie dessen Kapitalausstattung betreffen. 

Nach Abs. 1 Bst. b sind ebenfalls genehmigungspflichtig Fusionen, Spaltungen, 

Umwandlungen oder sonstige Strukturveränderungen von Unternehmen. 

Eintragungen im Handelsregister, die sich auf die in Abs. 1 genannten Materien 

beziehen, dürfen erst nach Zustimmung der FMA vorgenommen werden: Abs. 2. 

Die Bestimmung lehnt sich an Art. 36 und Art. 36a VersAG an. 

Zu Art. 19 � Meldepflicht 

Bst. a bezieht sich auf Änderungen der Bewilligungsgrundlagen, die nicht geneh-

migungspflichtig sind, jedoch der FMA mitgeteilt werden müssen. Die Änderun-

gen gelten als genehmigt, wenn die FMA nicht innerhalb von vier Wochen eine 

Prüfung des Vorgangs einleitet. Im letzteren Fall kann die FMA, soweit erforder-

lich, gegen eine geplante Änderung einschreiten und die nötigen Massnahmen 

treffen. 

Bst. b setzt Art. 42 Abs. 3 der Richtlinie um.  

Zu Art. 20 � Anordnung der FMA 

Die Bestimmung übernimmt Art. 36 Abs. 2 VersAG. Grundsätzlich wirken Ände-

rungen von Bewilligungsgrundlagen für die Zukunft. Es kann allerdings erforder-
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lich sein, dass eine Änderung auch für schon früher abgeschlossene Versiche-

rungsverhältnisse greift; Satz 2 ermächtigt die FMA zu entsprechender Anord-

nung.  

Satz 1 erlaubt es, einem Unternehmen vorzugeben, die Änderung einer Bewilli-

gungsgrundlage vor Abschluss neuer Verträge durchzuführen. Eine solche An-

ordnung kann die FMA erforderlichenfalls auch in jenen Fällen treffen, in denen 

eine Änderung nach Art. 19 lediglich melde- und nicht genehmigungspflichtig ist. 

Beispielsweise könnte es sich aufdrängen, eine geänderte Rückversicherungspoli-

tik bereits für bestehende Versicherungsverträge zur Anwendung zu bringen. 

Zu Art. 21 � Ausdehnung der Versicherungstätigkeit 

Beabsichtigt ein Direktversicherungsunternehmen, seine Tätigkeit über den be-

willigten Rahmen hinaus zu erweitern, hat es für eine solche Ausdehnung ein 

(erneutes) Gesuch um Bewilligung einzureichen. Das Gesuch hat einen Tätig-

keitsplan nach Art. 13 sowie den Nachweis der anrechnungsfähigen Eigenmittel 

zur Bedeckung von Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung 

zu enthalten. 

Die Absätze 2 und 3 knüpfen an die Bestimmung über das gleichzeitige Betreiben 

von Lebens- und Nichtlebensversicherung an (Art. 25). Danach kann in einzelnen 

Fällen ein Versicherungsunternehmen, das die Lebensversicherung beziehungs-

weise die Nichtlebensversicherung betreibt, eine Ausdehnung seiner Tätigkeit 

auf einzelne bestimmte Risiken aus einem anderen Versicherungsbereich durch-

führen. Die Bestimmung folgt Art. 18 Abs. 2 bis 4 sowie Art. 73 Abs. 2 der Richtli-

nie. 

Zu Art. 22 � Rechtsform, Sitz, Zweck und Organisation 

Abs. 1 Satz 1 schreibt vor, welche Rechtsform ein Unternehmen aufweisen muss, 

damit es überhaupt eine Bewilligung zur Ausübung der Versicherungstätigkeit 
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erlangen kann. Wie bisher (Art. 13a Abs. 1 VersAG) müssen Versicherungsunter-

nehmen die Rechtsform einer Aktiengesellschaft, der Europäischen Gesellschaft, 

der Genossenschaft oder der Europäischen Genossenschaft aufweisen. Weitere 

Gesellschaftsformen sind für Unternehmen mit Sitz in Liechtenstein nicht zuläs-

sig. 

Satz 2 von Abs. 1 sieht für Zweckgesellschaften insoweit eine Erweiterung vor, als 

solche Gesellschaften überdies in der Rechtsform eines Treuunternehmens er-

richtet werden können. Die Bestimmung entspricht Art. 6a Abs. 1 Satz 2 VersAG, 

welche Vorschrift bei der Revision im Jahr 2009 neu in das Gesetz aufgenommen 

worden ist. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich die Regierung anläss-

lich der Revision des VersAG im Jahre 2009 auf Anfrage aus dem Landtag mit der 

Frage befasst hat, ob weitere Rechtsformen in den Katalog der zulässigen Rechts-

formen aufgenommen werden sollten. Nach einlässlicher Prüfung gelangte die 

Regierung zum Schluss, dass darauf � namentlich unter Berücksichtigung der in 

anderen EWR-Staaten zugelassenen Rechtsformen sowie aufgrund der Erfahrun-

gen in der Praxis � zu verzichten sei.  

In Übereinstimmung mit dem geltenden VersAG (Art. 13a Abs. 1 Satz 2) wird 

auch für die Zukunft vorgeschlagen, dass sich sowohl der statutarische Sitz als 

auch die Hauptverwaltung eines Unternehmens im Fürstentum Liechtenstein 

befinden müssen. Art. 22 Abs. 2 des Entwurfs entspricht damit seinerseits Art. 20 

der Richtlinie. Für Unternehmen, die im Inland einer Bewilligung bedürfen, soll 

damit sichergestellt werden, dass es sich nicht lediglich um (formaljuristische) 

Sitzgesellschaften in Liechtenstein handelt. Selbstverständlich wird damit nicht 

ausgeschlossen, dass Gesellschaften mit Sitz im Ausland ebenfalls im Inland tätig 

werden können; dazu sind aber die besonderen Bestimmungen über den Nieder-

lassungs- und Dienstleistungsverkehr zu beachten. Der Entwurf hält zur Verdeut-
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lichung sodann fest, dass sich ebenfalls das Rechnungswesen im Inland befinden 

muss. Dies ist deshalb wichtig, weil die Zulassung von Funktionsausgliederungen 

nicht dazu führen darf, dass zentrale Teile der Hauptverwaltung ins Ausland aus-

gelagert werden. Abs. 2 Satz 2 räumt der FMA die Befugnis ein, die weiteren An-

forderungen an die Hauptverwaltung in einer Richtlinie näher zu umschreiben. 

Entgegen den Vorbringen des LVV in der Vernehmlassung, wonach zumindest für 

das Rechnungswesen Erleichterungen vorgesehen werden sollten, ist nach An-

sicht der Regierung an der vorgeschlagenen Regelung festzuhalten. Denn es soll 

sichergestellt werden, dass Versicherungsunternehmen im Inland über eine aus-

reichende Infrastruktur und eine einwandfrei funktionierende Verwaltung verfü-

gen und die Aufsicht effektiv umgesetzt werden kann. Das Festhalten an der be-

reits bestehenden gesetzlichen Regelung drängt sich schliesslich im Licht der bis-

her insoweit bewährten Praxis auf.   

Abs. 3 hält wie bisher (Art. 13a Abs. 2 VersAG) fest, dass ein Unternehmen, wel-

ches die Versicherungstätigkeit ausüben will, sich auf diese sowie auf Geschäfte 

zu beschränken hat, die unmittelbar mit einer Versicherungstätigkeit in Zusam-

menhang stehen. Diese Bedingung ist explizit in Art. 18 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 

vorgesehen. Eine Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten ergibt sich � unter 

Beachtung der Richtlinie (Art. 18 Abs. 1 Bst. b) � für Rückversicherungsunter-

nehmen. Neben der Tätigkeit der Rückversicherung sollen solche Unternehmen 

auch die Funktion einer Holdinggesellschaft sowie Tätigkeiten in der Finanzbran-

che wahrnehmen können. Die Richtlinie verweist ausdrücklich auf Art. 2 Abs. 8 

der Richtlinie 2002/87/EG. Diese Vorschrift definiert �Finanzbranche�, wie sie 

durch Verweisung im vorliegenden Entwurf auf das Finanzkonglomeratsgesetz 

ebenfalls im inländischen Recht umgesetzt ist. Diese Branche umfasst namentlich 

Banken, Versicherungsunternehmen sowie Wertpapierfirmen; dazu gehören 

auch sogenannte gemischte Finanzholdinggesellschaften. Eine solche ist ein nicht 
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der Aufsicht unterliegendes Mutterunternehmen, das zusammen mit seinen 

Tochterunternehmen, von denen mindestens eines ein beaufsichtigtes Unter-

nehmen mit Sitz in einem EWR-Vertragsstaat ist, und anderen Unternehmen ein 

Finanzkonglomerat bildet (vgl. auch Art. 5 Abs. 1 Bst. q Finanzkonglomeratsge-

setz). Damit können Rückversicherungsunternehmen auch als Holdinggesell-

schaften im Bereich der Finanzbranche tätig sein. Wie Abs. 3 jedoch explizit fest-

hält, muss die Bank- beziehungsweise Finanztätigkeit einen Zusammenhang mit 

der Rückversicherungstätigkeit aufweisen.  

Zu Art. 23 � Firma und Bezeichnungsschutz 

Wie bisher (Art. 21a VersAG) sollen nur Unternehmen die Bezeichnung �Versi-

cherung� oder �Rückversicherung� � allein oder in Wortverbindungen oder als 

Abkürzung � führen dürfen, welche eine Bewilligung zum Betrieb der Direkt- o-

der der Rückversicherung erhalten haben. Die Bestimmung dient namentlich 

dem Schutz des Publikums und will Irreführungen sowie unlauteren Wettbewerb 

verhindern. Wie die Bestimmung explizit festhält, gilt die Regelung auch mit Be-

zug auf fremdsprachliche Bezeichnungen. Sodann dürfen Versicherungsvermitt-

ler solche Bezeichnungen nur führen, wenn sie dazu einen klarstellenden Zusatz 

mit Blick auf die Vermittlereigenschaft hinzufügen. 

Zu Art. 24 � Versicherungsfremdes Geschäft 

Die Bestimmung folgt Art. 20 VersAG. Zwar wird bereits im Zusammenhang mit 

dem Zweck einer Gesellschaft festgehalten (vgl. Art. 22), dass nur Geschäfte be-

trieben werden dürfen, welche mit einer Versicherungstätigkeit in Zusam-

menhang stehen. Dennoch erscheint es angebracht � namentlich zur Vermei-

dung etwaiger Missverständnisse in Bezug auf das Verhältnis zum früheren Recht 

�, das im VersAG enthaltene Verbot versicherungsfremden Geschäfts ausdrück-

lich wieder zu verankern.  
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In der (ersten) Vernehmlassungsvorlage war eine Verordnungsgrundlage ent-

halten, um die Regierung zur Regelung der Einzelheiten betreffend Beteiligungen 

an versicherungsfremden Unternehmen zu ermächtigen. Gedacht wurde dabei 

an Art. 62 VersAV. Da diese geltende Verordnungsbestimmung die FMA ermäch-

tigt, in Beteiligungen einzugreifen, erscheint es angebracht, die Bestimmung auf 

Gesetzesstufe aufzunehmen: Abs. 2. Abs. 3 ist die Folge davon; er entspricht 

weitgehend Art. 62 Abs. 2 VersAV.  

Zu Art. 25 � Gleichzeitiges Betreiben von Lebens- und Nichtlebensversicherung 

(Spartentrennung) 

Abs. 1 statuiert den Grundsatz der sogenannten Spartentrennung: Versiche-

rungsunternehmen dürfen nicht gleichzeitig die Lebensversicherung und die 

Nichtlebensversicherung betreiben. Dies ist schon im geltenden VersAG vorgese-

hen (Art. 21 Abs. 1). Die Regelung ist historisch vor allem vor dem Hintergrund zu 

sehen, dass früher in einigen EWR-Staaten das gleichzeitige Betreiben der beiden 

Versicherungsbereiche (Kompositversicherung) zulässig war.  

In Übereinstimmung mit Art. 73 Abs. 2 der Richtlinie sehen Abs. 2 und Abs. 3 von 

Art. 25 jedoch Ausnahmen für einzelne Versicherungszweige vor. Danach dürfen 

für die Lebensversicherung zugelassene Unternehmen ebenfalls die Zweige 1 und 

2 der Nichtlebensversicherung betreiben. Es handelt sich dabei (vgl. Anhang 1 

Bst. A) um die Risiken Unfall (einschliesslich von Arbeitsunfällen und Berufs-

krankheiten) sowie Krankheit. Dies bedeutet eine leichte Erweiterung gegenüber 

Art. 21 Abs. 1 VersAG, welche Vorschrift in Übereinstimmung mit dem früheren 

Richtlinienrecht lediglich das Betreiben der Zusatzversicherung für Unfall, Tod, 

Krankheit und Invalidität sowie der Kranken- und Invaliditätsversicherung zuge-

lassen hat. Die neue Regelung wird auf der Grundlage der Richtlinie auch eine 

bisher im EWR nicht durchgehend zu verzeichnende Vereinheitlichung dieser 

ergänzenden Versicherungstätigkeit für Lebensversicherer aufweisen. Spiegel-
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bildlich zu Abs. 2 hält Abs. 3 fest, dass Nichtlebensversicherungsunternehmen, 

die lediglich für die genannten Zweige 1 und 2 zugelassen sind, ihrerseits eine 

Bewilligung für die Ausübung der Lebensversicherung erhalten können. 

Unter Berufung auf ein Präjudiz der FMA-Beschwerdekommission regt der LVV 

an, die selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung u.a. als Versicherungspro-

dukte in das Gesetz aufzunehmen und diese als Tätigkeiten der Lebensversiche-

rung anzuerkennen. Entsprechend wird auch eine Änderung von Anhang 2 (Versi-

cherungszweige in der Lebensversicherung) vorgeschlagen. Die Regierung folgt 

dieser Anregung nicht, weil sie der Ansicht ist, dass man sich in den einschlägigen 

Gesetzesbestimmungen an die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie halten 

muss. Damit wird vermieden, dass Versicherungsgesellschaften mit gleichen Pro-

dukten in verschiedenen Ländern ungleich behandelt werden. Überdies bestünde 

die Gefahr, dass bei Aufnahme zusätzlicher Versicherungsprodukte der Begriff der 

Lebensversicherung verwässert würde. Offen kann dabei bleiben, ob und inwie-

weit die Rechtsprechung der FMA-Beschwerdekommission unter dem neuen Ge-

setz Bestand haben wird. 

Zu Art. 26 � Getrennte Verwaltung von Lebens- und Nichtlebensversicherung 

Die Bestimmung bezieht sich auf die Verwaltung für die Lebens- und die Nichtle-

bensversicherungstätigkeit, soweit sie nach Art. 25 zugelassen wird. Nach Abs. 1 

ist für die verschiedenen Tätigkeiten eine getrennte Verwaltung einzurichten.  

Gemäss Abs. 2 und Abs. 3 dürfen die Interessen der Lebens- und der Nichtle-

bensversicherten durch die Verwaltung nicht geschädigt werden, was insbeson-

dere bedeutet, dass Gewinne aus der Lebensversicherung so anzurechnen bezie-

hungsweise auszuschütten sind, wie wenn das Versicherungsunternehmen aus-

schliesslich die Lebensversicherung betreiben würde. Die Bestimmung folgt Art. 

74 Abs. 1 und Art. 73 Abs. 4 der Richtlinie, während die in Art. 74 Abs. 2 und Abs. 

3 der Richtlinie mit Bezug auf die Mindestkapitalanforderungen und die anrech-
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nungsfähigen Basiseigenmittel genannten Bestandteile in den besonderen Best-

immungen zur Mindestkapitalanforderung beziehungsweise in später in der Ver-

ordnung aufzunehmenden Vorschriften zu regeln sind. Vgl. zu einer insoweit fik-

tiven Mindestkapitalanforderung Art. 52. 

Nicht aufgenommen wurde in Art. 26 die durch die Richtlinie den EWR-Staaten 

eröffnete Regulierungsoption, wonach Versicherungsunternehmen, die im Rah-

men der durch Art. 25 zugelassenen Tätigkeit sowohl die Lebens- als auch die 

Nichtlebensversicherung betreiben, hinsichtlich ihres gesamten Tätigkeits-

bereichs den Rechnungslegungsvorschriften für die Lebensversicherung unter-

stellt werden können. Es ist ausreichend, mit Bezug auf die hier zur Diskussion 

stehenden Tätigkeiten eine getrennte Verwaltung von Lebens- und Nicht-

lebensversicherung anzuordnen. 

Zu Art. 27 � Vermittlungstätigkeit 

Die Bestimmung hält fest, dass Versicherungsunternehmen keine Dienst-

leistungen von Versicherungsvermittlern beanspruchen dürfen, welche nicht 

über die erforderliche Bewilligung zu dieser Tätigkeit verfügen. Der Wortlaut 

stellt klar, dass sich die Norm auch auf die Beanspruchung von Dienstleistungen 

ausländischer Vermittler bezieht. Die Zulassungspflicht und die Voraussetzungen 

der Bewilligung für liechtensteinische Versicherungsvermittler sind jedoch nicht 

im Entwurf, sondern (weiterhin) im Versicherungsvermittlungsgesetz geregelt. 

Nach dessen Art. 4 ist es Versicherungsvermittlern sodann untersagt, Versiche-

rungsvermittlung zugunsten von Versicherungsunternehmen zu betreiben, die 

dem VersAG unterstehen und zum Geschäftsbetrieb in Liechtenstein nicht zuge-

lassen sind. 
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Zu Art. 28 � Beitritt zum Nationalen Versicherungsbüro und zum Nationalen 

Garantiefonds 

In Übereinstimmung mit der bisherigen Regelung (Art. 18c VersAG) wird statu-

iert, dass Unternehmen, welche die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung be-

treiben wollen, dem Nationalen Versicherungsbüro und dem Nationalen Garan-

tiefonds beizutreten haben. Ebenfalls sind Name und Adresse der in den indivi-

duellen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens benannten Schadenregu-

lierungsbeauftragten bekannt zu geben. Die Einsetzung eines solchen Beauftrag-

ten ist in Art. 75b des Strassenverkehrsgesetzes vorgesehen. Diese Bestimmung 

setzt insbesondere Art. 189 der Richtlinie um. 

Zu Art. 29 � Versicherungszweig �Touristischer Beistand� 

Bereits hier nimmt der Entwurf den besonderen Versicherungszweig des Touris-

tischen Beistands auf. Was Gegenstand des Letzteren ist, wird in Art. 145 näher 

umschrieben. Im Hinblick auf eine Bewilligung für den Touristischen Beistand ist 

es zwingend, dass ein Unternehmen über ausreichende Mittel zur Erfüllung der 

Beistandsleistungen verfügt. Die Bestimmung übernimmt insoweit Art. 18d Ver-

sAG. 

Zu Art. 30 � Grundsatz 

Die Governance � als Prinzip einer soliden und umsichtigen Geschäftsführung 

(vgl. Abs. 2) � ist ein zentrales Regelungsanliegen der Richtlinie, welche insoweit 

ein systematisches Erfassen und Überwachen der relevanten Geschäftsrisiken 

mit den erforderlichen Ressourcen sicherstellen will. Governance im Sinne der 

Richtlinie geht weit über das Risikomanagement hinaus, wie es bisher statuiert 

wurde (vgl. Art. 19 VersAG) und in der jüngeren Aufsichtspraxis auch stetig ver-

feinert worden ist. Art. 41 ff. der Richtlinie enthalten umfassende Vorschriften 

zur Governance (beziehungsweise zum �Governancesystem�, wie es in der Richt-
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linie heisst). Die Anforderungen an die Governance gelten sowohl für Direkt- als 

auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Abs. 3 hält überblickartig fest, welches die wesentlichen Funktionen der Gover-

nance sind; diese werden im Einzelnen in den nachfolgenden Vorschriften um-

schrieben und konkretisiert. Die Aufzählung in Abs. 3 ist nicht abschliessend, um-

fasst aber die wichtigsten Aufgaben einer risikobasierten Unternehmensführung. 

Abs. 3 knüpft an die Begriffsbestimmung von Art. 13 Ziff. 29 der Richtlinie an, wo 

mit Bezug auf den Begriff �Funktion� die vier relevanten Aufgabenbereiche er-

wähnt sind. Einer Nennung der Hauptfunktionen im Rahmen der Begriffsbe-

stimmungen � und dort unter �Funktion�, was gemäss der Richtlinie �eine inter-

ne Kapazität innerhalb des Governance-Systems zur Übernahme praktischer Auf-

gaben� darstellt � ist ein Überblick vorzuziehen, wie er in Art. 30 enthalten ist. 

Die wesentlichen Funktionen sind: Risikomanagement, interne Kontrolle, interne 

Revision und versicherungsmathematische Funktion. 

Die Swisscom RE AG bezeichnet es in ihrer Eingabe als unverhältnismässig, die 

Beachtung der Funktion der internen Revision auch von Captives und Rückversi-

cherungs-Captives zu verlangen. Insbesondere sei bei Konzernverhältnissen den 

Erfordernissen einer internen Revision dadurch Genüge getan, dass die Captive in 

ein bestehendes internes Kontrollsystem des Mutterunternehmens eingebunden 

werde. Auch wenn diesen Argumenten eine gewisse Stichhaltigkeit nicht abzu-

sprechen ist, darf nach Auffassung der Regierung wegen der Vorgaben der Richt-

linie für Captives keine besondere Regelung geschaffen werden. Immerhin wird 

die FMA gestützt auf den im Gesetz verankerten Verhältnismässigkeitsgrundsatz 

(Art. 177 Abs. 3 Bst. c) in ihrer Aufsichtspraxis die Möglichkeit zulassen, dass die 

interne Revision des Mutterunternehmens diese Aufgabe bei der Tochter wahr-

nimmt.  
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Zu Art. 31 � Allgemeine Anforderungen an die Governance 

Bevor die einzelnen relevanten Funktionen der Governance behandelt werden, 

enthält der Entwurf generelle Bestimmungen, die für die Governance im Allge-

meinen sowie im Hinblick auf einzelne Funktionen zu beachten sind. Grundsatz-

norm ist Art. 31, in welcher die allgemeinen Anforderungen an die Governance 

statuiert werden. Es erfolgt damit eine Umsetzung von Art. 41 Abs. 1 bis Abs. 4 

der Richtlinie. 

Die Governance hat im Hinblick auf die Wesensart, den Umfang und die Komple-

xität der Tätigkeit eines Unternehmens angemessen zu sein (Abs. 1). Damit wird 

der allgemeine Grundsatz festgehalten, wie er in Art. 177 Abs. 3 Bst. c statuiert 

ist. Obwohl keine unverhältnismässigen Anforderungen an eine Governance zu 

stellen sind, ist doch zu gewährleisten, dass mit Blick auf das konkrete Unter-

nehmen ein System vorhanden ist, welches eine solide und umsichtige Ge-

schäftsführung ermöglicht und überwacht. Die Abs. 2, 3 und 4 konkretisieren 

Erfordernisse, welchen für das Funktionieren der Governance zu genügen ist. 

Zuvorderst steht die Aufgabe, eine transparente Organisationsstruktur mit klarer 

Zuweisung von Zuständigkeiten zu schaffen. Dazu gehört auch das Sicherstellen 

eines wirksamen Systems zur Übermittlung von Informationen. Das Formulieren 

eines Governancesystems ist wenig sinnvoll, wenn zwischen den für die Beauf-

sichtigung von Risiken zuständigen Organen nicht der nötige Informationsfluss 

hergestellt wird. Der Effektivität dient sodann das Erfordernis schriftlich festge-

legter Leitlinien zur Governance. Durch Formalisierung soll erreicht werden, dass 

die Governance aktenkundig und damit auch für alle Beteiligten einsehbar ist. Sie 

bedarf der schriftlichen Zustimmung durch das zuständige Leitungsorgan, und sie 

ist mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Ganz generell unterliegt die Gover-

nance einer regelmässigen internen Überprüfung, welche es im Einzelfall erfor-

derlich machen kann, dass deren Analyse nur einmal im Jahr nicht (mehr) ausrei-

chen mag. 
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Abs. 5 hält fest, dass eine effektive Governance geeigneter Systeme bedarf, wo-

bei diesbezüglich ausreichende Ressourcen und Verfahren zur Verfügung zu stel-

len sind. Damit gemeint sind auch Ressourcen in personeller Hinsicht, was be-

deutet, dass mit Bezug auf eine konkrete Funktion fachkundige Personen einge-

setzt werden müssen. Die zuständigen Organe müssen sodann Vorkehrungen 

treffen, um die Kontinuität und Ordnungsmässigkeit der Tätigkeiten sicherzustel-

len. Dazu gehören auch die Entwicklung und die Beachtung von Notfallplänen. 

Weitere Einzelheiten bezüglich der Anforderungen an die Governance wird die 

Regierung mit Verordnung regeln (Abs. 6). 

Zu Art. 32 � Prüfung der Governance 

Der Richtlinie ist es ein wichtiges Anliegen, dass Anforderungen an die Gover-

nance nicht nur für die Unternehmen statuiert werden, sondern dass auch die 

Aufsichtsbehörden imstande sind, die Governance-Systeme zu prüfen und zu 

überwachen. Art. 32 stellt eine Umsetzung von Art. 41 Abs. 5 der Richtlinie dar. 

Es ergibt sich von selbst, dass die FMA über Kompetenzen verfügen muss, die 

Governance der Unternehmen zu überwachen und damit ihrerseits zur Analyse 

von Risiken beizutragen. Die der FMA zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

von Massnahmen und Sanktionen gelten auch für diesen Bereich. Allerdings kann 

die Prüfungsverpflichtung der FMA nicht bedeuten, dass diese gleichsam an die 

Stelle der verantwortlichen Unternehmensorgane zu treten beziehungsweise in 

Ergänzung zu diesen eine Verantwortung für die Entwicklung und Beachtung der 

Governance zu übernehmen hätte. Verantwortlich für diese bleiben die Unter-

nehmen selbst. 

Zu Art. 33 � Anforderungen an die Leitungsorgane und Personen mit Schlüssel-

funktionen 

Die Bestimmung übernimmt den im Jahr 2009 abgeänderten Art. 18 VersAG. Abs. 

1 hält � in Übereinstimmung mit anderen Finanzmarktgesetzen � ausdrücklich 
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fest, dass Leitungsorgane fachlich qualifiziert (�fit�) und persönlich integer (�pro-

per�) sein müssen; ohne Erfüllung dieser Voraussetzungen genügen sie den An-

forderungen an die Führung eines Versicherungsunternehmens nicht. Der Beur-

teilung der fachlichen und der persönlichen Eigenschaften von Leitungsorganen 

kommt im Rahmen der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht eine ganz erheb-

liche Bedeutung zu. Die Anforderungen richten sich an die �Leitungsorgane�; 

damit gemeint ist sowohl die exekutive Geschäftsleitung als auch das Aufsichts- 

bzw. Verwaltungsorgan der Gesellschaft. Abs. 1 folgt Art. 42 Abs. 1 der Richtlinie. 

Wie Art. 18 VersAG verlangt Abs. 2, dass mindestens ein Mitglied aus dem Kreis 

der Leitungsorgane das liechtensteinische Landesbürgerrecht oder das Staats-

bürgerrecht eines EWR-Staates oder der Schweiz besitzen muss � oder aufgrund 

staatsvertraglicher Vereinbarungen einer solchen Person gleichgestellt ist. So-

dann müssen die Leitungsorgane ganz generell in der Lage sein, ihre Funktion 

und ihre Aufgaben zu erfüllen; die Lokalisierung ihres Wohnsitzes darf sie daran 

nicht hindern. 

Abs. 4 und Abs. 5 beziehen sich auf die Vertretung eines Unternehmens. Weitere 

Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung. 

Zu Art. 34 � Anforderungen an die Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligun-

gen 

Die Vorschrift entspricht Art. 18a VersAG sowie Art. 24 Abs. 1 Unterabs. 2 der 

Richtlinie. Besondere Qualifikationen werden also nicht nur von den Leitungsor-

ganen eines Unternehmens verlangt, sondern auch von Personen, die qualifizier-

te Beteiligungen an einem Unternehmen haben. Die �qualifizierte Beteiligung� 

wird in Ziff. 36 der Begriffsbestimmungen (Art. 10 Abs. 1) definiert. Damit die 

FMA Kenntnis von Personen mit qualifizierten Beteiligungen erhält, haben Un-

ternehmen, die eine Bewilligung zur Aufnahme der Versicherungstätigkeit erlan-
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gen wollen zusammen mit dem Gesuch Angaben zur Identität und zur Beteili-

gungshöhe der fraglichen Personen zu machen (Bst. h von Art. 12 Abs. 2). 

Zu Art. 35 � Risikomanagement 

Dem Risikomanagement kommt unter Solvabilität II eine weiter gesteigerte Be-

deutung zu. Entsprechend umfangreich und detailliert sind auch die Bestimmun-

gen der Richtlinie. Art. 35 setzt Art. 44 Abs. 1 und 2 der Richtlinie um. Der Wort-

laut der Bestimmung ist wesentlich weiter gefasst als der bisher geltende Art. 19 

VersAG. 

Die sowohl für Direktversicherer als für auch Rückversicherer zu beachtende Vor-

schrift statuiert in Abs. 1 und Abs. 2 zunächst die allgemeinen Grundsätze, die 

durch ein Risikomanagement sicherzustellen sind. Es sind (effektive) Verfahren 

erforderlich, um die Unternehmensrisiken kontinuierlich sowohl auf Einzelbasis 

als auch auf der Grundlage einer aggregierten Basis zu erkennen und zu handha-

ben. 

Nach Abs. 3 müssen Versicherungsunternehmen externe Kreditratings einer ei-

genständigen Überprüfung unterziehen: Art. 44 Abs. 4a der Richtlinie (eingefügt 

durch Omnibus II). Dadurch soll verhindert werden, dass externe Risikobeurtei-

lungen unbesehen übernommen werden.  

Abs. 4 spezifiziert die Risiken und die Risikobereiche, welchen bei der Berech-

nung der Solvenzkapitalanforderung sowie anderweitig besondere Aufmerksam-

keit zu schenken ist. Abs. 8 hält ausdrücklich fest, dass die schriftlich festzule-

genden Leitlinien zur Governance im besonderen Masse den in Abs. 4 genannten 

Risikobereichen Rechnung zu tragen haben. 

Mit Omnibus II (zu Art. 44 der Richtlinie) wurden weitere Konkretisierungen be-

züglich Aktiv-Passiv-Management (�asset-liability management�) und Liquiditäts-

risiko eingeführt, welche in Abs. 5 und 6 von Art. 35 umgesetzt werden. So wer-
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den Matching-Anpassung und Volatilitätsanpassung (�matching� und �volatility 

adjustments�) zugelassen (vgl. Art. 77); deren Sensitivitäten, beispielsweise be-

treffend die versicherungstechnischen Rückstellungen oder anrechenbaren Ei-

genmittel, sind aber im Rahmen des Risikomanagements zu beurteilen und zu 

bewerten. Gemäss Abs. 7 sollen Versicherungsunternehmen die Bewertungen 

nach Abs. 5 im Rahmen der jährlichen Berichterstattung der FMA übermitteln. 

Gegebenenfalls ist eine Bewertung von Massnahmen vorzulegen, damit die Be-

deckung der Solvenzkapitalanforderung wieder sichergestellt ist. 

Die nach Abs. 5 vorgenommenen Bewertungen sind der FMA im Rahmen der 

jährlichen Berichterstattung zu übermitteln: Abs. 7. Falls eine Reduktion der 

Matching-Anpassung oder der Volatiliätsanpassung auf Null zu einer Nichteinhal-

tung der Solvenzkapitalanforderung führen würde, hat ein Versicherungsunter-

nehmen eine zusätzliche Bewertung von Massnahmen vorzunehmen. Diese Mas-

snahmen sollten derart sein, dass die anrechnungsfähigen Eigenmittel wieder zur 

Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung ausreichen. 

Abs. 10 ermächtigt die FMA, weitere Vorschriften über die Art der zu erfassen-

den Risiken und ihre Überwachung zu erlassen. Dadurch wird eine zusätzliche 

Konkretisierung der Anforderungen an das Risikomanagement erfolgen können. 

Mit Blick auf Art. 35 schlägt der LVV vor, die allgemeine Umschreibung der 

Governance (jetzt) in Art. 30 abzuändern: Streichung von �unter Berücksichtigung 

aller Risiken� (Abs. 2); denn es sei unklar, in welchem Verhältnis Art. 30 insoweit 

zu Art. 35 steht. Dem kann nach Ansicht der Regierung nicht gefolgt werden. In 

Art. 30 wird die Governance allgemein definiert. Demgegenüber ist Art. 35 als lex 

specialis zu verstehen, wonach Versicherungsunternehmen über ein wirksames 

Risikomanagement zu verfügen haben, das die Strategien, Prozesse und Melde-

verfahren umfasst, die erforderlich sind, um die eingegangenen oder potenziellen 

Risiken kontinuierlich auf Einzelbasis und aggregierter Basis zu erkennen. Inso-
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weit hätte eine Änderung von Art. 30 keinen Einfluss auf die Verpflichtung der 

Unternehmen, sämtliche Risiken zu erfassen. Im Übrigen ist in diesem Zusam-

menhang auf Art. 177 zu verweisen, welche Bestimmung ganz generell zu einer 

risikobasierten Aufsicht verpflichtet.  

Zu Art. 36 � Risikomanagement bei Benutzung eines internen Modells  

Art. 44 Abs. 5 der Richtlinie schreibt vor, dass von Versicherungsunternehmen, 

die ein internes Modell zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung benutzen, 

die Erfüllung zusätzlicher Aufgaben des Risikomanagements zu verlangen sind. 

Dabei geht es nach den Bst. a bis e um besondere Massnahmen und Verfahren 

bei der Entwicklung und der Umsetzung eines internen Modells. Damit soll na-

mentlich sichergestellt werden, dass bei Verwendung eigenständiger Modelle zur 

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung auch die entsprechenden Sicherungs- 

und Überwachungsmassnahmen hinsichtlich der zu erwartenden oder möglichen 

Unternehmensrisiken getroffen werden. 

Zu Art. 37 � Interne Beurteilung des Risikos und der Solvabilität 

Die Bestimmung statuiert eine unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitäts-

beurteilung. Die Bewertung soll Teil des Risikomanagements sein. Art. 45 der 

Richtlinie enthält relativ umfassende, wenn auch zum Teil eher allgemein formu-

lierte Anforderungen an diese unternehmenseigene Beurteilung. Nach Abs. 2 

stellen primäre Parameter die Gesamtsolvenzkapitalanforderung des Unterneh-

mens sowie die Eigenkapitalanforderungen und die Anforderungen an die versi-

cherungstechnischen Rückstellungen dar; schliesslich sind durch entsprechende 

Verfahren etwaige Abweichungen des Risikoprofils von den Annahmen zu über-

prüfen, welche insbesondere zur Bestimmung der Solvenzkapitalanforderung 

gemacht worden sind. 

Die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung muss kontinuierlich 

in die strategischen Entscheidungen des Unternehmens einfliessen. Allerdings 
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dient sie nicht konkret zur Berechnung einer Kapitalanforderung oder zu einer 

Anpassung der Solvenzkapitalanforderung (Abs. 6). Gemäss Abs. 7 ist die FMA 

über interne Bewertungen zu informieren.  

Weitere Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung. Dazu gehört bei-

spielsweise die Bewertung der Kapitalanforderungen gestützt auf Art. 77 (Ergän-

zung durch Omnibus II). 

Die Swisscom RE AG verlangt im Ergebnis, dass Captives vom Anwendungsbereich 

der Bestimmung ausgenommen werden. Für die Risikobeurteilung von Captives 

genügten das jährlich zu erstellende aktuarielle Gutachten sowie eine jährliche 

Solvabilitätsbeurteilung. Nach Auffassung der Regierung besteht aus Sicht der 

Richtlinie kein bezüglicher Gesetzgebungsspielraum betreffend Captives. Aller-

dings wird bei der Implementierung von Art. 37 auf die Besonderheiten von Cap-

tives Rücksicht zu nehmen sein.  

Zu Art. 38 � Interne Kontrolle (�Compliance�) 

Direkt- und Rückversicherungsunternehmen müssen über ein wirksames internes 

Kontrollsystem verfügen. Dieses dient der Überwachung der Einhaltung von An-

forderungen, die an ein Unternehmen zu stellen sind. Die interne Kontrolle stellt 

einen zentralen Bestandteil der Governance dar; sie wird durch Art. 46 der Richt-

linie statuiert. Wie Abs. 1 zum Ausdruck bringt, muss das System mindestens 

adäquate Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren umfassen. Dazu gehö-

ren auch angemessene Melderegelungen auf allen Unternehmensebenen, denn 

ohne solche kann eine wirksame Kontrolle nicht ausgeübt werden. Die Kontrolle 

der Einhaltung rechtlicher und unternehmerischer Anforderungen kann auch als 

�Compliance� im engeren Sinne bezeichnet werden. 

Abs. 2 hält fest, dass eine interne Kontrolle sich ebenfalls auf Rechtsrisiken er-

strecken muss. Dazu gehören namentlich Information und Beratung der Lei-
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tungsorgane mit Bezug auf die im Versicherungsaufsichtsrecht enthaltenen Vor-

schriften. Nach deren Vorgaben sind die Rechtsrisiken zu ermitteln, zu analysie-

ren und zu begrenzen. Rechtsrisiken sind aber nicht nur im Licht des Aufsichts-

rechts zu würdigen, sondern unter Einbezug aller relevanten Rechtsnormen, die 

für ein Unternehmen relevant sind und deren Nichteinhaltung Risiken darstellen 

kann. Zu erfassen sind also auch Bereiche wie das Gesellschaftsrecht, das Versi-

cherungsvertragsrecht und prozessrechtliche Implikationen. Gegebenenfalls sind 

in diesem Zusammenhang ebenfalls ausländische Regelungen zu beachten. � Auf 

Vorschlag des LVV wird in Abs. 2, in Übereinstimmung mit der Richtlinie, durch-

gehend von �Beurteilung� anstatt von �Bewertung� gesprochen. An dieser Stelle 

darf vermerkt werden, dass der Wortlaut der Richtlinie (in deutscher Übersetzung 

der englischen Originalversion) nicht immer konsistent ist, was auch mit Bezug 

auf �Beurteilung� und �Bewertung� gilt (vgl. Art. 47 Abs. 1 Unterabs. 2 Richtlinie).  

Zu Art. 39 � Interne Revision 

Versicherungsunternehmen haben über eine wirksame interne Funktion auf dem 

Gebiet der internen Revision zu verfügen. Dies schreibt Art. 47 der Richtlinie vor. 

Primäre Aufgabe der internen Revision ist die Bewertung des internen Kontroll-

systems sowie anderer Bestandteile der Governance. Interne Revision und inter-

ne Kontrolle dürfen daher nicht gleichgesetzt werden. Das ergibt sich nicht zu-

letzt aus Abs. 3, wonach die interne Revision von anderen operativen Tätigkeiten 

unabhängig sein muss. 

Die Erkenntnisse und Empfehlungen der internen Revision sind den Leitungs-

organen zur Kenntnis zu bringen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die 

Revision auch effektiv ist. Die Leitungsorgane haben alsdann zu entscheiden, 

welche Massnahmen gestützt auf die Revisionsergebnisse zu treffen sind; die 

Leitungsorgane müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die angeordneten Mass-

nahmen auch verwirklicht werden. 
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Nicht gefolgt werden kann nach Ansicht der Regierung dem Vorschlag des LVV, 

wonach die Unabhängigkeit der internen Revision insbesondere von den perso-

nellen Möglichkeiten eines Versicherungsunternehmens abhängen soll. Zwar ist 

im Licht des Verhältnismässigkeitsprinzips auf übermässige Anforderungen an die 

interne Revision zu verzichten, doch ist sicherzustellen, dass die gesetzlichen Vor-

gaben erfüllt werden. Im Übrigen lässt die Richtlinie (Art. 47 Abs. 2) insoweit kei-

nen Spielraum. 

Zur Bedeutung von Art. 39 für Captives vgl. die Erläuterungen zu Art. 30.  

Zu Art. 40 � Versicherungsmathematische Funktion  

Direkt- und Rückversicherungsunternehmen haben über eine wirksame Funktion 

auf dem Gebiet der Versicherungsmathematik zu verfügen. Der Katalog (von Art. 

40) der mit der versicherungsmathematischen Funktion betrauten Aufgaben ent-

spricht der Auflistung, wie sie in Art. 48 der Richtlinie enthalten ist. Die Funktion 

hat sich in erster Linie um die durch ein Unternehmen verwendeten Methoden 

und Modelle sowie die sich daraus berechneten versicherungstechnischen Rück-

stellungen zu kümmern. Es sind Daten sowie Schätz- und Erfahrungswerte zu 

analysieren und zu bewerten und es ist diesbezüglich den Leitungsorganen die 

erforderliche Information zukommen zu lassen. Verfügen Unternehmen nur über 

ungenügende Daten, um eine verlässliche versicherungsmathematische Metho-

de auf eine Gruppe von Unternehmen anzuwenden, so können gemäss Art. 82 

der Richtlinie für die Berechnung des besten Schätzwerts geeignete Näherungs-

werte verwendet werden; auch in diesem Fall hat die Funktion die Berechnung 

der versicherungstechnischen Rückstellungen zu überwachen. Besonders her-

vorgehoben werden durch Art. 40 sodann Aufgaben im Rahmen der versiche-

rungsmathematischen Funktion, welche sich auf die Zeichnungspolitik, die An-

gemessenheit der Rückversicherungsverträge sowie das Risikomanagement zu 

beziehen haben. 
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Die versicherungsmathematische Funktion hat Aufgaben zu erfüllen, die nach 

bisherigem Recht teilweise dem verantwortlichen Aktuar oblagen (Art. 18b Ver-

sAG). Der verantwortliche Aktuar wird im Hinblick auf die handelsrechtliche Bi-

lanz weiterhin vorzusehen sein: Art. 41.  

Nach Auffassung der Swisscom RE AG sind die Bst. g und h von Art. 40 Abs. 1 da-

hingehend einzuschränken und zu präzisieren, dass es nicht Aufgabe des verant-

wortlichen Aktuars (recte: versicherungsmathematischen Funktion) sein könne, 

zu den in diesen Bst. genannten Politiken Stellung zu nehmen. Zwar stimmt die 

Regierung mit der Swisscom RE AG insoweit überein, als es dem Verwaltungsrat 

und dem Management eines Versicherungsunternehmens obliegt, über die Zeich-

nungs-, Annahme- und Rückversicherungspolitik zu befinden. Indessen gibt Art. 

48 Abs. 1 Bst. g und h der Richtlinie exakt die Formulierung vor, die in Art. 40 ge-

wählt worden ist. Diese Regelung steht nicht im Widerspruch zu den zuvor aufge-

zeigten Zuständigkeiten, ist doch in der versicherungsmathematischen Funktion 

zu den bezüglichen Politiken lediglich Stellung zu nehmen.  

Abs. 2 hält fest � was nichts Neues darstellt �, dass die versicherungs-

mathematische Funktion von Personen wahrzunehmen ist, die hierfür die erfor-

derlichen fachlichen Qualifikationen aufweisen und überdies persönlich integer 

sind. Die Regierung wird Einzelheiten mit Verordnung regeln.  

Zu Art. 41 � Verantwortlicher Aktuar 

Die Bestimmung nimmt mit Bezug auf den verantwortlichen Aktuar den Aufga-

benkatalog auf, wie er im Rahmen der Revision des VersAG im Jahr 2009 in Art. 

36c VersAG spezifiziert worden ist. Dabei geht es in erster Linie um die in Art. 36c 

VersAG verankerten Melde- und Beanstandungspflichten, die dem verantwortli-

chen Aktuar aufgegeben sind. Das gilt namentlich für Informationspflichten, die 

gegebenenfalls gegenüber der FMA bestehen. Durch die ausdrückliche Veranke-

rung der bezüglichen Pflichten soll auch verdeutlicht werden, dass mit dem Ent-
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wurf gegenüber dem geltenden Recht keine Abschwächung der Aufgaben des 

verantwortlichen Aktuars intendiert ist. Entgegen der Eingabe des LVV ist daher 

nach Auffassung der Regierung am vorgeschlagenen Bestimmungswortlaut fest-

zuhalten. Dabei geht es (wie bisher) nicht darum, den verantwortlichen Aktuar 

als umfassende Kontroll- und Meldeperson zu etablieren, sondern seine Verant-

wortlichkeit im Rahmen des eigenen Aufgabenkreises festzuhalten. 

Zu Art. 42 � Grundsatz 

Wie bereits bei den Begriffsbestimmungen erörtert worden ist (vgl. zu Ziff. 42 

von Art. 10 Abs. 1), stellt die Grösse der Solvenzkapitalanforderung den zentralen 

Ausgangspunkt für die Umschreibung der Kapitalanforderungen an ein Direkt- 

und Rückversicherungsunternehmen dar. Gemäss Art. 42 Abs. 1 haben Versiche-

rungsunternehmen über anrechnungsfähige Eigenmittel zur Bedeckung der Sol-

venzkapitalanforderung zu verfügen. Diese kommt damit dem Sollwert der Ei-

genmittel eines Unternehmens zur Bedeckung der unternehmenseigenen Risiken 

gleich. Der Zusammenhang zwischen anrechnungsfähigen Eigenmitteln und der 

Solvenzkapitalanforderung ist in allgemeiner Weise in Art. 100 Abs. 1 der Richtli-

nie festgeschrieben. 

Nach der Richtlinie (vgl. Erwägungsgrund 60) soll das Aufsichtskonzept von Sol-

vabilität II �eine risikosensible Anforderung umfassen, die auf einer prospektiven 

Berechnung beruht, um ein angemessenes und zeitiges Eingreifen der Aufsichts-

behörden sicherzustellen (Solvenzkapitalanforderung) sowie auf einer Sicher-

heitsschwelle, unter die die Finanzmittel nicht absinken sollten (Mindestkapital-

anforderung). Beide Kapitalanforderungen sollten gemeinschaftsweit harmoni-

siert werden, um einen einheitlichen Schutz der Versicherungsnehmer zu errei-

chen.� 

Nach Art. 42 Abs. 2 muss die Solvenzkapitalanforderung auf der Annahme be-

rechnet werden, dass ein Unternehmen seine Geschäftstätigkeit nach dem 
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Grundsatz der Unternehmensfortführung betreibt; vgl. Art. 101 Abs. 2 der Richt-

linie. 

In Beachtung der Richtlinie (Art. 101 Abs. 3 Unterabs. 1) hat bei Bestimmung der 

Solvenzkapitalanforderung eine Kalibrierung stattzufinden, d.h., es sind die hier-

bei verwendeten Parameter einzustellen. Die Kalibrierung muss sicherstellen, 

dass alle quantifizierbaren Risiken, denen ein Versicherungsunternehmen ausge-

setzt ist, berücksichtigt werden. Das ist die Konsequenz der risikobasierten Auf-

sicht. Es sind sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die in den nächsten 

zwölf Monaten zu erwartenden neuen Geschäfte abzudecken. Nach Abs. 4 ent-

spricht die Solvenzkapitalanforderung dem Value-at-Risk der Basiseigenmittel, 

wobei ein Konfidenzniveau von 99.5% über den Zeitraum eines Jahres zu beach-

ten ist. Dies bedeutet, dass Basiseigenmittel mindestens in solcher Höhe vorhan-

den sein müssen, dass sie in 199 von 200 Jahren ausreichend sind, um eine Insol-

venz zu verhindern. Zusätzlich sind in die Berechnung der Solvenzkapital-

anforderung Risikominderungstechniken mit einzubeziehen, sofern das Kreditri-

siko und andere Risiken im Rahmen der Solvenzkapitalanforderung angemessen 

widergespiegelt sind. 

Abs. 5 nennt in Übereinstimmung mit Art. 101 Abs. 4 Unterabs. 1 der Richtlinie 

die Risiken, die bei der Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung mindestens zu 

berücksichtigen sind. Dazu gehören nach Bst. f auch Rechtsrisiken, jedoch unter 

Ausschluss von Reputationsrisiken und Risiken, die sich aus strategischen Ent-

scheidungen ergeben. 

Abs. 7 hält fest, dass die Solvenzkapitalanforderung entweder gestützt auf eine 

(allgemeine) Standardformel oder unter Verwendung eines (eigenständigen) 

internen Modells zu berechnen ist. Diesbezüglich ist auf die Art. 53 ff. und die 

dazu gemachten Erläuterungen zu verweisen. 
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Für die Häufigkeit der Berechnung im Rahmen von Abs. 6 ist auf Art. 71 zu ver-

weisen. 

Zu Art. 43 � Eigenmittel und deren Anrechnungsfähigkeit 

Wie sich aus der vorherigen Bestimmung von Art. 42 ergibt, haben Versiche-

rungsunternehmen über anrechnungsfähige Eigenmittel zur Bedeckung der Sol-

venzkapitalanforderung zu verfügen. Art. 43 definiert diese Eigenmittel und kon-

kretisiert deren Bestandteile. Nach Abs. 1 umfassen die Eigenmittel die Summe 

aus den Basiseigenmitteln (nach Art. 44) und den ergänzenden Eigenmitteln 

(nach Art. 45), wie die Richtlinie in Art. 87 festhält. Dabei soll es unerheblich sein, 

ob die Eigenmittel bilanzieller oder ausserbilanzieller Art sind. 

Da nicht alle Finanzmittel eines Unternehmens im Fall einer Liquidation und bei 

Beachtung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung einen vollständigen 

Verlustausgleich bieten, sind die Eigenmittelbestandteile gemäss dem Konzept 

der Richtlinie nach Qualitätskriterien in drei Klassen (�Tiers�) aufzuschlüsseln und 

der auf die Kapitalanforderung anrechenbare Eigenmittelbetrag entsprechend zu 

begrenzen. Art. 43 Abs. 2 nimmt darauf Bezug und unterteilt die Eigenmittel in 

drei Klassen. Die Zuteilung zu einer Klasse erfolgt mit Rücksicht darauf, ob und 

inwieweit Mittel für ein Unternehmen frei von vorhersehbaren Verpflichtungen 

verfügbar sind. Abs. 3 umschreibt die Einstufung der Eigenmittelbestandteile und 

deren Kriterien näher; die Bestimmung stellt eine Umsetzung von Art. 93 Abs. 1 

der Richtlinie dar. Kriterien für die Einstufung der Eigenmittel nach Klassen sowie 

für die Beurteilung, inwieweit Eigenmittelbestandteile die in Abs. 3 genannten 

Merkmale aufweisen, wird die Regierung mittels Verordnung sowie in Beachtung 

von Art. 93 (Abs. 2) ff. der Richtlinie auszuformulieren haben. 

Abs. 4 bis Abs. 7 setzen Art. 98 der Richtlinie um und bestimmen die Anrech-

nungsfähigkeit der Eigenmittel im Einzelnen sowie die Begrenzung der Anrech-

nungsfähigkeit für �Tier 1�, �Tier 2� und �Tier 3�.  
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Zu Art. 44 � Basiseigenmittel 

Die Basiseigenmittel stellen einen Teil der Eigenmittel nach Art. 43 Abs. 1 dar. In 

Umsetzung von Art. 88 der Richtlinie nennt Abs. 1 die Bestandteile, die die Basis-

eigenmittel bilden. Es handelt sich zum einen um den Betrag, um welchen die 

Vermögenswerte die Verbindlichkeiten übersteigen. Alsdann bilden einen Be-

standteil die nachrangigen Verbindlichkeiten (sofern solche vorhanden sind). 

Gemäss Abs. 3 richtet sich die Bewertung von Vermögenswerten und Verbind-

lichkeiten nach Art. 74. 

Ebenfalls in Beachtung von Art. 88 der Richtlinie schreibt Abs. 2 vor, dass von 

dem nach Abs. 1 errechneten Betrag der Betrag der von einem Direkt- oder 

Rückversicherungsunternehmen gehaltenen eigenen Aktien abzuziehen ist. 

Zu Art. 45 � Ergänzende Eigenmittel 

Ergänzende Eigenmittel bilden ihrerseits Teil der Eigenmittel, welche zur Bede-

ckung der Solvenzkapitalanforderung zur Verfügung stehen müssen. Art. 45 stellt 

eine Umsetzung von Art. 89 der Richtlinie dar. Nach Abs. 1 dürfen ergänzende 

Eigenmittel nicht zu den Basiseigenmitteln gehören; sie müssen sodann zum 

Ausgleich von Verlusten eingefordert werden können. Abs. 2 nennt die Wert-

grössen, die zu den ergänzenden Eigenmitteln zu zählen sind. Es handelt sich um 

den Teil des nicht einbezahlten Grundkapitals, der nicht eingefordert worden ist; 

alsdann um Kreditbriefe und Garantien sowie alle sonstigen bestehenden 

(rechtsverbindlichen) Forderungen eines Versicherungsunternehmens. Gemäss 

Abs. 3 ist ein Vermögenswert aus der Gruppe der ergänzenden Eigenmittel her-

auszunehmen, sobald dieser Wert eingezahlt oder eingefordert worden ist. 

Nicht umzusetzen ist in Liechtenstein die Bestimmung von Art. 89 Abs. 1 Unter-

abs. 3 der Richtlinie, welche Besonderheiten für Versicherungsvereine auf Ge-

genseitigkeit vorsieht. Da diese in Liechtenstein nicht mehr als zulässige Rechts-
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form für ein Versicherungsunternehmen in Frage kommen, sind sie auch bezüg-

lich der ergänzenden Eigenmittel nicht mehr speziell zu behandeln. 

Zu Art. 46 � Genehmigung der ergänzenden Eigenmittel 

Die Beträge der ergänzenden Eigenmittelbestandteile, die bei der Bestimmung 

der Eigenmittel berücksichtigt werden sollen, bedürfen der vorherigen Genehmi-

gung durch die FMA (Abs. 1). Dies schreibt auch Art. 90 Abs. 1 der Richtlinie vor. 

Abs. 2 hält fest, von welcher Art die Genehmigung der FMA ist. Letztere kann 

entweder einen monetären Betrag für jeden einzelnen Eigenmittelbestandteil 

genehmigen; stattdessen kann sie die konkrete Bestimmung der jeweiligen Be-

standteile einem Unternehmen überlassen, wobei dieses eine Methode für die 

Bestimmung der Beträge zur Genehmigung vorzulegen hat. In einem solchen Fall 

wird die Genehmigung lediglich für eine spezifischen Zeitraum erteilt. 

Durch Verordnung näher zu regeln sind die Art der Bewertung der ergänzenden 

Eigenmittelbestandteile sowie die Kriterien, gestützt auf welche die FMA ihre 

Genehmigung erteilt. 

Zu Art. 47 � Überschussfonds 

In Beachtung von Art. 91 der Richtlinie wird eine besondere Norm für Über-

schussfonds vorgesehen. Solche bestehen aus akkumulierten Gewinnen, die 

noch nicht zur Ausschüttung bestimmt worden sind.  

Zu Art. 48 � Ausführungsbestimmungen zu den Eigenmitteln 

Wie zu den vorangehenden Vorschriften vereinzelt festgehalten, sind verschie-

dene Bestimmungen der Richtlinie zu den Eigenmitteln mittels Regierungsver-

ordnung weiter umzusetzen; dabei wird sich die Verordnung an die stringenten 

Vorgaben der Richtlinie halten müssen. Hierzu eröffnet Art. 48 die Verordnungs-

kompetenz. 



83 
 

 

Zu Art. 49 � Grundsatz 

Direkt- und Rückversicherungsunternehmen müssen über anrechnungsfähige 

Basiseigenmittel (als Teil der Eigenmittel) verfügen, um die geforderte Mindest-

kapitalanforderung bedecken zu können. Die Mindestkapitalanforderung will ein 

Mindestniveau gewährleisten, unter das die Finanzmittel eines Unternehmens 

nicht absinken dürfen. Dieses Niveau muss nach einer einfachen Formel, für die 

eine festgelegte Unter- und Obergrenze gilt, und anhand von überprüfbaren Da-

ten berechnet werden. Die festzulegende Unter- und Obergrenze hat auf der 

risikobasierten Solvenzkapitalanforderung zu gründen. Ausgangspunkt für das 

Erfordernis der Mindestkapitalanforderung ist Art. 128 der Richtlinie. 

Die auf klare und einfache Weise zu berechnende Mindestkapitalanforderung 

hat gemäss Abs. 3 einem Betrag von anrechnungsfähigen Basiseigenmitteln zu 

entsprechen, der sicherstellt, dass die dauernde Erfüllbarkeit der Unterneh-

mensverpflichtungen gewährleistet ist. Das impliziert zugleich, dass die Interes-

sen von Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtigten bei Fortführung der 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens keinem unangemessenen Risiko ausgesetzt 

sind. Die FMA bestimmt im Einzelfall den bezüglichen Betrag. 

Zu Art. 50 � Mindestkapitalanforderung als lineare Funktion 

Abs. 1 stellt eine Umsetzung von Art. 129 Abs. 2 der Richtlinie dar; Abs. 2 über-

nimmt die darauf ausgerichtete Bestimmung von Art. 129 Abs. 1 Bst. c.  

Die Mindestkapitalanforderung wird durch ein dreistufiges Verfahren bestimmt. 

Zunächst (Art. 50 Abs. 1) ist sie als lineare Funktion zu berechnen; danach muss 

dieses Ergebnis im Licht der in Art. 51 Abs. 1 vorgesehenen Bandbreite überprüft 

und möglicherweise angepasst werden; schliesslich sind die Minimalbeträge (Art. 

51 Abs. 2) zu beachten. 
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Die lineare Funktion ist eine Summe von Prozentsätzen der aufgeführten Variab-

len. Die Prozentsätze sind dergestalt festzulegen, dass das Konfidenzniveau von 

85% gemäss Abs. 2 erreicht wird. Dies bedeutet, dass die Basiseigenmittel statis-

tisch in 85 von 100 Jahren ausreichen, um eine Insolvenz zu vermeiden.  

Zu Art. 51 � Grenzwerte für die Mindestkapitalanforderung 

Abs. 1 setzt Art. 129 Abs. 3 der Richtlinie um, wobei die Frist in Satz 2 auf 31. De-

zember 2017 verlängert wurde (eingefügt durch Omnibus II). 

Satz 1 gibt die Bandbreite an, innerhalb derer sich die Mindestkapitalanforde-

rung zu bewegen hat. Die FMA kann von einem Versicherungsunternehmen ver-

langen, diese Bandbreite bis zum 31. Dezember 2017 auf die gemäss der Stan-

dardformel (vgl. Art. 53) berechnete Solvenzkapitalanforderung zu beziehen. 

Dies hat zur Konsequenz, dass während des genannten Zeitraumes eine Anwen-

dung der Prozentsätze auf eine Solvenzkapitalanforderung, die gemäss einem 

internen Modell berechnet wurde, ausgeschlossen werden kann. 

Abs. 3 setzt Art. 129 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie um, wohingegen Unterabs. 

1 in Art. 71 Abs. 2 enthalten ist. Durch eine ausdrückliche Regelung in Abs. 3 er-

übrigt sich die in der (ersten) Vernehmlassungsvorlage vorgesehene Delegation 

auf die Verordnungsstufe. 

Im Unterschied zu Art. 14 des geltenden VersAG (Mindestkapital) statuiert Abs. 2 

der vorgeschlagenen Bestimmung konkret die Beträge, die für Unternehmen in 

einzelnen Branchen als Mindestkapitalanforderung zu verlangen sind. Die vorge-

schriebenen Beträge sind in Art. 129 Abs. 1 Bst. d der Richtlinie (abgeändert 

durch Omnibus II) enthalten. 
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Zu Art. 52 � Fiktive Mindestkapitalanforderung bei gleichzeitigem Betreiben 

von Lebens- und Nichtlebensversicherung 

Die Bestimmung nimmt Bezug auf Art. 25, wo festgehalten ist, dass in Ausnah-

mefällen gleichzeitig die Lebens- und Nichtlebensversicherung betrieben werden 

darf. In solchen Fällen sind fiktive Mindestkapitalanforderungen für die jeweilige 

Tätigkeit zu bestimmen � und zwar dergestalt, als ob ein Unternehmen lediglich 

eine Lebens- bzw. Nichtlebensversicherungstätigkeit ausübte. Dazu Erwägungs-

grund (44) der Richtlinie: �Insbesondere sollten für diese Unternehmen gleiche 

Kapitalanforderungen gelten wie für gleichwertige Versicherungsgruppen, die 

aus einem Lebensversicherungs- und einem Nichtlebensversicherungsunterneh-

men bestehen, unter Berücksichtigung der erhöhten Übertragbarkeit des Kapi-

tals bei Mehrsparten-Versicherungsunternehmen.� Art. 52 stellt eine Umsetzung 

von Art. 74 Abs. 2 der Richtlinie dar. Weitere Einzelheiten zu dieser Thematik � 

namentlich zur Bestimmung von anrechnungsfähigen Basiseigenmittelbestand-

teilen und zur Rechnungslegung � hat die Regierung mit Verordnung festzulegen; 

diese Einzelheiten ergeben sich aus Art. 74 Abs. 3 bis Abs. 7 der Richtlinie. 

Zu Art. 53 � Standardformel 

Wie Art. 42 Abs. 7 festhält, ist die (relevante Grösse) Solvenzkapitalanforderung 

entweder gestützt auf die Standardformel oder unter Verwendung eines inter-

nen Modells zu berechnen. Regelfall wird die Verwendung der Standardformel 

sein, wie sie in Art. 54 ff. niedergelegt und konkretisiert ist. Sie ist modular auf-

gebaut, was heisst, in einem ersten Schritt die Risiken in den einzelnen Risikoka-

tegorien zu ermitteln und diese in einem zweiten Schritt zusammenzufassen.  

Die Richtlinie spricht in den Erwägungsgründen 64 und 65 davon, dass für die 

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung eine Standardformel festzulegen sei, 

�nach der alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihr ökonomi-

sches Kapital bewerten können�. Im Weiteren solle �die Solvenzkapitalanforde-
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rung bei dem ökonomischen Kapital angesetzt werden, das Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen halten müssen, um [�] ihren Verpflichtungen 

gegenüber den Versicherungsnehmern und Begünstigten nachzukommen�. Öko-

nomisches Kapital bedeutet damit im Ergebnis eine dem tatsächlichen Risikopro-

fil des Unternehmens entsprechende Zielgrösse. Daher setzt der Entwurf diesen 

Begriff der Solvenzkapitalanforderung gleich. 

Art. 53 beschreibt in allgemeiner Weise (wie Art. 103 der Richtlinie) die Struktur 

und die Zusammensetzung der Standardformel. Es handelt sich um folgende 

Grössen und Verfahren: Basissolvenzkapitalanforderung; Kapitalanforderung für 

das operationelle Risiko; Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen und latenten Steuern. 

Zu Art. 54 � Aufbau der Basissolvenzkapitalanforderung 

Die Basissolvenzkapitalanforderung ist der erste Bestandteil für die anhand der 

Standardformel zu berechnende Solvenzkapitalanforderung. Art. 54 stellt eine 

Umsetzung von Art. 104 der Richtlinie dar. 

Gemäss Abs. 1 hat die Basissolvenzkapitalanforderung aus einzelnen Risiko-

modulen zu bestehen, die gestützt auf die Standardformel gemäss Anhang 5 zu 

aggregieren sind. Dabei sind mindestens die Risikomodule einzubeziehen, die 

Abs. 1 explizit erwähnt. Neben spezifische versicherungstechnischen Risiken 

handelt es sich dabei um das Marktrisiko sowie das Gegenparteiausfallrisiko. 

Bei der Aggregierung von Risiken müssen auch die Wechselwirkungen zwischen 

den verschiedenen Risiken berücksichtigt werden. Mass zur Bewertung dieser 

Wechselwirkungen ist der Korrelationskoeffizient, welcher Werte zwischen -1 

und +1 annehmen kann. Ein Wert 0 besagt, dass zwei Grössen völlig unabhängig 

sind; +1 bedeutet grösste Abhängigkeit und -1 bedeutet, dass sie sich total ge-

genläufig verhalten. Die Korrelationskoeffizienten für die zur Berechnung der 
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Basissolvenzkapitalanforderung zu betrachtenden Risiken sind in der Korrelati-

onsmatrix in Anhang 5 Ziff. 1 festgelegt.  

Abs. 4 bezieht sich � wie die allgemeine Bestimmung von Art. 42 Abs. 4 � auf das 

bei der Einschätzung der Risikomodule zu verwendende Risikomass. Dieses be-

einflusst letztlich das Kapital, das Direkt- und Rückversicherungsunternehmen 

halten müssen, um sicherzustellen, dass es höchstens in einem von zweihundert 

Fällen zur Insolvenz kommen kann oder dass diese Unternehmen mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 99.5% in den kommenden zwölf Monaten weiterhin in 

der Lage sein werden, ihren Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsneh-

mern und Begünstigten nachzukommen (vgl. Erwägungsgrund 64 in der Richtli-

nie). Wo dies angemessen erscheint, können Diversifikationseffekte beim Aufbau 

jedes Risikomoduls berücksichtigt werden. 

Abs. 5 bis Abs. 7 enthalten Konkretisierungen im Hinblick auf den Aufbau und die 

Spezifikationen von Risikomodulen sowie für die Würdigung einzelner Risiken. 

Sodann wird festgehalten (Abs. 7), dass bei der Berechnung einzelner Module 

gegebenenfalls unternehmensspezifische Parameter einzusetzen sind; eine sol-

che Abweichung von der Standardformel bedarf der Genehmigung durch die 

FMA. 

Zu Art. 55 � Berechnung der Basissolvenzkapitalanforderung 

Während Art. 54 dem Aufbau der Basissolvenzkapitalanforderung gilt, regelt Art. 

55 die Einzelheiten der Berechnung der Basissolvenzkapitalanforderung. Die Be-

stimmung dient der Umsetzung von Art. 105 und Art. 106 der Richtlinie, wobei 

viele der in der Richtlinie vorgegebenen Details zur Berechnung durch die Regie-

rung in der späteren Verordnung festzuhalten sind. Die Abs. 2 bis 6 enthalten 

jedoch für die einzelnen Risikomodule die Grundsätze, die bei der Berechnung zu 

beachten sind.  
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Zu Art. 56 � Kapitalanforderung für das operationelle Risiko 

Das operationelle Risiko stellt in Übereinstimmung mit Art. 104 Abs. 1 der Richt-

linie kein eigenständiges Risikomodul dar, wie es sich auch aus Art. 54 Abs. 1 

ergibt. Art. 56 Abs. 1 statuiert jedoch, dass das operationelle Risiko im Hinblick 

auf die Basissolvenzkapitalanforderung mit zu berücksichtigen ist, wenn es nicht 

bereits im Rahmen der in Art. 54 genannten Risikomodule beachtet worden ist. 

Die Bestimmung von Art. 42 Abs. 3 betreffend Kalibrierung gilt auch für das ope-

rationelle Risiko. Was unter �operationellem Risiko� zu verstehen ist, ergibt sich 

aus Ziff. 34 der Begriffsbestimmungen (Art. 10 Abs. 1). Es umfasst nach Art. 42 

Abs. 5 Bst. f auch Rechtsrisiken, jedoch unter Ausschluss von Reputationsrisiken 

und Risiken, die sich aus strategischen Entscheidungen ergeben. 

Abs. 2 und Abs. 3 enthalten konkrete Vorgaben für die Berechnung der Kapital-

anforderung, insbesondere auch in Fällen, in denen das Anlagerisiko von den 

Versicherungsnehmern zu tragen ist. 

Zu Art. 57 � Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs-

technischen Rückstellungen und latenten Steuern 

Die Bestimmung bezieht sich auf Art. 53 Bst. c, worin die Anpassung für die Ver-

lustausgleichsfähigkeit als relevanter Bestandteil für die Standardformel vorge-

sehen ist. Die in der Vorschrift statuierte Anpassung hat im Hinblick auf die Kapi-

talanforderung risikomindernde Effekte mit zu berücksichtigen. Das gilt nament-

lich für den Einbezug der Verringerung versicherungstechnischer Rückstellungen 

oder latenter Steuern. Latente Steuern sind verborgene Steuerlasten oder -

vorteile, die sich aufgrund von Unterschieden zwischen Steuerbilanz und Han-

delsbilanz ergeben. 

Die Bestimmung setzt Art. 108 der Richtlinie um. 
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Zu Art. 58 � Vereinfachungen in der Standardformel 

Die Bestimmung ermöglicht � in Umsetzung von Art. 109 der Richtlinie � eine 

Flexibilisierung mit Bezug auf die Berechnung der Basissolvenzkapitalanforde-

rung, indem für ein spezifisches Risikomodul oder Untermodul eine vereinfachte 

Berechnung vorgesehen werden kann. Hierbei ist vor allem der Fall angespro-

chen, in welchem es unangemessen wäre, von allen Versicherungsunternehmen 

die Anwendung einer Standardberechnung zu fordern. Im gegebenen Fall ist die 

Vereinfachung von der FMA abzunehmen. 

Zu Art. 59 � Wesentliche Abweichungen von den der Berechnung mit der Stan-

dardformel zugrunde liegenden Annahmen 

Art. 59 sieht eine Flexibilisierung bei der Berechnung der Basissolvenzkapital-

anforderung mittels der Standardformel vor. Hier geht es darum, dass die FMA 

ein Unternehmen auffordern kann, bei der Berechnung der versicherungs-

technischen Risikomodule im Rahmen der Standardformel an sich vorgesehene 

Parameter durch spezifische Parameter zu ersetzen, welche der Risikolage des 

betreffenden Unternehmens eher gerecht werden. Dabei ist allerdings sicherzu-

stellen, dass ein Unternehmen der Anforderung der Kalibrierung gemäss Art. 42 

Abs. 3 nachkommt. Diese Anpassungsmöglichkeit ergibt sich aus Art. 110 der 

Richtlinie. 

Zu Art. 60 � Interne Modelle für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

Art. 42 Abs. 7 sieht � neben der Standardformel � für die Berechnung der Sol-

venzkapitalanforderung auch die Verwendung eines internen Modells vor. Da-

rauf bezieht sich Art. 60. Es soll nämlich entsprechend dem risikobasierten An-

satz der Solvenzkapitalanforderung unter bestimmten Umständen möglich sein, 

anstelle der Standardformel vollständige oder partielle interne Modelle zur Be-

rechnung der Solvenzkapitalanforderung zu verwenden. Damit Ver-

sicherungsnehmer und Begünstigte das gleiche Sicherheitsniveau geniessen (wie 
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bei der Standardformel), bedürfen solche internen Modelle der vorherigen Ge-

nehmigung durch die FMA (Abs. 1). 

Ein Teilmodell kann sich auf die gesamte Geschäftstätigkeit von Versicherungs-

unternehmen oder aber auch nur auf einzelne Hauptgeschäftsbereiche beziehen 

(Abs. 3). Abs. 2 hält in Umsetzung von Art. 112 Abs. 2 der Richtlinie fest, für wel-

che Faktoren und deren Berechnung ein Teilmodell gewählt werden kann. Dar-

aus ergibt sich auch, dass Teilmodelle nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen 

und einer spezifischen Anknüpfung an einen Faktor bedürfen. 

Zu Art. 61 � Verfahren der Genehmigung eines internen Modells 

In Übereinstimmung mit Art. 112 Abs. 3 bis Abs. 7 der Richtlinie sieht Art. 61 ein 

relativ komplexes Genehmigungsverfahren mit Bezug auf interne Modelle vor. 

Dies ist deshalb wichtig, weil eine Abweichung vom Standardmodell nur erfolgen 

soll, sofern damit keine grössere Gefährdung des Unternehmens resultiert. Da-

her hat die FMA nach Abs. 4 insbesondere zu prüfen, ob das interne Modell den 

gesetzlichen Anforderungen und den Verpflichtungen aus Risikoanalyse und Risi-

komanagement zu genügen vermag. Allerdings ist zu betonen, dass die Haupt-

verantwortung für ein internes Modell bei der Leitung des Unternehmens liegt. 

Folgerichtig muss auch eine etwaige Haftung der FMA und ihrer Organe im Zu-

sammenhang mit der Genehmigung oder Ablehnung eines internen Modells aus-

geschlossen werden: Abs. 7. Vgl. diesbezüglich ebenfalls zu Art. 32 (Prüfung der 

Governance). 

Von Bedeutung ist auch Abs. 6, welcher der FMA gestattet, von einem Versiche-

rungsunternehmen eine Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der 

Standardformel zu verlangen. Dadurch soll ein Vergleich zwischen internem Mo-

dell und Standardformel ermöglicht werden, der auch eher erkennen lässt, worin 

etwaige Schwächen des internen Modells bestehen. Im Übrigen dient der Ver-
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gleich der Gegenüberstellung der nach den beiden Modellen berechneten Kapi-

talanforderungen.  

Entscheidet die FMA über ein internes Modell nicht innerhalb von sechs Mona-

ten nach Eingang des vollständigen Antrags, so kann bei der FMA-

Beschwerdekommission Beschwerde erhoben werden (Verweisung auf Art. 14 

Abs. 5).  

Zu Art. 62 � Besondere Voraussetzungen für die Genehmigung von Teilmodel-

len 

In Ergänzung zu den vorangehenden Vorschriften legt die Bestimmung weitere 

besondere Voraussetzungen für die Genehmigung eines Teilmodells fest; sie folgt 

dabei Art. 113 der Richtlinie. Ein Teilmodell muss sachlich gerechtfertigt sein, 

und es hat insbesondere dem spezifischen Risikoprofil eines Unternehmens bes-

ser Rechnung zu tragen als das Standardmodell. Abs. 2 sieht sodann Übergangs-

pläne im Hinblick auf die Ausdehnung des Anwendungsbereichs eines internen 

Modells vor. 

Zu Art. 63 � Leitlinien für Änderungen eines internen Modells 

Die Bestimmung setzt Art. 115 der Richtlinie um und sieht ausdrücklich eine Ge-

nehmigungspflicht für mögliche spätere Änderungen eines internen Modells vor. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine minimale Kontinuität der Grundsät-

ze eines internen Modells auch für spätere Zeiten vorgesehen wird.  

Zu Art. 64 � Einhaltung des internen Modells 

Die Bestimmung setzt die Art. 116 bis Art. 118 der Richtlinie um und dient der 

Einhaltung eines genehmigten internen Modells. Verantwortlich für die Einfüh-

rung und Einhaltung solcher Modelle sind die Leitungsorgane. 

Abs. 2 und Abs. 3 regeln die Fälle, in denen ein Versicherungsunternehmen bei 

Durchführung eines internen Modells den gesetzlichen Anforderungen nicht 
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mehr genügt. Als erste Massnahme wird vorgesehen, dass das Unternehmen 

einen Plan zur Wiederherstellung der Konformität vorzulegen hat. Falls sich aber 

auch dieser Plan nicht realisiert, kann die FMA verlangen, dass das Unternehmen 

zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung anhand der Standardformel zu-

rückkehrt. 

Zu Art. 65 � Wesentliche Abweichungen von den Annahmen, die die Basis der 

Berechnung der Standardformel bilden 

Die Bestimmung stellt, in Umsetzung von Art. 119 der Richtlinie, gleichsam das 

Gegenstück zu Art. 58 und Art. 59 dar, wo im Rahmen der Standardformel Mög-

lichkeiten zu einer Vereinfachung derselben vorgesehen sind. In Art. 65 geht es 

nun darum, dass die FMA ein Unternehmen auffordern kann, ein internes Modell 

zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung zu verwenden, wenn sich eine 

Berechnung nach der Standardformel als unangemessen erweist. 

Zu Art. 66 � Verwendung des internen Modells (Verwendungstest) 

Die Bestimmung will in Übereinstimmung mit Art. 120 der Richtlinie sicherstel-

len, dass das genehmigte interne Modell auch tatsächlich umgesetzt wird und 

dass dabei insbesondere den Anforderungen einer adäquaten Governance Ge-

nüge getan wird. Nachweise hat ein Versicherungsunternehmen auch mit Bezug 

auf die Häufigkeit der Verwendung eines internen Modells zu erbringen.  

Zu Art. 67 � Ausführungsbestimmungen zum internen Modell 

Mit Bezug auf Abweichungen von der Standardformel und den Verwendungstest 

sowie insbesondere betreffend statistische Qualitätsstandards, Kalibrierungs-

standards, Validierungsstandards und andere Fragen enthalten Art. 121 bis Art. 

125 der Richtlinie detaillierte weiterführende Vorschriften. Auf diese wird in Art. 

67 Bezug genommen und es wird die abschliessende Legiferierung und Aufnah-

me der Richtlinienvorschriften der Regierung für den Verordnungsweg überlas-

sen. 
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Zu Art. 68 � Externe Modelle und Daten 

In Beachtung von Art. 126 der Richtlinie hält Art. 68 ausdrücklich fest, dass die 

Verwendung eines Modells oder von Daten von Drittpersonen keine Recht-

fertigung dafür sein könnte, dass von den Anforderungen an ein internes Modell 

abgewichen würde. 

Zu Art. 69 � Aufgaben der FMA 

Die Überwachung der finanziellen Ausstattung von Direkt- und Rückversiche-

rungsunternehmen ist eine der zentralen Aufgaben der FMA. Die Fokussierung 

der Solvenzaufsicht unter Solvabilität II umfasst in erster Linie die Regelungsbe-

reiche, die in Art. 69 ausdrücklich erwähnt sind. Diese sind ihrerseits vorgesehen 

in Art. 36 Abs. 2 der Richtlinie, wobei die Überwachung der Governance (Bst. a 

der Richtlinienvorschrift) bereits in der allgemeinen Bestimmung des Art. 178 

Abs. 2 (aufsichtliches Überprüfungsverfahren) statuiert ist. Neben der Kontrolle 

der Einhaltung von Vorschriften über die Eigenkapitalanforderungen und die An-

lage von Vermögenswerten steht im Zentrum der Aufsichtstätigkeit die Überwa-

chung der durch ein Versicherungsunternehmen verwendeten Modelle. 

Zu Art. 70 � Aufgaben der Versicherungsunternehmen 

Die Bestimmung verpflichtet Versicherungsunternehmen zur Überwachung der 

anrechnungsfähigen Eigenmittel sowie zur kontinuierlichen Bedeckung der Sol-

venzkapitalanforderung. Weicht das Risikoprofil eines Unternehmens erheblich 

von den Annahmen ab, die die Grundlage für die zuletzt gemeldete Solvenzkapi-

talanforderung bilden, so muss das betreffende Unternehmen unverzüglich eine 

Neuberechnung der Solvenzkapitalanforderung vornehmen und diese der FMA 

melden. Die Vorschrift ist eine Umsetzung von Art. 102 Abs. 1 Unterabs. 2 bis 4 

der Richtlinie. 
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Zu Art. 71 � Häufigkeit von Berechnungen 

Sowohl Direkt- als auch Rückversicherungsunternehmen haben die Solvenzka-

pitalanforderung mindestens einmal jährlich zu berechnen. Die Anforderung gilt 

unabhängig davon, ob die Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel 

oder einem internen Modell berechnet wird. Das Ergebnis der Berechnung ist 

der FMA zu melden. Abs. 1 wird vorgeschrieben durch Art. 102 Abs. 1 Unterabs. 

1 der Richtlinie. 

Noch häufiger zu berechnen ist die Mindestkapitalanforderung. Abs. 2 schreibt 

eine mindestens vierteljährliche Berechnung vor, wobei das Ergebnis jeweils un-

mittelbar nach der Berechnung der FMA zu melden ist. Diese Berechnungs-

häufigkeit ist in Art. 129 Abs. 4 der Richtlinie statuiert. Die vierteljährliche Be-

rechnung gilt nicht für die Kalkulation von Grenzwerten, welche nach Art. 51 Abs. 

1 vorgeschrieben sind: Art. 129 Abs. 4 neuer Unterabs. 2 (eingefügt durch Omni-

bus II). Damit wird der Ansicht des LVV teilweise Rechnung getragen, wonach 

eine vierteljährliche Berechnung unverhältnismässig sei. Im Übrigen aber eröffnet 

diese Richtlinienbestimmung keinen Spielraum. Denn sie stellt eine lex specialis 

gegenüber der vom LVV angerufenen Vorschrift von Art. 102 der Richtlinie dar. 

Art. 100 ff. der Richtlinie beziehen sich auf die (allgemeine) Solvenzkapitalanfor-

derung, während Art. 128 ff. die (�besondere�) Mindestkapitalanforderung im 

Auge haben.  

In besonderen Fällen kann die FMA von einem Versicherungsunternehmen eine 

Neuberechnung der Solvenzkapitalanforderung verlangen � dann nämlich, wenn 

Hinweise vorliegen, dass sich das Risikoprofil eines Versicherungsunternehmens 

seit der Meldung der letzten Solvenzkapitalanforderung erheblich verändert hat. 

Hinweise auf eine solche Veränderung können sich aufgrund situativer Überprü-

fungen sowie im Nachgang zu einer gemeldeten Berechnung der Mindestkapital-
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anforderung einstellen. Abs. 3 stellt eine Umsetzung von Art. 102 Abs. 2 der 

Richtlinie dar. 

Zu Art. 72 � Kapitalaufschlag 

In besonderen Fällen kann sich die FMA veranlasst sehen, einem Versiche-

rungsunternehmen einen sogenannten Kapitalaufschlag vorzuschreiben. Die Be-

stimmung setzt Art. 37 der Richtlinie um (ergänzt durch Omnibus II). Die ausser-

ordentliche Befugnis nach Abs. 1 setzt voraus (Abs. 2), dass die FMA zum Ergeb-

nis kommt, dass das Risikoprofil eines Versicherungsunternehmens erheblich von 

den Annahmen abweicht, die einer bestimmten Solvenzkapitalanforderung zu-

grunde liegen, oder dass die Governance eines Unternehmens von den vom Ge-

setz festgelegten Standards erheblich abweicht. Die Abweichungen haben zur 

Konsequenz, dass Risiken nicht mehr adäquat erkannt und überwacht werden 

können und dass quantifizierbare Risiken nicht mehr zureichend erfasst werden. 

Ein Kapitalaufschlag kann solange angeordnet bleiben, bis die Umstände, unter 

denen er verhängt worden ist, beseitigt sind. Die FMA hat in diesem Zusammen-

hang sicherzustellen, dass das betroffene Unternehmen alle erdenklichen An-

strengungen unternimmt, um die Schwächen, die zur Festsetzung des Kapitalauf-

schlags geführt haben, behoben sind. Zum Kapitalaufschlag hält Erwägungsgrund 

27 der Richtlinie fest: �Die Festsetzung eines Kapitalaufschlags ist insofern aus-

sergewöhnlich, als sie nur als letztes Mittel verwendet werden sollte, wenn an-

dere aufsichtliche Massnahmen unwirksam oder ungeeignet sind. Ferner sollte 

der Begriff aussergewöhnlich vor dem Hintergrund der besonderen Situation 

eines Unternehmens und nicht im Zusammenhang mit der Zahl der in einem be-

stimmten Markt verhängten Kapitalaufschläge gesehen werden.� 

Zu Art. 73 � Zusätzliche Überwachung der finanziellen Ausstattung 

Abgesehen von der üblichen Aufsicht über die Kapitalausstattung eines Unter-

nehmens sowie in Ergänzung zu einem verhängten Kapitalaufschlag kann die 
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FMA anordnen, dass ein Versicherungsunternehmen weitere Instrumente zur 

Bewertung der finanziellen Ausstattung zu entwickeln hat. Solche Instrumente 

sollen dazu beitragen, mögliche (besondere) Vorfälle oder zukünftige Änderun-

gen der Wirtschaftslage besser einschätzen sowie antizipieren zu können. Die 

FMA kann anordnen, dass Unternehmen entsprechende Tests durchführen und 

darüber � im Rahmen der laufenden Aufsicht � Bericht erstatten. 

Die Bestimmung setzt Art. 34 Abs. 4 der Richtlinie um. 

Zu Art. 74 � Bewertungsgrundsätze 

Die Bestimmung statuiert die Grundsätze, welche bei der Bewertung von Vermö-

genswerten und Verbindlichkeiten zu beachten sind (Gegenüberstellung von Ak-

tiven und Passiven). Die vorgeschriebenen Prinzipien sind unabhängig von einer 

Berücksichtigung der Bonität des Versicherungsunternehmens einzuhalten. Die 

Bestimmung ist vorgegeben durch Art. 75 Abs. 1 der Richtlinie. 

Die Kommission wird (auf Vorschlag der EIOPA) Durchführungsmassnahmen zur 

Festlegung der Methoden und Annahmen erlassen, die bei der Bewertung der 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu verwenden sind. 

Im Rahmen der Vernehmlassung hat der LVV angeregt, eine schlüssige Abgren-

zung zwischen Gesellschafts- und Aufsichtsrecht vorzunehmen, insbesondere was 

die Rechnungslegung durch Versicherungsunternehmen betrifft. Diesem Anliegen 

soll mit dem neu eingefügten Abs. 3 grundsätzlich Rechnung getragen werden. 

Letzterer stellt nunmehr klar, dass die geltenden Vorgaben betreffend den han-

delsrechtlichen Abschluss (PGR und Anhang 4 der VersAV) weiterhin Geltung ha-

ben. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass in der Richtlinie Solvabilität II dies-

bezüglich keine Regelungen enthalten sind. Überdies soll gemäss Abs. 3 Satz 2 die 

Regierung ermächtigt werden, in Einzelfällen eine Abweichung von den Vorschrif-

ten über die Bewertung und Darstellung der Vermögenswerte zu gestatten. Dies 
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kann sich etwa in besonderen Fällen aufdrängen, wenn eine Krisensituation an 

den Finanzmärkten eine erleichterte Rechnungslegung als angebracht erscheinen 

lässt.  

Zu Art. 75 � Grundsatz 

Die Art. 75 ff. enthalten Vorschriften zu den versicherungstechnischen Rückstel-

lungen in Bezug auf die Anforderungen nach Solvabilität II. Dabei werden die zu 

beachtenden Grundsätze festgeschrieben, während weiterführende Einzelheiten 

in Beachtung der Vorgaben der Richtlinie durch die Regierung auf dem Verord-

nungsweg festzulegen sind. 

Art. 75 statuiert den Grundsatz der laufenden Bildung von versicherungs-

technischen Rückstellungen für sämtliche Verpflichtungen von Versicherungs-

unternehmen gegenüber den Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtig-

ten. Die Vorschrift enthält auch Aussagen zur prinzipiellen Höhe sowie zur Be-

rechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen und hält fest, dass diese 

auf vorsichtige, verlässliche sowie objektive Art und Weise zu berechnen sind. 

Art. 75 stellt eine Umsetzung von Art. 76 der Richtlinie dar, wobei für die Einzel-

heiten auf die nachfolgenden Artikel zu verweisen ist. 

Zu Art. 76 � Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

Abs. 1 statuiert den Grundsatz, wonach der Wert der versicherungstechnischen 

Rückstellungen der Summe aus einem besten Schätzwert und einer Risikomarge 

zu entsprechen hat. Der beste Schätzwert sowie die Risikomarge werden in Art. 

77 definiert. Die Grundsatzbestimmung ist vorgesehen in Art. 77 Abs. 1 der Richt-

linie. 

Abs. 2 listet (selbstverständliche) weitere spezifische Faktoren auf, die bei der 

Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen zu berücksichtigen 

sind. Es geht dabei insbesondere um Verpflichtungen aus Versicherungsverträ-
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gen sowie um Zahlungen an Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigte, 

unter Einschluss künftiger Überschussbeteiligung. Diese Grössen sind als �sonsti-

ge� Aspekte in Art. 78 der Richtlinie vorgesehen. 

Zu Art. 77 � Bester Schätzwert (�best estimate�) und Risikomarge 

Abs. 1 enthält die Definition des besten Schätzwerts, wie sie in Art. 77 Abs. 2 Un-

terabs. 1 der Richtlinie niedergelegt ist. 

Abs. 2 schafft die Rechtsgrundlage für Anpassungen der massgeblichen risiko-

freien Zinskurve gestützt auf die mit Omnibus II eingeführten Massnahmen be-

treffend langfristige Garantien (�long-term guarantee measures�), nämlich einer 

Matching-Anpassung und einer Volatilitätsanpassung. 

Abs. 3 und Abs. 4 umschreiben weitere Konkretisierungen für die Berechnung 

des besten Schätzwerts, wie sie in Art. 77 Abs. 2 Unterabs. 2 bis 4 der Richtlinie 

vorgesehen sind. Hinzuweisen ist namentlich auf Abs. 4 Satz 2, wo vorgeschrie-

ben wird, dass der beste Schätzwert brutto zu berechnen ist, d.h. ohne Abzug der 

aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren 

Beträge. Für deren Berechnung wird die Regierung Einzelheiten gestützt auf Art. 

81 der Richtlinie normieren. 

Abs. 5 legt fest, dass die Risikomarge den Kosten der Bereitstellung eines Betrags 

an anrechnungsfähigen Eigenmitteln entspricht � dies in Beachtung von Art. 77 

Abs. 5 Unterabs. 1 der Richtlinie. 

Zu Art. 78 � Getrennte Bewertung des besten Schätzwerts und der Risikomarge 

Die Bestimmung statuiert den Grundsatz, dass bester Schätzwert und Risikomar-

ge getrennt zu bewerten sind. Auf eine solche getrennte Bewertung kann jedoch 

nach Abs. 2 verzichtet werden, wenn Verpflichtungen, für welche Rückstellungen 

zu bilden sind, anhand von Finanzinstrumenten verlässlich prognostiziert werden 

können, für die ein Marktwert zu ermitteln ist. 
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Nach Abs. 3 regelt die Regierung weitere Einzelheiten der Berechnung von bes-

tem Schätzwert und Risikomarge mit Verordnung. 

Zu Art. 79 � Angemessenheit der versicherungstechnischen Rückstellungen 

In Umsetzung von Art. 84 der Richtlinie hält die Bestimmung fest, dass der FMA 

auf deren Anfrage die Angemessenheit der Höhe der versicherungstechnischen 

Rückstellungen sowie die Eignung der verwendeten Methoden nachzuweisen 

sind. 

Abs. 2 stellt eine Umsetzung von Art. 85 der Richtlinie dar und ermächtigt die 

FMA, eine Erhöhung des Betrags der versicherungstechnischen Rückstellungen 

zu verlangen. 

Abs. 3 sieht, wie bereits dargelegt, vor, dass weitere Einzelheiten der Berechnung 

der versicherungstechnischen Rückstellungen durch die Regierung mit Verord-

nung festzulegen sind. Es handelt sich dabei um eine Umsetzung von Art. 79 bis 

Art. 83 der Richtlinie. Art. 86 der Richtlinie verweist seinerseits auf Durchfüh-

rungsmassnahmen der Kommission. Darüber hinaus wird die Regierung auf der 

Grundlage von Art. 79 auf dem Verordnungsweg festzulegen haben, ob � und 

wenn ja: welche � Vorschriften zu den technischen Rückstellungen, die in der 

geltenden VersAV enthalten sind, auch in Zukunft Anwendung finden sollen. Bei-

spielsweise ist diesbezüglich die Bildung von Schwankungsrückstellungen zu er-

wähnen. Wie auch an anderer Stelle festgehalten wird, berührt die Richtlinie 

nicht sämtliche Fragen in diesem Zusammenhang.  

Die Bestimmungen über die technischen Rückstellungen gelten sowohl für Di-

rekt- als auch für Rückversicherungsunternehmen. 

Zu Art. 80 � Anlage der Vermögenswerte 

Die Bestimmung enthält Grundsätze für die Anlage und Verwaltung des Vermö-

gensportfolios eines Versicherungsunternehmens. Die sowohl für Direkt- als auch 
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für Rückversicherungsunternehmen geltenden Leitlinien basieren auf dem 

Grundsatz unternehmerischer Vorsicht (Abs. 1). Daher wird auch explizit festge-

halten, dass bei der Bewertung der Solvenzkapitalanforderung und der darauf 

auszurichtenden Vermögensanlage den Anforderungen des Risikomanagements 

Rechnung zu tragen ist. Die an einer sicheren und qualitativ hochstehenden 

Vermögensanlage zu orientierende Handhabung der Vermögenswerte ist eben-

falls bei der Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen zu beach-

ten. 

Die Vorschrift übernimmt Art. 132 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie; die in Abs. 3 

und Abs. 4 von Art. 132 enthaltenen weiterführenden Anlagevorgaben werden 

durch die Regierung mit Verordnung umzusetzen sein. 

Zu Art. 81 � Anlagefreiheit und Belegenheit der Vermögenswerte 

In Beachtung von Art. 133 Abs. 1 der Richtlinie hält Abs. 1 fest, dass Versiche-

rungsunternehmen in der Wahl von Anlagekategorien grundsätzlich frei sind, 

immer unter der Voraussetzung, dass die Grundsätze von Art. 80 beachtet wer-

den. Auch haben Unternehmen Anlageentscheide von der FMA nicht vorgängig 

genehmigen zu lassen oder diese systematisch mitzuteilen. 

Abs. 2 setzt Art. 134 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie um und hält fest, dass Ver-

sicherungsunternehmen mit Bezug auf Risiken im EWR nicht verpflichtet sind, die 

hinsichtlich dieser Risiken zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen gehaltenen Vermögenswerte in einem Vertragsstaat des EWR-

Abkommens zu halten. 

Ähnlich wie Abs. 2 sieht Abs. 3 eine Erleichterung mit Bezug auf die Belegenheit 

von Vermögenswerten vor, die Forderungen verkörpern, welche aus Rückversi-

cherungsverträgen resultieren. Letztere müssen jedoch mit Unternehmen abge-

schlossen sein, die in einem EWR-Vertragsstaat oder in einem Drittland beauf-
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sichtigt sind, dessen Aufsicht beziehungsweise Solvabilitätssystem nach Art. 8 

Abs. 1 als gleichwertig beurteilt werden kann. Abs. 3 stellt eine Umsetzung von 

Art. 134 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie dar. 

Abs. 4 macht von der in Art. 133 Abs. 3 der Richtlinie eingeräumten Befugnis Ge-

brauch, wonach einschränkende Regelungen in Bezug auf die Art der Vermö-

genswerte erlassen werden können, wenn das Anlagerisiko von einem Versiche-

rungsnehmer getragen wird, der eine natürliche Person ist. Der Entwurf sieht 

vor, dass die FMA mittels Richtlinie die Art der Vermögenswerte oder Referenz-

werte einschränken kann. Dabei wird sie zu beachten haben, dass solche Rege-

lungen nicht restriktiver sein dürfen als die in der Richtlinie 85/611/EWG festge-

legten. Sie wird auch dafür Sorge tragen, dass für inländische Anbieter keine 

Wettbewerbsverzerrungen entstehen. Auf diesen Aspekt hat der LVV in seiner 

Eingabe hingewiesen. Dem Anliegen wird durch die Ausarbeitung eines prinzi-

pienbasierten Dokumentes Rechnung getragen. 

Zu Art. 82 � Grundsatz 

Die Bestimmungen von Art. 82 ff. enthalten Vorschriften für den Fall, dass sich 

die finanzielle Lage eines Versicherungsunternehmens verschlechtert. Bereits das 

geltende VersAG enthält dazu in Art. 37 ff. detaillierte Regelungen, die teilweise 

in der Revision des VersAG von 2009 aufgenommen worden sind. 

In Beachtung von Art. 136 der Richtlinie hält Art. 82 den Grundsatz fest, dass 

Direkt- und Rückversicherungsunternehmen über Verfahren zur Feststellung ei-

ner Verschlechterung ihrer finanziellen Lage verfügen müssen. Darüber hinaus 

haben sie die FMA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn eine solche Ver-

schlechterung eintritt. Es ist also zwingend, dass die FMA in einem frühen Stadi-

um möglicher finanzieller Schwächung orientiert wird. 
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Zu Art. 83 � Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung 

In Umsetzung von Art. 138 der Richtlinie regelt die Bestimmung den wichtigen 

Fall einer möglichen Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung. Abs. 1 hält 

zunächst fest, dass in einem solchen Fall die FMA unverzüglich zu benachrichti-

gen ist. Die Benachrichtigungspflicht besteht nicht nur dann, wenn die Solvenz-

kapitalanforderung bereits nicht mehr bedeckt ist, sondern auch dann, wenn 

dieser Fall innerhalb der nächsten drei Monate eintreten kann. 

Die weiteren Absätze der Vorschrift regeln die Kompetenzen der FMA und die 

einem Unternehmen auferlegten Pflichten. Namentlich hat ein Versicherungs-

unternehmen einen Sanierungsplan zur Genehmigung vorzulegen, und die FMA 

ordnet angemessene Massnahmen an, damit die Solvenzkapitalanforderung 

wieder bedeckt werden kann. Abs. 3 räumt der FMA die Kompetenz zu etwaigen 

Fristverlängerungen ein. Weitere bezügliche Einzelheiten � in Beachtung von Art. 

138 Abs. 4 Unterabs. 2 und 3 der Richtlinie � hat die Regierung auf dem Verord-

nungsweg zu erlassen. 

Abs. 4 sieht die Möglichkeit vor, dass die FMA die freie Verfügung über Vermö-

genswerte eines Versicherungsunternehmens einschränken oder untersagen 

kann. Eine bezügliche Massnahme kann angezeigt sein, wenn sich die finanzielle 

Situation eines Unternehmens trotz Sanierungsplan und damit verbundenen 

Massnahmen weiter verschlechtert. In einem solchen Fall hat die FMA die aus-

ländischen Behörden jener Vertragsstaaten des EWR-Abkommens zu orientieren, 

in denen ein Unternehmen tätig ist. Gegebenenfalls sind die ausländischen Be-

hörden um Mithilfe bei der Durchsetzung der Massnahmen zu ersuchen. 

Zu Art. 84 � Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung 

Die Bestimmung ist eine Parallelvorschrift zu Art. 83 und setzt Art. 139 der Richt-

linie um. Wiederum ist die FMA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die Min-

destkapitalanforderung nicht mehr bedeckt ist oder wenn die Gefahr besteht, 



103 
 

 

dass dieser Fall in den nächsten drei Monaten eintreten kann. Zur Wiederherstel-

lung der Bedeckung der Mindestkapitalanforderung ist durch ein Unternehmen 

ein realistischer Finanzierungsplan zur Genehmigung vorzulegen. Gemäss Abs. 3 

ist die FMA auch hier befugt, die freie Verfügung über Vermögenswerte eines 

Unternehmens einzuschränken oder zu untersagen. 

Zu Art. 85 � Unzureichende Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen 

Die Vorschrift setzt Art. 137 der Richtlinie um und sieht vor, dass die FMA die 

freie Verfügung über Vermögenswerte eines Unternehmens untersagen kann, 

wenn ein Direkt- oder ein Rückversicherungsunternehmen den Bestimmungen 

über die versicherungstechnischen Rückstellungen nicht nachkommt; die Rege-

lung der Letzteren ist enthalten in Art. 75 ff.  

Zu Art. 86 � Weitere Verschlechterung der finanziellen Lage eines Versiche-

rungsunternehmens 

Wie bisher (Art. 37b Abs. 1 VersAG) sieht die Vorschrift eine Generalermächti-

gung der FMA vor, um bei einer weiteren Verschlechterung der finanziellen Lage 

die angemessenen Massnahmen zu treffen. Gemäss Abs. 1 Satz 2 können Anord-

nungen betreffend die freie Verfügung über Vermögenswerte auch gegenüber 

Drittpersonen getroffen werden. 

Die Bestimmung setzt Art. 141 der Richtlinie um. 

Zu Art. 87 � Einschränkung der Verfügungsfreiheit mit Bezug auf im Inland be-

legene Vermögenswerte 

Die Bestimmung stellt eine Kooperationsvorschrift dar für die Fälle, in denen 

nicht die FMA selbst für die Anordnung von Massnahmen betreffend die freie 

Verfügung über Vermögenswerte zuständig ist, sondern von einer ausländischen 

Behörde ersucht wird, diesbezüglich tätig zu werden. Die Norm stellt gleichsam 

das Pendant zu Art. 83 Abs. 4 und Art. 84 Abs. 3 dar, wo vorgesehen ist, dass 
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ebenfalls im umgekehrten Fall die ausländischen Behörden um Mithilfe bei der 

Durchsetzung von Massnahmen ersucht werden können. Abs. 2 nennt die Aufla-

gen beziehungsweise Voraussetzungen, die im Hinblick auf den inländischen 

Rechtshilfeakt durch die ausländische Behörde zu beachten sind. Die Bestim-

mung setzt Art. 140 der Richtlinie um und stellt eine lex specialis zu den allge-

meinen Kooperationsvorschriften dar (vgl. dazu Art. 188 ff.). 

Zu Art. 88 � Sanierungsplan und Finanzierungsplan 

In Beachtung von Art. 142 der Richtlinie enthält die Vorschrift weiterführende 

Konkretisierungen für die in den Art. 83 und 84 vorgesehenen Sanierungs- und 

Finanzierungspläne. Wie bisher (Art. 37 Abs. 2 und Abs. 3 VersAG) wird statuiert, 

welche Angaben ein Sanierungsplan beziehungsweise Finanzierungsplan mindes-

tens enthalten muss. Im Vordergrund stehen Schätzungen und Prognosen hin-

sichtlich der Finanzmittel, die zur Wiederherstellung einer gesunden Finanzlage 

benötigt werden. 

Ebenfalls wie bisher hält Abs. 2 fest, dass im Fall der Anordnung eines Sanie-

rungsplans oder Finanzierungsplans die Behörde keine Bescheinigung ausstellen 

soll, wonach das Versicherungsunternehmen über die erforderlichen anrech-

nungsfähigen Eigenmittel zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung verfügt, 

solange sie der Auffassung ist, dass die Rechte der Versicherungsnehmer oder 

die vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens gefährdet sind. 

Zu Art. 89 � Grundsatz 

Die Vorschrift, welche auch auf Rückversicherungsunternehmen anwendbar ist, 

nimmt Art. 49 der Richtlinie auf und ist im Ergebnis schon im geltenden Recht 

enthalten (vgl. Art. 13 Abs. 2 Bst. i i.V.m. 18e VersAG). Bei Funktionsausgliede-

rungen bleibt das Versicherungsunternehmen dafür verantwortlich, dass die ihm 

obliegenden Pflichten vollumfänglich erfüllt werden. Art. 89 Abs. 2 nennt aus-

drücklich besonders kritische Funktionen, deren Ausgliederung nicht zu wesentli-
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cher Beeinträchtigung der Governance sowie zu erhöhten Gefährdungen der 

Geschäftstätigkeit führen darf. Die Kontrolle über die Funktionsausgliederung 

wird durch weitere Bestimmungen betreffend die laufende Aufsicht vervollstän-

digt; vgl. Art. 90. 

Im Sinne des zu schützenden Allgemeininteresses sowie in Übereinstimmung mit 

dem geltenden Recht hält Abs. 3 von Art. 89 fest, dass bei beabsichtigter Funkti-

onsausgliederung die Hauptverwaltung, einschliesslich des Rechnungswesens, 

eines Unternehmens im Inland verbleiben muss. Die Vorschrift wiederholt damit 

für die Funktionsausgliederung im Speziellen, was allgemein bereits im Hinblick 

auf die Sitzbestimmung eines Unternehmens statuiert wird; vgl. Art. 22 Abs. 2. 

Zu Art. 90 � Aufsicht über die ausgelagerte Tätigkeit 

Die Bestimmung knüpft an Art. 89 an und setzt Art. 38 der Richtlinie um; sie gilt 

auch für Rückversicherungen.  

Abs. 1 schreibt für eine zulässige Funktionsausgliederung vor, dass besondere 

Bedingungen zu erfüllen sind. In Bst. a wird statuiert, dass der Dienstleister mit 

der FMA zusammenzuarbeiten hat. Nach Bst. b und Bst. c muss ein effektiver 

Zugang zu den relevanten Daten beziehungsweise den Geschäftsräumen des 

Dienstleisters sichergestellt sein. In Übereinstimmung mit der geltenden Praxis 

ist aus den Vorschriften des Abs. 1 abzuleiten, dass die FMA von jedem einzelnen 

Dienstleister und sämtlichen vertraglichen Vereinbarungen vorgängig zur Aus-

gliederung Kenntnis haben muss. Sie hat darüber hinaus der Funktionsausgliede-

rung im Allgemeinen sowie den einzelnen Modalitäten ihre Zustimmung zu ertei-

len. In Beachtung der gesetzlichen Definition der Funktionsausgliederung, welche 

Art. 13 Ziff. 28 der Richtlinie folgt, ist es an sich zulässig, dass ein Partner der 

Funktionsausgliederung seinerseits eine Drittperson mit Dienstleistungen beauf-

tragt. In einem solchen Fall kann aber die Zustimmung durch die FMA nur dann 

erteilt werden, wenn die Aufsicht über die ausgelagerten Tätigkeiten in jeder 
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Hinsicht gewährleistet ist. Dazu gehören insbesondere (aber nicht nur) die 

Kenntnis sämtlicher involvierter Dienstleistungspersonen und der den konkreten 

Aufträgen zugrunde liegenden Vereinbarungen. 

Der LVV regt an, in Abs. 1 Bst. a direkt von �Dienstleister� (wie in der Richtlinie) zu 

sprechen und die Umschreibung �die mit der ausgelagerten Dienstleistung be-

traute Person� zu streichen. Die Regierung vertritt die Auffassung, aus legistisch-

ästhetischen Gründen an der gewählten Formulierung festzuhalten. Diese ist ver-

ständlich und juristisch schlüssig. Ist der Dienstleister eine juristische Person, so 

ist er mit der ausgelagerten Dienstleistung betraut und Normadressat von Art. 

90. 

Die Absätze 2 bis 4 regeln Vor-Ort-Kontrollen durch die FMA einerseits sowie 

solche durch zuständige Aufsichtsbehörden eines anderen EWR-Vertragsstaates 

im Inland andererseits. Nicht zuletzt aus diesen Bestimmungen lässt sich erse-

hen, dass aus Gründen der effektiven Aufsicht eine Funktionsausgliederung in 

Staaten ausserhalb des EWR (mit Ausnahme der Schweiz) eher selten bezie-

hungsweise unter restriktiven Auflagen in Frage kommen kann. Nach Abs. 6 kann 

in Konfliktfällen die EIOPA angerufen werden; sie ist überdies ermächtigt, an 

Kontrollen vor Ort teilzunehmen (Art. 38 Abs. 2 der Richtlinie, ergänzt durch 

Omnibus II). Abs. 6 tritt erst bei Übernahme der EIOPA-Verordnung in das EWR-

Abkommen in Kraft (Art. 277 Abs. 3). 

Aus der Darlegung im vorstehenden Absatz geht sodann hervor, dass bei der 

Funktionsausgliederung im Verhältnis zur Schweiz eine privilegierte Handhabung 

erfolgen kann. Das ist auch gerechtfertigt im Licht des Direktversicherungsab-

kommens zwischen dem Fürstentum und der Schweiz. Entgegen dem Vorbringen 

des LVV ist es nach Auffassung der Regierung darüber hinaus nicht angebracht, 

die Schweiz gegenüber EWR-Staaten gleichzustellen. Wo dennoch eine Gleichbe-
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handlung angezeigt ist, wird sie im Gesetz explizit statuiert; vgl. z.B. Art. 159 Abs. 

3 und Art. 160 (Nachlassstundung und Konkursverfahren).  

Erfordert es der Schutz der Versicherten, so soll die FMA nach Abs. 5 eine Ände-

rung oder Auflösung von Verträgen betreffend die Funktionsausgliederung an-

ordnen können. 

Zu Art. 91 � Informationspflicht des Versicherungsunternehmens 

Unabhängig davon, ob mit Bezug auf eine Funktionsausgliederung eine Bewilli-

gungs- oder Genehmigungspflicht besteht, haben Versicherungsunternehmen 

die FMA rechtzeitig über eine Ausgliederung kritischer oder wichtiger Funktionen 

zu informieren. Die Bestimmung setzt Art. 49 Abs. 3 der Richtlinie um und gilt 

sowohl für Direkt- als auch Rückversicherungsunternehmen. Auf die allgemeine 

Bestimmung von Art. 89 zur Funktionsausgliederung wird ausdrücklich verwie-

sen. Danach ist insbesondere Abs. 2 von Art. 89 zu beachten, welche Vorschrift 

festhält, dass bestimmte, die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens gefährden-

de Funktionen und Tätigkeiten nicht ausgelagert werden dürfen. 

Zu Art. 92 � Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen 

Wie im geltenden Recht (vgl. Art. 38 f. VersAG sowie Art. 59 ff. VersAV) hat die 

FMA bestimmte Beteiligungstransaktionen zu überwachen. Art. 92 setzt Art. 57 

der Richtlinie um. Abs. 1 und Abs. 2 sind so bereits in Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 

der geltenden VersAV vorgesehen. Zu beachten sind wie bisher konkrete Schwel-

lenwerte einer Beteiligung, wobei die Sätze weitgehend unverändert bleiben 

sollen; lediglich der Satz von 33% ist in Übereinstimmung mit der Richtlinie auf 

30% eines Anteils an den Stimmrechten oder am Kapital zu reduzieren. 

Zu Art. 93 � Beurteilungszeitraum 

Die Bestimmung entspricht Art. 59 Abs. 3 bis Abs. 7 der (im Jahr 2009 revidier-

ten) VersAV und setzt Art. 58 der Richtlinie um. Die Vorschrift gilt sowohl für Di-
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rekt- als auch für Rückversicherungsunternehmen und regelt das Prozedere � 

namentlich auch in zeitlicher Hinsicht �, welches bei der Beurteilung von Beteili-

gungen zu beachten ist. 

Während die VersAV in Art. 59 � neben dem Erwerb � noch von der �Erhöhung� 

eines Beteiligungsanteils spricht, verzichten die Richtlinie und der Entwurf auf 

eine solche Differenzierung. Im Tatbestand des Erwerbs sollen aber weiterhin 

Erhöhungsvorgänge mit enthalten sein. 

Zu Art. 94 � Materielle Beurteilung von Beteiligungen 

Wie bisher (Art. 61 VersAV) ist die FMA gehalten, einen Anteilserwerb im Hin-

blick auf die Eignung des interessierten Erwerbers sowie die finanzielle Solidität 

des beabsichtigten Erwerbs zu überprüfen. Wie im geltenden Recht sind die ein-

zelnen Kriterien zu einer solchen Überprüfung detailliert aufgelistet. Die Bestim-

mung folgt Art. 59 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie; Abs. 4 von Art. 59 ist bereits 

in Art. 92 Abs. 2 Satz 3 vorgesehen. 

Gemäss Abs. 2 kann die FMA Einspruch gegen einen beabsichtigten Erwerb er-

heben, wenn sich aufgrund einer detaillierten Analyse des geplanten Vorgangs 

vernünftige Gründe für einen Einspruch einstellen oder wenn die vorzulegenden 

Unterlagen unvollständig sind. Nicht mehr explizit aufgenommen ist Art. 61 Abs. 

3 der VersAV, wonach die FMA anordnen kann, dass bereits vollzogene Beteili-

gungen unter Umständen rückgängig zu machen sind. Allerdings eröffnet der 

nachstehende Art. 97 den erforderlichen Handlungsspielraum, um der FMA zu 

ermöglichen, gegen Transaktionen einzuschreiten, bei denen eine Beteiligung 

trotz Einspruchs der FMA erworben wird. 

Abs. 3 hat den Sachverhalt vor Augen, in welchem der FMA zwei oder mehrere 

Vorhaben bezüglich Beteiligungen an denselben Versicherungsunternehmen 

angezeigt werden. Wie bisher (Art. 59 Abs. 8 VersAV) und in Übereinstimmung 
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mit Art. 59 Abs. 5 der Richtlinie wird die FMA verpflichtet, alle interessierten Er-

werber gleich zu behandeln. Dies erscheint als Selbstverständlichkeit. 

Zu Art. 95 � Erwerb durch beaufsichtigte Finanzunternehmen 

Die Bestimmung bezieht sich auf Erwerbsvorgänge, die über den Bereich der 

Versicherungsbranche hinausgehen; auch Beteiligungen an und von Unterneh-

men der Finanzbranche insgesamt sollen in die Aufsichtstätigkeit einbezogen 

werden. Die Vorschrift, welche Art. 60 der Richtlinie umsetzt, dient der bezügli-

chen innereuropäischen Kooperation der Behörden. 

Zu Art. 96 � Unterrichtung der FMA 

Die Bestimmung will sicherstellen, dass die FMA ebenfalls durch Direkt- und 

Rückversicherungsunternehmen orientiert wird, wenn Veränderungen bei den 

Beteiligungen an diesen Unternehmen stattfinden. Anknüpfungspunkt sind die 

Schwellenwerte, wie sie in Art. 92 Abs. 1 sowie Abs. 4 bezüglich Erwerb und Ver-

äusserung von Beteiligungen vorgesehen sind. Sodann haben die betroffenen 

Unternehmen die FMA mindestens einmal jährlich über die Identität der Aktio-

näre und der Gesellschafter zu unterrichten, die eine qualifizierte Beteiligung an 

dem Unternehmen halten. Ebenso ist der Umfang dieser Beteiligungen zu notifi-

zieren. Die Vorschrift ist ihrerseits vorgesehen in Art. 61 der Richtlinie. 

Zu Art. 97 � Befugnisse der FMA 

Art. 97 ist eine Ergänzung zu Art. 94, welcher Richtlinien für die materielle Beur-

teilung von Beteiligungen aufführt. Die FMA soll Massnahmen ergreifen können, 

um einen Erwerb zu verhindern beziehungsweise trotz eines Einspruchs sicherzu-

stellen, dass eine erworbene Kontrolle nicht in die Tat umgesetzt werden kann. 

Massnahmen können auch gegen Personen ergriffen werden, die einer Melde-

pflicht nicht nachkommen. Die Vorschrift setzt Art. 62 der Richtlinie um. 
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Zu Art. 98 � Stimmrechte 

Anstelle der in der (ersten) Vernehmlassungsvorlage vorgesehenen Verord-

nungskompetenz soll für die Berechnung der Stimmrechte direkt auf das ein-

schlägige Offenlegungsgesetz verwiesen werden. Dieser Verfahrensweise folgt 

auch das Bankengesetz in Art. 3a Abs. 1 Ziff. 8.  

Zu Art. 99 � Geschäftsbericht und Bericht an die FMA 

Eingangs des Abschnitts über Rechnungslegung, Berichterstattung und Revision 

ist festzuhalten, dass die Richtlinie kein eigenständiges Kapitel zur Berichterstat-

tung enthält. Es gelten damit weiterhin die Vorgaben, die in früheren Richtlinien 

� namentlich gesellschaftsrechtlichen � zur Berichterstattung und Rechnungsle-

gung erlassen worden sind. Hinzuweisen ist beispielsweise auf die Richtlinie 

91/674/EWG betreffend die Rechnungslegung. Zu beachten ist sodann die neue 

besondere Bestimmung des Art. 100. Schliesslich ist zu erwarten, dass die Kom-

mission (namentlich auf Vorschlag der EIOPA) Durchführungsvorschriften zum 

gesamten Themenbereich erlassen wird; das gilt beispielsweise für die Einrei-

chungsfrist.  

Das Konzept der Richtlinie betreffend Berichterstattung führt dazu, dass lediglich 

Informationen berücksichtigt werden, welche die FMA in Zusammenhang mit der 

Überprüfung der Einhaltung der neuen Regelungen benötigt oder die darüber 

hinaus einer Harmonisierung zugeführt werden. Nicht von einer solchen betrof-

fen sind Informationen, die auf der weiterhin national unterschiedlichen han-

delsrechtlichen Rechnungslegung von Unternehmen basieren. Neben den Vor-

schriften im neuen Gesetz sind daher nach wie vor die handelsrechtlichen Best-

immungen des PGR zu beachten. 

Art. 99 entspricht Art. 39 VersAG. Nach Abs. 1 ist der Geschäftsbericht, umfas-

send Jahresrechnung und Jahresbericht, auf den 31. Dezember zu erstellen. Er ist 

zusammen mit einem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr der FMA ein-
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zureichen. Gemäss Abs. 2 kann die FMA eine vierteljährliche Berichterstattung 

anordnen. Geschäftsbericht und Revisionsbericht sind von den Versicherungsun-

ternehmen zu veröffentlichen. Einzelheiten wird die Regierung (wie bisher) mit 

Verordnung regeln. Dabei dürfte, worauf schon hier hinzuweisen ist, Art. 64 Abs. 

2 Satz 2 der VersAV nicht mehr richtlinienkonform sein; das bedeutet, dass in 

Zukunft Eigenversicherungen (Captives) von der Pflicht zur Veröffentlichung von 

Geschäftsbericht und Revisionsbericht nicht mehr befreit werden können. � Die-

se � unter Umständen nicht befriedigende � Pflicht zur Umsetzung der Richtlinie 

muss nach Auffassung der Regierung den (erneuten) Eingaben von LVV und 

Swisscom RE AG entgegengehalten werden. Allerdings soll die FMA nach Abs. 5 

ermächtigt werden, in Einzelfällen Erleichterungen bei der Berichterstattung zu 

gewähren (Art. 36 Abs. 6 der Richtlinie, ergänzt durch Omnibus II).  

Im Unterschied zur (ersten) Vernehmlassungsvorlage wird darauf verzichtet, ein 

konkretes Einreichungsdatum (bisher 30. April) festzulegen. Es ist zu erwarten, 

dass dies durch Durchführungsvorschriften der Kommission geschehen wird.  

Zu Art. 100 � Bericht über Solvabilität und Finanzlage 

In Beachtung von Art. 51 Abs. 1 der Richtlinie schreibt Abs. 1 die jährliche Veröf-

fentlichung eines Berichts über die Solvabilität und die Finanzlage von Direkt- 

und Rückversicherungsunternehmen vor. Dabei ist Grundsätzen Rechnung zu 

tragen, wie sie in Art. 35 Abs. 3 und Abs. 4 der Richtlinie vorgeschrieben sind. Die 

nach Art. 35 der Richtlinie beizubringenden Informationen haben historische, 

aktuelle sowie gegebenenfalls prospektive Elemente aufzuweisen, und die Daten 

haben sich sowohl aus internen als auch aus externen Quellen zu speisen. Über-

dies ist der Wesensart, dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätigkeit 

eines Unternehmens Rechnung zu tragen. Die Informationen müssen zugänglich, 

in allen wesentlichen Aspekten vollständig, vergleichbar und in zeitlicher Hinsicht 
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konsistent sein. Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn die Angaben ver-

lässlich und verständlich sind (vgl. insgesamt Art. 35 Abs. 3 und 4 der Richtlinie). 

Abs. 2 nennt in Beachtung der Richtlinie detailliert die Punkte, über welche der 

Bericht betreffend Solvabilität und Finanzlage zu informieren hat. Dabei soll ein 

klares Bild über die Risikoexponierung eines Unternehmens und das von diesem 

betriebene Kapitalmanagement resultieren. 

Nach Abs. 3 kann die FMA gestatten, in einzelnen Fällen keine Informationen zu 

veröffentlichen. Dies betrifft einmal die Situation, dass Wettbewerber eines Un-

ternehmens durch eine Veröffentlichung bedeutende und nicht gerechtfertigte 

Vorteile erlangen könnten. Von einer Veröffentlichung kann auch abgesehen 

werden, wenn Versicherungsunternehmen zur Geheimhaltung verpflichtet sind. 

Lässt die FMA eine solche Nichtveröffentlichung zu, so hat das betreffende Un-

ternehmen dies in dem Bericht unter Nennung von Gründen mitzuteilen. Art. 

100 setzt Art. 53 der Richtlinie um (mit Ausnahme von Abs. 3, welche Bestim-

mung in der Verordnung aufzunehmen ist). � Bezüglich der Veröffentlichungs-

pflicht vgl. die Ausführungen zu Art. 99.  

Die Regierung wird weitere Einzelheiten mit Verordnung regeln, wie sie in Art. 51 

ff. (teilweise ergänzt durch Omnibus II) sowie Art. 52 ff. der Richtlinie vorgegeben 

sind. Dabei wird insbesondere, worauf der LVV in seiner Stellungnahme hinweist, 

zu prüfen sein, ob von der in Art. 51 Abs. 2 Unterabs. 3 ermöglichten Übergangs-

frist für die Veröffentlichung eines etwaigen Kapitalaufschlags sowie von Auswir-

kungen der unternehmensspezifischen Parameter Gebrauch gemacht werden soll.    

Zu Art. 101 � Externe Revision 

Die Bestimmung übernimmt weitgehend Art. 40 VersAG. Danach haben Versi-

cherungsunternehmen ihre Geschäftstätigkeit jedes Jahr durch eine unabhängige 

und von der FMA bewilligte und anerkannte Revisionsstelle prüfen zu lassen. 
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Dabei müssen der Revisionsstelle alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen 

erteilt beziehungsweise vorgelegt werden. 

Gemäss Abs. 3 kann bei Drittland-Versicherungsunternehmen die Revision am 

Sitz der ausländischen Hauptniederlassung anerkannt werden, wenn sie den ge-

setzlichen Anforderungen genügt und in die Revision ausdrücklich die inländische 

Zweigniederlassung einbezogen wird. 

Wie sich aus dem nachfolgenden Art. 102 Abs. 3 ergibt, haben Revisionsstellen 

einen Revisionsbericht zu verfassen, welcher den in der Vorschrift genannten 

Stellen abzugeben ist. Die Regierung wird wie bisher mit Verordnung nähere 

Bestimmungen betreffend Anerkennung und Aufsicht von Revisionsstellen erlas-

sen. 

Zu Art. 102 � Aufgaben der Revisionsstellen 

Die Bestimmung entspricht Art. 41 VersAG (einschliesslich der Ergänzungen, wel-

che in der Revision von 2009 angebracht worden sind). In der Richtlinie sind die 

Aufgaben in Art. 72 umschrieben. 

Gegenüber der Revisionsvorlage aus dem Jahr 2009 erfährt Abs. 7 � in Überein-

stimmung mit Art. 26 des FMAG � eine Änderung, was die Kostentragung für 

zusätzliche Aufträge betrifft, welche die FMA der Revisionsstelle erteilen kann. 

Nunmehr (aber immerhin) hat ein Versicherungsunternehmen die dadurch anfal-

lenden Kosten zu tragen, falls im Rahmen einer zusätzlichen Prüfung eine Verlet-

zung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen festgestellt wird. Ist das nicht der Fall, 

so gehen die Kosten zu Lasten des Landes. 

Auch bezüglich der Pflichten von Revisionsstellen wird die Regierung weitere 

Einzelheiten auf dem Verordnungsweg regeln. 
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Zu Art. 103 � Auskunfts- und Vorlagepflicht 

Die Bestimmung übernimmt Art. 42 VersAG. Danach sind Versicherungsunter-

nehmen gegenüber der FMA zu umfassender Informationserteilung verpflichtet. 

Wie bisher sind Revisionsstellen und andere Drittpersonen gegenüber der FMA 

auskunftspflichtig, soweit dies für die Aufsichtstätigkeit erforderlich ist (Abs. 2). 

Zu Art. 104 � Geschäftsgeheimnis 

Die Bestimmung entspricht inhaltlich Art. 44 VersAG (mit neuer Überschrift). 

Danach sind Mitglieder der Organe der Versicherungsunternehmen und ihre 

Mitarbeiter sowie für solche Gesellschaften tätige Personen zur Geheimhaltung 

verpflichtet. Vorbehalten bleiben gemäss Abs. 2 wie bisher gesetzliche Vorschrif-

ten über die Zeugnis- oder Auskunftspflicht gegenüber Gerichten und Aufsichts-

organen sowie die Bestimmungen betreffend Kooperation mit anderen Auf-

sichtsbehörden. Vorbehalten werden sodann ausdrücklich internationale Ab-

kommen, die in Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Offenlegung von 

Sachverhalten eine immer grössere Rolle spielen.  

An der bisherigen Entbindungsregelung soll ebenfalls festgehalten werden: Ver-

sicherungsnehmer (und nicht die FMA) können von der Geheimhaltungspflicht 

entbinden (Abs. 3). Nach dem vorgeschlagenen Bestimmungswortlaut soll aller-

dings die Entbindung bereits im Rahmen des Vertragsabschlusses � und nament-

lich in einem Versicherungsantrag nach Art. 1 Abs. 1 VersVG � erfolgen können. 

Dabei sind Versicherungsnehmer schriftlich über die Sachlage der Entbindung 

und deren Folgen (Herausgabe von Daten an einen zu benennenden Personen-

kreis) zu informieren. Eine spätere Entbindung steht dieser Regelung nicht ent-

gegen.  

Zu Art. 104 Abs. 3 sind zwei Stellungnahmen eingegangen: eine vom LVV und eine 

von der Datenschutzstelle. Der LVV schlägt vor, in die genannte Bestimmung eine 

offenere Formulierung des Inhalts aufzunehmen, wonach es einem Versiche-
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rungsunternehmen überlassen sein sollte, die Entbindung durch Vertrag zu re-

geln. Darüber hinaus soll der Kunde bei Vertragsabschluss sein Einverständnis 

geben können, und es sei festzuhalten, an wen die Informationen gehen. Diesen 

Anliegen wird nach Auffassung der Regierung im Wortlaut von Art. 104 Abs. 3 

Genüge getan. Sodann verlangt die Vorschrift nicht, dass Depotbanken, Rückver-

sicherer oder Revisionsgesellschaften in der Entbindungserklärung namentlich 

aufgeführt werden. Insoweit steht Abs. 3 von Art. 104 dem Anliegen des LVV nicht 

entgegen. Schliesslich verlangt die Vorschrift nicht, dass eine Entbindung perio-

disch (beispielsweise jährlich) erfolgen muss.  

In ihrer Eingabe legt die Datenschutzstelle umfassend die Voraussetzungen dar, 

die ihrer Ansicht nach für eine rechtsgenügliche Entbindung vom Geschäftsge-

heimnis erfüllt sein müssen. Sie führt diesbezüglich folgende Aspekte aus: 1.) eine 

Willensbekundung durch die entbindende Person; 2.) Einwilligung ohne Zwang; 

3.) Entbindung für einen konkreten Fall; 4.) Entbindung in Kenntnis der Sachlage; 

5.) Akzeptieren der Datenbearbeitung. Wie den vorangehenden Ausführungen zu 

entnehmen ist, vertritt die Regierung die Ansicht, dass mit Art. 104 Abs. 3 den 

datenschutzrechtlichen Erfordernissen Genüge getan wird. Das gilt namentlich 

auch für das Erfordernis der Freiwilligkeit (Einwilligung ohne Zwang), zumal der 

Abschluss eines Versicherungsvertrages freiwillig ist. In der Praxis wird darauf zu 

achten sein, dass Art. 104 Abs. 3 nicht zu missbräuchlichen Entbindungen führen 

wird.   

Zu Art. 105 � Amtsgeheimnis 

Auch diese Bestimmung ist bereits im geltenden VersAG enthalten: Art. 47a. 

Ebenfalls vorgegeben ist sie durch Art. 64 der Richtlinie. 

Zu Art. 106 � Mitteilungspflichten gegenüber Versicherungsnehmern 

Wie bisher (Art. 45 VersAG) sind vor Abschluss und während der Laufzeit von 

Versicherungsverträgen gegenüber den Versicherungsnehmern spezielle Infor-
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mationen abzugeben. Inhalt und Umfang dieser Mitteilungspflichten werden im 

Anhang 4 geregelt. Aufgelistet sind die gegenüber Versicherungsnehmern beste-

henden Informationspflichten in Art. 183 ff. Richtlinie. 

Entgegen der (ersten) Vernehmlassungsvorlage (Art. 127) wird darauf verzichtet, 

eine besondere Regelung betreffend Mitteilungspflichten gegenüber Versiche-

rungsnehmern mit Risikobelegenheit im EWR aufzunehmen. Art. 106 soll sich 

auch auf solche Versicherungsnehmer beziehen. 

Zu Art. 107 � Voraussetzungen 

Art. 107 und Art. 108 regeln das Tätigwerden eines inländischen Direktversi-

cherungsunternehmens in einem anderen EWR-Staat im Weg des Niederlas-

sungsverkehrs. Art. 107 nennt die Voraussetzungen, die zu beachten sind, wenn 

im Ausland eine Zweigniederlassung errichtet werden soll. Die Bestimmung setzt 

Art. 145 der Richtlinie um. Letztere Vorschrift bezieht sich nicht auch auf die 

Rückversicherung; ein Rückversicherungsunternehmen, dem die Bewilligung zum 

Geschäftsbetrieb erteilt worden ist, ist berechtigt, im EWR-Ausland vorausset-

zungslos im Niederlassungs- oder Dienstleistungsverkehr tätig zu werden (vgl. 

Art. 15 Abs. 5). Eine Übernahme des geltenden Art. 27a VersAG erübrigt sich da-

her. 

Im Unterschied zum bisherigen Recht spricht Art. 107 nicht mehr (generell) von 

�Niederlassung�, sondern � wie die Richtlinie � von �Zweigniederlassung�. Eben-

falls in Übereinstimmung mit der Richtlinie definiert Ziff. 59 von Art. 10 Abs. 1 die 

Zweigniederlassung im einengenden Sinne: Eine solche Niederlassung ist eine 

Zweigniederlassung nach Art. 119 Abs. 1 PGR, eine Agentur oder eine andere 

ständige Präsenz eines Versicherungsunternehmens in einem Vertragsstaat des 

EWR-Abkommens, der nicht Herkunftsstaat ist. Letzterer wird ebenfalls definiert, 

und zwar in Ziff. 21 von Art. 10 Abs. 1: Es handelt sich um den Staat, in dem sich 

der Sitz eines Versicherungsunternehmens befindet, welches das Risiko deckt 
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beziehungsweise die Verpflichtung eingeht. Ausgenommen von der Vorschrift 

des Art. 107 ist also die Errichtung einer (rechtlich selbständigen) Tochtergesell-

schaft in einem anderen EWR-Staat. Daher kann im vorliegenden Zusammenhang 

nicht von �Niederlassung� gesprochen werden, denn diese würde gemäss Ziff. 33 

des Art. 10 Abs. 1 auch den Sitz eines Unternehmens (neben der Zweigniederlas-

sung) umfassen. Den Vorschriften über den Niederlassungsverkehr, wie er vor-

liegend geregelt wird, unterliegen daher lediglich Errichtungen, die sich auf 

Zweigniederlassungen (und nicht auf selbständige Gesellschaften) beziehen. Der 

Einbezug juristisch eigenständiger Tochtergesellschaften kann demgegenüber im 

Rahmen der besonderen Bestimmungen über die Gruppenaufsicht erfolgen. 

Ist die Errichtung einer Zweigniederlassung in einem anderen EWR-Staat beab-

sichtigt, so ist dies gemäss Abs. 1 der FMA anzuzeigen. Abs. 2 nennt � wie bisher 

� die Bezeichnungen und Angaben, die mit dieser Anzeige gemacht werden müs-

sen. Das danach zu beachtende Verfahren sowie die damit zusammenhängenden 

Aufgaben der FMA werden alsdann in Art. 108 geregelt. 

Zu Art. 108 � Verfahren 

Art. 108 regelt die Übermittlung der Angaben des Versicherungsunternehmens 

an die zuständige ausländische Behörde sowie die Aufnahme der Tätigkeit im 

Niederlassungsverkehr. Nach Eingang der in Art. 107 bezeichneten Unterlagen 

und sonstigen Informationen prüft die FMA die rechtliche Zulässigkeit des Vor-

habens und insbesondere die Angemessenheit der Governance und der Finanzla-

ge eines Unternehmens. Bei Unbedenklichkeit übermittelt sie die Informationen 

der Aufsichtsbehörde des anderen Staates; sie kann die Übermittlung aber auch 

verweigern, wenn sie der Auffassung ist, dass die Errichtung einer Zweignieder-

lassung beziehungsweise die Informationen nicht unbedenklich sind. Für die 

Übermittlungen sind bestimmte Fristen vorgesehen. Die FMA hat die EFTA-
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Überwachungsbehörde und die EIOPA über die Fälle zu informieren, in welchen 

eine Übermittlung verweigert wurde (ergänzt durch Omnibus II). 

Der Aufsichtsbehörde des Aufnahmestaates wird gemäss Abs. 4 die Möglichkeit 

eröffnet, Mitteilung über jene Bestimmungen zu machen, die aus Gründen des 

Allgemeininteresses zu beachten sind. Eine solche etwaige Mitteilung wird dem 

Versicherungsunternehmen, das die Errichtung einer Zweigniederlassung beab-

sichtigt, übermittelt. Es ist alsdann Sache dieses Unternehmens, die Zweignieder-

lassung und deren Tätigkeit auf diese Bestimmungen des Allgemeininteresses 

des anderen EWR-Staates auszurichten. Abs. 5 regelt, ab wann eine Niederlas-

sung errichtet und eine entsprechende Tätigkeit aufgenommen werden kann. 

Abs. 6 sieht vor, dass Änderungen der in Art. 107 Abs. 2 vorgesehenen Angaben 

ebenfalls zu notifizieren sind. 

Art. 108 stellt eine Umsetzung von Art. 146 der Richtlinie dar; Abs. 6 übernimmt 

Art. 145 Abs. 4 der Richtlinie. 

Zu Art. 109 � Voraussetzungen 

Ähnlich wie Art. 107 für den Niederlassungsverkehr regelt Art. 109 die Voraus-

setzungen im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr. 

Nach Art. 147 der Richtlinie sowie Art. 26 VersAG ist bei der erstmaligen Auf-

nahme der Tätigkeit in einem oder mehreren anderen EWR-Staaten der FMA 

Anzeige zu machen. Diese muss weniger detailliert ausfallen als bei Errichtung 

einer Zweigniederlassung im Ausland; es ist anzugeben, welche Versicherungs-

zweige im Ausland betrieben und welche Risiken gedeckt werden sollen.  

Die Verpflichtung nach Abs. 2 ergibt sich aus dem sogenannten Siena-Protokoll 

(�General Protocol relating to the collaboration of the insurance supervisory au-

thorities of the Member States of the European Union�). 
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Zu Art. 110 � Verfahren 

Art. 110 sieht verfahrensmässig wiederum vor, dass die FMA der ausländischen 

Aufsichtsbehörde bestimmte Informationen zu übermitteln hat. Insbesondere 

geht es um eine Bescheinigung, wonach das Versicherungsunternehmen über 

Eigenmittel verfügt, die der Solvenzkapitalanforderung und der Mindest-

kapitalanforderung genügen. Ist die FMA von einer Unbedenklichkeit grenz-

überschreitender Tätigkeit nicht überzeugt, so kann sie die Übermittlung nach 

Abs. 1 verweigern und dies gegenüber dem betroffenen Versicherungsunter-

nehmen mittels Verfügung eröffnen.  

Gemäss Abs. 2 hat die FMA die EFTA-Überwachungsbehörde und die EIOPA über 

die Fälle zu informieren, in welchen eine Übermittlung verweigert wurde (Art. 

155 Abs. 9 der Richtlinie, ergänzt durch Omnibus II).  

Abs. 3 regelt den Zeitpunkt, zu welchem die Tätigkeit im grenzüberschreitenden 

Verkehr aufgenommen werden kann. Wie bei Errichtung einer Niederlassung 

hält Abs. 4 sodann fest, dass für Änderungen der gemachten Angaben das in die-

ser Bestimmung vorgesehene Verfahren erneut eingehalten werden muss. 

Zu Art. 111 � Geschäftstätigkeit in Drittländern 

Art. 111 bezieht sich auf die Versicherungstätigkeit inländischer Unternehmen 

ausserhalb der Vertragsstaaten des EWR-Abkommens. Die Bestimmung ist als 

Art. 27b anlässlich der Revision von 2009 in das VersAG aufgenommen worden. 

Die Norm will sicherstellen, dass die FMA informiert wird, wann und inwieweit 

ausserhalb des EWR einer Versicherungstätigkeit nachgegangen werden soll. 

Denn dadurch können sich aufsichtsrelevante Konsequenzen für das betreffende 

Versicherungsunternehmen ergeben. Gemäss Abs. 1 ist der Nachweis zu erbrin-

gen, dass im jeweiligen Tätigkeitsland ein Versicherungsunternehmen über eine 

Bewilligung verfügt � oder dass keine Bewilligung vonnöten ist. Auch ist anzuge-

ben, welche Versicherungszweige ein Unternehmen zu betreiben beabsichtigt, 
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unter Einschluss einer etwaigen Rückversicherungstätigkeit. Gemäss Abs. 2 sind 

die Nachweise unabhängig davon zu erbringen, in welcher Form ein Versiche-

rungsunternehmen im Drittland aktiv wird. Die Bestimmung spricht von �Nieder-

lassung� oder von einer anderen Vertretung. Nach der Begriffsbestimmung von 

Ziff. 33 des Art. 10 Abs. 1 umfasst die �Niederlassung� sowohl den Sitz als auch 

eine Zweigniederlassung eines Unternehmens. Damit ist Aufschluss zu geben 

über jegliche Art von Vertretung. Abs. 1 ist jedoch auch dann zu beachten, wenn 

im Drittland nur in Einzelfällen � ohne dauernde Präsenz � ein Versicherungsab-

schluss erfolgt.  

Entgegen dem Antrag des LVV sollte nach Auffassung der Regierung an der Be-

stimmung festgehalten werden. Versicherungsunternehmen, welche beabsichti-

gen, in einem Drittland tätig zu werden, haben im Rahmen der Compliance ohne-

hin abzuklären, ob für diese Tätigkeit eine Bewilligung erforderlich ist und welche 

Rahmenbedingungen diesbezüglich zu beachten sind. Diese Abklärungen haben 

vor der Aufnahme der Tätigkeit in einem Drittland zu erfolgen. Art. 111 statuiert, 

dass Versicherungsunternehmen das Ergebnis dieser Abklärung beziehungsweise 

einen entsprechenden Nachweis der FMA übermitteln müssen. Eine solche Ver-

pflichtung ist angebracht, da eine Tätigkeit in Drittstaaten aufsichtsrechtliche 

Konsequenzen haben kann und ein Tätigwerden ohne Bewilligung insbesondere 

aus Gründen der Reputation als problematisch erscheint. Schliesslich ist darauf 

hinzuweisen, dass eine Tätigkeit in einem Drittland ohne entsprechende Bewilli-

gung strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Auch muss � unter 

Gesichtspunkten des Gegenrechts � festgehalten werden, dass das Inland seiner-

seits nicht bewilligte Tätigkeiten pönalisiert. 
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Zu Art. 112 � Voraussetzungen 

Die Art. 112 ff. stellen gleichsam das Pendant dar zu den Art. 107 ff.; bei den vor-

liegenden Artikeln geht es nunmehr um die Inlandstätigkeit ausländischer Versi-

cherungsunternehmen, namentlich solcher aus dem EWR. 

Art. 112 statuiert die Voraussetzungen für die Errichtung einer Zweigniederlas-

sung in Liechtenstein. Diese sind niedergelegt in Art. 145 sowie Art. 146 Abs. 1 

Unterabs. 2 der Richtlinie (betreffend Solvenzkapitalanforderung und Mindest-

kapitalanforderung). Wiederum verbleibt die primäre Aufsicht bei der Herkunfts-

landbehörde; diese hat auch die diversen Bestätigungen zuhanden der inländi-

schen Aufsichtsbehörde auszustellen. Die vorzulegenden Informationen entspre-

chen grundsätzlich jenen, die ein inländisches Versicherungsunternehmen bei 

Errichtung einer Zweigniederlassung in einem anderen EWR-Staat zu beschaffen 

und vorzulegen hat. 

Während Abs. 1 lediglich für Direktversicherungsunternehmen gilt, enthält Abs. 2 

eine klarstellende Vorschrift für Rückversicherer. Diese können � ohne Einrei-

chung weiterer Unterlagen und Informationen � das Rückversicherungsgeschäft 

im Fürstentum Liechtenstein durch Errichtung einer Zweigniederlassung ausü-

ben, wenn sie im Herkunftsstaat eine Bewilligung für die Rückversicherung erhal-

ten haben. Diese Bestimmung entspricht dem im Jahr 2009 aufgenommenen Art. 

30a VersAG. 

Zu Art. 113 � Verfahren 

Die Regelung des Verfahrens betreffend Notifikation an die inländische Auf-

sichtsbehörde entspricht dem Prozedere, welches zu beachten ist, wenn ein in-

ländisches Versicherungsunternehmen eine Zweigniederlassung in einem EWR-

Staat zu errichten beabsichtigt. Die Bestimmung gilt nicht für Rückversicherungs-

unternehmen (vgl. für diese Art. 112 Abs. 2 hiervor). 
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Die Vorschrift entspricht Art. 29 VersAG und setzt Art. 146 der Richtlinie um. Im 

Vergleich zur ersten Vernehmlassungsvorlage ist nun vorgesehen, dass in Abs. 1 

lediglich Zusatzbedingungen mitzuteilen sind, die aus Gründen des Allgemeinin-

teresses zu beachten sind. Überdies wurde berücksichtigt, dass bezüglich der 

Notifikation der ausländischen Behörde keine Vorgaben gemacht werden kön-

nen. 

Nach Abs. 2 kann die Zweigniederlassung ihre Tätigkeit aufnehmen, sobald die 

genannten Fristen abgelaufen sind und die FMA keine weiteren Auflagen erteilt. 

Nicht tangiert werden dadurch etwaige Pflichten zur Eintragung einer Zweignie-

derlassung in das Handelsregister gemäss PGR.  

Zu Art. 114 � Voraussetzungen und Verfahren  

Die Bestimmung stellt ihrerseits das Pendant zu Art. 109 und Art. 110 dar; vorlie-

gend geht es um die Aufnahme und Notifizierung des Dienstleistungsverkehrs im 

Inland durch Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen Vertragsstaat 

des EWR-Abkommens. Die Bestimmung entspricht Art. 30 VersAG und setzt Art. 

148 der Richtlinie um. Bezüglich der Rückversicherungsunternehmen wird � 

ebenso wie in Art. 30a VersAG � klargestellt, dass solche Unternehmen im Inland 

auf dem Weg des Dienstleistungsverkehrs tätig werden können, wenn sie im 

Herkunftsstaat eine Bewilligung für die Rückversicherung erhalten haben. 

Zu Art. 115 � Zusätzliche Voraussetzungen in der Motorfahrzeug-

Haftpflichtversicherung 

Wie bisher müssen Versicherungsunternehmen, die im Inland auf dem Weg des 

Dienstleistungsverkehrs tätig sein wollen, dem Nationalen Versicherungsbüro 

und dem Nationalen Garantiefonds beitreten und sich an der Finanzierung dieser 

Institutionen beteiligen, falls sie im Inland die Motorfahrzeug-Haftpflichtver-

sicherung betreiben wollen. Die Bestimmung entspricht Art. 48 VersAG und 

stützt sich ab auf Art. 148 Abs. 2 sowie Art. 189 der Richtlinie. Auch haben solche 
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Versicherungsunternehmen im Inland einen Vertreter zu bestellen, dem die Ab-

wicklung von Schadenfällen obliegt. Gemäss Abs. 2 erlässt die Regierung die er-

forderlichen Ausführungsbestimmungen und regelt insbesondere die Stellung 

dieses Schadenabwicklungsvertreters. 

Zu Art. 116 � Bewilligungspflicht 

Die Art. 116 ff. gelten für sogenannte Drittland-Versicherungsunternehmen, d.h. 

Unternehmen, die ihren Sitz nicht in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens 

haben (vgl. Ziff. 7 von Art. 10 Abs. 1). Diese bedürfen einer Bewilligung nach die-

sem Gesetz; sie können nicht am Niederlassungs- und Dienstleistungsverkehr 

(wie EWR-Unternehmen) partizipieren. 

Art. 116 statuiert � in Übereinstimmung mit Art. 162 Abs. 1 der Richtlinie � den 

Grundsatz der Bewilligungspflicht. Keine Bewilligung ist erforderlich für Unter-

nehmen, die im Inland nur die Rückversicherung betreiben wollen, sofern sie im 

Herkunftsstaat einer im Vergleich zum Inland gleichwertigen Aufsicht unterste-

hen und in Liechtenstein keine Niederlassung errichten; vgl. dazu Art. 8 Abs. 1. 

Diese Regelung entspricht Art. 5 Abs. 4 des geltenden VersAG und stimmt über-

dies überein mit Art. 172 Abs. 3 der Richtlinie. Hingegen sind auch Rückversiche-

rungsunternehmen bewilligungspflichtig, wenn sie im Inland eine Niederlassung 

errichten wollen. Nach dem (neuen) Begriffsverständnis der �Niederlassung� ist 

damit auch � neben der Zweigniederlassung � die Errichtung einer Tochtergesell-

schaft erfasst. 

Zu Art. 117 � Besondere Voraussetzungen 

Drittlandunternehmen sind in Bezug auf die Inlandstätigkeit weitgehend so zu 

stellen, wie das für ein inländisches Versicherungsunternehmen (mit Sitz in Liech-

tenstein) gilt. Art. 117 nennt wie bisher (Art. 32 Abs. 2 VersAG) die besonderen 

Zulassungsvoraussetzungen, die zu erfüllen sind. Das ist auch in Art. 162 der 

Richtlinie vorgesehen. Dazu gehört insbesondere die Verpflichtung zur Errichtung 
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einer Zweigniederlassung im Inland und zur Bestimmung eines Leiters derselben 

als Generalbevollmächtigter. Auch sind im Inland die Solvenzkapitalanforderung 

und die Mindestkapitalanforderung zu bedecken; das Unternehmen muss über-

dies über minimale im Inland belegene Vermögenswerte verfügen. 

Abs. 2 schreibt wie bisher (vgl. Art. 32 Abs. 2 VersAG) vor, dass beim Anbieten 

der Krankenversicherung und von Pflichtversicherungen der FMA überdies die 

Allgemeinen und die Besonderen Versicherungsbedingungen vor deren Verwen-

dung einzureichen sind. Diese Ausnahme von der grundsätzlichen Prüfungsfrei-

heit für Versicherungsbedingungen lässt die Richtlinie in Art. 181 Abs. 2 für 

Pflichtversicherungen weiterhin zu, für die Krankenversicherung in Art. 206 Abs. 

1 Bst. b. 

Zu Art. 118 � Tätigkeitsplan 

Drittlandunternehmen haben ihrerseits der FMA einen Tätigkeitsplan mit Bezug 

auf die inländische Zweigniederlassung vorzulegen. Die Bestimmung entspricht 

weitgehend dem vorzulegenden Tätigkeitsplan inländischer Versicherungsunter-

nehmen gemäss Art. 13 und ist vorgesehen in Art. 163 der Richtlinie. 

Zu Art. 119 � Versicherungstechnische Rückstellungen 

In Übereinstimmung mit Art. 165 der Richtlinie verweist die Bestimmung auf die 

allgemeinen Normen betreffend versicherungstechnische Rückstellungen und 

dafür benötigte Vermögenswerte. Die Bewertung der Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten hat nach den im Inland geltenden Regeln zu erfolgen. Gleiches gilt 

für die Bestimmung der Eigenmittel.  

Zu Art. 120 � Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung 

Nach Art. 120 Abs. 1 haben im Inland errichtete Zweigniederlassungen von Dritt-

land-Versicherungsunternehmen über eine bestimmte Höhe anrechnungsfähiger 

Eigenmittel zu verfügen. Die entsprechende Grundsatzbestimmung von Art. 166 
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Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie verweist auf ihren Art. 98 Abs. 3, welche Vor-

schrift in diesem Entwurf in Art. 43 Abs. 4 aufgenommen ist. Danach hat der an-

rechnungsfähige Betrag der Eigenmittel, die der Bedeckung der Solvenzkapitalan-

forderung dienen, der Summe aus dem Betrag von �Tier 1�, dem anrechnungsfä-

higen Betrag von �Tier 2� und dem anrechnungsfähigen Betrag von �Tier 3� zu 

entsprechen. Diese Regelung gilt ebenfalls für Zweigniederlassungen von Dritt-

staatunternehmen im Inland. 

Die Abs. 2 und Abs. 3 legen ihrerseits fest, dass die relevanten Kapitalanforde-

rungen gleich zu bestimmen sind wie für inländische Unternehmen. Abs. 4 und 

Abs. 5 enthalten (in Übereinstimmung mit Art. 166 der Richtlinie) besondere 

Vorschriften für die zu hinterlegende Kaution sowie die Belegenheit von Vermö-

genswerten, die den Gegenwert der Solvenzkapitalanforderung bilden. 

Zu Art. 121 � Erteilung und Verweigerung der Bewilligung 

Für die Erteilung beziehungsweise eine allfällige Verweigerung der Bewilligung 

gelten die allgemeinen Bestimmungen, wie sie in Art. 14 niedergelegt sind. 

Zu Art. 122 � Zulassung in mehreren EWRA-Vertragsstaaten 

In Übereinstimmung mit Art. 34 VersAG sowie Art. 167 der Richtlinie sieht die 

Bestimmung Erleichterungen für Unternehmen vor, die in mehreren Vertrags-

staaten des EWR-Abkommens eine Bewilligung zur Versicherungstätigkeit bean-

tragt oder bereits erhalten haben. Die Erleichterungen dürfen nur zusammen 

und mit Zustimmung aller betroffenen Aufsichtsbehörden gewährt werden. Der 

Antrag auf Gewährung der Erleichterungen ist bei allen zuständigen Aufsichtsbe-

hörden zu stellen; diese haben sich alsdann darüber zu einigen, welcher Behörde 

die hauptsächliche Zuständigkeit und damit die Überwachung der Solvabilität 

zukommt. Nach Abs. 5 sind die Erleichterungen zu widerrufen, wenn ein Wider-

ruf durch eine oder mehrere Aufsichtsbehörden veranlasst wird. 
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Die Bestimmung gilt lediglich für Direktversicherungsunternehmen, da sie Punkte 

und Voraussetzungen betrifft, die gegenüber Rückversicherungsunternehmen 

aus Drittstaaten, bei welchen Gleichwertigkeit vorliegt (vgl. Art. 8 Abs. 1), nicht 

zum Tragen kommen (vgl. auch Titel zu Art. 167 der Richtlinie, wo nur von �Ver-

sicherungsunternehmen� im Sinne der Richtlinie gesprochen wird). 

Zu Art. 123 � Grundsatz 

Die Bestimmungen über die Beendigung der Versicherungstätigkeit werden � wie 

bisher (Art. 51 VersAG) � durch eine Grundsatznorm eröffnet. Danach erstreckt 

sich die Aufsicht durch die FMA auch auf die Beendigung der Versicherungstätig-

keit und die Abwicklung bestehender Versicherungsverträge. Die Bestimmung 

gilt naheliegenderweise sowohl für Direkt- als auch für Rückversicherungsunter-

nehmen. 

Nach Abs. 2 wird ein Versicherungsunternehmen formell aus der Aufsicht entlas-

sen, wenn es alle versicherungsrechtlichen Verpflichtungen erfüllt hat. Dazu ge-

hört insbesondere die Erfüllung beziehungsweise Abwicklung noch nicht beende-

ter Versicherungsverträge. Gegebenenfalls muss zunächst auch ein Abwicklungs-

plan nach Art. 133 eingehalten werden. 

Abs. 3 schreibt vor, dass die FMA ausländische Behörden über Beendigungs-

verfahren zu informieren hat. Eine detaillierte Kooperation ist im Kapitel über 

Sanierung und Liquidation betreffend zwangsweise Liquidation vorgesehen. 

Zu Art. 124 � Übertragung des Versicherungsbestandes 

Die Bestimmung enthält die allgemeinen Vorschriften für die Übertragung von 

Versicherungsbeständen. Sie folgt damit Art. 39 der Richtlinie und ist weitgehend 

bereits in Art. 52 VersAG enthalten. Neu ist Abs. 3: Eine genehmigte Bestandes-

übertragung wirkt unmittelbar gegenüber den betroffenen Versicherungsneh-

mern sowie gegenüber allen Personen, die Rechte oder Pflichten aus den über-
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tragenen Verträgen haben. Diese Klarstellung ist in Art. 39 Abs. 6 Unterabs. 2 der 

Richtlinie enthalten. 

Nach Abs. 4 ist � wie bisher � eine Genehmigung der Bestandesübertragung auf 

Kosten der beteiligten Unternehmen zu veröffentlichen. Die Vorschrift ist wei-

terhin zulässig, da Art. 39 Abs. 1 Unterabs. 1 der Richtlinie das Verfahren der Ge-

nehmigung von Bestandesübertragungen dem nationalen Recht überantwortet. 

Wie sich sodann aus der Richtlinie klar ergibt, gilt die Vorschrift auch für die 

Übertragung von Beständen aus Rückversicherungsverträgen. 

Zu Art. 125 � Rechte der Versicherungsnehmer 

Wie bisher (Art. 53 Abs. 1 VersAG) haben Versicherungsnehmer nach einer Be-

standesübertragung das Recht, den Versicherungsvertrag innerhalb von drei 

Monaten seit der Übertragung zu kündigen. Die Richtlinie überlässt es in Art. 39 

Abs. 6 Unterabs. 3 dem nationalen Recht, ein solches Kündigungsrecht (weiter-

hin) vorzusehen. 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen Art. 53 Abs. 2 und Abs. 3 VersAG. Danach kann 

die FMA das Kündigungsrecht ausschliessen, wenn eine Bestandesübertragung 

im Zuge von Unternehmenszusammenschlüssen und unter Versicherungsunter-

nehmen mit engen Verbindungen stattfindet. 

Zu Art. 126 � Durch eine ausländische Zweigniederlassung oder im grenzüber-

schreitenden Dienstleistungsverkehr abgeschlossene Versicherungsverträge 

Die Bestimmung entspricht Art. 54 VersAG und ist in Art. 39 Absätze 1 bis 5 der 

Richtlinie vorgesehen. Es geht dabei um die Übertragung von Versicherungs-

verträgen, die im Weg des Niederlassungs- oder Dienstleistungsverkehrs abge-

schlossen sind. Für einzelne Fälle sind besondere Zustimmungs- beziehungsweise 

Konsultationsverfahren unter den betroffenen Behörden statuiert. 
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Zu Art. 127 � Bestandesübertragungen durch Drittland-Versicherungs-

unternehmen 

Die Bestimmungen betreffend Bestandesübertragung gelten sinngemäss auch in 

Fällen, wenn Zweigniederlassungen von Drittland-Versicherungsunternehmen 

Versicherungsbestände ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen mit 

Sitz in einem EWR-Vertragsstaat übertragen. Die Bestimmung folgt Art. 164 der 

Richtlinie. Darin sind Vorschriften enthalten, die bereits in der allgemeinen Norm 

zu Bestandesübertragungen (Art. 39 der Richtlinie) enthalten sind. Wiederum ist 

eine Kooperation zwischen den betroffenen Behörden vorgeschrieben. 

Zu Art. 128 � Entzug der Bewilligung 

Auch die Entzugstatbestände und das Entzugsverfahren folgen der bisherigen 

Regelung: Art. 55 VersAG. Ebenfalls vorgesehen ist der Entzug in Art. 144 sowie 

Art. 279 der Richtlinie. Neu ist Abs. 5, wonach im Fall einer Konkurseröffnung mit 

Zustimmung der FMA Geschäfte des Versicherungsunternehmens weiter-

betrieben werden können, soweit das für die Zwecke des Konkursverfahrens und 

die Abwicklung der Geschäfte erforderlich oder angezeigt erscheint. Die neue 

Vorschrift folgt Art. 279 Abs. 2 der Richtlinie. 

Nicht tangiert werden durch die Bestimmung die Vorschriften des PGR betreffend 

Liquidation eines Unternehmens; siehe insbesondere Art. 971 PGR. Für eine etwa-

ige amtswegige Auflösung bleibt in erster Linie (neu) das Amt für Justiz, gestützt 

auf das PGR, zuständig. Allerdings wird die FMA im Rahmen eines Abwicklungs-

plans eine Liquidation aufsichtlich begleiten; vgl. Art. 133 Abs. 2 Bst. d. Ist in Zu-

sammenhang mit einem Bewilligungsentzug ein Konkursverfahren zu eröffnen, so 

ist hierfür das Landgericht zuständig: Art. 153 Bst. b.  

Wird die Bewilligung entzogen, kann eine Entlassung aus der Aufsicht erst erfol-

gen, wenn alle versicherungsrechtlichen Verpflichtungen des Unternehmens er-

füllt sind; vgl. Art. 123 Abs. 2.  
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Der Entzug einer Bewilligung ist den anderen zuständigen Aufsichtsbehörden 

mitzuteilen. Eine Mitteilung hat ebenfalls an die EIOPA zu erfolgen: Art. 25a der 

Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II).  

Zu Art. 129 � Massnahmen gegenüber Direktversicherungsunternehmen aus 

einem anderen EWRA-Vertragsstaat 

Die Bestimmung entspricht Art. 56 VersAG sowie Art. 155 der Richtlinie. Erneut 

ist eine Zusammenarbeit mit ausländischen Aufsichtsbehörden und mit der EI-

OPA Überwachungsbehörde (ergänzt durch Omnibus II) vorgesehen, wobei bei 

anhaltenden Verstössen gegen die inländische Aufsichtsgesetzgebung die FMA 

einem Versicherungsunternehmen die weitere Geschäftstätigkeit untersagen 

kann. Allerdings hat sie hiervon die Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaates zu 

informieren. Abs. 3 letzter Satz tritt erst bei Übernahme der EIOPA-Verordnung 

in das EWR-Abkommen in Kraft (Art. 277 Abs. 3). 

Neu ist Abs. 4, in welchem der umgekehrte Fall einer Massnahmenanordnung 

geregelt wird. Danach hat die FMA gegebenenfalls gegen ein liechtensteinisches 

Versicherungsunternehmen einzuschreiten, wenn dieses im Ausland gegen aus-

ländische Vorschriften verstösst. 

Zu Art. 130 � Massnahmen gegenüber Rückversicherungsunternehmen aus ei-

nem anderen EWRA-Vertragsstaat  

In Übereinstimmung mit Art. 158 der Richtlinie regelt die Vorschrift das Verfah-

ren zu ergreifender möglicher Massnahmen gegen Rückversicherungsunterneh-

men. Die Norm stellt gleichsam eine Konkretisierung der allgemeinen Bestim-

mung von Art. 129 für die Rückversicherung dar. Abs. 2 letzter Satz tritt erst bei 

Übernahme der EIOPA-Verordnung in das EWR-Abkommen in Kraft (Art. 277 Abs. 

3). 
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Zu Art. 131 � Massnahmen gegen Drittland-Versicherungsunternehmen 

Die Bestimmung setzt Art. 170 der Richtlinie um und betrifft den Fall, dass einem 

Unternehmen die Bewilligung entzogen wird, welches in mehr als einem EWR-

Staat zugelassen ist. Es geht dabei um Informationsaustausch und Kooperation 

zwischen den betroffenen Aufsichtsbehörden. Ausgangspunkt bildet ein Bewilli-

gungsentzug durch jene Behörde, die für die Überwachung der Gesamtsolvabili-

tät eines Unternehmens zuständig ist. 

Zu Art. 132 � Verzicht auf Bewilligung 

Wie bisher (Art. 57 VersAG) regelt die Bestimmung den Fall, dass ein Versiche-

rungsunternehmen von sich aus auf die Bewilligung zur Versicherungstätigkeit 

verzichtet. Nach Abs. 1 steht ihm ein solcher Verzicht zu. Genügt ein Versiche-

rungsunternehmen den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr, so kann die 

FMA gemäss Abs. 2 verlangen, dass trotz des Verzichts der gesetzmässige Zu-

stand wiederhergestellt wird. 

Zu Art. 133 � Abwicklungsplan 

Die Bestimmung entspricht dem im Jahr 2009 neu eingefügten Art. 57a VersAG. 

Danach hat ein Unternehmen, das auf die Bewilligung verzichtet, einen konkre-

ten Abwicklungsplan auszuarbeiten, der von der FMA zu genehmigen ist. Abs. 3 

statuiert ein Verbot des Abschlusses neuer Versicherungsverträge und spricht 

sich ebenso zu bestehenden Versicherungsverträgen aus. 

Zu Art. 134 � Veröffentlichung 

Beendet ein Versicherungsunternehmen die Versicherungstätigkeit � in Beach-

tung einer der vorangehenden Vorschriften �, so wird den Versicherten davon 

durch Veröffentlichung Kenntnis gegeben. Die Vorschrift entspricht Art. 58 Ver-

sAG. 
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Zu Art. 135 � Meldepflicht von Drittland-Versicherungsunternehmen 

Mit Bezug auf Drittland-Versicherungsunternehmen übernimmt die Bestimmung 

Art. 59 VersAG. Danach ist Meldung zu erstatten, wenn einem solchen Unter-

nehmen in einem anderen Staat die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb entzogen 

worden ist. Für Versicherungsunternehmen aus EWR-Vertragsstaaten erübrigt 

sich eine solche Vorschrift, weil ein Bewilligungsentzug im EWR durch Kooperati-

on der Behörden gegenseitig mitgeteilt wird. 

Zu Art. 136 � Versicherungszweige 

Mit Art. 136 beginnt der besondere Abschnitt mit Bestimmungen zu einzelnen 

Branchen und Versicherungszweigen. Soweit der Geltungsbereich des Gesetzes 

mit Bezug auf einzelne Zweige betroffen ist, werden die bezüglichen Fragen in 

den ersten Artikeln des Entwurfs geregelt. Dieser besondere Abschnitt ist keine 

umfassende Regulierung der Branchen von Lebensversicherung und Nichtlebens-

versicherung; im Entwurf aufgenommen sind nur (aber immerhin) Bestimmun-

gen, die sich aus der Umsetzung der Richtlinie aufdrängen. 

Art. 136 beschreibt die Versicherungszweige in der Nichtlebensversicherung be-

ziehungsweise verweist dafür auf Anhang 1; dies entspricht dem bisherigen Kon-

zept im VersAG. Die Bestimmung stimmt überein mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 der 

Richtlinie. 

Zu Art. 137 � Pflichtversicherungen 

Die Bestimmung setzt Art. 179 Abs. 1 bis Abs. 3 sowie Art. 207 (für Arbeitsunfäl-

le) der Richtlinie um. Die Pflicht zu einer obligatorischen Versicherung sowie der 

Umfang und die Konditionen einer Pflichtversicherung werden durch die Spezial-

gesetzgebung geregelt; auf diese wird verwiesen. Alsdann ist auch hinzuweisen 

auf Art. 181 Abs. 3, worin richtlinienkonform statuiert wird, dass die Versiche-

rungsbedingungen weiterhin der FMA zur Genehmigung vorzulegen sind, falls die 

FMA das verlangt. 
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Die Regelung von Abs. 3 findet sich sodann in Art. 7 Abs. 4 IVersVG wieder, wel-

che Bestimmung im zu revidierenden IVersVG beibehalten werden soll.  

Nach Abs. 4 von Art. 179 der Richtlinie wird die Regierung beziehungsweise die 

FMA der EIOPA oder der Kommission mitzuteilen haben, für welche Risiken in 

der liechtensteinischen Gesetzgebung eine Versicherungspflicht vorgeschrieben 

ist. 

Abs. 4 stellt eine Umsetzung von Art. 179 Abs. 4 der Richtlinie dar. In der Praxis 

wird es wohl so sein, dass die Europäische Kommission beziehungsweise die 

EFTA-Überwachungsbehörde eine Umfrage bei den Aufsichtsbehörden betref-

fend die Pflichtversicherungen durchführt und die Ergebnisse dieser Umfrage 

danach im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Zu Art. 138 � Anwendungsbereich 

Abs. 1 hält fest, dass die nachfolgenden Artikel anwendbar sind auf Mitver-

sicherungsgeschäfte im Geltungsbereich des EWR-Abkommens. In Überein-

stimmung mit Art. 190 Abs. 1 Ingress der Richtlinie können durch Mitversiche-

rung die Zweige 3 bis 6 von Anhang 1 getätigt werden. Vorgeschrieben wird so-

dann, dass das zu deckende Risiko ein Grossrisiko und im Geltungsbereich des 

EWR-Abkommens belegen ist. Das führende Versicherungsunternehmen muss in 

einem EWR-Staat zugelassen sein und wird dann wie ein Unternehmen behan-

delt, das das gesamte Risiko abdeckt. 

Die Bestimmung setzt Art. 190 der Richtlinie um, wobei auf eine explizite Erwäh-

nung von dessen Abs. 3 verzichtet wird. Danach unterstehen Mitversicherungs-

geschäfte und Unternehmen, die die Voraussetzungen von Abs. 1 nicht erfüllen, 

den übrigen Bestimmungen des Gesetzes. Art. 190 der Richtlinie knüpft an die 

seinerzeitige Richtlinie zur Regelung der Mitversicherung auf dem Gebiet der 

Gemeinschaft an (Richtlinie 78/473/EWG vom 30. Mai 1978). 
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Zu Art. 139 � Versicherungstechnische Rückstellungen 

Art. 139 folgt Art. 192 der Richtlinie. Die Höhe der versicherungstechnischen 

Rückstellungen muss für jeden Mitversicherer nach den Vorschriften seines Her-

kunftsstaates festgelegt werden. Die Rückstellungen müssen jedoch mindestens 

so hoch sein wie die vom führenden Versicherer nach den Vorschriften seines 

Sitzstaates berechneten. 

Zu Art. 140 � Statistische Daten 

Die Bestimmung setzt Art. 193 der Richtlinie um und verpflichtet zur Datenfüh-

rung mit Bezug auf die Mitversicherungsgeschäfte im EWR. 

Zu Art. 141 � Behandlung von Mitversicherungsverträgen in Liquidationsverfah-

ren 

Die Bestimmung folgt Art. 194 der Richtlinie und dem durch die Richtlinie für 

Liquidationsverfahren allgemein statuierten Grundsatz, dass Versicherungs-

nehmer und Versicherte aus dem EWR nicht danach differenziert werden dürfen, 

welchem Staat sie angehören. 

Zu Art. 142 � Anwendungsbereich 

Die Art. 142 ff. befassen sich mit der Rechtsschutzversicherung. Ins VersAG sollen 

lediglich wenige Bestimmungen aufgenommen werden, wohingegen die versi-

cherungsvertragsspezifische Materie weiterhin im VersVG zu normieren ist. 

Art. 142 umschreibt den Anwendungsbereich für die Rechtsschutzversicherung; 

die Vorschrift setzt Art. 198 der Richtlinie um. Hauptsächlicher Regelungs-

gegenstand der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zur Rechtsschutzversiche-

rung ist Art. 144, in welcher Norm Besonderheiten für die Verwaltung von Scha-

denfällen statuiert werden. 

Abs. 2 nimmt einzelne Tätigkeiten von der Rechtsschutzversicherung aus. Das gilt 

namentlich für Bst. c, wenn die Rechtsschutzversicherung von einem Versiche-
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rungsunternehmen ausgeübt wird, welches den Versicherungszweig des Touristi-

schen Beistands betreibt. 

Zu Art. 143 � Rechtsschutzversicherung und zusätzliche Risiken 

Die Bestimmung schreibt vor, dass die Rechtsschutzversicherung grundsätzlich 

gesondert von anderen Versicherungszweigen der Schadenversicherung zu be-

treiben ist. Eine Ausnahme ergibt sich � wie ebenfalls bereits in Art. 142 normiert 

ist � für den Fall, dass die Rechtsschutzversicherung zusätzlich zum Touristischen 

Beistand ausgeübt werden soll. 

Art. 143 setzt im Ergebnis Art. 205 der Richtlinie um, welche Vorschrift ansonsten 

ein Kumulierungsverbot nicht (mehr) zulässt. 

Zu Art. 144 � Verwaltung der Schadenfälle 

Die Bestimmung entspricht Art. 21 Abs. 2 VersAG; sie setzt Art. 200 der Richtlinie 

um. Sofern ein Versicherungsunternehmen die Rechtsschutzversicherung zu-

sammen mit anderen Versicherungszweigen betreibt, muss es die Leistungsbe-

arbeitung einem anderen Unternehmen übertragen. Dieses andere Unterneh-

men (Schadenabwicklungsunternehmen) darf ausser der Rechtsschutzversiche-

rung keine weiteren Versicherungsgeschäfte betreiben. Die Übertragung gilt als 

Funktionsausgliederung, weshalb für deren Beaufsichtigung ebenfalls Art. 90 zu 

beachten ist. Das ist namentlich dort von Bedeutung, wo das Schadenabwick-

lungsunternehmen in einen Konzern integriert ist oder zumindest ein von einem 

Versicherungsunternehmen beherrschtes Unternehmen ist. Von Bedeutung ist 

sodann Abs. 2, der die Geschäftsleitung des Schadenabwicklungsunternehmens 

den einschlägigen Regeln von Art. 33 Abs. 1 unterstellt. Zur Trennung der Bear-

beitungstätigkeiten in Schadenfällen trägt nicht zuletzt auch Abs. 3 bei. 
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Zu Art. 145 � Gegenstand 

Die Vorschrift befasst sich mit dem Versicherungszweig Touristischer Beistand 

und setzt insoweit Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie um. Zum Touristischen Beistand vgl. 

auch Art. 9. 

Zu Art. 146 � Versicherungszweige 

Art. 146 ff. enthalten einzelne wenige Bestimmungen zur Lebensversicherung. 

Die Lebensversicherung umfasst die in Anhang 2 aufgeführten Versicherungs-

zweige. Bst. a und Bst. b konkretisieren die aufsichtspflichtigen Lebensversi-

cherungstätigkeiten; damit wird Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie umgesetzt. 

Nicht umgesetzt wird im Entwurf Art. 186 der Richtlinie. Diese Vorschrift befasst 

sich mit dem Rücktrittsrecht und dem Rücktrittszeitraum bei individuellen Le-

bensversicherungsverträgen. Wie bis anhin soll diese Frage durch das VersVG 

(Art. 65) geregelt werden. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge der Revision des VersAG 

und der Umsetzung der Richtlinie auch Änderungen an der Pensionsfonds-

gesetzgebung vorzunehmen sind. 

Zu Art. 147 � Prämien für neue Geschäfte 

Die Vorschrift will sicherstellen, dass ein Unternehmen jederzeit kostendeckende 

Prämien verlangt und dass darauf beruhende Produkte angeboten werden. Ge-

fordert sind damit vor allem Personen, die die versicherungsmathematische 

Funktion wahrnehmen. Die Bestimmung setzt Art. 209 der Richtlinie um. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf Art. 181 Abs. 2 und die be-

züglichen Erläuterungen; demzufolge kann die FMA die systematische Übermitt-

lung der für die Berechnung der Tarife und der versicherungstechnischen Rück-

stellungen verwendeten technischen Grundlagen verlangen. 
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Zu Art. 148 � Zusätzlich zu erteilende Informationen 

In Ergänzung zu den generell bestehenden Informationspflichten statuiert die 

Bestimmung, dass in der Lebensversicherung gegenüber den Versicherungs-

nehmern weitere Angaben zu machen sind. Das betrifft insbesondere Informati-

onen zur Höhe möglicher Leistungen, die über die vertraglich garantierten Leis-

tungen hinausgehen, sowie auch hinsichtlich möglicher Ansprüche auf Über-

schussbeteiligung. 

Die Vorschrift stellt eine Umsetzung von Art. 185 Abs. 5 Unterabs. 2 und 3 sowie 

Abs. 4 der Richtlinie dar. 

Zu Art. 149 � Verbot einer Ablehnung von Rückversicherungsverträgen 

Für den Geltungsbereich mit Bezug auf die Rückversicherung, die grundsätzlich 

ebenfalls der Aufsicht unterliegt, ist auf Art. 8 des Entwurfs zu verweisen. 

Die Bestimmung enthält Anweisungen an die FMA betreffend die Zulassung von 

Rückversicherungsverträgen; sie setzt Art. 32 der Richtlinie um. Erfasst werden 

durch den Begriff Rückversicherungsvertrag auch Retrozessionsverträge. 

Zu Art. 150 � Finanzrückversicherung 

Die Finanzrückversicherung als besondere Art der Rückversicherung wird defi-

niert in Art. 10 Abs. 1 Ziff. 11. Es gelten auch für die Finanzrückversicherung 

grundsätzlich die auf die Rückversicherung anwendbaren Bestimmungen. Art. 

150 setzt Art. 210 Abs. 1 der Richtlinie um. 

Zu Art. 151 � Dauernde Erfüllbarkeit der Rückversicherungsverträge 

Die Zweckgesellschaften werden in Art. 10 Abs. 1 Ziff. 58 definiert. Die Bestim-

mung macht Vorgaben mit Bezug auf die Kapitalanlagen einer Zweckgesellschaft 

und folgt Art. 211 der Richtlinie. Gemäss der letzteren Bestimmung ist vorgese-

hen, dass die Kommission für Zweckgesellschaften Durchführungsmassnahmen 

erlassen wird. 
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Zu Art. 152 � Anwendungsbereich 

Das besondere Kapitel zu Sanierung und Liquidation entspricht weitgehend den 

Art. 59a ff. VersAG. Jene Bestimmungen wurden durch Umsetzung der einschlä-

gigen Liquidationsrichtlinie im Jahr 2005 in das Gesetz aufgenommen. Wie bisher 

ist der besondere Abschnitt nicht anwendbar auf Rückversicherungsunter-

nehmen; das wird auch ausdrücklich festgehalten in Art. 2 Abs. 1 Unterabs. 2 der 

Richtlinie. 

Art. 152 entspricht Art. 59b VersAG. Die besonderen Bestimmungen über Sanie-

rung und Liquidation sind auf Direktversicherungsunternehmen anwendbar, die 

in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens ihren Sitz haben. Auf Unternehmen 

mit Sitz ausserhalb des EWR sind die Vorschriften anwendbar, wenn diese Un-

ternehmen in einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens über eine Zweignieder-

lassung verfügen. Der Anwendungsbereich wird durch Art. 267 der Richtlinie 

vorgegeben. 

Auf Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz findet der besondere Ab-

schnitt � wie bisher (Art. 59b Abs. 3 VersAG) � sinngemäss Anwendung. Schwei-

zer Unternehmen werden insoweit EWR-Versicherungsunternehmen gleichge-

stellt.  

Zu Art. 153 � Zuständigkeiten 

Die Bestimmung übernimmt Art. 59c VersAG. Danach ist die FMA für den Erlass 

von Sanierungsmassnahmen bei Verschlechterung der finanziellen Lage eines 

Versicherungsunternehmens zuständig. Dem Landgericht stehen � gestützt auf 

die Konkursordnung � eine Nachlassstundung und eine etwaige Konkurseröff-

nung zu. 

Die Zuständigkeiten des Handelsregisters gestützt auf das PGR bleiben vorbehal-

ten. 
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Zu Art. 154 � Informationspflicht und Bekanntmachungen im Ausland 

Die Vorschrift übernimmt Art. 59d VersAG und regelt die Benachrichtigungs-

pflichten der jeweils zuständigen inländischen Instanz. Die Kooperationsver-

pflichtung ist vorgesehen in Art. 270, 271 Abs. 1 Unterabs. 1 und Abs. 2, Art. 273 

sowie Art. 280 Abs. 1 Unterabs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie. 

Zu Art. 155 � Zustellung des Beschlusses über die Nachlassstundung und die 

Konkurseröffnung 

Die Bestimmung ist bisher enthalten in Art. 59e VersAG und vorgesehen in Art. 

272 Abs. 1 und Art. 281 sowie Art. 283 der Richtlinie. 

Zu Art. 156 � Geltendmachung der Forderungen 

Die Vorschrift entspricht Art. 59f VersAG; zur Geltendmachung von Forderungen 

berechtigter Gläubiger spricht sich die Richtlinie in Art. 272 Abs. 2, Art. 282 und 

Art. 283 aus. 

Zu Art. 157 � Tätigwerden im Ausland 

Einem Verwalter ist erforderlichenfalls die Bestellungsurkunde in einer oder 

mehreren Sprachen der Vertragsstaaten des EWR-Abkommens auszustellen. Die 

Bestimmung übernimmt Art. 59g VersAG und dient dem Anheben von Verfah-

rensschritten im Ausland. 

Zu Art. 158 � Zweigniederlassungen von Drittland-Versicherungsunternehmen 

Die Bestimmung entspricht Art. 59o VersAG und stellt eine Umsetzung von Art. 

296 der Richtlinie dar. In Abweichung gegenüber der (ersten) Vernehm-

lassungsvorlage wird der (erweiterte) Begriff des Herkunftsstaates in Art. 10 Abs. 

1 Ziff. 21 definiert. Entgegen der sonst üblichen Begriffsbestimmung wird hier 

der Herkunftsstaat auf EWR-Staaten erstreckt, in denen der Zweigniederlassung 

eines Drittland-Versicherungsunternehmens eine Bewilligung zum Geschäftsbe-
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trieb erteilt worden ist. Damit wird Art. 268 Abs. 2 Bst. a der Richtlinie umge-

setzt. 

Zu Art. 159 � Grundsatz 

Die Bestimmung verdeutlicht � auch für Personen mit Sitz oder Wohnsitz im Aus-

land �, dass im Inland als Sanierungsmassnahme die Nachlassstundung gemäss 

der Konkursordnung und dem Gesetz betreffend den Nachlassvertrag zur Verfü-

gung steht. Eine Nachlassstundung schliesst die Eröffnung eines Konkurs- oder 

eines anderen Liquidationsverfahrens durch den EWR-Herkunftsstaat nicht aus 

(vgl. Art. 269 Abs. 2 der Richtlinie). In Beachtung von Art. 269 Abs. 4 und insbe-

sondere Abs. 5 der Richtlinie hält Abs. 3 fest, dass eine Nachlassstundung im ge-

samten Gebiet des EWR sowie in der Schweiz Wirkungen entfaltet, sobald sie im 

Inland wirksam wird. 

Zu Art. 160 � Konkursverfahren 

In Bezug auf Konkursverfahren im Inland ist besonders zu erwähnen, dass nach 

der Konkursordnung für Versicherungsnehmer ein spezielles Konkursprivileg be-

steht. 

Wiederum entfaltet eine Konkurseröffnung im gesamten EWR sowie in der 

Schweiz Wirkungen (vgl. Art. 273 Abs. 2 der Richtlinie). 

Abs. 2 entspricht Art. 59h VersAG und hält fest, dass in ein inländisches Konkurs-

verfahren auch in anderen Vertragsstaaten des EWR-Abkommens (sowie in der 

Schweiz) belegene Vermögenswerte einzubeziehen sind. Diese Klarstellung hin-

sichtlich der Admassierung von Vermögenswerten bringt das Prinzip der Univer-

salität des Konkurses zum Ausdruck. 
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Zu Art. 161 � Befriedigung von Versicherungsforderungen 

Die Bestimmung entspricht Art. 59a VersAG und stellt im Ergebnis eine Umset-

zung von Art. 275 der Richtlinie sowie dessen Einfügung in das liechtensteinische 

System des Konkurses dar. Abs. 2 folgt Art. 276 Abs. 6 Unterabs. 1 der Richtlinie. 

Der LVV schlägt vor, den konkursrechtlichen Schutz nicht nur der allgemeinen 

Sondermasse zukommen zu lassen, sondern für einzelne Depots individuelle Son-

dermassen vorzusehen. Eine unterschiedliche Behandlung in diesem Sinne würde 

zu einer (unzulässigen) Gläubigerungleichbehandlung führen. De lege ferenda 

könnte eine solche Regelung wohl höchstens im Zusammenhang mit der Einfüh-

rung von "Protected Cell Companies (PCC)" geprüft werden. 

Zu Art. 162 � Besonderes Verzeichnis 

Die Bestimmung setzt Art. 276 Abs. 1 der Richtlinie um und verpflichtet Versiche-

rungsunternehmen, über welche der Konkurs eröffnet worden ist, zur Führung 

besonderer Verzeichnisse der Vermögenswerte, die zur Bedeckung der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen bestimmt sind. Die Absätze 2 bis 7 von Art. 276 

der Richtlinie werden durch die Regierung auf dem Verordnungsweg umzusetzen 

sein. 

Zu Art. 163 � Unterrichtung der Gläubiger und der FMA 

Die Bestimmung entspricht Art. 59i VersAG und ist ihrerseits in Art. 273 Abs. 3 

und Art. 284 der Richtlinie vorgesehen. 

Zu Art. 164 � Grundsatz 

Die Art. 164 ff. übernehmen die Bestimmungen der Art. 59k ff. VersAG. Sie stel-

len gleichsam die �Kehrseite� der Europa-Universalität von Verfahren dar. Nach 

Art. 152 Abs. 3 sind sie entsprechend anwendbar auf Direktversicherungsunter-

nehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. 
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Zu Art. 165 � Befugnisse ausländischer Verwalter und Liquidatoren 

Die Bestimmung übernimmt Art. 59l VersAG; sie ist dem Grundsatz nach auch in 

Art. 293 sowie Art. 295 der Richtlinie enthalten. Es wird vorgeschlagen, die im 

VersAG statuierte Erforderlichkeit einer Informationsbeschaffung (Abs. 3 Bst. a) 

im neuen Gesetz beizubehalten, auch wenn die Umschreibung so in der Richtlinie 

nicht enthalten ist.  

Zu Art. 166 � Anmerkungen 

Bisher ist die Vorschrift enthalten in Art. 59m VersAG; vgl. auch Art. 294 der 

Richtlinie. 

Zu Art. 167 � Information 

Der Artikel entspricht Art. 59n VersAG. 

Zu Art. 168 � Grundsatz 

Die restlichen Bestimmungen des Kapitels über Sanierung und Liquidation befas-

sen sich mit dem anwendbaren Recht, d.h. mit internationalprivat- und interna-

tionalkonkursrechtlichen Fragestellungen. In Umsetzung der Liquidationsrichtli-

nie hatte auch das VersAG die Vorschriften seinerzeit übernommen (vgl. Art. 59p 

ff.). 

Art. 168 statuiert � wie bisher � den Grundsatz, dass für Sanierungsmassnahmen 

und Liquidationsverfahren in erster Linie das Recht des Staates der Verfah-

renseröffnung zur Anwendung gelangt. Gegenüber Art. 59p VersAG wurden in 

Übereinstimmung mit Art. 274 der Richtlinie kleinere Ergänzungen in den Bst. c 

und Bst. i vorgenommen. Der Katalog der dem Eröffnungsstaat zukommenden 

Kompetenzen ist in der Richtlinie nur im Kapitel über Liquidation enthalten; sinn-

vollerweise wird die Norm aber auch auf andere Verfahren (wie bisher) erstreckt. 
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Zu Art. 169 � Wirkungen auf bestimmte Verträge und Rechte 

Die Bestimmung entspricht Art. 59q VersAG und setzt Art. 285 der Richtlinie um. 

Im Unterschied zum geltenden VersAG wird � in Übereinstimmung mit dem 

Richtlinienwortlaut � nicht mehr vom anwendbaren Recht eines �Staates� ge-

sprochen, sondern vom Recht der Vertragsstaaten des EWR-Abkommens. 

Zu Art. 170 � Dingliche Rechte Dritter 

Die Bestimmung entspricht Art. 59r VersAG und setzt Art. 286 der Richtlinie um. 

Sie enthält Ausnahmen für die Admassierung von Vermögenswerten, soweit 

dingliche Rechte eines Gläubigers oder einer Drittperson betroffen sind und 

wenn sich die betreffenden Vermögenswerte im Gebiet eines anderen Vertrags-

staates des EWR-Abkommens befinden; diese Werte werden von der Eröffnung 

eines Verfahrens nicht berührt. 

Zu Art. 171 � Eigentumsvorbehalt 

Die Bestimmung übernimmt Art. 59s VersAG, erfährt jedoch einzelne Anpassun-

gen des Wortlauts an Art. 287 der Richtlinie. 

Zu Art. 172 � Aufrechnung 

Die Bestimmung übernimmt Art. 59t VersAG und ist vorgesehen in Art. 288 Richt-

linie. Sie regelt die besondere Befugnis eines Gläubigers, eine eigene Forderung 

gegen eine Forderung des Versicherungsunternehmens aufzurechnen (zu ver-

rechnen). 

Zu Art. 173 � Geregelte Märkte 

Die Vorschrift entspricht Art. 59u VersAG, mit einer Ergänzung von Abs. 2 in 

Übereinstimmung mit Art. 289 der Richtlinie. 
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Zu Art. 174 � Anfechtung 

Die Bestimmung entspricht Art. 59v VersAG und ist in Art. 290 der Richtlinie vor-

gesehen. Mit Beachtung der Richtlinie wurde der Wortlaut in Bst. b leicht verein-

facht. 

Zu Art. 175 � Schutz des Dritterwerbers 

Die Bestimmung entspricht Art. 59w VersAG, mit einer Anpassung des Wortlauts 

an Art. 291 der Richtlinie. 

Zu Art. 176 � Anhängige Rechtsstreitigkeiten 

Auch diese Bestimmung ist bisher im VersAG enthalten: Art. 59x. Vorgesehen ist 

sie sodann in Art. 292 der Richtlinie. 

Zu Art. 177 � Grundsatz der Aufsicht 

Wie bisher (Art. 35 VersAG) beaufsichtigt die FMA die gesamte Geschäftstätigkeit 

der Direkt- und der Rückversicherungsunternehmen. Das gilt insbesondere auch 

mit Bezug auf Unternehmen, die von Liechtenstein aus entweder im Niederlas-

sungs- oder Dienstleistungsverkehr in anderen Vertragsstaaten des EWR-

Abkommens tätig werden. Wie aber ebenfalls bereits hiervor dargelegt (vgl. Art. 

111), erstreckt sich die Aufsicht auch auf Implikationen der Geschäftstätigkeit, 

die sich in Drittstaaten realisieren. Wie sich aus Art. 30 Abs. 1 der Richtlinie 

ergibt, fällt namentlich die Finanzaufsicht in die grundsätzlich alleinige Zustän-

digkeit eines Herkunftsstaates des EWR-Abkommens. 

Abs. 3 Bst. a gibt � in Übereinstimmung mit Art. 29 Abs. 1 der Richtlinie � der 

FMA auf, bei der Beaufsichtigung einen prospektiven und risikobasierten Ansatz 

zu verfolgen. In den Worten der Richtlinienbestimmung heisst das �die kontinu-

ierliche Überprüfung der ordnungsgemässen Funktionsweise des Versicherungs- 

bzw. des Rückversicherungsgeschäfts sowie der Einhaltung der Aufsichtsvor-

schriften durch die Versicherungs- und die Rückversicherungsunternehmen�. 



144 
 

 

Auch hat die FMA auf die Auswirkungen ihrer Tätigkeit für den liechtensteini-

schen Versicherungs- und Finanzplatz zu achten. Nicht aus den Augen lassen darf 

sie schliesslich die Konsequenzen für die betroffenen Finanzsysteme des EWR. 

Die Aufgabe der Finanzstabilität hat zwar in erster Linie die Finanzsysteme in der 

Europäischen Union vor Augen (Art. 28 Unterabs. 1 der Richtlinie); indessen er-

streckt sich diese Aufgabe durch Anschluss an das System Solvabilität II auf die 

Staaten und Systeme des EWR-Abkommens. 

Abs. 3 Bst. c hält ausdrücklich das Prinzip fest, dass die FMA bei ihrer Auf-

sichtstätigkeit den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten hat. Dieser ist 

Ausfluss des allgemeinen Verwaltungsrechts und soll namentlich zu einer Rück-

sichtnahme auf die jeweiligen Gegebenheiten der beaufsichtigten Unternehmen 

anhalten. Dazu auch Erwägungsgrund (19) der Richtlinie: �Diese Richtlinie sollte 

kleine und mittlere Versicherungsunternehmen nicht übermässig belasten. Eines 

der Instrumente zur Verwirklichung dieses Ziels ist die ordnungsgemäße Anwen-

dung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Dieser Grundsatz sollte sowohl 

für die Anforderungen an Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen 

als auch für die Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse gelten.� Das Verhältnis-

mässigkeitsprinzip verpflichtet auch die EU-Kommission und die EIOPA: Art. 29 

Abs. 4 der Richtlinie (ersetzt durch Omnibus II). 

Wie die Richtlinie hält sodann Abs. 4 fest, dass �die letztendliche Ver-

antwortlichkeit für die Einhaltung der gemäss der Richtlinie erlassenen Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften� (Art. 40 der Richtlinie) bei den zuständigen Ver-

waltungs-, Management- oder Aufsichtsorganen von Versicherungsunternehmen 

liegt. Die Bestimmung gilt sowohl für Direkt- als auch für Rückversicherungs-

unternehmen.  



145 
 

 

Zu Art. 178 � Aufsichtliches Überprüfungsverfahren 

Hauptaufgabe der FMA ist � neben der Zulassung von Unternehmen zur Versi-

cherungstätigkeit � die Überprüfung der dauernden Einhaltung der Bewilli-

gungsvoraussetzungen durch die Versicherungsunternehmen. Dieser Grundsatz 

ist in Art. 178 Abs. 1 festgehalten, und die nachfolgenden Bestimmungen des 

Entwurfs konkretisieren die einzelnen Bereiche, in denen die FMA aktiv zu sein 

hat. Abs. 2 gibt � in Übereinstimmung mit Art. 36 Abs. 1 der Richtlinie � die 

hauptsächliche Zielrichtung und die wichtigen Tätigkeitsfelder an, die für die 

Ausübung der Aufsicht von Bedeutung sind.  

Abs. 3 hält in allgemeiner Umschreibung die Aufgabe der FMA fest, die finanzielle 

Lage von Versicherungsunternehmen zu überwachen und etwaige Verschlechte-

rungen der wirtschaftlichen Situation frühzeitig festzustellen. Die Bestimmung 

übernimmt Art. 36 Abs. 3 und 4 der Richtlinie. Abs. 5 der genannten Richtlinien-

vorschrift geht in der allgemeinen Massnahmenkompetenz der FMA auf.  

Abs. 4 legt die Häufigkeit und den Umfang der aufsichtlichen Überprüfungsver-

fahren fest; Vorgabe dafür bildet Art. 36 Abs. 6 der Richtlinie. 

Zu Art. 179 � Konvergenz 

Nach Art. 71 Abs. 1 der Richtlinie haben die Staaten sicherzustellen, �dass die 

Mandate der Aufsichtsbehörden der Dimension der Europäischen Union in ge-

eigneter Form Rechnung tragen�. Ebenfalls diese Zielsetzung, die als aufsichtliche 

Konvergenz (Angleichung der Systeme) betrachtet werden kann, ist auf den EWR 

zu erstrecken � dem trägt Art. 179 Abs. 1 Rechnung. 

Abs. 1 bezieht sich � in grundsätzlicher Übereinstimmung mit Art. 71 Abs. 2 und 

Abs. 3 der Richtlinie � auf die aufsichtlichen Grundsätze, Leitlinien und Vorgaben 

der neuen europäischen Aufsichtsbehörde EIOPA. Diese ist per 1. Januar 2011 an 

die Stelle früherer Aufsichts- und Koordinationsgremien getreten und nimmt nun 
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entscheidende aufsichtsrechtliche Funktionen und Aufgaben wahr. Namentlich 

bei Diskrepanzen zwischen einzelstaatlichen Aufsichtsbehörden sowie im Rah-

men der Gruppenaufsicht wird der EIOPA in Zukunft eine wachsende Bedeutung 

zukommen. 

Zu Art. 180 � Sprache 

Entsprechend Art. 6 der Landesverfassung sieht diese Bestimmung vor, dass Er-

suchen, Mitteilungen und Angaben grundsätzlich in deutscher Sprache an die 

FMA zu richten sind. Die Regel entspricht im Ergebnis der von der FMA gehand-

habten Praxis betreffend Art. 36 Abs. 4 VersAG. Auch Art. 153 der Richtlinie 

räumt die Kompetenz ausdrücklich ein, aufsichtsrelevante Dokumente in der 

Landessprache der zuständigen Aufsichtsbehörde zu verlangen. 

Zu Art. 181 � Versicherungsbedingungen, Tarife und sonstige Unterlagen 

Abs. 1 hält den zentralen Grundsatz fest, dass Versicherungsbedingungen, Tarife 

und sonstige Produktunterlagen nicht mehr systematisch kontrolliert werden 

dürfen. Dies ist die Konsequenz der weitgehenden Abkehr von einer materiellen 

Versicherungsaufsicht, wie sie allerdings auch schon in den letzten Jahren zu ver-

zeichnen war; siehe auch etwa Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie. Auf nicht-

systematischer Basis darf indessen die Übermittlung der Versicherungs-

bedingungen und sonstiger Unterlagen weiterhin angeordnet werden, um die 

Einhaltung der Bestimmungen über die Versicherungsverträge zu überwachen. 

Dies sieht Art. 154 Abs. 2 der Richtlinie explizit vor; ebenfalls statuiert ist der 

Grundsatz mit Bezug auf Versicherungsbedingungen und Tarife ausdrücklich in 

Art. 181 Abs. 1 Unterabs. 2 der Richtlinie. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 

wird sodann ausdrücklich festgehalten, dass eine Verpflichtung zur nicht-

systematischen Übermittlung keine Voraussetzung für die Aufnahme und die 

Ausübung der Versicherungstätigkeit darstellen darf. Aus dem Wortlaut der 
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Richtlinie sowie aus dem Konzept der Bedingungsüberprüfung ergibt sich ohne 

Weiteres, dass die Bestimmung nicht auch für Rückversicherungen gilt. 

Eine gewisse Differenzierung und damit Abweichung von Abs. 1 stellt sich für die 

Lebensversicherung ein (Abs. 2). Bezüglich der Versicherungsbedingungen erge-

ben sich keine Besonderheiten; doch kann die FMA die systematische Übermitt-

lung der für die Berechnung der Tarife und versicherungstechnischen Rückstel-

lungen verwendeten technischen Grundlagen verlangen. Wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, dass eine solche Vorlagepflicht nicht nur auf nicht-

systematischer Basis angeordnet werden kann. Ziel ist wiederum � wie bei Abs. 1 

� die Überprüfung der Einhaltung von Bestimmungen über die ver-

sicherungsmathematischen Grundsätze. Auch kann eine solche Verpflichtung 

keine Voraussetzung für die Aufnahme und Ausübung der Versicherungstätigkeit 

darstellen. Die Regelung ist in Art. 182 der Richtlinie vorgesehen. Entgegen dem 

Antrag des LVV ist nach Ansicht der Regierung an der Bestimmung festzuhalten. 

Zwar trifft es zu, dass Art. 182 Unterabs. 2 der Richtlinie die Regelung lediglich als 

Option vorsieht. Es ist nicht beabsichtigt, eine systematische Übermittlung bran-

chendeckend zu fordern; allerdings ist in Einzelfällen, in denen es bei einem Un-

ternehmen zu Unregelmässigkeiten kommt, eine solche angebracht.   

Abs. 1 und Abs. 2 betreffen in erster Linie die laufende Versicherungsaufsicht. 

Die Grundsätze gelten aber bereits bei der Zulassung eines Versicherungs-

unternehmens zum Geschäftsbetrieb, wie sich klarerweise aus Art. 21 Abs. 1 der 

Richtlinie ergibt. Im vorliegenden Entwurf wird darauf nicht besonders einge-

gangen; das folgt schon daraus, dass keine systematischen Vorlagepflichten bei 

der Aufnahme der Geschäftstätigkeit vorgesehen sind � abgesehen von jenen 

Pflichten, die sich bei Vorlage eines Bewilligungsgesuchs einstellen. Dem trägt 

auch Abs. 5 Rechnung.  
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Besonderheiten ergeben sich für Pflichtversicherungen im Rahmen der Nichtle-

bensversicherung. Art. 181 Abs. 2 der Richtlinie erlaubt es den EWR-Staaten, im 

Rahmen von Pflichtversicherungen von den Versicherungsunternehmen zu ver-

langen, der Aufsichtsbehörde die Allgemeinen und Besonderen Versiche-

rungsbedingungen einer solchen Versicherung vor deren Verwendung mitzutei-

len. Von dieser Kompetenz macht Abs. 3 von Art. 181 Gebrauch, indem die Norm 

der FMA die entsprechende Kompetenz einräumt. Eine analoge Bestimmung ist 

in Art. 182 der Richtlinie für die Lebensversicherung nicht vorgesehen. Nach er-

folgter Mitteilung kann sich die FMA vergewissern, ob in den Versicherungsbe-

dingungen die mit einer Pflichtversicherung zusammenhängenden Pflichten und 

rechtlichen Modalitäten beachtet werden.  

Nach Art. 206 Abs. 1 der Richtlinie ist es den EWR-Staaten sodann freigestellt, in 

der (überobligatorischen) Krankenversicherung eine systematische Kontrolle der 

Allgemeinen und der Besonderen Versicherungsbedingungen anzuordnen. In 

einem solchen Fall sind die Materialien vor deren Verwendung der Aufsichtsbe-

hörde einzureichen, damit diese im Rahmen ihrer Missbrauchsaufsicht die Ein-

haltung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen überwachen kann. Obwohl die 

Richtlinie eine solche materielle Aufsicht für diesen Versicherungszweig erlaubt, 

bildet die Vorlagepflicht keine Voraussetzung für die Aufnahme und Ausübung 

der Versicherungstätigkeit. Insgesamt hält die Richtlinie zum Sonderfall der Kran-

kenversicherung in Erwägungsgrund 84 Folgendes fest: �In einigen Mitgliedstaa-

ten tritt die private oder freiwillige Krankenversicherung ganz oder teilweise an 

die Stelle des durch die Sozialversicherungssysteme gebotenen Schutzes im 

Krankheitsfall. Die besondere Art dieser Krankenversicherung unterscheidet sie 

von anderen Zweigen der Schadensversicherung und der Lebensversicherung 

insofern, als sicherzustellen ist, dass die Versicherungsnehmer unabhängig von 

ihrem Alter oder Risikoprofil tatsächlich eine private oder freiwillige Krankenver-

sicherung in Anspruch nehmen können. Angesichts der besonderen Art und der 
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sozialen Auswirkungen von Krankenversicherungsverträgen sollten die Aufsichts-

behörden des Mitgliedstaats, in dem das Risiko belegen ist, im Fall der privaten 

oder freiwilligen Krankenversicherung eine systematische Mitteilung der Allge-

meinen und Besonderen Versicherungsbedingungen verlangen können, um 

nachzuprüfen, ob die betreffenden Verträge ganz oder teilweise den Schutz er-

setzen können, der durch das Sozialversicherungssystem gewährt wird. Eine sol-

che Überprüfung sollte aber keine Vorbedingung für den Vertrieb des Produkts 

sein.� 

Zu Art. 182 � Prüfungsbefugnisse und Massnahmen 

Zusätzlich zu den in diversen Einzelartikeln des Entwurfs festgehaltenen Kompe-

tenzen der FMA sieht Art. 182 für bestimmte Aufsichtstatbestände konkret vor, 

welche Massnahmen angeordnet und durchgeführt werden können. Teilweise 

sind solche in Art. 34 der Richtlinie vorgesehen; hinzuweisen ist sodann auf Art. 

35 des im Jahr 2009 revidierten VersAG. 

Abs. 4 und Abs. 6 räumen der FMA die Kompetenz ein, im gegebenen Fall einen 

Sonderbeauftragten beizuziehen oder Drittpersonen zum Zweck der Sicherstel-

lung und Erfüllung ihrer Aufgaben mit besonderen Tätigkeiten zu beauftragen. 

Was die mit dem Erlass und der Durchführung von Massnahmen entstehenden 

Kosten betrifft, differenziert Art. 182 hinsichtlich der Tragung dieser Kosten aus 

Anordnungen gestützt auf die Abs. 1 bis 3 (vgl. insoweit zu Art. 184: Abgaben und 

Gebühren). Gleiches gilt im Ergebnis für Abs. 4 und unter Umständen für Abs. 6 

des Art. 182. Abs. 4 hat den Fall vor Augen, in welchem sich die FMA veranlasst 

sieht, Befugnisse, welche an sich den Gesellschaftsorganen zustehen, ganz oder 

teilweise auf einen Sonderbeauftragten zu übertragen. Dieser hat zur Wahrung 

der bezüglichen Befugnisse geeignet zu sein und zur Wahrung der Belange der 

Versicherten beizutragen. Die Übertragung von Befugnissen an einen Sonderbe-

auftragten setzt voraus, dass die FMA ihren aufsichtlichen Pflichten bereits nach-
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gekommen ist und ein Führungsdefizit auf Seiten des Unternehmens � und damit 

bereits eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Pflichten � festgestellt hat. Die Auf-

erlegung von Kosten stimmt damit mit der neueren Kostenverteilung überein, 

wie sie etwa in Art. 26 FMAG niedergelegt ist. Ebenso hat ein betroffenes Versi-

cherungsunternehmen Kosten zu tragen, wenn sich die FMA gehalten sieht, Drit-

te zum Zweck der Sicherstellung der Aufsichtseffektivität beizuziehen, wenn ein 

Unternehmen durch Pflichtverletzung dazu Anlass gibt. Von Abs. 6 ist ebenfalls 

die Situation umfasst, in welcher die FMA unabhängig von Pflichtverletzungen 

eines Unternehmens Drittpersonen beizieht, weil sie auf besonderes Experten-

wissen angewiesen ist oder die vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen. Die 

hierbei anfallenden Kosten würden mit anderen Worten nicht resultieren, wenn 

die FMA diese Aufgaben eigenständig wahrnähme. Anders sieht die Kostenfrage 

bei Abs. 5 aus: Im Zusammenhang mit Vor-Ort-Kontrollen hat ein betroffenes 

Versicherungsunternehmen für ausserordentliche Aufwendungen nur einzu-

stehen, wenn es sich einer Pflichtverletzung schuldig gemacht hat. Andernfalls 

trägt das Land Liechtenstein die Kosten. 

In Abs. 7 wird die FMA ermächtigt, im gebotenen Fall die Öffentlichkeit über 

Missstände zu orientieren, um so potenziellen Schaden von Versicherten und 

vom liechtensteinischen Versicherungs- und Finanzplatz abzuwenden. 

Zu Art. 183 � Veröffentlichungen 

Wie bisher wird die FMA ihre Aufsichtspraxis publik machen; die Regierung wird 

Einzelheiten mit Verordnung regeln. Das gilt insbesondere für die in Art. 31 der 

Richtlinie vorgesehenen Informationen, welche der Transparenz der Aufsichtstä-

tigkeit dienen sollen. 

Zu Art. 184 � Aufsichtsabgaben und Gebühren 

Wie in Art. 46 VersAG verweist die Bestimmung auf die einschlägige Finanz-

marktaufsichtsgesetzgebung. 
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Zu Art. 185 � Rechtsmittel 

Die Bestimmung entspricht Art. 63 VersAG. Hinzuweisen ist auch auf Art. 14 Abs. 

5 sowie auf Art. 61 Abs. 3.  

Zu Art. 186 � Grundsatz 

Die Bestimmung entspricht Art. 61 des revidierten VersAG. Sie deckt damit Art. 

68 Abs. 1 der Richtlinie ab. 

Zu Art. 187 � Mitteilungspflicht der Gerichte und des Handelsregisters 

Die Bestimmung übernimmt Art. 61a VersAG. Sie soll weiterhin in das Gesetz 

aufgenommen werden.  

Zu Art. 188 � Grundsatz 

Art. 188 regelt, in Übereinstimmung mit Art. 61b VersAG, die Zusammenarbeit 

der FMA mit ausländischen Behörden. Wie bisher soll die FMA alle relevanten 

Aufsichtsdaten bearbeiten und an ausländische Behörden übermitteln können, 

die für eine effektive Aufsicht erforderlich sind. Die Kompetenznorm ermächtigt 

ebenfalls zur einzelfallbezogenen Informationserhebung, um Auskunftsersuchen 

ausländischer Aufsichtsbehörden zu genügen. 

Abs. 2 ermächtigt die FMA zum Abschluss von (allgemeinen oder individuellen) 

Kooperationsvereinbarungen mit ausländischen Aufsichtsbehörden. Solche Ver-

einbarungen können auch die Form eines Memorandum of Understanding 

(MoU) haben. Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das multi-

laterale General Protocol relating to the collaboration of the insurance supervi-

sory authorities of the Member States of the European Union vom März 2008 

oder das MMoU mit der International Association of Insurance Supervisors (IAIS).  

Vorbehalten bleibt nach Art. 188 Abs. 2 Satz 2 die besondere Bestimmung des 

Art. 193 hinsichtlich von Kooperationsabkommen mit Behörden aus Drittländern 

(vgl. dort). 
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Abs. 3 enthält eine Generalnorm für die zahlreichen Verpflichtungen, denen die 

FMA bei Durchsetzung der Richtlinienbestimmungen zu genügen hat. Ausdrückli-

che Erwähnung findet in der Bestimmung insbesondere die EIOPA. Namentlich 

durch die Richtlinie Omnibus II sind dieser Behörde bei der Verwirklichung des 

neuen Versicherungsaufsichtsregimes umfangreiche Regelungs- und Aufsichts-

kompetenzen eingeräumt worden. Die Richtlinie Omnibus II verweist dabei in 

vielen Fällen auf die für EIOPA geltende Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates, welche bisher noch nicht ins EWR-

Abkommen übernommen wurde. 

Zu Art. 189 � Informationsaustausch mit Behörden aus EWRA-Vertragsstaaten 

Abs. 1 der Bestimmung entspricht Art. 61c des im Jahr 2009 revidierten VersAG 

und deckt Art. 68 Abs. 2 und Abs. 3 der Richtlinie ab. In Abs. 2 wird Art. 30 Abs. 3 

Unterabs. 1 der Richtlinie übernommen. Verzichtet wird auf eine explizite Um-

setzung von Art. 67 Richtlinie, da die in dieser Vorschrift enthaltene Spezifizie-

rung in der durch Art. 189 vorgesehenen Aufsichtstätigkeit aufgeht. 

Zu Art. 190 � Vor-Ort-Kontrollen durch Behörden anderer EWRA-

Vertragsstaaten 

Die Bestimmung folgt Art. 33 der Richtlinie, nimmt jedoch Rücksicht auf die im 

Entwurf enthaltene Bestimmung von Art. 90 Abs. 2 (Funktionsausgliederung). 

Danach kann es im gegebenen Fall einer ausländischen Aufsichtsbehörde eines 

EWR-Vertragsstaates erlaubt sein, selbst Prüfungen an der inländischen Nieder-

lassung beziehungsweise Zweigniederlassung vorzunehmen. 

Ergeben sich Meinungsverschiedenheiten im Verhältnis zu anderen Aufsichtsbe-

hörden, so kann die EIOPA zwecks Unterstützung bei der Konfliktminimierung 

eingeschaltet werden; dies wird vorgesehen durch Art. 33 der Richtlinie (ergänzt 

durch Omnibus II). Abs. 3 dieser Bestimmung tritt erst bei Übernahme der EIOPA-

Verordnung in das EWR-Abkommen in Kraft (Art. 277 Abs. 3). 
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Zu Art. 191 � Mitteilungen betreffend Tochterunternehmen mit Mutterunter-

nehmen aus einem Drittland 

Die Bestimmung übernimmt Art. 61g des im Jahr 2009 revidierten VersAG, wel-

che Vorschrift durch die Rückversicherungsrichtlinie bedingt war und nunmehr 

durch Art. 176 der Richtlinie statuiert wird. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch 

auf die Kooperationsbestimmungen, welche im Zusammenhang mit der Grup-

penaufsicht zu erlassen sind. Vgl. Art. 240 ff. 

Zu Art. 192 � Informationsaustausch mit Behörden von Drittländern 

Wie bisher (vgl. Art. 61d VersAG) soll die FMA auch mit Behörden aus Drittlän-

dern kooperieren können, sofern das zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Ver-

sAG erforderlich ist. 

Zu Art. 193 � Kooperationsabkommen mit Behörden von Drittländern 

Auch diese Bestimmung ist im bisherigen VersAG vorgesehen (Art. 61e). Wie Art. 

192 folgt die Vorschrift Art. 66 der Richtlinie. 

Zu Art. 194 � Grundsatz 

Die Art. 194 ff. enthalten Vorschriften zur Aufsicht über Versicherungsunter-

nehmen einer Gruppe. Die Gruppenaufsicht nimmt in der Richtlinie einen zentra-

len Stellenwert ein und ist entsprechend mit sehr umfangreichen Normen be-

stückt. Das Fürstentum Liechtenstein hat diesen Teil der Richtlinie ebenfalls um-

zusetzen, auch wenn sich in der bisherigen Aufsichtspraxis gezeigt hat, dass � 

unter Anwendung des Finanzkonglomeratsgesetzes � eine Aufsicht über Gruppen 

und Konglomerate unter Federführung der liechtensteinischen Aufsichtsbehörde 

kaum einmal zum Tragen kommen dürfte. 

In Ergänzung der (ersten) Vernehmlassungsvorlage sind Änderungen der Richtli-

nie Solvabilität II durch die Richtlinie 2011/89/EU (vom 16. November 2011) in 

den Gesetzesentwurf aufgenommen worden. Diese betreffen die Erweiterung 
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des Kreises der Gruppenaufsicht auf gemischte Finanzholdinggesellschaften, wie 

sie im Finanzkonglomeratsgesetz definiert sind.  

Zu Art. 195 � Anwendungsbereich 

Art. 195 umschreibt den grundsätzlichen Anwendungsbereich der Gruppenauf-

sicht, wie er in Art. 213 Abs. 2 Bst. a und Bst. b sowie Art. 213 Abs. 3 der Richtli-

nie niedergelegt ist. Die Gruppenaufsicht bezieht sich sowohl auf Direkt- als auch 

auf Rückversicherungsunternehmen. Anknüpfungspunkt der Aufsicht sind Versi-

cherungsunternehmen, die bei mindestens einem anderen Ver-

sicherungsunternehmen �beteiligtes Unternehmen� sind. Nach Art. 10 Abs. 1 

Ziff. 3 ist ein beteiligtes Unternehmen �ein Mutterunternehmen oder ein ande-

res Unternehmen, das eine Beteiligung hält, oder ein Unternehmen, das mit ei-

nem anderen Unternehmen durch eine Beziehung verbunden ist, welche zu kon-

solidierter Rechnungslegung verpflichtet�. Auch das Mutterunternehmen und die 

Beteiligung werden in Art. 10 definiert. Es geht letztlich um das Erfassen von Un-

ternehmensgruppen, an deren Spitze ein kontrollierendes Mutterunternehmen 

steht. In die Gruppenaufsicht einbezogen werden ebenfalls Versicherungsunter-

nehmen, deren Mutterunternehmen eine Versicherungs-Holdinggesellschaft 

oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem EWR-

Vertragsstaat ist. Die Versicherungs-Holdinggesellschaft wird in Ziff. 53 von Art. 

10 Abs. 1 umschrieben; es handelt sich um ein Mutterunternehmen, dessen 

Haupttätigkeit im Erwerb und Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen 

besteht, wobei diese gehaltenen Unternehmen hauptsächlich Versicherungsun-

ternehmen sein müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass man der Gruppenauf-

sicht nicht entgehen kann, wenn die (hauptsächliche) Betriebsgesellschaft durch 

eine Holding gehalten wird. Die gemischte Finanzholdinggesellschaft wird defi-

niert in Art. 5 Abs. 1 Bst. q Finanzkonglomeratsgesetz (FKG).  
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Zu Art. 196 � Ermessen der FMA 

Sollte die FMA einmal für die Gruppenaufsicht zuständig sein, so kann sie nach 

Art. 196 unter bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen bezüglich der 

Gruppenaufsicht anordnen. In welchen Fällen die FMA die für die Gruppenauf-

sicht zuständige Behörde ist, ergibt sich aus den Art. 235 ff. 

Zu Art. 197 � Drittland-Versicherungsunternehmen 

Befindet sich eine Versicherungs-Holdinggesellschaft oder eine gemischte Fi-

nanzholdinggesellschaft als Mutterunternehmen ausserhalb des Geltungsbe-

reichs des EWR, so findet eine Gruppenaufsicht nur in beschränktem Umfang 

statt. Allerdings ist in Umsetzung von Art. 260 ff. der Richtlinie sicherzustellen, 

dass auch in einem Drittland gegebenenfalls eine effektive Gruppenaufsicht vor-

handen ist. Entsprechende Bestimmungen finden sich in den Art. 252 ff. Art. 197 

folgt Art. 213 Abs. 2 Bst. c der Richtlinie. Die Bestimmung gilt auch für Rückversi-

cherungen. 

Zu Art. 198 � Gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft 

Die Bestimmung über gruppeninterne Transaktionen (Art. 256) ist ebenfalls an-

wendbar auf Versicherungsunternehmen, deren Mutterunternehmen eine ge-

mischte Versicherungs-Holdinggesellschaft ist. Die Vorschrift übernimmt Art. 213 

Abs. 2 Bst. d der Richtlinie. Was eine gemischte Versicherungs-Holding-

gesellschaft ist, ergibt sich aus Ziff. 15 von Art. 10 Abs. 1. Es handelt sich um Hol-

dinggesellschaften, die nicht primär in der Finanzbranche tätig sind, in deren 

Gruppe sich aber mindestens ein Versicherungsunternehmen als Tochterunter-

nehmen befindet. 

Zu Art. 199 � Zuständigkeit betreffend Einzelbeaufsichtigung 

In Beachtung von Art. 213 Abs. 1 Unterabs. 2 sowie Art. 214 Abs. 1 der Richtlinie 

stellt die Bestimmung klar, dass durch die Gruppenaufsicht keine Einschränkung 

der Einzelaufsicht erfolgt, es sei denn, in den nachstehenden Artikeln sei etwas 
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Besonderes geregelt. Auch führt eine gruppenweite Beaufsichtigung nicht dazu, 

dass nunmehr die Aufsichtsbehörde Unternehmen zu beaufsichtigen hätte, die 

nicht als Versicherungsunternehmen ihrer Aufsicht unterstehen. Unberührt 

bleibt davon mit Bezug auf Versicherungs-Holdinggesellschaften Art. 232, wel-

cher Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persönliche Zuverläs-

sigkeit von Leitungsorganen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft statuiert. 

Zu Art. 200 � Verzicht auf Gruppenaufsicht 

Die Bestimmung lässt in Fällen, in denen eine Gruppenaufsicht unverhältnis-

mässig oder mit rechtlichen Hindernissen konfrontiert wäre, einen Verzicht auf 

die Gruppenaufsicht zu. Die Bestimmung wird für die FMA kaum relevant wer-

den, da Letztere nur ausnahmsweise für die Gruppenaufsicht zuständig sein wird. 

Die Bestimmung setzt Art. 214 Abs. 2 der Richtlinie um. 

Zu Art. 201 � Informationsersuchen 

In Abweichung zur (ersten) Vernehmlassungsvorlage wird Art. 202 Abs. 4 dersel-

ben in einen neuen Art. 201 übernommen.   

Zu Art. 202 � Oberstes Mutterunternehmen 

Ist das Versicherungsunternehmen, an welches die Gruppenaufsicht anknüpft, 

selbst Tochterunternehmen eines anderen Versicherungsunternehmens oder 

einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesell-

schaft, so greifen die wesentlichen Bestimmungen der Gruppenaufsicht � insbe-

sondere was die Finanzlage der Gruppe betrifft � nur auf der Ebene des obersten 

Mutterversicherungsunternehmens.  

Zu Art. 203 � Zusätzliche Beaufsichtigung nach Finanzkonglomeratsgesetz 

Nach dieser Vorschrift können in einzelnen Fällen wiederum Erleichterungen 

angeordnet werden, falls die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist. Die Be-
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stimmung folgt Art. 215 der Richtlinie. In der (ersten) Vernehmlassungsvorlage 

war Art. 203 als Abs. 2 in Art. 203 (nunmehr Art. 202) enthalten.  

Zu Art. 204 � Überwachung der Solvabilität auf Gruppenebene 

Die Art. 204 ff. befassen sich mit dem Kernpunkt der Gruppenaufsicht, nämlich 

mit der Aufsicht über die Finanzlage einer Versicherungsgruppe. Nach der Vor-

schrift haben die betroffenen Versicherungsunternehmen sicherzustellen, dass 

die erforderlichen Eigenmittel auf Gruppenebene verfügbar sind. Ist die Solvenz-

kapitalanforderung einer Gruppe nicht mehr bedeckt, so hat das Versicherungs-

unternehmen die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde hierüber in 

Kenntnis zu setzen. Die Bestimmung setzt Art. 218 Abs. 2 bis Abs. 5 der Richtlinie 

um. 

Zu Art. 205 � Häufigkeit der Berechnung 

Die Bestimmung folgt Art. 219 der Richtlinie und schreibt Einzelheiten für die 

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung auf Gruppenebene vor. Es ist Sache 

der für die Gruppenaufsicht zuständigen Aufsichtsbehörde, sicherzustellen, dass 

solche Berechnungen mindestens einmal jährlich vorgenommen werden. 

Zu Art. 206 � Anwendbare Bestimmungen und Wahl der Methode 

Art. 206 stellt die Grundsatznorm für die Berechnung der Gruppensolvabilität 

dar. Die Bestimmung setzt Art. 220 der Richtlinie um und sieht vor, dass die Sol-

vabilität nach einer der in den Anhängen zum Entwurf beschriebenen Methoden 

zu berechnen ist. Einerseits steht als Regel die Standardmethode zur Verfügung; 

es kann aber unter Umständen auch ein internes Modell für die Gruppe geschaf-

fen werden. In den Erläuterungen zum Anhang 6 finden sich eingehende Darle-

gungen zu den Methoden und zu der darauf gestützten Berechnung der Grup-

pensolvabilität.  
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Zu Art. 207 � Berücksichtigung des verhältnismässigen Anteils 

Die durch Art. 221 der Richtlinie vorgegebene Bestimmung sieht vor, dass bei der 

Berechnung der Gruppensolvabilität eine konsolidierte Betrachtungsweise statt-

zufinden hat und dementsprechend grundsätzlich die verhältnismässigen Anteile, 

die das beteiligte Unternehmen an seinen verbundenen Unternehmen hält, zu 

berücksichtigen sind. Davon gibt es in den Abs. 3 ff. Ausnahmen sowie Regelun-

gen für einzelne besondere Fälle. Hinzuweisen ist etwa auf Abs. 5 Bst. b, wonach 

unter Umständen auch dort von einer �Beteiligung� auszugehen ist, wenn die 

Voraussetzungen der Legaldefinition nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 an sich nicht er-

füllt sind. 

Zu Art. 208 � Ausschluss der Mehrfachberücksichtigung anrechnungsfähiger 

Eigenmittel 

Bei einer Gruppenaufsicht ist sicherzustellen, dass die auf die Solvenzkapital-

anforderung anrechnungsfähigen Eigenmittel nicht mehrmals berücksichtigt 

werden. Die Bestimmung schliesst eine solche Mehrfachberücksichtigung aus 

und konkretisiert in Abs. 2, welche Beträge bei der Berechnung der Solvabilität 

auf Gruppenebene unberücksichtigt zu bleiben haben. Die detailreiche Vorschrift 

übernimmt Art. 222 der Richtlinie. 

Zu Art. 209 � Ausschluss der gruppeninternen Kapitalschöpfung 

Ähnlich wie Art. 208 will die Vorschrift verhindern, dass die Berechnung der Sol-

vabilität der Gruppe durch eine nicht zulässige Berücksichtigung von Eigenmit-

teln verfälscht wird. Unberücksichtigt bleiben müssen Gegenfinanzierungen zwi-

schen den betroffenen Unternehmen. Die Bestimmung übernimmt Art. 223 der 

Richtlinie. 

Zu Art. 210 � Bewertung 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Unternehmen sind auf gleiche Weise 

zu bewerten, wie das in Art. 74 für Versicherungsunternehmen generell, d.h. 
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ausserhalb der Gruppenaufsicht, statuiert wird. Art. 210 folgt Art. 224 der Richt-

linie. 

Zu Art. 211 � Verbundene Versicherungsunternehmen 

In Beachtung von Art. 225 der Richtlinie sieht die Bestimmung vor, dass bei einer 

Mehrheit verbundener Versicherungsunternehmen die Berechnung der Solvabili-

tät der Gruppe unter Einbeziehung aller dieser Unternehmen zu erfolgen hat. 

Zu Art. 212 � Zwischengeschaltete Holdinggesellschaften und gemischte Fi-

nanzholdinggesellschaften 

Die Bestimmung sieht den Fall vor, dass ein Versicherungsunternehmen seiner-

seits über eine Versicherungs-Holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanz-

holdinggesellschaft eine Beteiligung an einem Unternehmen hält. Diesem Kon-

glomeratstatbestand ist entsprechend Rechnung zu tragen. Die Vorschrift über-

nimmt Art. 226 der Richtlinie, wobei daselbst weiter vorgesehene Detailregelun-

gen durch die Regierung mit Verordnung auszuführen sind. 

Zu Art. 213 � Verbundene Drittland-Versicherungsunternehmen 

Die Bestimmung übernimmt Art. 227 Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie (ergänzt 

durch Omnibus II) und enthält besondere Bestimmungen für den Einbezug von 

Drittland-Versicherungsunternehmen und die damit verbundene Berechnung der 

Gruppensolvabilität. Je nach Ausgestaltung der Gruppenaufsicht im Recht eines 

Drittlandes können dessen Vorschriften betreffend die Gruppenaufsicht mit be-

rücksichtigt werden. 

Zu Art. 214 � Verbundene Finanzunternehmen 

Die Vorschrift folgt Art. 228 Unterabs. 1 der Richtlinie und sieht Besonderheiten 

vor für Beteiligungen an Finanzunternehmen ausserhalb der Versiche-

rungsbranche. Mit Bezug auf die Berechnung der Gruppensolvabilität können 
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Versicherungsunternehmen von den im Finanzkonglomeratsgesetz festgelegten 

Methoden Gebrauch machen. 

Zu Art. 215 � Nichtverfügbarkeit der notwendigen Informationen 

Die Bestimmung übernimmt Art. 229 der Richtlinie und enthält spezielle Rege-

lungen für die Berechnung der Gruppensolvabilität, wenn erforderliche Informa-

tionen aus dem Ausland nicht zur Verfügung stehen. 

Zu Art. 216 � Gruppensolvabilität  

In Übereinstimmung mit Art. 235 der Richtlinie will die Vorschrift sicherstellen, 

dass eine Gruppenaufsicht auch dann stattfindet, wenn Versicherungsunter-

nehmen Tochterunternehmen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder ei-

ner gemischten Finanzholdinggesellschaft sind. 

Zu Art. 217 � Bedingungen 

Art. 217 ff. beziehen sich auf Tatbestände, bei welchen eine Gruppe über ein 

zentralisiertes Risikomanagement verfügt. Entsprechend können für Einzelunter-

nehmen der Gruppe Erleichterungen � namentlich bei Bestimmung der Solvenz-

kapitalanforderung � angeordnet werden. Art. 217 bezieht sich zunächst auf den 

wichtigsten Fall, dass nämlich ein Versicherungsunternehmen Tochterunterneh-

men eines anderen Versicherungsunternehmens ist. Die Vorschrift übernimmt 

Art. 236 der Richtlinie. 

Zu Art. 218 � Verfahren für die Erteilung einer Ausnahmeregelung 

Wird eine Ausnahmeregelung nach Art. 219 bis 222 beantragt, so ist eine Zu-

sammenarbeit der betroffenen Aufsichtsbehörden im sogenannten Kollegium 

der Aufsichtsbehörden vorgesehen. Nach Ziff. 24 von Art. 10 Abs. 1 stellt dieses 

Kollegium eine permanente Plattform für die Zusammenarbeit und Koordinie-

rung zwischen den Aufsichtsbehörden der betroffenen EWR-Staaten dar. Der Fall 

kann gemäss Abs. 2 für die FMA relevant werden, falls sie dem Tochterunter-
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nehmen (als Versicherungsunternehmen) eine Bewilligung zur Versicherungstä-

tigkeit erteilt hat. 

Die Bestimmung setzt Art. 237 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Abs. 5 Unterabs. 1 der 

Richtlinie um; weitere Einzelheiten der in dieser Richtliniennorm vorgesehenen 

Regelungen wird die Regierung mit Verordnung umzusetzen haben. 

Zu Art. 219 � Bestimmung der Solvenzkapitalanforderung 

Die Bestimmung übernimmt Art. 238 Abs. 1 bis Abs. 3 der Richtlinie und hat den 

Fall vor Augen, in welchem einer Gruppe zugestanden wird, die Berechnung der 

Solvenzkapitalanforderung, welche auf der Grundlage des konsolidierten Ab-

schlusses zu erfolgen hat, nach einem internen Modell gemäss Anhang 6 vorzu-

nehmen. Die Aufsichtsbehörde kann Änderungen der Berechnung der Solvenz-

kapitalanforderung für das Tochterunternehmen anordnen und gegebenenfalls 

sogar einen Kapitalaufschlag verlangen, wenn das interne Modell den Anforde-

rungen an die Berechnung nicht zu genügen vermag. In Bezug auf das in Art. 238 

der Richtlinie vorgesehene Konsultationsverfahren zwischen der FMA und aus-

ländischen Behörden wird die Regierung Einzelheiten mit Verordnung festzu-

schreiben haben. 

Zu Art. 220 � Verschlechterung der finanziellen Lage 

Die Bestimmung knüpft an den in den vorangehenden Vorschriften geregelten 

Tatbestand an und sieht eine Kooperation im Kollegium der Aufsichtsbehörden 

vor, falls sich die finanzielle Lage bei dem Unternehmen, dem eine Bewilligung 

erteilt worden ist, verschlechtert. Die Vorschrift setzt Art. 239 Abs. 2 der Richtli-

nie um. Aus Abs. 3 von Art. 220 ergibt sich sodann, dass die FMA den Genehmi-

gungsentscheid einer ausländischen Aufsichtsbehörde anerkennt, wenn diese 

dem Tochterunternehmen die Bewilligung erteilt hat. 
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Zu Art. 221 � Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung 

In Beachtung von Art. 239 Abs. 1 der Richtlinie konkretisiert die Bestimmung die 

Situation, in welcher sich die finanzielle Lage eines Tochterunternehmens ver-

schlechtert, mit Bezug auf die Solvenzkapitalanforderung. 

Zu Art. 222 � Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung 

Wie in den vorangehenden Bestimmungen sieht Art. 222 einen Kooperations-

mechanismus für den Fall vor, dass bei einem Tochterunternehmen die Mindest-

kapitalanforderung nicht mehr bedeckt ist. Die Vorschrift folgt Art. 239 Abs. 3 der 

Richtlinie. 

Zu Art. 223 � Ende der Ausnahmeregelung für ein Tochterunternehmen 

Die in den voranstehenden Bestimmungen vorgesehenen Regelungen treten 

ausser Kraft, wenn einzelne Voraussetzungen der besonderen Behandlung einer 

Tochtergesellschaft nicht mehr erfüllt sind. Die Bestimmung folgt Art. 240 Abs. 1 

Unterabs. 1 und 2 der Richtlinie. 

Zu Art. 224 � Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Bedingungen 

Ein Mutterunternehmen ist für die Einhaltung der in den vorstehenden Bestim-

mungen enthaltenen Bedingungen verantwortlich, damit eine Tochter-

gesellschaft der besonderen Aufsicht unterstehen kann. Die Bestimmung folgt 

Art. 240 Abs. 1 Unterabs. 3 bis 6 der Richtlinie. 

Zu Art. 225 � Neuer Antrag des Mutterunternehmens 

Ein Mutterunternehmen kann einen neuen Antrag auf besondere Behandlung 

eines Tochterunternehmens stellen, wenn die in den vorgesehenen Be-

stimmungen enthaltenen Voraussetzungen wieder erfüllt sind. Die Vorschrift 

folgt Art. 240 Abs. 2 der Richtlinie. 



163 
 

 

Zu Art. 226 � Anwendbare Bestimmungen 

In Beachtung von Art. 243 der Richtlinie hält die Bestimmung fest, dass die vor-

genannten Artikel für Versicherungsunternehmen, die Tochterunternehmen ei-

ner Versicherungs-Holdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzhol-

dinggesellschaft sind, entsprechend anwendbar sind. 

Zu Art. 227 � Grundsatz 

Art. 227 f. enthalten Vorschriften für die spezielle Überwachung der Risikokon-

zentration auf Gruppenebene. Zuständig für diese Überwachung ist die FMA 

dann, wenn ihr die Gruppenaufsicht zusteht. Die Bestimmung übernimmt Art. 

244 Abs. 2 Unterabs. 3 sowie Abs. 3 Unterabs. 2 und 4 der Richtlinie. Art. 227 f. 

sind gestützt auf Art. 235 Abs. 3 sinngemäss auch dann zu beachten, wenn die 

für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde aus einem anderen EWRA-

Vertragsstaat stammt.   

Zu Art. 228 � Meldepflichten 

Die Bestimmung sieht besondere Meldepflichten und die Ermittlung erheblicher 

Risikokonzentrationen vor, falls die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist. 

Die Vorschrift setzt Art. 244 Abs. 2 Unterabs. 1 und 2 sowie Abs. 3 Unterabs. 1 

und 3 der Richtlinie um. 

Zu Art. 229 � Grundsatz 

Ein zentrales Anliegen der Richtlinie mit Bezug auf die Gruppenaufsicht ist die 

Überwachung gruppeninterner Transaktionen. Falls die FMA einmal für die 

Gruppenaufsicht zuständig wäre, hätte sie die gruppeninternen Transaktionen 

einer aufsichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Die Vorschrift folgt Art. 245 

Abs. 2 Unterabs. 4 der Richtlinie. 
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Zu Art. 230 � Meldepflichten 

Die Bestimmung statuiert besondere Meldepflichten für Versicherungsunter-

nehmen, Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischte Finanzholdingge-

sellschaften für den Fall, dass die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist. Die 

Bestimmung setzt Art. 245 Abs. 2 Unterabs. 1 bis 3 und Abs. 3 der Richtlinie um. 

Zu Art. 231 � Überwachung der Governance 

Die Bestimmung legt fest, dass die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen an 

die Governance auch auf Gruppenebene zu beachten sind. Die Einhaltung der 

bezüglichen Vorschriften wird durch die FMA überwacht, falls sie für die Grup-

penaufsicht zuständig ist. Die Bestimmung folgt Art. 246 Abs. 1 und Abs. 3 der 

Richtlinie. 

Zu Art. 232 � Leitungsorgane von Versicherungs-Holdinggesellschaften und ge-

mischten Finanzholdinggesellschaften 

In Beachtung von Art. 257 der Richtlinie schreibt die Bestimmung vor, dass Füh-

rungspersonen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft � wie jene von Versicherungsunternehmen � fachlich 

qualifiziert und persönlich integer sein müssen. 

Zu Art. 233 � Interne Kontrollmechanismen 

Die Bestimmung setzt Art. 246 Abs. 2 der Richtlinie um und schreibt vor, dass auf 

Gruppenebene angemessene Mechanismen hinsichtlich der Solvabilität sowie 

ein ordnungsgemässes Berichtswesen einzuführen und umzusetzen sind. 

Zu Art. 234 � Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung 

In Beachtung von Art. 246 Abs. 4 der Richtlinie schreibt die Bestimmung vor, dass 

die in Art. 37 statuierte Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung auf Gruppenebene 

vorzunehmen ist. Die FMA überwacht die Einhaltung der Vorschrift, falls sie für 

die Gruppenaufsicht zuständig ist. 
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Zu Art. 235 � Grundsatz 

Die Art. 235 ff. enthalten ausführliche Regeln für die Zusammenarbeit betroffe-

ner Aufsichtsbehörden sowie für die Bestimmung jener Behörde, die für die 

Gruppenaufsicht zuständig sein soll. Abs. 2 sieht ausdrücklich vor, dass die FMA 

befugt ist, eine solche Zuständigkeit wahrzunehmen, falls sie von den Aufsichts-

behörden der betroffenen EWR-Staaten als für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde bestimmt wird. Die Vorschrift folgt Art. 247 Abs. 1 der Richtlinie; vgl. 

auch Art. 19 Finanzkonglomeratsgesetz. 

Abs. 3 will sicherstellen, dass Verpflichtungen � namentlich Meldepflichten �, die 

im Rahmen der Gruppenaufsicht gelten, auch in jenen Fällen eingehalten wer-

den, in denen nicht die FMA, sondern eine andere EWR-Aufsichtsbehörde für die 

Gruppenaufsicht zuständig ist. Das betrifft beispielsweise und namentlich die 

Pflichten gemäss Art. 227 (Überwachung der Risikokonzentration) und Art. 228 

(bezügliche Meldepflichten), welche in Umsetzung von Art. 244 und Art. 245 der 

Richtlinie die Verpflichtungen konkretisieren, falls die FMA die für die Gruppen-

aufsicht zuständige Behörde ist. Um den Vollzugsauftrag der Richtlinie nicht zu 

gefährden, muss dafür Sorge getragen werden, dass (von liechtensteinischen 

Unternehmen) die durch die Gruppenaufsicht ausgelösten Verpflichtungen auch 

gegenüber ausländischen EWR-Behörden beachtet werden.  

Zu Art. 236 � Kriterien für die Bestimmung der für die Gruppenaufsicht zustän-

digen Behörde 

Die Bestimmung nennt die Kriterien, welche beachtet werden sollen, um die für 

die Gruppenaufsicht zuständige Behörde zu bestimmen. Primär zuständig für die 

Gruppenaufsicht ist jene Behörde, die einem an der Spitze der Gruppe stehen-

den Versicherungsunternehmen die Bewilligung zur Versicherungstätigkeit erteilt 

hat. Abs. 3 enthält einen umfangreichen Kriterienkatalog für den Fall, dass an der 

Spitze einer Gruppe kein Versicherungsunternehmen steht. Wie bereits früher 
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dargelegt, wird die FMA aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten (Konzern-

bildung) nur ausnahmsweise für die Gruppenaufsicht zuständig sein. Die Be-

stimmung folgt Art. 247 Abs. 2 der Richtlinie; vgl. auch Art. 20 Finanzkonglome-

ratsgesetz. 

Zu Art. 237 � Besondere Fälle 

Verlangt es eine besondere Situation, so können betroffene Aufsichtsbehörden 

von den in Art. 236 festgelegten Kriterien abweichen und eine andere Regelung 

in Bezug auf die zuständige Aufsichtsbehörde treffen. Eine wichtige Rolle dürfte 

in diesem Zusammenhang in Zukunft auch die EIOPA spielen. Die Bestimmung 

folgt Art. 247 Abs. 3 ff. der Richtlinie (ergänzt durch Omnibus II); vgl. auch Art. 20 

Abs. 3 Finanzkonglomeratsgesetz. Abs. 3 dieser Bestimmung tritt erst bei Über-

nahme der EIOPA-Verordnung in das EWR-Abkommen in Kraft (Art. 277 Abs. 3). 

Zu Art. 238 � Aufgaben der FMA als für die Gruppenaufsicht zuständigen Be-

hörde 

In Beachtung von Art. 248 Abs. 1 der Richtlinie � vgl. auch Art. 21 Finanz-

konglomeratsgesetz � konkretisiert die Bestimmung die Aufgaben der FMA, falls 

sie die für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde ist. Ihr kommen vor allem 

Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu. 

Zu Art. 239 � Kollegium der Aufsichtsbehörden 

Die Bestimmung übernimmt Art. 248 Abs. 2 und Abs. 3 Unterabs. 1 der Richtlinie 

(ergänzt durch Omnibus II) und enthält einige Leitlinien für die Arbeit des bereits 

früher erwähnten Kollegiums der Aufsichtsbehörden.  

Zu Art. 240 � Grundsatz 

Art. 240 ff. enthalten Spezialbestimmungen für die Zusammenarbeit und den 

Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden im Rahmen der Grup-

penaufsicht. Wie sich bereits aus den vorangehenden Bestimmungen und Erläu-
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terungen ergibt, hat die FMA mit in- und ausländischen Behörden bezüglich der 

Gruppenaufsicht zu kooperieren. Vgl. auch Art. 22 Finanzkonglomeratsgesetz. 

Zu Art. 241 � Zusammenarbeit mit der für die Gruppenaufsicht zuständigen 

Behörde 

Die Bestimmung übernimmt Art. 249 der Richtlinie und regelt die Kooperation 

zwischen den für eine Einzelaufsicht zuständigen Behörden und jener Behörde, 

der die Gruppenaufsicht zusteht. Da die liechtensteinische Aufsichtsbehörde nur 

ausnahmsweise für die Gruppenaufsicht zuständig sein wird, richtet sich die Be-

stimmung vor allem an sie und ihre Kooperationstätigkeit gegenüber ausländi-

schen Aufsichtsbehörden. 

Zu Art. 242 � Konsultation der Aufsichtsbehörden untereinander 

Unabhängig von anderen Kooperationsvorschriften sieht die Bestimmung vor, 

dass die Aufsichtsbehörden vor einer wichtigen Entscheidung sich gegenseitig zu 

unterrichten haben. Die Bestimmung setzt Art. 250 der Richtlinie um (ergänzt 

durch Omnibus II). 

Zu Art. 243 � Auskunftsverlangen der für die Gruppenaufsicht zuständigen Be-

hörde 

Die Bestimmung folgt Art. 251 Unterabs. 1 der Richtlinie und verpflichtet die 

FMA zur Auskunftserteilung gegenüber jener Behörde, die für die Gruppenauf-

sicht zuständig ist. 

Zu Art. 244 � Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden 

Die Bestimmung folgt Art. 252 Unterabs. 1 der Richtlinie und sieht eine Zusam-

menarbeit auch in Fällen vor, in denen eine Bank oder eine Wertpapierfirma in 

die Gruppe integriert ist. 
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Zu Art. 245 � Amtsgeheimnis 

Wie bei der allgemeinen Aufsicht unterliegen im Rahmen der Gruppenaufsicht 

beschaffte Informationen dem Amtsgeheimnis. Die Bestimmung setzt Art. 253 

der Richtlinie um; vgl. auch Art. 25 Finanzkonglomeratsgesetz. 

Zu Art. 246 � Zugang zu Informationen 

Die Bestimmung folgt Art. 254 (ergänzt durch Omnibus II) und Art. 251 Unterabs. 

2 der Richtlinie. Sie hält fest, dass die für die Gruppenaufsicht zuständigen Be-

hörden Zugang zu allen für die Aufsicht zweckdienlichen Informationen haben 

müssen. Auf der anderen Seite sind die in die Gruppenaufsicht einbezogenen 

Personen berechtigt, alle Informationen auszutauschen, die für die Gruppenauf-

sicht zweckdienlich sein können. Abs. 3 will klarstellen, dass auskunftspflichtig im 

Rahmen der Gruppenaufsicht in erster Linie Versicherungsunternehmen sind. 

Erst subsidiär dürfen andere Unternehmen der Gruppe (beispielsweise eine 

Vermögensverwaltungsgesellschaft) um Informationen angegangen werden, 

wenn das in die Gruppenaufsicht einbezogene Versicherungsunternehmen die 

Auskünfte nicht fristgerecht erteilt.  

Zu Art. 247 � Überprüfung der Informationen 

Die Vorschrift folgt Art. 255 der Richtlinie (ergänzt durch Omnibus II) und sieht 

vor, dass erlangte Informationen vor Ort überprüft werden können. Wiederum 

ist auch eine Kooperation betroffener Aufsichtsbehörden vorgesehen. 

Zu Art. 248 � Bericht über Solvabilität, Finanzlage und Struktur der Gruppe 

Versicherungsunternehmen, Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften sind verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Sol-

vabilität und die Finanzlage auf Gruppenebene zu veröffentlichen. Art. 100 gilt 

entsprechend. Erleichterungen können gegebenenfalls durch die für die Grup-

penaufsicht zuständige Behörde gewährt werden. Die Bestimmung setzt Art. 256 

Abs. 1 bis Abs. 3 der Richtlinie um. 
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Eine gleiche Veröffentlichungspflicht bezieht sich auf die Governance sowie die 

Rechts- und Organisationsstruktur der Gruppe; die Bestimmung setzt Art. 256a 

der Richtlinie um (eingefügt durch Omnibus II). 

Zu Art. 249 � Zuständigkeit 

Art. 249 ff. befassen sich mit Massnahmen, die gegebenenfalls zu ergreifen sind, 

wenn Bestimmungen der Gruppenaufsicht verletzt werden. In solchen Fällen hat 

die FMA erneut mit ausländischen Behörden zu kooperieren. Die Bestimmung 

setzt Art. 258 Abs. 1 Unterabs. 1 bis 3 der Richtlinie um. 

Zu Art. 250 � Massnahmen gegenüber Versicherungs-Holdinggesellschaften 

und gemischten Finanzholdinggesellschaften 

Die Bestimmung folgt Art. 258 Abs. 1 Unterabs. 4 der Richtlinie und sieht vor, 

dass in Bezug auf Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischte Finanz-

holdinggesellschaften die gleichen Massnahmen getroffen werden können, die 

auch gegenüber Versicherungsunternehmen zulässig sind. Die Bestimmung gilt 

auch für Rückversicherungs-Holdinggesellschaften. 

Zu Art. 251 � Koordination 

Die Vorschrift folgt Art. 258 Abs. 2 Satz 2 der Richtlinie und sieht eine Koordinati-

on zwischen betroffenen Aufsichtsbehörden bei Erlass und Durchführung von 

Zwangsmassnahmen vor. 

Zu Art. 252 � Überprüfung der Gleichwertigkeit 

Art. 252 ff. enthalten besondere Regelungen für die Gruppenaufsicht bei Mut-

terunternehmen mit Sitz in Drittländern. In dem in Art. 197 vorgesehenen Fall 

beziehungsweise in den vorgesehenen Fällen erfolgt die Gruppenaufsicht mit 

Bezug auf in einem Drittland zu lokalisierende Mutterunternehmen gleich wie 

innerhalb des EWR, wenn das Drittlandunternehmen in einer Weise beaufsichtigt 

wird, die der statuierten Gruppenaufsicht gleichwertig ist. Gegebenenfalls hat 
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die Kommission beziehungsweise die EIOPA vorgängig über die Gleichwertigkeit 

einer ausländischen Aufsichtsordnung entschieden. Die Bestimmung folgt Art. 

260 der Richtlinie (ergänzt durch Omnibus II). Abs. 2 letzter Satz tritt erst bei 

Übernahme der EIOPA-Verordnung in das EWR-Abkommen in Kraft (Art. 277 Abs. 

3). 

Zu Art. 253 � Gleichwertige Gruppenaufsicht in Drittländern 

Ist die Gleichwertigkeit einer Gruppenaufsicht in einem Drittland festgestellt, so 

ist die Gruppenaufsicht zu beachten und durchzuführen, wie wenn es sich bei 

dem Drittland um einen EWR-Vertragsstaat handeln würde. Die Bestimmung 

folgt Art. 261 der Richtlinie (ergänzt durch Omnibus II). 

Gemäss der Richtlinie Omnibus II wird vorgesehen, dass gegebenenfalls auch die 

EU-Kommission, in Zusammenarbeit mit der EIOPA, die Gleichwertigkeit eines 

Drittlandregimes vorläufig feststellen kann. Auch in einem solchen Fall soll die 

Drittland-Gruppenaufsicht beachtet und innerhalb des EWR durchgeführt wer-

den. Eine Ausnahme davon wird für den Fall gemacht, dass die Gruppe innerhalb 

des EWR über ein Versicherungsunternehmen verfügt, dessen Bilanzsumme 

grösser ist als jene des Mutterunternehmens mit Sitz im Drittland. Der hier er-

wähnte Anerkennungsmechanismus ist in der Richtlinie Omnibus II selbst enthal-

ten, doch ist zu erwarten, dass in einer Situation, in der die EU-Kommission die 

vorläufige Gleichwertigkeit feststellt, die Kommission ebenfalls zu den weiteren 

Rechtsfolgen Vorschriften erlassen wird.  

Zu Art. 254 � Fehlende Gleichwertigkeit 

Verfügt ein Drittland nicht über eine gleichwertige Gruppenaufsicht, so hat für 

das Inland beziehungsweise den Geltungsbereich des EWR eine gesonderte 

Gruppenaufsicht nach den in der Richtlinie und im Entwurf festgelegten Regeln 

zu erfolgen. Das gilt insbesondere mit Bezug auf eine für die Berechnung der Sol-
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venzkapitalanforderung zu wählende Methode. Die Bestimmung folgt Art. 262 

der Richtlinie (ergänzt durch Omnibus II). 

Zu Art. 255 � Aufsichtsebenen 

Ist das Mutterunternehmen, an welches die EWR-Gruppenaufsicht anknüpft, 

selbst Tochterunternehmen eines Unternehmens, das seinen Sitz in einem Dritt-

land hat, so wird die Überprüfung der Gleichwertigkeit grundsätzlich nur auf der 

Ebene des obersten Mutterunternehmens vorgenommen. Der FMA steht es ge-

gebenenfalls zu, bei fehlender Gleichwertigkeit der Gruppenaufsicht auf einer 

niedrigeren Ebene eine Überprüfung vorzunehmen, was dann erforderlich sein 

kann, wenn das relevante Versicherungsunternehmen seinen Sitz im Inland hat. 

Die Bestimmung folgt Art. 263 der Richtlinie. 

Zu Art. 256 � Gruppeninterne Transaktionen 

Die Bestimmung regelt den Fall, dass Versicherungsunternehmen als Mutter-

unternehmen eine gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft haben. Die Auf-

sicht erstreckt sich bei dieser Ausgangslage auf die gruppeninternen Transaktio-

nen. Dazu berufen ist die FMA, wenn sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist. 

Die Bestimmung folgt Art. 265 der Richtlinie. 

Zu Art. 257 � Vergehen und Übertretungen 

Die Strafbestimmungen lehnen sich weitgehend an den bisherigen Strafkatalog 

des VersAG an. Anpassungen mit Blick auf die übrige Finanzmarktgesetzgebung 

wurden in Bezug auf die Strafrahmen vorgenommen. Gleiches gilt für Art. 257 

Abs. 6, welche Bestimmung es der FMA ermöglichen soll, in Einzelfällen rechts-

kräftige Strafen und Bussen zu veröffentlichen; vgl. Art. 62 Abs. 6 Vermögens-

verwaltungsgesetz. 

Anders als in der (ersten) Vernehmlassungsvorlage soll nicht mehr allgemein ein 

Verstoss gegen die Bewilligungsvoraussetzungen pönalisiert werden können. 
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Stattdessen sollen zur Verwirklichung des Legalitätsprinzips die einzelnen Straf-

tatbestände konkretisiert werden. Darauf hat insbesondere der Rechtsdienst der 

Regierung im Rahmen der legistischen Prüfung hingewiesen.  

Nicht strafbewehrt sollen Verstösse gegen Art. 112 ff. (Inlandstätigkeit ausländi-

scher Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem EWR-Staat) sein. Die Regie-

rung geht davon aus, dass gegebenenfalls die Behörden des Herkunftsstaates 

gegen ungesetzliches Verhalten vorgehen. 

Auf Anregung der Liechtensteinischen Staatsanwaltschaft wurde im Entwurf Art. 

257 Abs. 1 Unterabs. 2 gestrichen, welche Bestimmung � in Übereinstimmung mit 

früheren Gesetzen � vorgesehen hat, dass Freiheitsstrafen mit Geldstrafen hätten 

verbunden werden können. Entsprechend den Ausführungen der Staatsanwalt-

schaft gehen insoweit die Grundsätze des StGB vor; danach ist eine solche Koppe-

lung systemwidrig.  

Neu ist die Ermächtigung der FMA, bei Verletzung der Bestimmungen über die 

Governance eine Busse zu verhängen. Ebenfalls neu aufgenommen wurde die 

Sanktionsmöglichkeit bei Verletzung von Informationspflichten gegenüber Versi-

cherungsnehmern. Die Pflichten selbst ergeben sich aus Art. 106 in Verbindung 

mit Anhang 4.  

Wegen einer Übertretung kann sodann bestraft werden, wer im Rahmen der 

Gruppenaufsicht gegebenenfalls bestehende Meldepflichten gegenüber der zu-

ständigen ausländischen Aufsichtsbehörde verletzt (Art. 257 Abs. 3 Bst. f). Die 

Bestimmung bezieht sich namentlich auf Art. 235 Abs. 3 (vgl. daselbst); siehe 

auch Art. 228 und Art. 230. 

In Abweichung zur (ersten) Vernehmlassungsvorlage soll überdies die Bestim-

mung von Abs. 3 Bst. k aufgenommen werden. Danach macht sich strafbar, wer 

ohne die erforderliche Zulassung in einem Drittland einer Versicherungstätigkeit 
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nachgeht. Die Strafnorm nimmt Bezug auf Art. 111. Die Regierung erachtet es als 

essentiell, dafür zu sorgen, dass liechtensteinische Versicherungsunternehmen 

auch im Ausland die für sie geltenden Gesetze beachten. Diese Sichtweise ist 

schliesslich geboten zur Wahrung des guten Rufs des Finanzplatzes.  

In der Vernehmlassung hat die Staatsanwaltschaft vorgeschlagen, das Verhältnis 

von Art. 257 Abs. 2 und Abs. 3 dahingehend zu überprüfen, ob nicht mehr Sankti-

onstatbestände in die Kompetenz der FMA fallen sollten. Konkrete Änderungsan-

liegen hat die Staatsanwaltschaft aber nicht formuliert. Die Regierung ist der Auf-

fassung, dass an der vorgeschlagenen Regelung, die weitgehend dem geltenden 

Recht, das sich bewährt hat, entspricht, festgehalten werden soll. Zudem müsste 

eine Verschiebung in der Kompetenzordnung sämtliche Sanktionsordnungen in 

der Finanzmarktaufsichtsgesetzgebung mit umfassen.   

Zu Art. 258 � Verantwortlichkeit 

Hierbei handelt es sich um eine heute übliche Bestimmung des Finanzmarkt-

rechts, die sich auf strafbares Verhalten von Verbandspersonen und deren Orga-

nen sowie die damit einhergehende Haftung für Geldstrafen bezieht.  

Zu Art. 259 � Durchführungsverordnungen 

Die Bestimmung enthält die allgemein übliche Kompetenzgrundlage für den Er-

lass der Durchführungsverordnungen durch die Regierung. Aus Gründen des Le-

galitätsprinzips wird sodann bei den einzelnen Normen, die einer weiter-

führenden Regelung mit Verordnung bedürfen, explizit festgehalten, in welchen 

Fällen die Regierung die Einzelheiten mit Verordnung regeln wird. 

Wie bisher (in der VersAV) wird die Regierung voraussichtlich eine einzige Ver-

ordnung erlassen. Dabei ist überdies noch offen, in welcher Form die europäi-

schen Instanzen die in der Richtlinie vorgesehenen Durchführungsvorschriften 

zur Durchsetzung bringen werden. Denkbar ist, dass diese in einer unmittelbar 
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anwendbaren europäischen Verordnung erlassen werden. Möglich ist aber auch 

eine Lösung, mit welcher für einzelne Rechtsfragen der EWR-Staaten Regelungs-

spielräume eröffnet werden. In einem solchen Fall müssten bezügliche Bestim-

mungen auf dem Weg ergänzender Erlasse in die liechtensteinische Gesetzge-

bung Eingang finden. 

Zu Art. 260 � Beträge in Euro 

Die Bestimmung setzt Art. 299 der Richtlinie um. Ziel ist hierbei die Festlegung 

einheitlicher Umrechnungskurse, namentlich im Hinblick auf die Erstellung des 

Jahresabschlusses.  

Zu Art. 261 � Anpassung der in Euro angegebenen Beträge 

Die Vorschrift ist in Art. 300 der Richtlinie angelegt. Diese beschreibt die Vorge-

hensweise, wie die in der Richtlinie aufgeführten Euro-Beträge an die Preisent-

wicklung anzupassen sind.  

Zu Art. 262 � Massgebliche risikofreie Zinskurve 

Bei Bestimmung des besten Schätzwerts (Art. 77 Abs. 1) spielt die Verwendung 

der massgeblichen risikofreien Zinskurve eine wichtige Rolle (Abs. 1a von Art. 

77). Durch Gewährung einer Übergangsfrist soll den Versicherungsunternehmen 

die Möglichkeit eingeräumt werden, über einen Zeitraum von 16 Jahren die Dif-

ferenz zwischen bisher geltenden Höchstzinssätzen und einem aus der zukünftig 

zu beachtenden massgeblichen risikofreien Zinskurve abgeleiteten Zinssatz linear 

fallend (von 100% auf 0%) zu berücksichtigen (ergänzt durch Art. 308c Omnibus 

II). 

Zu Art. 263 � Versicherungstechnische Rückstellungen 

Ähnlich wie bei Art. 262 soll den Versicherungsunternehmen nach Genehmigung 

durch die FMA erlaubt werden, während eines Übergangszeitraumes einen Ab-

zug bei den versicherungstechnischen Rückstellungen vorzunehmen. Der maxi-
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mal abzugsfähige Anteil sinkt am Ende jedes Jahres linear von 100% während des 

Jahres ab dem 1. Januar 2016 auf 0% am 1. Januar 2031. Die Einzelheiten regelt 

die Regierung mit Verordnung. Die Übergangsmassnahme ist vorgesehen in Art. 

308d der Richtlinie (eingefügt Omnibus II). 

Zu Art. 264 � Genehmigungskompetenzen der FMA ab dem 1. September 2015 

Die Bestimmungen der Richtlinie und des neuen VersAG sind grundsätzlich ab 

dem 1. Januar 2016 anzuwenden. Um den Versicherungsunternehmen eine An-

passung ihrer Geschäftsmodelle bis zu diesem Zeitpunkt zu ermöglichen, wird 

vorgesehen, dass sie mit Bezug auf einzelne aufsichtsrelevante Tatbestände be-

reits im Jahr 2015 Prüfung- und Genehmigungsanträge stellen können. Bezügli-

che Entscheidungen der FMA werden aber frühestens ab den 1. Januar 2016 

wirksam: Art. 267. 

Art. 264 enthält eine erste Liste solcher Genehmigungskompetenzen der FMA; 

die Bestimmung folgt Art. 308a der Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II). Die 

einzelnen Buchstaben verweisen auf die einschlägigen Gesetzesbestimmungen. 

In einzelnen Fällen � Bst. b, f, i und k � werden Ausführungsbestimmungen, auf 

Grundlage einer Kompetenznorm im Gesetz, in der Verordnung zu erlassen sein; 

diese sind ihrerseits durch die Richtlinie vorgegeben.  

Zu Art. 265 � Weitere Kompetenzen der FMA ab dem 1. September 2015 

Neben den Genehmigungszuständigkeiten nach Art. 264 sollen der FMA ab dem 

1. September 2015 weitere Kompetenzen zukommen. Dies sieht Art 308a Abs. 2 

der Richtlinie vor (eingefügt durch Omnibus II). Betroffen sind die Festlegung der 

Gruppenaufsicht, die Bestimmung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Be-

hörde sowie die Errichtung des Kollegiums der Aufsichtsbehörden. Zu letzterem 

Punkt werden weitere Vorschriften in der Verordnung zu erlassen sein.  
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Zu Art. 266 � Weitere Kompetenzen der FMA ab dem 1. September 2015 

In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie (Art. 308a Abs. 3; eingefügt 

durch Omnibus II) soll die FMA ermächtigt werden, in Bezug auf weitere Tatbe-

stände � insbesondere betreffend Solvabilität einer Gruppe und Gleichwertigkeit 

der bezüglichen Drittlandaufsicht � aktiv zu werden. Damit verbundene Ent-

scheidungen der FMA werden wiederum frühestens ab dem 1. Januar 2016 wirk-

sam: Art. 267. Diese Regel in zeitlicher Hinsicht wird ausdrücklich durch Abs. 4 

von Art. 308a der Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II) statuiert. Die FMA soll 

in diesem Zusammenhang kompetent sein, bezügliche Übergangsmassnahen zu 

treffen. 

Im Moment wird die Bestimmung betreffend Abzug einer Beteiligung nach Art. 

228 Unterabs. 2 der Richtlinie nicht übernommen, da auch die darin (fakultativ) 

ermöglichte Erleichterung nicht umgesetzt wird. 

Zu Art. 267 � Anträge der Versicherungsunternehmen 

In Befolgung der Richtlinie (Art. 308a Abs. 4; eingefügt durch Omnibus II) ist, wie 

bereits erwähnt, sicherzustellen, dass Entscheidungen der FMA betreffend die in 

Art. 264 und 266 genannten Gegenstände frühestens ab dem 1. Januar 2016 

wirksam werden. Denn dies ist der Zeitpunkt, zu welchem das neue Aufsichtsre-

gime realisiert werden soll. 

Zu Art. 268�Versicherungsunternehmen, die ihre Tätigkeit einstellen 

Die Bestimmung bezieht sich auf Versicherungsunternehmen, die nach dem 1. 

Januar 2016 keine neuen Versicherungs- oder Rückversicherungsverträge mehr 

abschliessen wollen. Sie folgt Art. 308b Abs. 1 bis 4 der Richtlinie (eingefügt 

durch Omnibus II). 
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Zu Art. 269 � Berichterstattung 

Die Bestimmung gewährt in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des neuen Ge-

setzes Erleichterungen für die Berichterstattung zuhanden der FMA. Geregelt ist 

diese in den Art. 99 und 100. Art. 269 setzt Art. 308b Abs. 5 bis 8 der Richtlinie 

(eingefügt durch Omnibus II) um. 

Zu Art. 270 � Basiseigenmittel und deren Bestandteile 

Die Vorschrift gewährt während einer Übergangsfrist Erleichterungen mit Bezug 

auf die Basiseigenmittel (vgl. Art. 44). Namentlich geht es um die Zuteilung der 

Eigenmittel zu einzelnen Klassen (�Tiers�). Die Bestimmung folgt Art. 308b Abs. 9 

bis 10 der Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II). 

Zu Art. 271 � Handelbare Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente 

Die Bestimmung bezieht sich auf durch Versicherungsunternehmen ausgegebene 

Kredite und Massnahmen der europäischen Behörden; sie setzt Art. 308b Abs. 11 

der Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II) um.  

Zu Art. 272 � Solvenzkapitalanforderung 

Die Bestimmung betrifft Erleichterungen in zeitlicher Hinsicht, wenn im Rahmen 

der für die Solvenzkapitalanforderung relevanten Standardformel Forderungen 

gegenüber Zentralbanken oder Zentralregierungen bestehen. Die Vorschrift setzt 

Art. 308b Abs. 12 der Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II) um. 

Zu Art. 273 � Erfüllung der Solvenzkapitalanforderung 

Die Vorschrift setzt Art. 308b Abs. 14 der Richtlinie (eingefügt durch Omnibus II) 

um. Sie gewährt Erleichterungen im Hinblick auf die Erfüllung der Solvenzka-

pitalanforderung bis längsten am 31. Dezember 2017. Dies kann dann der Fall 

sein, wenn die erforderliche Solvabilitätsspanne nach der bisherigen Aufsichtsge-

setzgebung erfüllt werden konnte. Die FMA hat die zeitlich gestaffelte Erfüllung 

der Solvenzkapitalanforderung eng zu begleiten. 
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Zu Art. 274 � Gruppenaufsicht 

Die Bestimmung sieht während eines Zeitraumes bis zum 31. März 2022 einzelne 

Erleichterungen im Rahmen der Gruppenaufsicht vor. Im Übrigen gelten die für 

Einzelunternehmen vorgesehenen Übergangsbestimmungen für die Gruppenauf-

sicht sinngemäss. Die Vorschrift setzt Art. 308b Abs. 16 und 17 der Richtlinie 

(eingefügt durch Omnibus II) um. 

Zu Art. 275 � Nach bisherigem Recht zugelassene Versicherungsunternehmen 

Unternehmen, die bereits über eine Bewilligung zur Ausübung der Versiche-

rungstätigkeit verfügen, wird eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2015 

eingeräumt werden, damit sich die Unternehmen an das neue Recht anpassen 

können.  

Zu Art. 276 � Aufhebung bisherigen Rechts 

Vgl. die Erläuterung zu Art. 277. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen 

Rechts sind die bisherigen Aufsichtserlasse aufzuheben. 

Zu Art. 277 � Inkrafttreten  

Nach Art. 309 Abs. 1 der Richtlinie sind die Bestimmungen, die dem neuen Sys-

tem von Solvabilität II gelten, bis zum 31. März 2015 in Landesrecht umzusetzen. 

Davon unberührt bleiben die besonderen Übergangsvorschriften, die durch Om-

nibus II geschaffen worden sind. Wirkung entfalten die neuen Bestimmungen 

von Solvabiltiät II ab dem 1. Januar 2016. Auf diesen Zeitpunkt hin wird auch das 

System von Solvabilität I aufgehoben. 

Frühestmöglicher Zeitpunkt für die Umsetzung in Liechtenstein ist der 1. Sep-

tember 2015. 

Damit gilt das VersAG bis zum 31. Dezember 2015 fort. Vorbehalten bleiben die 

Art. 264 bis 267, die bereits ab 1. April 2015 zu beachten sind und der FMA Prü-

fungskompetenzen gestützt auf das neue Recht einräumen. Die bezüglichen Ent-
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scheide der FMA erhalten aber gemäss Art. 267 erst Wirkung ab dem 1. Januar 

2016. 

Die in Abs. 3 genannten Vorschriften treten erst bei Übernahme der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 in das EWR‐Abkommen in Kraft. 

Zu Anhang 1 

Anhang 1 enthält die Konkretisierung der Versicherungszweige der Nichtlebens-

versicherung; auf diesen Anhang verweist Art. 136. Er ist bereits im geltenden 

VersAG enthalten. Die Auflistung der Versicherungszweige findet sich sodann im 

Anhang I der Richtlinie.  

Zu Anhang 2 

Anhang 2 listet die Versicherungszweige in der Lebensversicherung auf. Er ent-

spricht Anhang II der Richtlinie, wobei dessen Art der Verweisung auf einzelne 

Bestimmungen der Richtlinie nicht übernommen wird. Dafür hält Art. 146 � in 

Übereinstimmung mit der Richtlinie � fest, was als Lebensversicherung zu be-

trachten ist. Anhang 2 ist entsprechend stets in Verbindung mit Art. 146 zu ver-

stehen. 

Zu Anhang 3 

Anhang 3 definiert (wie bisher) die Grossrisiken. In der Richtlinie sind sie in Art. 

13 Ziff. 27 aufgeführt.  

Zu Anhang 4 

Anhang 4 bezieht sich auf Art. 106 und listet die vorvertraglichen Informations-

pflichten gegenüber Versicherungsnehmern auf. Geregelt ist die Materie in Art. 

183 bis 185 der Richtlinie. In Beachtung von Art. 185 Abs. 6 Unterabs. 2 sollen die 

Informationen auch in einer anderen als der Amtssprache des Staates der Ver-

pflichtung erteilt werden können, sofern der Versicherungsnehmer das wünscht. 
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Zu Anhang 5 

Anhang 5 expliziert die mathematischen Vorgaben, insbesondere die Formeln, 

für die Standardformel zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (SCR). 

Anhang 5 entspricht Anhang IV der Richtlinie. Gesetzlich geregelt wird die Stan-

dardformel in Art. 53 ff.   

Zu Anhang 6  

Die in diesem Anhang aufgeführten Berechnungsmethoden knüpfen an Art. 206 

an. In jener Bestimmung wird festgelegt, wie die Solvabilität einer Gruppe von 

Unternehmen (Gruppensolvabilität) zu berechnen ist. Im Einzelnen sind die Me-

thoden in Art. 230 bis Art. 233 der Richtlinie niedergelegt. Sie gelten sowohl für 

Direkt- als auch für Rückversicherungsunternehmen.  

Ziff. I 

Methode 1 (Standardmethode) enthält die Berechnung der Gruppensolvabilität 

auf der Grundlage des konsolidierten Abschlusses der Gruppe; vgl. Art. 230 der 

Richtlinie. 

Nach dieser Methode wird die Gruppensolvabilität gestützt auf zwei Grössen 

bestimmt. Die Richtlinie spricht in diesem Zusammenhang von einer �Differenz� 

dieser Grössen. Dieser Begriff ist nicht zutreffend und wird auch in diesem Sinne 

im übrigen Richtlinientext nicht verwendet. Solvabilität entspricht nämlich nicht 

einer Zahl, sondern sie ist �die Darstellung der Solvenzkapitalanforderung und 

der zu deren Bedeckung anrechnungsfähigen Eigenmittel� (vgl. Begriffsbestim-

mungen Art. 10 Abs. 1 Ziff. 41). Die Verwendung des Wortes Differenz geht wohl 

auf die entsprechende Terminologie in der Richtlinie über die Beaufsichtigung 

von Finanzkonglomeraten (Richtlinie 2002/87/EG) zurück; vgl. entsprechend 

ebenfalls Finanzkonglomeratsgesetz (FKG, LGBl. 2007 Nr. 275). Gruppensolvabili-

tät kann daher verstanden werden als Darstellung der Solvenzkapitalanforderung 
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und der zu deren Bedeckung anrechnungsfähigen Eigenmittel auf Gruppenebe-

ne; an diesen Sachverhalt knüpft Ziff. I Abs. 2 des Anhangs an. 

Methode 1 bestimmt die Gruppensolvabilität so, wie das bei einem einzelnen 

Unternehmen erfolgen würde. Basis hierfür bildet der konsolidierte Abschluss 

der Gruppe. Darauf nehmen sowohl Bst. a als auch Bst. b von Ziff. I Abs. 2 Bezug. 

Bst. a bezieht sich auf die zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung anrech-

nungsfähigen Eigenmittel, während Bst. b die Solvenzkapitalanforderung als Soll-

grösse vor Augen hat. Auch wenn dies nicht explizit festgehalten wird, muss der 

nach Bst. a errechnete Wert mindestens so gross sein wie die errechnete Sol-

venzkapitalanforderung nach Bst. b, um diese � auf Gruppenebene � zu bede-

cken. 

Für die Bestimmung der zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung anrech-

nungsfähigen Eigenmittel und die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung auf 

Gruppenebene wird auf die einschlägigen Bestimmungen betreffend Einzelun-

ternehmen verwiesen.  

Die anhand des konsolidierten Abschlusses zu ermittelnde Solvenzkapitalan-

forderung auf Gruppenebene ist entweder mit der Standardformel oder über ein 

genehmigtes internes Modell zu berechnen. Für die dabei zu beachtenden 

Grundsätze wird in Ziff. I Abs. 4 wiederum auf die einschlägigen Bestimmungen 

betreffend Einzelunternehmen verwiesen.  

Abs. 5 von Ziff. I bestimmt die konsolidierte Mindestkapitalanforderung für die 

Gruppe. Diese setzt sich zusammen aus den Mindestkapitalanforderungen der 

einzelnen Unternehmen der Gruppe, wobei die jeweilige Beteiligung am verbun-

denen Unternehmen zu berücksichtigen ist. Diese konsolidierte Mindestkapital-

anforderung ist mit anrechnungsfähigen Basiseigenmitteln zu bedecken.  
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Für die Bestimmung der zur Bedeckung der Mindestsolvenzkapitalanforderung 

anrechnungsfähigen Basiseigenmittel und die dabei zu beachtenden Grundsätze 

des Einbezugs dieser Eigenmittel wird auf die einschlägigen Vorschriften verwie-

sen (Ziff. I Abs. 7). Diese regeln insbesondere die Einteilung der Eigenmittel nach 

Klassen (�Tiers�) und deren Anrechnungsfähigkeit.  

Ziff. II 

Ziff. II des Anhangs befasst sich mit der Zulassung eines internen Modells für die 

Berechnung der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe. In 

Beachtung von Art. 231 der Richtlinie folgt diese Möglichkeit dem Art. 60, mit 

welcher Bestimmung Einzelunternehmen das Recht gewährt wird, die Solvenz-

kapitalanforderung unter Verwendung eines zu genehmigenden internen Mo-

dells in Form eines Voll- oder Teilmodells zu berechnen.  

Ziff. II legt das Verfahren fest, welches beim Entscheid über die Zulassung eines 

internen Modells zu beachten ist. Die FMA arbeitet dabei mit den betroffenen 

Aufsichtsbehörden anderer EWR-Staaten zusammen, um � wenn möglich � zu 

einer gemeinsamen Entscheidung zu gelangen und die Bedingungen festzulegen, 

an welche die Zulassung gegebenenfalls geknüpft wird. Nach Abs. 1 von Ziff. II ist 

der Antrag um Zulassung eines internen Modells an die (liechtensteinische) Auf-

sichtsbehörde zu richten, falls diese für die Gruppenaufsicht zuständig ist. Deren 

bezügliche Zuständigkeit ergibt sich aus den einschlägigen Kompetenznormen 

der Art. 235 ff. Trifft bei der FMA ein Gesuch ein, informiert sie umgehend die 

anderen betroffenen Aufsichtsbehörden.  

Liegt der vollständige Antrag vor � was bei der anfänglichen Einreichung des Ge-

suchs nicht ohne Weiteres der Fall ist �, leitet die FMA auch diesen umgehend an 

die anderen Behörden weiter. Nach Abs. 2 von Ziff. II streben die FMA und die 

anderen betroffenen Behörden an, innerhalb von sechs Monaten zu einer ge-

meinsamen Entscheidung über den vollständigen Antrag zu gelangen. 
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Die in Abs. 2 genannte Frist von sechs Monaten wird um zwei Monate verlängert, 

wenn in diesem Verfahren die europäische Versicherungsaufsichtsbehörde EI-

OPA konsultiert wird. Diese Behörde kann von Amtes wegen oder auf Antrag des 

beteiligten Unternehmens angegangen werden (Abs. 3). �Beteiligtes Unterneh-

men� ist nach Ziff. 3 der Begriffsbestimmungen (Art. 10 Abs. 1) ein Mutterunter-

nehmen oder ein anderes Unternehmen, das eine Beteiligung hält.  

Die Entscheidfindung kann auf dreierlei Wegen stattfinden. Die betroffenen Auf-

sichtsbehörden können sich � bei Nichtkonsultation der europäischen Versiche-

rungsaufsichtsbehörde � innerhalb der in Abs. 2 vorgesehenen Frist von sechs 

Monaten auf eine Entscheidung einigen; in diesem Fall gilt diese. Einigen sich die 

die Behörden nicht, ersucht die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde EI-

OPA, binnen weiterer zwei Monate ihrerseits eine Empfehlung abzugeben. Damit 

stimmt die Sachlage mit der Konstellation überein, bei welcher die EIOPA im Sin-

ne von Abs. 3 konsultiert wird.  

Ergeht eine Empfehlung der europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde, so hat 

diese innerhalb von drei Wochen nach Übermittlung der Empfehlung in die Ent-

scheidung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde einzufliessen. In der 

Entscheidung ist die Empfehlung der EIOPA zu berücksichtigen (Abs. 4). Die FMA 

übermittelt die Entscheidung, die umfassend zu begründen ist, dem Antragsteller 

und den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden (Abs. 5). 

Wird innerhalb der in Abs. 2 beziehungsweise Abs. 3 genannten Fristen unter 

den betroffenen Aufsichtsbehörden keine Einigung erzielt, entscheidet die Auf-

sichtsbehörde selbst über den Antrag, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig 

ist. Dabei trägt sie den Standpunkten der anderen Behörden Rechnung (Abs. 6). 

Abs. 7 von Ziff. II befasst sich nicht mehr direkt mit dem Verfahren über die Ent-

scheidungsfindung betreffend das interne Modell für die Gruppe. Die Regelung 
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hängt aber mit diesem insoweit zusammen, als es um die Beurteilung des Risi-

koprofils der involvierten Versicherungsunternehmen geht. Danach kann die 

FMA für ein ihrer Aufsicht unterliegendes Versicherungsunternehmen einen Ka-

pitalaufschlag nach Art. 72 anordnen, wenn sie der Ansicht ist, dass das Risi-

koprofil dieses Unternehmens erheblich von den Annahmen abweicht, die dem 

auf Gruppenebene genehmigten internen Modell zugrunde liegen. Gegebenen-

falls ist die FMA nach Abs. 7 berechtigt, anstelle des internen Modells eine Be-

rechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel zu berechnen. 

Auch in diesem Fall kann die FMA in den in Art. 72 Abs. 2 Bst. a und c genannten 

Situationen einen Aufschlag vorschreiben. Der hier behandelte Kapitalaufschlag 

bezieht sich auf ein einzelnes Unternehmen, während sich die nachstehende Ziff. 

3 mit dem Kapitalaufschlag für die Gruppe befasst. 

Ziff. III 

Ziff. III des Anhangs nimmt Art. 232 der Richtlinie auf und befasst sich mit der 

Beurteilung des Risikoprofils der Gruppe im Hinblick auf die konsolidierte Sol-

venzkapitalanforderung. Diese hat dem Risikoprofil der Gruppe angemessen 

Rechnung zu tragen, wobei die Aufsichtsbehörde, falls sie für die Gruppenauf-

sicht zuständig ist, die hierfür relevanten Umstände zu beachten hat. Zu den 

Letzteren zählen insbesondere spezielle Risiken, die wegen komplexer Quantifi-

zierbarkeit nicht hinreichend abgedeckt werden können (Abs. 1 Bst. a). Des Wei-

teren (Abs. 1 Bst. b) soll Anordnungen von Aufsichtsbehörden betreffend Auf-

schläge auf die Solvenzkapitalanforderung für einzelne verbundene Unterneh-

men Rechnung getragen werden. 

Nach Abs. 2 von Ziff. III kann ein Aufschlag auf die konsolidierte Solvenz-

kapitalanforderung für die Gruppe angeordnet werden, wenn dem Risikoprofil 

der Gruppe nicht angemessen Rechnung getragen wird. Die Anordnung ist von 

der Aufsichtsbehörde zu treffen, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist. 
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Abs. 3 sieht die entsprechende Anwendung von Art. 72, der Regelung von Kapi-

talaufschlägen für Einzelunternehmen, vor.  

Ziff. IV 

Methode 2 (Alternativmethode) enthält die Berechnung der Gruppensolvabilität 

auf der Grundlage der Einzelabschlüsse der Gruppenunternehmen; vgl. Art. 233 

der Richtlinie. 

Nach dieser Methode wird die Gruppensolvabilität gestützt auf zwei Grössen 

bestimmt. Die Richtlinie spricht in diesem Zusammenhang � wie zur Methode 1 � 

wiederum von einer �Differenz� dieser Grössen, was unzutreffend ist (vgl. dazu 

im Einzelnen hiervor). 

Gemäss Methode 2 wird die Gruppensolvabilität einerseits gestützt auf die ag-

gregierten, anrechnungsfähigen Eigenmittel der Gruppe, wie sie in Abs. 3 von 

Ziff. IV umschrieben werden, bestimmt (Abs. 2 Bst. a). Andererseits (Abs. 2 Bst. b) 

orientiert sich die Gruppensolvabilität am Wert des verbundenen Versicherungs-

unternehmens im beteiligten Versicherungsunternehmen sowie an der aggre-

gierten Solvenzkapitalanforderung der Gruppe gemäss Abs. 4 von Ziff. IV.  

Die Aggregierung der Eigenmittel entspricht der Summe der anrechnungsfähigen 

Eigenmittel des beteiligten Versicherungsunternehmens und der Anteile dieses 

Unternehmens an den anrechnungsfähigen Eigenmitteln des beziehungsweise 

der verbundenen Versicherungsunternehmen. Demzufolge sind etwa bei der 

Aggregierung die anrechnungsfähigen Eigenmittel eines Mutterunternehmens 

und die Anteile desselben an einem kontrollierten Unternehmen � wenn dieses 

beispielsweise zu 60% von der Mutter gehalten wird � wie folgt zu addieren: an-

rechnungsfähige Eigenmittel des Mutterunternehmens zu 100% und anrech-

nungsfähige Eigenmittel des kontrollierten Unternehmens zu 60%. 
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Nach Abs. 4 von Ziff. IV entspricht die aggregierte Solvenzkapitalanforderung der 

Summe der Solvenzkapitalanforderung des beteiligten Versicherungs-

unternehmens und des Anteils der Solvenzkapitalanforderung des verbundenen 

Versicherungsunternehmens. In dem hiervor erwähnten Beispiel wäre analog zu 

verfahren: Solvenzkapitalanforderung des Mutterunternehmens zu 100% und 

Solvenzkapitalanforderung des kontrollierten Unternehmens zu 60%. In Abs. 7 

wird sodann hervorgehoben, dass bei der Beurteilung der Angemessenheit der 

so berechneten Solvenzkapitalanforderung der Gruppe vor allem auf Risiken zu 

achten ist, die auf Gruppenebene bestehen und die wegen ihrer Schwierigkeiten 

bietenden Quantifizierbarkeit möglicherweise nicht ausreichend abgedeckt wer-

den könnten. 

Bei diesen Beispielen werden gezwungenermassen, je nach Konstellation, noch 

Abzüge und Modifikationen anzubringen sein, vgl. am Ende von Ziff. IV. 

Wird die Beteiligung an einem verbundenen Versicherungsunternehmen indirekt 

gehalten, beispielsweise durch eine zwischengeschaltete Gesellschaft, so basiert 

der Wert des betreffenden Versicherungsunternehmens im Unternehmen, wel-

che die Beteiligung indirekt hält, auf dieser indirekten Beteiligung. Dabei sind 

gegebenenfalls reduzierte Anteile in Rechnung zu stellen, welche sich aus der 

Berücksichtigung des entsprechenden durchgerechneten Anteils ergeben. Bei-

spielsweise hält ein Mutterunternehmen (beteiligtes Versicherungsunter-

nehmen) 70% an einem kontrollierten Unternehmen, welches seinerseits 60% an 

einem weiteren Unternehmen besitzt. Dieses ist daher mit 42% (der anrech-

nungsfähigen Eigenmittel und der Solvenzkapitalanforderung) bei der Aggregie-

rung zu berücksichtigen. Vgl. dazu Abs. 5 von Ziff. IV.  

Ebenfalls im Rahmen der Anwendung der Alternativmethode besteht die Mög-

lichkeit, die Solvenzkapitalanforderung für Versicherungsunternehmen einer 

Gruppe anhand eines internen Modells zu berechnen. In diesem Fall ist eine be-
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sondere Erlaubnis zu beantragen, und gemäss Abs. 6 wird für das Verfahren der 

Erlaubniserteilung auf die einschlägigen Bestimmungen von Ziff. II verwiesen. 

Abs. 8 hält schliesslich fest, dass auch auf die aggregierte Solvenzkapital-

anforderung für die Gruppe ein Aufschlag angeordnet werden kann, wenn das 

Risikoprofil der Gruppe erheblich von den Annahmen abweicht, die der aggre-

gierten Kapitalanforderung zugrunde liegen. In einem solchen Fall ist Art. 72 

sinngemäss anwendbar. 

5.2 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 

Zu Art. 3 Abs. 1 � Informationspflicht des Versicherungsunternehmens 

Die Bestimmung nimmt eine Anpassung der Artikelverweisung auf den Entwurf 

VersAG vor.  

Zu Art. 57 � Gegenstand (aufgehoben)  

Die Bestimmung erübrigt sich in Zukunft, da im revidierten VersAG nunmehr ein 

besonderer Abschnitt über die Rechtsschutzversicherung enthalten sein wird, 

und Art. 142 Abs. 1 (Ingress) Entwurf VersAG umschreibt den Gegenstand der 

Rechtsschutzversicherung.  

Zu Art. 58 � Anwendungsbereich  

Zur Sicherstellung der Koordination mit den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen 

und mit den Vorgaben von Art. 198 ff. der Richtlinie Solvabilität II wird in Art. 58 

neu generell auf die einschlägige Vorschrift des Entwurfs VersAG verwiesen.  

Zu Art. 59 Abs. 2 und 3 � Form und Inhalt des Rechtsschutz-

Versicherungsvertrages 

Abs. 2 entspricht dem geltenden Art. 59 Abs. 2, wobei die Verweisung auf das 

Aufsichtsgesetz der neuen Artikelzählung im Entwurf VersAG angepasst wird. Die 
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Bestimmung ist weiterhin vorgesehen in Art. 200 Abs. 3 Unterabs. 1 der Richtli-

nie Solvabilität II.  

Abs. 3 setzt die Spezialvorschrift von Art. 198 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richtlinie 

Solvabilität II um. Sie will verdeutlichen, dass bei einer Rechtsschutztätigkeit 

durch ein Versicherungsunternehmen, welches zum Versicherungszweig 18 (Tou-

ristischer Beistand) zugelassen ist, sich die Ausübung des Rechtsschutzes auf den 

Bereich der Beistandsleistungen beschränkt.   

Zu Art. 60 � Freie Wahl eines Rechtsvertreters  

Art. 60 entspricht dem bisherigen Art. 60 Abs. 1, wobei der Wortlaut an Art. 201 

Abs. 1 der Richtlinie Solvabilität II angepasst wird.  

Zu Art. 61a � Interessenkollision 

Art. 61a übernimmt dem Grundsatz nach Art. 60 Abs. 1 Bst. b in Verbindung mit 

Abs. 2 geltendes VersVG, erstreckt die Regelung jedoch auch auf Konfliktsituati-

onen, die nicht Interessenkollisionen im engeren Sinne darstellen. Eine Situation 

nach der letzteren Art kann namentlich vorliegen, wenn mehrere an einer Ange-

legenheit beteiligte Personen bei demselben Rechtsschutz-Versicherungsunter-

nehmen versichert sind.  

Zu Art. 65 Abs. 1 und 2 � Rücktrittsrecht des Versicherungsnehmers 

Die Bestimmungen werden einander angepasst, was die zu beachtenden Fristen 

betrifft. (Mit LGBl. 2005 Nr. 39 wurde Abs. 2 nicht zusammen mit Abs. 1 abgeän-

dert.) Vorgesehen ist die Regelung für Versicherungsverträge in Art. 186 der 

Richtlinie Solvabilität II.  

Zu Art. 87 Abs. 1 � Prämie  

Die legistisch nicht einwandfreie Verweisung in der (ersten) Vernehmlassungs-

vorlage auf Art. 16 der Versicherungsaufsichtsverordnung wird ersetzt durch 

einen allgemeinen Hinweis.  
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Zu Art. 94 Abs. 1 � Vorschriften, die nicht zu Ungunsten des Versicherungsneh-

mers oder des Anspruchsberechtigten abgeändert werden dürfen 

Art. 61a ist in den Katalog der relativ zwingenden Bestimmungen aufzunehmen. 

Zum Inkrafttreten 

Da das zu ändernde VersVG auf der Grundlage der Umsetzung der Richtlinie und 

in Beachtung von deren Umsetzungsfristen erfolgt, sind Versicherungsverträge 

sofort an die neue Rechtslage anzupassen. Insofern bleibt, im Unterschied zum 

seinerzeitigen (erstmaligen) Erlass des VersVG, kein Spielraum für eine verlänger-

te Anpassungsfrist; vgl. Art. 97 geltendes VersVG.  

5.3 Internationales Versicherungsvertragsrecht (IVersVG) 

Zu Art. 1 � Gegenstand und Zweck 

Abs. 1 umschreibt den Regelungsgegenstand des Gesetzes. Dieses enthält Ver-

weisungsregeln für Versicherungsverträge, wobei in Übereinstimmung mit dem 

bisherigen Recht auch Normen für Rückversicherungsverträge aufgenommen 

sind.  

Soweit das IVersVG keine Spezialbestimmungen enthält, gilt das (allgemeine) 

Gesetz über das internationale Privatrecht. 

Zu Art. 2 � Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

Die Bestimmung entspricht Art. 2 des geltenden IVersVG, verzichtet aber auf das 

Adjektiv �liechtensteinische� beim Hinweis auf die Versicherungsaufsichtsgesetz-

gebung. 

Zu Art. 3 � Rechtswahl in der Nichtlebensversicherung 

Wie im allgemeinen Vertragsrecht unterstehen Versicherungsverträge in erster 

Linie dem von den Parteien gewählten Recht. Das gilt ohne Einschränkung für 

Verträge, die sich auf Grossrisiken (gemäss Anhang 3 Entwurf VersAG) beziehen, 
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sowie für alle anderen Versicherungsverträge, die Risiken ausserhalb des EWR 

decken.  

Für Verträge, die sich auf andere als auf Grossrisiken beziehen, welche innerhalb 

des Geltungsbereichs des EWR belegen sind, enthält Abs. 2 � weitgehend wie 

bisher � eine ganze Palette an Rechtswahloptionen. Räumen nach Abs. 3 be-

troffene Rechtsordnungen eine grössere Wahlfreiheit ein, so können die Parteien 

hiervon Gebrauch machen. Abs. 4 stellt klar, dass nach liechtensteinischem Recht 

grösstmögliche Wahlfreiheit gewährt werden soll.  

Die Bestimmung übernimmt Bst. g Ziff. 2 Unterabs. 1 sowie Ziff. 5 (ohne Bst. c) 

EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie). 

Zu Art. 4 � Rechtswahl in der Lebensversicherung 

Die Bestimmung folgt Ziff. 5 Bst. a und c EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtli-

nie). Sie enthält in Abs. 1 eine beschränkte Rechtswahl � auf das Recht der Risi-

kobelegenheit (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 46 Entwurf VersAG: Staat, in dem der Versiche-

rungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat) oder das Recht des Staates, 

dessen Staatsangehörigkeit der Versicherungsnehmer besitzt.  

In Ergänzung zur (ersten) Vernehmlassungsvorlage sieht Abs. 2 � in Überein-

stimmung mit dem EWR-Beschluss � eine weitere Rechtswahlmöglichkeit vor. 

Erlaubt das Recht der Risikobelegenheit eine umfassendere Rechtswahl, so kann 

davon Gebrauch gemacht werden. Beispielsweise lässt das österreichische Recht 

in § 35a Abs. 1 IPR- Gesetz auch bei Lebensversicherungsverträgen eine uneinge-

schränkte Rechtswahl zu; von dieser kann ebenfalls ein liechtensteinisches Le-

bensversicherungsunternehmen, das mit Personen in Österreich kontrahiert, 

Gebrauch machen. Die Ergänzung der Bestimmung ist nach Diskussionen in Wis-

senschaftskreisen aufgenommen worden.  
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Die Beschränkung der Rechtswahl gilt nach Abs. 2 nicht für Verträge, die aus-

serhalb des EWR belegene Risiken decken.  

Zu Art. 5 � Rechtswahl in der Rückversicherung 

Die Vorschrift entspricht Art. 3 Ziff. 3 des geltenden IVersVG. Die Rechtswahl-

möglichkeit ist in der Rückversicherung allgemein anerkannt. 

Zu Art. 6 � Modalitäten der Rechtswahl  

Die Bestimmung folgt Ziff. 3 EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie), welche 

sich ihrerseits an Art. 3 Rom I anlehnt. Geregelt werden Fragen der Form der 

Rechtswahlvereinbarung und der Autonomie der Parteien mit Bezug auf eine 

Abänderung der Rechtswahl. Überdies behalten Abs. 3 und Abs. 4 zwingende 

Bestimmungen spezifischer Rechtsordnungen vor, von denen nicht abgewichen 

werden darf. Diese Absätze stellen auch Spezialnormen gegenüber Art. 12 und 

Art. 13 dar. 

Zu Art. 7 � Einigung und materielle Gültigkeit des Vertrages 

Die Norm übernimmt Ziff. 4 Bst. a EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie), 

welche sich ihrerseits auf Art. 10 Rom I stützt.  

Abs. 1 bestimmt, dass das Zustandekommen eines Vertrages in jedem Fall dem 

auf den Vertrag anwendbaren Recht (Vertragsstatut) untersteht, auch wenn bei 

dessen Anwendung gegebenenfalls die Unwirksamkeit des Vertrages resultiert.  

Abs. 2 hat den bekannten Fall des Schweigens auf einen Antrag (aus dem Aus-

land) zum Gegenstand. 

Zu Art. 8 � Formgültigkeit des Vertrages 

Die Bestimmung folgt Ziff. 4 Bst. b EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie), 

welche eine Übernahme von Art. 11 Rom I darstellt. Auch mit Bezug auf Versi-

cherungsverträge gilt der allgemeine Grundsatz, dass die Formgültigkeit des Ver-



192 
 

 

trages alternativ angeknüpft werden soll � an das Vertragsstatut oder den Ab-

schlussort �, um so die Gültigkeit des Vertrages, was die Form betrifft, zu be-

günstigen: favor validitatis. 

Abs. 2 und Abs. 3 sehen Erweiterungen der Formgültigkeit für einzelne Fälle vor, 

in denen der Aufenthaltsort einer Person nicht mit dem Abschlussort zusammen-

fällt. 

Zu Art. 9 � Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht 

Die Bestimmung regelt die sogenannte objektive Anknüpfung, wenn also die Par-

teien nicht (in zulässiger Weise) eine Rechtswahl getroffen haben.  

Abs. 1 erklärt � in Übereinstimmung mit Ziff. 2 Unterabs. 2 EWR-Beschluss (zu 

Art. 178 der Richtlinie) � in der Regel das Recht am Ort des Versicherers für an-

wendbar. 

In den Fällen von Art. 3 Abs. 2 sowie bei der Lebensversicherung soll nach Abs. 2 

an das Recht des Staates angeknüpft werden, in dem zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses das Risiko belegen ist. 

Auch diese Regel ist durch EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie) vorgege-

ben: Ziff. 5 Abs. 3. 

Zu Art. 10 � Zusätzliche Regelungen für die Pflichtversicherung 

Wie bisher (Art. 7 IVersVG) ist eine besondere Bestimmung für Pflichtversiche-

rungen aufzunehmen. Dies sieht auch Ziff. 6 EWR-Beschluss (zu Art. 178 der 

Richtlinie) vor. 

Abs. 1 statuiert, dass bei Anwendbarkeit einer Rechtsordnung, die Vorschriften 

betreffend eine Pflichtversicherung enthält, diese beachtet werden müssen. Das 

gilt ebenfalls für den Fall, dass sich ein Konflikt gegenüber dem Recht des Staates 

ergibt, in welchem das Risiko belegen ist. 
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Abs. 2 enthält eine besondere Regelung für die objektive Anknüpfung. Daraus 

wird (e contrario) auch ersichtlich, dass selbst im Rahmen von Pflichtversiche-

rungsverträgen eine Rechtswahl nicht ausgeschlossen ist � dies jedoch mit der 

Massgabe, dass Abs. 1 von Art. 10 und die Bestimmungen zur Rechtswahl beach-

tet werden. Abs. 2 knüpft objektiv an das Recht des Staates an, der die Versiche-

rungspflicht vorschreibt. 

Abs. 3 entspricht dem bisherigen Art. 7 Abs. 4 IVersVG. Letztere Bestimmung 

geht auf Art. 8 Abs. 4 Bst. d der Zweiten Schaden-Richtlinie zurück. In Rom I und 

im EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie) wird die Vorschrift zwar nicht mehr 

vorgesehen, doch ist sie in Art. 179 Abs. 3 der Richtlinie enthalten. 

Zu Art. 11 � In mehreren Staaten belegene Risiken 

Die Bestimmung übernimmt Ziff. 7 EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie) und 

sieht eine Aufgliederung des Vertrages bei Betroffenheit mehrerer Staaten vor. 

Zu Art. 12 � Schutz der Versicherungsnehmer 

Die Bestimmung entspricht Art. 8 des geltenden IVersVG. Allerdings erfährt sie 

insoweit eine Einschränkung, als mit Bezug auf den Versicherungsnehmerschutz 

durch das liechtensteinische Recht überdies verlangt wird, dass das Schutzrecht 

nicht nur der Wahrung von Individualinteressen, sondern auch dem öffentlichen 

Interesse dient. Den vom Versicherungsvertragsstatut abweichenden liechten-

steinischen Vorschriften muss also gleichsam eine Art Doppelcharakter zukom-

men. Zu denken ist beispielsweise an Art. 45 (vorsätzliche Über- oder Doppelver-

sicherung) oder Art. 78 VersVG (Konkursprivileg).  

Die Einschränkung im neuen Art. 12 folgt dem Konzept der EG-Verordnung Nr. 

593/2008 vom 17. Juni 2008 (Rom I). Die Verordnung sieht zwar einen allgemei-

nen Schutz zugunsten von Verbrauchern vor (Art. 6 Abs. 2 Satz 2), wiederholt 

diese Sonderanknüpfungsnorm aber nicht im Art. 7 über Versicherungsverträge. 
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Daher ist im Rahmen von Rom I Art. 9 einschlägig. Diese Bestimmung behält in 

Abs. 2 die sogenannten Eingriffsnormen des Rechts des angerufenen Gerichts 

vor. Eingriffsnormen sind aber nach Art. 9 Abs. 1 nicht sämtliche zwingenden 

Normen, sondern nur solche, �deren Einhaltung von einem Staat als so entschei-

dend für die Wahrung seines öffentlichen Interesses, insbesondere seiner politi-

schen, sozialen oder wirtschaftlichen Organisation, angesehen wird, dass sie un-

geachtet des nach Maßgabe dieser Verordnung auf den Vertrag anzuwendenden 

Rechts auf alle Sachverhalte anzuwenden ist, die in ihren Anwendungsbereich 

fallen.� Vgl. auch Erwägung (37) Rom I. Es wird Aufgabe der Rechtsprechung sein, 

den Kreis der Eingriffsnormen nach VersVG (und gegebenenfalls auch der Auf-

sichtsgesetzgebung) zu spezifizieren. 

Im EWR-Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie) wird der Vorbehalt von Eingriffs-

normen nach Art. 9 Rom I nicht explizit übernommen. Das dürfte damit zusam-

menhängen, dass Art. 9 in der Verordnung nicht zu jenen Bestimmungen gehört, 

auf welche die Kollisionsnorm für Versicherungsverträge (Art. 7) direkt bezie-

hungsweise indirekt verweist. EWR-rechtlich kann aber nicht gemeint sein, dass 

die sinngemässe Übernahme von Rom I im Inland weniger versicherungsrechtli-

chen Schutz gewährt, als dies in den EU-Staaten, in denen die Verordnung unmit-

telbar gilt, der Fall ist. 

Zu Art. 13 � Verletzung versicherungsrechtlicher Informationspflichten 

Die Bestimmung entspricht Art. 9 geltendes IVersVG. Durch EWR-Recht ist eine 

Fülle von speziellen Informationspflichten geschaffen worden, denen der Gedan-

ke gemeinsam ist, dass der Versicherungsnehmer über die Identität und Herkunft 

des Versicherers sowie über wesentliche Punkte des Vertragsinhalts aufgeklärt 

werden soll (vgl. auch Anhang 4 Entwurf VersAG). Besonders bei Verträgen mit 

Auslandsberührung soll sichergestellt werden, dass die verlangten Informationen 

auch zur Verfügung gestellt sind. 
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Mit Bezug auf das Verhältnis der Vorschrift zum EWR-Recht und zum EWR-

Beschluss (zu Art. 178 der Richtlinie) kann auf die Erläuterungen zu Art. 12 ver-

wiesen werden. 

Zu Art. 14 � Aufhebung bisherigen Rechts 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes ist das geltende IVersVG aufzuheben. Da das neue 

IVersVG auf der Grundlage von Art. 178 der Richtlinie zu erlassen ist und Art. 309 

derselben die Umsetzungsfrist festlegt, sind Versicherungsverträge sofort an die 

neue Rechtslage anzupassen.  

Zu Art. 15 � Inkrafttreten 

Vgl. den Hinweis zu Art. 14. 

5.4 Pensionsfondsgesetz (PFG) 

Zu Art. 5 Abs. 9 � Begriffsbestimmungen 

Ergänzend ist die EIOPA in die Begriffsbestimmungen aufzunehmen. 

Zu Art. 11 � Aufsichtsrechtliche Eigenmittel 

Art. 11 regelt den Grundsatz, wonach Pensionsfonds, welche selbst die Haftung 

für biometrische Risiken übernehmen oder ein bestimmtes Anlageergebnis be-

ziehungsweise die Höhe der Leistungen garantieren, jederzeit über Eigenmittel 

verfügen müssen, die mit Rücksicht auf den Gesamtumfang ihrer Geschäftstätig-

keit angemessen sind. 

In der Verordnung werden zu regeln sein die verfügbare sowie die geforderte 

Solvabilitätsspanne und der zu bildende Garantiefonds. Die Regelungen hierzu 

finden sich in Art. 303 der Richtlinie. 
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Zu Art. 16 � Verweigerung der Bewilligung 

In einem neuen Abs. 2 ist vorzusehen, dass die FMA eine Verweigerung der Be-

willigung der EIOPA mitzuteilen hat. Dadurch wird Art. 4 der Richtlinie 

2010/78/EU (Änderung der Richtlinie 2003/41/EG) Rechnung getragen. 

Zu Art. 19 � Vorherige Genehmigung 

Genehmigungen betreffend eine grenzüberschreitende Tätigkeit inländischer 

Einrichtungen sind der EIOPA zu übermitteln. Dadurch wird Art. 4 der Richtlinie 

2010/78/EU (Änderung der Richtlinie 2003/41/EG) Rechnung getragen. 

Zu Art. 21 Abs. 5 � Verfahren für die Aufnahme der grenzüberschreitenden Tä-

tigkeit 

Die FMA hat die in das einschlägige Register aufgenommenen EWRA-Staaten der 

EIOPA mitzuteilen. Dadurch wird Art. 4 der Richtlinie 2010/78/EU (Änderung der 

Richtlinie 2003/41/EG) Rechnung getragen. 

Zu Art. 47 Abs. 2 � Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

Neu ist vorzusehen, dass die FMA auch mit der EIOPA zusammenarbeitet. 

Dadurch wird Art. 4 der Richtlinie 2010/78/EU (Änderung der Richtlinie 

2003/41/EG) Rechnung getragen. 

Zu Art. 53 � Übergangsbestimmung 

Nach Art. 308b Abs. 15 von Omnibus II wird für Versicherungsunternehmen, die 

neben der Lebensversicherung das betriebliche Altersversorgungsgeschäft be-

treiben, vorgesehen, dass sie bis zum 31. Dezember 2019 die Solvabilität I-

Bestimmungen beachten können. Diese Übergangsbestimmung ist erforderlich, 

weil die Überarbeitung der Pensionsfondsrichtlinie derzeit im Gange ist und erst 

in den nächsten Jahren abgeschlossen wird. 
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5.5 Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) 

Zu Art. 496 Abs. 3 � Begriff, Recht der Persönlichkeit und Verweisung 

Die seinerzeitige Verweisung auf die versicherungsaufsichtsrechtlichen Bestim-

mungen in Art. 496 Abs. 3 PGR ist nunmehr zu löschen. Der Versicherungsverein 

auf Gegenseitigkeit ist gemäss Art. 22 Abs. 1 Entwurf VersAG keine für die Versi-

cherungstätigkeit zulässige Rechtsform. Allerdings sind die PGR-Normen zum 

Verein auf Gegenseitigkeit beizubehalten, da diese Form einer Verbandsperson 

vereinzelt noch im Krankenversicherungsbereich verwendet wird.   

Zu Art. 497 Abs. 1 Ziff. 7 � Entstehung  

Da ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit keine Drittpersonen (mehr), son-

dern nur Mitglieder versichern darf, ist die Bestimmung aufzuheben.  

Zu Art. 504 Abs. 4 � Mitgliedschaft  

Vgl. Bemerkung zu Art. 497 Abs. 1 Ziff. 7. 

Zu Art. 511 Abs. 2 � Beschränkung  

Der Hinweis auf die Lebensversicherung ist zu streichen, da diese durch einen 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nicht betrieben werden darf. 

Zu Art. 511 Abs. 3 - Beschränkung 

Beachte Erläuterung zu Art. 511 Abs. 2.  

Zu Art. 513 � Bei der Verbindung der Lebensversicherung mit Schadenversiche-

rungszweigen 

Die Bestimmung ist aufzuheben, da ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

weder die Lebensversicherung noch die Schadenversicherung betreiben darf; 

folgerichtig ist auch nichts (mehr) bezüglich der Spartentrennung zu regeln.  

Zu Art. 518 Abs. 2 � Genehmigung des Beschlusses 

Siehe Erläuterung zu Art. 504 Abs. 2. 
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Zu Art. 519 Abs. 2 und 3 � Bestehende Versicherungsverträge 

Da Vereine auf Gegenseitigkeit nur mit Mitgliedern einen Versicherungsvertrag 

abschliessen dürfen, ist Abs. 2 aufzuheben. Gleiches gilt für Abs. 3, da der Betrieb 

der Lebensversicherung nicht erlaubt ist.  

Zu Art. 528 Abs. 2 � Im Allgemeinen 

Vergleiche Hinweis zu Art 504 Abs. 4. Aufgrund dieser generellen Verbotsnorm 

ist die Spezialvorschrift für kleine Versicherungsvereine nicht mehr erforderlich.  

Zu Art. 1137 Abs. 1 und 2 � Geltungsbereich; anzuwendende Vorschriften; Aus-

nahmen 

In Abs. 1 von Art. 1137 sind die Verweisungen auf das VersAG anzupassen.  

Abs. 2 ist dahingehend zu ergänzen, dass auch Art. 1139 auf Versicherungs-

unternehmen als nicht anwendbar erklärt wird. Damit gehen mit Bezug auf die 

Rechnungslegung die Spezialvorschriften der Aufsichtsgesetzgebung und na-

mentlich (der noch geltende) Anhang 4 der Versicherungsaufsichtsverordnung 

(VersAV) vor.  

Zu § 156 Ziff. 3 (Einführungs- und Schlussbestimmungen) � Verordnungsweg 

Etwaige Kautionsfragen sind, wie generell das Versicherungsaufsichtsrecht, nicht 

mehr Gegenstand des PGR, sondern des VersAG. 

5.6 Versicherungsvermittlungsgesetz (VersVermG) 

Zu Art. 4a � Geschäftsgeheimnis 

Wie bei bisherigen Änderungen von Art. 44 VersAG ist auch vorliegend die Rege-

lung des VersVermG an die Neuformulierung von Art. 104 des Entwurfs VersAG 

anzupassen. Für die inhaltliche Ausgestaltung siehe zu Art. 104. 
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In Bezug auf die Eingabe der Datenschutzstelle wird auf die Erläuterungen zu Art. 

104 Entwurf VersAG verwiesen. 

Zu Art. 17 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 � Zahlungssicherung zugunsten des Versiche-

rungsnehmers 

Mit dieser Abänderung erfolgt eine Anpassung an den von Eurostat ermittelten 

Europäischen Verbraucherpreisindex.  

Zu Art. 26 � Vergehen und Übertretungen 

Bezüglich des Strafmasses ist eine Anpassung an das neue VersAG vorzunehmen.  

5.7 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FMAG) 

Zu Anhang 1 

Aufgrund der gestiegenen Aufsichtspflichten sind auch die Gebührensätze im 

Versicherungsbereich entsprechend anzupassen. Das betrifft in erster Linie die 

Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung der Bewilligung, wobei diesbezüglich 

eine neue Kategorie, nämlich die kleinen Versicherungsunternehmen, zu berück-

sichtigen ist. Im Rahmen der Bewilligungserteilung hat die FMA zukünftig vor 

allem mit Bezug auf die Prüfung des Tätigkeitsplans einen erheblichen, ressour-

cenintensiven Mehraufwand zu betreiben. 

Neue Gebührentatbestände ergeben sich aus dem Umstand, dass mit der Richt-

linie Solvabilität II zahlreiche neue Aufsichtsaufgaben geschaffen worden sind; 

beispielweise die Genehmigung der ergänzenden Eigenmittel oder des internen 

Modells. Die Prüfung von internen Modellen (oder Teilmodellen beziehungswei-

se die Genehmigung von grösseren Änderungen) ist sehr zeit- und ressourcenin-

tensiv und verlangt ausgewiesenes Expertenwissen. Es kann daher insbesondere 

bei der Prüfung von internen (Teil-) Modellen sowie bei der Beurteilung von 

grösseren Änderungen die Notwendigkeit bestehen, externe Experten für diese 
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Aufgabe beizuziehen. Art. 30 Abs. 6 FMAG beinhaltet die Grundlage, damit die 

FMA weitere Kosten, insbesondere für den Beizug von Experten, in Rechnung 

stellen kann. In Ziff. 3 Bst. d bis f wird entsprechend auf Art 30 Abs. 6 FMAG ver-

wiesen.  

Der Gebührentatbestand in der bisherigen Ziff. 3 Bst. i (Genehmigung eines Ab-

wicklungsplans) soll entfallen, zumal für den Verzicht auf eine Bewilligung nach 

VersAG bereits eine Gebühr zum Tragen kommt (Ziff. 2 Bst. a, SubBst. bb). 

Zu Anhang 2 

An der Höhe der jährlichen Aufsichtsabgabe wird grundsätzlich festgehalten. 

Ergänzt wird Anhang 2 durch die Aufnahme von Abgaben für kleine Versiche-

rungsunternehmen. Die Grundabgabe soll für diese bei 25 000 Franken liegen. 

Die Zusatzabgabe soll sich wie bei den anderen Beaufsichtigten an der Bilanz-

summe orientieren.  

In Ziff. 2 werden neu besondere Abgabentatbestände definiert und geregelt, bei 

denen die FMA in eine Gruppenaufsicht involviert ist. Zur Zeit nimmt die FMA 

keine leitende Funktion in der Gruppenaufsicht wahr; sie ist allerdings bezüglich 

diverser Unternehmen im Kollegium der Aufsichtsbehörden vertreten. Die Ein-

führung dieser Tatbestände ist insbesondere auch vor dem Hintergrund zu se-

hen, dass Solvabilität II in der Gruppenaufsicht zu einem wesentlichen Mehrauf-

wand bei den involvierten Behörden führt. Da die Struktur von Versicherungs-

gruppen sehr unterschiedlich komplex ausgestaltet sein kann und der diesbezüg-

liche Aufsichtsaufwand im Rahmen der Gruppenaufsicht daher sehr variiert, ist 

es notwendig, entsprechende Gebührenspannen einzuführen. 

Nach wie vor gibt es in Liechtenstein regelmässig Anfragen betreffend Gründung 

von grossen, international tätigen Versicherungsunternehmen oder Versiche-

rungsgruppen mit komplexen Versicherungslösungen. Der damit verbundene 
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Aufsichtsaufwand könnte mit den bisher bestehenden Abgabentatbeständen 

nicht verursachergerecht umgelegt werden. Vor diesem Hintergrund soll mit die-

ser Vorlage eine Grundlage für einen neuen Abgabentatbestand geschaffen wer-

den: verursachen Versicherungsunternehmen, namentlich wegen der Komplexi-

tät des Geschäftsmodells beziehungsweise der Produkte, ihrer komplexen Struk-

tur oder der Internationalität der Geschäftsausrichtung einen ausserordentlichen 

Aufsichtsaufwand, soll die FMA ermächtigt werden, die jährliche Grundabgabe, 

die Zusatzabgabe sowie die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe bis zu den jeweils 

festgelegten Obergrenzen zu erhöhen. Der Entscheid über eine allfällige Erhö-

hung der Aufsichtsabgaben ist durch die FMA entsprechend zu begründen und 

dem Unternehmen frühzeitig mitzuteilen. Für die derzeit in Liechtenstein bewil-

ligten Versicherungsunternehmen soll diese Abgabenbestimmung grundsätzlich 

nicht zur Anwendung gelangen. Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

in Zukunft ein solches Unternehmen � wie vorab umschrieben � in Liechtenstein 

gegründet wird oder ein bestehendes Unternehmen durch eine ausser-

ordentliche Geschäftsausweitung in den Anwendungsbereich fällt.  

5.8 Wertpapierprospektgesetz (WPPG) 

Zu Art. 3 Abs. 1 Bst. v � Begriffsbestimmungen; Bezeichnungen: 

Die Definition von ESMA wird aufgenommen, da in Art. 11 Abs. 3 neu auf diese 

Behörde verwiesen wird und eine Zusammenarbeit zwischen der FMA und der 

ESMA notwendig wird.   

Zu Art. 11 Abs. 3 � Basisprospekt: 

Mit diesen Ergänzungen wird Art. 1 der Omnibus II RL, der die Abänderung der RL 

2003/71/EG regelt, konkret Punkt 1 (Abänderung Art. 5 Abs. 4, 3. UA der RL 

2003/71/EG) umgesetzt. Es wird vorgesehen, dass die endgültigen Bedingungen 

eines Angebotes durch die FMA auch der ESMA mitgeteilt werden. 
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Zu Art. 15 Abs. 3 und 3a � Billigung des Prospekts:  

Abs. 3: Es erfolgt eine Korrektur, indem das Wort �Gesuch� durch �Prospekt� 

ersetzt wird. Damit ist die Bestimmung richtlinienkonform umgesetzt und inhalt-

lich korrekt. 

Abs. 3a: Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 5. Bst. a der 

Richtlinie 2010/78/EU (Abänderung Art. 13 Abs. 2 der RL 2003/71/EG). Es wird 

vorgesehen, dass die FMA die ESMA zur gleichen Zeit über die Prospektbewilli-

gung und Prospektnachträge informiert wie den Antragsteller. 

Zu Art. 16 Abs. 1 � Übertragung der Prospektbilligung: 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 5 Bst. b der Richtlinie 

2010/78/EU (Abänderung Art. 13 Abs. 5 der RL 2003/71/EG). Die FMA hat die 

ESMA zu informieren, wenn sie die Prospektbewilligung an eine andere zuständi-

ge Behörde delegiert. 

Zu Art. 17 Abs. 1 � Hinterlegung und Veröffentlichung des Prospekts:  

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 6. Bst. a erster Satz der 

Richtlinie 2010/78/EU (Abänderung Art. 14 Abs. 1 der RL 2003/71/EG). Satz 2 ist 

im geltenden Art. 17 Abs. 2 bereits umgesetzt. Die Vorschrift sieht vor, dass die 

FMA nach Billigung des Prospekts diesen auch der ESMA zugänglich macht. 

Die Regelung in Art. 5 Punkt 6. Bst. b muss nicht umgesetzt werden, denn sie 

betrifft die ESMA, die auf ihrer Website eine Liste aller gebilligten Prospekte 

führt.  

Zu Art. 22 Abs. 2 und 4 � EWR-weite Geltung gebilligter Prospekte:  

Abs. 2 dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 8 Bst. a der Richtlinie 2010/78/EU 

(Abänderung des Art. 17 Abs. 1 der RL 2003/71/EG). Es wird vorgesehen, dass 

von einer Notifizierung auch die ESMA zu unterrichten ist. 
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Abs. 4 dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 8 Bst. b der Richtlinie 2010/78/EU 

(Abänderung des Art. 17 Abs. 2 der RL 2003/71/EG). Neben der FMA wird auch 

der ESMA das Recht eingeräumt, eine andere zuständige Behörde von Unrichtig-

keiten oder Ungenauigkeiten von Prospekten zu unterrichten. 

Zu Art. 23 Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 4 und 7 � Notifizierung:  

Die Anpassung von Abs. 1 Einleitungssatz dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 

9, 1. UA der Richtlinie 2010/78/EU (Einführung des Art. 18 Abs. 3, 1. UA in die RL 

2003//1/EG). Diese Regelung bezieht die ESMA in das Notifizierungsverfahren 

mit ein. 

In Abs. 4 erfolgt eine Korrektur, indem im Sinne einer richtliniengetreuen Umset-

zung auch auf Abs. 3 verwiesen wird.  

Abs. 7 dient de Umsetzung von Art. 5, Punkt 9, 2. UA der Richtlinie 2010/78/EU 

(Einführung des Art. 18 Abs. 3, 2. UA in die RL 2003/71/EG). Diese Bestimmung 

statuiert eine Pflicht der FMA zur Veröffentlichung einer Billigung von Prospek-

ten. 

Zu Art. 24 Abs. 1 und 2 � Vorsichtsmassnahmen: 

Diese Bestimmungen dienen der Umsetzung von Art. 5 Punkt 12 der Richtlinie 

2010/78/EG (Abänderung des Art. 23 der RL 2003/71/EG). Die FMA hat neben 

der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates auch die ESMA von Unre-

gelmässigkeiten bei der Platzierung eines öffentlichen Angebots zu informieren. 

Zu Art. 29 Abs. 2 Bst. k � Zuständigkeit und Befugnisse: 

Diese Bestimmung wird aufgenommen, um analog zu anderen Gesetzen und im 

Sinne der Richtlinie, Art. 21 Abs. 4 Bst. RL 2003/71/EG der FMA eine Vor-Ort-

Kontrolle zu ermöglichen. Hingegen bedarf Art. 5 Punkt 10 Bst. c der Richtlinie 

2010/78/EU (Abänderung des Art. 21 Abs. 4 RL 2003/71/EG) keiner Umsetzung.  
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Zu Art. 30b � Konvergenz:  

Diese Bestimmung wird analog zu Art. 179 VersAG eingeführt, da ESMA auch zu 

Bestimmungen dieses Gesetzes technische Standards und Leitlinien erlassen 

kann (vorgesehen z. B. in Art. 6, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21 und 23 der RL 

2003/71/EG).  

Zu Art. 33 Abs. 1 und 2 � Grundsatz: 

Abs. 1: Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 10. Bst. a der 

Richtlinie 2010/78/EU (Abänderung des Art. 21 Abs. 1a der RL 2003/71/EG). Sie 

legt die Zusammenarbeit mit der ESMA fest. 

Abs. 2: Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 11 Bst. a der 

Richtlinie 2010/78/EU (Abänderung des Art. 22 Abs. 2 der RL 2003/71/EG) und 

beinhaltet den Streitschlichtungsmechanismus nach Art. 19 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010.  

Zu Art. 34 Abs. 3 und 4 � Informationsaustausch: 

Abs. 3: Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 10. Bst. a der 

Richtlinie 2010/78/EU (Abänderung des Art. 21 Abs. 1b der RL 2003/71/EG). Sie 

regelt den Informationsaustausch zwischen FMA und ESMA. 

Abs. 4: Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 5 Punkt 11 Bst. b der 

Richtlinie 2010/78/EU (Abänderung des Art. 22 Abs. 3 der RL 2003/71/EU; die 

Einführung des Art. 22 Abs. 4 bedarf keiner Umsetzung).  

Ergänzende Erläuterung: 

Die Punkte 2 bis 5a des Art. 1 der Omnibus II sowie die Punkte 1 bis 4, 6 Bst. b), 9 

teilweise und Punkt 10 Bst. c der Omnibus I bedürfen keiner nationalen Umset-

zung. 
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6. REGIERUNGSVORLAGEN 

6.1 Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG 

Gesetz 

vom ... 

betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen 

(Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

A. Gegenstand, Zweck und Geltungsbereich 

Art. 1 

Gegenstand und Zweck 

1) Dieses Gesetz regelt die Aufsicht über Versicherungsunternehmen. 

2) Es bezweckt insbesondere den Schutz der Versicherten vor den Insol-

venzrisiken der Versicherungsunternehmen und vor Missbräuchen sowie die 

Sicherung des Vertrauens in den liechtensteinischen Versicherungs- und Finanz-

platz. 
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3) Es dient zudem der Umsetzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Auf-

nahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 

(Solvabilität II) (EWR-Rechtssammlung: Anh. IX - 1.01) sowie der Richtlinie 

2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur 

Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 2009/138/EG und der Verordnungen 

(EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 im Hinblick auf 

die Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehör-

de für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts-

behörde). 

Art. 2 

Geltungsbereich 

1) Diesem Gesetz unterstehen: 

a) Unternehmen, die im Fürstentum Liechtenstein oder vom Fürstentum 

Liechtenstein aus die Direktversicherung oder die Rückversicherung betrei-

ben; und 

b) Zweckgesellschaften; für diese gelten sinngemäss die auf die Rückver-

sicherungsunternehmen anwendbaren Bestimmungen.  

2) Dieses Gesetz gilt auch für die als Direktversicherung oder Rückversiche-

rung betriebene Eigenversicherung (Captive). 

3) Auf Versicherungsunternehmen, welche die direkte Lebensversicherung 

betreiben und zugleich die betriebliche Altersversorgung durchführen, sind ne-

ben den Bestimmungen dieses Gesetzes auch die Bestimmungen der Pensions-

fondsgesetzgebung anwendbar.  
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4) Versicherungsunternehmen, welche die Unfallversicherung (gegen Be-

rufsunfälle, Nichtberufsunfälle, Berufskrankheiten) betreiben wollen, unterste-

hen überdies der Gesetzgebung über die obligatorische Unfallversicherung. 

5) Für die Krankenversicherung und die obligatorische Unfallversicherung 

gilt zudem die einschlägige Spezialgesetzgebung.  

Art. 3 

Kleine Direktversicherungsunternehmen 

1) Als kleine Direktversicherungsunternehmen gelten Unternehmen, die 

folgende Voraussetzungen erfüllen:  

a) die jährlichen verbuchten Bruttoprämien übersteigen nicht 5 Millionen 

Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken;  

b) die gesamten versicherungstechnischen Rückstellungen des Unternehmens 

ohne Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen 

und von Zweckgesellschaften übersteigen nicht 25 Millionen Euro oder den 

Gegenwert in Schweizer Franken; 

c) falls das Unternehmen zu einer Gruppe gehört: die gesamten versiche-

rungstechnischen Rückstellungen der Gruppe ohne Abzug der einforder-

baren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesell-

schaften übersteigen nicht 25 Millionen Euro oder den Gegenwert in 

Schweizer Franken; 

d) das Unternehmen schliesst keine Versicherungs- oder Rückversicherungs-

verträge zur Abdeckung von Haftpflicht-, Kredit- und Kautionsversiche-

rungsrisiken ab, es sei denn, es handelt sich um zusätzliche Risiken im Sinne 

von Art. 16; 
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e) die Tätigkeit des Unternehmens schliesst keine Rückversicherungsverträge 

ein, die 500'000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken seiner 

verbuchten Bruttoprämien oder 2.5 Millionen Euro oder den Gegenwert in 

Schweizer Franken seiner versicherungstechnischen Rückstellungen ohne 

Abzug der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und 

von Zweckgesellschaften oder 10 % seiner verbuchten Bruttoprämien oder 

10 % seiner versicherungstechnischen Rückstellungen ohne Abzug der ein-

forderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckge-

sellschaften übersteigen. 

2) Als kleine Direktversicherungsunternehmen gelten auch Unternehmen, 

bei denen die Finanzmarktaufsicht (FMA) feststellt, dass: 

a) in den letzten drei aufeinander folgenden Jahren keiner der in Abs. 1 fest-

gelegten Beträge überschritten wurde; und 

b) in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich keiner der in Abs. 1 festgeleg-

ten Beträge überschritten wird. 

3) Für Unternehmen nach Abs. 1 und 2 gilt Art. 4.  

Art. 4 

Auf kleine Direktversicherungsunternehmen anwendbare Bestimmungen 

1) Bei der Anwendung der Art. 30 bis 35 und Art. 38 können unter Beach-

tung von Art. 177 Abs. 3 Bst. c sowie im Hinblick auf die Wesensart, den Umfang 

und die Komplexität der Tätigkeit eines Unternehmens für kleine Direktversiche-

rungsunternehmen Erleichterungen vorgesehen werden.   

2) Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung haben kleine Direktversiche-

rungsunternehmen über anrechnungsfähige Eigenmittel zur Bedeckung der Sol-



209 
 

 

venzkapitalanforderung zu verfügen. Einzelheiten betreffend die Höhe derselben 

regelt die Regierung mit Verordnung.  

3) Die Art. 194 bis 256 sind nicht anwendbar, sofern eine Gruppe von der 

Versicherungsaufsicht unterliegenden Unternehmen ausschliesslich durch den 

Einbezug kleiner Direktversicherungsunternehmen entsteht.  

4) Nicht anwendbar auf Unternehmen nach Art. 3 sind Art. 36, 37, 39, 40, 

42 bis 79, 100, 107 bis 110, 112 bis 122, 126 und 127, 129 bis 131, 135, 150 und 

151, 262 bis 275.  

5) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Versicherungsunternehmen, 

die eine Bewilligung zur Ausübung einer Versicherungs- oder Rückversiche-

rungstätigkeit beantragen oder beantragt haben und deren jährliche verbuchte 

Bruttoprämien oder deren versicherungstechnische Rückstellungen ohne Abzug 

der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckge-

sellschaften in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich einen der in Art. 3 Abs. 1 

festgelegten Beträge überschreiten werden. Wird unabhängig von einem Antrag 

auf Bewilligung zur Versicherungstätigkeit einer der in Art. 3 Abs. 1 genannten 

Beträge in drei aufeinander folgenden Jahren überschritten, findet dieses Gesetz 

ab dem vierten Jahr Anwendung. 

6) Falls ein Versicherungsunternehmen Tätigkeiten im freien Niederlas-

sungs- oder Dienstleistungsverkehr auszuüben beabsichtigt, kann es nicht als 

kleines Direktversicherungsunternehmen gelten; in einem solchen Fall benötigt 

es eine Bewilligung im Sinne des Art. 11 Abs. 1. 

7) In jedem Fall steht es einem Unternehmen zu, im Rahmen dieses Geset-

zes eine Bewilligung zu beantragen oder zu behalten. 
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B. Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Art. 5 

Gesetzliche Systeme der sozialen Sicherheit 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf die unter ein gesetzliches Sys-

tem der sozialen Sicherheit fallenden Versicherungen.  

Art. 6 

Nichtlebensversicherung 

1) In Bezug auf die Nichtlebensversicherung gilt dieses Gesetz nicht für die 

folgenden Geschäfte: 

a) Kapitalisationsgeschäfte, wie sie in den Rechtsvorschriften einzelner Ver-

tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWRA-Vertragsstaaten) geregelt sind; 

b) die Geschäfte der für Versorgungs- und Unterstützungszwecke geschaffe-

nen Institutionen, deren Leistungen sich nach den verfügbaren Mitteln 

richten, während die Höhe der Mitgliedsbeiträge pauschal festgesetzt wird; 

c) die Geschäfte eines Unternehmens ohne Rechtspersönlichkeit, dessen 

Zweck der gegenseitige Schutz der Mitglieder des Unternehmens ohne 

Prämienzahlung und ohne Bildung technischer Reserven ist; und 

d) die Ausfuhrkreditversicherungsgeschäfte für staatliche Rechnung oder mit 

staatlicher Garantie, oder wenn der Staat der Versicherer ist. 

2) Dieses Gesetz gilt nicht für Versicherungsunternehmen auf Gegenseitig-

keit, die das Nichtlebensversicherungsgeschäft betreiben und die mit anderen 

Versicherungsunternehmen auf Gegenseitigkeit eine Vereinbarung getroffen 
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haben, wonach Letztere alle Versicherungsverträge rückversichern oder wonach 

das akzeptierende Unternehmen alle Verbindlichkeiten aus den Versicherungs-

verträgen anstelle des abgebenden Unternehmens zu erfüllen hat. In diesem Fall 

ist das akzeptierende Versicherungsunternehmen diesem Gesetz unterstellt. 

Art. 7 

Lebensversicherung  

1) In Bezug auf die Lebensversicherung gilt dieses Gesetz nicht für folgende 

Geschäfte und Tätigkeiten: 

a) die Geschäfte der für Versorgungs- und Unterstützungszwecke geschaffe-

nen Institutionen, die unterschiedliche Leistungen nach Massgabe der ver-

fügbaren Mittel erbringen und die die Höhe der Mitgliedsbeiträge pauschal 

festsetzen; 

b) die von anderen Einrichtungen als den diesem Gesetz unterstellten Unter-

nehmen durchgeführten Geschäfte, deren Zweck darin besteht, den un-

selbständig oder selbständig tätigen Arbeitskräften eines Unternehmens 

oder einer Unternehmensgruppe, den Angehörigen eines Berufes oder ei-

ner Berufsgruppe im Todes- oder Erlebensfall, bei Arbeitseinstellung oder 

bei Minderung der Erwerbstätigkeit Leistungen zu gewähren, und zwar un-

abhängig davon, ob die sich aus diesen Geschäften ergebenden Verpflich-

tungen vollständig und zu jeder Zeit durch mathematische Rückstellungen 

gedeckt sind; 

2) Es gilt zudem nicht für Einrichtungen, die nur Todesfallrisiken versichern, 

soweit der Betrag ihrer Leistungen den Durchschnittswert der Bestattungskosten 

bei einem Todesfall nicht übersteigt oder diese Leistungen in Sachwerten er-

bracht werden. 
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Art. 8 

Rückversicherung 

1) In Bezug auf die Rückversicherung gilt dieses Gesetz nicht für Unterneh-

men mit Sitz ausserhalb des EWR (Drittland), die im Fürstentum Liechtenstein 

nur die Rückversicherung betreiben, sofern sie im Herkunftsstaat einer im Ver-

gleich zum Inland gleichwertigen Aufsicht unterstehen und im Inland keine Nie-

derlassung errichten. 

2) Rückversicherungsverträge mit Unternehmen nach Abs. 1 werden so 

behandelt wie Rückversicherungsverträge mit Unternehmen, die nach diesem 

Gesetz eine Bewilligung erhalten haben. 

3) Auf Rückversicherungsunternehmen nicht anwendbar sind die Art. 3, 4, 

16, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 52, 106, 107 bis 110, 112 Abs. 1, 113, 114 Abs. 1, 2 und 

4, 115, 122, 125, 129, 136 bis 148, 152 bis 176 sowie 181.  

Art. 9 

Touristischer Beistand 

1) In Bezug auf den Versicherungszweig �Touristischer Beistand� gilt dieses 

Gesetz nicht, wenn:  

a) die Beistandsleistung anlässlich eines Unfalls oder einer Panne mit einem 

Motorfahrzeug erbracht wird, sofern sich der Unfall oder die Panne inner-

halb des EWRA-Vertragsstaates des Gewährleistenden ereignet hat; und 

b) die Leistungspflicht auf folgende Leistungen beschränkt ist: 

1. Pannenhilfe vor Ort, für die der Gewährleistende in der Mehrzahl der 

Fälle sein eigenes Personal und Material einsetzt; 
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2. Überführung des Fahrzeugs zum nächstgelegenen oder geeignetsten 

Ort der Reparatur, an dem diese vorgenommen werden kann, sowie 

etwaige Beförderungen des Fahrers und der Fahrzeuginsassen zum 

nächstgelegenen Ort, von dem aus sie ihre Reise mit anderen Mitteln 

fortsetzen können; und 

3. wenn der EWRA-Vertragsstaat des Gewährleistenden es vorsieht, Be-

förderung des betroffenen Fahrzeugs und gegebenenfalls des Fahrers 

und der Fahrzeuginsassen bis zu deren Wohnort, Ausgangspunkt o-

der ursprünglichem Bestimmungsort innerhalb desselben EWRA-

Vertragsstaates; und 

c) die Beistandsleistung nicht durch ein diesem Gesetz unterliegendes Versi-

cherungsunternehmen erbracht wird. 

2) In den in Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 und 2 genannten Fällen gilt die Vorausset-

zung, dass sich der Unfall oder die Panne innerhalb des EWRA-Vertragsstaates 

des Gewährleistenden ereignet haben muss, nicht, wenn der Anspruchs-

berechtigte ein Mitglied des Gewährleistenden ist und die Pannenhilfe oder die 

Beförderung des Fahrzeugs allein auf Vorlage des Mitgliedsausweises hin ohne 

zusätzliche Zahlung durch eine ähnliche Einrichtung des betroffenen Landes auf 

der Grundlage einer Gegenseitigkeitsvereinbarung erfolgt oder, im Fall von Irland 

und des Vereinigten Königreichs, in denen diese Beistandsleistungen von ein und 

derselben Einrichtung erbracht werden und diese in diesen beiden Staaten tätig 

ist. 
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C. Begriffsbestimmungen 

Art. 10 

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:  

1. �Aufnahmestaat�: ein Staat, in dem ein Versicherungsunternehmen eine 

Zweigniederlassung unterhält oder Dienstleistungen erbringt und bei dem 

es sich nicht um den Herkunftsstaat handelt; 

2. �Aufsichtsbehörden�: einzelstaatliche Behörden, die aufgrund von Rechts- 

oder Verwaltungsvorschriften für die Beaufsichtigung von Versicherungs-

unternehmen zuständig sind; 

3. �beteiligtes Unternehmen�: ein Mutterunternehmen oder ein anderes Un-

ternehmen, das eine Beteiligung hält, oder ein Unternehmen, das mit ei-

nem anderen Unternehmen durch eine Beziehung verbunden ist, welche 

nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) zu konsolidierter Rech-

nungslegung verpflichtet; 

4. �Beteiligung�: das direkte Halten oder das Halten im Rahmen eines Kon-

trollverhältnisses von mindestens 20 % des Kapitals oder der Stimmrechte 

an einem Unternehmen;  

5. �Direktversicherung�: die selbständige Tätigkeit von Unternehmen bei der 

Übernahme von Risiken, die von einer natürlichen oder juristischen Person 

abgegeben werden, und welche keine Rückversicherung darstellt; 

6. �Diversifikationseffekte�: eine Reduzierung des Gefährdungspotenzials von 

Versicherungsunternehmen und -gruppen durch die Diversifizierung ihrer 

Geschäftstätigkeit, die sich aus der Tatsache ergibt, dass das negative Re-
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sultat eines Risikos durch das günstigere Resultat eines anderen Risikos 

ausgeglichen werden kann, wenn diese Risiken nicht voll korreliert sind; 

7. �Drittland-Versicherungsunternehmen�: ein Versicherungsunternehmen, 

das seinen Sitz in einem Drittland hat und eine Bewilligung als Versiche-

rungsunternehmen benötigen würde, wenn sich sein Sitz in einem EWRA-

Vertragsstaat befände;  

8. �enge Verbindung�: eine Situation, in der zwei oder mehr natürliche oder 

juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind. Als 

enge Verbindung zwischen mindestens zwei natürlichen oder juristischen 

Personen gilt auch eine Situation, in der die betreffenden Personen mit 

derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind; 

9. �externe Ratingagentur� (�external credit assessment institution�): Ratin-

gagentur, die registriert oder zertifiziert ist gemäss der Verordnung (EG) Nr. 

1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, oder eine Zentral-

bank, die Ratings abgibt und von der Anwendung dieser Verordnung aus-

genommen ist; 

10. �Finanzbranche�: eine Branche im Sinne des Finanzkonglomeratsgesetzes; 

11. �Finanzrückversicherung (Rückversicherung mit begrenzter Risikoüber-

nahme)�: eine Rückversicherung mit begrenzter Risikoübernahme, bei der 

das explizite Gesamtschadenrisiko, das heisst das übernommene wirt-

schaftliche Gesamtrisiko, das sich aus der Übernahme sowohl eines erheb-

lichen versicherungstechnischen Risikos als auch des Risikos hinsichtlich 

der Abwicklungsdauer ergibt, die Prämiensumme über die Gesamtlaufzeit 

des Versicherungsvertrages um einen begrenzten, aber erheblichen Betrag 

übersteigt, wobei zumindest eines der folgenden Merkmale zusätzlich ge-

geben sein muss: 
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a) ausdrückliche und materielle Berücksichtigung des Zeitwerts des Gel-

des; 

b) vertragliche Bestimmungen mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Ergeb-

nisse zwischen den Vertragsparteien über die Gesamtlaufzeit des 

Vertrages auszugleichen, um einen gezielten Risikotransfer zu ermög-

lichen; 

12. �Finanzunternehmen�: ein Unternehmen der Finanzbranche; 

13.  �firmeneigenes Versicherungsunternehmen�: ein Versicherungsunter-

nehmen, das entweder einem Finanzunternehmen, bei dem es sich weder 

um ein Versicherungsunternehmen noch um eine Gruppe von Versiche-

rungsunternehmen handelt, oder einem nicht der Finanzbranche angehö-

renden Unternehmen gehört und das ausschliesslich Risiken des Unter-

nehmens oder der Unternehmen, dem beziehungsweise denen es gehört, 

oder Risiken von Unternehmen der Gruppe, der es angehört, versichert; 

14. �Funktionsausgliederung (Auslagerung, Outsourcing)�: eine Vereinbarung, 

die zwischen einem Versicherungsunternehmen und einem Dienstleister 

getroffen wird, wobei es sich bei Letzterem um ein beaufsichtigtes oder 

nicht beaufsichtigtes Unternehmen handeln kann. Dieser Vereinbarung zu-

folge übernimmt der Dienstleister direkt oder durch weitere Funktionsaus-

gliederung ein Verfahren, eine Dienstleistung oder eine Tätigkeit, die an-

sonsten vom Versicherungsunternehmen selbst erbracht würde; 

15. �gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft�: ein Mutterunternehmen, 

das weder ein Versicherungsunternehmen noch ein Drittland-Ver-

sicherungsunternehmen noch eine Versicherungs-Holdinggesellschaft oder 

eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Finanz-

konglomeratsgesetzes ist und unter seinen Tochterunternehmen mindes-

tens ein Versicherungsunternehmen hat; 
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16. �geregelter Markt�: ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder 

verwaltetes multilaterales System, das: 

a) die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finan-

zinstrumenten innerhalb des Systems und nach seinen nicht diskreti-

onären Regeln in einer Weise zusammenführt oder das Zusammen-

führen fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf Finanzinstrumente, 

die gemäss den Regeln und/oder den Systemen des Marktes zum 

Handel zugelassen wurden, führt; 

b) eine Zulassung erhalten hat; und  

c) ordnungsgemäss nach den anwendbaren Bestimmungen funktio-

niert;  

17. �geregelter Markt eines Drittlandes�: ein in einem Drittland belegener ge-

regelter Markt (Finanzmarkt): 

a) der vom Herkunftsstaat des Versicherungsunternehmens anerkannt 

wird und den in diesem Staat geltenden Anforderungen genügt und; 

b) dessen gehandelte Finanzinstrumente eine Qualität aufweisen, die 

mit der Qualität der Instrumente vergleichbar ist, die auf dem gere-

gelten Markt des Herkunftsstaates gehandelt werden; 

18. �Grossrisiken�: die Risiken nach Anhang 3; 

19. �Gruppe�: eine Gruppe von Unternehmen, die: 

a) aus einem beteiligten Unternehmen, dessen Tochterunternehmen 

und den Unternehmen besteht, an denen das beteiligte Unterneh-

men oder dessen Tochterunternehmen eine Beteiligung halten, so-

wie Unternehmen, die untereinander durch eine Beziehung verbun-

den sind, welche zu konsolidierter Rechnungslegung verpflichtet; o-

der 



218 
 

 

b)  auf der Begründung von vertraglichen oder sonstigen starken und 

nachhaltigen finanziellen Beziehungen zwischen allen diesen Unter-

nehmen beruht und zu der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

oder diesen ähnliche Vereine gehören können, sofern: 

aa) eines dieser Unternehmen durch zentrale Koordination einen 

beherrschenden Einfluss auf die Entscheidungen aller der 

Gruppe angehörenden Unternehmen ausübt, darunter auch die 

Finanzentscheidungen; und 

bb) die Begründung sowie Auflösung dieser Beziehungen der vor-

herigen Genehmigung durch die für die Gruppenaufsicht zu-

ständige Behörde unterliegen.  

Beim Unternehmen, das die zentrale Koordination ausübt, han-

delt es sich um das Mutterunternehmen; die weiteren Unter-

nehmen werden als Tochterunternehmen betrachtet; 

20. �gruppeninterne Transaktion�: eine Transaktion, bei der sich ein Versiche-

rungsunternehmen zur Erfüllung einer Verbindlichkeit direkt oder indirekt 

auf andere Unternehmen innerhalb derselben Gruppe oder auf mit den 

Unternehmen der Gruppe durch enge Verbindungen verbundene natürli-

che und juristische Personen stützt, unabhängig davon, ob dies auf vertrag-

licher oder nicht vertraglicher und auf entgeltlicher oder unentgeltlicher 

Basis geschieht; 

21. �Herkunftsstaat�: ein Staat, in dem sich der Sitz des Versicherungsunter-

nehmens befindet, welches das Risiko deckt beziehungsweise die Verpflich-

tung eingeht; im Sinne von Art. 158 bezeichnet der Ausdruck �Herkunfts-

staat� auch einen EWRA-Vertragsstaat, in dem der Zweigniederlassung ei-

nes Drittland-Versicherungsunternehmens die Bewilligung erteilt worden 

ist; 
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22. �Holdinggesellschaft�: ein Unternehmen, dessen einziger Zweck im Erwerb, 

in der Verwaltung und in der Verwertung von Beteiligungen an anderen 

Unternehmen besteht; 

23. �Kapitalaufschlag�: die aufsichtsbehördliche Anordnung einer Erhöhung 

der Solvenzkapitalanforderung in begründeten Einzelfällen;  

24. �Kollegium der Aufsichtsbehörden�: eine permanente, aber flexible Platt-

form für die Zusammenarbeit, die Koordinierung und die Erleichterung der 

Entscheidungsfindung betreffend die Gruppenaufsicht; 

25. �Kontrollverhältnis�: eine Verbindung zwischen einem Mutterunterneh-

men beziehungsweise einem übergeordneten Unternehmen und einem 

Tochterunternehmen beziehungsweise einem untergeordneten Unter-

nehmen oder ein gleichartiges Verhältnis zwischen einer natürlichen oder 

juristischen Person und einem Unternehmen. Jedes untergeordnete Unter-

nehmen eines untergeordneten Unternehmens wird auch als untergeord-

netes Unternehmen des übergeordneten Unternehmens angesehen, das 

an der Spitze dieser Unternehmen steht; 

26. �Konzentrationsrisiko�: sämtliche mit Risiken behafteten Engagements mit 

einem Ausfallpotenzial, das umfangreich genug ist, um die Solvabilität oder 

die Finanzlage der Versicherungsunternehmen zu gefährden; 

27. �Kreditrisiko�: das Risiko eines Verlustes oder nachteiliger Veränderungen 

der Finanzlage, das sich aus Fluktuationen bei der Bonität von Wertpa-

pieremittenten, Gegenparteien und anderen Schuldnern ergibt, gegenüber 

denen die Versicherungsunternehmen Forderungen haben, und das in 

Form von Gegenparteiausfallrisiken, Spread-Risiken oder Marktrisikokon-

zentrationen auftritt; 

28. �Liquidationsverfahren�: ein Gesamtverfahren, bei dem das Vermögen ei-

nes Direktversicherungsunternehmens verwertet und der Erlös in ange-
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messener Weise unter den Gläubigern, Anteilseignern oder Mitgliedern 

verteilt wird, wozu in jedem Fall das Tätigwerden einer zuständigen Ver-

waltungs- oder Gerichtsbehörde erforderlich ist. Dazu zählen auch Verfah-

ren, die durch einen Nachlassvertrag im Konkurs oder eine ähnliche Mass-

nahme abgeschlossen werden; es ist unerheblich, ob die Verfahren infolge 

Zahlungsunfähigkeit eröffnet werden oder nicht oder ob sie freiwillig oder 

zwangsweise eingeleitet werden; 

29. �Liquidator�: eine Person oder eine Stelle, die von einer zuständigen Ver-

waltungs- oder Gerichtsbehörde oder von den Leitungsorganen bezie-

hungsweise der Generalversammlung eines Direktversicherungsunter-

nehmens zur Abwicklung eines Liquidationsverfahrens bestellt wird; 

30. �Liquiditätsrisiko�: das Risiko, dass Versicherungsunternehmen nicht in der 

Lage sind, Anlagen und andere Vermögenswerte zu realisieren, um ihren 

finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen; 

31. �Marktrisiko�: das Risiko eines Verlustes oder nachteiliger Veränderungen 

der Finanzlage, das sich direkt oder indirekt aus Schwankungen in der Höhe 

und in der Volatilität der Marktpreise für die Vermögenswerte, Verbind-

lichkeiten und Finanzinstrumente ergibt; 

32. �Mutterunternehmen�: ein Mutterunternehmen im Sinne der Rech-

nungslegungsvorschriften des PGR sowie jedes Unternehmen, das einen 

beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausübt; 

33. �Niederlassung�: der Sitz oder eine Zweigniederlassung eines Unterneh-

mens; 

34. �operationelles Risiko�: das Verlustrisiko, das sich aus der Unange-

messenheit oder dem Versagen von internen Prozessen, Mitarbeitern oder 

Systemen oder durch externe Ereignisse ergibt; 



221 
 

 

35. �qualifizierte zentrale Gegenpartei�: eine zentrale Gegenpartei, die ge-

stützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates entweder zugelassen (Art. 14) oder anerkannt (Art. 25) wor-

den ist; 

36. �qualifizierte Beteiligung�: das direkte oder indirekte Halten von mindes-

tens 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte an einem Unternehmen oder 

jede andere Möglichkeit der Wahrnehmung eines massgeblichen Einflusses 

auf die Geschäftsführung des Unternehmens, an dem die Beteiligung ge-

halten wird; 

37. �Risikomass�: eine mathematische Funktion, die unter einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose einen monetären Betrag be-

stimmt und monoton mit dem Risikopotenzial steigt, das der Wahrschein-

lichkeitsverteilungsprognose zugrunde liegt; 

38. �Risikominderungstechniken�: sämtliche Techniken, die die Versiche-

rungsunternehmen in die Lage versetzen, einen Teil oder die Gesamtheit 

ihrer Risiken auf eine andere Partei zu übertragen; 

39. �Rückversicherung�: die selbständige Tätigkeit von Unternehmen bei der 

Übernahme von Risiken, die von einem Unternehmen, das die Direktversi-

cherung betreibt, oder einem anderen Rückversicherungsunternehmen 

oder einem Drittland-Versicherungsunternehmen abgegeben werden;  

40. �Sanierungsmassnahmen�: alle Massnahmen, die das Tätigwerden einer 

zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde mit dem Ziel beinhalten, 

die finanzielle Lage eines Direktversicherungsunternehmens zu sichern o-

der wiederherzustellen und die die bestehenden Rechte anderer Beteiligter 

als des Versicherungsunternehmens selbst beeinträchtigen. Dazu zählen 

auch Massnahmen, die die Aussetzung der Zahlungen, die Aussetzung der 

Vollstreckungsmassnahmen oder eine Kürzung der Forderungen erlauben; 
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41. �Solvabilität�: die Darstellung der Solvenzkapitalanforderung und der zu 

deren Bedeckung anrechnungsfähigen Eigenmittel; 

42. �Solvenzkapitalanforderung�: der Sollwert der Eigenmittel eines Unter-

nehmens zur Bedeckung der unternehmenseigenen Risiken; 

43. �Staat der Dienstleistung�: der Staat der Verpflichtung oder Staat, in dem 

das Risiko belegen ist, wenn die Verpflichtung oder das Risiko von einem in 

einem anderen Staat niedergelassenen Versicherungsunternehmen ge-

deckt wird; 

44 �Staat der Niederlassung�: der Staat, in dem das Versicherungsunterneh-

men niedergelassen ist, welches das Risiko deckt; 

45. �Staat, in dem das Risiko belegen ist�: 

a) bei der Versicherung entweder von Gebäuden oder von Gebäuden 

und den darin befindlichen Sachen, sofern diese durch denselben 

Versicherungsvertrag gedeckt sind, der Staat, in dem die Immobilien 

belegen sind; 

b) bei der Versicherung von zugelassenen Fahrzeugen aller Art der 

Staat, in dem das Fahrzeug zugelassen ist; 

c) bei einem höchstens vier Monate dauernden Vertrag zur Versiche-

rung von Reise- und Ferienrisiken der Staat, in dem der Versiche-

rungsnehmer den Vertrag abgeschlossen hat, ungeachtet des betref-

fenden Versicherungszweiges; 

d) in allen anderen Fällen der Staat, in dem der Versicherungsnehmer 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder, wenn die Versicherungs-

nehmerin eine juristische Person ist, der Staat, in dem sich die Nie-

derlassung dieser juristischen Person befindet, auf die sich der Ver-

trag bezieht; 
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46. �Staat der Verpflichtung�: der Staat, in dem der Versicherungsnehmer sei-

nen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder, wenn die Versicherungsnehmerin 

eine juristische Person ist, der Staat, in dem sich die Niederlassung dieser 

juristischen Person befindet, auf die sich der Vertrag bezieht; 

47. �ständige Präsenz�: eine Präsenz, die einer Zweigniederlassung gleichzu-

stellen ist, und zwar auch dann, wenn diese Präsenz nicht die Form einer 

Zweigniederlassung angenommen hat, sondern lediglich durch ein Büro 

wahrgenommen wird, das von dem eigenen Personal des Unternehmens 

oder einer Person geführt wird, die zwar unabhängig, aber beauftragt ist, 

auf Dauer für dieses Unternehmen wie eine Agentur zu handeln; 

48. �Tochterunternehmen�: ein Tochterunternehmen im Sinne der Rech-

nungslegungsvorschriften des PGR sowie jedes Unternehmen, auf das ein 

Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Jedes Tochter-

unternehmen eines Tochterunternehmens wird auch als Tochterunter-

nehmen eines Mutterunternehmens, das an der Spitze dieser Unterneh-

men steht, betrachtet; 

49. �übergeordnetes Unternehmen�: ein Mutterunternehmen oder ein ande-

res Unternehmen, das einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Un-

ternehmen ausübt; 

50. �untergeordnetes Unternehmen�: ein Tochterunternehmen oder ein ande-

res Unternehmen, auf das ein beherrschender Einfluss ausgeübt wird; 

51. �verbundenes Unternehmen�: ein Tochterunternehmen oder ein anderes 

Unternehmen, an dem eine Beteiligung gehalten wird, oder ein Unter-

nehmen, das mit einem anderen Unternehmen durch eine Beziehung ver-

bunden ist, welche nach dem PGR zu konsolidierter Rechnungslegung ver-

pflichtet; 
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52. �Versicherungsforderung�: jeder Betrag, den ein Direktversicherungsun-

ternehmen Versicherungsnehmern, Versicherten, Begünstigten oder ge-

schädigten Dritten, die ein direktes Klagerecht gegen das Versicherungs-

unternehmen haben, aufgrund eines Versicherungsvertrages oder einer 

anderen Tätigkeit, auf welche dieses Gesetz anwendbar ist, im Rahmen der 

Direktversicherung schuldet. Dazu gehören auch für diese Personen zu-

rückgestellte Beträge, wenn einzelne Elemente der Forderung noch unge-

wiss sind, sowie Prämien, die ein Versicherungsunternehmen zu-

rückzuzahlen hat, weil ein Rechtsgeschäft nach dem für dieses massgebli-

chen Recht vor Eröffnung des Konkurs- oder Liquidationsverfahrens nicht 

zustande gekommen ist oder aufgehoben wurde; 

53. �Versicherungs-Holdinggesellschaft�: ein Mutterunternehmen, bei dem es 

sich nicht um eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Fi-

nanzkonglomeratsgesetzes handelt und dessen Haupttätigkeit im Erwerb 

und Halten von Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht, wobei die-

se Tochterunternehmen ausschliesslich oder hauptsächlich Versicherungs-

unternehmen oder Drittland-Versicherungsunternehmen sind und mindes-

tens eines dieser Tochterunternehmen ein Versicherungsunternehmen ist; 

54. �versicherungstechnisches Risiko� (�underwriting risk�): das Risiko eines 

Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Wertes der Versiche-

rungsverbindlichkeiten, das sich aus einer unangemessenen Preisfestle-

gung und nicht angemessenen Rückstellungsannahmen ergibt; 

55. �Versicherungsunternehmen�: ein Unternehmen, das eine Bewilligung zur 

Ausübung der direkten Lebensversicherungs- oder Nichtlebensver-

sicherungstätigkeit oder der Rückversicherungstätigkeit erhalten hat, wo-

bei eine Differenzierung zwischen Direkt- und Rückversicherungsunter-

nehmen erfolgt, sofern dies erforderlich ist; 
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56. �Verwalter�: eine Person oder eine Stelle, die von einer zuständigen Ver-

waltungs- oder Gerichtsbehörde zur Durchführung von Sanierungsmass-

nahmen bestellt wird; 

57. �Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose�: eine mathematische Funktion, 

die einer ausreichenden Reihe von einander ausschliessenden zukünftigen 

Ereignissen eine Eintrittswahrscheinlichkeit zuweist; 

58. �Zweckgesellschaft� (�special purpose vehicle�): ein Unternehmen, unab-

hängig davon, ob es sich um eine Kapitalgesellschaft handelt oder nicht, 

das kein bestehendes Versicherungsunternehmen ist und Risiken von Ver-

sicherungsunternehmen übernimmt, wobei es diese Risiken vollständig 

über die Emission von Schuldtiteln oder einen anderen Finan-

zierungsmechanismus absichert, bei denen die Rückzahlungsansprüche der 

Kapitalgeber über solche Schuldtitel oder einen Finanzierungsmechanismus 

gegenüber den Rückversicherungsverpflichtungen des Unternehmens 

nachrangig sind; 

59. �Zweigniederlassung�: eine Zweigniederlassung im Sinne von Art. 119 Abs. 

1 PGR, eine Agentur oder jede andere ständige Präsenz eines Versiche-

rungsunternehmens in einem EWRA-Vertragsstaat, der nicht Herkunfts-

staat ist. 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funktionsbe-

zeichnungen sind Angehörige des weiblichen und des männlichen Geschlechts zu 

verstehen. 
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II. Aufnahme und Ausübung der Versicherungstätigkeit 

A. Zulassung zur Versicherungstätigkeit 

1. Bewilligungspflicht und Bewilligungsgesuch 

Art. 11 

Bewilligungspflicht 

1) Unternehmen, die der Aufsicht unterstehen, benötigen zur Aufnahme 

der Versicherungstätigkeit eine Bewilligung der FMA. 

2) Keiner Bewilligung bedürfen Versicherungsunternehmen mit Sitz in ei-

nem anderen EWRA-Vertragsstaat, sofern sie die besonderen Voraussetzungen 

nach Art. 112 ff. erfüllen; vorbehalten bleibt die Spezialgesetzgebung betreffend 

einzelne Zweige der obligatorischen Versicherung. 

Art. 12 

Bewilligungsgesuch 

1) Unternehmen, die eine Bewilligung zur Aufnahme der Versicherungs-

tätigkeit erhalten wollen, haben der FMA ein Gesuch einzureichen. 

2) Das Gesuch muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 

a) die Statuten der Gesellschaft; 

b) die Organisation und den örtlichen Tätigkeitsbereich des Unternehmens, 

gegebenenfalls auch der Gruppe oder des Finanzkonglomerats, zu dem o-

der zu denen das Unternehmen gehört; 

c) die Eröffnungsbilanz; 
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d) die Jahresrechnung der letzten drei Geschäftsjahre der Gesellschafter so-

wie gegebenenfalls den konsolidierten Geschäftsbericht; 

e) Nachweise darüber, dass anrechnungsfähige Basiseigenmittel vorhanden 

sind, um die absolute Untergrenze der Mindestkapitalanforderung abzude-

cken; 

f) Nachweise darüber, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die an-

rechnungsfähigen Eigenmittel zu halten, um die Solvenzkapitalanforderung 

zu erfüllen; 

g) Nachweise darüber, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die an-

rechnungsfähigen Basiseigenmittel zu halten, um die Mindestkapital-

anforderung zu erfüllen; 

h) die Identität und die Beteiligungshöhe der direkten und indirekten Aktionä-

re, Genossenschafter oder Gesellschafter, die als natürliche oder juristische 

Personen eine qualifizierte Beteiligung an dem Unternehmen halten oder 

daran anderweitig wirtschaftlich berechtigt sind, sowie das Bestehen enger 

Verbindungen; 

i) die namentliche Bezeichnung der Leitungsorgane sowie aller weiteren Or-

gane, einschliesslich der Personen, die für die Aufsicht und die Kontrolle 

zuständig sind oder andere Schlüsselfunktionen innehaben; 

k) Nachweise darüber, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die er-

forderliche Governance zu gewährleisten; 

l) die namentliche Bezeichnung der externen Revisionsstelle und der für das 

Mandat verantwortlichen Personen und, sofern das Unternehmen Teil ei-

ner Gruppe oder eines Finanzkonglomerats ist, die Organisation des Man-

dats der externen Revisionsstelle der Gruppe oder des Finanzkonglome-

rats; 
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m) die Verträge oder sonstigen Absprachen, durch die Funktionen oder Tätig-

keiten ausgegliedert werden sollen (Funktionsausgliederung); 

n) die Erklärung des Beitritts zum Nationalen Versicherungsbüro und zum 

Nationalen Garantiefonds unter gleichzeitiger Bekanntgabe des Schaden-

regulierungsbeauftragten sowie die Angabe von Namen und Anschrift der 

Schadenregulierungsbeauftragten in anderen EWRA-Vertragsstaaten, wenn 

die zu deckenden Risiken in den Versicherungszweig �Haftpflicht für Land-

fahrzeuge mit eigenem Antrieb�, unter Ausschluss der Haftpflicht des 

Frachtführers, fallen; 

o) Angaben über die Mittel zur Erfüllung der Leistungen im Rahmen des Versi-

cherungszweiges �Touristischer Beistand�; 

p) einen Tätigkeitsplan nach Art. 13; 

q) auf Verlangen der FMA weitere für die Beurteilung des Gesuchs erforderli-

che Angaben und Unterlagen. 

3) Ersucht ein Versicherungsunternehmen, das bereits im Besitz einer Be-

willigung für einen Versicherungszweig ist, um die Bewilligung für einen weiteren 

Versicherungszweig, so hat es die Unterlagen und Angaben nach Abs. 2 nur ein-

zureichen, wenn sie gegenüber den bereits genehmigten geändert werden sol-

len. 

Art. 13 

Tätigkeitsplan 

1) Der Tätigkeitsplan muss Angaben und Nachweise enthalten über: 

a) die geplanten Versicherungszweige und die Art der Risiken oder Ver-

pflichtungen, die das Unternehmen in der Direkt- und der Rückversiche-

rung zu übernehmen gedenkt; 
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b) die vorgesehene Rückversicherung sowie, für Rückversicherungsunter-

nehmen, die Art der Rückversicherungsverträge, die das Unternehmen mit 

Zedenten zu schliessen gedenkt, und die Grundzüge der Retrozession (Ret-

rozessionsplan); 

c) die Bestandteile der Basiseigenmittel, die die absolute Untergrenze der 

Mindestkapitalanforderung darstellen; 

d) die voraussichtlichen Kosten für den Aufbau der Verwaltung und des Ver-

triebsnetzes sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Mittel. 

2) Zudem muss der Tätigkeitsplan folgende Angaben und Unterlagen für die 

ersten drei Geschäftsjahre enthalten: 

a) eine Planbilanz und -erfolgsrechnung; 

b) Schätzungen der künftigen Solvenzkapitalanforderung, die auf der Grund-

lage der voraussichtlichen Liquiditätslage vorzunehmen sind, sowie zur Be-

rechnungsmethode für die Ableitung dieser Schätzung; 

c) Schätzungen der Mindestkapitalanforderung, die auf der Grundlage der 

voraussichtlichen Liquiditätslage vorzunehmen sind, sowie zur Berech-

nungsmethode für die Ableitung dieser Schätzwerte; 

d) die finanziellen Mittel, die voraussichtlich zur Bedeckung der Solvenzka-

pitalanforderung, der Mindestkapitalanforderung sowie der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen zur Verfügung stehen; 

e) für Nichtlebensversicherungen und Rückversicherungen: 

1. die voraussichtlichen Verwaltungskosten, insbesondere die laufen-

den Gemeinkosten und Provisionen, ohne Aufwendungen für den 

Aufbau der Verwaltung; und  
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2. die voraussichtlichen Prämien- beziehungsweise Beitragsaufkommen 

und die voraussichtliche Schadenbelastung; 

f) für Lebensversicherungen einen Plan, aus dem die Schätzungen der Ein-

nahmen und der Ausgaben im Direktversicherungsgeschäft sowie im akti-

ven und passiven Rückversicherungsgeschäft im Einzelnen hervorgehen. 

2. Bewilligung 

Art. 14  

Erteilung der Bewilligung 

1) Die Bewilligung wird erteilt, wenn das Unternehmen den gesetzlichen 

Anforderungen genügt. Sie kann unter Auflagen erteilt werden. 

2) Die FMA verweigert die Bewilligung mit Verfügung, wenn ein Unterneh-

men den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt oder ihre Vorgaben nicht er-

füllt.  

3) Die Bewilligung kann verweigert werden, wenn: 

a) zwischen einem Unternehmen und einer anderen natürlichen oder juristi-

schen Person eine enge Verbindung besteht und diese enge Verbindung 

die FMA bei der ordnungsgemässen Erfüllung ihrer Aufgaben behindert;  

b) die FMA bei der ordnungsgemässen Erfüllung ihrer Aufgaben durch Rechts- 

oder Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen mindestens eine 

natürliche oder juristische Person untersteht, zu der das Unternehmen ei-

ne enge Verbindung aufweist, oder durch Schwierigkeiten bei der Anwen-

dung solcher Vorschriften behindert würde. 
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4) Die FMA informiert das Handelsregister über die erteilte Bewilligung. 

Das Versicherungsunternehmen hat binnen sieben Tagen nach Zustellung der 

Bewilligung beim Handelsregister einen Antrag auf Eintragung ins Handelsregis-

ter zu stellen. Nach erfolgter Eintragung veröffentlicht die FMA die erteilte Bewil-

ligung. 

5) Entscheidet die FMA nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang 

des Antrags und der vollständigen Unterlagen über die Bewilligung, so kann der 

Antragsteller Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erheben.  

6) Jede Bewilligung ist durch die FMA der EIOPA mitzuteilen.  

Art. 15 

Umfang der Bewilligung 

1) In der Direktversicherung wird die Bewilligung für jeden Versicherungs-

zweig gesondert oder für mehrere Versicherungszweige zusammen erteilt. Sie 

bezieht sich jeweils auf den ganzen Zweig, es sei denn, dass nur ein Teil der Risi-

ken dieses Versicherungszweiges gedeckt werden soll. Vorbehaltlich der in Art. 

16 genannten Fälle kann ein zu einem Zweig gehörendes Risiko nicht im Rahmen 

eines anderen Versicherungszweiges gedeckt werden.  

2) In der Rückversicherung wird die Bewilligung für die Tätigkeit der Nicht-

lebensrückversicherung, der Lebensrückversicherung oder für alle Arten der 

Rückversicherung erteilt. 

3) Die Bewilligung für die Direktversicherung berechtigt auch zur Ausübung 

der Tätigkeit der Rückversicherung in den bewilligten Versicherungszweigen; die 

Ausübung einer solchen Tätigkeit bedarf der vorgängigen Mitteilung an die FMA.  
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4) Versicherungsunternehmen dürfen Beistandsleistungen nach Art. 145 

nur ausüben, wenn sie eine Bewilligung für den Versicherungszweig �Touristi-

scher Beistand� besitzen.  

5) Die Bewilligung erstreckt sich für Versicherungsunternehmen mit Sitz im 

Fürstentum Liechtenstein auf das Gebiet der EWRA-Vertragsstaaten, wobei sie 

sowohl die Niederlassungsfreiheit als auch die Dienstleistungsfreiheit abdeckt. 

Art. 16 

Zusätzliche Risiken 

1) Ein Versicherungsunternehmen, das für ein zu einem Zweig oder einer 

Gruppe von Zweigen nach Anhang 1 gehörendes Hauptrisiko eine Bewilligung 

erhalten hat, kann auch die zu einem anderen Versicherungszweig gehörenden 

Risiken decken, ohne für diese Risiken eine zusätzliche Bewilligung erhalten zu 

müssen, sofern diese Risiken sämtliche nachfolgend genannten Voraussetzungen 

erfüllen: 

a) sie stehen im Zusammenhang mit dem Hauptrisiko; 

b) sie betreffen den Gegenstand, der gegen das Hauptrisiko versichert ist; und 

c) sie werden durch denselben Vertrag gedeckt, der das Hauptrisiko deckt. 

2) Abweichend von Abs. 1 können die den Zweigen 14, 15 und 17 nach An-

hang 1 Bst. A zugerechneten Risiken nicht als zusätzliche Risiken anderer Zweige 

behandelt werden. Dennoch kann die Rechtsschutzversicherung nach Zweig 17 

als zusätzliches Risiko des Zweiges 18 angesehen werden, wenn die Vorausset-

zungen von Abs. 1 und eine der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) das Hauptrisiko betrifft nur die Beistandsleistungen zu Gunsten von Perso-

nen, die auf Reisen oder während der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in Schwierigkeiten geraten; oder 

b) die Versicherung betrifft Streitigkeiten oder Risiken, die aus dem Einsatz 

von Schiffen auf See entstehen oder mit diesem Einsatz verbunden sind. 

Art. 17 

Konsultation anderer Behörden 

1) Bevor einem Unternehmen die Bewilligung erteilt wird, konsultiert die 

FMA die zuständigen Behörden anderer betroffener EWRA-Vertragsstaaten, 

wenn das Unternehmen: 

a) Tochterunternehmen eines in einem anderen EWRA-Vertragsstaat zugelas-

senen Versicherungsunternehmens ist; 

b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens eines in einem anderen 

EWRA-Vertragsstaat zugelassenen Versicherungsunternehmens ist; oder 

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie ein 

in einem anderen EWRA-Vertragsstaat zugelassenes Versicherungs-

unternehmen. 

2) Die für die Beaufsichtigung von Banken oder Wertpapierfirmen zustän-

dige Behörde eines betroffenen EWRA-Vertragsstaates ist zu konsultieren, bevor 

einem Unternehmen die Bewilligung erteilt wird, das: 

a) Tochterunternehmen einer in einem EWRA-Vertragsstaat zugelassenen 

Bank oder einer in einem EWRA-Vertragsstaat zugelassenen Wertpapier-

firma ist; 
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b) Tochterunternehmen des Mutterunternehmens einer in einem EWRA-

Vertragsstaat zugelassenen Bank oder einer in einem EWRA-Vertragsstaat 

zugelassenen Wertpapierfirma ist; oder 

c) von derselben natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird wie 

eine in einem EWRA-Vertragsstaat zugelassene Bank oder eine in einem 

EWRA-Vertragsstaat zugelassene Wertpapierfirma. 

3) Bei Überprüfung der Eignung der Aktionäre und anderer Anteilseigner 

sowie der fachlichen Qualifikation und der persönlichen Integrität von Lei-

tungsorganen des Unternehmens, das um Bewilligung nachsucht, konsultiert die 

FMA die zuständigen Behörden der anderen EWRA-Vertragsstaaten, wenn diese 

Personen eine Leitungs- oder andere Schlüsselfunktion in einem anderen Unter-

nehmen derselben Gruppe ausüben.  

3. Änderung der Bewilligungsgrundlagen 

Art. 18 

Genehmigungspflicht 

1) Von der FMA sind vorgängig zu genehmigen: 

a)  Änderungen der Bewilligungsgrundlagen nach Art. 12 Abs. 2 Bst. a, b, e, f, 

g, h, i, k, l und m sowie nach Art. 13 Abs. 1 Bst. a; 

b)  Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen und sonstige Strukturänderungen 

von Versicherungsunternehmen.  

2) Eintragungen im Handelsregister, die aufgrund von Änderungen nach 

Abs. 1 erforderlich sind, dürfen erst nach Erteilung der Genehmigung vorge-

nommen werden.   
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Art. 19 

Meldepflicht 

Der FMA sind zu melden: 

a) Änderungen der Bewilligungsgrundlagen nach Art. 12 Abs. 2 Bst. n, soweit 

es den Schadenregulierungsbeauftragten betrifft, und Art. 13 Abs. 1 Bst. b; 

das Versicherungsunternehmen darf die Änderung umsetzen, soweit es 

nicht von der FMA innerhalb einer Frist von vier Wochen nach der Meldung 

eine gegenteilige Mitteilung erhält; 

b) die Fälle, in denen ein Leitungsorgan ersetzt wurde, weil es die Anforde-

rungen nach Art. 33 nicht mehr erfüllt.  

Art. 20 

Anordnung der FMA 

Die FMA kann verlangen, dass die Änderung einer Bewilligungsgrundlage 

vor Abschluss neuer Versicherungsverträge vorgenommen wird. Erscheint es zur 

Wahrung der Interessen der Versicherten erforderlich, kann die FMA die Ände-

rung einer Bewilligungsgrundlage mit Wirkung für bestehende oder noch nicht 

abgewickelte Versicherungsverhältnisse anordnen. 

Art. 21 

Ausdehnung der Versicherungstätigkeit 

1) Beabsichtigt ein Direktversicherungsunternehmen die Ausdehnung sei-

ner Tätigkeit auf andere Versicherungszweige oder die Erweiterung einer Bewilli-

gung, die nur einen Teil der Risiken eines Versicherungszweiges umfasst, so be-

darf es einer Bewilligung der FMA. Das Gesuch um Erteilung einer Bewilligung 

hat einen Tätigkeitsplan nach Art. 13 sowie den Nachweis der anrech-
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nungsfähigen Eigenmittel zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung und der 

Mindestkapitalanforderung zu enthalten. 

2) Ein Versicherungsunternehmen, das die Lebensversicherung betreibt 

und eine Bewilligung zur Ausdehnung seiner Tätigkeit auf die Risiken beantragt, 

die in den Zweigen 1 oder 2 von Anhang 1 Bst. A genannt werden, muss überdies 

nachweisen, dass es: 

a) über die anrechnungsfähigen Eigenmittel verfügt, um die absolute Unter-

grenze der Mindestkapitalanforderung für Lebensversicherungsunterneh-

men und die absolute Untergrenze der Mindestkapitalanforderung für 

Nichtlebensversicherungsunternehmen abzudecken; 

b) sich verpflichtet, die erforderlichen finanziellen Mindestverpflichtungen 

abzudecken. 

3) Ein Versicherungsunternehmen, das die Nichtlebensversicherung für die 

in den Zweigen 1 oder 2 von Anhang 1 Bst. A genannten Risiken betreibt und 

eine Bewilligung zur Ausdehnung seiner Tätigkeit auf die Lebensver beantragt, 

muss überdies nachweisen, dass es: 

a) über die anrechnungsfähigen Eigenmittel verfügt, um die absolute Unter-

grenze der Mindestkapitalanforderung für Lebensversicherungsunterneh-

men und die absolute Untergrenze der Mindestkapitalanforderung für 

Nichtlebensversicherungsunternehmen abzudecken; 

b) sich verpflichtet, die erforderlichen finanziellen Mindestverpflichtungen 

abzudecken. 
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B. Allgemeine Bestimmungen für die Ausübung der Versicherungstätigkeit  

Art. 22 

Rechtsform, Sitz, Zweck und Organisation 

1) Versicherungsunternehmen müssen die Rechtsform der Aktiengesell-

schaft, der Europäischen Gesellschaft (SE), der Genossenschaft oder der Europäi-

schen Genossenschaft (SCE) haben. Zweckgesellschaften können überdies in der 

Rechtsform eines Treuunternehmens errichtet werden.  

2) Sowohl der statutarische Sitz als auch die Hauptverwaltung des Unter-

nehmens, einschliesslich des Rechnungswesens, müssen sich im Fürstentum 

Liechtenstein befinden. Die Anforderungen an die Hauptverwaltung können 

durch die FMA in einer Richtlinie näher umschrieben werden.  

3) Zweck und Organisation des Unternehmens sind auf die Versiche-

rungstätigkeit und auf solche Geschäfte zu beschränken, die unmittelbar damit in 

Zusammenhang stehen. Bei Rückversicherungsunternehmen können sich Zweck 

und Organisation auch auf die Funktion einer Holdinggesellschaft sowie Tätigkei-

ten in der Finanzbranche erstrecken, jedoch nicht auf die Ausübung nicht ver-

bundener Bank- und Finanztätigkeiten.  

Art. 23 

Firma und Bezeichnungsschutz  

1) Die Bezeichnung �Versicherung�, �Rückversicherung�, �Versicherer�, 

�Rückversicherer� oder �Assekuranz�, allein oder in Wortverbindungen oder als 

Abkürzung, und entsprechende fremdsprachliche Bezeichnungen dürfen in der 

Firma, zur Bezeichnung des Geschäftszweckes oder zu Werbezwecken nur für 

Unternehmen verwendet werden, die eine Bewilligung zum Betrieb der Direkt- 
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oder der Rückversicherung erhalten haben. Versicherungsvermittler dürfen sol-

che Bezeichnungen nur führen, wenn sie mit einem die Vermittlereigenschaft 

klarstellenden Zusatz versehen sind. 

2) Abs. 1 gilt entsprechend für Bezeichnungen und Umschreibungen, die 

auf eine Tätigkeit als Versicherung schliessen lassen. 

Art. 24 

Versicherungsfremdes Geschäft 

1) Versicherungsfremde Tätigkeiten sind unzulässig. 

2) Qualifizierte Beteiligungen von Versicherungsunternehmen an versiche-

rungsfremden Unternehmen, einschliesslich von Änderungen derselben, sind 

vorgängig der FMA zu melden.  

3) Die FMA kann die Beteiligung untersagen sowie rückgängig machen las-

sen oder sie an Auflagen und Bedingungen knüpfen, wenn durch die Beteiligung 

das Versicherungsunternehmen oder die Interessen der Versicherten als gefähr-

det erscheinen.  

Art. 25 

Gleichzeitiges Betreiben von Lebens- und Nichtlebensversicherung 

(Spartentrennung) 

1) Versicherungsunternehmen dürfen vorbehaltlich Abs. 2 und 3 die Le-

bens- und die Nichtlebensversicherung nicht gleichzeitig betreiben. 

2) Unternehmen, die für die Ausübung der Lebensversicherungstätigkeit 

zugelassen sind, können für die Ausübung der Nichtlebensversicherungstätigkeit 
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für die unter den Zweigen 1 und 2 Bst. A von Anhang 1 aufgeführten Risiken eine 

Bewilligung erhalten.  

3) Unternehmen, die für die Ausübung der Nichtlebensversicherungs-

tätigkeit nur für die unter den Zweigen 1 und 2 Bst. A von Anhang 1 aufgeführten 

Risiken zugelassen sind, können für die Ausübung der Lebensversiche-

rungstätigkeit eine Bewilligung erhalten.  

Art. 26  

Getrennte Verwaltung von Lebens- und Nichtlebensversicherung 

1) Für jede der in Art. 25 Abs. 2 und 3 genannten Tätigkeiten ist eine ge-

trennte Verwaltung der Lebensversicherungstätigkeiten und der Nichtlebens-

versicherungstätigkeiten einzurichten.  

2) Die jeweiligen Interessen der Lebens- und der Nichtlebensversicherten 

dürfen nicht geschädigt werden. Insbesondere müssen die Gewinne aus der Le-

bensversicherung den Lebensversicherten so zukommen, als ob das Ver-

sicherungsunternehmen ausschliesslich die Lebensversicherung betreiben wür-

de.  

3) Das Rechnungsergebnis des betroffenen Unternehmens darf nicht durch 

gegenseitige Vereinbarungen verfälscht werden, die die Aufteilung der Kosten 

und der Einnahmen beeinflussen könnten.  

Art. 27 

Vermittlungstätigkeit 

Versicherungsunternehmen dürfen keine Dienstleistungen von Versiche-

rungsvermittlern in Anspruch nehmen, die dem Versicherungsvermittlungsgesetz 
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oder entsprechenden ausländischen Rechtsvorschriften unterstehen und nicht 

über die erforderliche Bewilligung verfügen.  

Art. 28 

Beitritt zum Nationalen Versicherungsbüro und zum Nationalen Garantiefonds 

Sofern ein Versicherungsunternehmen den Versicherungszweig �Haft-

pflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb� betreiben will, muss es dem Na-

tionalen Versicherungsbüro und dem Nationalen Garantiefonds beitreten. 

Gleichzeitig hat es Namen und Adresse des in jedem anderen EWRA-

Vertragsstaat nach Art. 75b des Strassenverkehrsgesetzes benannten Schaden-

regulierungsbeauftragten bekannt zu geben. 

Art. 29 

Versicherungszweig �Touristischer Beistand� 

Sofern eine Bewilligung für den Versicherungszweig �Touristischer Bei-

stand� beantragt wird, hat das Unternehmen über die Mittel zu verfügen, die zur 

Erfüllung von Beistandsleistungen erforderlich sind.  

C. Governance 

Art. 30 

Grundsatz 

1) Versicherungsunternehmen haben über eine wirksame Governance zu 

verfügen.  
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2) Wirksame Governance ist die Sicherstellung einer soliden und umsichti-

gen Geschäftsführung, unter Berücksichtigung aller Risiken, denen ein Versiche-

rungsunternehmen ausgesetzt ist. 

3) Zu den Funktionen der Governance gehören namentlich: 

a) das Risikomanagement; 

b) die interne Kontrolle (�Compliance�); 

c) die interne Revision;  

d) die versicherungsmathematische Funktion. 

Art. 31 

Allgemeine Anforderungen an die Governance 

1) Die Governance muss im Hinblick auf die Wesensart, den Umfang und 

die Komplexität der Tätigkeit eines Versicherungsunternehmens angemessen 

sein. 

2) Die Governance hat mindestens eine transparente Organisationsstruktur 

mit einer klaren Zuweisung und einer angemessenen Trennung der Zuständigkei-

ten und ein wirksames System zur Übermittlung von Informationen zu gewähr-

leisten.  

3) Versicherungsunternehmen haben schriftlich festgelegte Leitlinien zur 

Governance zu erlassen und umzusetzen. 

4) Die Governance unterliegt einer regelmässigen internen Überprüfung. 

Die schriftlich festgelegten Leitlinien sind mindestens einmal jährlich zu 

überprüfen und, bei wesentlichen Änderungen der ihr zugrunde liegenden Sach-
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verhalte, anzupassen. Die Governance bedarf der schriftlichen Zustimmung 

durch das zuständige Leitungsorgan. 

5) Versicherungsunternehmen haben für die Ausarbeitung und die Umset-

zung der Governance geeignete, erforderliche und verhältnismässige Systeme, 

Ressourcen und Verfahren zur Verfügung zu stellen; sie müssen angemessene 

Vorkehrungen treffen, um die Kontinuität und Ordnungsmässigkeit ihrer Tätig-

keiten, einschliesslich der Entwicklung und Beachtung von Notfallplänen, zu ge-

währleisten und bei wesentlichen Änderungen im Geschäftsbereich oder bei den 

Systemen die erforderlichen Massnahmen treffen zu können. 

6) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

Art. 32 

Prüfung der Governance 

Die FMA hat die Governance zu prüfen und potenzielle Risiken zu beurtei-

len, die von den Versicherungsunternehmen festgestellt werden und die deren 

Solidität gefährden könnten.  

Art. 33 

Anforderungen an die Leitungsorgane und Personen mit Schlüsselfunktionen 

1) Mitglieder der Leitungsorgane sowie alle anderen Personen, welche die 

Aufsicht, die Kontrolle oder andere Schlüsselfunktionen innehaben, müssen fach-

lich qualifiziert und persönlich integer sein. 

2) Mindestens ein Mitglied des Aufsichts- beziehungsweise des Verwal-

tungsrates und der Geschäftsleitung müssen das liechtensteinische Landesbür-

gerrecht oder das Staatsbürgerrecht eines anderen EWRA-Vertragsstaates oder 
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der Schweiz besitzen oder aufgrund staatsvertraglicher Vereinbarungen solchen 

Personen gleichgestellt sein. In Bezug auf das Mitglied der Geschäftsleitung kann 

die FMA in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen. 

3) Die in Abs. 1 genannten Personen müssen aufgrund ihres Wohnsitzes 

oder ihres gewöhnlichen Aufenthaltes in der Lage sein, ihre Funktion und ihre 

Aufgaben tatsächlich und einwandfrei zu erfüllen. 

4) Die in Abs. 2 genannten Personen müssen mit ausreichender Vollmacht 

versehen sein, um das Versicherungsunternehmen bei Verwaltungsbehörden 

oder vor Gericht zu vertreten. 

5) Bei einer Zweigniederlassung eines Drittland-Versicherungsunterneh-

mens genügt es, wenn der Generalbevollmächtigte seinen Wohnsitz im Inland 

hat und über die in Abs. 4 verlangte Vollmacht verfügt. 

6) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

Art. 34 

Anforderungen an die Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen 

Aktionäre, Genossenschafter oder Gesellschafter, die über eine qualifi-

zierte Beteiligung an dem Unternehmen verfügen, haben den im Interesse einer 

soliden und umsichtigen Führung eines Versicherungsunternehmens zu stellen-

den Ansprüchen zu genügen. 
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Art. 35 

Risikomanagement 

1) Versicherungsunternehmen haben über ein wirksames Risikomanage-

ment zu verfügen, das die Strategien, Prozesse und Meldeverfahren umfasst, die 

erforderlich sind, um die eingegangenen oder potenziellen Risiken kontinuierlich 

auf Einzelbasis und aggregierter Basis sowie ihre Interdependenzen zu erkennen, 

zu messen, zu überwachen und zu handhaben sowie darüber Bericht zu erstat-

ten. 

2) Das Risikomanagement muss gut in die Organisationsstruktur und die 

Entscheidungsprozesse des Versicherungsunternehmens integriert sein, unter 

gebührender Berücksichtigung der Personen, die das Unternehmen tatsächlich 

leiten oder andere Schlüsselfunktionen innehaben. 

3) Stützen sich Versicherungsunternehmen bei der Berechnung der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen und der Solvenzkapitalanforderung auf ex-

terne Kreditratings ab, so haben sie diese Ratings im Rahmen des Risiko-

managements einer selbständigen und angemessenen Prüfung zu unterziehen. 

4) Das Risikomanagement deckt die Risiken ab, die in die Berechnung der 

Solvenzkapitalanforderung einzubeziehen sind, sowie die Risiken, die bei dieser 

Berechnung nicht vollständig erfasst werden. Abzudecken sind mindestens die 

folgenden Bereiche: 

a) Risikoübernahme und Bildung von Rückstellungen; 

b) Aktiv-Passiv-Management (�asset-liability management�); 

c) Anlagen, insbesondere in Derivate; 

d) Liquiditäts- und Konzentrationsrisiko; 
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e) operationelle Risiken; 

f) Rückversicherung und andere Risikominderungstechniken. 

5) Was das Aktiv-Passiv-Management betrifft, haben Versicherungsunter-

nehmen sicherzustellen: 

a) regelmässige Bewertung der Sensitivität ihrer versicherungstechnischen 

Rückstellungen und anrechenbaren Eigenmittel in Bezug auf die Annah-

men, die der Extrapolation der massgeblichen risikofreien Zinskurve ge-

mäss Art. 77 zugrunde liegen; 

b) regelmässige Bewertung der Sensitivität ihrer versicherungstechnischen 

Rückstellungen und anrechenbaren Eigenmittel in Bezug auf die Annah-

men, die der Berechnung der Matching-Anpassung gemäss Art. 77 zur 

Grunde liegen; 

c) regelmässige Bewertung der Sensitivität ihrer versicherungstechnischen 

Rückstellungen und anrechenbaren Eigenmittel in Bezug auf Änderungen 

der Zusammensetzung des zugeordneten Vermögensportfolios bei Anwen-

dung der Matching-Anpassung; 

d) regelmässige Bewertung der Auswirkung einer Verringerung der Matching-

Anpassung auf Null; 

e) regelmässige Bewertung der Sensitivität ihrer versicherungstechnischen 

Rückstellungen und anrechenbaren Eigenmittel in Bezug auf die Annah-

men, die der Berechnung der Volatilitätsanpassung gemäss Art. 77 zugrun-

de liegen und der potenziellen Auswirkungen einer erzwungenen Veräusse-

rung von Vermögenswerten auf die anrechenbaren Eigenmittel; 

f) regelmässige Bewertung der Auswirkung einer Verringerung der Volatili-

tätsanpassung auf Null. 
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6) Was das Liquiditäts- und Konzentrationsrisiko angeht, haben Versiche-

rungsunternehmen, welche die Matching-Anpassung oder die Volatilitäts-

anpassung und ausgehenden Cashflows in Bezug auf die Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten projiziert, die diesen Anpassungen unterliegen. 

7) Die Versicherungsunternehmen haben die Bewertungen nach Abs. 5 der 

FMA jährlich im Rahmen der Berichterstattung zu übermitteln. Falls eine Redu-

zierung der Matching-Anpassung oder der Volatilitätsanpassung auf Null zur 

Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung führen würde, legt das Versiche-

rungsunternehmen darüber hinaus eine Bewertung der Massnahmen vor, die es 

in einer derartigen Situation anwenden könnte, um die anrechnungsfähigen Ei-

genmittel in der zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung erforderlichen 

Höhe wieder aufzubringen oder das Risikoprofil zu senken, sodass die Bedeckung 

der Solvenzkapitalanforderung wieder sichergestellt ist.  

8) Die schriftlich festgelegten Leitlinien zur Governance nach Art. 31 Abs. 3, 

welche auch das Risikomanagement umfassen muss, haben Regelungen festzu-

legen, die sich auf die in Abs. 4 genannten Risikobereiche beziehen.  

9) Wird die Volatilitätsanpassung angewendet, haben die schriftlich festge-

legten Leitlinien für das Risikomanagement eine Leitlinie für die Kriterien zur 

Anwendung der Volatilitätsanpassung zu umfassen. 

10) Die FMA kann weitere Vorschriften über die Art der zu erfassenden Ri-

siken und ihre Überwachung durch das Versicherungsunternehmen erlassen.  
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Art. 36 

Risikomanagement bei Benutzung eines internen Modells  

Bei Versicherungsunternehmen, die ein internes Modell in Form eines Voll- 

oder eines Teilmodells für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung be-

nutzen, muss das Risikomanagement auch die folgenden zusätzlichen Aufgaben 

abdecken: 

a) Konzeption und Umsetzung des internen Modells; 

b) Austesten und Validierung des internen Modells; 

c) Dokumentierung des internen Modells und etwaiger späterer Änderungen; 

d) Unterrichtung des Leitungsorgans über die Leistung des internen Modells 

unter Anregung von Verbesserungen für zu optimierende Bereiche und 

über die Anstrengungen, die zur Verbesserung vorher festgestellter 

Schwachstellen unternommen wurden; 

e) Analyse der Leistung des internen Modells und Erstellung zusammenfas-

sender Berichte. 

Art. 37 

Interne Beurteilung des Risikos und der Solvabilität 

1) Als Teil seines Risikomanagements hat jedes Versicherungsunternehmen 

eine interne Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung durchzuführen. Diese Beurtei-

lung hat regelmässig sowie unverzüglich nach dem Eintreten einer wesentlichen 

Änderung im Risikoprofil des Unternehmens zu erfolgen. 

2) Die Beurteilung nach Abs. 1 muss mindestens folgende Punkte umfas-

sen: 
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a) die Gesamtsolvenzkapitalanforderung unter Berücksichtigung des spezifi-

schen Risikoprofils, der genehmigten Risikotoleranzschwellen und der Ge-

schäftsstrategie des Unternehmens; 

b) die kontinuierliche Einhaltung der Eigenkapitalanforderungen und der An-

forderungen an die versicherungstechnischen Rückstellungen; 

c) die Signifikanz der Abweichung des Risikoprofils des betreffenden Unter-

nehmens von den Annahmen, die der Solvenzkapitalanforderung zugrunde 

liegen und gemäss der Standardformel oder gemäss dem internen Modell 

in der Form eines Voll- oder Teilmodells berechnet wurden. 

3) Für Zwecke von Abs. 2 Bst. a muss das Unternehmen über Verfahren 

verfügen, die der Wesensart, dem Umfang und der Komplexität der Risiken an-

gemessen sind, die mit seiner Tätigkeit einhergehen, und die es ihm gestatten, 

die kurz- und langfristig eingegangenen Risiken und die Risiken, denen es ausge-

setzt ist oder ausgesetzt sein kann, angemessen zu erfassen und zu bewerten. 

Das Unternehmen muss die Methoden nachweisen, nach denen es diese Bewer-

tung vornimmt. 

4) In den in Abs. 2 Bst. c genannten Fällen, bei denen ein internes Modell 

verwendet wird, hat eine Rekalibrierung zu erfolgen, die zur Anpassung des in-

ternen Modells an das Risikomass führt. 

5) Die interne Beurteilung des Risikos und der Solvabilität hat ein integraler 

Bestandteil der Geschäftsstrategie zu sein und muss kontinuierlich in die strate-

gischen Entscheidungen des Unternehmens einfliessen.  

6) Die interne Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung dient nicht zur Berech-

nung einer Kapitalanforderung. Die Solvenzkapitalanforderung kann nur nach 

Massgabe von Art. 72 und 219 sowie Anhang 6 angepasst werden. 
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7) Versicherungsunternehmen haben die FMA im Rahmen ihrer Berichter-

stattung über jede interne Bewertung des Risikos und der Solvabilität zu infor-

mieren. 

8) Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung. 

Art. 38 

Interne Kontrolle (�Compliance�) 

1) Versicherungsunternehmen haben über ein wirksames internes Kon-

trollsystem zu verfügen. Dieses System muss mindestens Verwaltungs- und 

Rechnungslegungsverfahren, einen internen Kontrollrahmen, angemessene Mel-

deregelungen auf allen Unternehmensebenen sowie eine Funktion der Überwa-

chung der Einhaltung rechtlicher und unternehmerischer Anforderungen umfas-

sen. 

2) Zur Funktion nach Abs. 1 zählen auch die Information und Beratung der 

Leitungsorgane hinsichtlich der Einhaltung des Versicherungsrechts. Sie umfasst 

ebenfalls eine Beurteilung der möglichen Auswirkung von Änderungen des 

Rechtsumfelds auf die Tätigkeit des betreffenden Unternehmens sowie die Iden-

tifizierung und Beurteilung des Risikos der Nicht-Einhaltung rechtlicher Vorga-

ben. 

Art. 39 

Interne Revision  

1) Versicherungsunternehmen haben über eine wirksame interne Prü-

fungsfunktion (interne Revision) zu verfügen. 
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2) Die interne Revision hat zu bewerten, ob das interne Kontrollsystem 

(�Compliance�) und andere Bestandteile der Governance angemessen und wirk-

sam sind. 

3) Die interne Revision muss objektiv und von anderen operativen Tätigkei-

ten unabhängig sein.  

4) Alle Erkenntnisse und Empfehlungen der internen Revision sind den Lei-

tungsorganen zur Kenntnis zu bringen. Die Leitungsorgane haben zu entscheiden, 

welche Massnahmen in Bezug auf die einzelnen Ergebnisse und Empfehlungen 

der internen Revision zu treffen sind, und die Durchführung dieser Massnahmen 

sicherzustellen.  

Art. 40 

Versicherungsmathematische Funktion 

1) Versicherungsunternehmen haben über eine wirksame Funktion auf 

dem Gebiet der Versicherungsmathematik zu verfügen, die mit den folgenden 

Aufgaben betraut sein muss: 

a) Koordinierung der Berechnung der versicherungstechnischen Rück-

stellungen; 

b) Gewährleistung der Angemessenheit der verwendeten Methoden und Mo-

delle sowie der bei der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen getroffenen Annahmen; 

c) Bewertung der ausreichenden Quantität und der Qualität der Daten, die 

der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen zugrunde 

gelegt werden; 

d) Vergleich der besten Schätzwerte mit den Erfahrungswerten; 
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e) Unterrichtung der Leitungsorgane über die Verlässlichkeit und Angemes-

senheit der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen; 

f) Überwachung der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellun-

gen auch in Fällen, in denen für die Berechnung des besten Schätzwerts 

geeignete Näherungswerte einschliesslich Einzelfallanalysen verwendet 

werden; 

g) Formulierung einer Stellungnahme zur generellen Zeichnungs- und An-

nahmepolitik; 

h) Formulierung einer Stellungnahme zur Angemessenheit der Rückver-

sicherungsvereinbarungen; 

i) Beitrag zur wirksamen Umsetzung des Risikomanagements, insbesondere 

im Hinblick auf die Schaffung von Risikomodellen, die der Berechnung der 

Kapitalanforderungen sowie deren Bewertung zugrunde liegen. 

2) Die versicherungsmathematische Funktion ist von Personen wahrzu-

nehmen, die fachlich qualifiziert und persönlich integer sind und namentlich über 

Kenntnisse der Versicherungs- und der Finanzmathematik verfügen. Sie müssen 

imstande sein, Wesensart, Umfang und Komplexität der Risiken zu erkennen und 

zu beurteilen, die mit der Tätigkeit des Versicherungsunternehmens einherge-

hen, und einschlägige Erfahrungen in der Anwendung fachlicher und sonstiger 

Standards aufweisen. 

3) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 
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Art. 41 

Verantwortlicher Aktuar 

1) Versicherungsunternehmen haben einen verantwortlichen Aktuar zu be-

stellen, der fachlich qualifiziert und persönlich integer sein muss, um den Anfor-

derungen an seine Stellung zu genügen. 

2) Der verantwortliche Aktuar hat:  

a) sicherzustellen, dass bei der Berechnung der Prämien und der Deckungs-

rückstellungen die dafür geltenden Vorschriften und versicherungs-

mathematischen Grundsätze beachtet werden. Dabei muss er die Finanzla-

ge des Versicherungsunternehmens vor allem daraufhin überprüfen, ob die 

dauernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungs- und Rückversiche-

rungsverträgen ergebenden Verpflichtungen jederzeit gewährleistet ist und 

das Unternehmen über ausreichende Mittel in Höhe mindestens der Sol-

venzkapitalanforderung verfügt;  

b) jährlich unter der Bilanz zu bestätigen, dass die vorschriftsgemässen Rück-

stellungen gebildet sind (versicherungsmathematische Bestätigung). In ei-

nem Bericht an die Geschäftsleitung des Unternehmens hat er zu erläutern, 

welche Kalkulationsansätze und weiteren Annahmen der Bestätigung zu-

grunde liegen; 

c) die Geschäftsleitung und, wenn diese der Beanstandung nicht unverzüglich 

Abhilfe leistet, sofort die FMA zu informieren, sobald er bei Erfüllung der 

ihm obliegenden Aufgaben erkennt, dass das Unternehmen den gesetzli-

chen Vorschriften oder den Vorgaben der FMA nicht nachkommt; 

d) für die Versicherungsverträge mit Anspruch auf Überschussbeteiligung der 

Geschäftsleitung Vorschläge für eine angemessene Beteiligung am Über-

schuss vorzulegen. In einem Bericht an die Geschäftsleitung des Unter-
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nehmens hat er zu erläutern, aus welchen Tatsachen und Annahmen sich 

die Angemessenheit seiner Vorschläge ergibt. 

3) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

D. Finanzielle Ausstattung 

1. Solvenzkapitalanforderung  

Art. 42 

Grundsatz 

1) Versicherungsunternehmen haben über anrechnungsfähige Eigenmittel 

zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung zu verfügen. 

2) Die Solvenzkapitalanforderung wird aufgrund der Annahme berechnet, 

dass ein Versicherungsunternehmen seine Geschäftstätigkeit nach dem Grund-

satz der Unternehmensfortführung betreibt. 

3) Bei Bestimmung der Solvenzkapitalanforderung hat eine Kalibrierung 

stattzufinden. Diese muss sicherstellen, dass alle quantifizierbaren Risiken, de-

nen ein Versicherungsunternehmen ausgesetzt ist, berücksichtigt werden. Sie 

hat sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die in den nächsten zwölf 

Monaten erwarteten neuen Geschäfte abzudecken, wobei hinsichtlich der lau-

fenden Geschäftstätigkeit nur unerwartete Verluste einzubeziehen sind.  

4) Die Solvenzkapitalanforderung entspricht dem Value-at-Risk der Basisei-

genmittel eines Versicherungsunternehmens zu einem Konfidenzniveau von 

99.5% über den Zeitraum eines Jahres. 
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5) Die Solvenzkapitalanforderung muss mindestens folgende Risiken bede-

cken: 

a) nichtlebensversicherungstechnisches Risiko; 

b) lebensversicherungstechnisches Risiko; 

c) krankenversicherungstechnisches Risiko; 

d) Marktrisiko; 

e) Kreditrisiko; 

f) operationelles Risiko, unter Einschluss von Rechtsrisiken, jedoch unter Aus-

schluss von Reputationsrisiken und Risiken, die sich aus strategischen Ent-

scheidungen ergeben. 

6) Bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung haben Versiche-

rungsunternehmen die Auswirkung der Risikominderungstechniken zu berück-

sichtigen, sofern das Kreditrisiko und andere Risiken, die sich aus der Verwen-

dung derartiger Techniken ergeben, in der Solvenzkapitalanforderung angemes-

sen widergespiegelt sind. Die Häufigkeit der Berechnung richtet sich nach Art. 71. 

7) Die Solvenzkapitalanforderung ist entweder gestützt auf die Standard-

formel oder unter Verwendung eines internen Modells zu berechnen; vorbehal-

ten bleibt Art. 61 Abs. 6. 
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2. Eigenmittel 

Art. 43 

Eigenmittel und deren Anrechnungsfähigkeit 

1) Die Eigenmittel eines Versicherungsunternehmens umfassen die Summe 

aus Basiseigenmitteln und ergänzenden Eigenmitteln. 

2) Eigenmittel werden in drei Klassen (�Tiers�) unterteilt. �Tier 1� ent-

spricht dem Kernkapital, �Tier 2� dem Ergänzungskapital, �Tier 3� den Drittrang-

mitteln. 

3) Die Einstufung der Eigenmittelbestandteile richtet sich danach, ob es 

sich um Basiseigenmittelbestandteile oder ergänzende Eigenmittelbestandteile 

handelt und inwieweit sie folgende Merkmale aufweisen:  

a) der Bestandteil ist verfügbar oder bei Bedarf einforderbar, um Verluste 

unter Beachtung der Prämisse einer Unternehmensfortführung sowie im 

Fall der Liquidation vollständig aufzufangen (ständige Verfügbarkeit);  

b) im Fall der Liquidation ist der Gesamtbetrag des Bestandteils verfügbar, um 

Verluste aufzufangen, und die Rückzahlung der Bestandteile an ihre Inha-

ber wird solange verweigert, bis alle anderen Verpflichtungen, einschliess-

lich jener der Versicherungsunternehmen gegenüber den Versicherungs-

nehmern und den Anspruchsberechtigten aus Versicherungs- und Rückver-

sicherungsverträgen erfüllt worden sind (Nachrangigkeit).  

4) Der anrechnungsfähige Betrag der Eigenmittel, die der Bedeckung der 

Solvenzkapitalanforderung dienen, entspricht der Summe aus dem Betrag von 

�Tier 1�, dem anrechnungsfähigen Betrag von �Tier 2� und dem anrechnungsfä-

higen Betrag von �Tier 3�. 
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5) Der anrechnungsfähige Betrag der Basiseigenmittel, die der Bedeckung 

der Mindestkapitalanforderung dienen, entspricht der Summe aus dem Betrag 

von �Tier 1� und dem anrechnungsfähigen Betrag der Basiseigenmittelbestand-

teile von �Tier 2�. 

6) In Bezug auf die Einhaltung der Solvenzkapitalanforderung unterliegen 

die anrechnungsfähigen Beträge der Bestandteile von �Tier 2� und �Tier 3� quan-

titativen Begrenzungen. Diese Begrenzungen müssen sicherstellen, dass zumin-

dest folgende Bedingungen erfüllt sind:  

a) der Anteil der Bestandteile von �Tier 1� an den anrechnungsfähigen Ei-

genmitteln liegt über einem Drittel des Gesamtbetrags der anrechnungs-

fähigen Eigenmittel; 

b) der anrechnungsfähige Betrag der Bestandteile von �Tier 3� macht weniger 

als ein Drittel des Gesamtbetrags der anrechnungsfähigen Eigenmittel aus. 

7) In Bezug auf die Einhaltung der Mindestkapitalanforderung unterliegt 

der Betrag der Basiseigenmittelbestandteile, der zur Bedeckung der Mindest-

kapitalanforderung anrechnungsfähig ist und in �Tier 2� eingestuft ist, quanti-

tativen Begrenzungen. Diese Begrenzungen müssen sicherstellen, dass der Anteil 

der Bestandteile von �Tier 1� an den anrechnungsfähigen Basiseigenmitteln über 

der Hälfte des Gesamtbetrags der anrechnungsfähigen Basiseigenmittel liegt.  

Art. 44 

Basiseigenmittel 

1) Die Basiseigenmittel setzen sich aus den folgenden Bestandteilen zu-

sammen: 
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a) dem Betrag, um welchen die Vermögenswerte die Verbindlichkeiten über-

steigen; 

b) den nachrangigen Verbindlichkeiten. 

2) Vom errechneten Betrag nach Abs. 1 wird der Betrag der von einem Ver-

sicherungsunternehmen gehaltenen eigenen Aktien abgezogen. 

3) Die Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten richtet sich 

nach Art. 74. 

Art. 45 

Ergänzende Eigenmittel 

1) Die ergänzenden Eigenmittel setzen sich aus Bestandteilen zusammen, 

die nicht zu den Basiseigenmitteln zählen und die zum Ausgleich von Verlusten 

eingefordert werden können.  

2) Die ergänzenden Eigenmittel können folgende Bestandteile umfassen, 

sofern diese nicht zu den Basiseigenmitteln zu zählen sind: 

a) Teil des nicht eingezahlten Grundkapitals, der nicht eingefordert wurde; 

b) Kreditbriefe und Garantien; 

c) alle sonstigen bestehenden Forderungen. 

3) Sobald ein Bestandteil der ergänzenden Eigenmittel eingezahlt oder ein-

gefordert wurde, ist er als Vermögenswert zu behandeln und nicht länger Be-

standteil der ergänzenden Eigenmittel. 
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Art. 46 

Genehmigung der ergänzenden Eigenmittel 

1) Die Beträge der ergänzenden Eigenmittelbestandteile, die bei der Be-

stimmung der Eigenmittel zu berücksichtigen sind, bedürfen der vorherigen Ge-

nehmigung durch die FMA. 

2) Die FMA genehmigt: 

a) einen monetären Betrag für jeden ergänzenden Eigenmittelbestandteil; 

oder 

b) eine Methode zur Bestimmung des Betrags eines jeden ergänzenden Ei-

genmittelbestandteils; in diesem Fall wird die Genehmigung des gemäss 

dieser Methode bestimmten Betrags für einen spezifischen Zeitraum er-

teilt. 

Art. 47 

Überschussfonds 

Überschussfonds bestehen aus akkumulierten Gewinnen, die noch nicht 

zur Ausschüttung an die Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten be-

stimmt worden sind. 

Art. 48 

Ausführungsbestimmungen zu den Eigenmitteln 

Die Regierung regelt mit Verordnung die Einzelheiten zu den Eigenmitteln. 
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3. Mindestkapitalanforderung 

Art. 49 

Grundsatz 

1) Versicherungsunternehmen haben über anrechnungsfähige Basis-

eigenmittel zur Bedeckung der Mindestkapitalanforderung zu verfügen. 

2) Die Mindestkapitalanforderung ist auf klare und einfache Art zu berech-

nen, sodass gewährleistet ist, dass die Berechnung einer Prüfung unterzogen 

werden kann. 

3) Die Mindestkapitalanforderung hat einem Betrag von anrechnungs-

fähigen Basiseigenmitteln zu entsprechen, der sicherstellt, dass die dauernde 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen eines Unternehmens gewährleistet ist und dass 

die Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten bei einer zugelassenen 

Fortführung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens keinem unangemessenen 

Risikoniveau ausgesetzt sind; die FMA bestimmt im Einzelfall diesen Betrag. 

Art. 50 

Mindestkapitalanforderung als lineare Funktion 

1) Die Mindestkapitalanforderung ist vorbehaltlich Art. 51 als lineare Funk-

tion folgender Variablen oder einer Teilgruppe derselben zu berechnen, abzüg-

lich des Anteils der Rückversicherung: 

a) versicherungstechnische Rückstellungen; 

b) gebuchte Prämien; 

c) Risikokapital; 
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d) latente Steuern und Verwaltungsausgaben. 

2) Die in Abs. 1 genannte lineare Funktion zur Berechnung der Mindest-

kapitalanforderung ist gemäss dem Value-at-Risk der Basiseigenmittel eines Ver-

sicherungsunternehmens mit einem Konfidenzniveau von 85 % für den Zeitraum 

eines Jahres zu kalibrieren.  

Art. 51 

Grenzwerte für die Mindestkapitalanforderung 

1) Die Mindestkapitalanforderung darf nicht weniger als 25% und nicht 

mehr als 45% der nach Art. 42 vorgeschriebenen Solvenzkapitalanforderung, 

einschliesslich angeordneter Kapitalaufschläge, betragen. Die FMA kann von ei-

nem Versicherungsunternehmen verlangen, die in Satz 1 genannten Prozentsätze 

bis zum 31. Dezember 2017 ausschliesslich auf seine gemäss Art. 53 ff. berechne-

te Solvenzkapitalanforderung anzuwenden. 

2) Die Mindestkapitalanforderung darf folgende Beträge nicht unter-

schreiten: 

a) 2 500 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken für Nicht-

lebensversicherungsunternehmen, unter Einschluss firmeneigener Direkt-

versicherungsunternehmen; 

b) 3 700 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken für Nichtlebens-

versicherungsunternehmen, unter Einschluss firmeneigener Versiche-

rungsunternehmen, wenn alle oder mehrere der in einem der Zweige 10 

bis 15 in Anhang 1 Bst. A aufgeführten Risiken gedeckt werden sollen; 
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c) 3 700 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken für Lebens-

versicherungsunternehmen, unter Einschluss firmeneigener Direktver-

sicherungsunternehmen; 

d) 3 600 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken für Rückversi-

cherungsunternehmen; davon ausgenommen sind firmeneigene Rückver-

sicherungsunternehmen, für die eine Mindestkapitalanforderung von min-

destens 1 200 000 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken gilt. 

3) Bestimmt einer der in Abs. 1 genannten Grenzwerte die Mindest-

kapitalanforderung eines Unternehmens, so hat dieses der FMA Informationen 

zu übermitteln, aus denen die Gründe dafür ersichtlich sind. 

Art. 52 

Fiktive Mindestkapitalanforderung bei gleichzeitigem Betreiben von Lebens- und 

Nichtlebensversicherung 

1) Unbeschadet der Bestimmungen zur Kapitalanforderung müssen die in 

Art. 25 Abs. 2 und 3 genannten Versicherungsunternehmen Folgendes berech-

nen: 

a) eine fiktive Lebensversicherungs-Mindestkapitalanforderung in Bezug auf 

ihre Lebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit, und zwar der-

gestalt, als ob das betreffende Unternehmen lediglich diese Tätigkeit aus-

übt, und auf der Grundlage getrennter Buchungen; und 

b) eine fiktive Nichtlebensversicherungs-Mindestkapitalanforderung in Bezug 

auf ihre Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit, und 

zwar dergestalt, als ob das betreffende Unternehmen lediglich diese Tätig-

keit ausübt, und auf der Grundlage getrennter Buchungen. 
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2) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

4. Standardformel und interne Modelle 

Art. 53 

Standardformel 

Die anhand der Standardformel berechnete Solvenzkapitalanforderung hat 

sich aus folgenden Bestandteilen zusammenzusetzen: 

a) Basissolvenzkapitalanforderung;  

b) Kapitalanforderung für das operationelle Risiko; und 

c) Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 

Rückstellungen und latenten Steuern. 

Art. 54 

Aufbau der Basissolvenzkapitalanforderung 

1) Die Basissolvenzkapitalanforderung umfasst einzelne Risikomodule, die 

nach Anhang 5 Ziff. 1 zu aggregieren sind. Sie muss mindestens folgende Risi-

komodule umfassen: 

a) nichtlebensversicherungstechnisches Risiko; 

b) lebensversicherungstechnisches Risiko; 

c) krankenversicherungstechnisches Risiko; 

d) Marktrisiko; 

e) Gegenparteiausfallrisiko. 
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2) Für die Zwecke von Abs. 1 Bst. a, b und c sind Versicherungs- und Rück-

versicherungsgeschäfte dem versicherungstechnischen Risikomodul zuzuwiesen, 

das der technischen Wesensart der zugrunde liegenden Risiken am besten Rech-

nung trägt. 

3) Die Korrelationskoeffizienten für die Aggregation der in Abs. 1 genann-

ten Risikomodule sowie die Kalibrierung der Solvenzkapitalanforderungen für 

jedes Risikomodul führen zu einer Gesamtsolvenzkapitalanforderung, die den in 

Art. 42 genannten Prinzipien genügen muss. 

4) Jedes der in Abs. 1 genannten Risikomodule ist unter Verwendung des 

Value-at-Risk mit einem Konfidenzniveau von 99.5 % über den Zeitraum eines 

Jahres zu kalibrieren. Wo dies angemessen ist, sind Diversifizierungseffekte beim 

Aufbau jedes Risikomoduls zu berücksichtigen. 

5) Der Aufbau und die Spezifikationen für die Risikomodule müssen für alle 

Versicherungsunternehmen sowohl im Hinblick auf die Basissolvenzkapitalanfor-

derung als auch im Hinblick auf vereinfachte Berechnungen nach Art. 58 gleich 

sein. 

6) Mit Bezug auf Risiken, die von Katastrophen herrühren, können, wo dies 

angemessen ist, geografische Spezifikationen für die Berechnung der lebensver-

sicherungstechnischen, nichtlebensversicherungstechnischen und krankenversi-

cherungstechnischen Module verwendet werden. 

7) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die FMA können Versicherungs-

unternehmen bei der Berechnung der lebensversicherungstechnischen, nicht-

lebensversicherungstechnischen und krankenversicherungstechnischen Module 

im Rahmen des Aufbaus der Standardformel eine Untergruppe von Parametern 
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durch Parameter ersetzen, die für das betreffende Unternehmen spezifisch sind; 

solche Parameter sind auf der Grundlage der internen Daten des betreffenden 

Unternehmens oder auf der Grundlage von Daten zu kalibrieren, die direkt für 

die Geschäfte dieses Unternehmens relevant sind. Die FMA überprüft im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens die Vollständigkeit, die Exaktheit und die An-

gemessenheit der verwendeten Daten. 

Art. 55 

Berechnung der Basissolvenzkapitalanforderung 

1) Die Basissolvenzkapitalanforderung ist nach Massgabe von Abs. 2 bis 6 

zu berechnen.  

2) Das nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul gibt das Risiko 

wieder, das sich aus Verpflichtungen in der Nichtlebensversicherung ergibt, und 

zwar in Bezug auf die abgedeckten Risiken und die verwendeten Prozesse bei der 

Ausübung des Geschäfts. Dabei ist die Ungewissheit der Ergebnisse im Hinblick 

auf die Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen der bestehenden 

Verträge sowie der in den folgenden zwölf Monaten erwarteten neuen Geschäf-

te zu berücksichtigen. 

3) Das lebensversicherungstechnische Risikomodul gibt das Risiko wieder, 

das sich aus Verpflichtungen in der Lebensversicherung ergibt, und zwar in Bezug 

auf die abgedeckten Risiken und die verwendeten Prozesse bei der Ausübung des 

Geschäfts. 

4) Das krankenversicherungstechnische Risikomodul gibt das Risiko wieder, 

das sich aus Verpflichtungen in der Krankenversicherung ergibt, und zwar in Be-

zug auf die abgedeckten Risiken und die verwendeten Prozesse bei der Ausübung 
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des Geschäfts; das gilt unabhängig davon, ob die Krankenversicherung auf einer 

der Lebensversicherung vergleichbaren technischen Basis betrieben wird oder 

nicht. 

5) Das Marktrisikomodul hat dem Risiko Rechnung zu tragen, das sich aus 

der Höhe oder der Volatilität der Marktpreise von Finanzinstrumenten ergibt, die 

den Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens beein-

flussen; es hat die strukturelle Inkongruenz zwischen Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten insbesondere im Hinblick auf deren Laufzeit angemessen wi-

derzuspiegeln. 

6) Das Modul Gegenparteiausfallrisiko hat möglichen Verlusten Rechnung 

zu tragen, die sich aus einem unerwarteten Ausfall oder der Verschlechterung 

der Bonität von Gegenparteien und Schuldnern von Versicherungsunternehmen 

während der folgenden zwölf Monate ergeben. Dieses Modul deckt risikomin-

dernde Verträge wie Rückversicherungsvereinbarungen, Verbriefungen und De-

rivate sowie Forderungen gegenüber Vermittlern und alle sonstigen Kreditrisiken 

ab, die vom Untermodul für das Risiko einer Zinsdifferenz aus einer risikobehaf-

teten und einer risikolosen Anlageform bei gleich bleibender Bonität nicht abge-

deckt werden; es berücksichtigt angemessen die akzessorischen oder sonstigen 

Sicherheiten, die von dem oder für das Versicherungsunternehmen gehalten 

werden, und die damit verbundenen Risiken. Das Modul Gegenparteiausfallrisiko 

hat für jede Gegenpartei die gesamte Risikoexponierung zu berücksichtigen, und 

zwar unabhängig von der Rechtsform der vertraglichen Verpflichtungen. 

7) Die Regierung legt die Einzelheiten der Berechnung der Basissolvenz-

kapitalanforderung, insbesondere mit Bezug auf Untermodule, mit Verordnung 

fest. 
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Art. 56 

Kapitalanforderung für das operationelle Risiko 

1) Die Kapitalanforderung für das operationelle Risiko hat den operationel-

len Risiken in dem Ausmass Rechnung zu tragen, als diese nicht bereits im Rah-

men der in Art. 54 Abs. 1 genannten Risikomodule berücksichtigt wurden; die 

Kapitalanforderung ist nach Massgabe von Art. 42 Abs. 3 zu kalibrieren. 

2) In Bezug auf Lebensversicherungsverträge, bei denen das Anlagerisiko 

von den Versicherungsnehmern getragen wird, hat die Berechnung der Kapital-

anforderung für das operationelle Risiko dem Betrag der jährlich in Bezug auf 

diese Versicherungsverpflichtungen angefallenen Kosten Rechnung zu tragen. 

3) In Bezug auf Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, die nicht 

Gegenstand von Abs. 2 sind, hat die Berechnung der Kapitalanforderung für das 

operationelle Risiko dem Volumen dieser Geschäfte im Sinne der verdienten 

Prämien und der versicherungstechnischen Rückstellungen Rechnung zu tragen, 

die für diese Versicherungsverpflichtungen gehalten werden. In diesem Fall darf 

die Kapitalanforderung für die operationellen Risiken 30% der Basissolvenzkapi-

talanforderung für diese Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte nicht 

übersteigen. 

Art. 57 

Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen 

Rückstellungen und latenten Steuern 

1) Die Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungs-

technischen Rückstellungen und latenten Steuern hat dem potenziellen Aus-

gleich von unerwarteten Verlusten mittels einer gleichzeitigen Verringerung der 
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versicherungstechnischen Rückstellungen oder latenten Steuern oder einer 

Kombination beider Faktoren Rechnung zu tragen. 

2) Diese Anpassung berücksichtigt den risikomindernden Effekt, den künf-

tige Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen erzeugen, und zwar in 

dem Mass, wie Versicherungsunternehmen nachweisen können, dass eine Redu-

zierung dieser Überschussbeteiligungen zur Deckung unerwarteter Verluste, 

wenn diese entstehen, verwendet werden kann. Der durch künftige Überschuss-

beteiligungen erzeugte risikomindernde Effekt darf nicht höher sein als die 

Summe aus versicherungstechnischen Rückstellungen und latenten Steuern, die 

mit diesen künftigen Überschussbeteiligungen in Verbindung stehen. 

3) Für die Zwecke von Abs. 2 wird die Höhe der künftigen Überschuss-

beteiligungen unter ungünstigen Umständen mit der Höhe der Überschuss-

beteiligungen gemäss den Basisannahmen für die Berechnung des besten 

Schätzwerts verglichen. 

Art. 58 

Vereinfachungen in der Standardformel 

Versicherungsunternehmen können eine vereinfachte Berechnung für ein 

spezifisches Risikomodul oder Untermodul verwenden, wenn die Wesensart, der 

Umfang und die Komplexität der Risiken dies rechtfertigen und es unangemessen 

wäre, von allen Versicherungsunternehmen die Anwendung einer Standardbe-

rechnung zu fordern. Die vereinfachte Berechnung ist nach Massgabe von Art. 42 

Abs. 3 zu kalibrieren. 
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Art. 59 

Wesentliche Abweichungen von den der Berechnung mit der Standardformel 

zugrunde liegenden Annahmen 

Für den Fall, dass es nicht zweckmässig ist, die Solvenzkapitalanforderung 

nach der Standardformel zu berechnen, weil das Risikoprofil des betreffenden 

Versicherungsunternehmens wesentlich von den Annahmen abweicht, die die 

Basis für die Berechnung mit der Standardformel bilden, kann die FMA mittels 

Verfügung das betreffende Unternehmen auffordern, bei der Berechnung der 

lebensversicherungstechnischen, nichtlebensversicherungstechnischen und 

krankenversicherungstechnischen Risikomodule nach Art. 54 Abs. 7 eine Unter-

gruppe der für die Berechnung der Standardformel verwendeten Parameter 

durch für dieses Unternehmen spezifische Parameter zu ersetzen. Bei der Be-

rechnung dieser spezifischen Parameter ist sicherzustellen, dass das Unterneh-

men Art. 42 Abs. 3 und 4 einhält. 

Art. 60 

Interne Modelle für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

1) Versicherungsunternehmen können die Solvenzkapitalanforderung un-

ter Verwendung eines von der FMA zu genehmigenden internen Modells in Form 

eines Voll- oder eines Teilmodells berechnen. 

2) Teilmodelle können für die Berechnung eines oder mehrerer der nach-

folgend genannten Faktoren gewählt werden: 

a) ein oder mehrere Risikomodule oder Untermodule der Basissolvenzkapi-

talanforderung; 

b) die Kapitalanforderung für das operationelle Risiko; 
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c) die Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit. 

3) Die Methode eines Teilmodells kann auf die gesamte Geschäftstätigkeit 

von Versicherungsunternehmen oder aber nur auf einen oder mehrere Hauptge-

schäftsbereiche angewandt werden. 

Art. 61 

Verfahren der Genehmigung eines internen Modells 

1) Mit dem Antrag auf Genehmigung eines internen Modells sind die Un-

terlagen einzureichen, aus denen hervorgeht, dass das interne Modell den ge-

setzlichen Anforderungen genügt. 

2) Bezieht sich der Antrag auf Genehmigung eines Teilmodells, so müssen 

die gesetzlichen Anforderungen in der Weise angepasst werden, dass dem be-

grenzten Anwendungsbereich des Modells Rechnung getragen wird. 

3) Die FMA hat innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des vollständi-

gen Antrags über die Genehmigung zu entscheiden. Art. 14 Abs. 5 gilt sinnge-

mäss.  

4) Eine Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn sich die FMA vergewis-

sert hat, dass das interne Modell: 

a) den gesetzlichen Anforderungen genügt; und 

b) in Bezug auf die Risikoerkennung, die Risikomessung, die Risikoüberwa-

chung, das Risikomanagement und die Risikoberichterstattung angemessen 

ist. 
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5) Die Ablehnung eines Antrags auf Verwendung eines internen Modells 

durch die FMA hat mit Verfügung zu erfolgen. 

6) Die FMA kann nach Genehmigung des internen Modells von dem Versi-

cherungsunternehmen verlangen, dass der FMA eine Berechnung der Solvenzka-

pitalanforderung übermittelt wird, die nach der Standardformel zu erfolgen hat. 

7) Aus der Genehmigung oder der Ablehnung eines internen Modells durch 

die FMA können ihr und ihren Organen gegenüber keine Haftungsansprüche gel-

tend gemacht werden.  

Art. 62 

Besondere Voraussetzungen für die Genehmigung von Teilmodellen 

1) Bei Verwendung eines internen Modells in Form eines Teilmodells wird 

die Genehmigung nur erteilt, wenn das Modell den gesetzlichen Anforderungen 

genügt und überdies die folgenden Voraussetzungen erfüllt: 

a) das Unternehmen rechtfertigt den Grund für den begrenzten Anwen-

dungsbereich des Modells; 

b) die sich daraus ergebende Solvenzkapitalanforderung trägt dem Risikopro-

fil des Unternehmens besser Rechnung und entspricht insbesondere den in 

Art. 42 erwähnten Grundsätzen; 

c) die Beachtung der in Art. 42 genannten Grundsätze lässt eine vollständige 

Integration des Teilmodells in die Standardformel für die Solvenzkapitalan-

forderung zu. 

2) Bei der Bewertung eines Antrags auf Verwendung eines internen Mo-

dells in Form eines Teilmodells, das nur bestimmte Untermodule eines spezifi-

schen Risikomoduls oder einige Geschäftsbereiche eines Versicherungsunter-
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nehmens in Bezug auf ein spezifisches Risikomodul oder aber Teile von beiden 

abdeckt, kann die FMA von dem betreffenden Unternehmen die Vorlage eines 

realistischen Übergangsplans im Hinblick auf die Ausdehnung des Anwen-

dungsbereichs des Modells verlangen. Im Übergangsplan ist die Art und Weise 

darzulegen, in der ein Versicherungsunternehmen die Ausdehnung des Anwen-

dungsbereichs des Modells auf weitere Untermodule oder Geschäftsbereiche 

plant, um zu gewährleisten, dass das Unternehmen den überwiegenden Teil sei-

ner Versicherungsgeschäfte in Bezug auf dieses spezifische Risikomodul abdeckt. 

Art. 63 

Leitlinien für Änderungen eines internen Modells 

1) Als Teil der Erstgenehmigung eines internen Modells in Form eines Voll- 

oder Teilmodells hat die FMA die vorzulegenden Leitlinien eines Versicherungs-

unternehmens zur Änderung des Modells zu genehmigen. 

2) Die vorzulegenden Leitlinien müssen eine Spezifizierung der kleinen und 

grösseren Änderungen des internen Modells umfassen. 

3) Grössere Änderungen des internen Modells sowie Änderungen der Leit-

linien unterliegen einer vorherigen Genehmigung durch die FMA; kleine Ände-

rungen bedürfen nicht der vorherigen Genehmigung, sofern sie in Einklang mit 

den Leitlinien erfolgen. 

Art. 64 

Einhaltung des internen Modells 

1) Die Leitungsorgane sind zuständig für: 
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a) die Billigung des Antrags auf Genehmigung des internen Models nach Art. 

61 sowie von späteren grösseren Änderungen des Modells; 

b) die Einführung von Systemen, die gewährleisten, dass ein internes Modell 

ordnungsgemäss und kontinuierlich funktioniert.  

2) Genügt ein Versicherungsunternehmen nach Erhalt der Genehmigung 

eines internen Modells nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen, hat es der 

FMA unverzüglich vorzulegen: 

a) einen Plan zur Wiederherstellung der Konformität innerhalb eines vernünf-

tigen Zeitrahmens; oder 

b) den Nachweis, dass sich die Nichteinhaltung der Anforderungen nur unwe-

sentlich auswirkt. 

3) Für den Fall, dass ein Versicherungsunternehmen den in Abs. 2 genann-

ten Plan nicht umsetzt, kann die FMA von dem Unternehmen die Rückkehr zur 

Berechnung der Solvenzkapitalanforderung gemäss der Standardformel verlan-

gen. Im Übrigen ist nach Erhalt der Genehmigung eines internen Modells die 

Rückkehr zur Standardformel unzulässig, es sei denn unter hinreichend gerecht-

fertigten Umständen und vorbehaltlich der Genehmigung durch die FMA. 

Art. 65 

Wesentliche Abweichungen von den Annahmen, die die Basis der Berechnung der 

Standardformel bilden 

Für den Fall, dass es unangemessen ist, die Solvenzkapitalanforderung ge-

mäss der Standardformel zu berechnen, weil das Risikoprofil der betreffenden 

Versicherungsunternehmen wesentlich von den der Berechnung mit der Stan-

dardformel zugrunde liegenden Annahmen abweicht, kann die FMA mit Verfü-
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gung das Unternehmen auffordern, ein internes Modell zur Berechnung der Sol-

venzkapitalanforderung oder der relevanten Risikomodule dieser Anforderung zu 

verwenden. 

Art. 66 

Verwendung des internen Modells (Verwendungstest) 

1) Versicherungsunternehmen haben nachzuweisen, dass das interne Mo-

dell in grossem Umfang verwendet wird und in ihrer Governance eine wichtige 

Rolle spielt, insbesondere in: 

a)  ihrem Risikomanagement und ihren Entscheidungsprozessen; 

b) ihrer Beurteilung der Solvabilität und der damit verbundenen Prozesse der 

Kapitalallokation, einschliesslich der Beurteilung nach Art. 37. 

2) Darüber hinaus haben Versicherungsunternehmen nachzuweisen, dass 

die Häufigkeit der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung unter Verwendung 

ihres internen Modells mit der Häufigkeit konsistent ist, mit der sie ihr internes 

Modell für die anderen in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen. 

3) Die Leitungsorgane sind dafür verantwortlich, dass: 

a) die kontinuierliche Angemessenheit des Aufbaus und der Funktionsweise 

des internen Modells gewährleistet ist; und 

b) das interne Modell auch weiterhin das Risikoprofil der betreffenden Versi-

cherungsunternehmen in angemessenem Mass abbildet. 
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Art. 67 

Ausführungsbestimmungen zum internen Modell 

Die Regierung regelt mit Verordnung die Einzelheiten über die Genehmi-

gung und die Anwendung interner Modelle, insbesondere in Bezug auf: 

a) statistische Qualitätsstandards, insbesondere hinsichtlich der Prognose für 

die Wahrscheinlichkeitsverteilung; 

b) Kalibrierungsstandards; 

c) Zuordnung von Gewinnen und Verlusten; 

d) Validierungsstandards; 

e) Dokumentationsstandards. 

Art. 68 

Externe Modelle und Daten 

Die Verwendung eines Modells oder von Daten von Dritten stellt keine 

Rechtfertigung für eine Ausnahme von den Anforderungen an das interne Modell 

dar. 

5. Überwachung der finanziellen Ausstattung 

Art. 69 

Aufgaben der FMA 

Die FMA überwacht die Einhaltung der Anforderungen an die finanzielle 

Ausstattung durch die Versicherungsunternehmen. Sie prüft namentlich: 

a) die Beachtung der Vorschriften über die Eigenkapitalanforderungen;  
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b) die Einhaltung der Anlagevorschriften;  

c) die Qualität und die Quantität der Eigenmittel; 

d) je nachdem, ob das Versicherungsunternehmen ein Voll- oder ein Teilmo-

dell als internes Modell benutzt, die laufende Einhaltung der Vorschriften 

über ein vollständiges oder teilweises internes Modell; 

e) die Bildung der erforderlichen versicherungstechnischen Rückstellungen. 

Art. 70 

Aufgaben der Versicherungsunternehmen 

1) Versicherungsunternehmen haben die Solvenzkapitalanforderung und 

den Betrag der anrechnungsfähigen Eigenmittel kontinuierlich zu überwachen. 

2) Versicherungsunternehmen müssen dafür sorgen, dass sie anrech-

nungsfähige Eigenmittel halten, die die zuletzt gemeldete Solvenzkapitalan-

forderung bedecken. 

3) Weicht das Risikoprofil eines Versicherungsunternehmens erheblich von 

den Annahmen ab, die die Basis der zuletzt gemeldeten Solvenzkapital-

anforderung darstellen, so hat das betreffende Unternehmen die Solvenzkapi-

talanforderung unverzüglich neu zu berechnen und der FMA zu melden. 

Art. 71  

Häufigkeit von Berechnungen 

1) Versicherungsunternehmen haben die Solvenzkapitalanforderung min-

destens einmal jährlich zu berechnen und das Ergebnis der FMA zu melden. 
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2) Die Mindestkapitalanforderung ist, mit Ausnahme der im Rahmen von 

Art. 51 Abs. 1 erforderlichen Kalkulationen, mindestens vierteljährlich zu berech-

nen; das Ergebnis ist der FMA jeweils unmittelbar nach einer Berechnung zu 

melden.  

3) Liegen Hinweise vor, dass sich das Risikoprofil eines Versicherungs-

unternehmens seit der Meldung der letzten Solvenzkapital erheblich verändert 

hat, kann die FMA von dem betreffenden Unternehmen eine Neuberechnung der 

Solvenzkapitalanforderung verlangen. 

Art. 72 

Kapitalaufschlag 

1) Im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens kann die FMA in 

Ausnahmefällen einen Kapitalaufschlag für ein Versicherungsunternehmen fest-

setzen. 

2) Die Befugnis nach Abs. 1 kommt der FMA jedoch nur zu, wenn: 

a) sie zum Schluss gelangt, dass das Risikoprofil des Versicherungsunterneh-

mens erheblich von den Annahmen abweicht, die der Solvenzkapitalan-

forderung zugrunde liegen, welche unter Verwendung der Standardformel 

berechnet worden ist, dass aber andererseits die Forderung ein internes 

Modell zu verwenden, unangemessen wäre oder unwirksam war; gleiches 

gilt für die Zeitspanne, während welcher ein internes Voll- oder Teilmodell 

entwickelt wird;  

b) sie zum Schluss gelangt, dass das Risikoprofil des Versicherungsunterneh-

mens erheblich von den Annahmen abweicht, die der Solvenzkapitalan-

forderung zugrunde liegen, die gemäss dem als Voll- oder Teilmodell ver-

wendeten internen Modell berechnet wurde, weil bestimmte quantifi-
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zierbare Risiken nur unzureichend erfasst wurden und die Anpassung des 

Modells zwecks einer besseren Wiedergabe des bestimmten Risikoprofils 

innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens fehlgeschlagen ist; oder 

c) sie zum Schluss gelangt, dass die Governance eines Versicherungsunter-

nehmens erheblich von den geforderten Standards abweicht und dass die-

se Abweichungen es daran hindern, die Risiken, denen es ausgesetzt ist 

oder ausgesetzt sein könnte, angemessen zu erkennen und zu überwachen, 

sowie darüber Bericht zu erstatten, und dass die Anwendung anderer Mas-

snahmen die Mängel wahrscheinlich nicht innerhalb eines angemessenen 

Zeitrahmens ausreichend beheben wird. 

d) sie zum Schluss gelangt, dass das Risikoprofil eines Unternehmens, welches 

eine Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung gemäss Art. 77 oder 

eine Übergangsbestimmung gemäss Art. 262 oder 263 anwendet, erheblich 

von den Annahmen abweicht, die diesen Anpassungen und Übergangsmas-

snahmen zugrunde liegen. 

3) In den in Abs. 2 Bst. a und b genannten Fällen ist ein Kapitalaufschlag so 

zu berechnen, dass sichergestellt ist, dass das Unternehmen die Anforderungen 

von Art. 42 Abs. 3 und 4 erfüllt. 

4) In den in Abs. 2 Bst. c beziehungsweise Bst. d genannten Fällen muss der 

Kapitalaufschlag proportional zu den wesentlichen Risiken sein, die mit den 

Mängeln beziehungsweise den Abweichungen einhergehen und die zur Entschei-

dung der FMA geführt haben, den Kapitalaufschlag festzusetzen. 

5) In den in Abs. 2 Bst. b und c genannten Fällen hat die FMA dafür zu sor-

gen, dass das Versicherungsunternehmen alle Anstrengungen unternimmt, um 

die Mängel, die zum Kapitalaufschlag geführt haben, zu beheben. 
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6) Der in Abs. 1 genannte Kapitalaufschlag wird von der FMA mindestens 

einmal jährlich überprüft und aufgehoben, sobald das Unternehmen die ihm zu-

grunde liegenden Mängel beseitigt hat. 

7) Die Solvenzkapitalanforderung, einschliesslich des vorgeschriebenen Ka-

pitalaufschlags, ersetzt die inadäquate Solvenzkapitalanforderung. 

8) Unbeschadet des Abs. 7 schliesst die Solvenzkapitalanforderung den 

nach Abs. 1 Bst. c vorgeschriebenen Kapitalaufschlag für die Zwecke der Berech-

nung der in Art. 77 Abs. 4 genannten Risikomarge nicht ein. 

Art. 73 

Zusätzliche Überwachung der finanziellen Ausstattung 

Die FMA ist befugt, zusätzlich zur Aufsicht über die Berechnung der Sol-

venzkapitalanforderung bei Bedarf Instrumente zur Bewertung der Fähigkeit von 

Versicherungsunternehmen zu entwickeln, um möglichen Vorfällen oder zukünf-

tigen Änderungen der Wirtschaftslage Rechnung zu tragen, die sich ungünstig auf 

die allgemeine Finanz- und Vermögenslage von Versicherungsunternehmen aus-

wirken könnten. Die FMA kann anordnen, dass die Unternehmen entsprechende 

Tests durchführen. 

6. Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten  

Art. 74 

Bewertungsgrundsätze 

1) Versicherungsunternehmen haben ihre Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten wie folgt zu bewerten: 
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a) die Vermögenswerte werden mit dem Betrag bewertet, zu dem sie zwi-

schen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen 

Geschäftspartnern getauscht werden könnten; 

b) die Verbindlichkeiten werden mit dem Betrag bewertet, zu dem sie zwi-

schen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen 

Geschäftspartnern übertragen oder beglichen werden könnten. 

2) Bei der Bewertung der Verbindlichkeiten nach Abs. 1 Bst. b darf die Bo-

nität des Versicherungsunternehmens nicht berücksichtigt werden.  

3) Für die Bewertung und Darstellung der Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten in der handelsrechtlichen Bilanz bleiben die Vorschriften des PGR und 

der Versicherungsaufsichtsverordnung vorbehalten. Wenn besondere Verhält-

nisse auf den Kapital- oder den Versicherungsmärkten es rechtfertigen und der 

Schutz von Versicherungsnehmern und Versicherten dadurch nicht beeinträch-

tigt wird, kann die Regierung, nach Konsultation der FMA, Versicherungsunter-

nehmen im Einzelfall ermächtigen, von den in Satz 1 genannten Rechtsvorschrif-

ten abzuweichen. Eine solche Abweichung ist durch das Versicherungsunter-

nehmen im Anhang zur Jahresrechnung transparent auszuweisen. 

7. Versicherungstechnische Rückstellungen  

Art. 75 

Grundsatz 

1) Versicherungsunternehmen haben laufend versicherungstechnische 

Rückstellungen für ihre sämtlichen Versicherungs- und Rückversicherungsver-

pflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtigten 

von Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen zu bilden. 



280 
 

 

2) Die Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen muss dem aktu-

ellen Betrag entsprechen, den Versicherungsunternehmen zahlen müssten, 

wenn sie ihre Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen un-

verzüglich an ein anderes Versicherungsunternehmen übertragen würden. 

3) Die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen hat unter 

Berücksichtigung der von den Finanzmärkten bereitgestellten Informationen so-

wie allgemein verfügbarer Daten über Versicherungsrisiken zu erfolgen; sie muss 

mit diesen konsistent sein (Marktkonsistenz). 

4) Die versicherungstechnischen Rückstellungen müssen auf vorsichtige, 

verlässliche und objektive Art und Weise berechnet werden.  

5) Für die Bildung und die Berechnung der versicherungstechnischen Rück-

stellungen in der handelsrechtlichen Bilanz bleiben die Vorschriften des PGR und 

der Versicherungsaufsichtsverordnung vorbehalten. 

Art. 76 

Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

1) Die Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen hat der Summe 

aus einem besten Schätzwert und einer Risikomarge nach Art. 77 zu entspre-

chen. 

2) Bei der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen sind 

überdies folgende Faktoren zu berücksichtigen: 

a) sämtliche bei der Abwicklung der Versicherungs- und Rückversicherungs-

verpflichtungen anfallenden Aufwendungen; 
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b) die Inflation, einschliesslich der Inflation der Aufwendungen und der Versi-

cherungs- und Rückversicherungsansprüche;  

c) sämtliche Zahlungen an Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigte, 

einschliesslich künftiger Überschussbeteiligungen, die die Versicherungs-

unternehmen erwarten vorzunehmen, unabhängig davon, ob sie vertrag-

lich garantiert sind oder nicht. 

Art. 77 

Bester Schätzwert (�best estimate�) und Risikomarge 

1) Der beste Schätzwert entspricht dem wahrscheinlichkeitsgewichteten 

Durchschnitt künftiger Zahlungsströme (�Cashflows�) unter Berücksichtigung des 

Zeitwerts des Geldes (erwarteter Barwert künftiger Zahlungsströme) und unter 

Verwendung der massgeblichen risikofreien Zinskurve. 

2) Die Bestimmung der massgeblichen risikofreien Zinskurve im Sinne von 

Abs. 1 hat konsistent und gestützt auf Informationen zu erfolgen, die von rele-

vanten Finanzinstrumenten abgeleitet werden. Mögliche Anpassungen der risiko-

freien Zinskurve in Form: 

a) einer Matching-Anpassung für die Kalkulation des besten Schätzwerts be-

stimmter Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen; 

b) einer währungsspezifischen Volatilitätsanpassung im Zusammenhang mit 

der Kalkulation des besten Schätzwerts 

regelt die Regierung mit Verordnung. 

3) Die Berechnung des besten Schätzwerts hat auf der Grundlage aktueller 

und glaubwürdiger Informationen sowie realistischer Annahmen zu erfolgen und 
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stützt sich auf angemessene, anwendbare und einschlägige versicherungsma-

thematische und statistische Methoden. 

4) Bei den für die Berechnung des besten Schätzwerts verwendeten Cash-

flow-Projektionen sind alle ein- und ausgehenden Zahlungsströme zu berück-

sichtigen, die zur Begleichung der Versicherungs- und Rückversicherungsver-

bindlichkeiten während ihrer Laufzeit benötigt werden. Der beste Schätzwert 

wird brutto berechnet, das heisst ohne Abzug der aus Rückversicherungs-

verträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge; diese sind ge-

sondert zu berechnen. 

5) Die Risikomarge entspricht den Kosten der Bereitstellung eines Betrags 

an anrechnungsfähigen Eigenmitteln, der der Solvenzkapitalanforderung zu ent-

sprechen hat, die für die Bedeckung der Versicherungs- und Rückversiche-

rungsverpflichtungen während deren Laufzeit erforderlich ist. 

6) Die Regierung regelt Einzelheiten mit Verordnung. 

Art. 78 

Getrennte Bewertung des besten Schätzwerts und der Risikomarge 

1) Versicherungsunternehmen haben den besten Schätzwert und die Risi-

komarge getrennt zu bewerten. 

2) Können künftige Zahlungsströme in Verbindung mit Versicherungs- oder 

Rückversicherungsverpflichtungen jedoch anhand von Finanzinstrumenten ver-

lässlich nachgebildet werden, für die ein verlässlicher Marktwert zu ermitteln ist, 

so wird die Höhe der mit diesen künftigen Zahlungsströmen verbundenen versi-

cherungstechnischen Rückstellungen auf der Grundlage des Marktwerts dieser 
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Finanzinstrumente bestimmt. In diesem Fall sind gesonderte Berechnungen des 

besten Schätzwerts und der Risikomarge nicht erforderlich. 

3) Die Regierung regelt weitere Einzelheiten der Berechnung des besten 

Schätzwerts und der Risikomarge mit Verordnung. 

Art. 79 

Angemessenheit der versicherungstechnischen Rückstellungen 

1) Versicherungsunternehmen haben auf Verlangen der FMA die Angemes-

senheit der Höhe ihrer versicherungstechnischen Rückstellungen sowie die Eig-

nung und die Relevanz der verwendeten Methoden und die Adäquanz der ver-

wendeten statistischen Basisdaten nachzuweisen. 

2) Genügt die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 

nicht den gesetzlichen Anforderungen, kann die FMA eine Erhöhung des Betrags 

der versicherungstechnischen Rückstellungen verlangen, sodass sie diesen An-

forderungen entsprechen. 

3) Die Regierung regelt Einzelheiten der Berechnung der versicherungs-

technischen Rückstellungen mit Verordnung. 

8. Kapitalanlagen 

Art. 80 

Anlage der Vermögenswerte 

1) Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, ihre gesamten Vermö-

genswerte nach dem Grundsatz unternehmerischer Vorsicht anzulegen. 
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2) Hinsichtlich des ganzen Vermögens dürfen Versicherungsunternehmen 

lediglich in Werte und Instrumente investieren, deren Risiken sie angemessen 

erkennen, messen, überwachen, managen, steuern und berichten sowie bei der 

Festlegung der Gesamtsolvenzkapitalanforderung nach Art. 37 Abs. 2 Bst. a an-

gemessen berücksichtigen können. 

3) Sämtliche Vermögenswerte, namentlich jene, die die Solvenzkapitalan-

forderung und die Mindestkapitalanforderung bedecken, sind auf eine Art und 

Weise anzulegen, die die Sicherheit, die Qualität, die Liquidität und die Rentabili-

tät des gesamten Portfolios gewährleistet. Ausserdem hat die Belegenheit dieser 

Vermögenswerte ihre Verfügbarkeit sicherzustellen. 

4) Vermögenswerte, die zur Bedeckung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen gehalten werden, sind ebenfalls auf eine Art und Weise anzule-

gen, die der Wesensart und der Laufzeit der Versicherungs- und Rückversiche-

rungsverbindlichkeiten angemessen ist. Diese Vermögenswerte sind im besten 

Interesse aller Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten und unter Be-

rücksichtigung aller offen gelegten strategischen Ziele anzulegen. 

5) Im Fall eines Interessenkonflikts haben die Versicherungsunternehmen 

oder das für die Verwaltung ihres Vermögensportfolios zuständige Unternehmen 

dafür zu sorgen, dass die Anlage im besten Interesse der Versicherungsnehmer 

und der Anspruchsberechtigten erfolgt. 

6) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 
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Art. 81 

Anlagefreiheit und Belegenheit der Vermögenswerte 

1) Versicherungsunternehmen sind bei Beachtung von Art. 80 in der Wahl 

von Anlagekategorien frei. Ihre Anlageentscheidungen bedürfen weder einer 

vorgängigen Genehmigung der FMA noch einer systematischen Mitteilung an die 

FMA. 

2) In Bezug auf im EWR belegene Risiken sind Versicherungsunternehmen 

nicht verpflichtet, die hinsichtlich dieser Risiken zur Bedeckung der versiche-

rungstechnischen Rückstellungen gehaltenen Vermögenswerte in einem EWRA-

Vertragsstaat zu halten. 

3) Hinsichtlich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen 

gegenüber zugelassenen Unternehmen beziehungsweise Unternehmen, die ih-

ren Sitz in einem Drittland haben, dessen Solvabilitätssystem als gleichwertig 

angesehen wird, ist eine Belegenheit der Vermögenswerte, die diese Forderun-

gen verkörpern, in einem EWRA-Vertragsstaat nicht erforderlich. 

4) Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person und trägt er das An-

lagerisiko, so kann die FMA mittels Richtlinie die Art der Vermögenswerte oder 

Referenzwerte, mit denen Versicherungsleistungen verbunden sind, einschrän-

ken. 
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9. Verschlechterung der finanziellen Lage eines Versicherungsunternehmens 

Art. 82 

Grundsatz 

Versicherungsunternehmen müssen über Verfahren zur Feststellung einer 

Verschlechterung ihrer finanziellen Lage verfügen; sie haben die FMA unverzüg-

lich zu benachrichtigen, wenn eine solche Verschlechterung eintritt. 

Art. 83 

Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung 

1) Stellt ein Versicherungsunternehmen fest, dass die Solvenzkapital-

anforderung nicht mehr bedeckt ist oder die Gefahr besteht, dass dieser Fall in-

nerhalb der nächsten drei Monate eintritt, so hat es unverzüglich die FMA zu 

benachrichtigen. 

2) Innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung der Nichtbedeckung der 

Solvenzkapitalanforderung muss das betreffende Versicherungsunternehmen 

der FMA einen realistischen Plan zur Wiederherstellung gesunder Finanzverhält-

nisse (Sanierungsplan) zur Genehmigung vorlegen. 

3) Die FMA verlangt vom betreffenden Versicherungsunternehmen ange-

messene Massnahmen, um innerhalb von sechs Monaten nach Feststellung der 

Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung die anrechnungsfähigen Eigen-

mittel entsprechend aufzustocken oder das Risikoprofil so zu senken, dass die 

Solvenzkapitalanforderung wieder erfüllt wird. Die FMA kann diese Frist um drei 

Monate, im Fall eines aussergewöhnlichen Einbruchs an den Finanzmärkten um 

einen weiteren angemessenen Zeitraum verlängern. Weitere Einzelheiten regelt 

die Regierung mit Verordnung. 
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4) Gebietet es die ausserordentliche Lage, so kann die FMA, wenn sie der 

Auffassung ist, dass sich die finanzielle Situation des betreffenden Versiche-

rungsunternehmens weiter verschlechtern wird, die freie Verfügung über die 

Vermögenswerte des Unternehmens einschränken oder untersagen. Sie 

unterrichtet die zuständigen Aufsichtsbehörden jener EWRA-Vertragsstaaten, in 

denen ein Versicherungsunternehmen tätig ist, über alle getroffenen 

Massnahmen; soweit erforderlich, werden die ausländischen Behörden um 

Mithilfe bei der Durchsetzung der Massnahmen ersucht. Die FMA bezeichnet die 

Vermögenswerte, die Gegenstand solcher Massnahmen sein sollen. 

Art. 84 

Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung 

1) Stellt ein Versicherungsunternehmen fest, dass die Mindestkapitalan-

forderung nicht mehr bedeckt ist oder die Gefahr besteht, dass dieser Fall inner-

halb der nächsten drei Monate eintritt, so hat es unverzüglich die FMA zu be-

nachrichtigen. 

2) Innerhalb eines Monats nach Feststellung der Nichtbedeckung der Min-

destkapitalanforderung muss das betreffende Versicherungsunternehmen der 

FMA einen kurzfristigen, realistischen Finanzierungsplan zur Genehmigung vorle-

gen, um innerhalb von drei Monaten nach Feststellung der Nichtbedeckung die 

anrechnungsfähigen Basiseigenmittel mindestens auf Höhe der Mindestkapital-

anforderung aufzustocken oder das Risikoprofil so zu senken, dass die Mindest-

kapitalanforderung wieder bedeckt ist. 

3) Die FMA kann die freie Verfügung über die Vermögenswerte des 

Versicherungsunternehmens einschränken oder untersagen. Sie unterrichtet die 

zuständigen Aufsichtsbehörden jener EWRA-Vertragsstaaten, in denen ein 
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Versicherungsunternehmen tätig ist, über alle getroffenen Massnahmen; soweit 

erforderlich, werden die ausländischen Behörden um Mithilfe bei der 

Durchsetzung der Massnahmen ersucht. Die FMA bezeichnet die Vermögens-

werte, die Gegenstand solcher Massnahmen sein sollen. 

Art. 85 

Unzureichende Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen 

Kommt ein Versicherungsunternehmen den Bestimmungen über die versi-

cherungstechnischen Rückstellungen nicht nach, kann die FMA die freie Verfü-

gung über die Vermögenswerte des Unternehmens untersagen, nachdem sie die 

Aufsichtsbehörden jener EWRA-Vertragsstaaten, in denen ein Versicherungsun-

ternehmen tätig ist, von ihrer Absicht unterrichtet hat. Sie bezeichnet die Ver-

mögenswerte, die Gegenstand einer solchen Massnahme sein sollen. 

Art. 86 

Weitere Verschlechterung der finanziellen Lage eines 

Versicherungsunternehmens 

1) Drohen sich die Finanzverhältnisse eines Versicherungsunternehmens 

weiter zu verschlechtern, so kann die FMA unbeschadet ihrer übrigen Kompe-

tenzen die freie Verfügung über Vermögenswerte des Unternehmens einschrän-

ken oder untersagen. Gleiches gilt entsprechend, wenn ein Versiche-

rungsunternehmen keine ausreichenden versicherungstechnischen Rückstel-

lungen bildet oder seine Rückstellungen unzureichend bedeckt oder auf andere 

Weise den gesetzlichen und behördlichen Vorschriften in Bezug auf Kapitalaus-

stattung und Kapitalanlage nicht nachkommt. Anordnungen betreffend die freie 

Verfügung über Vermögenswerte eines Versicherungsunternehmens können 

auch gegenüber Drittpersonen getroffen werden. 
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2) Die FMA kann alle weiteren Massnahmen treffen, die erforderlich sind, 

um sicherzustellen, dass die sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden 

Interessen der Versicherungsnehmer gewahrt bleiben und die sich aus den Rück-

versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen erfüllt werden. 

Art. 87 

Einschränkung der Verfügungsfreiheit mit Bezug auf im Inland belegene 

Vermögenswerte 

1) Die FMA untersagt in den Fällen von Art. 83 bis 85 auf Ersuchen der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde eines im EWR befindlichen Herkunftsstaates die 

freie Verfügung durch ausländische Versicherungsunternehmen über im Fürsten-

tum Liechtenstein belegene Vermögenswerte. 

2) Die gänzliche oder teilweise Untersagung nach Abs. 1 setzt voraus, dass 

die ausländische Aufsichtsbehörde: 

a) die Vermögenswerte, die sich im Fürstentum Liechtenstein befinden, konk-

ret bezeichnet; 

b) bestätigt, dass einer der in den Art. 83 bis 85 geregelten Fälle vorliegt. 

Art. 88 

Sanierungsplan und Finanzierungsplan 

1) Der in Art. 83 genannte Sanierungsplan und der in Art. 84 genannte Fi-

nanzierungsplan haben mindestens folgende Angaben und Nachweise zu enthal-

ten: 

a) eine Planbilanz und eine Planerfolgsrechnung, insbesondere eine genaue 

Aufstellung der geschätzten Einnahmen und Ausgaben für das selbst abge-

schlossene, das in Rückdeckung übernommene und das in Rückdeckung 
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gegebene Versicherungsgeschäft sowie Schätzungen der Aufwendungen 

für den Versicherungsbetrieb, insbesondere Provisionen und laufende all-

gemeine Verwaltungskosten; 

b) die Rückversicherungspolitik insgesamt sowie Nachweis und Angaben zur 

Retrozession bei Rückversicherungen; 

c) Schätzungen der Finanzmittel, mit denen die Solvenzkapitalanforderung, 

die Mindestkapitalanforderung und die versicherungstechnischen Rückstel-

lungen bedeckt werden sollen. 

2) Hat die FMA einen Sanierungsplan oder einen Finanzierungsplan gefor-

dert, so stellt sie keine Bescheinigung aus, wonach das Versicherungs-

unternehmen über die erforderlichen anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Bede-

ckung der Solvenzkapitalanforderung verfügt, solange sie der Auffassung ist, dass 

die Rechte der Versicherungsnehmer oder die vertraglichen Verpflichtungen des 

Versicherungsunternehmens gefährdet sind. 

E. Funktionsausgliederung 

Art. 89  

Grundsatz 

1) Versicherungsunternehmen, die einzelne Funktionen oder Tätigkeiten 

ausgliedern, bleiben für die Erfüllung ihrer Pflichten verantwortlich. 

2) Die Ausgliederung kritischer oder wichtiger Funktionen oder Tätigkeiten 

darf nicht derart durchgeführt werden, dass einer der folgenden Fälle eintritt: 

a) wesentliche Beeinträchtigung der Qualität der Governance des betreffen-

den Unternehmens; 
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b) übermässige Steigerung des operationellen Risikos; 

c) Beeinträchtigung der Möglichkeit der FMA, die Einhaltung der Verpflich-

tungen des Unternehmens durch dieses zu überwachen; 

d) Gefährdung der Qualität von Dienstleistungen für die Versicherungsneh-

mer. 

3) Bei beabsichtigter Funktionsausgliederung muss die Hauptverwaltung 

des Unternehmens, einschliesslich des Rechnungswesens, im Fürstentum Liech-

tenstein verbleiben. 

4) Die Funktionsausgliederung hat den von der FMA erlassenen Richtlinien 

zu entsprechen. 

Art. 90 

Aufsicht über die ausgelagerte Tätigkeit 

1) Im Fall einer Funktionsausgliederung nach Art. 89 hat ein Versiche-

rungsunternehmen sicherzustellen, dass folgende Bedingungen erfüllt werden: 

a) die mit der ausgelagerten Dienstleistung betraute Person (Dienstleister) 

muss mit der FMA in Bezug auf die ausgelagerte Funktion oder Tätigkeit 

zusammenarbeiten; 

b) das Versicherungsunternehmen, dessen Revisionsstelle, die FMA und an-

dere zuständige Aufsichtsbehörden müssen einen effektiven Zugang zu den 

Daten in Bezug auf die ausgelagerten Funktionen oder Tätigkeiten haben; 

c) die FMA und andere zuständige Aufsichtsbehörden müssen einen effekti-

ven Zugang zu den Geschäftsräumen des Dienstleisters haben und müssen 

in der Lage sein, diese Zugangsrechte auszuüben.  
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2) Befindet sich der Dienstleister im Fürstentum Liechtenstein, so gestattet 

die FMA auf Gesuch hin der für ein Versicherungsunternehmen zuständigen Auf-

sichtsbehörde eines anderen EWRA-Vertragsstaates, selbst oder durch zu diesem 

Zweck bestellte Personen örtliche Prüfungen in den Geschäftsräumen des 

Dienstleisters vorzunehmen.  

3) Befindet sich der Dienstleister in einem anderen EWRA-Vertragsstaat, 

kann die FMA, nach Konsultation der in diesem Staat zuständigen Aufsichtsbe-

hörde, Vor-Ort-Kontrollen im Sinne von Abs. 2 vornehmen. 

4) Im Fall des Abs. 3 kann die FMA örtliche Prüfungen an die zuständige 

Aufsichtsbehörde des EWRA-Vertragsstaates delegieren, in dem sich der Dienst-

leister befindet. 

5) Zum Schutz der Versicherten kann die FMA die Änderung oder die Auflö-

sung von Verträgen oder anderen Absprachen betreffend die Funktionsausglie-

derung anordnen.  

6) Ergeben sich in den Fällen von Abs. 2 oder Abs. 3 Probleme im Zusam-

menhang mit Prüfungen, so kann die EIOPA eingeschaltet und um Unterstützung 

bei der Ausräumung etwaiger Konflikte ersucht werden. Die EIOPA ist ermäch-

tigt, an Prüfungen vor Ort teilzunehmen. 

Art. 91 

Informationspflicht des Versicherungsunternehmens 

Versicherungsunternehmen haben die FMA rechtzeitig über die Aus-

gliederung kritischer oder wichtiger Funktionen oder Tätigkeiten sowie über alle 

damit in Zusammenhang stehenden späteren wichtigen Entwicklungen zu infor-

mieren.  
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F. Beteiligungen  

Art. 92 

Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen 

1) Jede natürliche oder juristische Person oder gemeinsam handelnde na-

türliche oder juristische Personen (�interessierter Erwerber�), die beabsichtigt 

oder beabsichtigen, an einem Versicherungsunternehmen eine qualifizierte Be-

teiligung direkt oder indirekt zu erwerben oder zu erhöhen, mit der Folge, dass 

ihr Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 30 % oder 50 % erreichen 

oder überschreiten würde oder das Versicherungsunternehmen ihr Tochterun-

ternehmen würde (�beabsichtigter Erwerb�), hat oder haben der FMA Meldung 

zu erstatten. 

2) Die Meldung nach Abs. 1 hat schriftlich unter Angabe des Umfangs der 

beabsichtigten Beteiligung zu erfolgen. Sie muss die von der FMA verlangten In-

formationen enthalten. Diese veröffentlicht eine Liste mit den für die Beurteilung 

des Erwerbs erforderlichen Informationen. 

3) Jede natürliche oder juristische Person, die beabsichtigt, ihre an einem 

Versicherungsunternehmen direkt oder indirekt gehaltene qualifizierte Beteili-

gung zu veräussern, hat der FMA Meldung zu erstatten. 

4) Die Meldung nach Abs. 3 hat schriftlich unter Angabe des Umfangs der 

Beteiligung nach der beabsichtigten Veräusserung zu erfolgen. Gleichzeitig ist der 

FMA die Absicht anzuzeigen, die qualifizierte Beteiligung so zu verringern, dass 

der Anteil an den Stimmrechten oder am Kapital 20 %, 30 % oder 50 % unter-

schreiten würde oder das Versicherungsunternehmen nicht mehr das Tochterun-

ternehmen der veräussernden natürlichen oder juristischen Person wäre. 
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5) Die Meldung nach Abs. 3 hat auch dann zu erfolgen, wenn die in Abs. 4 

genannten Schwellenwerte nicht unterschritten werden oder das Versicherungs-

unternehmen weiterhin das Tochterunternehmen der veräussernden natürlichen 

oder juristischen Person ist. 

Art. 93 

Beurteilungszeitraum 

1) Die FMA bestätigt dem interessierten Erwerber innerhalb von höchstens 

zwei Arbeitstagen schriftlich den Eingang der Meldung. Sie teilt dem interessier-

ten Erwerber gleichzeitig den Ablauf des Beurteilungszeitraums nach Abs. 2 mit.  

2) Die FMA hat innerhalb von 60 Arbeitstagen ab dem Datum der Ein-

gangsbestätigung nach Abs. 1 beziehungsweise nach Erhalt aller erforderlichen 

Unterlagen die Beurteilung des Erwerbs einer Beteiligung vorzunehmen (Beurtei-

lungszeitraum). 

3) Die FMA kann bis spätestens am 50. Arbeitstag des Beurteilungszeit-

raums weitere für die Beurteilung notwendige Informationen und Unterlagen 

schriftlich und unter expliziter Bezeichnung derselben anfordern. Der Beurtei-

lungszeitraum wird für die Dauer vom Zeitpunkt der Anforderung von Informati-

onen bis zum Eingang der entsprechenden Antwort des interessierten Erwerbers, 

längstens jedoch während 20 Arbeitstagen, unterbrochen. Es liegt im Ermessen 

der FMA, weitere Ergänzungen oder Klarstellungen zu den Informationen anzu-

fordern, doch darf dies nicht zu einer Unterbrechung des Beurteilungszeitraums 

führen. 

4) Die FMA kann die Unterbrechung des Beurteilungszeitraums nach Abs. 3 

auf 30 Arbeitstage ausdehnen, wenn der interessierte Erwerber: 
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a) in einem Drittland ansässig ist oder von einer zuständigen Behörde eines 

Drittlandes beaufsichtigt wird; oder 

b) eine natürliche oder juristische Person ist, die weder nach dem Bankenge-

setz, dem Gesetz über Investmentunternehmen, dem Vermögensverwal-

tungsgesetz, dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame An-

lagen in Wertpapieren, dem Gesetz über die Verwalter alternativer Invest-

mentfonds noch nach diesem Gesetz einer Beaufsichtigung unterliegt. 

5) Für den Fall, dass die FMA gegen den Erwerb Einspruch erhebt, teilt sie 

dies dem interessierten Erwerber innerhalb von zwei Tagen nach Abschluss der 

Beurteilung, in jedem Fall jedoch innerhalb des Beurteilungszeitraums, unter 

Angabe der Gründe schriftlich mit. Wird kein Einspruch innerhalb des Beurtei-

lungszeitraums erhoben, gilt der Erwerb als genehmigt. 

Art. 94 

Materielle Beurteilung von Beteiligungen 

1) Die FMA prüft im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung des 

Versicherungsunternehmens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird, und unter 

Berücksichtigung des voraussichtlichen Einflusses des interessierten Erwerbers 

auf das Versicherungsunternehmen die Eignung des interessierten Erwerbers 

und die finanzielle Solidität des beabsichtigten Erwerbs auf folgende Kriterien: 

a) die persönliche Integrität des interessierten Erwerbers; 

b) die persönliche Integrität und die Erfahrung einer jeden Person, die infolge 

des beabsichtigten Erwerbs das Versicherungsunternehmen leiten wird; 

c) die finanzielle Solidität des interessierten Erwerbers, insbesondere hin-

sichtlich der Art der tatsächlichen und geplanten Geschäfte des Versiche-

rungsunternehmens, an dem der Erwerb beabsichtigt wird; 
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d) die Tatsache, ob: 

1. das Versicherungsunternehmen in der Lage sein und bleiben wird, 

den relevanten Aufsichtsanforderungen zu genügen; und 

2. die Gruppe, zu der das Versicherungsunternehmen aufgrund des Er-

werbs gehören wird, derart strukturiert ist, dass eine wirksame Auf-

sicht, eine vernünftige Aufteilung der Zuständigkeit sowie ein wirk-

samer Austausch von Informationen zwischen der FMA und den 

sonst zuständigen Behörden möglich sind; 

e) die Tatsache, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass im Zusammen-

hang mit dem beabsichtigten Erwerb Geldwäscherei oder Terrorismusfi-

nanzierung stattfinden oder stattgefunden haben oder ob diese Straftaten 

versucht wurden oder ob der beabsichtigte Erwerb das Risiko eines solchen 

Verhaltens erhöhen könnte. 

2) Die FMA kann Einspruch gegen den beabsichtigten Erwerb erheben, 

wenn es auf der Grundlage der Kriterien nach Abs. 1 vernünftige Gründe dafür 

gibt oder die vorzulegenden Informationen oder Unterlagen unvollständig sind. 

3) Werden der FMA zwei oder mehrere Vorhaben betreffend den Erwerb 

qualifizierter Beteiligungen an demselben Versicherungsunternehmen angezeigt, 

so hat die FMA alle interessierten Erwerber auf nicht diskriminierende Art und 

Weise zu behandeln. 

Art. 95 

Erwerb durch beaufsichtigte Finanzunternehmen 

1) Die FMA arbeitet bei der Beurteilung eines Erwerbs mit den zuständigen 

Aufsichtsbehörden der anderen EWRA-Vertragsstaaten eng zusammen, wenn es 
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sich bei dem interessierten Erwerber um eine der nachfolgenden natürlichen 

oder juristischen Personen handelt: 

a) eine Bank, ein Versicherungsunternehmen, eine Wertpapierfirma, ein In-

vestmentunternehmen oder ein Unternehmen für die Tätigkeit von Orga-

nismen für gemeinsame Anlagen, das beziehungsweise die in einem ande-

ren EWRA-Vertragsstaat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb 

beabsichtigt wird, zugelassen ist; 

b) ein Mutterunternehmen einer Bank, eines Versicherungsunternehmens, 

einer Wertpapierfirma, eines Investmentunternehmens oder eines Unter-

nehmens für die Tätigkeit von Organismen für gemeinsame Anlagen, das 

beziehungsweise die in einem anderen EWRA-Vertragsstaat oder anderen 

Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist; oder 

c) eine natürliche oder juristische Person, die eine Bank, ein Versicherungs-

unternehmen, eine Wertpapierfirma, ein Investmentunternehmen oder ein 

Unternehmen für die Tätigkeit von Organismen für gemeinsame Anlagen 

kontrolliert, das beziehungsweise die in einem anderen EWRA-

Vertragsstaat oder anderen Sektor als dem, in dem der Erwerb beabsichtigt 

wird, zugelassen ist. 

2) Im Rahmen der Zusammenarbeit nach Abs. 1 teilt die FMA auf Anfrage 

alle einschlägigen Informationen mit und übermittelt von sich aus alle wesentli-

chen Informationen. In ihrer Entscheidung über einen beabsichtigten Erwerb hat 

die FMA alle Anmerkungen und Vorbehalte aufzunehmen, die von den für den 

interessierten Erwerber zuständigen Aufsichtsbehörden der anderen EWRA-

Vertragsstaaten gemacht worden sind. 
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Art. 96 

Unterrichtung der FMA 

1) Versicherungsunternehmen haben, sobald sie hiervon Kenntnis erhalten, 

die FMA über Erwerb oder Veräusserung von Beteiligungen an ihrem Kapital zu 

unterrichten, wenn dadurch die in Art. 92 genannten Schwellen über- bezie-

hungsweise unterschritten würden. 

2) Ferner haben sie die FMA mindestens einmal jährlich über die Identität 

der Aktionäre oder Gesellschafter zu unterrichten, die qualifizierte Beteiligungen 

halten, sowie über den Umfang dieser Beteiligungen, wie er sich insbesondere 

aus den anlässlich der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre oder Ge-

sellschafter getroffenen Feststellungen oder aus den im Rahmen der Verpflich-

tungen der börsennotierten Gesellschaften erhaltenen Informationen ergibt.  

Art. 97 

Befugnisse der FMA 

1) Soll an inländischen Unternehmen eine qualifizierte Beteiligung erwor-

ben werden, so trifft die FMA die erforderlichen Massnahmen, falls die in Art. 92 

genannten Personen einen Einfluss ausüben, der sich zum Nachteil einer umsich-

tigen und soliden Geschäftsführung des Versicherungsunternehmens auswirken 

könnte. Diese Massnahmen können aus Anordnungen und Sanktionen gegen die 

Leitungsorgane oder der Aussetzung des Stimmrechts aufgrund der Aktien oder 

Anteile der betreffenden Aktionäre oder Gesellschafter bestehen. Solche Mass-

nahmen können sich auch an natürliche oder juristische Personen richten, die 

der Meldepflicht nach Art. 92 nicht nachkommen. 



299 
 

 

2) Sollte eine Beteiligung trotz Einspruchs der FMA erworben werden, kann 

diese unabhängig von anderen zu verhängenden Sanktionen: 

a) das Ruhen der entsprechenden Stimmrechte anordnen; oder 

b) die Stimmrechtsausübung für ungültig oder für nichtig erklären. 

Art. 98 

Stimmrechte 

Für die Feststellung der Stimmrechte in Zusammenhang mit Beteiligungen 

sind die Art. 25, 26, 27 und 31 des Offenlegungsgesetzes anzuwenden. 

G. Rechnungslegung, Berichterstattung und Revision 

Art. 99 

Geschäftsbericht und Bericht an die FMA 

1) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein haben 

den Geschäftsbericht (Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung 

und Anhang, sowie Jahresbericht) und, soweit erforderlich, den konsolidierten 

Geschäftsbericht jährlich auf den 31. Dezember zu erstellen. Sie müssen diesen 

zusammen mit einem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr, welcher ins-

besondere Angaben zur Solvabilität des Unternehmens enthalten muss, der FMA 

einreichen. Geschäftsbericht und Bericht an die FMA haben den von der Regie-

rung und der FMA erlassenen Vorschriften und Richtlinien sowie den einschlägi-

gen Vorschriften des PGR zu entsprechen. 

2) Zusätzlich zum Bericht an die FMA kann die FMA eine vierteljährliche Be-

richterstattung anordnen. Dafür gilt Abs. 1 dritter Satz entsprechend; die FMA 

kann Erleichterungen gewähren, wenn die Berichterstattung im Verhältnis zu 
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Natur, Umfang und Komplexität der Risiken zu einer übermässigen Belastung der 

Versicherungsunternehmen führen würde. 

3) Für Drittland-Versicherungsunternehmen, die nach Art. 117 Abs. 1 Bst. c 

zur gesonderten Rechnungslegung verpflichtet sind, gelten die Abs. 1 und 2 ent-

sprechend. 

4) Geschäftsbericht und Revisionsbericht sind von den Versicherungsun-

ternehmen zu veröffentlichen.  

5) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung.  

Art. 100 

Bericht über Solvabilität und Finanzlage 

1) Versicherungsunternehmen haben unter Beachtung von qualitativen 

und quantitativen Aspekten sowie unter Berücksichtigung historischer, aktueller 

und prospektiver Elemente, gestützt auf Daten aus internen und externen Quel-

len, jährlich einen Bericht über ihre Solvabilität und ihre Finanzlage zu veröffent-

lichen; dieser Bericht ist Bestandteil des Jahresberichts nach Art. 99 Abs. 1. 

2) Der Bericht nach Abs. 1 muss folgende Angaben enthalten: 

a) Beschreibung der Geschäftstätigkeit und der Leistungen des Unterneh-

mens; 

b) Beschreibung der Governance und eine Bewertung ihrer Angemessenheit 

für das Risikoprofil des Unternehmens; 

c) Beschreibung der Risikoexponierung, der Risikokonzentration, der Risikom-

inderung und der Risikosensitivität; dabei ist die Beschreibung für jede Risi-

kokategorie gesondert vorzunehmen; 
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d) je eine gesonderte Beschreibung der für die Bewertung von Vermögens-

werten, versicherungstechnischen Rückstellungen und sonstigen Verbind-

lichkeiten verwendeten Grundlagen und Methoden. Eine solche Beschrei-

bung ist überdies mit einer Erläuterung zu versehen, welche die Hauptun-

terschiede in Bezug auf die Grundlagen und Methoden für die Bewertung 

in der Jahresrechnung darstellt;  

e) Beschreibung des Kapitalmanagements unter Angabe mindestens folgen-

der Bestandteile: 

1. Struktur und Betrag der Eigenmittel und ihre Qualität; 

2. Betrag der Solvenzkapitalanforderung und der Mindestkapital-

anforderung; 

3. die für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung angewandte 

Option; 

4. Informationen für das richtige Verständnis der Hauptunterschiede 

zwischen den Annahmen, die der Standardformel und jedem vom 

Unternehmen für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

verwendeten internen Modell zugrunde liegen; 

5. Betrag der Nichteinhaltung der Mindestkapitalanforderung oder ei-

ner wesentlichen Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung 

während des Berichtszeitraums, auch wenn zwischenzeitlich beho-

ben, mit Erläuterung ihrer Gründe und ihrer Konsequenzen sowie ge-

gebenenfalls ergriffener Abhilfemassnahmen. 

3) Die FMA gestattet Versicherungsunternehmen, mit Ausnahme der Be-

schreibung des Kapitalmanagements nach Abs. 2 Bst. e, keine Informationen zu 

veröffentlichen, wenn: 
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a) die Wettbewerber des Unternehmens durch eine Veröffentlichung derarti-

ger Informationen einen bedeutenden ungebührlichen Vorteil erlangen 

könnten; 

b) gegenüber den Versicherungsunternehmen oder aufgrund einer Beziehung 

zu anderen Gegenparteien eine Verpflichtung des Unternehmens zur Ge-

heimhaltung oder Vertraulichkeit besteht. 

4) Lässt die FMA eine solche Nichtveröffentlichung zu, so hat das Unter-

nehmen dies im Bericht über seine Solvabilität und seine Finanzlage unter Nen-

nung von Gründen anzugeben. 

5) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

Art. 101 

Externe Revision  

1) Die Versicherungsunternehmen haben ihre Geschäftstätigkeit jedes Jahr 

durch eine von ihnen unabhängige und von der FMA anerkannte Revisionsstelle 

prüfen zu lassen. Im Hinblick auf diese Anerkennung und die Überprüfung der 

Aufgabenerfüllung durch die Revisionsstelle kann die FMA Qualitätskontrollen 

durchführen und die Revisionsstelle anlässlich ihrer Prüftätigkeit bei Versiche-

rungsunternehmen begleiten. 

2) Die Versicherungsunternehmen müssen der Revisionsstelle alle Auskünf-

te erteilen und Unterlagen vorlegen, die für eine sachgemässe Revision notwen-

dig sind; insbesondere haben sie der Revisionsstelle: 

a) die Unterlagen bereit zu halten, die für die Feststellung und Bewertung der 

Aktiven und Passiven erforderlich sind; 
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b) Einsicht in ihre Bücher, Buchungsbelege, Geschäftskorrespondenz und die 

Protokolle des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zu gewähren; 

c) die Berichte der internen Revision vorzulegen. 

3) Bei Drittland-Versicherungsunternehmen, die im Fürstentum Liechten-

stein über eine Zweigniederlassung verfügen, wird die Revision am Sitz der 

Hauptniederlassung anerkannt, wenn sie den in diesem Gesetz enthaltenen An-

forderungen genügt und in die Revision auch die inländische Zweigniederlassung 

einbezieht. Art. 102 Abs. 3 gilt entsprechend. 

4) Die Regierung regelt die Einzelheiten über die Anerkennung von Revisi-

onsstellen und deren Beaufsichtigung mit Verordnung. 

Art. 102 

Aufgaben der Revisionsstellen 

1) Die Revisionsstellen haben bei der Prüfung von Versicherungs-

unternehmen die Prüfungsstandards nach Art. 10a Abs. 1 des Gesetzes über die 

Wirtschaftsprüfer und Revisionsgesellschaften anzuwenden. 

2) Die Revisionsstellen prüfen, ob: 

a) die Geschäftstätigkeit des Versicherungsunternehmens den gesetzlichen 

Anforderungen und den Statuten entspricht; 

b) die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung, einschliesslich der 

versicherungstechnischen Anforderungen, dauernd erfüllt sind; 

c) der Geschäftsbericht und die Berichterstattung an die FMA den gesetzli-

chen Erfordernissen entsprechen; 

d) der konsolidierte Geschäftsbericht diesen Erfordernissen genügt. 
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3) Die Revisionsstellen haben einen Revisionsbericht zu verfassen. Dieser 

geht gleichzeitig an den Aufsichts- beziehungsweise Verwaltungsrat des Versi-

cherungsunternehmens, an die Revisionsstelle nach den Bestimmungen des Per-

sonen- und Gesellschaftsrechts sowie an die FMA. 

4) Die Revisionsstellen sind verpflichtet, der FMA unverzüglich alle Tatsa-

chen und Unternehmensentscheide schriftlich zu melden, von denen sie bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben Kenntnis erhalten und die: 

a) eine Verletzung von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften darstellen kön-

nen, welche die Aufnahme und die Ausübung der Geschäftstätigkeit der 

Versicherungsunternehmen regeln; 

b) die Fortsetzung der Geschäftstätigkeit eines Versicherungsunternehmens 

beeinträchtigen können; 

c) eine Ablehnung der Bestätigung ordnungsgemässer Rechnungslegung oder 

diesbezügliche Vorbehalte nach sich ziehen können; oder 

d) die Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung oder der Mindestkapi-

talanforderung nach sich ziehen. 

5) Zugleich sind darüber der Aufsichts- beziehungsweise Verwaltungsrat 

und die Revisionsstelle nach den Bestimmungen des Personen- und Gesell-

schaftsrechts zu informieren. Zur Meldung ist auch verpflichtet, wer von solchen 

Vorgängen im Rahmen von Prüfungen Kenntnis erhält, die er bei Unternehmen 

durchführt, die zu dem geprüften Versicherungsunternehmen eine sich aus ei-

nem Kontrollverhältnis ergebende enge Verbindung aufweisen. 

6) Wer in gutem Glauben Meldung nach Abs. 4 und 5 erstattet, ist von ei-

ner damit in Zusammenhang stehenden Haftung befreit. 
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7) Die FMA kann der Revisionsstelle zusätzliche Aufträge erteilen und be-

sondere Prüfungen anordnen. Die dadurch anfallenden Kosten hat das Versiche-

rungsunternehmen zu tragen, sofern im Rahmen zusätzlicher Prüfungen eine 

Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen festgestellt wird; in allen anderen 

Fällen sind die Kosten durch den Staat zu tragen. 

8) Die FMA erlässt Vorschriften über die Aufgaben der Revisionsstelle und 

über den Inhalt des Revisionsberichts. 

9) Die Regierung regelt die weiteren Einzelheiten mit Verordnung. 

H. Informationspflichten und Geheimhaltung 

Art. 103 

Auskunfts- und Vorlagepflicht 

1) Die Versicherungsunternehmen haben der FMA alle erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen sowie die Bücher und Geschäftsunterlagen zur Einsicht vorzu-

legen.  

2) Revisionsstellen und andere Drittpersonen sind gegenüber der FMA aus-

kunftspflichtig, soweit es für die Aufsichtstätigkeit der Behörde erforderlich ist.  

Art. 104  

Geschäftsgeheimnis 

1) Die Mitglieder der Organe von Versicherungsunternehmen und ihre Mit-

arbeiter sowie sonst für solche Gesellschaften tätige Personen sind zur Geheim-

haltung von nicht öffentlich bekannten Tatsachen verpflichtet, die ihnen auf-
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grund der Geschäftsverbindungen mit Kunden anvertraut oder zugänglich ge-

macht worden sind. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt. 

2) Vorbehalten bleiben internationale Abkommen, die gesetzlichen Vor-

schriften über die Zeugnis- oder Auskunftspflicht gegenüber den Gerichten und 

Aufsichtsorganen sowie die Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit ande-

ren Aufsichtsbehörden. 

3) Versicherungsnehmer können im Rahmen des Vertragsabschlusses oder 

zu einem späteren Zeitpunkt von der Geheimhaltungspflicht entbinden; die dies-

bezügliche Erklärung muss schriftlich und in Kenntnis der Sachlage abgegeben 

werden. Insbesondere ist der Personenkreis, an welchen die Informationen 

übermittelt werden können, klar zu umschreiben. 

Art. 105  

Amtsgeheimnis 

1) Die mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Personen, gegebe-

nenfalls durch diese beigezogene weitere Personen sowie sämtliche Behörden-

vertreter unterliegen hinsichtlich der vertraulichen Informationen, die ihnen bei 

ihrer dienstlichen Tätigkeit bekannt werden, zeitlich unbeschränkt dem Amtsge-

heimnis. 

2) Die dem Amtsgeheimnis unterliegenden Informationen dürfen nicht wei-

tergegeben werden. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Zusam-

menarbeit mit anderen Behörden sowie weitere spezielle gesetzliche Vorschrif-

ten. 

3) Wurde gegen ein Versicherungsunternehmen durch Gerichtsbeschluss 

das Konkursverfahren eröffnet oder die Liquidation eingeleitet, so können ver-
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trauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen, in zivil- oder handels-

rechtlichen Verfahren weitergegeben werden, sofern dies für das betreffende 

Verfahren erforderlich ist. 

Art. 106  

Mitteilungspflichten gegenüber Versicherungsnehmern 

Vor Abschluss und während der Laufzeit von Versicherungsverträgen sind 

den Versicherungsnehmern spezielle Informationen zukommen zu lassen. Inhalt 

und Umfang dieser Mitteilungspflichten sind in Anhang 4 geregelt. 

I. Grenzüberschreitende Tätigkeit von Versicherungsunternehmen 

1. Auslandstätigkeit inländischer Versicherungsunternehmen 

a) Errichtung einer Zweigniederlassung 

Art. 107 

Voraussetzungen 

1) Beabsichtigt ein Direktversicherungsunternehmen mit Sitz im Fürsten-

tum Liechtenstein in einem anderen EWRA-Vertragsstaat eine Zweigniederlas-

sung zu errichten, so hat es dies der FMA anzuzeigen. 

2) Die Anzeige nach Abs. 1 muss enthalten: 

a) die Bezeichnung des EWRA-Vertragsstaates, in dem die Zweigniederlassung 

errichtet werden soll; 
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b) einen Tätigkeitsplan, in dem mindestens die Art der vorgesehenen Ge-

schäfte und die Organisationsstruktur der Zweigniederlassung angegeben 

sind; 

c) den Namen des vorgesehenen Generalbevollmächtigten, der mit ausrei-

chender Vollmacht versehen ist; 

d) den Namen und die Anschrift der Zweigniederlassung; 

e) eine Erklärung, wonach das Unternehmen im anderen EWRA-Vertragsstaat 

Mitglied des Nationalen Versicherungsbüros und des Nationalen Garantie-

fonds geworden ist, sofern es den Versicherungszweig �Haftpflicht für 

Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb� zu tätigen beabsichtigt. 

Art. 108 

Verfahren 

1) Die FMA prüft nach Eingang der in Art. 107 bezeichneten Angaben ne-

ben der rechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens die Angemessenheit der Gover-

nance und der Finanzlage des Unternehmens sowie die Erfüllung der in Art. 33 

genannten Voraussetzungen durch den Generalbevollmächtigten. 

2) Bei Unbedenklichkeit übermittelt die FMA, unter gleichzeitiger Mittei-

lung an das Versicherungsunternehmen, der Aufsichtsbehörde des anderen 

EWRA-Vertragsstaates innerhalb von drei Monaten nach Eingang sämtlicher An-

gaben: 

a) die in Art. 107 bezeichneten Angaben; 

b) eine Bescheinigung, wonach das Versicherungsunternehmen über Eigen-

mittel verfügt, die der Solvenzkapitalanforderung und der Mindest-

kapitalanforderung genügen. 
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3) Verweigert die FMA eine Übermittlung nach Abs. 2, eröffnet sie mittels 

Verfügung gegenüber dem betroffenen Versicherungsunternehmen innerhalb 

von drei Monaten nach Eingang sämtlicher Angaben die Gründe dafür. Sie infor-

miert die EFTA-Überwachungsbehörde und die EIOPA über die Anzahl und Art 

der Fälle einer verweigerten Übermittlung. 

4) Teilt die Aufsichtsbehörde des anderen EWRA-Vertragsstaates der FMA 

innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der in Abs. 2 bezeichneten Mitteilung 

die Bedingungen mit, die für die Ausübung der Versicherungstätigkeit im Auf-

nahmestaat aus Gründen des Allgemeininteresses zu beachten sind, so leitet die 

FMA diese Mitteilung an das betreffende Versicherungsunternehmen weiter. 

5) Das Versicherungsunternehmen kann ab dem Datum des Eingangs einer 

Mitteilung der ausländischen Aufsichtsbehörde nach Abs. 4 oder, bei Fehlen ei-

ner solchen Mitteilung, nach Ablauf von einem Zeitraum von zwei Monaten nach 

einer Übermittlung nach Abs. 2 die Zweigniederlassung errichten und die Tätig-

keit aufnehmen.  

6) Änderungen der nach Art. 107 Abs. 2 gemachten Angaben hat das Versi-

cherungsunternehmen der FMA oder der Aufsichtsbehörde des EWRA-

Vertragsstaates, in dem sich die betreffende Zweigniederlassung befindet, spä-

testens einen Monat vor deren beabsichtigter Durchführung mitzuteilen. 

b) Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr 

Art. 109 

Voraussetzungen 

1) Beabsichtigt ein Direktversicherungsunternehmen im grenzüberschrei-

tenden Dienstleistungsverkehr tätig zu werden, so hat es dies bei der erstmaligen 
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Aufnahme der Tätigkeit in einem oder mehreren EWRA-Vertragsstaaten der FMA 

anzuzeigen. Gleichzeitig ist anzugeben, welche Versicherungszweige im Ausland 

betrieben und welche Risiken gedeckt werden sollen. 

2) Sofern es den Versicherungszweig �Haftpflicht für Landfahrzeuge mit ei-

genem Antrieb� zu tätigen beabsichtigt, ist überdies eine Erklärung beizubringen, 

wonach das Unternehmen im anderen EWRA-Vertragsstaat Mitglied des Natio-

nalen Versicherungsbüros und des Nationalen Garantiefonds geworden ist.  

Art. 110 

Verfahren 

1) Bei Unbedenklichkeit übermittelt die FMA, unter gleichzeitiger Mittei-

lung an das Versicherungsunternehmen, innerhalb eines Monats nach Eingang 

der Anzeige folgende Unterlagen an die Aufsichtsbehörde des anderen bezie-

hungsweise der anderen EWRA-Vertragsstaaten: 

a) eine Bescheinigung, wonach das Versicherungsunternehmen über Eigen-

mittel verfügt, die der Solvenzkapitalanforderung und der Mindest-

kapitalanforderung genügen; 

b) eine Bescheinigung darüber, welche Versicherungszweige das Unterneh-

men betreiben darf und welche Risiken es im Aufnahmestaat decken will. 

2) Verweigert die FMA eine Übermittlung nach Abs. 1, eröffnet sie mittels 

Verfügung gegenüber dem betroffenen Versicherungsunternehmen innerhalb 

der vorgesehenen Frist die Gründe für eine solche Ablehnung. Sie informiert die 

EFTA-Überwachungsbehörde und die EIOPA über die Anzahl und Art der Fälle 

einer verweigerten Übermittlung. 
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3) Das Versicherungsunternehmen kann seine Tätigkeit im grenzüber-

schreitenden Dienstleistungsverkehr aufnehmen, sobald es über die Mitteilung 

nach Abs. 1 in Kenntnis gesetzt worden ist. 

4) Änderungen in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungs-

verkehr müssen der FMA mitgeteilt werden. Diese beachtet das Verfahren nach 

Abs. 1 bis 3.   
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c) Versicherungstätigkeit in Drittländern 

Art. 111 

Geschäftstätigkeit in Drittländern 

1) Beabsichtigt ein Versicherungsunternehmen mit Sitz im Fürstentum 

Liechtenstein die Aufnahme oder Ausdehnung der Geschäftstätigkeit in Drittlän-

dern, muss es der FMA nachweisen, dass es im jeweiligen Tätigkeitsland zugelas-

sen ist oder keiner Zulassung bedarf; ferner hat es anzugeben, welche Versiche-

rungstätigkeit es in der Direkt- und in der Rückversicherung und welche Versi-

cherungszweige es jeweils zu betreiben beabsichtigt. 

2) Die in Abs. 1 verlangten Nachweise sind unabhängig davon zu erbringen, 

ob ein Versicherungsunternehmen in einem Drittland über eine Niederlassung 

oder eine andere Form der Vertretung tätig wird. 

3) Die FMA kann die Einzelheiten durch besondere Vorschriften regeln.  

3. Inlandstätigkeit ausländischer Versicherungsunternehmen 

a) Errichtung einer Zweigniederlassung 

Art. 112 

Voraussetzungen 

1) Direktversicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen EWRA-

Vertragsstaat (Herkunftsstaat) dürfen im Fürstentum Liechtenstein eine Zweig-

niederlassung errichten, nachdem die Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaates 

der FMA Folgendes übermittelt hat: 
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a) eine Bestätigung, dass das Versicherungsunternehmen im Herkunftsstaat 

zur Versicherungstätigkeit zugelassen ist; 

b) eine Bestätigung, wonach die ausländische Aufsichtsbehörde Kenntnis da-

von hat, dass das Versicherungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein 

eine Zweigniederlassung zu errichten gedenkt; 

c) einen Tätigkeitsplan, in dem insbesondere die geplante Geschäftstätigkeit 

und die Organisation der Zweigniederlassung angegeben werden; 

d) den Namen und die Anschrift der Zweigniederlassung; 

e) den Namen des Generalbevollmächtigten der Zweigniederlassung, der mit 

ausreichender Vollmacht versehen ist; im Fall von Lloyd�s den Nachweis der 

Ermächtigung des Generalbevollmächtigten, in dieser Eigenschaft für die 

beteiligten Einzelversicherer verklagt werden und Verpflichtungen einge-

hen zu können; 

f) eine Bescheinigung, wonach das Versicherungsunternehmen über Eigen-

mittel verfügt, die der Solvenzkapitalanforderung und der Mindest-

kapitalanforderung genügen; 

g) eine Erklärung, dass das Versicherungsunternehmen Mitglied des Nationa-

len Versicherungsbüros und des Nationalen Garantiefonds geworden ist, 

sofern es den Versicherungszweig �Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eige-

nem Antrieb� zu tätigen beabsichtigt. 

2) Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen EWRA-

Vertragsstaat dürfen das Rückversicherungsgeschäft im Fürstentum Liechten-

stein im Rahmen der Errichtung einer Zweigniederlassung ausüben, wenn sie im 

Herkunftsstaat eine Zulassung für die Rückversicherung erhalten haben. 
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Art. 113 

Verfahren 

1) Nach Erhalt der in Art. 112 Abs. 1 bezeichneten Angaben der zuständi-

gen Behörde des Herkunftsstaates verfügt die FMA über einen Zeitraum von zwei 

Monaten, um der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates sowie dem Versi-

cherungsunternehmen die Bedingungen bekannt zu geben, die für die Ge-

schäftsaufnahme der Zweigniederlassung aus Gründen des Allgemeininteresses 

erfüllt sein müssen. 

2) Die Zweigniederlassung kann ihre Tätigkeit im Inland aufnehmen, sobald 

die in Abs. 1 genannten Fristen abgelaufen sind und die FMA keine weiteren Auf-

lagen erteilt hat. 

3) Änderungen der in Art. 112 Abs. 1 vorgeschriebenen Angaben sind min-

destens einen Monat vor deren Durchführung der FMA und der zuständigen Be-

hörde des Herkunftsstaates schriftlich mitzuteilen. 
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b) Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr 

Art. 114 

Voraussetzungen und Verfahren 

1) Direktversicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen EWRA-

Vertragsstaat dürfen im Fürstentum Liechtenstein ihre Geschäftstätigkeit im 

grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr ausüben, wenn die Aufsichtsbe-

hörde des Herkunftsstaates der FMA Folgendes übermittelt hat: 

a) eine Bescheinigung, wonach das Versicherungsunternehmen über Eigen-

mittel verfügt, die der Solvenzkapitalanforderung und der Mindestkapi-

talanforderung genügen; 

b) eine Bescheinigung über die Versicherungszweige, die das Unternehmen 

betreiben darf; 

c) die Art der Risiken oder Verpflichtungen, die das Unternehmen im Inland 

decken will. 

2) Das Unternehmen kann seine Tätigkeit von dem Zeitpunkt an aufneh-

men, da die FMA nachweislich im Besitz der in Abs. 1 erwähnten Unterlagen ist. 

3) Rückversicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen EWRA-

Vertragsstaat dürfen das Rückversicherungsgeschäft im Fürstentum Liechten-

stein im Rahmen des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs ausüben, 

wenn sie im Herkunftsstaat eine Zulassung für die Rückversicherung erhalten 

haben. 

4) Änderungen der in Abs. 1 vorgeschriebenen Angaben sind mindestens 

einen Monat vor deren Durchführung der FMA und der zuständigen Behörde des 

Herkunftsstaates schriftlich mitzuteilen. 
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Art. 115 

Zusätzliche Voraussetzungen in der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

1) Beabsichtigt ein Versicherungsunternehmen im grenzüberschreitenden 

Dienstleistungsverkehr im Fürstentum Liechtenstein die Motorfahrzeug-

Haftpflichtversicherung zu betreiben, so muss es: 

a) einen im Inland ansässigen Vertreter bestellen, dem die Abwicklung von 

Schadenfällen obliegt; 

b) dem Nationalen Versicherungsbüro und dem Nationalen Garantiefonds 

beitreten und sich an der Finanzierung dieser Institutionen beteiligen. 

2) Die Regierung regelt das Nähere, insbesondere Stellung, Rechte und 

Pflichten des in Abs. 1 vorgesehenen Vertreters, mit Verordnung. 

c) Versicherungsunternehmen mit Sitz in Drittländern 

Art. 116 

Bewilligungspflicht 

Drittland-Versicherungsunternehmen bedürfen für die Aufnahme der Ver-

sicherungstätigkeit im Inland einer Bewilligung nach diesem Gesetz.  

Art. 117 

Besondere Voraussetzungen 

1) Einem Drittland-Versicherungsunternehmen kann die Bewilligung für die 

Aufnahme der Versicherungstätigkeit im Inland nur erteilt werden, wenn es fol-

gende Voraussetzungen erfüllt: 
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a) es muss nach dem Recht seines Sitzstaates zur Ausübung der Versiche-

rungstätigkeit befugt sein; 

b) es muss im Fürstentum Liechtenstein eine Zweigniederlassung errichten 

und als deren Leiter einen Generalbevollmächtigten bestellen, dessen Er-

nennung der Zustimmung durch die FMA bedarf; 

c) es muss sich verpflichten, am Sitz der Zweigniederlassung über die inländi-

sche Geschäftstätigkeit gesondert Rechnung zu legen und alle betreffenden 

Geschäftsunterlagen zur Verfügung zu halten; 

d) es muss sich verpflichten, die Solvenzkapitalanforderung und die Mindest-

kapitalanforderung zu decken; 

e) es muss im Fürstentum Liechtenstein über Vermögenswerte in Höhe von 

mindestens der Hälfte des in Art. 51 Abs. 2 vorgesehenen Schwellenwerts 

der Mindestkapitalanforderung verfügen und hat hiervon ein Viertel als 

Kaution zu hinterlegen; 

f) es hat Name und Adresse des Schadenregulierungsbeauftragten mitzu-

teilen, der in jedem EWRA-Vertragsstaat (mit Ausnahme des Fürstentums 

Liechtenstein) benannt wird, wenn die zu deckenden Risiken unter Anhang 

1 Bst. A Zweig 10, mit Ausnahme der Haftpflicht des Frachtführers, fallen; 

g) es hat einen Tätigkeitsplan vorzulegen, der den Vorschriften von Art. 118 

genügt; 

h) es muss den Anforderungen an die Governance genügen. 

2) Im Fall des Betriebs der Krankenversicherung sowie von Pflichtver-

sicherungen sind der FMA überdies die Allgemeinen und die Besonderen Versi-

cherungsbedingungen vor deren Verwendung einzureichen. 
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Art. 118 

Tätigkeitsplan 

1) Der Tätigkeitsplan einer Zweigniederlassung nach Art. 117 Abs. 1 Bst. g 

muss folgende Angaben enthalten: 

a) die Art der Risiken oder Verpflichtungen, die das Versicherungsunterneh-

men in der Direkt- und der Rückversicherung decken beziehungsweise ein-

gehen will; 

b) die Grundzüge der Rückversicherungspolitik; 

c) Schätzungen hinsichtlich der künftigen Solvenzkapitalanforderung auf der 

Grundlage einer Bilanzprognose und Beschreibung der Methode zur Ermitt-

lung dieser Zahlen; 

d) Schätzungen hinsichtlich der künftigen Mindestkapitalanforderung auf der 

Grundlage einer Bilanzprognose und Beschreibung der Methode zur Ermitt-

lung dieser Zahlen; 

e) die Zusammensetzung der zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung 

und der Mindestkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmittel und 

Basiseigenmittel des Unternehmens; 

f) die voraussichtlichen Kosten für den Aufbau der Verwaltung und des Ver-

treternetzes, die hierfür vorgesehenen finanziellen Mittel und die für den 

Versicherungszweig �Touristischer Beistand� zur Verfügung stehenden Mit-

tel; 

g) die Struktur der Governance. 

2) Für die ersten drei Geschäftsjahre muss der Tätigkeitsplan zusätzlich zu 

den in Abs. 1 beschriebenen Anforderungen Folgendes enthalten: 

a) Planbilanz und -erfolgsrechnung; 
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b) Schätzungen der Finanzmittel, mit denen die versicherungstechnischen 

Rückstellungen, die Mindestkapitalanforderung und die Solvenzkapital-

anforderung gedeckt werden sollen; 

c) bei Nichtlebensversicherungsunternehmen ferner: 

1. voraussichtliche Verwaltungskosten, insbesondere die laufenden 

Gemeinkosten und Provisionen, ohne die Aufwendungen für den 

Aufbau der Verwaltung; 

2. die voraussichtlichen Prämien- beziehungsweise Beitragsaufkommen 

und die voraussichtliche Schadenbelastung; 

d) bei Lebensversicherungen ferner einen Plan mit detaillierten Angaben zu 

den voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben im Direktversicherungs-

geschäft sowie die übernommenen und übertragenen Rückversicherungs-

geschäfte. 

Art. 119 

Versicherungstechnische Rückstellungen 

1) Drittland-Versicherungsunternehmen haben ausreichende versiche-

rungstechnische Rückstellungen zu bilden, die den im Fürstentum Liechtenstein 

eingegangenen Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen entspre-

chen. Die Berechnung erfolgt nach Art. 76 ff. 

2) Drittland-Versicherungsunternehmen haben Vermögenswerte und Ver-

bindlichkeiten nach Art. 74 zu bewerten und die erforderlichen Eigenmittel nach 

Art. 43 ff. zu bestimmen. 
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Art. 120 

Solvenzkapitalanforderung und Mindestkapitalanforderung 

1) Im Fürstentum Liechtenstein errichtete Zweigniederlassungen haben 

über eine bestimmte Höhe anrechnungsfähiger Eigenmittel zu verfügen, die sich 

aus den in Art. 43 Abs. 4 aufgeführten Bestandteilen zusammensetzen. 

2) Bei der Bestimmung der Solvenzkapitalanforderung und der Mindest-

kapitalanforderung sind sowohl für die Lebensversicherung als auch für die 

Nichtlebensversicherung lediglich die Tätigkeiten der betreffenden Zweig-

niederlassung zugrunde zu legen. 

3) Die Höhe der Basiseigenmittel, die zur Bedeckung der Mindestkapital-

anforderung anrechnungsfähig sind, wird nach Massgabe von Art. 43 Abs. 5 er-

mittelt. Die anrechnungsfähigen Basiseigenmittel müssen mindestens der Hälfte 

der in Art. 51 Abs. 2 festgelegten absoluten Untergrenze entsprechen. 

4) Die gemäss Art. 117 Abs. 1 Bst. e hinterlegte Kaution wird auf die zur 

Bedeckung der Mindestkapitalanforderung anrechnungsfähigen Basiseigenmittel 

angerechnet. 

5) Die Vermögenswerte, die den Gegenwert der Solvenzkapitalanforderung 

bilden, müssen bis zur Höhe der Mindestkapitalanforderung im Fürstentum 

Liechtenstein und der darüber hinausgehende Teil in den anderen EWRA-

Vertragsstaaten belegen sein. 
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Art. 121 

Erteilung und Verweigerung der Bewilligung 

Die Bewilligung wird erteilt, wenn das Drittland-Versicherungsunter-

nehmen den gesetzlichen Anforderungen genügt; Art. 14 gilt entsprechend, wo-

bei sich die Bewilligung lediglich auf das Inland bezieht. 

Art. 122 

Zulassung in mehreren EWRA-Vertragsstaaten 

1) Drittland-Direktversicherungsunternehmen, die in mehreren EWRA-

Vertragsstaaten eine Zulassung zur Versicherungstätigkeit beantragt oder erhal-

ten haben, können die Gewährung folgender Erleichterungen beantragen, die 

nur zusammen gewährt werden: 

a) Berechnung der Solvenzkapitalanforderung auf der Grundlage der ge-

samten Geschäftstätigkeit im Gebiet der EWRA-Vertragsstaaten, wobei für 

diese Berechnung nur die Geschäfte der Niederlassungen zugrunde gelegt 

werden, die sich in diesem Gebiet befinden; 

b) Hinterlegung der Kaution nach Art. 117 Abs. 1 Bst. e nur in einem EWRA-

Vertragsstaat; 

c) Belegenheit der Vermögenswerte, die den Gegenwert der Mindest-

kapitalanforderung bilden, in irgendeinem der EWRA-Vertragsstaaten, in 

denen die Versicherungstätigkeit ausgeübt wird. 

2) In den in Abs. 1 Bst. a genannten Fällen wird zum Zweck dieser Berech-

nung lediglich auf die Tätigkeiten aller Zweigniederlassungen im Gebiet der 

EWRA-Vertragsstaaten abgestellt. 
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3) Der Antrag auf Gewährung der Erleichterungen nach Abs. 1 ist bei allen 

Aufsichtsbehörden dieser EWRA-Vertragsstaaten zu stellen, bei denen eine Zu-

lassung beantragt oder erteilt wurde. Diese Behörden einigen sich über die 

schliesslich zuständige Aufsichtsbehörde, nachdem sich diese bereit erklärt hat, 

die Überwachung der Solvabilität für die gesamte Geschäftstätigkeit der in den 

EWRA-Vertragsstaaten ansässigen Niederlassungen zu übernehmen; dem Versi-

cherungsunternehmen kommt das Recht zu, bezüglich der schliesslich zuständi-

gen Aufsichtsbehörde einen Antrag, versehen mit einer Begründung, zu stellen. 

Die Erleichterungen werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu welchem die gewähl-

te Aufsichtsbehörde gegenüber den anderen Aufsichtsbehörden erklärt hat, die 

Überwachung zu übernehmen. Die Erleichterungen nach Abs. 1 dürfen nur ge-

währt werden, wenn alle betroffenen Aufsichtsbehörden zustimmen.  

4) Die in Art. 117 Abs. 1 Bst. e genannte Kaution ist bei dem betreffenden 

EWRA-Vertragsstaat zu hinterlegen. 

5) Die nach diesem Artikel gewährten Erleichterungen sind auf Veranlas-

sung eines oder mehrerer der betroffenen EWRA-Vertragsstaaten gleichzeitig 

von allen diesen Staaten zu widerrufen. 

III. Beendigung der Versicherungstätigkeit 

Art. 123 

Grundsatz 

1) Die FMA beaufsichtigt die Beendigung der Versicherungstätigkeit und 

die Abwicklung der bestehenden Versicherungsverträge, wenn die Versiche-

rungstätigkeit untersagt, freiwillig eingestellt oder die Bewilligung entzogen wird. 
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2) Sind alle versicherungsrechtlichen Verpflichtungen erfüllt und wird die 

Versicherungstätigkeit beendet, so wird ein Versicherungsunternehmen von der 

FMA aus der Aufsicht entlassen. 

3) Die FMA informiert die zuständigen Aufsichtsbehörden der Aufnahmes-

taaten über Beendigungsverfahren, namentlich im Zusammenhang mit einer 

freiwilligen Unternehmensliquidation.  

Art. 124 

Übertragung des Versicherungsbestandes 

1) Jeder Vertrag, durch den der Versicherungsbestand eines Versiche-

rungsunternehmens ganz oder teilweise mit Rechten und Pflichten auf ein ande-

res der Aufsicht unterstelltes Versicherungsunternehmen übertragen werden 

soll, bedarf der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden.  

2) Das übernehmende Versicherungsunternehmen hat nachzuweisen, dass 

es unter Berücksichtigung der Übertragung über die erforderlichen anrechnungs-

fähigen Eigenmittel zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung verfügt. Die 

Genehmigung ist zu verweigern, wenn die Interessen der Versicherten nicht ge-

wahrt sind. 

3) Eine genehmigte Bestandesübertragung wirkt unmittelbar gegenüber 

den betroffenen Versicherungsnehmern oder Versicherten sowie gegenüber al-

len anderen Personen, die Rechte oder Pflichten aus den übertragenen Verträ-

gen haben. 

4) Die Genehmigung der Bestandesübertragung ist auf Kosten der beteilig-

ten Unternehmen zu veröffentlichen. 
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Art. 125 

Rechte der Versicherungsnehmer  

1) Nach jeder Bestandesübertragung haben Versicherungsnehmer das 

Recht, den Versicherungsvertrag innerhalb von drei Monaten seit der Benach-

richtigung nach Abs. 3 zu kündigen. 

2) Bei Bestandesübertragungen im Zuge von Unternehmenszusammen-

schlüssen und unter Versicherungsunternehmen mit engen Verbindungen kann 

die FMA auf Antrag hin das Kündigungsrecht ausschliessen. 

3) Das übernehmende Versicherungsunternehmen ist verpflichtet, die 

übernommenen Versicherungsnehmer individuell über die erfolgte Bestandes-

übertragung zu informieren. 

Art. 126 

Durch eine ausländische Zweigniederlassung oder im grenzüberschreitenden 

Dienstleistungsverkehr abgeschlossene Versicherungsverträge 

1) Überträgt ein Versicherungsunternehmen mit Sitz im Fürstentum Liech-

tenstein ganz oder teilweise einen Bestand an Versicherungsverträgen, die es in 

einem anderen EWRA-Vertragsstaat durch eine Zweigniederlassung oder im 

grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr abgeschlossen hat, auf ein Unter-

nehmen mit Sitz in einem solchen Staat, so ist die Genehmigung der FMA erfor-

derlich. Diese wird, soweit kein Verweigerungsgrund nach Art. 124 vorliegt, er-

teilt, wenn: 

a) die Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaates des übernehmenden Unter-

nehmens bescheinigt, dass das übernehmende Unternehmen unter Be-
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rücksichtigung der Übertragung über die erforderlichen anrechnungsfähi-

gen Eigenmittel zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung verfügt; 

b) die Aufsichtsbehörden der EWRA-Vertragsstaaten, in denen die Verträge 

entweder nach dem Niederlassungsrecht oder im Rahmen des grenzüber-

schreitenden Dienstleistungsverkehrs abgeschlossen worden sind, zustim-

men; und 

c) bei Übertragung des Versicherungsbestandes einer Zweigniederlassung die 

Aufsichtsbehörde dieses Staates konsultiert worden ist. 

2) Teilt die nach Abs. 1 Bst. c konsultierte Behörde ihre Stellungnahme oder 

ihre Zustimmung nicht innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der entsprechen-

den Konsultationsanfrage mit, so gilt dies als stillschweigende Zustimmung. 

3) Erfolgt die Übertragung des Versicherungsbestandes durch ein Rückver-

sicherungsunternehmen, so ist lediglich Abs. 1 Bst. a anwendbar. 

4) Die Bestimmung gilt sinngemäss auch für die Übertragung eines Versi-

cherungsbestandes auf ein anderes inländisches Unternehmen. 

Art. 127 

Bestandesübertragungen durch Drittland-Versicherungsunternehmen 

1) Die Art. 123 bis 126 sind sinngemäss anwendbar, wenn inländische 

Zweigniederlassungen von Drittland-Versicherungsunternehmen ihren Versi-

cherungsbestand ganz oder teilweise auf ein Unternehmen mit Sitz im Fürsten-

tum Liechtenstein oder in einem anderen EWRA-Vertragsstaat übertragen wol-

len. 
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2) Soll der Bestand auf eine Zweigniederlassung übertragen werden, die in 

einem anderen EWRA-Vertragsstaat errichtet ist, so hat sich die FMA überdies zu 

vergewissern, dass die zuständige Aufsichtsbehörde des anderen EWRA-

Vertragsstaates des übernehmenden Unternehmens bescheinigt, dass: 

a) das übernehmende Unternehmen unter Berücksichtigung der Übertragung 

über genügend anrechnungsfähige Eigenmittel zur Bedeckung der Solvenz-

kapitalanforderung verfügt; 

b) das Recht des EWRA-Vertragsstaates des übernehmenden Unternehmens 

die Möglichkeit einer solchen Übertragung vorsieht; und 

c) dieser EWRA-Vertragsstaat mit der Übertragung einverstanden ist. 

Art. 128 

Entzug der Bewilligung 

1) Die FMA kann einem Versicherungsunternehmen die Bewilligung für ein-

zelne Versicherungszweige, einzelne Geschäftsbereiche oder die gesamte Tätig-

keit entziehen, wenn: 

a) ein Versicherungsunternehmen die Voraussetzungen für die Erteilung der 

Bewilligung nicht mehr erfüllt; 

b) das Versicherungsunternehmen in schwerwiegender Weise Verpflichtun-

gen verletzt, die ihm nach den Aufsichtsvorschriften oder nach behördli-

chen Anordnungen obliegen; 

c) sich so schwere Missstände ergeben, dass eine Fortsetzung des Geschäfts-

betriebs die Interessen der Versicherten gefährdet; oder 

d) das Versicherungsunternehmen von der Bewilligung nicht binnen zwölf 

Monaten Gebrauch macht oder ausdrücklich auf sie verzichtet oder wenn 

es seit mehr als sechs Monaten den Geschäftsbetrieb eingestellt hat. 
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2) Die FMA entzieht die Bewilligung, wenn das Unternehmen die Mindest-

kapitalanforderung nicht erfüllt und die FMA der Auffassung ist, dass der vorge-

legte Finanzierungsplan offensichtlich unzureichend ist, oder es dem betreffen-

den Unternehmen nicht gelingt, innerhalb von drei Monaten nach Feststellung 

der Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung den vereinbarten Plan zu 

erfüllen. 

3) Wird die Bewilligung entzogen, so trifft die FMA alle Massnahmen, die 

geeignet sind, die Belange der Versicherten zu wahren. Insbesondere kann sie 

die freie Verfügung über Vermögenswerte des Unternehmens einschränken oder 

untersagen, die Übertragung eines Versicherungsbestandes anordnen sowie die 

Vermögensverwaltung geeigneten Personen übertragen. Sie kann einen Abwick-

lungsplan im Sinne von Art. 133 verlangen. Die FMA unterrichtet auch die zu-

ständigen Behörden der übrigen EWRA-Vertragsstaaten. Der Entzug einer Bewil-

ligung ist ebenfalls der EIOPA mitzuteilen. 

4) Werden der FMA Tatsachen bekannt, die einen Entzug der Bewilligung 

rechtfertigen würden, kann sie stattdessen die Abberufung von Mitgliedern des 

Aufsichts- oder des Verwaltungsrates oder von anderen Leitungsorganen verlan-

gen, auf deren Person sich die Tatsachen beziehen, und diesen Personen auch 

die Ausübung ihrer Tätigkeit untersagen. 

5) Wird über ein Versicherungsunternehmen der Konkurs eröffnet, so ent-

zieht die FMA die Bewilligung. In einem solchen Fall können mit Zustimmung der 

FMA Geschäfte des Versicherungsunternehmens weiterbetrieben werden, so-

weit dies für die Abwicklung der Geschäftstätigkeit erforderlich oder angezeigt 

erscheint. 
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Art. 129  

Massnahmen gegenüber Direktversicherungsunternehmen aus einem anderen 

EWRA-Vertragsstaat 

1) Wird festgestellt, dass ein Direktversicherungsunternehmen aus einem 

EWRA-Vertragsstaat, das im Fürstentum Liechtenstein eine Zweigniederlassung 

hat oder im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr tätig ist, die inländi-

schen Rechtsvorschriften nicht einhält, so fordert die FMA das Unternehmen auf, 

die Unregelmässigkeiten einzustellen. Gleichzeitig benachrichtigt die FMA die 

zuständigen Aufsichtsbehörden des Herkunftsstaates. 

2) Trifft das Versicherungsunternehmen nicht die erforderlichen Massnah-

men, werden die zuständigen Aufsichtsbehörden des Herkunftsstaates informiert 

und ersucht, gegen das Unternehmen vorzugehen. 

3) Bei anhaltenden Verstössen gegen die inländische Aufsichtsgesetzge-

bung kann die FMA nach Unterrichtung der zuständigen Aufsichtsbehörde des 

Herkunftsstaates dem Versicherungsunternehmen eine weitere Versicherungs-

tätigkeit im Inland untersagen sowie alle erforderlichen Massnahmen anordnen. 

Die FMA informiert die EIOPA über getroffene Massnahmen. Überdies kann die 

FMA die EIOPA einschalten und um deren Mithilfe ersuchen. 

4) Stellt die zuständige Aufsichtsbehörde des Aufnahmestaates fest, dass 

ein liechtensteinisches Versicherungsunternehmen die dortigen Rechtsvor-

schriften nicht einhält und wird die FMA entsprechend informiert, trifft sie nach 

eigener Überprüfung die erforderlichen Massnahmen, damit das liechten-

steinische Versicherungsunternehmen diese Unregelmässigkeiten beseitigt.  
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Art. 130 

Massnahmen gegenüber Rückversicherungsunternehmen aus einem anderen 

EWRA-Vertragsstaat 

1) Stellt die FMA fest, dass ein Rückversicherungsunternehmen, das im In-

land eine Zweigniederlassung betreibt oder grenzüberschreitende Dienst-

leistungen erbringt, die für das Rückversicherungsunternehmen geltenden inlän-

dischen Vorschriften nicht einhält, so fordert sie das Unternehmen auf, diese 

Unregelmässigkeiten abzustellen; gleichzeitig teilt sie den zuständigen Aufsichts-

behörden des Herkunftsstaates ihre Erkenntnisse mit. 

2) Verletzt das Rückversicherungsunternehmen trotz der Massnahmen des 

Herkunftsstaates oder weil sich die Massnahmen als unzureichend erweisen wei-

terhin die im Inland geltenden Rechtsvorschriften, so kann die FMA nach Unter-

richtung der zuständigen Aufsichtsbehörden des Herkunftsstaates die geeigneten 

Massnahmen treffen, um weitere Unregelmässigkeiten zu verhindern oder zu 

ahnden, und, soweit unbedingt erforderlich, das Rückversicherungsunternehmen 

daran hindern, weitere Rückversicherungs- oder Retrozessionsverträge im Inland 

abzuschliessen. Die FMA ist befugt, die EIOPA einzuschalten und um deren Ein-

greifen nachzusuchen. 

3) Nach Abs. 1 und 2 ergriffene Massnahmen, die Sanktionen und Be-

schränkungen für die Ausübung der Rückversicherungstätigkeit umfassen, sind 

hinreichend zu begründen und dem betreffenden Rückversicherungsunterneh-

men bekannt zu geben. 
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Art. 131 

Massnahmen gegen Drittland-Versicherungsunternehmen 

1) Überwacht die FMA die Solvabilität für die gesamte Geschäftstätigkeit 

eines Drittland-Versicherungsunternehmens nach Art. 122 Abs. 3, so unterrichtet 

die FMA bei Entzug der Bewilligung die Aufsichtsbehörden der anderen EWRA-

Vertragsstaaten, in denen das Unternehmen tätig ist.  

2) Wird die FMA durch die für die Überwachung der Solvabilität für die ge-

samte Geschäftstätigkeit zuständige ausländische Aufsichtsbehörde über einen 

Widerruf informiert, der damit begründet wird, dass die Solvabilität für die ge-

samte Geschäftstätigkeit nicht mehr die Anforderungen nach Art. 122 erfüllt, so 

hat die FMA die von ihr erteilte Bewilligung zu entziehen.  

Art. 132 

Verzicht auf die Bewilligung 

1) Versicherungsunternehmen können auf die Bewilligung verzichten.  

2) Genügt ein Versicherungsunternehmen, das auf die Bewilligung verzich-

tet, den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr, so kann die FMA verlangen, 

dass das Unternehmen trotz des Verzichts den gesetzmässigen Zustand wieder-

herstellt. 

3) Von Drittland-Versicherungsunternehmen geleistete Kautionen werden 

zurückerstattet, sobald alle Verpflichtungen aus dem Aufsichtsrecht erfüllt sind. 
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Art. 133 

Abwicklungsplan  

1) Ein Versicherungsunternehmen, das auf die Bewilligung verzichtet, hat 

der FMA einen genehmigungspflichtigen Abwicklungsplan sowie auf deren Ver-

langen weitere für die aufsichtsrechtliche Prüfung notwendige Unterlagen vor-

zulegen. 

2) Der Abwicklungsplan muss Angaben enthalten über: 

a) die Abwicklung der finanziellen Verpflichtungen aus den Versicherungs-

verträgen und allfälligen Rückversicherungen; 

b) die dafür bereit gestellten Mittel; 

c) die für diese Aufgabe verantwortlichen Personen; und 

d) die geplante Liquidation des Unternehmens. 

3) Das Versicherungsunternehmen, das auf die Bewilligung verzichtet hat, 

darf in den fraglichen Versicherungszweigen sowie in der Rückversicherung keine 

neuen Versicherungsverträge abschliessen; bestehende Versicherungsverträge 

dürfen weder verlängert noch in Bezug auf den Deckungsumfang erweitert wer-

den. 

Art. 134 

Veröffentlichung 

1) Wird einem Versicherungsunternehmen die Bewilligung entzogen, ver-

zichtet es auf die Bewilligung oder stellt es im Fall des Verzichts den gesetzmässi-

gen Zustand nicht wieder her, so hat die FMA die Versicherten durch Veröffentli-

chung davon in Kenntnis zu setzen. 
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2) Die Kosten der Veröffentlichung hat das Versicherungsunternehmen zu 

tragen. 

Art. 135 

Meldepflicht von Drittland-Versicherungsunternehmen 

Im Fürstentum Liechtenstein tätige Drittland-Versicherungsunternehmen 

haben der FMA unverzüglich Meldung zu erstatten, wenn ihnen in einem ande-

ren Staat die Bewilligung zum Betrieb von Versicherungsgeschäften entzogen 

worden ist.  

IV. Besondere Bestimmungen für einzelne Branchen und 

Versicherungszweige 

A. Nichtlebensversicherung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 136 

Versicherungszweige 

Die Nichtlebensversicherung umfasst die in Anhang 1 genannten Versiche-

rungszweige. 
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Art. 137 

Pflichtversicherungen 

1) Nichtlebensversicherungsunternehmen können nach Massgabe der ein-

schlägigen Spezialgesetze Pflichtversicherungsverträge anbieten und abschlies-

sen. 

2) Ein Pflichtversicherungsvertrag genügt der Versicherungspflicht nur, 

wenn er den für diese Versicherung vorgeschriebenen spezifischen Bestimmun-

gen entspricht. 

3) Der Fortfall des Versicherungsschutzes einer Pflichtversicherung kann 

gegenüber Dritten nur nach Massgabe der einschlägigen Spezialgesetzgebung 

geltend gemacht werden. 

4) Die FMA hat der EFTA-Überwachungsbehörde mitzuteilen, für welche Ri-

siken im Inland eine Versicherungspflicht besteht; dabei macht sie Angaben zu 

den besonderen gesetzlichen Bestimmungen und gegebenenfalls zu den Nach-

weisen über die Erfüllung der Versicherungspflicht. 

3. Mitversicherung 

Art. 138 

Anwendungsbereich 

1) Die Art. 139 bis 141 gelten für Mitversicherungsgeschäfte im EWR, die 

eines oder mehrere der unter den Zweigen 3 bis 6 von Anhang 1 aufgeführten 

Risiken zum Gegenstand haben und die folgende Bedingungen erfüllen: 

a) das Risiko ist ein Grossrisiko nach Anhang 3; 
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b) das Risiko wird im Rahmen eines einzelnen Vertrages gegen Zahlung einer 

Gesamtprämie für eine einheitliche Versicherungsdauer von mehreren 

Versicherungsunternehmen, von denen eines das führende Versicherungs-

unternehmen ist, und zwar von jedem einzeln als �Mitversicherer� über-

nommen, ohne dass zwischen diesen ein Gesamtschuldverhältnis besteht; 

c) das Risiko ist innerhalb des EWR belegen; 

d) zur Sicherstellung der Deckung dieses Risikos wird das führende, im EWR 

zugelassene, Versicherungsunternehmen wie ein Versicherungsunterneh-

men behandelt, das das gesamte Risiko abdeckt;  

e) zumindest ein Mitversicherer ist über eine Niederlassung in einem anderen 

EWRA-Vertragsstaat als dem des führenden Versicherungsunternehmens 

am Vertrag beteiligt; 

f) das führende Versicherungsunternehmen nimmt die mit einer Mitversiche-

rung verbundenen Funktionen in vollem Umfang wahr und setzt insbeson-

dere die Versicherungsbedingungen und Prämien fest. 

2) Die Art. 109 und 110 sind nur auf das führende Versicherungs-

unternehmen anwendbar. 

Art. 139 

Versicherungstechnische Rückstellungen 

1) Die Höhe der versicherungstechnischen Rückstellungen wird von den 

einzelnen Mitversicherern nach den Vorschriften ihres jeweiligen Herkunfts-

staates oder mangels derartiger Vorschriften nach der in diesem Staat ange-

wandten Praxis festgelegt. 
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2) Die versicherungstechnischen Rückstellungen müssen jedoch mindes-

tens jenen entsprechen, die vom führenden Versicherer nach den Vorschriften 

seines Herkunftsstaates festgelegt wurden. 

Art. 140 

Statistische Daten 

Mitversicherer haben über statistische Daten zu verfügen, aus denen der 

Umfang der im EWR getätigten Mitversicherungsgeschäfte, an denen sie beteiligt 

sind, sowie die betreffenden EWRA-Vertragsstaaten hervorgehen. 

Art. 141 

Behandlung von Mitversicherungsverträgen in Liquidationsverfahren 

Bei der Liquidation eines Versicherungsunternehmens sind die Verpflich-

tungen aus der Beteiligung an einem Mitversicherungsvertrag genauso zu erfül-

len wie die aus anderen Versicherungsverträgen resultierenden Verpflichtungen 

dieses Unternehmens, insbesondere darf hinsichtlich der Staatsangehörigkeit der 

Versicherten und der Empfänger von Versicherungsleistungen kein Unterschied 

gemacht werden. 

3. Rechtsschutzversicherung 

Art. 142  

Anwendungsbereich 

1) Die Art. 143 und 144 gelten für die in Anhang 1 Zweig 17 genannte 

Rechtsschutzversicherung, bei der sich ein Versicherungsunternehmen verpflich-

tet, gegen Zahlung einer Prämie die Kosten eines Gerichtsverfahrens zu über-



336 
 

 

nehmen und andere sich aus dem Versicherungsvertrag ergebende Leistungen zu 

erbringen, insbesondere um: 

a) dem Versicherten den Schaden auf aussergerichtlichem Weg oder durch 

ein Zivil- oder Strafverfahren zu ersetzen; 

b) den Versicherten in einem Zivil-, Straf-, Verwaltungs- oder anderen Verfah-

ren oder im Fall einer gegen ihn gerichteten Forderung zu verteidigen oder 

zu vertreten. 

2) Diese Bestimmungen finden keine Anwendung: 

a) auf die Rechtsschutzversicherung, wenn sich diese auf Streitigkeiten oder 

Ansprüche bezieht, die aus dem Einsatz von Schiffen auf See entstehen o-

der mit diesem Einsatz verbunden sind; 

b) auf die Tätigkeit, die ein Haftpflichtversicherungsunternehmen zur Vertei-

digung oder Vertretung seines Versicherten im Rahmen eines Gerichts- o-

der Verwaltungsverfahrens ausübt, wenn diese Tätigkeit aufgrund dieser 

Versicherung auch im eigenen Interesse dieses Versi-

cherungsunternehmens liegt; 

c) auf die Tätigkeit der Rechtsschutzversicherung, die von einem Versiche-

rungsunternehmen ausgeübt wird, welches im Versicherungszweig 18 

(Touristischer Beistand) tätig ist und die folgenden Bedingungen erfüllt:  

1.  die Tätigkeit wird nicht in dem EWRA-Vertragsstaat ausgeübt, in dem 

sich der gewöhnliche Aufenthaltsort des Versicherten befindet; 

2. die Tätigkeit ist Bestandteil eines Vertrages, der nur die Beistandsleis-

tungen zugunsten von Personen betrifft, die auf Reisen oder während 

der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-

haltsort in Schwierigkeiten geraten. 
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3) Im Fall nach Abs. 2 Bst. c hat der Vertrag den gesonderten Hinweis zu 

enthalten, dass die betreffende Garantie auf die dort genannten Umstände be-

grenzt ist und zusätzlich zum Beistand gewährt wird. 

Art. 143 

Rechtsschutzversicherung und zusätzliche Risiken 

Vorbehaltlich Art. 16 muss die Rechtsschutzversicherung gesondert von 

anderen in Anhang 1 genannten Versicherungszweigen betrieben werden.  

Art. 144 

Verwaltung der Schadenfälle 

1) Ein Versicherungsunternehmen, das die Rechtsschutzversicherung zu-

sammen mit anderen Versicherungszweigen betreibt, hat die Leistungsbearbei-

tung in der Rechtsschutzversicherung einem anderen Unternehmen (Schaden-

abwicklungsunternehmen) zu übertragen. Die Übertragung gilt als Funktions-

ausgliederung. Das Schadenabwicklungsunternehmen darf ausser der Rechts-

schutzversicherung keine anderen Versicherungsgeschäfte betreiben und in an-

deren Versicherungszweigen keine Leistungsbearbeitung durchführen. 

2) Für die Geschäftsleitung des Schadenabwicklungsunternehmens nach 

Abs. 1 gilt Art. 33 entsprechend. Deren Mitglieder dürfen nicht zugleich für ein 

Versicherungsunternehmen tätig sein, das ausser der Rechtsschutzversicherung 

andere Versicherungsgeschäfte betreibt. 

3) Ist das Schadenabwicklungsunternehmen mit einem Versicherungsun-

ternehmen verbunden, das einen oder mehrere Versicherungszweige nach An-

hang 1 betreibt, dürfen die Mitarbeiter des Schadenabwicklungsunternehmens, 

die sich mit der Verwaltung der Versicherungsfälle oder der diese Verwaltung 
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betreffenden Rechtsberatung befassen, nicht gleichzeitig in dem anderen Versi-

cherungsunternehmen die gleiche oder eine ähnliche Tätigkeit ausüben.  

3. Touristischer Beistand 

Art. 145 

Gegenstand 

1) Beim Versicherungszweig �Touristischer Beistand� besteht die Tätigkeit 

darin, dass aufgrund der vorherigen Zahlung einer Prämie die Verpflichtung ein-

gegangen wird, dem Begünstigten eines Beistandsvertrages in den im Vertrag 

vorgesehenen Fällen und unter den dort aufgeführten Bedingungen unmittelbar 

eine Hilfe zukommen zu lassen, wenn er sich nach Eintritt eines zufälligen Ereig-

nisses in Schwierigkeiten befindet. 

2) Die materielle Hilfe kann in Geld- oder in Naturalleistungen bestehen. 

Die Naturalleistungen können auch durch Einsatz des eigenen Personals oder 

Materials des Erbringers der Leistung erbracht werden. Das Versicherungs-

unternehmen hat über Mittel zu verfügen, die zur Erfüllung der Beistands-

leistungen erforderlich sind. 

3) Wartungsleistungen und Kundendienst sowie einfache Hinweise auf Hil-

fe oder einfache Vermittlung einer Hilfe ohne deren Übernahme fallen nicht un-

ter die Beistandsleistungen. 
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B. Lebensversicherung 

Art. 146 

Versicherungszweige 

Die Lebensversicherung umfasst die in Anhang 2 genannten Versicherungs-

zweige. Diese umfassen insbesondere:  

a) Lebensversicherungstätigkeiten, falls sie sich aus einem Vertrag ergeben: 

1. die Lebensversicherung, die die Versicherung auf den Erlebensfall, 

die Versicherung auf den Todesfall, die gemischte Versicherung, die 

Lebensversicherung mit Prämienrückgewähr sowie die Heirats- und 

Geburtenversicherung umfasst; 

2. die Rentenversicherung; 

3. die zusätzlich zur Lebensversicherung abgeschlossenen Zusatzversi-

cherungen, d.h. insbesondere die Versicherung gegen Körperverlet-

zung einschliesslich der Berufsunfähigkeit, die Versicherung gegen 

Tod infolge Unfalls, die Versicherung gegen Invalidität infolge Unfalls 

oder Krankheit; 

4. die in Irland und im Vereinigten Königreich betriebene sogenannte 

�permanent health insurance� (unwiderrufliche langfristige Kranken-

versicherung); 

b) folgende Tätigkeiten, falls sie sich aus einem Vertrag ergeben und soweit 

sie von Versicherungsunternehmen betrieben werden, denen die Bewilli-

gung für einen anderen Versicherungszweig der Lebensversicherung erteilt 

worden ist:  

1. Geschäfte, die die Bildung von Gemeinschaften umfassen, in denen 

sich Teilhaber vereinigen, um ihre Beiträge gemeinsam zu kapitalisie-
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ren und das so gebildete Vermögen entweder auf die Überlebenden 

oder auf die Rechtsnachfolger der Verstorbenen zu verteilen (�Tonti-

nengeschäfte�); 

2. Kapitalisierungsgeschäfte, denen ein versicherungsmathematisches 

Verfahren zugrunde liegt, wobei gegen im Voraus festgesetzte einma-

lige oder regelmässig wiederkehrende Zahlungen bestimmte Ver-

pflichtungen übernommen werden, deren Dauer und Höhe genau 

festgelegt sind; 

3. Geschäfte der Verwaltung von Pensionsfonds von Gruppen, die auch 

die Verwaltung der Anlagen umfassen, und insbesondere der Vermö-

genswerte, die die Reserven der Einrichtungen darstellen, welche die 

Leistungen im Todes- oder Erlebensfall oder bei Arbeitseinstellung 

oder Minderung der Erwerbstätigkeit erbringen; 

4. unter Ziff. 3 genannte Geschäfte, wenn sie mit einer Versicherungs-

garantie für die Erhaltung des Kapitals oder einer Minimalverzinsung 

verbunden sind; 

5. Geschäfte, die von Lebensversicherungsunternehmen im Sinne des 

Buches IV Titel 4 Kapitel 1 des französischen �Code des assurances� 

(Versicherungsordnung) durchgeführt werden; 

c) die im Sozialversicherungsrecht vorgesehenen Geschäfte, die von der Le-

bensdauer abhängen und von Lebensversicherungsunternehmen auf eige-

nes Risiko betrieben oder verwaltet werden, sofern sie nicht im Sinne von 

Art. 5 der besonderen Gesetzgebung unterstehen. 
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Art. 147 

Prämien für neue Geschäfte 

1) Die Prämien für neue Geschäfte müssen, von angemessenen versiche-

rungsmathematischen Hypothesen ausgehend, hoch genug sein, damit das Le-

bensversicherungsunternehmen allen seinen Verpflichtungen nachkommen und 

insbesondere angemessene versicherungstechnische Rückstellungen bilden 

kann. 

2) Hierbei kann allen Aspekten der Finanzlage des Lebensversicherungs-

unternehmens Rechnung getragen werden, ohne dass Mittel, die keine Prämien 

sind und nicht von Prämien stammen, systematisch und auf Dauer in einer Weise 

eingebracht werden, die die Solvenz des betreffenden Unternehmens langfristig 

gefährden könnte. 

Art. 148 

Zusätzlich zu erteilende Informationen  

1) Versicherungsunternehmen müssen dem Versicherungsnehmer neben 

den Informationen nach Anhang 4 zusätzlich die Informationen nach Abs. 2 und 3 

mitteilen.  

2) Macht ein Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit einem 

Angebot oder einem Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages bezifferte 

Angaben zur Höhe von möglichen Leistungen über den vertraglich garantierten 

Leistungen, hat es mit Ausnahme der Risikoversicherung dem Versicherungs-

nehmer eine Beispielrechnung zu übermitteln, bei der die mögliche Ablaufleis-

tung unter Zugrundelegung der Rechnungsgrundlagen für die Prämienkalkulation 

mit drei verschiedenen Zinssätzen dargestellt wird. Das Versicherungs-
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unternehmen hat den Versicherungsnehmer klar und verständlich darauf hinzu-

weisen, dass der Beispielrechnung ein Rechenmodell zugrunde liegt, das auf fik-

tiven Annahmen beruht, und dass der Versicherungsnehmer aus der Beispiel-

rechnung keine vertraglichen Ansprüche gegen das Unternehmen ableiten kann. 

3) Bei Versicherungen mit Überschussbeteiligung hat das Versicherungs-

unternehmen den Versicherungsnehmer jährlich in schriftlicher Form über die 

Entwicklung der Ansprüche des Versicherungsnehmers unter Einbezug der Über-

schussbeteiligung zu unterrichten. Ferner hat das Versicherungsunternehmen, 

wenn es bezifferte Angaben zur möglichen zukünftigen Entwicklung der Über-

schussbeteiligung gemacht hat, den Versicherungsnehmer auf Abweichungen 

der tatsächlichen Entwicklung von den anfänglichen Angaben hinzuweisen. 

4) In den Fällen von Abs. 1 bis 3 sowie bei der Erteilung von anderen Anga-

ben haben Versicherungsunternehmen spezifische Informationen vorzulegen, 

um ein richtiges Verständnis der vom Versicherungsnehmer übernommenen 

vertragsspezifischen Risiken zu ermöglichen. 

C. Rückversicherung 

Art. 149 

Verbot einer Ablehnung von Rückversicherungsverträgen 

Die FMA darf einen Rückversicherungsvertrag, der mit einem Rückversi-

cherungsunternehmen oder einem nach diesem Gesetz zugelassenen Direkt-

versicherungsunternehmen abgeschlossen wurde, nicht aus Gründen ablehnen, 

die sich unmittelbar auf die finanzielle Solidität dieses Unternehmens beziehen. 
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Art. 150 

Finanzrückversicherung 

Versicherungsunternehmen, die Finanzrückversicherungsverträge ab-

schliessen oder Finanzrückversicherungsgeschäfte tätigen, müssen die aus diesen 

Verträgen beziehungsweise Geschäften erwachsenden Risiken angemessen er-

kennen, messen, überwachen, managen, steuern und darüber Bericht erstatten. 

Im Übrigen gelten für diese Versicherungsunternehmen die auf die Rückversiche-

rung anwendbaren Bestimmungen sinngemäss. 

D. Zweckgesellschaften 

Art. 151 

Dauernde Erfüllbarkeit der Rückversicherungsverträge 

1) Zweckgesellschaften müssen stets die dauernde Erfüllbarkeit der Rück-

versicherungsverträge sicherstellen. Zu diesem Zweck muss der Zeitwert der Ka-

pitalanlagen einer Zweckgesellschaft jederzeit die Schadenrisiken aus Rückversi-

cherungsverträgen übersteigen; dies kann auch durch geeignete Sicherungsin-

strumente gewährleistet sein. 

2) Die FMA entscheidet über die Erfüllung der Anforderungen nach Abs. 1 

und darüber, ob ein Sicherungsinstrument als geeignet anzusehen ist. Ausserdem 

erlässt sie Vorschriften über die Mindestbestimmungen, die in jedem mit einem 

Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Rückversicherungsvertrag enthal-

ten sein müssen. 
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V. Sanierung und Liquidation 

A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 152 

Anwendungsbereich 

1) Dieses Kapitel ist auf Direktversicherungsunternehmen anwendbar, die 

in einem EWRA-Vertragsstaat ihren Sitz haben. 

2) Auf Direktversicherungsunternehmen, die ihren Sitz nicht in einem 

EWRA-Vertragsstaat haben, sind diese Bestimmungen nur anzuwenden, wenn sie 

in einem EWRA-Vertragsstaat eine Zweigniederlassung haben. 

3) Auf Direktversicherungsunternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz ha-

ben, finden die Art. 164 bis 176 sinngemäss Anwendung. 

Art. 153 

Zuständigkeiten 

Ist einem Direktversicherungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein 

die Bewilligung erteilt worden, so ist im Zusammenhang mit der Sanierung und 

Liquidation von Versicherungsunternehmen zuständig: 

a) die FMA für Massnahmen nach Art. 82 ff. bei Verschlechterung der finanzi-

ellen Lage eines Versicherungsunternehmens; 

b) das Landgericht für die Nachlassstundung und Konkurseröffnung. 
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Art. 154 

Informationspflicht und Bekanntmachungen im Ausland 

1) Das Landgericht hat von der Entscheidung über die Nachlassstundung 

oder Konkurseröffnung und den konkreten Wirkungen dieser Massnahmen un-

verzüglich die FMA zu verständigen. Die FMA hat von dieser Entscheidung und 

deren konkreten Auswirkungen unverzüglich die Aufsichtsbehörden der anderen 

EWRA-Vertragsstaaten zu unterrichten. 

2) Das Landgericht veranlasst des Weiteren unverzüglich die Bekanntma-

chung der Nachlassstundung oder der Konkurseröffnung im Amtsblatt der Euro-

päischen Union durch Edikt. In der Bekanntmachung sind auch die zuständige 

Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde sowie der bestellte Sachwalter oder Masse-

verwalter und die gegen eine Nachlassstundung oder Konkurseröffnung zur Ver-

fügung stehenden Rechtsbehelfe anzugeben und darauf hinzuweisen, dass liech-

tensteinisches Recht anwendbar ist. Die für die Bekanntmachung erforderlichen 

Informationen sind unverzüglich an das EFTA-Sekretariat in Brüssel zu übermit-

teln. 

Art. 155 

Zustellung des Beschlusses über die Nachlassstundung und die Konkurseröffnung 

1) Eine Ausfertigung des Edikts über die Nachlassstundung und die Kon-

kurseröffnung ist den Gläubigern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt, ihren 

Wohnsitz oder ihren Sitz in einem anderen EWRA-Vertragsstaat haben, zuzustel-

len, selbst wenn die Voraussetzungen des Art. 1 Abs. 5 der Konkursordnung vor-

liegen. Dem Edikt ist eine Belehrung anzuschliessen, die in sämtlichen Amtsspra-

chen des Europäischen Wirtschaftsraums mit den Worten �Aufforderung zur 

Anmeldung einer Forderung. Frist beachten!� überschrieben sein muss und in 
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der anzugeben ist, bei welchem Gericht die Forderung anzumelden ist und ob die 

bevorrechtigten oder dinglich gesicherten Gläubiger ihre Forderungen anmelden 

müssen. 

2) Ist der Gläubiger Inhaber einer Versicherungsforderung, so hat die Be-

lehrung in der Amtssprache des EWRA-Vertragsstaates zu erfolgen, in dem der 

Gläubiger seinen gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz hat. Die Beleh-

rung hat auch Angaben zu den allgemeinen Wirkungen des Konkursverfahrens 

auf die Versicherungsverträge zu enthalten. Insbesondere hat sie den Zeitpunkt 

anzugeben, ab dem Versicherungsverträge oder -geschäfte keine Rechtswirkung 

mehr entfalten, und die Rechte und Pflichten des Versicherten in Bezug auf den 

betreffenden Vertrag beziehungsweise das betreffende Geschäft zu nennen. 

Art. 156 

Geltendmachung der Forderungen 

1) Jeder Gläubiger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz 

in einem anderen EWRA-Vertragsstaat hat, hat in der Anmeldung die Art, den 

Entstehungszeitpunkt und den Betrag der Forderung anzugeben, des Weiteren, 

ob er für die Forderung ein Vorrecht, eine dingliche Sicherheit oder einen Eigen-

tumsvorbehalt geltend macht und welche Vermögenswerte Gegenstand seiner 

Sicherheit sind. Er hat der Anmeldung eine Kopie der etwaigen Belege beizule-

gen. 

2) Jeder Gläubiger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnsitz oder Sitz 

in einem anderen EWRA-Vertragsstaat hat, kann seine Forderung in der Amts-

sprache dieses Staates anmelden. In diesem Fall muss die Anmeldung die Über-

schrift �Anmeldung einer Forderung� in deutscher Sprache tragen. 
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3) Das den Versicherungsforderungen durch Art. 161 eingeräumte Vorrecht 

und der Rang dieser Forderung brauchen nicht angegeben zu werden. 

Art. 157 

Tätigwerden im Ausland 

1) Dem Verwalter ist auf dessen Verlangen die Bestellungsurkunde in einer 

oder mehreren Sprachen der EWRA-Vertragsstaaten auszustellen. 

2) Der Verwalter kann Personen bestellen, die ihn bei seiner Tätigkeit im 

Ausland unterstützen. 

Art. 158 

Zweigniederlassungen von Drittland-Versicherungsunternehmen 

Hat ein Drittland-Versicherungsunternehmen Zweigniederlassungen in 

mehr als einem EWRA-Vertragsstaat, so wird jede Zweigniederlassung bei der 

Anwendung dieses Kapitels als unabhängiges Unternehmen behandelt. Die zu-

ständigen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden sowie die Verwalter und Liquida-

toren haben sich um ein abgestimmtes Vorgehen zu bemühen.  

B. Nachlassstundung 

Art. 159 

Grundsatz 

1) Als Sanierungsmassnahme kann die Nachlassstundung nach den spezial-

gesetzlichen Vorschriften angeordnet werden. 
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2) Eine Nachlassstundung schliesst die Eröffnung eines Konkurs- oder eines 

anderen Liquidationsverfahrens durch den Herkunftsstaat nicht aus. 

3) Eine Nachlassstundung entfaltet im gesamten Gebiet der EWRA-

Vertragsstaaten und der Schweiz Wirkungen, sobald sie im Inland wirksam wird. 

C. Konkurs 

Art. 160 

Konkursverfahren 

1) Eine Konkurseröffnung entfaltet im gesamten Gebiet der EWRA-

Vertragsstaaten und der Schweiz Wirkungen, sobald sie im Inland wirksam wird. 

2) Das Konkursverfahren erstreckt sich auch auf das in anderen EWRA-

Vertragsstaaten und in der Schweiz belegene Vermögen des Versicherungsun-

ternehmens. 

Art. 161 

Befriedigung von Versicherungsforderungen 

1) Die Vermögenswerte zur Bedeckung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen bilden im Konkurs eine Sondermasse nach Art. 45 der Konkurs-

ordnung zur Befriedigung der Versicherungsforderungen. Das Gericht hat zu ver-

anlassen, dass das Verzeichnis der der Sondermasse gewidmeten Werte sofort 

aufgestellt und der FMA übermittelt wird. Die FMA hat die Sondermasse für den 

Zeitpunkt der Konkurseröffnung festzustellen. Rückflüsse und Erträge aus den 

der Sondermasse gewidmeten Vermögenswerten und Prämien für die in die 
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Sondermasse einbezogenen Versicherungsverträge, die nach der Eröffnung des 

Konkursverfahrens eingehen, fallen in diese Sondermasse. 

2) Die nach Abs. 1 vorgelegte Aufstellung darf nach Eröffnung des Konkurs-

verfahrens nicht mehr geändert werden. Technische Richtigstellungen bei den 

eingetragenen Vermögenswerten darf der Masseverwalter mit Zustimmung des 

Landgerichtes vornehmen. 

3) Ist der Erlös aus der Verwertung der Vermögenswerte geringer als ihre 

Bewertung in der nach Abs. 1 vorgelegten Aufstellung, so hat der Masseverwal-

ter dies dem Landgericht mitzuteilen und die Abweichung zu begründen. 

4) Soweit Versicherungsforderungen aus der Sondermasse nicht zur Gänze 

befriedigt werden, gehören sie zu den Konkursforderungen der ersten Klasse 

(Art. 48 Konkursordnung). 

5) Die aus den Büchern des Versicherungsunternehmens feststellbaren 

Versicherungsforderungen gelten als angemeldet. Das Recht eines Gläubigers, 

auch diese Forderungen anzumelden, bleibt unberührt. Die Forderungsanmel-

dung braucht keine Angabe der Rangordnung zu enthalten. 

Art. 162 

Besonderes Verzeichnis 

1) Jedes Direktversicherungsunternehmen, über das der Konkurs eröffnet 

worden ist, hat an seinem Sitz ein besonderes Verzeichnis der Vermögenswerte 

zur Bedeckung der nach dem Recht des Herkunftsstaates errechneten und ange-

legten versicherungstechnischen Rückstellungen zu führen. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 
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Art. 163 

Unterrichtung der Gläubiger und der FMA 

1) Die Masseverwalter haben die FMA und die Gläubiger regelmässig über 

den Verlauf des Konkursverfahrens zu unterrichten. 

2) Die FMA hat der Aufsichtsbehörde eines anderen EWRA-Vertragsstaates 

auf deren Verlangen Informationen über den Verlauf des Konkursverfahrens zu 

erteilen. 

D. Anerkennung ausländischer Verfahren 

Art. 164 

Grundsatz 

1) Die Entscheidung eines EWRA-Vertragsstaates über Sanierungsmass-

nahmen und die Eröffnung eines Verfahrens zur Liquidation eines Versiche-

rungsunternehmens wird im Fürstentum Liechtenstein ohne Rücksicht auf die 

Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 2 der Konkursordnung anerkannt. Sie ist im In-

land wirksam, sobald die Entscheidung in dem Staat der Verfahrenseröffnung 

wirksam wird. Dies gilt auch dann, wenn eine Sanierungsmassnahme im Inland 

nicht vorgesehen ist. 

2) Die FMA kann die Entscheidung nach Abs. 1 im Inland bekannt machen. 

Art. 165 

Befugnisse ausländischer Verwalter und Liquidatoren 

1) Die ausländischen Verwalter und Liquidatoren dürfen im Fürstentum 

Liechtenstein ohne weitere Formalität alle Befugnisse ausüben, die ihnen im Ho-
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heitsgebiet des Herkunftsstaates zustehen. Davon ausgeschlossen sind die An-

wendung von Zwangsmitteln oder das Recht, über Rechtsstreitigkeiten oder an-

dere Auseinandersetzungen zu befinden. 

2) Die Verwalter und Liquidatoren haben bei der Ausübung ihrer Befugnis-

se im Fürstentum Liechtenstein liechtensteinisches Recht, insbesondere hinsicht-

lich der Art und Weise der Verwertung von Vermögenswerten und der Unterrich-

tung der Arbeitnehmer, zu beachten. 

3) Die Verwalter und Liquidatoren sowie die Personen, die sie vertreten 

oder sonst bei der Arbeit unterstützen, unterliegen dem Geschäftsgeheimnis und 

den damit verbundenen Strafbestimmungen. Informationen, welche unter das 

Geschäftsgeheimnis fallen, müssen den Verwaltern und Liquidatoren nur zugäng-

lich gemacht werden, wenn: 

a) sie in Zusammenhang mit der Sanierungsmassnahme oder dem Liquidati-

onsverfahren stehen und die Informationen zu dessen Abwicklung tatsäch-

lich erforderlich sind; und 

b) der Verwalter oder Liquidator, dessen allfällige Vertreter sowie die für ihre 

Aufsicht zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden im Herkunfts-

staat einer dem liechtensteinischen Geschäftsgeheimnis entsprechenden 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 

4) Die nach Abs. 3 erlangten Informationen dürfen ausschliesslich zur 

Durchführung der Sanierungsmassnahme oder des Liquidationsverfahrens ver-

wendet werden. 

5) Der Verwalter und der Liquidator weisen ihre Bestellung durch eine be-

glaubigte Abschrift der Entscheidung, durch die sie bestellt worden sind, oder 

durch eine andere von der Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde des Herkunfts-
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staates ausgestellte Bescheinigung nach. Es kann eine Übersetzung in die deut-

sche Sprache verlangt werden. 

Art. 166 

Anmerkungen 

1) Auf Antrag des Verwalters oder Liquidators oder auf Ersuchen jeder zu-

ständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde des Herkunftsstaates hat das 

Landgericht die Anmerkungen nach Art. 12 der Konkursordnung zu veranlassen. 

2) Hat das Versicherungsunternehmen im Fürstentum Liechtenstein eine 

Zweigniederlassung oder Vermögen, so hat der Verwalter oder die sonst zustän-

dige Stelle einen Antrag nach Abs. 1 zu stellen. 

Art. 167 

Information 

Die FMA kann von den zuständigen Behörden des Herkunftsstaates Infor-

mationen über den Verlauf von Sanierungs- und Liquidationsverfahren verlan-

gen. 

E. Anwendbares Recht 

Art. 168 

Grundsatz 

1) Für Sanierungsmassnahmen und Liquidationsverfahren gilt, soweit in 

den Art. 169 ff. nichts anderes bestimmt ist, das Recht des Staates, in dem das 

Verfahren eröffnet wird. 
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2) Nach dem Recht des Staates der Verfahrenseröffnung richten sich insbe-

sondere: 

a) welche Vermögenswerte zur Masse gehören und wie die nach der Verfah-

renseröffnung vom Versicherungsunternehmen erlangten Vermögenswer-

te zu behandeln sind; 

b) die jeweiligen Befugnisse des Versicherungsunternehmens und des Verwal-

ters oder Liquidators; 

c) die Voraussetzungen für die Zulässigkeit und die Wirksamkeit einer Auf-

rechnung; 

d) wie sich die Eröffnung eines Verfahrens auf laufende Verträge des Versi-

cherungsunternehmens auswirkt; 

e) wie sich die Eröffnung eines Verfahrens auf Rechtsverfolgungsmassnahmen 

einzelner Gläubiger auswirkt; ausgenommen sind die Wirkungen auf an-

hängige Rechtsstreitigkeiten nach Art. 176; 

f) welche Forderungen anzumelden und wie Forderungen im Verfahren zu 

behandeln sind, die nach der Eröffnung des Verfahrens entstehen; 

g) die Anmeldung, die Prüfung und die Feststellung der Forderungen; 

h) die Verteilung des Erlöses aus der Verwertung des Vermögens, der Rang 

der Forderungen und die Rechte der Gläubiger, die nach der Eröffnung des 

Verfahrens aufgrund eines dinglichen Rechts oder infolge einer Aufrech-

nung teilweise befriedigt wurden; 

i) die Voraussetzungen und Wirkungen der Beendigung des Verfahrens, ins-

besondere durch Nachlassstundung oder durch Vergleich; 

k) die Rechte der Gläubiger nach Beendigung des Verfahrens; 

l) wer die Kosten des Verfahrens einschliesslich der Auslagen zu tragen hat; 
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m) welche Rechtshandlungen nichtig, anfechtbar oder relativ unwirksam sind, 

weil sie die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligen. 

Art. 169 

Wirkungen auf bestimmte Verträge und Rechte 

Für die Wirkungen von Sanierungsmassnahmen und Liquidationsverfahren 

ist massgebend: 

a) auf einen Arbeitsvertrag und auf das Arbeitsverhältnis ausschliesslich das 

Recht des EWRA-Vertragsstaates, das auf den Arbeitsvertrag anzuwenden 

ist; 

b) auf einen Vertrag, der zur Nutzung oder zum Erwerb einer unbeweglichen 

Sache berechtigt, ausschliesslich das Recht des EWRA-Vertragsstaates, in 

dessen Gebiet diese unbewegliche Sache gelegen ist; 

c) auf Rechte des Versicherungsunternehmens an einer unbeweglichen Sa-

che, einem Schiff oder einem Luftfahrzeug, die der Eintragung in ein öffent-

liches Register unterliegen, ausschliesslich das Recht des EWRA-

Vertragsstaates, unter dessen Aufsicht das Register geführt wird. 

Art. 170 

Dingliche Rechte Dritter 

1) Das dingliche Recht eines Gläubigers oder eines Dritten an körperlichen 

oder unkörperlichen, beweglichen oder unbeweglichen Sachen des Versiche-

rungsunternehmens � sowohl an bestimmten Sachen als auch an einer Mehrheit 

von nicht bestimmten Sachen mit wechselnder Zusammensetzung �, die sich 

zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens im Gebiet eines anderen EWRA-

Vertragsstaates befinden, wird von der Eröffnung des Verfahrens nicht berührt. 
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2) Rechte im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere: 

a) das Recht, die Sache zu verwerten oder verwerten zu lassen und aus dem 

Erlös oder den Nutzungen dieser Sache befriedigt zu werden, insbesondere 

aufgrund eines Pfandrechts oder einer Hypothek; 

b) das ausschliessliche Recht, eine Forderung einzuziehen, insbesondere auf-

grund eines Pfandrechts an einer Forderung oder aufgrund einer Siche-

rungsabtretung dieser Forderung; 

c) das Recht, die Herausgabe der Sache von jedermann zu verlangen, der die-

se gegen den Willen des Berechtigten besitzt oder nutzt; 

d) das dingliche Recht, die Früchte einer Sache zu beziehen. 

3) Das in einem öffentlichen Register eingetragene und gegen jedermann 

wirksame Recht, ein dingliches Recht im Sinne des Abs. 1 zu erlangen, wird ei-

nem dinglichen Recht gleichgestellt. 

4) Abs. 1 steht der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung oder rela-

tiven Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 168 Abs. 2 Bst. m nicht ent-

gegen. 

Art. 171 

Eigentumsvorbehalt 

1) Die Eröffnung eines Verfahrens über das Vermögen eines Versiche-

rungsunternehmens als Käufer einer Sache lässt die Rechte des Verkäufers aus 

einem Eigentumsvorbehalt unberührt, wenn sich diese Sache zum Zeitpunkt der 

Eröffnung des Verfahrens im Gebiet eines anderen EWRA-Vertragsstaates als 

dem der Verfahrenseröffnung befindet. 
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2) Die Eröffnung eines Verfahrens über das Vermögen eines Versiche-

rungsunternehmens als Verkäufer einer Sache rechtfertigt, wenn deren Lieferung 

bereits erfolgt ist, nicht die Auflösung oder Beendigung des Kaufvertrages und 

steht dem Eigentumserwerb des Käufers nicht entgegen, wenn sich diese Sache 

bei Verfahrenseröffnung im Gebiet eines anderen EWRA-Vertragsstaates als dem 

der Verfahrenseröffnung befindet. 

3) Abs. 1 und 2 stehen der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung 

oder relativen Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 168 Abs. 2 Bst. m 

nicht entgegen. 

Art. 172 

Aufrechnung 

1) Das Recht eines Gläubigers, mit seiner Forderung gegen eine Forderung 

des Versicherungsunternehmens aufzurechnen, wird von der Eröffnung des Ver-

fahrens nicht berührt, wenn diese Aufrechnung nach dem für die Forderung des 

Versicherungsunternehmens massgeblichen Recht zulässig ist. 

2) Abs. 1 steht der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung oder rela-

tiven Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 168 Abs. 2 Bst. m nicht ent-

gegen. 

Art. 173 

Geregelte Märkte 

1) Unbeschadet des Art. 170 ist für die Wirkungen der Eröffnung eines Ver-

fahrens auf die Rechte und Pflichten der Teilnehmer an einem geregelten Markt 

ausschliesslich das Recht des Staates massgeblich, das für den betreffenden 

Markt gilt. 
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2) Abs. 1 steht der Geltendmachung der Nichtigkeit, Anfechtung oder rela-

tiven Unwirksamkeit einer Rechtshandlung nach Art. 168 Abs. 2 Bst. m gemäss 

dem für den betreffenden Markt geltenden Recht nicht entgegen. 

Art. 174 

Anfechtung 

Art. 168 Abs. 2 Bst. m findet keine Anwendung, wenn die Person, die durch 

eine die Gesamtheit der Gläubiger benachteiligende Rechtshandlung begünstigt 

wurde, nachweist, dass: 

a) für diese Handlung das Recht eines anderen EWRA-Vertragsstaates mass-

gebend ist; und 

b) diese Handlung in keiner Weise nach dem betreffenden Recht angreifbar 

ist. 

Art. 175 

Schutz des Dritterwerbers 

Verfügt das Versicherungsunternehmen durch eine nach Eröffnung des 

Verfahrens vorgenommene Rechtshandlung gegen Entgelt über einen der nach-

stehend genannten Werte, ist folgendes Recht anwendbar: 

a) bei einer unbeweglichen Sache das Recht des EWRA-Vertragsstaates, in 

dem diese Sache belegen ist; 

b) bei einem Schiff oder einem Luftfahrzeug, das der Eintragung in ein öffent-

liches Register unterliegt, das Recht des EWRA-Vertragsstaates, unter des-

sen Aufsicht das Register geführt wird; 

c) bei Wertpapieren oder anderen Geld- und Kapitalmarktpapieren, deren 

Existenz oder Übertragung die Eintragung in ein gesetzlich vorgeschriebe-
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nes Register oder Konto voraussetzt oder die in einer dem Recht eines 

EWRA-Vertragsstaates unterliegenden zentralen Verwahrstelle verwahrt 

werden, das Recht des EWRA-Vertragsstaates, unter dessen Aufsicht das 

Register, das Konto oder die Verwahrstelle steht. 

Art. 176 

Anhängige Rechtsstreitigkeiten 

Für die Wirkungen des Verfahrens auf eine anhängige Rechtsstreitigkeit 

über einen Vermögensgegenstand oder ein Recht der Masse ist ausschliesslich 

das Recht des EWRA-Vertragsstaates massgebend, in dem die Rechtsstreitigkeit 

anhängig ist. 

VI. Aufsichtsbehörde, Massnahmenkompetenz und Rechtsmittel 

Art. 177 

Grundsatz der Aufsicht 

1) Die Aufsicht über Versicherungsunternehmen obliegt der Finanzmarkt-

aufsicht (FMA). 

2) Die FMA beaufsichtigt die gesamte Geschäftstätigkeit der Versiche-

rungsunternehmen; sie wacht darüber, dass die Gesetzgebung eingehalten und 

die Interessen der Versicherten gewahrt werden. 

3) Die FMA ist im Rahmen ihrer Aufsicht verpflichtet: 

a) einen prospektiven und risikobasierten Ansatz zu verfolgen; 
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b) auf die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf den liechtensteinischen Versiche-

rungs- und Finanzplatz sowie auf betroffene Finanzsysteme im EWR zu ach-

ten; 

c) den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren.  

4) Die Zuständigkeit der FMA ändert nichts an der primären Verantwortung 

der Leitungsorgane von Versicherungsunternehmen, dafür zu sorgen, dass die 

gesetzlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen dauernd eingehalten 

werden.   

Art. 178 

Auf sichtliches Überprüfungsverfahren 

1) Die FMA überprüft die dauernde Einhaltung der gesetzlichen Anforde-

rungen durch die Versicherungsunternehmen. 

2) Die Überprüfung nach Abs. 1 umfasst insbesondere die Beurteilung: 

a) der von den Versicherungsunternehmen verfolgten Strategien, Prozesse 

und Meldeverfahren;  

b) der qualitativen Anforderungen hinsichtlich der Governance;  

c) der Unternehmensrisiken; und 

d) der Fähigkeit der Unternehmen, ihre Risiken unter Berücksichtigung des 

jeweiligen Geschäftsumfelds einschätzen zu können. 

3) Die FMA verfügt über angemessene Überwachungsinstrumente, um eine 

Verschlechterung der finanziellen Lage von Versicherungsunternehmen zu er-

kennen. Sie bewertet die Angemessenheit der Methoden und Praktiken der Ver-

sicherungsunternehmen, die dazu dienen, mögliche Entwicklungen der wirt-
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schaftlichen Bedingungen festzustellen, die sich ungünstig auf die allgemeine 

finanzielle Leistungsfähigkeit des jeweiligen Unternehmens auswirken könnten 

und überprüft die Fähigkeit der Unternehmen, diesen möglichen Entwicklungen 

standhalten zu können.   

4) Die FMA führt ihre Überprüfungen regelmässig durch. Sie legt die Min-

desthäufigkeit und den Anwendungsbereich ihrer Überprüfungen, Beurteilungen 

und Bewertungen unter Berücksichtigung der Wesensart, des Umfangs und der 

Komplexität der Tätigkeiten des betreffenden Versicherungsunternehmens fest. 

Art. 179 

Konvergenz 

1) Die FMA trägt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben der Konvergenz der Auf-

sichtsinstrumente und -praktiken der EWRA-Vertragsstaaten Rechnung. 

2) Sie berücksichtigt die Tätigkeit, Leitlinien und Empfehlungen der Europä-

ischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Alters-

versorgung (EIOPA). 

Art. 180 

Sprache 

Ersuchen, Mitteilungen und Angaben, die bei der FMA eingereicht werden, 

haben grundsätzlich in deutscher Sprache zu erfolgen; die FMA kann Ausnahmen 

gestatten. 
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Art. 181 

Versicherungsbedingungen, Tarife und sonstige Unterlagen 

1) Um die Einhaltung der Bestimmungen über die Versicherungsverträge zu 

überwachen, kann die FMA von den Versicherungsunternehmen, die im Inland 

tätig sein wollen, die nicht-systematische Übermittlung der Versiche-

rungsbedingungen und der sonstigen Unterlagen verlangen.  

2) In der Lebensversicherung kann die FMA, um die Einhaltung der Best-

immungen über die versicherungsmathematischen Grundsätze zu überwachen, 

die systematische Übermittlung der für die Berechnung der Tarife und der versi-

cherungstechnischen Rückstellungen verwendeten technischen Grundlagen ver-

langen.  

3) Bei Pflichtversicherungen kann die FMA verlangen, dass ihr die Allge-

meinen und die Besonderen Versicherungsbedingungen vor deren Verwendung 

zur Genehmigung mitgeteilt werden. 

4) In der Krankenversicherung sind die Allgemeinen und die Besonderen 

Versicherungsbedingungen der FMA vor deren Verwendung einzureichen, um ihr 

zu ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Kran-

kenversicherung zu überwachen.  

5) Die Verpflichtungen nach Abs. 1, 2 und 4 stellen keine Voraussetzung für 

die Aufnahme und die Ausübung der Versicherungstätigkeit dar.  
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Art. 182  

Prüfungsbefugnisse und Massnahmen 

1) Zur Erfüllung ihrer Aufsichts- und Kontrollpflichten kann die FMA die er-

forderlichen Massnahmen ergreifen.  

2) Die FMA kann Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich sind, 

um Missstände zu vermeiden oder zu beseitigen. 

3) Die FMA kann jederzeit die Geschäftsführung und die Vermögenslage ei-

nes Versicherungsunternehmens daraufhin prüfen, ob die Geschäftsberichte, 

konsolidierten Geschäftsberichte und Berichte an die FMA mit den Tatsachen 

übereinstimmen und ob die Eigenmittel und Rückstellungen die vorgeschriebene 

Höhe erreichen und vorschriftsgemäss angelegt und verwaltet sind. 

4) Die FMA ist befugt, Prüfungen in den Geschäftsräumen der Versiche-

rungsunternehmen durchzuführen (Vor-Ort-Kontrolle); die dabei entstehenden 

ausserordentlichen Kosten hat das Versicherungsunternehmen zu tragen, falls 

eine Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen festgestellt wird; in allen 

anderen Fällen sind die Kosten durch das Land zu tragen. 

5) Insbesondere kann die FMA: 

a)  die freie Verfügung über Vermögenswerte eines Versicherungsunterneh-

mens einschränken oder untersagen; 

b)  den Versicherungsunternehmen den Abschluss neuer Versicherungsver-

träge bis zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes untersagen; 

c)  den Versicherungsbestand und die dafür vorgesehenen Mittel auf ein an-

deres Versicherungsunternehmen mit dessen Zustimmung übertragen; 



363 
 

 

d)  die Abberufung der mit der Oberleitung, Aufsicht, Kontrolle oder Ge-

schäftsführung betrauten Personen oder des Generalbevollmächtigten so-

wie der für die Governance, Versicherungsmathematik und für andere 

Schlüsselfunktionen verantwortlichen Personen verlangen und diesen Per-

sonen die Ausübung jeder weiteren Versicherungstätigkeit für höchstens 

fünf Jahre untersagen. 

6) Sofern die Belange der Versicherten nicht auf andere Weise gewahrt 

werden können, kann die FMA auf Kosten des Versicherungsunternehmens Be-

fugnisse, die Organe des Unternehmens nach Gesetz oder Statuten zustehen, 

ganz oder teilweise auf einen Sonderbeauftragten übertragen, der zur Wahrung 

dieser Befugnisse geeignet ist. 

7) Die FMA kann Dritte zum Zweck der Sicherstellung und Erfüllung ihrer 

Aufgaben beiziehen. Die beauftragten Dritten sind gegenüber der FMA von der 

Geheimhaltungspflicht entbunden. Die Kosten des Beizugs von Dritten hat das 

betroffene Versicherungsunternehmen zu tragen. 

8) Zum Schutz der Versicherten sowie zur Sicherung des Vertrauens in den 

liechtensteinischen Versicherungs- und Finanzplatz kann die FMA die Öffentlich-

keit, soweit erforderlich und verhältnismässig, über unlauteres Verhalten und 

andere Missstände von Unternehmen oder natürlichen Personen informieren. 

Art. 183  

Veröffentlichungen 

1) Die FMA sorgt dafür, dass ihre Aufsichtspraxis der Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht wird. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 
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Art. 184 

Aufsichtsabgaben und Gebühren 

Die Aufsichtsabgaben und Gebühren richten sich nach der Finanzmarkt-

aufsichtsgesetzgebung. 

Art. 185 

Rechtsmittel 

1) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA kann binnen 14 Tagen 

ab Zustellung Beschwerde bei der FMA-Beschwerdekommission erhoben wer-

den. 

2) Gegen Entscheidungen und Verfügungen der FMA-Beschwerde-

kommission kann binnen 14 Tagen ab Zustellung Beschwerde beim Verwal-

tungsgerichtshof erhoben werden.  
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VII. Zusammenarbeit mit anderen Behörden 

A. Zusammenarbeit mit anderen inländischen Behörden 

Art. 186 

Grundsatz 

Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit anderen inländischen Be-

hörden zusammen, soweit es für die Erfüllung von deren Aufgaben erforderlich 

ist. 

Art. 187 

Mitteilungspflicht der Gerichte und des Handelsregisters 

1) Die Gerichte haben der FMA eine Kopie aller Urteile zukommen zu las-

sen, welche das Versicherungsvertragsrecht betreffen. 

2) Das Handelsregister hat der FMA alle Änderungen von Einträgen im 

Handelsregister, die ein Versicherungsunternehmen betreffen, mitzuteilen. Es 

hat der FMA zudem elektronischen Zugriff auf die Daten des Handelsregisters zu 

gewähren. 

B. Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden 

Art. 188 

Grundsatz 

1) Die FMA kann, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 

ist, im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zuständigen ausländischen Behörden zu-
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sammenarbeiten, indem sie namentlich Daten, Auskünfte, Berichte und Unterla-

gen bearbeitet oder diese an die zuständige ausländische Behörde übermittelt. 

2) Zum Zweck der Zusammenarbeit kann die FMA auch Vereinbarungen mit 

ausländischen Aufsichtsbehörden schliessen. Vorbehalten bleibt Art. 193.  

3) Die FMA arbeitet mit der EIOPA, der EFTA-Überwachungsbehörde und 

anderen zuständigen europäischen Behörden und Institutionen zusammen, um 

das reibungslose Funktionieren der Versicherungsaufsicht sicherzustellen.  

Art. 189 

Informationsaustausch mit Behörden aus EWRA-Vertragsstaaten 

1) Die FMA kann im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zuständigen Behörden 

anderer EWRA-Vertragsstaaten alle Informationen austauschen, die zur Erfüllung 

der nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben erforderlich sind, sofern: 

a) die Souveränität, Sicherheit, öffentliche Ordnung oder andere wesentliche 

Landesinteressen nicht verletzt werden; 

b) die Empfänger beziehungsweise beschäftigten und beauftragten Personen 

der zuständigen Behörde einer Art. 105 gleichwertigen Verschwie-

genheitspflicht unterstehen; 

c) gewährleistet ist, dass die mitgeteilten Informationen nur für finanz-

marktaufsichtsrechtliche Belange, insbesondere die Aufsicht über Ver-

sicherungsunternehmen, verwendet werden; und 

d) bei Informationen, die aus dem Ausland stammen, eine ausdrückliche Zu-

stimmung jener Behörde, die diese Informationen mitgeteilt hat, vorliegt 

und gewährleistet ist, dass diese gegebenenfalls nur für jene Zwecke wei-
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tergegeben werden, denen diese Behörden ausdrücklich zugestimmt ha-

ben. 

2) Die FMA unterrichtet die zuständigen Behörden des Herkunftsstaates 

über mögliche Beeinträchtigungen der finanziellen Solidität von Versicherungs-

unternehmen, die im Inland tätig sind.   

Art. 190 

Vor-Ort-Kontrollen durch Behörden anderer EWRA-Vertragsstaaten 

1) Übt ein in einem anderen EWRA-Vertragsstaat zugelassenes Versiche-

rungsunternehmen seine Tätigkeit über eine inländische Zweigniederlassung aus, 

so gestattet die FMA auf Gesuch hin der für ein Versicherungsunternehmen zu-

ständigen Aufsichtsbehörde eines EWRA-Vertragsstaates, selbst oder durch zu 

diesem Zweck bestellte Personen örtliche Prüfungen in den Geschäftsräumen 

der inländischen Zweigniederlassung vorzunehmen. 

2) Vor Durchführung der Prüfung im Inland unterrichten die zuständigen 

Behörden des Herkunftsstaates die FMA; diese kann an der Prüfung teilnehmen. 

3) Ergeben sich Probleme im Zusammenhang mit Prüfungen nach Abs. 1 

und Abs. 2, so kann die EIOPA eingeschaltet und um Unterstützung bei der Aus-

räumung etwaiger Konflikte ersucht werden. Die EIOPA ist ermächtigt, an Prü-

fungen vor Ort teilzunehmen. 
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Art. 191 

Mitteilungen betreffend Tochterunternehmen mit Mutterunternehmen aus einem 

Drittland 

1) Die FMA meldet den zuständigen Aufsichtsbehörden der anderen EWRA-

Vertragsstaaten sowie der EFTA-Überwachungsbehörde und der EIOPA: 

a) jede Bewilligung an ein direktes oder indirektes Tochterunternehmen mit 

zumindest einem Mutterunternehmen, das dem Recht eines Drittlandes 

unterliegt; 

b) jeden Erwerb einer Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen mit 

Sitz in einem EWRA-Vertragsstaat durch ein solches Mutterunternehmen, 

wobei dieses Versicherungsunternehmen zu einem Tochterunternehmen 

wird. 

2) Wird einem direkten oder indirekten Tochterunternehmen eines oder 

mehrerer Mutterunternehmen, die dem Recht eines Drittlandes unterliegen, die 

Bewilligung nach Abs. 1 Bst. a erteilt, so ist der Aufbau der Gruppe in der Mittei-

lung nach Abs. 1 anzugeben. 

Art. 192 

Informationsaustausch mit Behörden von Drittländern 

1) Die FMA kann mit den zuständigen Behörden von Drittländern unter 

sinngemässer Anwendung von Art. 189 alle Informationen austauschen, die zur 

Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz beziehungsweise nach diesem Ge-

setz vergleichbaren ausländischen Gesetzen erforderlich sind. 

2) Personendaten dürfen nur nach Massgabe von Art. 8 des Datenschutz-

gesetzes an Drittländer weitergeleitet werden. 
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Art. 193 

Kooperationsabkommen mit Behörden von Drittländern 

Kooperationsvereinbarungen mit Aufsichtsbehörden von Drittländern dür-

fen nur geschlossen werden, wenn der Geheimnisschutz nach dem Recht des 

betreffenden ausländischen Staates in gleicher Weise wie nach diesem Gesetz 

gewährleistet ist. Dabei ist vorzusehen, dass aus einem anderen EWRA-

Vertragsstaat erhaltene Informationen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 

zuständigen Behörden dieses Staates weitergegeben werden dürfen. 

VIII. Aufsicht über Versicherungsunternehmen einer Gruppe 

A. Geltungsbereich und Umfang der Gruppenaufsicht 

Art. 194 

Grundsatz 

Versicherungsunternehmen einer Gruppe unterliegen neben der Einzel-

aufsicht einer Aufsicht auf Ebene der Gruppe nach den Bestimmungen dieses 

Kapitels. Soweit darin nichts anderes bestimmt wird, sind auf diese Unterneh-

men die Vorschriften für die Einzelbeaufsichtigung von Versicherungsunter-

nehmen weiterhin anwendbar.  

Art. 195 

Anwendungsbereich 

Die Art. 204 bis 251 sind anwendbar auf: 
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a) Versicherungsunternehmen, die bei mindestens einem Versicherungsun-

ternehmen oder Drittland-Versicherungsunternehmen beteiligte Unter-

nehmen sind; 

b) Versicherungsunternehmen, deren Mutterunternehmen eine Versiche-

rungs-Holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 

mit Sitz in einem EWRA-Vertragsstaat ist. 

Art. 196 

Ermessen der FMA 

In den in Art. 195 genannten Fällen kann die FMA, falls sie für die Gruppen-

aufsicht zuständig ist, für den Fall, dass das beteiligte Versicherungs-

unternehmen oder die Versicherungs-Holdinggesellschaft oder eine gemischte 

Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem EWRA-Vertragsstaat verbundenes 

Unternehmen eines beaufsichtigten Unternehmens oder einer gemischten Fi-

nanzholdinggesellschaft, die gemäss Finanzkonglomeratsgesetz einer zu-

sätzlichen Beaufsichtigung unterliegt, ist, nach Konsultation der anderen be-

troffenen Aufsichtsbehörden beschliessen, auf der Ebene dieses beteiligten Ver-

sicherungsunternehmens oder dieser Versicherungs-Holdinggesellschaft oder 

gemischten Finanzholdinggesellschaft von der Anwendung der Art. 227 und 228 

(Risikokonzentration), der Art. 229 und 230 (Überwachung der gruppeninternen 

Transaktionen) oder der Art. 227 bis 230 insgesamt abzusehen. 

Art. 197 

Drittland-Versicherungsunternehmen 

Die Art. 252 bis 255 sind anwendbar auf Versicherungsunternehmen, deren 

Mutterunternehmen eine Versicherungs-Holdinggesellschaft oder eine gemisch-
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te Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem Drittland oder ein Drittland-

Versicherungsunternehmen ist. 

Art. 198 

Gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft  

Art. 256 ist anwendbar auf Versicherungsunternehmen, deren Mutterun-

ternehmen eine gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft ist. 

Art. 199 

Zuständigkeit betreffend Einzelbeaufsichtigung 

Eine gruppenweite Beaufsichtigung hat als solche für die FMA nicht zur 

Folge, dass sie in Bezug auf das Drittland-Versicherungsunternehmen, die Versi-

cherungs-Holdinggesellschaft, die gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft 

oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft Aufsichtsfunktionen übernehmen 

müsste. Davon unberührt bleibt hinsichtlich Versicherungs-Holdinggesellschaften 

und gemischten Finanzholdinggesellschaften Art. 232. 

Art. 200 

Verzicht auf Gruppenaufsicht 

1) Die FMA kann, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, im Einzelfall 

beschliessen, ein Unternehmen nicht in die Gruppenaufsicht einzubeziehen, 

wenn: 

a) sich das Unternehmen in einem Drittland befindet, in dem der Übermitt-

lung der notwendigen Informationen rechtliche Hindernisse entgegenste-

hen; davon unberührt bleiben die Bestimmungen des Art. 215; 
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b) das einzubeziehende Unternehmen im Verhältnis zu den mit der Gruppen-

aufsicht verfolgten Zielen nur von untergeordneter Bedeutung ist; oder 

c) die Einbeziehung des Unternehmens im Verhältnis zu den mit der Grup-

penaufsicht verfolgten Zielen unangemessen oder irreführend wäre. 

2) Können mehrere Unternehmen derselben Gruppe einzeln betrachtet 

nach Abs. 1 Bst. b von der Gruppenaufsicht ausgeschlossen werden, so sind sie 

dennoch einzubeziehen, wenn sie in der Gesamtbetrachtung nicht von unterge-

ordneter Bedeutung sind. 

3) Ist die FMA der Auffassung, dass ein Versicherungsunternehmen nach 

Abs. 1 Bst. b oder c nicht in die Gruppenaufsicht einbezogen werden sollte, so 

konsultiert sie vor einer Entscheidung die anderen betroffenen Aufsichts-

behörden. 

Art. 201 

Informationsersuchen 

Wird auf den Einbezug eines Versicherungsunternehmens in die Grup-

penaufsicht nach Art. 200 verzichtet, so kann die FMA, wenn dieses Unterneh-

men im Fürstentum Liechtenstein seinen Sitz hat, das Unternehmen an der Spit-

ze der Gruppe um alle Informationen ersuchen, die die Beaufsichtigung des be-

treffenden Versicherungsunternehmens erleichtern. 

Art. 202 

Oberstes Mutterunternehmen 

Ist das in Art. 195 genannte beteiligte Versicherungsunternehmen oder die 

dort genannte Versicherungs-Holdinggesellschaft oder gemischte Finanzholding-
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gesellschaft selbst Tochterunternehmen eines anderen Ver-

sicherungsunternehmens oder einer anderen Versicherungs-Holdinggesellschaft 

oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem EWRA-

Vertragsstaat, so sind die Art. 214 bis 251 nur auf Ebene des obersten Mutter-

versicherungsunternehmens oder der obersten Versicherungs-Holding-

gesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem EWRA-

Vertragsstaat anwendbar. 

Art. 203 

Zusätzliche Beaufsichtigung nach Finanzkonglomeratsgesetz 

Ist das in Art. 202 genannte oberste beteiligte Mutterversicherungsunter-

nehmen oder die dort genannte oberste Versicherungs-Holdinggesellschaft oder 

gemischte Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in einem EWRA-Vertragsstaat Toch-

terunternehmen eines Unternehmens, das nach dem Finanzkonglomeratsgesetz 

einer zusätzlichen Beaufsichtigung unterliegt, so kann die FMA, falls sie für die 

Gruppenaufsicht zuständig ist, nach Konsultation der anderen betroffenen Auf-

sichtsbehörden beschliessen, auf der Ebene dieses obersten Mutterunterneh-

mens von der Anwendung der Art. 227 und 228 (Risikokonzentration), der Art. 

229 und 230 (Überwachung der gruppeninternen Transaktionen) oder der Art. 

227 bis 230 insgesamt abzusehen. 
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B. Aufsicht über die Finanzlage 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 204 

Überwachung der Solvabilität auf Gruppenebene 

1) In dem in Art. 195 Bst. a genannten Fall haben die beteiligten Versi-

cherungsunternehmen sicherzustellen, dass die Höhe der auf Gruppenebene 

verfügbaren anrechnungsfähigen Eigenmittel stets mindestens der nach Anhang 

6 berechneten Solvenzkapitalanforderung entspricht. 

2) In dem in Art. 195 Bst. b genannten Fall haben die Versicherungsunter-

nehmen einer Gruppe sicherzustellen, dass die Höhe der auf Gruppenebene ver-

fügbaren anrechnungsfähigen Eigenmittel stets mindestens der nach Art. 216 

berechneten Solvenzkapitalanforderung entspricht. 

3) Die in den Abs. 1 und 2 genannten Anforderungen werden von der FMA 

nach Massgabe der Art. 235 ff. einer aufsichtlichen Überprüfung unterzogen. Art. 

82 und 83 gelten entsprechend. 

4) Sobald das beteiligte Unternehmen festgestellt hat, dass die Solvenzka-

pitalanforderung der Gruppe nicht mehr bedeckt ist oder die Gefahr besteht, 

dass dieser Fall innerhalb der nächsten drei Monate eintritt, hat es die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde hierüber umgehend in Kenntnis zu setzen. 

Obliegt die Gruppenaufsicht der FMA, informiert diese die übrigen betroffenen 

Aufsichtsbehörden. 
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Art. 205 

Häufigkeit der Berechnung 

1) Falls die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist, stellt sie sicher, dass 

die in Art. 204 Abs. 1 und 2 vorgesehenen Berechnungen mindestens einmal 

jährlich entweder von den beteiligten Versicherungsunternehmen oder von der 

Versicherungs-Holdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholding-

gesellschaft vorgenommen werden. 

2) Die für die Berechnung nach Abs. 1 massgeblichen Daten und die Ergeb-

nisse werden der FMA von dem beteiligten Versicherungsunternehmen oder für 

den Fall, dass an der Spitze der Gruppe kein Versicherungsunternehmen steht, 

von der Versicherungs-Holdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholding-

gesellschaft oder dem Unternehmen der Gruppe übermittelt, das von der FMA 

nach Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und der Gruppe 

zu diesem Zweck benannt worden ist. 

3) Die Versicherungsunternehmen, die Versicherungs-Holdinggesellschaft 

und die gemischte Finanzholdinggesellschaft haben die Solvenzkapitalanforde-

rung der Gruppe laufend zu überwachen. Sollte das Risikoprofil der Gruppe er-

heblich von den Annahmen abweichen, die der zuletzt gemeldeten Solvenz-

kapitalanforderung für die Gruppe zugrunde liegen, ist diese Anforderung unver-

züglich neu zu berechnen und der FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zustän-

dig ist, mitzuteilen. 

4) Gibt es begründete Hinweise darauf, dass sich das Risikoprofil der Grup-

pe seit der letzten Meldung der Solvenzkapitalanforderung der Gruppe erheblich 

geändert hat, kann die FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, eine 

Neuberechnung dieser Anforderung verlangen. 
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2. Überwachung der Gruppensolvabilität bei Versicherungsunternehmen, die 

an mindestens einem Versicherungsunternehmen beteiligt sind 

Art. 206 

Anwendbare Bestimmungen und Wahl der Methode 

1) Die Solvabilität der Gruppe, welcher die in Art. 195 Bst. a genannten 

Versicherungsunternehmen angehören, ist nach den in den Art. 207 ff. festgeleg-

ten Grundsätzen und einer der in Anhang 6 beschriebenen Methoden zu berech-

nen. 

2) Die Solvabilität nach Abs. 1 ist grundsätzlich nach der in Anhang 6 be-

schriebenen Methode 1 zu berechnen. 

3) Ist die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig, kann sie nach Konsultati-

on der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und der Gruppe selbst auf diese 

Gruppe die in Anhang 6 beschriebene Methode 2 oder, wenn die Anwendung 

von Methode 1 allein nicht angemessen wäre, eine Kombination aus den Metho-

den 1 und 2 anwenden. 

Art. 207 

Berücksichtigung des verhältnismässigen Anteils 

1) Bei der Berechnung der Solvabilität auf Gruppenebene sind die verhält-

nismässigen Anteile, die das beteiligte Unternehmen an seinen verbundenen 

Unternehmen hält, zu berücksichtigen. 

2) Für die Zwecke von Abs. 1 bezeichnet �verhältnismässiger Anteil�: 
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a) bei Anwendung der Methode 1 die bei Erstellung des konsolidierten Ab-

schlusses zugrunde gelegten Prozentsätze; oder 

b) bei Anwendung der Methode 2 die Quote am gezeichneten Kapital, die 

direkt oder indirekt vom beteiligten Unternehmen gehalten wird. 

3) Handelt es sich beim verbundenen Unternehmen jedoch um ein Toch-

terunternehmen, dessen anrechnungsfähige Eigenmittel zur Bedeckung seiner 

Solvenzkapitalanforderung nicht ausreichen, so ist diese Solvabilitätslücke des 

Tochterunternehmens unabhängig von der verwendeten Methode bei der Be-

rechnung in voller Höhe zu berücksichtigen. 

4) Beschränkt sich die Haftung des einen Kapitalanteil haltenden Mutterun-

ternehmens nach Auffassung der FMA allerdings ausschliesslich auf diesen Kapi-

talanteil, kann die FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, zulassen, 

dass die Solvabilitätslücke des Tochterunternehmens nur anteilig berücksichtigt 

wird. 

5) Ist die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig, legt sie nach Konsultation 

der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und der Gruppe den verhältnismäs-

sigen Anteil fest, der zu berücksichtigen ist, wenn: 

a) zwischen einzelnen der Unternehmen einer Gruppe keine Kapital-

beziehungen bestehen; 

b) eine Aufsichtsbehörde bestimmt hat, dass das direkte oder indirekte Hal-

ten von Stimmrechten oder Kapital an einem Unternehmen als Beteiligung 

anzusehen ist, weil ihrer Ansicht nach tatsächlich ein massgeblicher Einfluss 

auf dieses Unternehmen ausgeübt wird; 

c) eine Aufsichtsbehörde bestimmt hat, dass ein Unternehmen Mutter-

unternehmen eines anderen Unternehmens ist, weil es nach Auffassung 
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dieser Aufsichtsbehörde tatsächlich einen beherrschenden Einfluss auf das 

andere Unternehmen ausübt. 

Art. 208 

Ausschluss der Mehrfachberücksichtigung anrechnungsfähiger Eigenmittel 

1) Die Mehrfachberücksichtigung der auf die Solvenzkapitalanforderung 

anrechnungsfähigen Eigenmittel bei mehreren in diese Berechnung einbezoge-

nen Versicherungsunternehmen ist unzulässig. 

2) Nach dem in Abs. 1 genannten Grundsatz bleiben für den Fall, dass Me-

thode 1 und Methode 2 dies nicht vorsehen, bei der Berechnung der Solvabilität 

auf Gruppenebene folgende Beträge unberücksichtigt: 

a) der Wert aller Vermögenswerte des beteiligten Versicherungsunterneh-

mens, mit denen Eigenmittel finanziert werden, die auf die Solvenz-

kapitalanforderung eines seiner verbundenen Versicherungsunternehmen 

angerechnet werden dürfen; 

b) der Wert aller Vermögenswerte eines mit dem beteiligten Versicherungs-

unternehmen verbundenen Versicherungsunternehmens, mit denen Ei-

genmittel finanziert werden, die auf die Solvenzkapitalanforderung dieses 

beteiligten Versicherungsunternehmens angerechnet werden dürfen; 

c) der Wert aller Vermögenswerte eines mit dem beteiligten Versicherungs-

unternehmen verbundenen Versicherungsunternehmens, mit denen Ei-

genmittel finanziert werden, die auf die Solvenzkapitalanforderung eines 

anderen mit diesem beteiligten Versicherungsunternehmen verbundenen 

Versicherungsunternehmens angerechnet werden dürfen. 
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3) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 dürfen folgende Bestandteile nur insoweit 

in die Berechnung einbezogen werden, als sie auf die Solvenzkapitalanforderung 

des betreffenden verbundenen Unternehmens angerechnet werden dürfen: 

a) Überschussfonds eines verbundenen Lebensversicherungs- oder Rückversi-

cherungsunternehmens des beteiligten Versicherungsunternehmens, für 

das die Solvabilität auf Gruppenebene berechnet wird; 

b) gezeichnetes, aber nicht eingezahltes Kapital eines mit dem beteiligten 

Versicherungsunternehmen verbundenen Versicherungsunternehmens, für 

das die Solvabilität auf Gruppenebene berechnet wird. 

4) Bei der Berechnung nach Abs. 3 Bst. b sind aber in jedem Fall folgende 

Bestandteile auszunehmen: 

a) gezeichnetes, aber nicht eingezahltes Kapital, das eine potenzielle Verbind-

lichkeit für das beteiligte Unternehmen darstellt; 

b) gezeichnetes, aber nicht eingezahltes Kapital des beteiligten Versiche-

rungsunternehmens, das eine potenzielle Verbindlichkeit für ein verbun-

denes Versicherungsunternehmen darstellt; 

c) gezeichnetes, aber nicht eingezahltes Kapital eines verbundenen Versiche-

rungsunternehmens, das eine potenzielle Verbindlichkeit für ein anderes 

mit demselben beteiligten Versicherungsunternehmen verbundenes Versi-

cherungsunternehmen darstellt. 

5) Sind die Aufsichtsbehörden der Auffassung, dass neben den im Abs. 3 

genannten Bestandteilen bestimmte Eigenmittel, die auf die Solvenzkapitalan-

forderung eines verbundenen Versicherungsunternehmens angerechnet werden 

können, zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung des beteiligten Versiche-

rungsunternehmens, für das die Solvabilität auf Gruppenebene berechnet wird, 
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tatsächlich nicht bereitgestellt werden können, so dürfen diese Eigenmittel nur 

insoweit in die Berechnung einbezogen werden, als sie zur Bedeckung der Sol-

venzkapitalanforderung des verbundenen Unternehmens zulässig sind. 

6) Die Summe der in den Abs. 3 und 4 genannten Eigenmittel darf die Sol-

venzkapitalanforderung des verbundenen Versicherungsunternehmens nicht 

übersteigen. 

7) Alle anrechnungsfähigen Eigenmittel eines verbundenen Versi-

cherungsunternehmens des beteiligten Versicherungsunternehmens, für das die 

Solvabilität auf Gruppenebene berechnet wird, die nach Art. 46 vorab von der 

FMA genehmigt werden müssen, dürfen nur in die Berechnung einbezogen wer-

den, wenn sie von der für die Beaufsichtigung dieses verbundenen Unterneh-

mens zuständigen Aufsichtsbehörde ordnungsgemäss zugelassen wurden. 

Art. 209 

Ausschluss der gruppeninternen Kapitalschöpfung 

1) Bei der Berechnung der Solvabilität der Gruppe unberücksichtigt bleiben 

alle auf die Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmittel, die aus 

einer Gegenfinanzierung zwischen dem beteiligten Versicherungsunternehmen 

und einem der nachstehend genannten Unternehmen stammen: 

a) einem verbundenen Unternehmen; 

b) einem beteiligten Unternehmen; 

c) einem anderen verbundenen Unternehmen eines seiner beteiligten Unter-

nehmen. 

2) Bei der Berechnung der Solvabilität der Gruppe unberücksichtigt bleiben 

alle Eigenmittel, die für die Solvenzkapitalanforderung eines verbundenen Versi-
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cherungsunternehmens des beteiligten Versicherungsunternehmens, für das die 

Solvabilität auf Gruppenebene berechnet wird, herangezogen werden können, 

wenn diese Eigenmittel aus einer Gegenfinanzierung mit einem anderen verbun-

denen Unternehmen dieses beteiligten Versicherungsunternehmens stammen. 

3) Gegenfinanzierung liegt auf jeden Fall dann vor, wenn ein Versiche-

rungsunternehmen oder eines seiner verbundenen Unternehmen Anteile an ei-

nem anderen Unternehmen hält oder einem anderen Unternehmen Darlehen 

gewährt, das seinerseits direkt oder indirekt Eigenmittel hält, die auf die Sol-

venzkapitalanforderung des erstgenannten Unternehmens angerechnet werden 

können. 

Art. 210 

Bewertung 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nach Art. 74 bewertet. 

Art. 211 

Verbundene Versicherungsunternehmen 

1) Hat ein Versicherungsunternehmen mehr als ein verbundenes Versiche-

rungsunternehmen, wird die Solvabilität der Gruppe unter Einbeziehung aller 

dieser verbundenen Unternehmen berechnet. 

2) Bei der Berechnung der Solvabilität eines verbundenen Versicherungs-

unternehmens, das seinen Sitz in einem anderen EWRA-Vertragsstaat hat als das 

Versicherungsunternehmen, mit Bezug auf welches die Solvabilität der Gruppe 

berechnet wird, werden die Solvenzkapitalanforderungen dieses anderen EWRA-

Vertragsstaates und die Eigenmittel berücksichtigt, die dort zur Bedeckung dieser 

Anforderung herangezogen werden können. 
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Art. 212 

Zwischengeschaltete Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften 

1) Hält ein Versicherungsunternehmen über eine Versicherungs-Hol-

dinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft eine Beteiligung 

an einem verbundenen Versicherungsunternehmen oder einem Drittland-

Versicherungsunternehmen, so wird die Lage dieser Versicherungs-Hol-

dinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft bei der Be-

rechnung der Solvabilität der Gruppe mit berücksichtigt. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 

Art. 213 

Verbundene Drittland-Versicherungsunternehmen 

1) Wird für ein Versicherungsunternehmen, das beteiligtes Unternehmen 

eines Drittland-Versicherungsunternehmens ist, gemäss der Methode 2 die Sol-

vabilität der Gruppe berechnet, wird das Drittland-Versicherungsunternehmen 

ausschliesslich für die Zwecke dieser Berechnung wie ein verbundenes Versiche-

rungsunternehmen behandelt. 

2) Unterliegt dieses Unternehmen jedoch in dem Drittland, in dem es sei-

nen Sitz hat, der Zulassungspflicht und einer Solvenzkapitalanforderung, die der 

in diesem Gesetz festgelegten zumindest gleichwertig ist, so werden in Bezug auf 

dieses Unternehmen die Solvenzkapitalanforderung dieses Drittlandes und die 

dort auf diese Anforderung anrechnungsfähigen Eigenmittel bei der Berechnung 

mit berücksichtigt. 
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3) Die Überprüfung im Hinblick darauf, ob die Vorschriften des Drittlandes 

zumindest gleichwertig sind, nimmt die FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht 

zuständig ist, auf Ersuchen eines beteiligten Unternehmens oder auf eigene Initi-

ative eine Prüfung vor, es sei denn, eine bezügliche Entscheidung ist in Beach-

tung von Vorgaben der EIOPA und der EFTA-Überwachungsbehörde getroffen 

worden. Bevor die FMA über die Gleichwertigkeit entscheidet, konsultiert sie 

hierzu die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und die EIOPA. 

4) Weitere Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung. 

Art. 214 

Verbundene Finanzunternehmen 

Wird in Bezug auf ein Versicherungsunternehmen, das an einem Finanz-

unternehmen ausserhalb der Versicherungsbranche beteiligt ist, die Solvabilität 

der Gruppe berechnet, so ist es Versicherungsunternehmen gestattet, die in An-

hang 1 zum Finanzkonglomeratsgesetz festgelegten Methoden 1 oder 2 entspre-

chend anzuwenden. Methode 1 darf jedoch nur angewandt werden, wenn sich 

die FMA, sofern sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, davon überzeugt hat, 

dass das Management und die interne Kontrolle in Bezug auf die in den Konsoli-

dierungskreis einbezogenen Unternehmen ein zufriedenstellendes Niveau auf-

weisen. Die gewählte Methode ist auf Dauer einheitlich anzuwenden. 

Art. 215 

Nichtverfügbarkeit der notwendigen Informationen 

Stehen der FMA die für die Berechnung der Gruppensolvabilität notwen-

digen Informationen über ein verbundenes Unternehmen mit Sitz in einem 

EWRA-Vertragsstaat oder in einem Drittland nicht zur Verfügung, so wird der 
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Buchwert, den dieses Unternehmen in dem beteiligten Versicherungsunter-

nehmen hat, von den auf die Solvabilität der Gruppe anrechnungsfähigen Eigen-

mitteln abgezogen. In diesem Fall werden die mit dieser Beteiligung verbunde-

nen nicht realisierten Gewinne nicht als Eigenmittel anerkannt, die zur Bede-

ckung der Gruppensolvabilität herangezogen werden können. 

3. Überwachung der Gruppensolvabilität bei Versicherungsunternehmen, die 

Tochterunternehmen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder einer ge-

mischten Finanzholdinggesellschaft sind 

Art. 216 

Gruppensolvabilität  

1) Sind Versicherungsunternehmen Tochterunternehmen einer Versiche-

rungs-Holdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft, so 

stellt die FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, sicher, dass die Sol-

vabilität der Gruppe nach Art. 206 ff. auf Ebene der Versicherungs-

Holdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft berechnet 

wird. 

2) Für die Zwecke der Berechnung nach Abs. 1 wird das Mutterunterneh-

men wie ein Versicherungsunternehmen behandelt, für das in Bezug auf die Sol-

venzkapitalanforderung die in Art. 42 ff. enthaltenen Vorschriften gelten, und als 

würde es bezüglich der auf die Solvenzkapitalanforderung anrechenbaren Ei-

genmittel den in den genannten Bestimmungen festgelegten Bedingungen unter-

liegen. 
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4. Überwachung der Gruppensolvabilität bei Gruppen mit zentralisiertem 

Risikomanagement 

a) Tochterunternehmen eines Versicherungsunternehmens 

Art. 217  

Bedingungen 

Art. 219 bis 222 gelangen für jedes Versicherungsunternehmen zur An-

wendung, das Tochterunternehmen eines Versicherungsunternehmens ist, wenn 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) das Tochterunternehmen, das nach Art. 200 Abs. 2 von der Gruppenauf-

sicht nicht ausgenommen ist, ist in die Gruppenaufsicht auf Ebene des 

Mutterunternehmens nach Massgabe dieses Kapitels einbezogen; 

b) Risikomanagement und interne Kontrollmechanismen des Mutterunter-

nehmens schliessen auch das Tochterunternehmen ein, und das Mutterun-

ternehmen hat die betroffenen Aufsichtsbehörden von der umsichtigen 

Führung seines Tochterunternehmens überzeugt; 

c) das Mutterunternehmen hat die Zustimmung nach Art. 234 Abs. 4 erhal-

ten; 

d) das Mutterunternehmen hat die Zustimmung nach Art. 248 Abs. 2 und 3 

erhalten; 

e) das Mutterunternehmen hat die Inanspruchnahme der Art. 219 bis 222 

beantragt und diesem Antrag wurde nach dem Verfahren des Art. 218 

stattgegeben. 
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Art. 218 

Verfahren für die Erteilung einer Ausnahmeregelung 

1) Wird die Inanspruchnahme der Art. 219 bis 222 beantragt, so arbeitet 

die FMA mit den betroffenen Aufsichtsbehörden im Kollegium der Aufsichtsbe-

hörden zusammen; dabei erfolgt eine umfassende Konsultation bei der Entschei-

dung über die Erteilung dieser Erlaubnis und bei der Festlegung der Auflagen, an 

die diese Erlaubnis gegebenenfalls geknüpft wird. 

2) Der in Abs. 1 genannte Antrag ist an die FMA zu richten, falls diese dem 

Tochterunternehmen die Bewilligung erteilt hat. Die FMA unterrichtet hiervon 

umgehend die anderen Aufsichtsbehörden innerhalb des Kollegiums der Auf-

sichtsbehörden und leitet den vollständigen Antrag an sie weiter. 

3) Die FMA unternimmt zusammen mit den betreffenden Aufsichtsbehör-

den alles, um innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollständigen An-

trags bei allen Aufsichtsbehörden innerhalb des Kollegiums der Aufsichts-

behörden zu einer gemeinsamen Entscheidung über den Antrag zu gelangen. 

4) Lässt sich im Rahmen von Abs. 3 eine gemeinsame Entscheidung nicht 

erzielen, entscheidet die FMA selbst über den Antrag, sofern sie für die Grup-

penaufsicht zuständig ist. 

5) Die Regierung regelt die Einzelheiten über das Konsultationsverfahren 

mit den anderen Aufsichtsbehörden mit Verordnung. 
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Art. 219 

Bestimmung der Solvenzkapitalanforderung 

1) Kann dem Antrag im Rahmen von Art. 218 stattgegeben werden, so wird 

die Solvenzkapitalanforderung für das Tochterunternehmen, unbeschadet eines 

etwaigen internen Modells für die Gruppe, nach Abs. 2 und 3 berechnet. 

2) Wird die Solvenzkapitalanforderung für das Tochterunternehmen an-

hand eines auf Gruppenebene genehmigten internen Modells berechnet und ist 

die FMA, falls sie dem Tochterunternehmen die Bewilligung erteilt hat, der Auf-

fassung, dass das Risikoprofil dieses Unternehmens erheblich von diesem inter-

nen Modell abweicht, so kann sie, solange das Unternehmen ihre Bedenken 

nicht angemessen ausräumt, in den in Art. 72 genannten Fällen vorschlagen, ei-

nen Kapitalaufschlag auf die anhand eines solchen Modells ermittelte Solvenzka-

pitalanforderung für dieses Tochterunternehmen festzusetzen oder, sollte ein 

solcher Kapitalaufschlag unter aussergewöhnlichen Umständen nicht angemes-

sen sein, zu verlangen, dass dieses Unternehmen seine Solvenzkapitalanforde-

rung anhand der Standardformel berechnet. Die FMA diskutiert ihren Vorschlag 

im Kollegium der Aufsichtsbehörden und begründet solche Vorschläge sowohl 

gegenüber dem Tochterunternehmen als auch dem Kollegium der Aufsichtsbe-

hörden. 

3) Wird die Solvenzkapitalanforderung für das Tochterunternehmen an-

hand der Standardformel berechnet und ist die FMA, falls sie dem Tochterunter-

nehmen die Bewilligung erteilt hat, der Auffassung, dass dessen Risikoprofil er-

heblich von den Annahmen abweicht, die der Standardformel zugrunde liegen, 

so kann sie, solange das Unternehmen ihre Bedenken nicht angemessen aus-

räumt, unter aussergewöhnlichen Umständen vorschlagen, dass das Unterneh-

men eine Untergruppe der bei der Berechnung anhand der Standardformel ver-
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wendeten Parameter durch unternehmensspezifische Parameter bei der Berech-

nung der lebensversicherungstechnischen, nichtlebensversicherungstechnischen 

und krankenversicherungstechnischen Risikomodule nach Art. 59 ersetzt, oder 

einen Kapitalaufschlag auf die Solvenzkapitalanforderung für dieses Tochterun-

ternehmen in den in Art. 72 genannten Fällen festsetzen. 

4) Die Regierung regelt die Einzelheiten über das Konsultationsverfahren 

mit den anderen Aufsichtsbehörden mit Verordnung. 

Art. 220 

Verschlechterung der finanziellen Lage 

1) Kann dem Antrag im Rahmen von Art. 218 stattgegeben werden, teilt die 

FMA, falls sie bei einem Tochterunternehmen, dem sie die Bewilligung erteilt 

hat, eine Verschlechterung der finanziellen Lage feststellt, dem Kollegium der 

Aufsichtsbehörden unverzüglich die vorgeschlagenen zu ergreifenden Massnah-

men mit. Sofern es sich nicht um Krisensituationen handelt, werden die zu er-

greifenden Massnahmen im Kollegium der Aufsichtsbehörden erörtert. 

2) Das Kollegium der Aufsichtsbehörden unternimmt im Rahmen seiner Be-

fugnisse alles, um eine Einigung über die vorgeschlagenen zu ergreifenden Mass-

nahmen innerhalb eines Monats nach der Mitteilung zu erzielen. 

3) Wird keine Einigung erzielt, so entscheidet die FMA, falls sie dem Toch-

terunternehmen die Bewilligung erteilt hat, unter gebührender Berücksichtigung 

der Ansichten und Vorbehalte der anderen Aufsichtsbehörden des Kollegiums 

der Aufsichtsbehörden, ob die vorgeschlagenen Massnahmen gebilligt werden 

sollten. 
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Art. 221 

Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung  

1) Kann dem Antrag im Rahmen von Art. 218 stattgegeben werden, über-

mittelt die FMA, falls sie dem Tochterunternehmen die Bewilligung erteilt hat, 

bei Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung und unbeschadet von Art. 83 

dem Kollegium der Aufsichtsbehörden unverzüglich den vom Tochterunter-

nehmen vorgelegten Sanierungsplan. Damit wird sichergestellt, dass innerhalb 

von sechs Monaten nach der Feststellung der Nichtbedeckung der Solvenzkapi-

talanforderung die anrechnungsfähigen Eigenmittel entsprechend aufgestockt 

werden oder das Risikoprofil so gesenkt wird, dass die Solvenzkapitalanforde-

rung wieder bedeckt ist. 

2) Das Kollegium der Aufsichtsbehörden unternimmt im Rahmen seiner Be-

fugnisse alles, um innerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt der Feststel-

lung der Nichteinhaltung der Solvenzkapitalanforderung eine Einigung über den 

Vorschlag der FMA hinsichtlich der Billigung des Sanierungsplans zu erzielen. 

3) Wird keine Einigung erzielt, so entscheidet die FMA unter gebührender 

Berücksichtigung der Ansichten und Vorbehalte der anderen Aufsichtsbehörden 

des Kollegiums der Aufsichtsbehörden über die Genehmigung des Sanierungs-

plans. 

Art. 222 

Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung 

1) Kann dem Antrag im Rahmen von Art. 218 stattgegeben werden, über-

mittelt die FMA, falls sie dem Tochterunternehmen die Bewilligung erteilt hat, 

bei Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung dem Kollegium der Auf-



390 
 

 

sichtsbehörden unverzüglich den vom Tochterunternehmen vorgelegten kurzfris-

tigen Finanzierungsplan. Damit wird sichergestellt, dass innerhalb von drei Mo-

naten nach der Feststellung der Nichtbedeckung der Mindestkapitalanforderung 

die anrechnungsfähigen Eigenmittel entsprechend aufgestockt werden oder das 

Risikoprofil so gesenkt wird, dass die Mindestkapitalanforderung wieder bedeckt 

ist. Das Kollegium der Aufsichtsbehörden wird auch über die Massnahmen in-

formiert, die eingeleitet wurden, um die Mindestkapitalanforderung im Tochter-

unternehmen durchzusetzen. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten über das Konsultationsverfahren 

mit den anderen Aufsichtsbehörden mit Verordnung. 

Art. 223 

Ende der Ausnahmeregelung für ein Tochterunternehmen 

1) Die in den 219 bis 222 vorgesehenen Regelungen treten ausser Kraft, 

wenn: 

a) die in Art. 217 Bst. a genannte Bedingung nicht mehr erfüllt ist; 

b) die in Art. 217 Bst. b genannte Bedingung nicht mehr erfüllt ist und die 

Gruppe nicht innerhalb einer angemessenen Frist für erneute Einhaltung 

sorgt; 

c) die in Art. 217 Bst. c und d genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. 

2) Beschliesst die FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, in 

dem in Abs. 1 Bst. a genannten Fall, nach Konsultation des Kollegiums der Auf-

sichtsbehörden, das Tochterunternehmen nicht mehr in die Gruppenaufsicht 

einzubeziehen, teilt sie dies der betroffenen Aufsichtsbehörde und dem Mutter-

unternehmen umgehend mit. 
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Art. 224 

Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Bedingungen 

1) Für die Zwecke von Art. 217 Bst. b, c und d ist das Mutterunternehmen 

für die kontinuierliche Einhaltung der dort genannten Bedingungen verantwort-

lich. Ist eine Bedingung nicht erfüllt, teilt es dies der für die Gruppenaufsicht zu-

ständigen Behörde und der für die Beaufsichtigung des betreffenden Tochterun-

ternehmens zuständigen Behörde umgehend mit. Das Mutterunternehmen legt 

einen Plan vor, um innerhalb einer angemessenen Frist für erneute Einhaltung zu 

sorgen. 

2) Unbeschadet von Abs. 1 überzeugt sich die FMA, falls sie für die Grup-

penaufsicht zuständig ist, mindestens einmal jährlich, dass die in Art. 217 Bst. b, c 

und d genannten Bedingungen nach wie vor erfüllt sind. Eine solche Überprüfung 

nimmt die FMA auch auf Antrag der betroffenen Aufsichtsbehörde vor, wenn 

diese erhebliche Zweifel an der kontinuierlichen Erfüllung dieser Bedingungen 

hat. 

3) Werden bei dieser Überprüfung Mängel festgestellt, verpflichtet die 

FMA das Mutterunternehmen zur Vorlage eines Plans, der innerhalb einer an-

gemessenen Frist für erneute Einhaltung der Bedingungen sorgen soll. 

4) Stellt die FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, nach Kon-

sultation des Kollegiums der Aufsichtsbehörden fest, dass der in Abs. 1 oder 3 

genannte Plan unzureichend ist oder nicht fristgerecht umgesetzt wird, so 

schliesst sie daraus, dass die in Art. 217 Bst. b, c und d festgelegten Bedingungen 

nicht mehr erfüllt sind und teilt dies umgehend der betroffenen Aufsichtsbehör-

de mit. 
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Art. 225 

Neuer Antrag des Mutterunternehmens 

Die in den Art. 219 bis 222 vorgesehenen Regelungen treten wieder in 

Kraft, wenn das Mutterunternehmen einen neuen Antrag einreicht und diesem 

Antrag nach dem Verfahren des Art. 218 stattgegeben wird. 

b) Tochterunternehmen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder einer 
gemischten Finanzholdinggesellschaft 

Art. 226 

Anwendbare Bestimmungen 

Für Versicherungsunternehmen, die Tochterunternehmen einer Versiche-

rungs-Holdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft sind, 

gelten die Art. 217 bis 225 entsprechend. 

C. Risikokonzentration und gruppeninterne Transaktionen 

1. Überwachung der Risikokonzentration 

Art. 227 

Grundsatz 

1) Falls die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist, unterzieht sie die Ri-

sikokonzentration auf Gruppenebene einer Überprüfung. 

2) Bei Bestimmung der oder Stellungnahme zu den Risikoarten tragen die 

FMA und die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden der besonderen Struktur 

der Gruppe und der Struktur des Risikomanagements der Gruppe Rechnung. 



393 
 

 

3) Bei der Beaufsichtigung der Risikokonzentrationen sind insbesondere 

das mögliche Ansteckungsrisiko innerhalb der Gruppe, das Risiko eines Interes-

senkonflikts sowie die Höhe und der Umfang der Risiken zu überwachen. 

Art. 228 

Meldepflichten 

1) Versicherungsunternehmen, Versicherungs-Holdinggesellschaften und 

gemischte Finanzholdinggesellschaften sind verpflichtet, der FMA, falls diese für 

die Gruppenaufsicht zuständig ist, regelmässig, mindestens aber einmal jährlich, 

jede erhebliche Risikokonzentration auf Gruppenebene zu melden. 

2) Die massgeblichen Informationen sind der FMA vom Versicherungsun-

ternehmen an der Spitze der Gruppe oder für den Fall, dass an der Spitze kein 

Versicherungsunternehmen steht, von der Versicherungs-Holdinggesellschaft, 

der gemischten Finanzholdinggesellschaft oder dem Versicherungsunternehmen 

der Gruppe zu übermitteln, die beziehungsweise das von der FMA, falls diese für 

die Gruppenaufsicht zuständig ist, nach Konsultation der anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden und der Gruppe selbst zu diesem Zweck benannt worden ist. 

3) Falls die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist, bestimmt sie nach 

Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und der Gruppe selbst, 

welche Risikoarten die Versicherungsunternehmen der Gruppe in jedem Fall 

melden müssen. 

4) Zur Ermittlung erheblicher Risikokonzentrationen sind durch die FMA, 

falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, nach Konsultation der anderen 

betroffenen Aufsichtsbehörden und der Gruppe selbst angemessene Schwellen-
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werte festzulegen, die auf der Grundlage der Solvenzkapitalanforderungen, der 

versicherungstechnischen Rückstellungen oder beidem basieren. 

2. Überwachung gruppeninterner Transaktionen 

Art. 229 

Grundsatz 

Falls die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist, unterzieht sie die grup-

peninternen Transaktionen einer aufsichtlichen Überprüfung. 

Art. 230 

Meldepflichten 

1) Versicherungsunternehmen, Versicherungs-Holdinggesellschaften und 

gemischte Finanzholdinggesellschaften sind verpflichtet, der FMA, falls diese für 

die Gruppenaufsicht zuständig ist, regelmässig, mindestens aber einmal jährlich, 

alle bedeutenden gruppeninternen Transaktionen der Versicherungs-

unternehmen der Gruppe zu melden, einschliesslich jener, die mit einer natürli-

chen Person getätigt wurden, die zu einem Unternehmen der Gruppe enge Ver-

bindungen unterhält. 

2) Ausserordentlich bedeutende gruppeninterne Transaktionen sind dar-

über hinaus so schnell als möglich zu melden. 

3) Die massgeblichen Informationen sind der FMA vom Versicherungsun-

ternehmen an der Spitze der Gruppe oder für den Fall, dass an der Spitze kein 

Versicherungsunternehmen steht, von der Versicherungs-Holdinggesellschaft, 

der gemischten Finanzholdinggesellschaft oder dem Versicherungsunternehmen 
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der Gruppe zu übermitteln, die beziehungsweise das von der FMA, falls diese für 

die Gruppenaufsicht zuständig ist, nach Konsultation der anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden und der Gruppe selbst zu diesem Zweck benannt worden ist. 

4) Falls die FMA für die Gruppenaufsicht zuständig ist, bestimmt sie nach 

Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden und der Gruppe selbst, 

welche Art gruppeninterner Transaktionen die Versicherungsunternehmen in 

jedem Fall melden müssen. 

5) Art. 227 Abs. 2 und 3 sowie Art. 228 Abs. 4 gelten entsprechend. 

D. Risikomanagement und interne Kontrolle 

Art. 231 

Überwachung der Governance 

1) Die in den Art. 30 bis 41 festgelegten Anforderungen an die Governance 

gelten auf Gruppenebene entsprechend. 

2) Unbeschadet des Abs. 1 sind Risikomanagement- und interne Kontroll-

systeme sowie das Berichtswesen in allen Unternehmen, die nach Art. 195 Bst. a 

und b in die Gruppenaufsicht einbezogen sind, einheitlich umzusetzen, damit 

Systeme und Berichtswesen auf Ebene der Gruppe kontrolliert werden können. 

3) Die Systeme und das Berichtswesen nach Abs. 1 und 2 sowie Art. 232 

werden von der FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, einer auf-

sichtlichen Überprüfung unterzogen. 
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Art. 232 

Leitungsorgane von Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften 

Alle Personen, die die Geschäfte einer Versicherungs-Holdinggesellschaft 

oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich führen, haben über 

die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche Qualifikation und 

persönliche Integrität zu verfügen. Art. 33 gilt entsprechend. 

Art. 233 

Interne Kontrollmechanismen 

Unbeschadet von Art. 231 haben die internen Kontrollmechanismen min-

destens zu umfassen: 

a) angemessene Mechanismen in Bezug auf die Solvabilität der Gruppe, die es 

ermöglichen, alle wesentlichen Risiken zu erkennen und zu messen und 

diese angemessen mit anrechnungsfähigen Eigenmitteln zu unterlegen; 

b) ein ordnungsgemässes Berichtswesen und ordnungsgemässe Rechnungs-

legungsverfahren zur Überwachung und Steuerung von gruppeninternen 

Transaktionen und Risikokonzentrationen. 

Art. 234 

Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung 

1) Das beteiligte Versicherungsunternehmen, die Versicherungs-

Holdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft ist verpflichtet, 

auf Gruppenebene die in Art. 37 vorgeschriebene Bewertung vorzunehmen. 



397 
 

 

2) Die nach Abs. 1 durchzuführende unternehmenseigene Risiko- und Sol-

vabilitätsbeurteilung ist von der FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig 

ist, einer aufsichtlichen Überprüfung zu unterziehen. 

3) Wird die Solvabilität der Gruppe auf der Grundlage von Methode 1 

(Standardmethode) berechnet, stellt das beteiligte Versicherungsunternehmen, 

die Versicherungs-Holdinggesellschaft oder die gemischte Finanzhol-

dinggesellschaft der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde eine ange-

messene Darstellung der Differenz zwischen der Summe der Solvenzkapitalan-

forderungen aller verbundenen Versicherungsunternehmen der Gruppe und der 

konsolidierten Solvenzkapitalanforderung der Gruppe zur Verfügung. 

4) Sollte das beteiligte Versicherungsunternehmen, die Versicherungs-

Holdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft dies be-

schliessen und hierfür die Zustimmung der FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht 

zuständig ist, erhalten, so kann es beziehungsweise sie die in Art. 37 für die 

Gruppenebene und die Ebene des einzelnen Tochterunternehmens vorgeschrie-

benen Bewertungen gleichzeitig vornehmen und alle diese Bewertungen in ei-

nem einzigen Dokument zusammenfassen. 

5) Vor Erteilung der Zustimmung nach Abs. 4 konsultiert die FMA die Mit-

glieder des Kollegiums der Aufsichtsbehörden und trägt deren Ansichten und 

Vorbehalten angemessen Rechnung. 

6) Nimmt die Gruppe die in Abs. 4 vorgesehene Möglichkeit in Anspruch, 

übermittelt sie das Dokument allen betroffenen Aufsichtsbehörden gleichzeitig. 

Die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit enthebt die betreffenden 

Tochterunternehmen nicht ihrer Pflicht, für die Einhaltung der in Art. 37 fest-

gelegten Anforderungen zu sorgen. 
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E. Massnahmen zur Wahrnehmung der Gruppenaufsicht 

1. Für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 

Art. 235 

Grundsatz 

1) Für die Koordinierung und Wahrnehmung der Gruppenaufsicht wird aus 

den Aufsichtsbehörden der betroffenen EWRA-Vertragsstaaten eine einzige Be-

hörde als zuständig ausgewählt (�für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde�). 

2) Die FMA ist befugt, diese Zuständigkeit wahrzunehmen. 

3) Um die Wahrnehmung der Gruppenaufsicht zu gewährleisten, müssen 

die Unternehmen in Fällen, in denen die FMA nicht die für die Gruppenaufsicht 

zuständige Behörde ist, ihren Verpflichtungen, die sie andernfalls gegenüber der 

FMA hätten, auch dann nachkommen, wenn diese Zuständigkeit einer Aufsichts-

behörde eines anderen EWRA-Vertragsstaates zukommt.  

Art. 236 

Kriterien für die Bestimmung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 

1) Fallen alle Versicherungsunternehmen einer Gruppe in den Zuständig-

keitsbereich derselben Aufsichtsbehörde, so übernimmt diese die Aufgabe der 

für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde. 

2) Steht an der Spitze der Gruppe ein Versicherungsunternehmen, so ist die 

Aufsichtsbehörde für die Gruppenaufsicht zuständig, die diesem Unternehmen 

die Zulassung erteilt hat. 
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3) Steht an der Spitze der Gruppe kein Versicherungsunternehmen, so wird 

die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde wie folgt ermittelt: 

a) Ist das Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine Versi-

cherungs-Holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholding-

gesellschaft, so ist die Aufsichtsbehörde zuständig, die diesem Versiche-

rungsunternehmen die Zulassung erteilt hat. 

b) Haben mindestens zwei Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 

EWRA-Vertragsstaat als Mutterunternehmen dieselbe Versicherungs-

Holdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft und wurde 

eines dieser Unternehmen im EWRA-Vertragsstaat zugelassen, in dem die 

Versicherungs-Holdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholding-

gesellschaft ihren Sitz hat, so ist die Aufsichtsbehörde zuständig, die die-

sem Versicherungsunternehmen die Zulassung erteilt hat. 

c) Stehen an der Spitze einer Gruppe mindestens zwei Versicherungs-

Holdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften mit Sitz 

in unterschiedlichen EWRA-Vertragsstaaten und befindet sich in jedem die-

ser Vertragsstaaten ein Versicherungsunternehmen, so ist die Aufsichtsbe-

hörde zuständig, der die Aufsicht über das Versicherungsunternehmen mit 

der grössten Bilanzsumme zukommt. 

d) Haben mindestens zwei Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 

EWRA-Vertragsstaat als Mutterunternehmen dieselbe Versicherungs-

Holdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft und wurde 

keinem dieser Unternehmen die Zulassung im EWRA-Vertragsstaat erteilt, 

in dem die Versicherungs-Holdinggesellschaft oder die gemischte Finanz-

holdinggesellschaft ihren Sitz hat, so ist die Aufsichtsbehörde zuständig, die 

dem Versicherungsunternehmen mit der grössten Bilanzsumme die Zulas-

sung erteilt hat. 



400 
 

 

e) Hat die Gruppe kein Mutterunternehmen oder liegt ein anderer, nicht in 

den Bst. a bis d genannter Fall vor, so ist die Aufsichtsbehörde zuständig, 

die dem Versicherungsunternehmen mit der grössten Bilanzsumme die Zu-

lassung erteilt hat. 

Art. 237 

Besondere Fälle 

1) Wäre die Anwendung der in Art. 236 genannten Kriterien wegen der 

Struktur der Gruppe und der relativen Bedeutung der Geschäfte des Versiche-

rungsunternehmens in verschiedenen Ländern unangemessen, so können die 

betroffenen Aufsichtsbehörden in besonderen Fällen auf Antrag einer der Be-

hörden gemeinsam beschliessen, von diesen Kriterien abzuweichen und eine 

andere Behörde als die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde bestimmen. 

2) Die betroffenen Aufsichtsbehörden unternehmen im Rahmen ihrer Be-

fugnisse alles, um innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung nach Abs. 1 

zu einer gemeinsamen Entscheidung über die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde zu gelangen. Vor ihrer Entscheidung geben die betroffenen Aufsichts-

behörden der Gruppe Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine gemeinsame Ent-

scheidung teilt die vorgesehene zuständige Behörde der Gruppe mit, welche 

vollumfänglich zu begründen ist. 

3) Hat eine der betroffenen Aufsichtsbehörden die EIOPA eingeschaltet, so 

setzen die betroffenen Aufsichtsbehörden ihr Verfahren aus und warten die Ent-

scheidung der EIOPA ab. Sie treffen ihre Entscheidung unter Beachtung der Ent-

scheidungsgründe der EIOPA; diese ist verbindlich und durch die betroffenen 

Behörden anzuerkennen. 
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4) Wird keine gemeinsame Entscheidung erzielt, von den in Art. 236 festge-

legten Kriterien abzuweichen, so wird die Aufgabe der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde von der nach Art. 236 ermittelten Aufsichtsbehörde wahr-

genommen. 

Art. 238 

Aufgaben der FMA als für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 

Ist die FMA die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde, so obliegen ihr 

insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Koordinierung der Sammlung und Verbreitung zweckdienlicher oder grund-

legender Informationen bei der laufenden Überwachung sowie in Krisensi-

tuationen, einschliesslich der Verbreitung von Informationen, die eine Auf-

sichtsbehörde zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflichten benötigt; 

b) aufsichtliche Überprüfung und Beurteilung der Finanzlage der Gruppe; 

c) Beurteilung der Einhaltung der Vorschriften über Solvabilität, Risikokon-

zentration und gruppeninterne Transaktionen durch die Gruppe; 

d) Beurteilung der Governance der Gruppe nach Art. 231 bis 234 sowie der 

Frage, ob die Leitungsorgane des beteiligten Unternehmens die in den Art. 

33 und 232 festgelegten Anforderungen erfüllen; 

e) Planung und Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten bei der laufenden Be-

aufsichtigung sowie in Krisensituationen in Zusammenarbeit mit den be-

troffenen Aufsichtsbehörden in Form regelmässiger Sitzungen, die mindes-

tens jährlich abgehalten werden, oder auf anderem angemessenen Wege, 

wobei der Wesensart, der Komplexität und dem Umfang der Risiken Rech-

nung zu tragen ist, die mit der Tätigkeit aller der Gruppe angehörenden Un-

ternehmen einhergehen; 
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f) sonstige Aufgaben, die der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 

durch dieses Gesetz zugewiesen werden. 

Art. 239 

Kollegium der Aufsichtsbehörden 

1) Um die Wahrnehmung der in Art. 238 genannten Aufgaben der Grup-

penaufsicht zu erleichtern, wird ein Kollegium der Aufsichtsbehörden unter dem 

Vorsitz der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde eingesetzt. Die FMA 

kann an diesem Kollegium teilnehmen, auch wenn sie nicht die für die Gruppen-

aufsicht zuständige Behörde ist.  

2) Das Kollegium der Aufsichtsbehörden stellt sicher, dass die Verfahren für 

die Zusammenarbeit, den Informationsaustausch und die Konsultation zwischen 

den dem Kollegium angehörenden Aufsichtsbehörden zur Übereinstimmung ih-

rer Beschlüsse und Tätigkeiten beitragen. 

3) Mitglieder des Kollegiums der Aufsichtsbehörden sind die für die Grup-

penaufsicht zuständige Behörde und die Aufsichtsbehörden aller EWRA-

Vertragsstaaten, in denen Tochterunternehmen ihren Sitz haben, sowie die EI-

OPA. 

4) Die Regierung regelt die Einzelheiten mit Verordnung. 
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2. Zusammenarbeit und Informationsaustausch 

Art. 240 

Grundsatz 

1) Die FMA arbeitet mit anderen inländischen Behörden zusammen, um 

das gute Funktionieren der Gruppenaufsicht zu gewährleisten. 

2) Die FMA arbeitet, soweit dies erforderlich ist, mit den zuständigen aus-

ländischen Behörden zusammen, indem sie namentlich Daten, Auskünfte, Berich-

te und Unterlagen bearbeitet oder diese ins Ausland übermittelt. Zum Zweck der 

Zusammenarbeit können auch Vereinbarungen mit ausländischen Aufsichtsbe-

hörden geschlossen werden. 

3) Die FMA kann jederzeit Auskünfte über Aktivitäten liechtensteinischer 

Unternehmen im Ausland und die wirtschaftlichen Verhältnisse beaufsichtigter 

Unternehmen einholen, soweit dies erforderlich ist. 

4) Für die Zusammenarbeit mit der EIOPA und anderen europäischen Be-

hörden gilt Art. 188 Abs. 3 entsprechend. 

Art. 241 

Zusammenarbeit mit der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 

1) Die für die Beaufsichtigung der einzelnen Versicherungsunternehmen 

einer Gruppe zuständigen Behörden und die für die Gruppenaufsicht zuständige 

Behörde arbeiten eng zusammen, insbesondere in Fällen, in denen sich ein Versi-

cherungsunternehmen in finanziellen Schwierigkeiten befindet. 
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2) Um sicherzustellen, dass den Aufsichtsbehörden, einschliesslich der für 

die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde, unbeschadet ihrer jeweiligen Aufga-

ben und unabhängig davon, ob sie sich im selben ERWA-Vertragsstaat befinden, 

der gleiche Informationsumfang zur Verfügung steht, übermittelt die FMA den 

anderen Aufsichtsbehörden alle erforderlichen Informationen, um ihnen die Er-

füllung ihrer Aufsichtspflichten zu ermöglichen. 

3) Ist die FMA für die Beaufsichtigung eines einzelnen Versicherungs-

unternehmens einer Gruppe oder für die Gruppenaufsicht zuständig, beruft sie 

unverzüglich eine Sitzung aller an der Gruppenaufsicht beteiligten Auf-

sichtsbehörden ein, insbesondere wenn: 

a) sie einen schwerwiegenden Verstoss gegen die Solvenzkapitalanforderung 

oder einen Verstoss gegen die Mindestkapitalanforderung eines einzelnen 

Versicherungsunternehmens feststellt; 

b) sie einen schwerwiegenden Verstoss gegen die auf der Grundlage des kon-

solidierten Abschlusses errechnete Solvenzkapitalanforderung auf Grup-

penebene oder die aggregierte Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe 

feststellt; oder 

c) andere aussergewöhnliche Umstände eintreten oder eingetreten sind. 

Art. 242 

Konsultation der Aufsichtsbehörden untereinander 

1) Vor jeder Entscheidung, die für die Aufsichtstätigkeit anderer Aufsichts-

behörden von Bedeutung ist, hört die FMA die anderen betroffenen Aufsichtsbe-

hörden zu Folgendem an: 
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a) Veränderung in der Aktionärs-, Organisations- oder Leitungsstruktur von 

Versicherungsunternehmen einer Gruppe, die der Genehmigung oder Zu-

lassung durch Aufsichtsbehörden bedürfen;  

b) bedeutende Sanktionen oder aussergewöhnliche Massnahmen der Auf-

sichtsbehörden, wie ein Aufschlag auf die Solvenzkapitalanforderung nach 

Art. 72 oder die Auferlegung einer Beschränkung der Verwendung eines in-

ternen Modells bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung, wobei 

in diesen Fällen die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde zu konsul-

tieren ist; und 

c) Erstreckung einer Frist im Sinne von Art. 83 Abs. 3. 

2) Beruht eine Entscheidung auf Informationen, die von anderen Aufsichts-

behörden übermittelt wurden, so konsultiert die FMA die betroffenen Aufsichts-

behörden vor dieser Entscheidung. In den Fällen von Abs. 1 Bst. b und c konsul-

tiert die FMA stets die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde. 

3) Die FMA kann beschliessen, von einer Konsultation abzusehen, wenn Ei-

le geboten ist oder eine solche Konsultation die Wirksamkeit der Entscheidung 

beeinträchtigen könnte. In diesem Fall setzt die FMA die anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden unverzüglich von ihrer Entscheidung in Kenntnis. 

Art. 243 

Auskunftsverlangen der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 

1) Übt die FMA in Fällen, in denen ein Mutterunternehmen seinen Sitz im 

Inland hat, die Gruppenaufsicht nicht selbst aus, so kann die für die Gruppenauf-

sicht zuständige Behörde sie ersuchen, vom Mutterunternehmen alle Informati-

onen, die für die Wahrnehmung ihrer in Art. 238 festgelegten Rechte und Pflich-
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ten zweckdienlich sind, zu verlangen, und an die für die Gruppenaufsicht zustän-

dige Behörde weiterzuleiten. 

2) Abs. 1 findet sinngemäss Anwendung, falls die FMA die für die Gruppen-

aufsicht zuständige Behörde ist.  

Art. 244 

Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden 

Ist ein Versicherungsunternehmen direkt oder indirekt mit einer Bank oder 

einer Wertpapierfirma verbunden oder haben diese Unternehmen ein gemein-

sames beteiligtes Unternehmen, so arbeitet die FMA mit den für die Beaufsichti-

gung dieser anderen Unternehmen zuständigen ausländischen Behörden eng 

zusammen. 

Art. 245 

Amtsgeheimnis 

Die im Rahmen der Gruppenaufsicht erlangten Informationen und insbe-

sondere der in diesem Gesetz vorgesehene Informationsaustausch mit anderen 

Behörden unterliegen der Bestimmung über das Amtsgeheimnis (Art. 105). 

Art. 246 

Zugang zu Informationen 

1) Die in die Gruppenaufsicht einbezogenen natürlichen und juristischen 

Personen einschliesslich ihrer verbundenen und beteiligten Unternehmen dürfen 

alle Informationen austauschen, die für die Gruppenaufsicht zweckdienlich sein 

können. 
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2) Die FMA gewährt der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde den 

Zugang zu allen für diese Aufsicht zweckdienlichen Informationen.  

3) Die FMA darf nur dann ein direktes Informationsersuchen an die Unter-

nehmen der Gruppe richten, wenn die betreffenden Informationen von dem in 

die Gruppenaufsicht einbezogenen Versicherungsunternehmen angefordert und 

von diesem nicht innerhalb einer angemessenen Frist geliefert wurden. 

4) Benötigt die FMA, falls sie die für die Gruppenaufsicht zuständige Be-

hörde ist, die in Abs. 2 genannten Informationen und wurden diese bereits einer 

anderen Aufsichtsbehörde erteilt, so wendet sie sich an diese Behörde, um die 

mehrfache Übermittlung an verschiedene Aufsichtsbehörden zu vermeiden. 

5) Falls die FMA die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde ist, kann 

sie mit Bezug auf die Berichterstattung Erleichterungen gewähren; die Regierung 

regelt Einzelheiten mit Verordnung.  

Art. 247 

Überprüfung der Informationen 

1) Die FMA kann die in Art. 246 genannten Informationen im Inland entwe-

der selbst oder über von ihr zu diesem Zweck bestimmte Personen an folgenden 

Stellen vor Ort überprüfen: 

a) beim Versicherungsunternehmen, das der Gruppenaufsicht unterliegt; 

b) bei verbundenen Unternehmen dieses Versicherungsunternehmens; 

c) bei Mutterunternehmen dieses Versicherungsunternehmens; 

d) bei verbundenen Unternehmen eines Mutterunternehmens dieses Versi-

cherungsunternehmens. 
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2) Möchte die FMA in besonderen Fällen die Informationen über ein einer 

Gruppe angehörendes, beaufsichtigtes oder nicht der Aufsicht unterliegendes 

Unternehmen aus einem anderen EWRA-Vertragsstaat nachprüfen, so ersucht 

sie die Aufsichtsbehörden dieses Vertragsstaates um die Überprüfung. Wird die 

ausländische Aufsichtsbehörde nicht innerhalb von zwei Wochen aktiv oder wird 

die FMA daran gehindert, an der Überprüfung teilzunehmen, ist die FMA befugt, 

die EIOPA anzurufen und sie um Unterstützung zu ersuchen. 

3) Wird die FMA von einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde um eine 

solche Überprüfung ersucht, so kann sie die Überprüfung selbst vornehmen oder 

gestatten, dass sie von einem Wirtschaftsprüfer oder Sachverständigen durchge-

führt wird, oder die ersuchende Behörde ermächtigen, die Überprüfung selbst 

vorzunehmen. Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde wird von den 

getroffenen Massnahmen unterrichtet. 

4) Wenn sie die Überprüfung nicht selbst vornimmt, kann die Aufsichts-

behörde, die das Ersuchen gestellt hat, auf Wunsch daran teilnehmen. 

Art. 248 

Bericht über Solvabilität, Finanzlage und Struktur der Gruppe 

1) Beteiligte Versicherungsunternehmen, Versicherungs-Holdinggesell-

schaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften haben jährlich einen Be-

richt über die Solvabilität und die Finanzlage auf Gruppenebene zu veröffentli-

chen. Art. 100 gilt entsprechend. 

2) Sollte ein beteiligtes Versicherungsunternehmen, eine Versicherungs-

Holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft dies be-

schliessen und hierfür die Zustimmung der für die Gruppenaufsicht zuständigen 
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Behörde erhalten, so kann es beziehungsweise sie einen einzigen Bericht über 

die Solvabilität und die Finanzlage vorlegen, der Folgendes zu enthalten hat: 

a) die Informationen auf Gruppenebene, die nach Abs. 1 veröffentlicht wer-

den müssen; 

b) die Informationen für jedes Tochterunternehmen der Gruppe, die einzeln 

identifizierbar sein und nach Art. 100 veröffentlicht werden müssen. 

3) Vor Erteilung der Zustimmung nach Abs. 2 konsultiert die für die Grup-

penaufsicht zuständige Behörde die Mitglieder des Kollegiums der Aufsichtsbe-

hörden und trägt deren Ansichten und Vorbehalten angemessen Rechnung. 

4) Fehlen in dem in Abs. 2 genannten Bericht Informationen, die die Auf-

sichtsbehörde, die ein Tochterunternehmen der Gruppe zugelassen hat, ver-

gleichbaren Unternehmen vorschreibt, und ist diese Auslassung wesentlich, so ist 

die FMA befugt, das betroffene Tochterunternehmen zur Offenlegung der erfor-

derlichen Zusatzinformationen zu verpflichten. 

5) Beteiligte Versicherungsunternehmen, Versicherungs-Holdingge-

sellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften haben jährlich einen 

Bericht über die Rechtsstruktur, die Governance und die Organisationsstruktur 

auf Gruppenebene zu veröffentlichen. Dieser Bericht hat sich auf alle Tochterge-

sellschaften und bedeutenden Zweigniederlassungen sowie wesentliche verbun-

dene Unternehmen der Gruppe zu beziehen.  
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3. Zwangsmassnahmen 

Art. 249 

Zuständigkeit 

1) Wenn die Versicherungsunternehmen einer Gruppe die in diesem Kapi-

tel genannten Anforderungen nicht erfüllen oder wenn die Anforderungen ein-

gehalten werden, die Solvabilität aber trotzdem gefährdet ist, oder wenn die 

gruppeninternen Transaktionen oder Risikokonzentrationen die Finanzlage der 

Versicherungsunternehmen gefährden, muss die FMA die Einleitung der zur 

schnellstmöglichen Bereinigung der Situation notwendigen Massnahmen von 

den nachfolgend erwähnten Unternehmen verlangen: 

a) von der Versicherungs-Holdinggesellschaft oder der gemischten Finanzhol-

dinggesellschaft, wenn sie die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 

ist; 

b) von den Versicherungsunternehmen, die sie beaufsichtigt. 

2) Im Fall des Abs. 1 Bst. a teilt die FMA den anderen zuständigen Auf-

sichtsbehörden ihre Erkenntnisse mit, wenn die Versicherungs-Holdingge-

sellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft ihren Sitz nicht im Inland 

hat. 

3) Im Fall des Abs. 1 Bst. b teilt die FMA den anderen zuständigen Auf-

sichtsbehörden ihre Erkenntnisse mit, wenn das Versicherungsunternehmen sei-

nen Sitz nicht im Inland hat. 
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Art. 250 

Massnahmen gegenüber Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischten 

Finanzholdinggesellschaften 

In Bezug auf Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischte Finanz-

holdinggesellschaften kann die FMA die gleichen Massnahmen treffen, die sie 

auch gegenüber Versicherungsunternehmen ergreifen kann. 

Art. 251 

Koordination 

1) Die FMA koordiniert Zwangsmassnahmen mit anderen zuständigen Auf-

sichtsbehörden, wo dies angebracht ist. 

2) Eine Koordination hat vor allem in jenen Fällen zu erfolgen, in denen sich 

die Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung einer Versicherungs-

Holdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft nicht am Ort ih-

res Sitzes befindet. 
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F. Gruppenaufsicht bei Mutterunternehmen mit Sitz in Drittländern 

Art. 252 

Überprüfung der Gleichwertigkeit 

1) In dem in Art. 197 genannten Fall überprüft die FMA mit anderen be-

troffenen Aufsichtsbehörden, ob die Versicherungsunternehmen, deren Mutter-

unternehmen seinen Sitz in einem Drittland hat, von der Aufsichtsbehörde des 

betreffenden Drittlandes in einer Weise beaufsichtigt werden, die der in diesem 

Gesetz vorgesehenen Gruppenaufsicht gleichwertig ist. 

2) Wäre die FMA bei Anwendung der Kriterien von Art. 236 die für die 

Gruppenaufsicht zuständige Behörde, so nimmt sie die Überprüfung nach Abs. 1 

auf Wunsch des Mutterunternehmens oder eines der in einem EWRA-

Vertragsstaat zugelassenen Versicherungsunternehmens oder von sich aus vor. 

Die FMA kann die EIOPA um Entscheidungshilfe ersuchen. 

3) Bevor die FMA zur Gleichwertigkeit eine Entscheidung trifft, konsultiert 

sie, unterstützt durch die EIOPA, die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden. 

4) Die FMA trifft keine Entscheidung, die in Widerspruch steht zu einer 

früheren Entscheidung, welche gegenüber dem Drittland getroffen worden ist, 

sofern keine signifikanten Änderungen des betreffenden Aufsichtsregimes zu 

verzeichnen sind. 

Art. 253 

Gleichwertige Gruppenaufsicht in Drittländern 

1) Im Fall einer gleichwertigen Beaufsichtigung im Sinne von Art. 252 ist die 

in einem Drittland durchgeführte gleichwertige Gruppenaufsicht zu beachten. 
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2) Die Art. 235 bis 251 gelten bei der Zusammenarbeit mit den Aufsichts-

behörden aus Drittländern entsprechend.  

3) Abs. 1 und 2 gelten auch für den Fall, dass die EIOPA oder eine andere 

europäische Behörde die vorläufige Gleichwertigkeit einer Drittlandaufsicht fest-

gestellt hat, es sei denn, die Gruppe verfügt in einem EWRA-Vertragsstaat über 

ein Versicherungsunternehmen, dessen Bilanzsumme grösser ist als jene des 

Mutterunternehmens mit Sitz im Drittland. 

Art. 254 

Fehlende Gleichwertigkeit 

1) Findet keine gleichwertige Beaufsichtigung im Sinne von Art. 252 oder 

253 Abs. 3 statt, so sind auf Versicherungsunternehmen entweder die Art. 204 

bis 251, mit Ausnahme von Art. 217 bis 226, entsprechend oder eine der in Abs. 

3 festgelegten Methoden anwendbar. Die dabei festgelegten allgemeinen 

Grundsätze und Methoden werden auf Ebene der Versicherungs-Holdingge-

sellschaft, der gemischten Finanzholdinggesellschaft oder des Drittland-Ver-

sicherungsunternehmens angewandt. 

2) Ausschliesslich für die Berechnung der Solvabilität der Gruppe wird das 

Mutterunternehmen wie ein einzelnes Versicherungsunternehmen behandelt, 

für das in Bezug auf die Eigenmittel, welche hinsichtlich der Bedeckung der Sol-

venzkapitalforderung herangezogen werden können, die für ein Einzelunterneh-

men festgelegten Bedingungen sowie eine der folgenden Anforderungen gelten: 

a) eine nach den Grundsätzen des Art. 212 bestimmte Solvenzkapital-

anforderung, wenn es sich um eine Versicherungs-Holdinggesellschaft oder 

eine gemischte Finanzholdinggesellschaft handelt; 
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b) eine nach den Grundsätzen des Art. 213 bestimmte Solvenzkapital-

anforderung, wenn es sich um ein Drittland-Versicherungsunternehmen 

handelt. 

3) Die FMA ist befugt, andere Methoden zur Anwendung zu bringen, wenn 

diese eine angemessene Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen einer 

Gruppe gewährleisten. Diese Methoden müssen von der für die Gruppenaufsicht 

zuständigen Behörde nach Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbe-

hörden genehmigt werden. 

Art. 255 

Aufsichtsebenen 

1) Ist das in Art. 252 genannte Mutterunternehmen selbst Tochterunter-

nehmen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder einer gemischten Finanz-

holdinggesellschaft, welche ihren Sitz in einem Drittland hat, oder Tochterunter-

nehmen eines Drittland-Versicherungsunternehmens, so wird die in Art. 252 vor-

gesehene Überprüfung nur auf der Ebene des obersten Mutterunternehmens 

vorgenommen, das eine Drittland-Versicherungs-Holdinggesellschaft, eine ge-

mischte Drittland-Finanzholdinggesellschaft oder ein Drittland-

Versicherungsunternehmen ist. 

2) Der FMA steht es jedoch frei, bei fehlender gleichwertiger Beaufsichti-

gung nach Art. 252 auf einer niedrigeren Ebene bei einem Mutterunternehmen 

von Versicherungsunternehmen eine erneute Überprüfung vorzunehmen, unab-

hängig davon, ob es sich dabei um eine Drittland-Versicherungs-Holding-

gesellschaft, eine gemischte Drittland-Finanzholdinggesellschaft oder ein Dritt-

land-Versicherungsunternehmen handelt. 
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3) Art. 254 gilt entsprechend. 

G. Gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft 

Art. 256 

Gruppeninterne Transaktionen 

1) Wenn ein oder mehrere Versicherungsunternehmen als Mutterunter-

nehmen eine gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft haben, so beauf-

sichtigt die FMA, falls sie für die Beaufsichtigung dieser Versicherungsunter-

nehmen zuständig ist, die Geschäfte zwischen diesen Versicherungsunter-

nehmen und der gemischten Versicherungs-Holdinggesellschaft zusammen mit 

anderen zuständigen Behörden. 

2) Die Art. 230, 240 bis 247 und 249 bis 251 gelten entsprechend. 

IX. Strafbestimmungen 

Art. 257 

Vergehen und Übertretungen 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer: 

a)  ohne Bewilligung eine unter dieses Gesetz fallende bewilligungspflichtige 

Tätigkeit (Art. 11 Abs. 1) ausübt; 

b)  das Geschäfts- oder das Amtsgeheimnis verletzt oder wer hierzu verleitet 

oder zu verleiten sucht (Art. 104, 105, 165 Abs. 3 und 245); 



416 
 

 

2) Vom Landgericht wird wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft, wer: 

a)  die mit einer Bewilligung verbundenen Auflagen verletzt; 

b)  die Bestimmungen über die finanzielle Ausstattung verletzt (Art. 42 bis 88, 

119, 120, 151 Abs. 1 und 204 Abs. 2); 

c)  der FMA gegenüber falsche Angaben macht, insbesondere um für ein Un-

ternehmen die Bewilligung zum Geschäftsbetrieb (Art. 12 und 13), die Zu-

lassung zum Niederlassungs- oder Dienstleistungsverkehr (Art. 107 bis 111) 

oder die Genehmigung zu einer Änderung der Bewilligungs-

voraussetzungen (Art. 18 bis 21) oder zu einer Übertragung des Versiche-

rungsbestandes (Art. 124 bis 127) zu erlangen;  

d)  der Revisionsstelle falsche Auskünfte erteilt; 

e)  die Geschäftsbücher nicht ordnungsgemäss führt oder Geschäftsbücher 

und Belege nicht aufbewahrt; 

f)  als Wirtschaftsprüfer seine Pflichten grob verletzt, insbesondere im Revisi-

onsbericht unwahre Angaben macht oder wesentliche Tatsachen ver-

schweigt oder eine vorgeschriebene Aufforderung an das Versiche-

rungsunternehmen unterlässt oder vorgeschriebene Berichte und Meldun-

gen nicht erstattet (Art. 102); 

g)  als verantwortlicher Aktuar seine Pflichten grob verletzt; 

h) als Sonderbeauftragter seine Pflichten grob verletzt; 

i)  als Schadenabwicklungsunternehmen ausser der Leistungsbearbeitung in 

der Rechtsschutzversicherung noch andere Versicherungsgeschäfte be-

treibt oder in anderen Versicherungszweigen die Leistungsbearbeitung 

durchführt; 

k)  versicherungsfremdes Geschäft betreibt (Art. 24 Abs. 1). 
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3) Von der FMA wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 100 000 Franken 

bestraft, wer: 

a)  die Bestimmungen über die Governance verletzt (Art. 30 bis 41 und 231 bis 

234); 

b)  gegen die Vorschriften über die Spartentrennung (Art. 25 und 26) oder be-

treffend die Tätigkeit in der Rechtsschutzversicherung (Art. 143 und 144) 

verstösst; 

c)  den Geschäftsbericht nicht vorschriftsgemäss erstellt oder veröffentlicht 

(Art. 99 und 100); 

d)  den Berichterstattungspflichten nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig nachkommt; 

e)  die ordentliche oder eine von der FMA vorgeschriebene Revision nicht 

durchführen lässt oder seine Pflichten gegenüber der Revisionsstelle nicht 

erfüllt (Art. 101); 

f)  vorgeschriebene Meldungen an die FMA oder eine für die Gruppenaufsicht 

zuständige ausländische Aufsichtsbehörde nicht oder nicht rechtzeitig er-

stattet oder den Vorlagepflichten nicht nachkommt;  

g)  vorgeschriebene Genehmigungen der FMA nicht oder nicht rechtzeitig ein-

holt; 

h)  einer Aufforderung zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes oder ei-

ner anderen Verfügung der FMA nicht nachkommt; 

i)  Dienstleistungen eines Versicherungsvermittlers in Anspruch nimmt, der 

nicht über die erforderliche Bewilligung verfügt (Art. 27); 

k) ohne die erforderliche Zulassung in einem Drittland eine Versicherungstä-

tigkeit ausübt (Art. 111).  
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l) gegen die Bestimmungen über die Funktionsausgliederung verstösst (Art. 

89 bis 91)  

m) in unzulässiger Weise Bezeichnungen verwendet, die eine Tätigkeit als Ver-

sicherungsunternehmen vermuten lassen; 

n) gegen den ordnungsgemässen Vollzug der Schadenregulierung in der Mo-

torfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Art. 75c Abs. 1 des Strassenver-

kehrsgesetzes verstösst; 

o) den Auskunfts- und Vorlagepflichten gegenüber der FMA (Art. 103) und 

den Mitteilungspflichten gegenüber Versicherungsnehmern nicht nach-

kommt (Art. 106, 125 Abs. 3, Art. 142 Abs. 3 und 148); 

4) Bei fahrlässiger Begehung werden die Strafobergrenzen auf die Hälfte 

herabgesetzt. 

5) Die FMA kann die Verhängung von rechtskräftigen Strafen und Bussen 

bekannt machen, sofern dadurch dem Zweck dieses Gesetzes entsprochen wird 

und die Veröffentlichung verhältnismässig ist.  

Art. 258  

Verantwortlichkeit 

Werden Widerhandlungen im Geschäftsbetrieb einer juristischen Person 

oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder Einzelfirma begangen, 

finden die Strafbestimmungen auf die Personen Anwendung, die für sie gehan-

delt haben oder hätten handeln sollen, jedoch unter solidarischer Mithaftung der 

juristischen Person, der Gesellschaft oder der Einzelfirma für die Geldstrafen und 

Bussen. 
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X. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 259 

Durchführungsverordnungen 

Die Regierung erlässt die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderli-

chen Verordnungen.  

Art. 260 

Beträge in Euro 

Werden in diesem Gesetz Beträge in Euro erwähnt, so gilt für den ab 31. 

Dezember jeden Jahres zu berücksichtigenden Gegenwert in Schweizer Franken 

oder einer anderen Währung der Gegenwert am 31. des vorangegangenen Mo-

nats Oktober. 

Art. 261 

Anpassung der in Euro angegebenen Beträge 

Die in diesem Gesetz in Euro angegebenen Beträge werden periodisch auf 

Grundlage des von Eurostat veröffentlichten Verbraucherpreisindexes angepasst. 

Die Regierung setzt die Anpassungen mit Verordnung fest und übernimmt die 

durch die Europäische Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-

fentlichten Beträge. 

Art. 262 

Massgebliche risikofreie Zinskurve 

1) Versicherungsunternehmen können, nach Genehmigung durch die FMA, 

eine vorübergehende Anpassung der massgeblichen risikofreien Zinskurve mit 
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Bezug auf zulässige Versicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen in An-

spruch nehmen.  

2) Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung. 

Art. 263 

Versicherungstechnische Rückstellungen 

1) Versicherungsunternehmen können, nach Genehmigung durch die FMA, 

vorübergehend einen Abzug von den versicherungstechnischen Rückstellungen 

vornehmen.  

2) Einzelheiten regelt die Regierung mit Verordnung. 

Art. 264 

Genehmigungskompetenzen der FMA ab dem 1. September 2015 

Gestützt auf folgende Bestimmungen des Gesetzes kann die FMA ab dem 

1. September 2015 über eine Genehmigung entscheiden betreffend: 

a) ergänzende Eigenmittel gemäss Art. 46; 

b) Einstufung der Eigenmittel nach Klassen gemäss Art. 48; 

c) unternehmensspezifische Parameter im Rahmen der Basissolvenzkapitalan-

forderung gemäss Art. 54; 

d) interne Modelle gemäss Art. 61 und 62; 

e) Zweckgesellschaften gemäss Art. 151; 

f) ergänzende Eigenmittel einer zwischengeschalteten Versicherungs-

Holdinggesellschaft; 
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g) internes Modell für die Überwachung der Solvabilität auf Gruppenebene 

gemäss Art. 206 und Anhang 6; 

h) die Verwendung einer Matching-Anpassung oder einer Volatilitätsanpas-

sung nach Art. 77; 

i) eine vorübergehende Anpassung der massgeblichen risikofreien Zinskurve 

gemäss Art. 262;  

k) einen Abzug von den versicherungstechnischen Rückstellungen gemäss Art. 

263. 

Art. 265 

Kompetenzen der FMA hinsichtlich der Gruppenaufsicht ab dem 1. September 

2015 

Der FMA kommen folgende Kompetenzen ab dem 1. September 2015 zu: 

a) betreffend Geltungsbereich und Umfang der Gruppenaufsicht gemäss Art. 

194 bis 203; 

b) zur Bestimmung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde gemäss 

Art. 236 und 237; 

c) Errichtung des Kollegiums der Aufsichtsbehörden gemäss Art. 239. 

Art. 266 

Weitere Kompetenzen der FMA ab dem 1. September 2015 

Ab dem 1. September 2015 kann die FMA: 

a) die Methode zur Berechnung der Solvabilität der Gruppe gemäss Art. 206 

und Anhang 6 festlegen; 

b) über die Gleichwertigkeit einer Drittlandaufsicht gemäss Art. 213 und Art. 

252 entscheiden; 
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c) betreffend die Überwachung der Solvabilität bei Gruppen mit zentralisier-

tem Risikomanagement gemäss Art. 217 bis 219 entscheiden; 

d) bei fehlender Gleichwertigkeit der Gruppenaufsicht von Drittländern ent-

sprechend Art. 252 bis 255 vorgehen; 

e) Übergangsmassnahmen treffen mit Bezug auf die in den in Art. 268 ff. ge-

regelten Materien. 

Art. 267 

Anträge der Versicherungsunternehmen 

Entscheidungen der FMA über Anträge von Versicherungsunternehmen, 

die sich auf die in Art. 264 und 266 genannten Gegenstände beziehen, werden 

frühestens ab dem 1. Januar 2016 wirksam. 

Art. 268 

Versicherungsunternehmen, die ihre Tätigkeit einstellen 

1) Für Versicherungsunternehmen, die den Abschluss neuer Versicherungs- 

oder Rückversicherungsverträge bis zum 1. Januar 2016 einstellen und ihren Ver-

sicherungsbestand ausschliesslich mit dem Ziel verwalten, ihre Tätigkeit zu be-

enden, gilt dieses Gesetz, mit Ausnahme der Art. 152 bis 176, 185 bis 193 sowie 

259 bis 261 in einem der folgenden Fälle nicht: 

a) das Versicherungsunternehmen konnte der FMA gegenüber nachweisen, 

dass es seine Tätigkeit vor dem 1. Januar 2019 einstellen wird; oder 

b) das Versicherungsunternehmen durchläuft Sanierungsmassnahmen nach 

Art. 152 bis 159 und es wurde ein Verwalter ernannt. 

2) Für Versicherungsunternehmen, die unter 
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a) Abs. 1 Bst. a fallen, gelten ab dem 1. Januar 2019 oder ab einem früheren 

Zeitpunkt, wenn die FMA mit den Fortschritten in Bezug auf die Einstellung 

der Tätigkeit des Versicherungsunternehmens nicht einverstanden ist, die 

in Abs. 1 vom Anwendungsbereich ausgenommenen Bestimmungen; 

b) Abs. 1 Bst. b fallen, gelten ab dem 1. Januar 2021 oder ab einem früheren 

Zeitpunkt, wenn die FMA mit den Fortschritten in Bezug auf die Einstellung 

der Tätigkeit des Unternehmens nicht einverstanden ist, die in Abs. 1 vom 

Anwendungsbereich ausgenommenen Bestimmungen. 

3) Versicherungsunternehmen durchlaufen die Übergangsmassnahmen 

nach den Abs. 1 und 2 nur unter den folgenden Bedingungen: 

a) Das Versicherungsunternehmen gehört nicht zu einer Gruppe, oder es ge-

hört zu einer Gruppe, deren sämtliche Unternehmen den Abschluss neuer 

Versicherungs- oder Rückversicherungsverträge einstellen; 

b) das Versicherungsunternehmen legt der FMA einen Jahresbericht über die 

Fortschritte vor, die im Hinblick auf die Einstellung seiner Tätigkeit zu ver-

zeichnen sind; 

c) das Versicherungsunternehmen hat die FMA über die Anwendung der 

Übergangsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt. 

4) Die FMA erstellt eine Liste der betroffenen Versicherungsunternehmen 

und übermittelt sie allen anderen EWRA-Vertragsstaaten. 

5) Versicherungsunternehmen werden durch die Abs. 1 und 2 nicht an der 

Ausübung einer Geschäftstätigkeit gemäss den in Abs. 1 vom Anwendungsbe-

reich ausgenommenen Bestimmungen gehindert.  
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Art. 269 

Berichterstattung 

1) Während eines Zeitraums von vier Jahren ab dem 1. Januar 2016 wird 

die Frist, in der Versicherungsunternehmen in jährlichen oder geringeren Ab-

ständen die Informationen nach Art. 99 und 100 an die FMA einreichen müssen, 

pro Geschäftsjahr um zwei Wochen verkürzt, und zwar von maximal 20 Wochen 

nach dem Ende des Geschäftsjahrs des Versicherungsunternehmens, das am o-

der nach dem 30. Juni 2016, aber vor dem 1. Januar 2017 endet, auf höchstens 

14 Wochen nach dem Ende des Geschäftsjahres des Versicherungsunterneh-

mens, das am oder nach dem 30. Juni 2019, aber vor dem 1. Januar 2020 endet. 

2) Während eines Zeitraums von höchstens vier Jahren ab dem 1. Januar 

2016 verkürzt sich die Frist, in der Versicherungsunternehmen die Informationen 

nach Art. 100 offenlegen müssen, pro Geschäftsjahr um zwei Wochen, und zwar 

von maximal 20 Wochen nach dem Ende des Geschäftsjahres des Versicherungs-

unternehmens, das am oder nach dem 30. Juni 2016, aber vor dem 1. Januar 

2017 endet, auf höchstens 14 Wochen nach dem Ende des Geschäftsjahres des 

Unternehmens, das am oder nach dem 30. Juni 2019, aber vor dem 1. Januar 

2020 endet. 

3) Während eines Zeitraums von höchstens vier Jahren ab dem 1. Januar 

2016 verkürzt sich die Frist, in der Versicherungsunternehmen vierteljährlich die 

Informationen nach Art. 99 und 100 an die FMA einreichen müssen, pro Ge-

schäftsjahr um eine Woche, und zwar von maximal 8 Wochen für Quartale, die 

am oder nach dem 1. Januar 2016, aber vor dem 1. Januar 2017 enden, auf 5 

Wochen für Quartale, die am oder nach dem 1. Januar 2019, aber vor dem 1. 

Januar 2020 enden. 
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4) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten entsprechend für beteiligte Versicherungs-

unternehmen, Versicherungs-Holdinggesellschaften und gemischte Finanzhol-

dinggesellschaften gemäss Art. 246 und 248 auf Gruppenebene, wobei die in den 

Absätzen 1, 2 und 3 genannten Fristen jeweils um sechs Wochen verlängert wer-

den. 

Art. 270 

Basiseigenmittel und deren Bestandteile 

1) Bestandteile von Basiseigenmitteln,  

a) die, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist, vor dem 1. Januar 2016 

oder vor dem Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts europäischer Be-

hörden ausgegeben wurden,  

b) die am 31. Dezember 2015 nach der bisherigen Aufsichtsgesetzgebung 

verwendet werden könnten, um die verfügbare Solvabilitätsspanne bis zu 

mindestens 50 % der Solvabilitätsspanne zu erfüllen, 

c) die andernfalls nicht als Tier-1- oder Tier-2-Mittel gemäß Art. 43 eingestuft 

würden, 

werden für bis zu 10 Jahre nach dem 1. Januar 2016 in die Tier-1-

Basiseigenmittel aufgenommen.  

2) Bestandteile von Basiseigenmitteln,  

a) die, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist, vor dem 1. Januar 2016 

oder vor dem Inkrafttreten des delegierten Rechtsakts europäischer Be-

hörden ausgegeben wurden,  

b) die am 31. Dezember 2015 nach der bisherigen Aufsichtsgesetzgebung 

verwendet werden könnten, um die verfügbare Solvabilitätsspanne bis zu 

mindestens 25 % der Solvabilitätsspanne zu erfüllen, 
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werden für bis zu 10 Jahre nach dem 1. Januar 2016 in die Tier-2-

Basiseigenmittel aufgenommen.  

Art. 271 

Handelbare Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente 

Für Versicherungsunternehmen, die in handelbare Wertpapiere oder ande-

re Finanzinstrumente auf der Grundlage von neu gebündelten, verbrieften und 

vor dem 1. Januar 2011 ausgegebenen Krediten investieren, gelten die hierzu 

durch die europäischen Behörden statuierten Anforderungen nur, wenn nach 

dem 31. Dezember 2014 zugrundeliegende Forderungen neu hinzugefügt oder 

ersetzt werden.  

Art. 272 

Solvenzkapitalanforderung 

1) Unbeschadet der Art. 42 und 54 gilt:  

a) bis zum 31. Dezember 2017 werden bei der Berechnung der Untermodule 

für das Konzentrationsrisiko und das Spread-Risiko nach der Standardfor-

mel für Forderungen an die Zentralregierungen oder Zentralbanken der 

EWRA-Vertragsstaaten, die auf die Landeswährung eines EWRA-

Vertragsstaates lauten und in dieser Währung refinanziert sind, dieselben 

Standardparameter verwendet, wie für Forderungen, die auf die eigene 

Landeswährung lauten und in dieser Währung refinanziert sind; 

b) 2018 werden die Standardparameter, die bei der Berechnung der Unter-

module für das Konzentrationsrisiko und das Spread-Risiko nach der Stan-

dardformel verwendet werden, gegenüber Forderungen an die Zentralre-

gierungen oder Zentralbanken der EWRA-Vertragsstaaten, die auf die Lan-
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deswährung eines anderen EWRA-Vertragsstaates lauten und in dieser 

Währung refinanziert sind, um 80 % gesenkt; 

c) 2019 werden die Standardparameter, die bei der Berechnung der Unter-

module für das Konzentrationsrisiko und das Spread-Risiko nach der Stan-

dardformel verwendet werden, gegenüber Forderungen an die Zentralre-

gierungen oder Zentralbanken der EWRA-Vertragsstaaten, die auf die Lan-

deswährung eines anderen EWRA-Vertragsstaates lauten und in dieser 

Währung refinanziert sind, um 50 % gesenkt; 

d) 2020 und darüber hinaus werden die Standardparameter, die bei der Be-

rechnung der Untermodule für das Konzentrationsrisiko und das Spread-

Risiko nach der Standardformel verwendet werden, gegenüber Forderun-

gen an die Zentralregierungen oder Zentralbanken der EWRA-

Vertragsstaaten, die auf die Landeswährung eines anderen EWRA-

Vertragsstaates und in dieser Währung refinanziert sind, nicht mehr ge-

senkt. 

Art. 273 

Erfüllung der Solvenzkapitalanforderung 

1) Versicherungsunternehmen, die die erforderliche Solvabilitätsspanne am 

31. Dezember 2015 nach der bisherigen Aufsichtsgesetzgebung erfüllen, die bis 

zum 31. Dezember 2016 aber der vorgeschriebenen Solvenzkapitalanforderung 

nicht nachkommen, sind von der FMA zu verpflichten, die Maßnahmen zu tref-

fen, die zur Aufbringung der anrechnungsfähigen Eigenmittel in der zur Bede-

ckung der Solvenzkapitalanforderung erforderlichen Höhe oder zur Senkung des 

Risikoprofils notwendig sind, sodass die Bedeckung der Solvenzkapitalanforde-

rung bis zum 31. Dezember 2017 sichergestellt ist. 
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2) Das betroffene Versicherungsunternehmen legt der FMA alle drei Mona-

te einen Fortschrittsbericht vor, in dem die Massnahmen zur Aufbringung der 

anrechnungsfähigen Eigenmittel in der zur Bedeckung der Solvenzkapitalanfor-

derung erforderlichen Höhe oder zur Senkung des Risikoprofils, die getroffen 

werden, um die Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung sicherzustellen, sowie 

der hierbei erzielte Fortschritt dargestellt sind. 

3) Die in Abs. 1 erwähnte Verlängerung wird zurückgenommen, wenn aus 

dem Fortschrittsbericht hervorgeht, dass zwischen dem Zeitpunkt der Feststel-

lung der Nichtbedeckung der Solvenzkapitalanforderung und dem der Übermitt-

lung des Fortschrittsberichts kein nennenswerter Fortschritt bei der Erreichung 

einer Aufstockung der anrechnungsfähigen Eigenmittel bis auf die zur Bedeckung 

der Solvenzkapitalanforderung erforderlichen Höhe oder zur Senkung des Risi-

koprofils bis zur erneuten Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung stattgefun-

den hat. 

Art. 274 

Gruppenaufsicht 

1) In Bezug auf die Gruppenaufsicht ist es dem obersten Mutter-

Versicherungsunternehmen während des Zeitraums bis zum 31. März 2022 ge-

stattet, die Genehmigung eines auf einen Teil einer Gruppe anwendbaren inter-

nen Gruppenmodells zu beantragen, wenn das Unternehmen und das oberste 

Mutterunternehmen im Inland ansässig sind und der betreffende Teil einen ei-

genständigen Teil bildet, dessen Risikoprofil sich deutlich vom Rest der Gruppe 

unterscheidet. 
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2) Die für Einzel-Versicherungsunternehmen nach diesem Gesetz geltenden 

Übergangsbestimmungen finden im Rahmen der Gruppenaufsicht entsprechen-

de Anwendung.  

Art. 275 

Nach bisherigem Recht zugelassene Versicherungsunternehmen  

Nach bisherigem Recht zugelassene Versicherungsunternehmen, die den 

Anforderungen dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Verordnungen nicht 

entsprechen, haben sich bis zum 1. Januar 2016 an das neue Recht anzupassen, 

andernfalls ihnen die Bewilligung entzogen wird.  

Art. 276 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Es werden zum 1. Januar 2016 aufgehoben: 

a) Gesetz vom 6. Dezember 1995 betreffend die Aufsicht über Versicherungs-

unternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG), LGBl. 1996 Nr. 23; 

b) Gesetz vom 23. Oktober 2002 über die Abänderung des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes, LGBl. 2002 Nr. 157; 

c) Gesetz vom 16. April 2003 über die Abänderung des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes, LGBl. 2003 Nr. 137; 

d) Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Abänderung des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes, LGBl. 2004 Nr. 188; 

e) Gesetz vom 26. November 2004 über die Abänderung des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes, LGBl. 2005 Nr. 14; 

f)  Gesetz vom 25. November 2005 über die Abänderung des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes, LGBl. 2006 Nr. 31; 
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g)  Gesetz vom 20. April 2006 über die Abänderung des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes, LGBl. 2006 Nr. 123; 

h) Gesetz vom 17. Mai 2006 über die Abänderung des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes, LGBl. 2006 Nr. 128; 

i) Gesetz vom 24. November 2006 über die Abänderung des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes, LGBl. 2007 Nr. 14; 

k) Gesetz vom 22. Juni 2007 über die Abänderung des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes, LGBl. 2007 Nr. 231; 

l) Gesetz vom 20. September 2007 über die Abänderung des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes, LGBl. 2007 Nr. 264; 

m) Gesetz vom 20. September 2007 über die Abänderung des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes, LGBl. 2007 Nr. 276; 

n) Gesetz vom 22. Oktober 2009 über die Abänderung des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes, LGBl. 2009 Nr. 328; 

o) Gesetz vom 25. November 2010 über die Abänderung des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes, LGBl. 2011 Nr. 10. 

Art. 277 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Refe-

rendumsfrist am 1. Januar 2016 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundma-

chung. 

2) Vorbehalten bleiben Art. 264 bis 267, die am 1. September 2015 in Kraft 

treten. 
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3) Art. 90 Abs. 6, 129 Abs. 3 letzter Satz, Art. 130 Abs. 2 letzter Satz, Art. 

190 Abs. 3, Art. 237 Abs. 3, Art. 252 Abs. 2 letzter Satz treten gleichzeitig mit dem 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betreffend die Übernahme der 

Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Euro-

päische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Al-

tersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhe-

bung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 

S. 48) in Kraft. 
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Anhang 1 

Versicherungszweige in der Nichtlebensversicherung 

A.  Einteilung der Risiken nach Versicherungszweigen 

1. Unfall (einschliesslich Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) 

� einmalige Leistungen; 

� wiederkehrende Leistungen; 

� kombinierte Leistungen; 

� Personenbeförderung. 

2. Krankheit 

� einmalige Leistungen; 

� wiederkehrende Leistungen; 

� kombinierte Leistungen. 

3. Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) 

Sämtliche Schäden an: 

� Landkraftfahrzeugen; 

� Landfahrzeugen ohne eigenen Antrieb. 

4. Schienenfahrzeug-Kasko 

Sämtliche Schäden an Schienenfahrzeugen. 

5. Luftfahrzeug-Kasko 

Sämtliche Schäden an Luftfahrzeugen. 

6. See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko 

Sämtliche Schäden an: 
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� Flussschiffen; 

� Binnenseeschiffen; 

� Seeschiffen. 

7. Transportgüter (einschliesslich Waren, Gepäckstücke und aller sonstigen 

Güter) 

Sämtliche Schäden an transportierten Gütern, unabhängig von dem jeweils 

verwendeten Transportmittel. 

8. Feuer- und Elementarschäden 

Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Zweige 3, 4, 5, 6 oder 7 

fallen), die verursacht werden durch: 

� Feuer; 

� Explosion; 

� Sturm; 

� andere Elementarschäden ausser Sturm; 

� Kernenergie; 

� Bodensenkungen und Erdrutsch. 

9. Sonstige Sachschäden 

Sämtliche Sachschäden (soweit sie nicht unter die Zweige 3, 4, 5, 6 und 7 

fallen), die durch Hagel oder Frost sowie durch Ursachen aller Art (wie bei-

spielsweise Diebstahl) hervorgerufen werden, soweit diese Ursachen nicht 

unter Zweig 8 erfasst sind. 

10. Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb 

Haftpflicht aller Art (einschliesslich derjenigen des Frachtführers), die sich 

aus der Verwendung von Landfahrzeugen mit eigenem Antrieb ergibt. 

11. Luftfahrzeughaftpflicht 
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Haftpflicht aller Art (einschliesslich derjenigen des Frachtführers), die sich 

aus der Verwendung von Luftfahrzeugen ergibt. 

12. See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaftpflicht 

Haftpflicht aller Art (einschliesslich derjenigen des Frachtführers), die sich 

aus der Verwendung von Flussschiffen, Binnenseeschiffen und Seeschiffen 

ergibt. 

13. Allgemeine Haftpflicht 

Alle sonstigen Haftpflichtfälle, die nicht unter die Zweige 10, 11 und 12 fal-

len. 

14. Kredit 

� allgemeine Zahlungsunfähigkeit; 

� Ausfuhrkredit; 

� Abzahlungsgeschäfte; 

� Hypotheken; 

� landwirtschaftliche Darlehen. 

15. Kaution 

� direkte Kaution; 

� indirekte Kaution. 

16. Verschiedene finanzielle Verluste 

� Berufsrisiken; 

� ungenügende Einkommen (allgemein) ; 

� Schlechtwetter; 

� Gewinnausfall; 

� laufende Unkosten allgemeiner Art; 



435 
 

 

� unvorhergesehene Geschäftsunkosten; 

� Wertverluste; 

� Miet- oder Einkommensausfall; 

� sonstiger indirekter kommerzieller Verlust; 

� nicht kommerzielle Geldverluste; 

� sonstige finanzielle Verluste. 

17. Anwalts- und Gerichtskosten 

Rechtsschutz. 

18. Touristischer Beistand  

Beistandsleistungen zugunsten von Personen, die auf Reisen oder während 

der Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in 

Schwierigkeiten geraten. 

B) Bezeichnung von Bewilligungen, die gleichzeitig für mehrere Zweige er-

teilt werden (Sammelbezeichnungen) 

Umfasst die Bewilligung zugleich: 

a) die Zweige 1 und 2, so wird sie unter der Bezeichnung "Unfälle und Krank-

heit" erteilt; 

b) die Zweige 1 (vierter Gedankenstrich), 3, 7 und 10, so wird sie unter der 

Bezeichnung "Kraftfahrtversicherung" erteilt; 

c) die Zweige 1 (vierter Gedankenstrich), 4, 6, 7 und 12, so wird sie unter der 

Bezeichnung "See- und Transportversicherung" erteilt; 

d) die Zweige 1 (vierter Gedankenstrich), 5, 7 und 11, so wird sie unter der 

Bezeichnung "Luftfahrtversicherung" erteilt; 
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e) die Zweige 8 und 9, so wird sie unter der Bezeichnung "Feuer- und andere 

Sachschäden" erteilt; 

f) die Zweige 10, 11, 12 und 13, so wird sie unter der Bezeichnung "Haft-

pflicht" erteilt; 

g) die Zweige 14 und 15, so wird sie unter der Bezeichnung "Kredit und Kauti-

on" erteilt. 
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Anhang 2 

Versicherungszweige in der Lebensversicherung 

1. Lebensversicherung 

2. Heiratsversicherung, Geburtenversicherung 

3. Anteil- beziehungsweise fondsgebundene Lebensversicherung 

4. Permanente Krankenversicherung (einschliesslich Versicherung gegen Inva-

lidität) 

5. Tontinengeschäfte 

6. Kapitalisationsgeschäfte 

7. Geschäfte der Verwaltung von Einrichtungen der betrieblichen Altersvor-

sorge (Pensionsfonds) 

8. Geschäfte, die nach Buch IV Titel 4 Kapitel 1 des französischen �Code des 

assurances� durchgeführt werden 

9. Geschäfte gemäss Sozialversicherungsrecht eines Landes, die von der Le-

bensdauer abhängen und von Lebensversicherungsunternehmen auf deren 

eigenes Risiko betrieben oder verwaltet werden 
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Anhang 3 

Grossrisiken nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 18 

Als Grossrisiken gelten: 

a)  die unter den Zweigen 4, 5, 6, 7, 11 und 12 des Anhangs 1 eingestuften 

Risiken; 

b)  die unter den Zweigen 14 und 15 des Anhangs 1 eingestuften Risiken, wenn 

der Versicherungsnehmer eine Erwerbstätigkeit im industriellen oder ge-

werblichen Sektor oder eine freiberufliche Tätigkeit ausübt und das Risiko 

damit im Zusammenhang steht; 

c)  die unter den Zweigen 3, 8, 9, 10, 13 und 16 des Anhangs 1 eingestuften 

Risiken, sofern der Versicherungsnehmer bei mindestens zwei der drei fol-

genden Kriterien die Obergrenzen überschreitet: 

�  Bilanzsumme: 6.2 Millionen Euro oder der Gegenwert in Schweizer 

Franken; 

�  Nettoumsatzerlöse im Geschäftsjahr: 12.8 Millionen Euro oder der 

Gegenwert in Schweizer Franken; 

�  durchschnittliche Beschäftigtenzahl im Verlauf des Geschäftsjahres: 

250. 

Gehört der Versicherungsnehmer zu einer Unternehmensgruppe, für die eine 

konsolidierte Jahresrechnung erstellt wird, so werden die genannten Kriterien 

auf die konsolidierte Jahresrechnung angewandt.  
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Anhang 4 

Mitteilungspflichten gegenüber Versicherungsnehmern nach 

Art. 106 und 148 

Die Versicherungsunternehmen haben den Versicherungsnehmer über die 

für das Versicherungsverhältnis massgeblichen Tatsachen und Rechte vor Ab-

schluss und während der Laufzeit eines Vertrages gemäss den nachfolgenden 

Bestimmungen zu unterrichten. Die Informationen sind schriftlich in einer Amts-

sprache des Staates der Verpflichtung oder in einer Sprache, die vom Versiche-

rungsnehmer gewünscht wird, abzufassen.  

1. Für alle Versicherungssparten notwendige Informationen: 

a) Name, Anschrift, Rechtsform und Sitz des Versicherungsunternehmens und 

der etwaigen Zweigniederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen 

werden soll; 

b) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen und Besonde-

ren Versicherungsbedingungen; 

c) Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherungs-

unternehmens, sofern keine Allgemeinen Versicherungsbedingungen ver-

wendet werden; 

d) Angaben zur Laufzeit des Versicherungsverhältnisses; 

e) Angaben über die Prämienhöhe, wobei die Prämien einzeln auszuweisen 

sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versiche-

rungsverträge umfassen soll, und über die Prämienzahlungsweise sowie 
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Angaben über etwaige Nebengebühren und Nebenkosten und Angabe des 

insgesamt zu zahlenden Betrages; 

f) Angaben über die Frist, während der der Antragsteller an den Antrag ge-

bunden sein soll; 

g) Belehrung über das Recht zum Widerruf oder zum Rücktritt; 

h) die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde, an die sich der Versiche-

rungsnehmer bei Beschwerden über das Versicherungsunternehmen wen-

den kann; 

i) Angabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts für den Fall, dass die Par-

teien keine Wahlfreiheit haben, oder, wenn die Parteien das anwendbare 

Vertragsrecht frei wählen können, ein Hinweis auf die Wahlfreiheit und das 

vom Versicherungsunternehmen vorgeschlagene Recht; 

k) Bestimmungen zur Bearbeitung von den Vertrag betreffenden Beschwer-

den der Versicherungsnehmer, der Versicherten oder der Begünstigten des 

Vertrags, gegebenenfalls einschliesslich des Hinweises auf eine Beschwer-

destelle. 

2. Bei Lebensversicherungen zusätzlich erforderliche Informationen: 

a) Beschreibung jeder Garantie und jeder Option; 

b) Laufzeit der Police; 

c) Einzelheiten der Vertragsbeendigung;  

d) Prämienzahlungsweise und Prämienzahlungsdauer; 

e) Methoden der Überschussberechnung und Überschussbeteiligung; 

f) Angabe der Rückkaufswerte und beitragsfreien Leistungen und das Aus-

mass, in dem diese Leistungen garantiert sind; 
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g) Informationen über die Prämien für jede Leistung, und zwar sowohl Haupt- 

als auch Nebenleistungen, wenn sich derartige Informationen als sinnvoll 

erweisen; 

h) für fondsgebundene Policen die Angaben der Fonds (in Rechnungseinhei-

ten), an die die Leistungen gekoppelt sind; 

i) Angabe der Art der den fondsgebundenen Policen zugrunde liegenden 

Vermögenswerte; 

k) Modalitäten der Ausübung des Widerrufs- und des Rücktrittsrechts; 

l) allgemeine Angaben zu der auf die Policenart anwendbaren Steuerrege-

lung; 

m) ein konkreter Hinweis auf den Bericht über Solvabilität und Finanzlage nach 

Art. 100, der dem Versicherungsnehmer auf einfache Weise den Zugang zu 

diesen Angaben ermöglicht. 

3. Während der Laufzeit eines Versicherungsvertrages vom Versicherungs-

unternehmen zu erteilende Informationen: 

a)  Änderungen von Name, Anschrift, Rechtsform und Sitz des Versicherungs-

unternehmens und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abge-

schlossen worden ist; 

b)  in der Lebensversicherung:  

�  Änderungen der Allgemeinen und der Besonderen Versicherungs-

bedingungen; 

�  Änderungen der Angaben nach Ziff. 2 Bst. d bis k, sofern sie sich im 

Fall eines Zusatzvertrages oder einer Änderung der für den Vertrag 

geltenden Rechtsvorschriften ergeben; 

�  jährliche Mitteilung über den Stand der Überschussbeteiligung. 
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Anhang 5 

Standardformel zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung 

(SCR) 

1.  Berechnung der Basissolvenzkapitalanforderung (BSCR) 

Die in Art. 54 Abs. 1 dargelegte Basissolvenzkapitalanforderung wird wie folgt 

ermittelt: 

Basis SCR=  

wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; "i, j" bedeu-

tet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein 

sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: 

�  SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul; 

�  SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul; 

�  SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul; 

�  SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken; 

�  SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall. 

Der Faktor Corr i,j steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Kor-

relationsmatrix: 

 
ji

jiji SCRSCRCorr
,

,
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j 

i  

Markt Gegenpartei-

ausfall 

Lebens-

versicherung 

Kranken-

versicherung 

Nichtlebens-

versicherung 

Markt 1 0.25 0.25 0.25 0.25 

Gegen-

parteiausfall 
0.25 1 0.25 0.25 0.5 

Lebens-

versicherung 
0.25 0.25 1 0.25 0 

Kranken-

versicherung 
0.25 0.25 0.25 1 0 

Nichtlebens-

versicherung 
0.25 0.5 0 0 1 

2.  Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls  

Das in Art. 55 Abs. 2 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risiko-

errechnet sich wie folgt:  

SCRNichtleben=  

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeu-

tet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein 

sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: 

�  SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprä-

mien- und -rückstellungsrisiko; 

� SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko. 

 
ji

jiji SCRSCRCorr
,

,
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3.  Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls 

Das in Art. 55 Abs. 3 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul er-

rechnet sich wie folgt: 

SCRLeben=  

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeu-

tet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein 

sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: 

- SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko; 

- SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko; 

- SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko; 

- SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko; 

- SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko; 

- SCRStorno: Untermodul Stornorisiko; 

- SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko. 

4.  Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken 

Struktur des Risikomoduls Marktrisiken 

Das in Art. 55 Abs. 5 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt: 

SCRMarkt=  

wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeu-

tet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein 

sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: 

 
ji

jiji SCRSCRCorr
,

,

 
ji

jiji SCRSCRCorr
,

,
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� SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko; 

�   SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko; 

�   SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko; 

�   SCRSpread: Untermodul Spreadrisiko; 

�   SCRKonzentration: Untermodul Marktrisiko-Konzentrationen; 

�   SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko. 
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Anhang 6 

Berechnungsmethoden für die Überwachung der Solvabilität auf 

Gruppenebene 

1. Methode 1 (Standardmethode): Berechnung auf der Grundlage des 

konsolidierten Abschlusses 

1) Die Gruppensolvabilität wird auf der Grundlage des konsolidierten Ab-

schlusses berechnet. 

2) Die Gruppensolvabilität wird bestimmt durch: 

a) die auf der Grundlage des konsolidierten Abschlusses errechneten, zur Be-

deckung der Solvenzkapitalanforderung anrechnungsfähigen Eigenmittel; 

und 

b) die auf der Grundlage des konsolidierten Abschlusses errechnete Solvenz-

kapitalanforderung auf Gruppenebene. 

3) Für die Berechnung der auf die Solvenzkapitalanforderung anrechnungs-

fähigen Eigenmittel und der Solvenzkapitalanforderung auf Gruppenebene an-

hand des konsolidierten Abschlusses gelten die Art. 43 ff.  

4) Die anhand des konsolidierten Abschlusses zu ermittelnde Solvenz-

kapitalanforderung auf Gruppenebene (konsolidierte Solvenzkapitalanforderung 

für die Gruppe) wird entweder mit der Standardformel oder über ein genehmig-

tes internes Modell nach den in Art. 53 ff. enthaltenen Grundsätzen berechnet.  
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5) Die konsolidierte Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe muss min-

destens der Summe entsprechen aus: 

a) der in den Art. 49 ff. genannten Mindestkapitalanforderung für das betei-

ligte Versicherungsunternehmen; und 

b) dem der Beteiligung entsprechenden Anteil an den Mindestkapitalan-

forderungen für die verbundenen Versicherungsunternehmen. 

6) Dieses Minimum ist mit den anrechnungsfähigen Basiseigenmitteln zu 

bedecken. 

7) Wenn bestimmt wird, ob diese anrechnungsfähigen Eigenmittel zur Be-

deckung des Mindestbetrags der konsolidierten Solvenzkapitalanforderung für 

die Gruppe in Frage kommen, finden die in den Art. 207 ff. festgelegten Grunds-

ätze entsprechend Anwendung. Art. 84 gilt entsprechend. 

2. Internes Modell für die Gruppe 

1) Wird darum ersucht, die konsolidierte Solvenzkapitalanforderung für die 

Gruppe sowie die Solvenzkapitalanforderung für Versicherungsunternehmen der 

Gruppe mit einem internen Modell zu berechnen, das von einem Versicherungs-

unternehmen und dessen verbundenen Unternehmen oder gemeinsam von den 

verbundenen Unternehmen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder einer 

gemischten Finanzholdinggesellschaft eingereicht wurde, so arbeitet die FMA mit 

den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden bei der Entscheidung über die Ertei-

lung dieser Erlaubnis und bei der Festlegung der Bedingungen, an die diese Er-

laubnis gegebenenfalls geknüpft wird, zusammen. Der Antrag um Erlaubnis ist an 

die FMA zu richten, falls diese für die Gruppenaufsicht zuständig ist. Sie infor-

miert umgehend die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden. 
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2) Die FMA unternimmt zusammen mit den anderen betroffenen Auf-

sichtsbehörden alles, um innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des voll-

ständigen Antrags bei der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde zu einer 

gemeinsamen Entscheidung über den Antrag zu gelangen. Ist die FMA für die 

Gruppenaufsicht zuständig, leitet sie den vollständigen Antrag umgehend an die 

anderen betroffenen Aufsichtsbehörden weiter. 

3) Innerhalb der in Abs. 2 genannten Frist kann die FMA die EIOPA konsul-

tieren; diese wird auch auf Antrag des beteiligten Unternehmens konsultiert. 

Wird sie konsultiert, so verlängert sich die in Abs. 2 genannte Frist um zwei Mo-

nate. 

4) Wurde die EIOPA nicht konsultiert und gelangen die FMA sowie die an-

deren betroffenen Aufsichtsbehörden nicht innerhalb von sechs Monaten nach 

Eingang des vollständigen Antrags bei der für die Gruppenaufsicht zuständigen 

Behörde zu einer gemeinsamen Entscheidung, ersucht die FMA, falls sie für die 

Gruppenaufsicht zuständig ist, die EIOPA, binnen weiterer zwei Monate ihr und 

den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden ihre Empfehlung zu übermitteln. 

Die FMA trifft, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, binnen drei Wochen 

nach Übermittlung dieser Empfehlung eine Entscheidung, in welcher sie diese 

Empfehlung in vollem Umfang berücksichtigt. 

5) Unabhängig davon, ob die EIOPA konsultiert worden ist, wird die Ent-

scheidung der FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, mit einer um-

fassenden Begründung versehen, und sie berücksichtigt die Standpunkte, die von 

den anderen zuständigen Aufsichtsbehörden geäussert wurden. Die FMA über-

mittelt dem Antragsteller und den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden die 

Entscheidung; diese ist verbindlich. 
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6) Wird innerhalb der in Abs. 2 beziehungsweise Abs. 3 genannten Fristen 

keine gemeinsame Entscheidung erzielt, entscheidet die FMA selbst über den 

Antrag, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist. Bei ihrer Entscheidung 

trägt die FMA den Standpunkten und Vorbehalten, die die anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden innerhalb der einschlägigen Frist geäussert haben, ebenso 

gebührend Rechnung wie der Empfehlung der EIOPA, wenn diese konsultiert 

worden ist. Die Entscheidung ist mit einer umfassenden Begründung zu verse-

hen, die auch alle erheblichen Abweichungen vom Standpunkt der EIOPA erläu-

tert. Die FMA teilt dem Antragsteller und den anderen betroffenen Aufsichtsbe-

hörden ihre Entscheidung mit; diese ist verbindlich. 

7) Ist die FMA der Auffassung, dass das Risikoprofil eines ihrer Aufsicht un-

terliegenden Versicherungsunternehmens erheblich von den Annahmen ab-

weicht, die dem auf Gruppenebene genehmigten internen Modell zugrunde lie-

gen, so kann sie, solange dieses Unternehmen ihre Bedenken nicht angemessen 

ausgeräumt hat, diesem Versicherungsunternehmen nach Art. 72 einen Auf-

schlag auf die anhand dieses internen Modells ermittelte Solvenzkapitalanforde-

rung vorschreiben. Sollte ein solcher Kapitalaufschlag unter aussergewöhnlichen 

Umständen nicht angemessen sein, kann die FMA von dem betreffenden Unter-

nehmen verlangen, seine Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel zu 

berechnen. In den in Art. 72 Abs. 2 Bst. a und c genannten Fällen kann die FMA 

diesem Versicherungsunternehmen einen Aufschlag auf die anhand der Stan-

dardformel ermittelte Solvenzkapitalanforderung vorschreiben. Die FMA erläu-

tert ihre Entscheidung sowohl dem Versicherungsunternehmen als auch der für 

die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde. 
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3. Kapitalaufschlag für die Gruppe 

1) Bei ihrer Beurteilung, ob die konsolidierte Solvenzkapitalanforderung für 

die Gruppe dem Risikoprofil der Gruppe angemessen Rechnung trägt, beachtet 

die FMA, falls sie für die Gruppenaufsicht zuständig ist, vor allem Situationen, in 

denen die Umstände nach Art. 72 Abs. 2 auf Gruppenebene eintreten könnten, 

insbesondere wenn: 

a) ein auf Gruppenebene bestehendes spezielles Risiko wegen seiner schwie-

rigen Quantifizierbarkeit durch die Standardformel oder das verwendete 

interne Modell nicht hinreichend abgedeckt würde; oder 

b) die Aufschläge auf die Solvenzkapitalanforderung für die verbundenen Ver-

sicherungsunternehmen von den betroffenen Aufsichtsbehörden nach Art. 

72 und Ziff. 2 Abs. 7 dieses Anhangs vorgeschrieben werden. 

2) Wird dem Risikoprofil der Gruppe nicht angemessen Rechnung getragen, 

kann ein Aufschlag auf die konsolidierte Solvenzkapitalanforderung für die Grup-

pe vorgeschrieben werden. 

3) Art. 72 findet entsprechend Anwendung.  

4. Methode 2 (Alternativmethode): Abzugs- und Aggregationsmethode 

1) Die Gruppensolvabilität wird auf der Grundlage der Einzelabschlüsse der 

Gruppenunternehmen berechnet. 

2) Die Gruppensolvabilität wird bestimmt durch: 

a) die aggregierten, anrechnungsfähigen Eigenmittel der Gruppe nach Abs. 3; 

und 
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b) den Wert des verbundenen Versicherungsunternehmens im beteiligten 

Versicherungsunternehmen und die aggregierte Solvenzkapitalanforderung 

der Gruppe nach Abs. 4. 

3) Die aggregierten anrechnungsfähigen Eigenmittel der Gruppe sind die 

Summe aus: 

a) den auf die Solvenzkapitalanforderung des beteiligten Versicherungs-

unternehmens anrechnungsfähigen Eigenmitteln; und 

b) dem Anteil des beteiligten Versicherungsunternehmens an den auf die Sol-

venzkapitalanforderung des verbundenen Versicherungsunternehmens an-

rechnungsfähigen Eigenmitteln. 

4) Die aggregierte Solvenzkapitalanforderung der Gruppe ist die Summe 

aus: 

a) der Solvenzkapitalanforderung des beteiligten Versicherungsunterneh-

mens; und 

b) dem Anteil der Solvenzkapitalanforderung des verbundenen Versiche-

rungsunternehmens. 

5) Wenn die Beteiligung an dem verbundenen Versicherungsunternehmen 

ganz oder teilweise indirekt gehalten wird, so beruht der Wert des verbundenen 

Versicherungsunternehmens in dem beteiligten Versicherungsunternehmen auf 

dem Wert dieser indirekten Beteiligung unter Berücksichtigung des entspre-

chenden durchgerechneten Anteils. Eine solche Berücksichtigung ist auch in Abs. 

3 Bst. b und Abs. 4 Bst. b vorzunehmen.  

6) Wird die Erlaubnis beantragt, die Solvenzkapitalanforderung für die Ver-

sicherungsunternehmen der Gruppe anhand eines internen Modells zu berech-
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nen, das von einem Versicherungsunternehmen und dessen verbundenen Un-

ternehmen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft oder einer gemischten Fi-

nanzholdinggesellschaft eingereicht wurde, so gilt Ziff. 2 dieses Anhangs entspre-

chend. 

7) Bei ihrer Entscheidung darüber, ob die nach Abs. 4 berechnete aggre-

gierte Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe dem Risikoprofil der Gruppe 

angemessen Rechnung trägt, richtet die FMA ihre Aufmerksamkeit insbesondere 

auf spezielle auf Gruppenebene bestehende Risiken, die wegen ihrer schwierigen 

Quantifizierbarkeit nicht ausreichend abgedeckt würden. 

8) Weicht das Risikoprofil der Gruppe erheblich von den Annahmen ab, die 

der aggregierten Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe zugrunde liegen, 

kann ein Aufschlag auf die aggregierte Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe 

vorgeschrieben werden. 

9) Art. 72 findet entsprechend Anwendung.  
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6.2 Abänderung des Versicherungsvertragsgesetzes; VersVG 

Gesetz 

vom ...  

über die Abänderung des Versicherungsvertragsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 16. Mai 2001 über den Versicherungsvertrag (Versiche-

rungsvertragsgesetz, VersVG), LGBl. 2001 Nr. 128, in der geltenden Fassung, wird 

wie folgt abgeändert:  

Art. 3 Abs. 1 

1) Die Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen sowie die 

nach Art. 106 des Versicherungsaufsichtsgesetzes erforderlichen Informationen 

müssen entweder in den Versicherungsantrag aufgenommen oder dem Antrag-

steller auf andere Weise vor der Einreichung des Versicherungsantrages zur Ver-

fügung gestellt werden. 
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Art. 57 

Aufgehoben 

Art. 58 

Anwendungsbereich 

Der Anwendungsbereich von Art. 59 bis 61a bestimmt sich nach Art. 142 

des Versicherungsaufsichtsgesetzes.  

Art. 59 Abs. 2 und 3 

2) Bei Übertragung der Schadenerledigung auf ein Schadenabwicklungs-

unternehmen nach Art. 144 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes muss die-

ses Unternehmen im gesonderten Vertrag oder im gesonderten Kapitel erwähnt 

werden unter Angabe seiner Firmenbezeichnung und der Adresse seines Sitzes. 

3) Im Fall einer Rechtsschutztätigkeit nach Art. 142 Abs. 2 Bst. c des Versi-

cherungsaufsichtsgesetzes hat der Vertrag den gesonderten Hinweis zu enthal-

ten, dass die betreffende Garantie auf die im Vertrag vorgesehenen Beistands-

leistungen begrenzt ist und lediglich als Ergänzung zu diesen gewährt wird.  

Art. 60 

Freie Wahl eines Rechtsvertreters  

In jedem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag ist ausdrücklich vorzusehen, 

dass: 

a)  wenn ein Rechtsanwalt oder eine sonstige entsprechend qualifizierte Per-

son in Anspruch genommen wird, um in einem Gerichts- oder Verwal-

tungsverfahren den Versicherten zu verteidigen, zu vertreten oder seine In-
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teressen wahrzunehmen, es dem Versicherten freisteht, welchen Rechts-

anwalt oder welche sonstige Person er wählt; 

b)  die Versicherten einen Rechtsanwalt oder eine andere entsprechend quali-

fizierte Person frei wählen können, die ihre Interessen vertritt, wenn eine 

Interessenkollision entsteht. 

Art. 61a  

Interessenkollision 

Tritt eine Interessenkollision ein oder besteht Uneinigkeit in der Frage der 

Regelung des Streitfalls, so muss das Versicherungsunternehmen oder gegebe-

nenfalls das Schadenabwicklungsunternehmen den Versicherten auf sein Recht 

nach Art. 60 und auf die Möglichkeit, das Verfahren nach Art. 61 in Anspruch zu 

nehmen, hinzuweisen. 

Art. 65 Abs. 1 und 2 

1) Schliesst der Versicherungsnehmer einen Einzel-Lebensversicherungs-

vertrag ab, so kann er von diesem Vertrag, wenn dessen Laufzeit sechs Monate 

übersteigt, innerhalb einer Frist von 30 Tagen seit Kenntnis des Vertragsab-

schlusses zurücktreten. 

2) Die Rücktrittserklärung ist dem Versicherungsunternehmen schriftlich 

einzureichen. Die Rücktrittsfrist ist eingehalten, wenn die Rücktrittserklärung am 

dreissigsten Tag der Post übergeben wird. 
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Art. 87 Abs. 1 

1) Bei einer Krankenversicherung, bei der die Prämie entsprechend den in 

der Versicherungsaufsichtsgesetzgebung vorgesehenen technischen Berech-

nungsgrundlagen zu berechnen ist, darf das Versicherungsunternehmen nur die 

sich daraus ergebende Prämie verlangen. Unbeschadet bleibt die Möglichkeit, 

mit Rücksicht auf ein erhöhtes Risiko einen angemessenen Risikozuschlag oder 

einen Leistungsausschluss zu vereinbaren. 

Art. 94 Abs. 1 

1) Die folgenden Vorschriften dieses Gesetzes dürfen durch Vertragsabrede 

nicht zu Ungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten 

geändert werden: Art. 1, 2, 6, 8, 10, 13 Abs. 1, 17 bis 19, 21, 22 Abs. 4, 23 bis 27, 

35 bis 38, 46, 50 bis 52, 53 Abs. 3, 55, 56, 59 bis 61a, 65, 66, 68 bis 72, 74 Abs. 1, 

75 Abs. 1, 82, 84 Abs. 3, 85 bis 90 und 92. 

II.  

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom� betreffend die Auf-

sicht über Versicherungsunternehmen in Kraft. 
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6.3 Gesetz über das interenationale Versicherungsvertragsrecht; IVersVG 

Gesetz 

vom ...  

über das internationale Versicherungsvertragsrecht (IVersVG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 

Gegenstand und Zweck 

1) Dieses Gesetz regelt das auf Versicherungsverträge mit Auslandsberüh-

rung, unter Einschluss der Rückversicherung, anwendbare Recht. 

2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, gilt das Gesetz 

über das internationale Privatrecht. 

3) Dieses Gesetz dient zudem der Umsetzung der Richtlinie 2009/138/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend 

die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstä-

tigkeit (Solvabilität II) (EWR-Rechtssammlung: Anh. IX - 1.01). 
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Art. 2 

Begriffsbestimmungen und Bezeichnungen 

1) Die in diesem Gesetz verwendeten versicherungsspezifischen Begriffe 

bestimmen sich nach der Versicherungsaufsichtsgesetzgebung. 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personen- und Funktionsbe-

zeichnungen sind Angehörige des weiblichen und des männlichen Geschlechts zu 

verstehen. 

II. Verweisungsregeln 

Art. 3 

Rechtswahl in der Nichtlebensversicherung 

1) Versicherungsverträge, die sich auf Grossrisiken beziehen, unterliegen 

dem von den Parteien gewählten Recht. Gleiches gilt für alle anderen Versiche-

rungsverträge, durch die Risiken gedeckt werden, die in Staaten ausserhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraumes (Drittstaaten) belegen sind. 

2) Auf Versicherungsverträge, die nicht unter Abs. 1 fallen, können die Par-

teien eines der folgenden Rechte wählen: 

a) das Recht eines jeden Vertragsstaates des EWR-Abkommens (EWRA), in 

dem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das Risiko belegen ist; 

b) das Recht des Staates, in dem der Versicherungsnehmer seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat; 

c) für Versicherungsverträge, bei denen sich die gedeckten Risiken auf Scha-

densfälle beschränken, die in einem anderen EWRA-Vertragsstaat als dem 
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Vertragsstaat, in dem das Risiko belegen ist, eintreten können, das Recht 

jenes Vertragsstaates; 

d) wenn der Versicherungsnehmer eines Vertrages im Sinne dieses Absatzes 

eine gewerbliche oder industrielle Tätigkeit ausübt oder freiberuflich tätig 

ist und der Versicherungsvertrag zwei oder mehr Risiken abdeckt, die mit 

dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehen und in unterschiedlichen EWRA-

Vertragsstaaten belegen sind, das Recht eines betroffenen Vertragsstaates 

oder das Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des Versiche-

rungsnehmers. 

3) Räumen in den Fällen von Abs. 2 Bst. a, b oder d die betreffenden EWRA-

Vertragsstaaten eine weiter gehende Wahlfreiheit bezüglich des auf den Versi-

cherungsvertrag anwendbaren Rechts ein, so können die Parteien hiervon Ge-

brauch machen. 

4) Stellt sich im Rahmen von Abs. 3 die Frage, ob nach liechtensteinischem 

Recht eine weiter gehende Wahlfreiheit besteht, so ist diese im Sinne einer um-

fassenden Rechtswahlfreiheit zu beantworten. 

Art. 4 

Rechtswahl in der Lebensversicherung 

1) Für Lebensversicherungsverträge können die Parteien das Recht des 

EWRA-Vertragsstaates, in dem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das Risiko 

belegen ist, oder das Recht des Vertragsstaates als anwendbar erklären, dessen 

Staatsangehörigkeit der Versicherungsnehmer besitzt. 
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2) Räumt der EWRA-Vertragsstaat, in welchem zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses das Risiko belegen ist, eine weiter gehende Rechtswahlfreiheit 

ein, so können die Parteien hiervon Gebrauch machen.  

3) Stellt sich im Rahmen von Abs. 2 die Frage, ob nach liechtensteinischem 

Recht eine weiter gehende Wahlfreiheit besteht, so ist diese im Sinne einer um-

fassenden Rechtswahlfreiheit zu beantworten. 

4) Für Lebensversicherungsverträge, durch die Risiken gedeckt werden, die 

in Drittstaaten belegen sind, können auch andere als die in Abs. 1 genannten 

Rechte gewählt werden. 

Art. 5 

Rechtswahl in der Rückversicherung 

Rückversicherungsverträge unterliegen dem von den Parteien gewählten 

Recht. 

Art. 6 

Modalitäten der Rechtswahl 

1) Die Rechtswahl muss ausdrücklich erfolgen oder sich eindeutig aus den 

Bestimmungen des Vertrages oder aus den Umständen ergeben. Die Parteien 

können die Rechtswahl für ihren ganzen Vertrag oder nur für einen Teil dessel-

ben treffen. 

2) Die Parteien können jederzeit vereinbaren, dass der Vertrag nach einem 

anderen Recht zu beurteilen ist als dem, das zuvor für ihn massgebend war. Die 

Formgültigkeit des Vertrages und Rechte Dritter werden durch eine nach Ver-
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tragsabschluss erfolgte Änderung der Bestimmung des anzuwendenden Rechts 

nicht berührt. 

3) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechts-

wahl in einem anderen als demjenigen Staat belegen, dessen Recht gewählt 

wurde, so berührt die Rechtswahl nicht die Anwendung derjenigen Bestimmun-

gen des Rechts dieses anderen Staates, von denen nicht durch Vereinbarung ab-

gewichen werden kann. 

4) Sind alle anderen Elemente des Sachverhalts zum Zeitpunkt der Rechts-

wahl in einem oder mehreren EWRA-Vertragsstaaten belegen, so berührt die 

Wahl des Rechts eines Drittstaates durch die Parteien nicht die Anwendung der 

Bestimmungen, welche gestützt auf EWR-Recht erlassen worden sind und von 

denen durch Vereinbarung nicht abgewichen werden darf. 

Art. 7 

Einigung und materielle Gültigkeit des Vertrages 

1) Das Zustandekommen und die Gültigkeit des Vertrages oder einer seiner 

Bestimmungen beurteilen sich nach dem Recht, das nach diesem Gesetz anzu-

wenden wäre, wenn dem Vertrag oder der Bestimmung Gültigkeit zukäme.  

2) Ergibt sich jedoch aus den Umständen, dass es nicht gerechtfertigt wäre, 

die Wirkung des Verhaltens einer Partei nach dem in Abs. 1 bezeichneten Recht 

zu bestimmen, so kann sich diese Partei für die Behauptung, sie habe dem Ver-

trag nicht zugestimmt, auf das Recht des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts 

berufen. 
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Art. 8 

Formgültigkeit des Vertrages 

1) Ein Vertrag, der zwischen Personen abgeschlossen wird, die oder deren 

Vertreter sich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in demselben Staat befin-

den, ist formgültig, wenn er die Formerfordernisse des auf ihn anzuwendenden 

materiellen Rechts oder die Formerfordernisse des Rechts des Staates, in dem er 

abgeschlossen wird, erfüllt.  

2) Ein Vertrag, der zwischen Personen abgeschlossen wird, die oder deren 

Vertreter sich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in verschiedenen Staaten 

befinden, ist formgültig, wenn er die Formerfordernisse des auf ihn anzuwen-

denden materiellen Rechts oder die Formerfordernisse des Rechts eines der 

Staaten, in denen sich eine der Vertragsparteien oder ihr Vertreter zum Zeit-

punkt des Vertragsabschlusses befindet, oder die Formerfordernisse des Rechts 

des Staates, in dem eine der Vertragsparteien zu diesem Zeitpunkt ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt hatte, erfüllt. 

3) Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das sich auf einen abgeschlossenen oder 

abzuschliessenden Vertrag bezieht, ist formgültig, wenn es die Formerfordernis-

se des materiellen Rechts, das auf den Vertrag anzuwenden ist oder anzuwenden 

wäre, oder die Formerfordernisse des Rechts des Staates erfüllt, in dem dieses 

Rechtsgeschäft vorgenommen worden ist oder in dem die Person, die das 

Rechtsgeschäft vorgenommen hat, zu diesem Zeitpunkt ihren gewöhnlichen Auf-

enthalt hatte. 



463 
 

 

Art. 9 

Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht 

1) In den Fällen von Art. 3 Abs. 1 ist bei Fehlen einer Rechtswahl durch die 

Parteien auf einen Versicherungsvertrag das Recht des Staates anwendbar, in 

dem das Versicherungsunternehmen seine Niederlassung hat. Ergibt sich aus der 

Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich engere Verbin-

dung zu einem anderen Staat aufweist, so ist das Recht dieses anderen Staates 

anzuwenden. 

2) Fehlt es in den Fällen von Art. 3 Abs. 2 und Art. 4 an einer zulässigen 

Rechtswahl, unterliegt der Versicherungsvertrag dem Recht des Staates, in dem 

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das Risiko belegen ist. 

3) Auf Rückversicherungsverträge ist mangels Rechtswahl in der Regel das 

Recht des Staates anwendbar, in dem der Rückversicherungsnehmer zur Zeit des 

Vertragsabschlusses die Niederlassung hat, auf die sich der Vertrag bezieht. 

Art. 10 

Zusätzliche Regelungen für die Pflichtversicherung 

1) Ein Versicherungsvertrag genügt der Versicherungspflicht nur, wenn er 

den von dem die Pflicht auferlegenden Staat vorgeschriebenen besonderen Best-

immungen für diese Versicherung entspricht. Widersprechen sich das Recht des 

Staates, in dem das Risiko belegen ist, und das Recht des Staates, der die Versi-

cherungspflicht vorschreibt, so hat das Letztere Vorrang. 

2) Mangels Rechtswahl unterliegt ein Pflichtversicherungsvertrag, abwei-

chend von Art. 9, dem Recht des Staates, der die Versicherungspflicht vor-

schreibt. 
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3) Hat in einem Staat, der eine Versicherungspflicht vorschreibt, das Versi-

cherungsunternehmen den Fortfall des Versicherungsschutzes den zuständigen 

Behörden anzuzeigen, so kann das Nichtbestehen des Versicherungsschutzes 

einer Drittperson nur nach Massgabe des Rechts dieses Staates entgegenhalten 

werden. 

Art. 11 

In mehreren Staaten belegene Risiken 

Deckt ein Versicherungsvertrag in mehr als einem Staat belegene Risiken, 

so ist für die Zwecke von Art. 9 Abs. 2 und Art. 10 der Vertrag als aus mehreren 

Verträgen bestehend anzusehen, von denen sich jeder auf jeweils nur einen 

Staat bezieht. 

Art. 12 

Schutz der Versicherungsnehmer 

1) Ist ein Versicherungsvertrag im Zusammenhang mit einer auf den Ab-

schluss solcher Verträge gerichteten Tätigkeit zustande gekommen, die das Ver-

sicherungsunternehmen oder die von ihm hierfür verwendeten Personen im 

Fürstentum Liechtenstein entfaltet haben, so ist eine Rechtswahl zum Nachteil 

von Versicherungsnehmern mit gewöhnlichem Aufenthalt oder Hauptverwaltung 

im Inland insoweit unbeachtlich, als es sich um die zwingenden liechtensteini-

schen Bestimmungen zum Schutz der Versicherungsnehmer handelt, die auch zur 

Wahrung des öffentlichen Interesses erlassen worden sind. 

2) Abs. 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag im Rahmen 

seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit abgeschlossen hat und sich der 

Vertrag auf ein Grossrisiko bezieht. 
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Art. 13 

Verletzung versicherungsrechtlicher Informationspflichten 

Verletzt ein Versicherungsunternehmen bei Belegenheit des Risikos im 

Fürstentum Liechtenstein die ihm gestützt auf die Versicherungsgesetzgebung 

obliegenden Informationspflichten, so kann es sich auf eine Abweichung des an-

wendbaren Rechts vom Recht des Staates, in dem der Versicherungsnehmer sei-

nen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zum Nachteil des Versicherungsnehmers nicht 

berufen. 

III. Schlussbestimmungen 

Art. 14 

Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 13. Mai 1998 über das internationale Versicherungsver-

tragsrecht (IVersVG), LGBl. 1998 Nr. 120, wird aufgehoben. 

Art. 15 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom � betreffend die Auf-

sicht über Versicherungsunternehmen in Kraft. 
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6.4 Abänderung des Pensionsfondsgesetzes; PFG 

Gesetz 

vom ...  

über die Abänderung des Pensionsfondsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 24. November 2006 betreffend die Aufsicht über Einrich-

tungen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; PFG), LGBl. 

2007 Nr. 11, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 5 Abs. 9 

9) Als Vertragsstaat des EWR-Abkommens gilt ein Staat, für den das Ab-

kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft getreten ist. EIOPA 

bezeichnet die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung. 
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Art. 11 

Aufsichtsrechtliche Eigenmittel 

1) Einrichtungen, die Altersversorgungssysteme in der Art betreiben, dass 

sie selbst die Haftung für biometrische Risiken übernehmen oder ein bestimmtes 

Anlageergebnis bzw. die Höhe der Leistungen garantieren, haben jederzeit über 

zusätzliche, über die versicherungstechnischen Rückstellungen hinausgehende 

Vermögenswerte zu verfügen. 

2) Einrichtungen gemäss Abs. 1 haben mit Rücksicht auf den Gesamtum-

fang ihrer Geschäftstätigkeit stets über freie und unbelastete Eigenmittel min-

destens im Umfang einer Solvabilitätsspanne zu verfügen. Ein Drittel der Solvabi-

litätsspanne gilt als Garantiefonds.  

3) Die Regierung regelt mit Verordnung das Nähere über die anrechenba-

ren Eigenmittel sowie die Höhe und Berechnung: 

a)  der Solvabilitätsspanne nach Massgabe des Gesamtgeschäftes; 

b)  des Garantiefonds, welcher einen Mindestbetrag nicht unterschreiten darf; 

c) des Mindestgarantiefonds.  

Art. 16 

1) Die Bewilligung zur Geschäftstätigkeit kann versagt werden, wenn:  

a) das Bewilligungsgesuch nicht vollständig ist; 

b) Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Mitglieder des Verwal-

tungs- oder Stiftungsrates sowie der Geschäftsleitung einer Einrichtung o-

der deren beigezogene Berater keine Gewähr für fachliche Qualifikation 

und persönliche Integrität bieten; oder 
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c) nach den eingereichten Unterlagen und gemachten Angaben die Belange 

der Versorgungsanwärter und Leistungsempfänger nicht ausreichend ge-

wahrt oder die Verpflichtungen aus den Altersversorgungssystemen nicht 

als dauernd erfüllbar dargetan sind. 

2) Die FMA hat eine Verweigerung der Bewilligung der EIOPA mitzuteilen. 

Art. 19 

Eine inländische Einrichtung, die ein Trägerunternehmen mit Sitz in einem 

anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens akzeptieren will, hat hierfür die vor-

herige Genehmigung der FMA einzuholen. Erteilt die FMA eine solche Genehmi-

gung, hat sie dies unverzüglich der EIOPA mitzuteilen. 

Art. 21 Abs. 5 

5) Der Registereintrag gemäss Art. 17 hat alle Vertragsstaaten des EWR-

Abkommens aufzuführen, in denen eine Einrichtung zulässigerweise grenzüber-

schreitend tätig ist. Diese Informationen sind der EIOPA zu übermitteln. 

Art. 47 Abs. 2 

2) Die FMA kann, wo dies erforderlich ist, mit den zuständigen ausländischen 

Behörden zusammenarbeiten, indem sie namentlich Daten, Auskünfte, Berichte 

und Unterlagen bearbeiten oder diese selber ans Ausland übermitteln darf. Zum 

Zweck der Zusammenarbeit kann die FMA auch Vereinbarungen mit ausländischen 

Aufsichtsbehörden schliessen. Die FMA arbeitet mit der EIOPA zusammen. 
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Art. 53 

Übergangsbestimmung 

Auf Versicherungsunternehmen, die die direkte Lebensversicherung und 

überdies das betriebliche Altersversorgungsgeschäft gemäss Art. 4 betreiben, fin-

det für das betriebliche Altersversorgungsgeschäft Art. 11 bis zum 31. Dezember 

2019 Anwendung. 

II.  

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von: 

a) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-

rungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II); 

b)  der Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/26/EG, 2002/87/EG, 

2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/69/EG, 

2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse 

der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehör-

de), der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für 

das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktauf-

sichtsbehörde); 

c) der Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 2009/138/EG 

und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 
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Nr. 1095/2010 im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Aufsichts-

behörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom � betreffend die Auf-

sicht über Versicherungsunternehmen in Kraft. 
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6.5 Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts; PGR 

Gesetz 

vom ...  

über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, LGBl. 

1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 496 Abs. 3 

3) Die allgemeinen Vorschriften über die Verbandspersonen und die Vor-

schriften über eingetragene Genossenschaften finden auf den Versicherungsver-

ein auf Gegenseitigkeit entsprechende Anwendung, insoweit sich nicht aus den 

nachfolgenden Bestimmungen Abweichungen ergeben. 

Art. 497 Abs. 1 Ziff. 7 

Aufgehoben 



474 
 

 

Art. 504 Abs. 4 

4) Die Übernahme von Versicherungen gegen feste Prämie ohne gleichzei-

tigen Erwerb der Mitgliedschaft ist unzulässig. 

Art. 511 Abs. 2 und 3  

2) Überschüsse oder Gewinnanteile an die Mitglieder dürfen erst dann ver-

teilt werden, wenn die Kosten der Errichtung und ersten Einrichtung getilgt sind 

und der Gründungsfonds zurückbezahlt ist. 

3) Aufgehoben 

Art. 513 

Aufgehoben 

Art. 518 Abs. 2 

2) Betreibt der Verein die Invaliden-, Alters-, Witwen- oder Waisenver-

sorgung, so sind Beschlüsse zu fassen, durch welche die den Versicherten gegen-

über eingegangenen Verpflichtungen erfüllt oder sichergestellt werden. 

Art. 519 Abs. 2 und 3 

Aufgehoben 

Art. 528 Abs. 2 

Aufgehoben 
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Art. 1137 Abs. 1 und 2 

1) Für inländische Versicherungsunternehmen und ausländische Ver-

sicherungsunternehmen, die nach Art. 117 Abs. 1 Bst. c des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes zur gesonderten Rechnungslegung über die inländische Ge-

schäftstätigkeit verpflichtet sind, gelten unabhängig von ihrer Rechtsform, soweit 

im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, ausser den Vorschriften des 1. 

Abschnittes dieses Titels die Vorschriften des 2. Abschnittes dieses Titels für 

grosse Gesellschaften sowie Art. 75 und 99 des Versicherungsaufsichtsgesetzes. 

Als Versicherungsunternehmen im Sinne dieses Unterabschnittes gelten auch 

Mutterunternehmen, deren einziger Zweck oder überwiegender Zweck darin 

besteht, Beteiligungen an Tochterunternehmen zu erwerben sowie die 

Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen wahrzunehmen (Beteili-

gungsgesellschaften), sofern diese Tochterunternehmen ausschliesslich oder 

überwiegend Versicherungsunternehmen sind. 

2) Art. 1051 Abs. 3 und 4, Art. 1057, 1064, 1065 Abs. 3, Art. 1067 Abs. 5 

und 6, Art. 1068, 1070, 1071, 1074 Abs. 1 Satz 2, Art. 1078 bis 1081, Art. 1092 

Ziff. 4, Art. 1094 Abs. 2, Art. 1095, 1098, 1101, 1106 Abs. 2, Art. 1120 Abs. 1 Ziff. 

3 und Abs. 2, Art. 1122 Abs. 3 und 4, Art. 1126 bis 1128, 1130 Abs. 2 und Art. 

1139 sind nicht anwendbar. Die Angaben nach Art. 1092 Ziff. 8 sind zu machen. 

§ 156 Ziff. 3 SchlT 

Aufgehoben 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom � betreffend die Auf-

sicht über Versicherungsunternehmen in Kraft. 
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6.6 Abänderung des Versicherungsvermittlungsgesetzes; VersVermG 

Gesetz 

vom ...  

über die Abänderung des Versicherungsvermittlungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 17. Mai 2006 über die Versicherungsvermittlung (Versiche-

rungsvermittlungsgesetz; VersVermG), LGBl. 2006 Nr. 125, in der geltenden Fas-

sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4a 

Geschäftsgeheimnis 

1) Die Versicherungsvermittler, die Mitglieder ihrer Organe, ihre Mitarbei-

ter sowie die sonst für einen Versicherungsvermittler tätigen Personen sind zur 

Geheimhaltung von nicht öffentlich bekannten Tatsachen verpflichtet, die ihnen 

aufgrund der Geschäftsverbindungen mit Kunden anvertraut oder zugänglich 

gemacht worden sind. Die Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt. 
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2) Vorbehalten bleiben internationale Abkommen, die gesetzlichen Vor-

schriften über die Zeugnis- oder Auskunftspflicht gegenüber den Gerichten und 

Aufsichtsorganen sowie die Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit ande-

ren Aufsichtsbehörden. 

3) Versicherungsnehmer können im Rahmen des Vertragsabschlusses oder 

zu einem späteren Zeitpunkt von der Geheimhaltungspflicht entbinden; die dies-

bezügliche Erklärung muss schriftlich und in Kenntnis der Sachlage abgegeben 

werden. Insbesondere ist der Personenkreis, an welchen die Informationen be-

ziehungsweise Daten übermittelt werden können, klar zu umschreiben. 

Art. 17 Abs. 2 Bst. b und Abs. 3 

b)  der Nachweis einer ausreichenden finanziellen Leistungsfähigkeit. Diese ist 

dann gegeben, wenn der Versicherungsvermittler jederzeit über finanzielle 

Mittel im Umfang von 4 % der jährlichen Prämieneinnahmen, mindestens 

jedoch 18 760 Euro oder den Gegenwert in Schweizer Franken, verfügt; 

oder 

3) Der in Abs. 2 Bst. b in Euro angegebene Betrag wird periodisch auf Grundlage 

des von Eurostat veröffentlichten Verbraucherpreisindexes angepasst. Die FMA 

veröffentlicht jeweils den gültigen Betrag. 

Art. 26 Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a 

1) Vom Landgericht wird wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu einem 

Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen bestraft, wer:  

a) das Geschäfts- oder das Amtsgeheimnis verletzt oder wer hierzu verleitet 

oder zu verleiten sucht; 
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II.  

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom � betreffend die Auf-

sicht über Versicherungsunternehmen in Kraft. 
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6.7 Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes; FMAG 

Gesetz 

vom � 

über die Abänderung des Finanzmarktaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 18. Juni 2004 über die Finanzmarktaufsicht (Finanzmarkt-

aufsichtsgesetz; FMAG), LGBl. 2004 Nr. 175, in der geltenden Fassung, wird wie 

folgt abgeändert: 
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Anhang 1 
 

(Art. 30 Abs. 1) 

D. Versicherungsunternehmen 

1. Die Gebühr für die Erteilung oder Verweigerung der Bewilli-

gung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz beträgt für: 

a)  Versicherungsunternehmen: 80 000 Franken; 

b)  Eigenversicherungen (Captives): 40 000 Franken; 

c)  kleine Versicherungsunternehmen: 30 000 Franken; 

d)  Zweckgesellschaften: 30 000 Franken; 

e)  versicherungsaufsichtsrechtliche Revisionsstellen: 20 000 Franken. 

2. Die Gebühr für den Entzug einer Bewilligung nach dem Versiche-

rungsaufsichtsgesetz beträgt für: 

a)  Versicherungsunternehmen: 

aa)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 60 000 Franken; 

bb)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d und Art. 132 Abs. 1 VersAG: 30 000 Fran-

ken; 

b)  Eigenversicherungen: 

aa)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 40 000 Franken; 

bb)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d und Art. 132 Abs. 1 VersAG: 20 000 Fran-

ken; 
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c)  kleine Versicherungsunternehmen: 

aa)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 30 000 Franken; 

bb)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d und Art. 132 Abs. 1 VersAG: 15 000 Fran-

ken; 

d)  Zweckgesellschaften: 

aa)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. a bis c sowie Abs. 2 VersAG: 30 000 Franken; 

bb)  nach Art. 128 Abs. 1 Bst. d und Art. 132 Abs. 1 VersAG: 15 000 Fran-

ken; 

e)  versicherungsaufsichtsrechtliche Revisionsstellen: 20 000 Franken. 

3. Die Gebühr für die Erledigung der nachstehenden Tätigkeiten nach 

dem Versicherungsaufsichtsgesetz beträgt für die: 

a)  Erweiterung der Geschäftstätigkeit um zusätzliche Versicherungszweige: 

10 000 Franken pro Versicherungszweig; 

b)  Sitzverlegung, Spaltung und den Zusammenschluss von Versicherungsun-

ternehmen: 30 000 bis 60 000 Franken; 

c)  Genehmigung der ergänzenden Eigenmittel nach Art. 46 Abs. 1 VersAG: 

10 000 bis 20 000 Franken; 

d)  Genehmigung oder Ablehnung eines internen Modells nach Art. 61 Abs. 3 

bzw. Abs. 5 VersAG: 30 000 bis 50 000 Franken. Weitere Kosten, die durch 

den Beizug von Experten entstehen, sind gemäss Art. 30 Abs. 6 dieses Ge-

setzes gesondert zu erstatten; 

e)  Genehmigung oder Ablehnung eines Teilmodells nach Art. 62 Abs. 1 Ver-

sAG: 15 000 bis 30 000 Franken. Weitere Kosten, die durch den Beizug von 

Experten entstehen, sind gemäss Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes gesondert 

zu erstatten; 
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f)  Genehmigung von grösseren Änderungen des internen Modells sowie Än-

derungen der Leitlinien eines Versicherungsunternehmens zur Änderung 

des Modells nach Art. 63 Abs. 3 VersAG: 10 000 bis 25 000 Franken. Weite-

re Kosten, die durch den Beizug von Experten entstehen, sind gemäss 

Art. 30 Abs. 6 dieses Gesetzes gesondert zu erstatten;  

g)  Anordnung zur Vorlage eines Plans zur Wiederherstellung gesunder Fi-

nanzverhältnisse (Sanierungsplan) nach Art. 83 Abs. 2 VersAG: 30 000 

Franken; 

h)  Anordnung zur Vorlage eines kurzfristigen Finanzierungsplans nach Art. 84 

Abs. 2 VersAG: 40 000 Franken; 

i)  Übertragung von Versicherungsbeständen nach Art. 124 Abs. 1 VersAG: 

5 000 bis 15 000 Franken; 

k) Anordnung der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes bei Ver-

zicht auf die Bewilligung nach Art. 132 Abs. 2 VersAG: 10 000 bis 60 000 

Franken; 

l)  Anordnung von Massnahmen nach Art. 182 VersAG: 10 000 bis 60 000 

Franken. 
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Anhang 2 

(Art. 30a Abs. 3, 7 und 8) 

III. Aufsichtsbereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen 

A. Versicherungsunternehmen 

1. Die Grundabgabe beträgt pro Jahr für: 

a)  Versicherungsunternehmen: 75 000 Franken; 

b) Eigenversicherungen (Captives): 25 000 Franken; 

c) kleine Versicherungsunternehmen: 25 000 Franken; 

d) Zweckgesellschaften: 20 000 Franken. 

Bei Versicherungsunternehmen, die einen ausserordentlichen Aufsichtsaufwand 

für die FMA verursachen, kann die Grundabgabe auf maximal 200 000 Franken 

erhöht werden. 

2. In Fällen, in denen die FMA in die Gruppenaufsicht involviert ist, 

wird jährlich folgender Zuschlag erhoben: 

a) 50 000 bis 200 000 Franken, wenn die FMA in leitender Funktion die Grup-

penaufsicht wahrnimmt; 

b) 25 000 bis 100 000 Franken, wenn die FMA eine Subgruppenaufsicht wahr-

nimmt; 
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c) 15 000 bis 50 000 Franken, wenn die FMA im Kollegium der Aufsichtsbe-

hörden teilnimmt. 

3. aufgehoben 

4.  Die Zusatzabgabe beträgt für Versicherungsunternehmen, Eigen-

versicherungen, Zweckgesellschaften und kleine Versicherungsunternehmen 

0.001 % der Bilanzsumme. Massgebend ist die Bilanzsumme per Ende des letzten 

abgeschlossenen Geschäftsjahres. Bei Versicherungsunternehmen, die einen 

ausserordentlichen Aufsichtsaufwand für die FMA verursachen, kann die Zusatz-

abgabe auf maximal 0.005 % der Bilanzsumme erhöht werden. 

5.  Bei im Abgabejahr neu bewilligten Versicherungsunternehmen, Ei-

genversicherungen, Zweckgesellschaften und kleinen Versicherungsunterneh-

men ist die Bilanzsumme per Ende des laufenden Geschäftsjahres für die Bemes-

sung der Zusatzabgabe massgebend. Die Abgabe wird im Folgejahr erhoben. 

6. Bei neu bewilligten Versicherungsunternehmen, Eigenversiche-

rungen, Zweckgesellschaften und kleinen Versicherungsunternehmen, deren 

erster Jahresabschluss mehr als zwölf Monate umfasst, wird die Zusatzabgabe 

für die den letzten zwölf Monaten vorangehenden Monate pro rata temporis auf 

Basis der Bilanzsumme des ersten zu erstellenden Jahresabschlusses erhoben. 

Die Einhebung der Zusatzabgabe erfolgt zeitgleich mit der Einhebung der Zusatz-

abgabe für jenes Geschäftsjahr, auf das sich der erste erstellte Jahresabschluss 

bezieht. 

7.  Die gesamte jährliche Aufsichtsabgabe pro Beaufsichtigten beträgt 

für:  

a)  Versicherungsunternehmen: höchstens 200 000 Franken; 
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b)  Versicherungsunternehmen, die Teil einer Versicherungsgruppe sind: 

höchstens 500 000 Franken; 

c) Eigenversicherungen: höchstens 100 000 Franken; 

d) kleine Versicherungsunternehmen: höchstens 100 000 Franken; 

e) Zweckgesellschaften: höchstens 100 000 Franken. 

Bei Versicherungsunternehmen, die einen ausserordentlichen Aufsichtsaufwand 

für die FMA verursachen, beträgt die gesamte Aufsichtsabgabe höchstens 1 500 

000 Franken. 

II. Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom � betreffend die Auf-

sicht über Versicherungsunternehmen in Kraft. 
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6.8 Abänderung des Wertpapiergesetzes; WPPG 

Gesetz 

vom �  

über die Abänderung des Wertpapierprospektgesetzes  

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Wertpapierprospektgesetz vom 23. Mai 2007 (WPPG), LGBl. 2007 Nr. 

196, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Bst. v 

v) �ESMA�: die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde nach der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010. 

Art. 11 Abs. 3 

3) Werden die endgültigen Bedingungen des Angebots weder in den Ba-

sisprospekt noch in einen Nachtrag nach Art. 19 aufgenommen, so sind sie spä-

testens am Tage des öffentlichen Angebots nach Art. 17 Abs. 3 zu veröffentlichen 

und bei der FMA zu hinterlegen und von dieser der zuständigen Behörde des 
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oder der Aufnahmemitgliedstaaten mitzuteilen. Ist eine fristgerechte Veröffentli-

chung, Hinterlegung oder Mitteilung aus praktischen Gründen nicht durchführ-

bar, ist dies, sofern möglich, vor Beginn des Angebots oder der Zulassung zum 

Handel nachzuholen. Die endgültigen Bedingungen sind von der FMA der ESMA 

mitzuteilen. Sie enthalten nur Angaben, die die Wertpapierbeschreibung betref-

fen, und dienen nicht der Ergänzung des Basisprodukts. Es gelten die Bestim-

mungen nach Art. 14 Abs. 1 Bst. a.  

Art. 15 Abs. 3 und 3a 

3) Die Frist nach Abs. 2 beträgt 20 Arbeitstage, wenn der Prospekt Wertpa-

piere eines Emittenten betrifft, dessen Wertpapiere noch nicht zum Handel an 

einem geregelten Markt eines Mitgliedstaates zugelassen sind und der Emittent 

zuvor keine Wertpapiere öffentlich angeboten hat. 

3a) Die FMA unterrichtet die ESMA zur gleichen Zeit über die Billigung des 

Prospekts und aller Prospektnachträge, wie sie auch den Emittenten, den Anbie-

ter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragende 

Person unterrichtet. Die FMA übermittelt der ESMA gleichzeitig eine Kopie des 

Prospekts und aller Prospektnachträge. 

Art. 16 Abs. 1 

1) Die FMA kann die Billigung eines Prospekts der zuständigen Behörde ei-

nes anderen Mitgliedstaates übertragen, sofern die ESMA vorab darüber infor-

miert wurde und die zuständige Behörde damit einverstanden ist. Die Übertra-

gung ist dem Emittenten, dem Anbieter oder der die Zulassung zum Handel an 

einem geregelten Markt beantragenden Person innerhalb von drei Arbeitstagen 

ab dem Datum mitzuteilen, an dem die FMA ihre Entscheidung getroffen hat. Die 
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in Art. 15 Abs. 2 und 3 genannten Fristen gelten ab dem gleichen Datum. Art. 28 

Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 findet auf die Übertragung der Billi-

gung des Prospekts im Sinne dieses Absatzes keine Anwendung. 

Art. 17 Abs. 1  

1) Nach der Billigung ist der Prospekt bei der FMA zu hinterlegen, der ESMA 

über die FMA zugänglich zu machen und der Öffentlichkeit durch den Emitten-

ten, den Anbieter oder die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 

beantragende Person so bald wie praktisch möglich zur Verfügung zu stellen, auf 

jeden Fall aber rechtzeitig vor und spätestens mit Beginn des öffentlichen Ange-

bots oder der Zulassung der betreffenden Wertpapiere zum Handel. 

Art. 22 Abs. 2 und 4 

2) Voraussetzung der EWR-weiten Geltung des Prospekts nach Abs. 1 ist die 

Unterrichtung der ESMA und der zuständigen Behörde jedes Aufnahmemitglied-

staates durch die FMA nach Art. 23. 

4) Sind seit der Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaates wichtige neue Umstände, wesentliche Unrichtigkeiten 

oder Ungenauigkeiten im Sinne von Art. 19 aufgetreten, können die ESMA und 

die FMA die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaates über den Bedarf 

an neuen Angaben unterrichten. 

Art. 23 Abs. 1 Einleitungssatz, Abs. 4 und 7 

1) Die FMA übermittelt der ESMA und den zuständigen Behörden der Auf-

nahmemitgliedstaaten innerhalb von drei Arbeitstagen ab Eingang des Gesuchs 
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des Emittenten oder der für die Erstellung des Prospekts verantwortlichen Per-

son: 

4) Abs. 1 bis 3 finden auf sämtliche Nachträge zum Prospekt Anwendung. 

7) Die FMA als zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaates veröf-

fentlicht auf ihrer Webseite eine Liste der im Sinne dieses Artikels von ihr über-

mittelten Bescheinigungen über die Billigung von Prospekten und allen Pros-

pektnachträgen, gegebenenfalls einschliesslich einer elektronischen Verknüpfung 

(Hyperlink) zu diesen auf der Webseite der zuständigen Behörde des Herkunfts-

mitgliedstaates, des Emittenten oder des geregelten Markts veröffentlichten 

Dokumenten. Sie hält die Liste auf aktuellem Stand und sorgt dafür, dass jeder 

Eintrag mindestens 12 Monate lang auf der Webseite erhältlich ist. 

Art. 24 Abs. 1 und 2 

1) Stellt die FMA fest, dass beim Emittenten oder bei den mit der Platzie-

rung des öffentlichen Angebots beauftragten Finanzinstituten Unregelmässig-

keiten aufgetreten sind oder dass der Emittent den Pflichten, die ihm aus der 

Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt erwachsen, 

nicht nachgekommen ist, so teilt sie dies der zuständigen Behörde des Her-

kunftsmitgliedstaates und der ESMA mit.  

2) Verstösst der Emittent oder das mit der Platzierung des öffentlichen An-

gebots beauftragte Finanzinstitut trotz der von der der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaates ergriffenen Massnahmen weiterhin gegen einschlägige 

Rechts- oder Verwaltungsbestimmungen, so ergreift die FMA nach vorheriger 

Unterrichtung der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates und der 

ESMA alle für den Schutz der Anleger erforderlichen Massnahmen. Die EFTA-
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Überwachungsbehörde und die ESMA werden von diesen Massnahmen unver-

züglich in Kenntnis gesetzt.  

Art. 29 Abs. 2 Bst. k 

k) angekündigte oder unangekündigte Inspektionen vor Ort vornehmen, um 

die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen. 

Art. 30b 

Konvergenz 

1) Die FMA trägt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben der Konvergenz der Auf-

sichtsinstrumente und -praktiken der Mitgliedstaaten Rechnung. 

2) Sie berücksichtigt die Tätigkeit, Leitlinien und Empfehlungen der ESMA. 

Überschrift vor Art. 33  

2. Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden von Mitgliedstaaten und der 

ESMA 

Art. 33 Abs. 1 und 2 

1) Die FMA arbeitet im Rahmen ihrer Aufsicht mit den zuständigen Behör-

den anderer Mitgliedstaaten und der ESMA im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

1095/2010 zusammen, soweit es für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 

Gesetz erforderlich ist. 
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2) Wird ein Ersuchen der FMA um Zusammenarbeit, insbesondere um In-

formationsaustausch, von einer zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-

staates zurückgewiesen oder führt dieses innerhalb einer angemessenen Frist zu 

keiner Reaktion, kann die FMA die ESMA mit dem Fall befassen.  

Art. 34 Abs. 3 und 4 

3) Die FMA stellt der ESMA im Sinne von Art. 35 der Verordnung (EU) Nr. 

1095/2010 unverzüglich alle für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen In-

formationen zur Verfügung. 

4) Abs. 1 hindert die FMA nicht daran, vertrauliche Informationen auszu-

tauschen oder solche an die ESMA oder den Europäischen Ausschuss für System-

risiken (ESRB) weiterzuleiten, vorbehaltlich der in der Verordnung (EU) Nr. 

1095/2010 beziehungsweise der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über die Finanzaufsicht 

der Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen 

Ausschusses für Systemrisiken vorgesehene Einschränkungen in Bezug auf unter-

nehmensbezogene Informationen und Auswirkungen auf Drittländer. Die zwi-

schen der FMA und der ESMA oder dem ESRB ausgetauschten Informationen 

fallen unter Art. 27.   

II.  

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von: 

a) der Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/26/EG, 2002/87/EG, 
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2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/69/EG, 

2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse 

der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehör-

de), der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für 

das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der 

Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktauf-

sichtsbehörde) 

b) der Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 2009/138/EG 

und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 

Nr. 1095/2010 im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Aufsichts-

behörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 

die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbehörde 

(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde). 

III.  

Verweisung auf die Richtlinien 2010/78/EU und 2014/51/EU sowie die Verord-

nungen (EU) Nr. 1095/2010 und (EU) Nr. 1092/2010 

1) Wird in diesem Gesetz auf Vorschriften der Richtlinien 2010/78/EU und 

2014/51/EU oder der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010 und (EU) Nr. 1092/2010 

verwiesen, so gelten diese als nationale Rechtsvorschriften. 

2) Der vollständige Wortlaut: 

a) der Richtlinie 2010/78/EU ist im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 

331 vom 15.12.2010, S. 120) veröffentlicht;  
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b) der Richtlinie 2014/51/EU ist im Amtsblatt der Europäischen Union (ABl. L 

153 vom 22.05.2014, S. 1) veröffentlicht;  

c) der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 im Amtsblatt der Europäischen Union 

(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84) veröffentlicht;  

d) der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 im Amtsblatt der Europäischen Union 

(ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1) veröffentlicht. 

Alle Rechtsakte sind unter http://eurolex.europa.eu abrufbar; sie können auch 

auf der Internetseite der FMA unter www.fma-li.li abgerufen werden. 

IV.  

Inkrafttreten und Ausserkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom �.. betreffend die 

Aufsicht über Versicherungsunternehmen in Kraft.  

2. Kapitel II (Verweisung auf Richtlinie 2010/78/EU, Richtlinie 2014/51/EU, 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 und Verordnung (EU) Nr. 1092/2010) tritt mit 

Inkrafttreten des jeweiligen Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

betreffend die Übernahme dieser Rechtsakte in das EWR-Abkommen ausser 

Kraft. 

http://eurolex.europa.eu
http://www.fma-li.li

